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Irht des ſebenden Vordes. i 
h| 
’ 

Neun und gwangigfes Bun. 
Bon 1714 — 1721 

Er ſter Abſchnitt. 

5. 1. De ſeit dem Anfang diefed Jahrbunderts ein 
getretene glückliche Epoche änders Ach durch 

Viehſeuce. 5. 2. Durch die Faſtnachts. Flutb. $. 3- 
Durch Amel » und Maͤuſefraß. F. 4. und durch bie 
ſchreckliche Weinachts-Fluth. F. 5 und 6. welche 
einen betraͤchtlichen Verluſt an —88 Wiek und 
Häufern in Offrtedland, $. 7.:und In den benachbar⸗ 
ten Gegenden anrichtet. $: 8. Einige befoudere Vor⸗ 
falle bei diefer Fluth. 9. 9 Trauriger Anblick nach 
gelegtem Sturm. F. 10. —2 Zuftand der beſchaͤ⸗ 
— J. 11. Kene&türme und Flucken. 
4. 12. Auf den Laudtag werden Vorkehrungen jur Wie⸗ 

| derherftellung. der Deiche getroffen. $. 13. Die Aniv- 
baufer, Jeveranet uud Horlinoer richten ihre jetriſſ ſeue 
Deiche wieder auf; $ 14. nur wird wegen ſchlechter 
Anſtalten wenig an den oftfriefifchen Deichen gefördert. 

- Ein neuer Sturm. reiffer wieder nicder, was an den 
Deichen gebauet iſt, und fo bleibet Oſtfriesland den 
Fluthen offen. $. 19. Dem geheimen Ratb von Müns 
rich wird die Direcfion des Deichweſens anvertraut. . 
Kürfi und Stände fuchen zur Berreitung der Deidh- 
laſten — Anlehne Bed finden abır nirgen?8 
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Credit. F. 16. Daher gehet die Arbeit langſam vor. 
waͤrts indeſſen· wird durch Bettiebſamkelt der Emder 
der große Larrelter Kolck mit einem Kaydeich befaſſet. 
$.. 17. Mit einer einlaͤndiſchen ſchwachen Geldnegotia⸗ 
tion, Fa 18. mit einem erzwungenen Anlehn, mit aus, 
geitellten Aſſtgnaten, ferner durch einen Aufborh zur 
Deicharbeit, durch freiwilligen Beitritt zur Arbeit von 
den Jatereſſenten und andre Mittel wird bei dem fort, 

waͤhrendem Geldmangel der Desa-kau zwar fortyefeget. 
$. 19. nur wird mehr geflicket, wie gebauet, und eine 

hohe AFluth zerſtoͤret groͤßtenthells die! Arbeit wieder. 
F. 30: Endlich erhaͤlt die oͤſtftieſiſche Landſchaft in Hol⸗ 
land unter ſtaatiſcher Garantie ein Anlehn von 600000 
Gulden hollaͤndiſch. $. 21. Der geheime Rath von 
Muͤnnich erhaͤlt feine Eutlaſſung. Es wird ein neues 
Deichdirektorium angeſtellet, und die Deichatbelt unter 
verſchiedenen Hinderniſſen fortgeſetzet 

Zweiter Abſchnitt. 
GH. 1% Die Neujabrs⸗ Fluth tritt ein und: gerſtoͤret 
wieder, was an ben Deichen bisher gebauet war $. 2. 
‚Die Landſchaft nimmt wieder ein Anlehn von 600000 
Gulden hollaͤndiſch unter ſtaatiſcher Garantie zur Her⸗ 
ſtellung der Deiche auf. $: 3. Die Uneinigkeit zwi⸗ 
ſchen dem Fuͤrſten und den Staͤnden iſt dem guten Fort⸗ 
‚gang des Deichbaues ſehr hinderlich. F. 4. indeſſen 
gelinget es dem Vierziger Spren unter vielen Widerwaͤr⸗ 

ilgkeiten den wieder eingeriſſenen gefährlichen Karrelter: 
Kolck zu ſchließen. $ 5. Aus patriotiſchem Eifer für 
bag gemeine Wohl. übernimmt:die Stadt Emden gegen 
‚eine. beglichene Geldfumme die Herſtellung der- ober 
emſiſchen und niederemſiſchen Deiche. $. 6. und vol 
‚Sender glücklich diefes angefangene große Werk. $. 7. 
Die hergeftellten Deiche werden unter Aufficht geſtelit. 
$ 8. Berechnung der Koſten die die Weinachtd und 
‚Meujahrs- Fluten veranlaffet haben. sn Allmaͤlige 
Erholung dieſer Provinz von dem großen Verluſt. 

— 
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Dreißigſtes Bud · 
Von 1721 — 172 

Erſter Abſchnitt. 
J f . en 7 Er ea >, 

$. 1. In Oſtfriesland brechen wieder Uneinigkei⸗ 
ten zwiſchen dem Kandeshertn und den Ständen; 
und zwiſchen den Ständen unter fih aus. $. 2, 
Die veranlaffenden Urſachen geben die Stände ſelbſt, bes 
fonder® durch die Unordnungen und Misbräuche: bei 
Verwaltung ber Landesmittel. $. 3. und dann Bren⸗ 

— 

eifen, der nun zum Canzler erhoben wird. $. 4. Durch 
feinen Stolz, Starrfinn, und Strenge, $. 5. durch die. 
Ausgabe feiner oitfriefifchen Bifterle und Landesverfaſ⸗ 

ſung, .$. 6. und durch fein ganzes Benehmen. bei dem 
Ausbruch und dem Fortgang der Landes⸗Unruhen. $- 7. 
Die preufifhen und münfterifchen Subfibien. $. 8. 
Die Warfferfluthen und. bie abweichende Pane bei dent 
Teichbau, $. 9. eine von der Stadt Emden octroyr⸗ 
te Aſſecuranz und Handlungs» Compagnie. $. 10. Die. 
Trennung der Stände unter fich, befonders. aber die 
GSteeitigfeiten mit Emden über den Beitrag zu den Lan⸗ 
desmitteln, $. 11. und endlich Die abgebruckten; viel« 
fachen Streitfchriften erzeugen, ‚nähren und verlängern 
die Mishelligfeiten zmoifchen dem Megierbaufe und den 
Ständen, und den Ständen umter fich. ' 

Zweiter Abſchnitt. 

$. 1. Auf die von dem Fuͤrſten bei dem Reichshof⸗ 
rath eingereichten Befchwerden wider die Stände und 
die Stadt Emden, $. 2. und g. erfolgen bie erften 
Eaiferlihen Decrete vom 18 Aug. 1721. $. 4. bie 
Den Ständen und dem Emder Magiſtrat infiuuiret were - 
den. $. 5. Der Fürft bezeiger fich gegen den Canzler, 
ber dieſe Decrete ausgewuͤrket hat, dankbar. $. 6. und 7. 
Die Stande finden die faiferlichen Decrete ben Landes, 
Verträgen nicht entfprechend, und entfchließen ſich, 
ihrer, innern Uneinigfeiten unerachtet, Die —— 

— dle⸗ 
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dieſer Decrete durch eine genaue Darſtellung der That⸗ 
ſachen zu bewürken. C8. Zu dem Ende halten fie zus 
voͤrderſt um die Abſchriften der fürfllichen Eingaben an. 
Die Verflartung diefed Geſuches beſtaͤtiget ibre ‘dee, 
daß fie mic ihren anzubriugenden Einreden gehdret were 

- den follen. Allein es erfolget wider ihr Vermuthen ein 
neues Faiferliched Decrtt unter dein 13 Aug. 1722, 
worin die vorigen Decrete beftätiget werden. $. 
Die Stände tragen num auf die Ablehnung der Für 
Uchen Poftulate und auf die Caſſation ver fatferlichen 
Deerere bei dem Reichẽhofrath an. $. To. Dieſes lege 
zere kaiſerliche Decret wuͤrket eine ungewöhnliche Hara 
mionie der Stände unter fih. Sie willigen etnfims 
mend zur Beftreitung nötkiaer Ausgaden neue Schatzun⸗ 
gen ein. Hr. Der Fuͤrſt verweigert die Approbation, 
&. 12, umd- feet bei Dem Adminiſtrattons⸗ Colleglo ei⸗ 
nen Inſpertor an. Dieſem wird von dem Erflegto dere 
Zutritt verfaget! 6. 13. Die großen Ruͤckfaͤnde der 
münfterifhen und preußiſchen Subfidien, woraber die 
Stände fo hart angemahnt werden, $. 14. und ars 
dere dringende Ausgaben veranlaffen die Stände, des 
fürfilichen Widet ſpruchs ohnerachtet, auf die ſchleunige 
Einziehung der Schagungen zu befleben. $. 15. Der 
Kuͤrſt unterſaget den Eingefeffenen die Abfuͤhrung der 
Schatzungen, und verfpricht ihren feinen Schuß: Durch Misvergnügen über die Verwaltung ber Kandermittel, 
noch mehr durch Geldmangel und Unwillen zur Zah⸗ 
kann finden bie fuͤrſtlichen Inhit itionen großen Eingang 
in Lurich, und bel vielen Eingeſeſſenen in fünf Yemtern, 
die ſich den kaiſerllchen Decreten ſchriftlich unſerwer. 
fen. $. 16. Erſt unter Aſſiſtenz der Faiferlichen Cats 
vesorde und der preußlſchen Mariniers und dann der 
Emdiſchſtaͤndiſchen Miliz laffen bie Adminiftratoren- die 
Schatzungen mit Gewalt beitreiben, doch hält der Fuͤrſt 
mit. gemaffgeter Hand bie Erecutoren von Aurich zus 
ruͤck. Auch miderfehen ſich ‚bie Brockmerlaͤnder und 
Reiderländer den Cxecutoren. Dies If ber site Au⸗ 
fang ‚der geförten Innern. Nube und des Bürger —** 
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Dritter Abſchnitt. 
8 1. Der Fürſt feet Aurich in Defenfiond.Stanb, . 

und ſchreibt ben prorogitten Landtag nad) Aurich aus. 
Dagegen laden die Admuniftratoren die ändifchen Slie- 
der nach Hinte zu Dem Landtage ein. $. 2. Es tritt 
daher ber außerordentliche Fall ein, daß zwel verfchie- 
dene Pandtage, der eine in Hinte und ber andere in 
Aurich gebalten werden. Wenige Diputicte finden ſich 
in Aurich, viele in Hinte cin. Letztere verbinden fich 
noch feſter unter ſich. $. 3. Daß fürftlicde Minifte- 
rium fuchet die Eingefrffenen in Norden, Aurich, und 
auf dem platten Bande zu überholen, fich den Faiferlichen 
Decreren zu unterwerfen. Dagegen bemühen ſich die 
in Hinte verfammieten Stände durch ein gedrucktes und 
vielfach angeſchlagenes Placat die fürftliche Abſicht u 
dereiteln. Der Fuͤrſt laͤßt hierauf dieſes Placat abrelſſen 
und an den Pranger anſchlagen. $. 4. Erſte Tren- 
nung der Stände in gehorfame und rechtmaͤßige, oder 
in neue und alte Stände. $. 5. Der König von Preus 
Ben und die General» Staaten fuchen ven Fuͤrſten und 
bie Stände zur Bellegung ber Streitigkeiten zu bewe⸗ 
gen. 9 6. Yiach Abfterben der Särftin. 6.7. ver 
maͤhlet fidy der Sürft mit der Prinzeſſin Sopbia 
Tarolina von Brandenburg» Bayreuth. $. 8. Auf 
ein von dem Fürften ertbeiltes fichere® Geleit finden fih 
die Stände wieder in Aurich ein. Man einiger ſich 
über das Deichwefen; allein In der Hauptfache bleibt 
eg bei den vorigen Irrungen. $ 9. Dagegen vereint 
gen. fi, die Stände mir der Stadt Emden über die 
zwifchen ihnen vorfchwebenden Gtreitigfeiten. $. 10. 

Inzwiſchen erfolget das dritte Zaiferliche Decret, wos 
rin die. vorigen Decrete beftätiget und näher beftimme 
werben. $. 11. und dann nach eim beſonderes Decree 
an die ordinatr Deputirten und Adminiftratoren. F. 12. 
Der Kaifer giebt dem Koͤnig von Preußen, als Chur⸗ 
fürften von Brandenburg auf, die in Oſtfriesland few 
henden Truppen abzuführen, und füch nicht in die offs 
frieftfhen Streitigkeiten zu mifchen, $. 13. und 14 
ordnet ein neues Conſervatorium, Imgleichen eine 
Unterfuhungsaund Krecutions⸗Commiſſion auf 
den Rönig von Pohlen, als Churfärfien von 

Ä 24 Sach· 
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Sachſen und Gerzog von Braunſchweig an, 6. 15. 
erlößt an den Bifchof von Münfter ein Ponal: Mandat, 
die erhaltenen Subfidien der Landes⸗ Eaffe. wieder zue _ 
ruͤckzuzahlen. $. 16. und fodert durch befondere Pas. 
tente alle oitfriefifche Unterthanen auf, fich fo wohl den 
bisherigen Faiferlichen Decreten, als den fänftigen Vers 
fügungen der new befichten Faiferlichen Commiſſion zu 
unterwerfen. z 

Dierter Abſchnitt. 

$. 1. Die alten Etände erflären, ſith den neuern kal⸗ 
ferlichen Decreten in fo weit zu untermwerfen, als folche 
mit den Landes- Verträgen übereinftimmen. Sie fuchen 
wider diefe Decrete Reſtitutionem in integrum nach. 
6. 2. Der König von Preußen mahnet die Stände von 
allen Gewaltthaͤtigkeiten ab. $. 3. und rechtfertiget 
fih wegen ftined Beuehmens in den ofifricfiichen Etreis 
tigfeiten bei dem Kalfer. Dagegen ſtehet der Biſchof 
von Müniter von der mit den Ständen getroffenen Eons 
vention ab. 9. 4 Die Adminiſtratoren laffen wieder 
neu eingewiligte Schatzungen erecutiviich betreiben. - 
Died veranlaffer Gährung und dann einen Tumalt in 
Norden. Die angerückte ſtaͤndiſche Milig wird mit eis 
nem Öteinregen empfangen, und zum Abzug gezwun⸗ 

gen. $. 5. Der Fuͤrſt feget einige Maziftrats- Verfor 
nen in Norden ad, $. 6. Norden fubmittirer fich den 
kalſeriichen Decreten. Die Stände erbisten fi zu ei⸗ 
nem Vergleich, der Zürft aber beſtehet lediglich auf die 
kaiſerlichen Decrete. $. 7. Der König von Pohlen 
und der Herzog von Braunfdiveig ernennen den Dice» 
‚Eanzler .Rireer und den Hofratb Röber zu ibren 
fubdelegircen Commiſſarien. Die Stande reichen 
bei dem Reichshofrath wider die zu eröfnende kaifers 
liche Sommiffion Hblchnungs „und Recuſations⸗Schrif⸗ 
ten ein, und proteficen. durch ein abgedrucktes Placat 
wider einen von dem Fürften auegefchriebenen Landtag. 
6. 8. Die Jausſchreibenden Kürften des Weſtophaͤliſchen 
Krelſes beſchweren fih bei dam Reifer, daß ihnen nicht 
die Unterſuchungs und Dranutenenz- Sommiffion ans 
vertrauet worden, Werden aber abſchlaͤgig beſchieden. 

Funfe 
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Fuͤnfter Abſchnitt. 

$. 1. Die kaiſerlichen ſubdelegirten Commiſſarien 
treffen in Autich ein. Da die Staͤnde ſich nicht auf den 
Landtag einfinden, dlelmehr wider die Commiſſion pro⸗ 
tefticen: fo wird die kaiſetliche Commiſſion in Contu⸗ 
maciam erdfnet. 9. 2. Auch wird von dem Kaiſer dag 

ſtaͤndiſche Proreflationg: Patent caſſiret. $. 3. Inzwi⸗ 
ſchen machet der Deichbau eine affgemeine ſtandiſche 
Verſammlung nothwendig. Sämtliche, Stände finden 

ſich auf diefem Landtag ein. - Hier fondern fich fichtbar 
die Stände In zwei Factionen, in die neuen und alten - 
Stände oder Renitenten ab. Letztere erklären fich zur 
Annahme der kaiſerlichen Commiffion, und unter der 
felben Leitung zur Abftellung ‚aller vorſchwebenden Ir⸗ 
rungen, doc) unter der Vorbebingung, daß bie Landes» 
verträge zum Grunde gelcget werden follen. . Dieſe Er- 
Härung wird von dem fürfllichen Minifterio, welches 
von ben kaiſerlichen Deereren nicht abweichen will, 
verworfen. Auch-behatren die neuen Stände auf eine 
unbedingte Submiffion. $. 4. Der Fürft ſchlleßt den 
faſt dreißig Jahre angehaltenen und bisher immer pro» 

longirten Landtag und ertbeiler, unter Proteftation der 
alten Stände, einen Landtags: Abfchied. : 6. 5. Die 
General. Staaten ermahnen nochmalen ben Fürften und 
die Stände, die Streitigkeiten in der Güte beizulegen, 
verwenden ſich für die Stände bei dem Kaiſer und ver. 
fiärfen ibre Garnifon in Emden. $. 6. Doge,:n ver» 
wendet fi der König von England für den Fürften bei 
dem König von Preußen. $. 7. Der Raiſer verwirft 
die von den Ständen inserponirte Appellation, befiele 
eine unbedingte Unterwerfung der erlaſſenen Des 
erere bei Derluft aller Würden, Sreiberten, und 
bei Sırafe Leibes und Lebens, und erfennet ein 
Auxiliatorium auf den König von Schweden, als Here 
g0g ven Pommern, | — 
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Ein und dreißigſtes Bud. 
| Von 1724 — 1727. 

Erfter Abſchnitt. 

sr, Die kaiſerliche Commiſſion ſetzet einen perem⸗ 
toriſchen Termin zur Einbringung ber unbedingten Par 
ritiong . Anzeige an.. .$. 2. Machet, nach abgelaufenem 
Termin, mit der Eyecution dadurch den Anfang, da 
fie dem Adminiſtrations-Colleglo daB Siegel "abfodert, 
demſelben bie Hebung der Yandfehaftlichen Gefälle unter» 
faget, und ihre Berfamniungen verdietet. 6. 3. und 
veranfkaltet einen nenen Laubtag. Auf dieſem Landtag 
wird das ganze Adminiſtrations⸗Collegium abge. 
ſetzet. Es merden andre Admtniſtratoren und andre 
ſtaͤndiſche Officianten elngewaͤhlet. 6. 4. Das nene Ad» 
minifiretiond. Kollegium mird in Aurich eingerichtet. 
$. 5: Dis alterbält fir In Emden in Activitaͤt. Go 
entſtehet ein Hoppeltes Adminiſtrations · Collegium, 
das alte in Emden, das neue in Aurid.: 9. 6, 

Der Koͤnig von Preußen und bie-Oeneral- Staaten 

verſtaͤrlen ihre Garniſonen in Emden, und erflären fich 

zur Nentrautaͤt ber den offtleſiſchen Streitigfeiten, 

$. 7. Die Acciſe wird fo wohl in Emden als in Aurich 

verpachtet. 6.8. Die Emdiſchſtaͤndiſche Garniſon rüfs 

fer nach Peer, um fich des dortigen Pacht» Comtoire zum 
berwächtigen. 6. 9 Auch läßt der Fuͤrſt, dieſes zu ver, 

hindern, feine Miliz nach Leer marfchieren. Hieraus 

entſtehet im Angeficht der Fatferlichen Salvegarde das 

erfte Blutbad zwiichen den fürftliben und den 

Eindiſchſtaͤndiſchen Truppen. Die Empdifche Miliz 

ränmet den Flecken Peer und zieht ſich nach Emden zu⸗ 

rück. F. 30. Der Fürft erflärt die Emdlſche Garnis 

fon, fo bald fie wieder aufrüden wird, für Vogelſrei. 

Zweiter Abſchnitt. 

$. 1. Die Repraͤſentanten der alten Staͤnde und 
der Emder Magiſtrat reichen der kaiſerlichen Commif⸗ 

fion eine Paritiond. Erllärung ein. Da aber diefe 

Ed J Sub» 
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Submiffions. Acte von ber faiferl, Commiſſion ver⸗ worfen wird. 6,2. So verwenden ſich die General. | 
Staaten für die Stände bei dem Kaifer. 6. 3. Der 
Anſchlag, den ritterſchaftl. Adminiſtrator von dem Ap⸗ 
pille aufzuheben, mißlinget. $. 4. Die alten Stände ; 
oder die Nenitenten werden von Dem außgefchriebenen 
Pandtage ausgefchtoffen. $. 5. Der faiferl. Cammers - 
hers und Gefandte Graf Fridag von Goͤdens kömmt in ° 
Oſtfriesland, um die, Streitigkeiten, durch frine Were 

mittelung, zu heben. Der ihm von dem Canzler Brens 
eifen gemachten Hinderniſſe ohnerachtet $. 6. verane 
ſtaltet ec eine Verſammlung der Ritterſchaft. Dirfe 
nad die Stadt Emden, die dem ritterfchaftlichen Schluß 
beitritt, tragen, nach einer nähern Submiſſſons. 
Erflärung, auf einen allgemeinen freien Landtag an. 
$. 7. Die Hise des Canzlers vereitelt den. Plan des 
Grafen und die guten Auſſichten zu einer Gühne,. 6. 8.. 
worüber fich der wieder abreifende Graf in einem ber» 
tigen Schreiben bei der Commiſſion heſchweret. $. 9 
Dad unvorfichtige Benehmen des Ganzlere und feine 
Rachſucht eröfnet den Weg zur Verzweiflung. 

Dritter Abſchnitt. 
$ r. Die Eingefeffenen ber Aemter Emden, Gret. 

fobl und Leer treten dem Schluß der Nitterfchaft und der . 
Stadt Emden bei, und wollen das Auricher Collegium 

nicht erfennen. 6. 2. Sie widerfeisen fich den von ei 
nem faiferlichen Kommando unterfiüßten Schatzungs⸗ 
bebern und drängen fie aus den Aemtern zurück, 6. 2. 
Dem Ember Adminiſtrations-Collegio wird. nochmalg. 
die Hebung der Pachten und alle Einmiſchung In Ver⸗ 
waltung der Landesmittel von der kaiſeri. Commiſſion 
unterſaaet. 6. 4. Demohnerachtet beſtellt das Emder 
Colle ium in einiagen Rluften Pacht⸗o umiſfurien, 6. 5. 

und demaͤchtiget ſich durch Die ſtaändiſch emdiſche Miliz 
in Lier, 8. 6. und in Emder und Gretmer Amt der 
Vacht · Comtoiren. Dagegen fodert der Fuͤrſt dir Ein, 
geſeſfenen aaf, fi dieſen GSewoktt haͤtigkeiten zu wider⸗ 
Men. 7. Der Raifer erklaͤret durch ein Defnitios 
Dicret die alten. Staͤnde für Öffentliche Rebellen Se dee 

+ u 
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im ganzen roͤmiſch⸗ deutſchen⸗RXeiche, verwirft die 
eingewandte Appellatlon, beſtaͤtiget das Aurlcher Colle⸗ 
gium, caffiret die eingereichten Schriften, und verbietet 
den Agenten, Schriſten im Namen der Renitenten wie. 
ber einzureichen. $. 8 Die faiferliche Commiffion beins 

get nun bei der Nitterfchaft und der Stadt Emden auf 
eine formliche unbedingte Submiffion an. .$. 9. Der .- 
Fuͤrſt laͤßt in allen Kirchen ein Dankfeſt fuͤr das kaiſer⸗ 

liche Definitiv. Decret veranſtalten. $. 10. Die Ritter⸗ 

ſchaft, Emden und die Repraͤſentanten der alten Staͤnde 

wollen ſich nicht zur Submiſſion verſtehen. Sie ent⸗ 
ſchließen ſich, ihr ——— vor dem Kaiſer zu recht · 

fertigen. 

Vierter Abſchnitt. 

$. 1. Nach einem fuͤrſtlichen Aufboth ergreifen bie 
Harlinger und die Eingefeffenen der gehorfamen Aemter 

die Waffen, Diefe und. die fürftiichen Truppen mare - 

fchieren nach Leer, um ſich der Padıt. Comeoird zu ber 

mächtigen. Nach einer higigen Action werden die aufs 

gebosenen Bauern und die förftlihe Miliz von 

der ſtändiſch · emdiſchen Beſatzung und den Reni⸗ 

tenten geſchlagen, und muͤſſen fich, nach Verluſt vie⸗ 

ler gebliebenen und gefangenen Leute zuruͤckziehen. F. 2. 

Der Flecken Leer, und die Oberrtider und Oberledinger 

Communen ſuchen ſich bei dem Fuͤrſten über ihr Betra⸗ 

gen zu rechtfertigen. $. 3. und faſſen einen förmlichen 

Schluß, die Nechte des Baterlandes mit den Waffen fin: 

der Hand zu vertheldigen. Sie ernennen Oberbaͤupter, | 

die fi Commun»Gerrn nennen, und richten. eine 

militärifche Verfaſſung ein. $. 4; Die-Generals» Staa- 

ten vermeifen ber Stadt Emden Ihr tumultuariſches 

| = Der 



Inbalt. am 
Verfahren, und rathen ihr, von allen — Thaͤtlich⸗ 

keiten abzuſtehen. $. 5. fo tie ben Fuͤrſten, bie Streis 

tigkeiten in der Güte beizufegen. Dr Fuͤrſt lehnt die 
angebothene ſtaatiſche Vermittelung ab. 4. 6. Die Ge⸗ 
neral-Staaten finden nicht gerathen, bei den kriegeti— 
ſchen Ausſichten in Europa bie ihnen zuſtehende Satans 
in — Manutenenz der Landes⸗Vertraͤge zu handhas | 

. 7. Indeſſen fuchen fie die Könige von Eng⸗ 
* und Preußen zu bewegen, mit ihnen zu AÄbſtellung 
ber Irrungen gemeinfibaftliche Sache zu inacheh ; beide 
Koͤnige finden aber Bedenken, ſich mit dei oͤſtft leſiſchen 
Streitigkeiten zu befaſſen. $. 8. Auf die Rathticht, daß 

daͤniſche Cruppen in Oſtfriesland ruͤcken werden, 
entſchließen ſich die General, Staaten bei einer twani⸗ 
gen Belagerung der Stadt Emden züm Wider ſtand, 
und fodern die Kronen Frankreich und England auf, 
bei einem hleraus zwifchen ihnen und dem Kaiſet entſte⸗ 
henden Bruch, ihnen, nad der Tripel Alllanz, den 
tractatmäßigen Beiſtand zu verleihen. 9 d. Der König 
von Dännemarf läße Emden und ihre Anhänger für" 
fernere Empdrungen warnen, und eint Coinpagnie tie 
fanterie in um einruͤcken. Sie wir ih Aurich 
einquartieret. $. 10 Die Stabt Emden machet den 
letzten Verſuch, den Fuͤrſten zu einem Vergleich zu be⸗ 
wegen, wird aber abſchlaͤglich beſchieden. $. 11. Wor⸗ 
auf ſowohl das Auricher, als das Emder Collegium bie 
Hecife verpachten, da denn jedes Collegium ſich in den 
Beſitz der Pacht Comtoiren zu ſetzen fuchet. 6. 12. 
Der Raiſer erkennet nunmehro die Execution 
wider die Renitenten und ertheilt ein Auxlliatorium 
auf den König. von England, als Churfuͤrſten von Han, 
never, auf den Ehurfürften von der Pfalz und den Bis 
(hof von Muͤnſter. 5 13. Dleſes kaiſerliche Patent 

er > 
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wirket Berzweiflung. Die fuͤrſtliche Miliz mit den ge⸗ 
horſamen Unterthanen und die emdiſch⸗ fländifche Gars 
uiſon mit den Renitenten ruͤcken gegen einander, $. 14. 
‚Die fürflicyen Truppen werden nad) Aurich zu⸗ 
ruͤckgedraͤnget. F. 15. Dagegen ziehet das altſtaͤn⸗ 
diſche Corps triumphirend in Norden cin. Norden res 
vociret ihre Submiſſion, und tritt wieder zu den alten 
Staͤnden über. $. 16. Es fügen ſich nun auch alle 
Aemter bis auf Friedeburg zu den alten Staͤnden 
oder Renitenten. $. 17. Die Commun- Herrn las 
den das noch fehlende RER ED Amt und die Stade 
Aurich ein, dem Freibelts⸗ Bunde. oder! der Confoͤdera⸗ 
tion beizutreten. $. 18. Da dad Emder Collegium in 
dem Beſitz faſt aller Pacht-Comtoiren iſt: fo erhebet 
es ſich wieder, ſo wie das Auricher Collegium finket 
und auſſer Acrivitaͤt kommt. $. 19. Bei dieſen Verwir⸗ 
rungen erſuchen die Genetal⸗Staaten die talſerliche 
Commiſſion, den Fuͤrſten zur auͤtlichen Beilegung der 
Irrungen zu dewegen. $. 20. Die Ritterſchaft, Emden, 
Norden und der dritte Staud tragen bei dem Fuͤrſten 
auf einen Landtag au. $. 21. Der Sürft ſchlaͤgt dieſes 

Geſuch, fo wie ale Tractaten ab. $. 22. Ein Feder— 
tig viemebret die Verbitterung an beiden Geiten.. 

Fünfter. Abſchnitt. 

Kr 1. Döllige Anarchie und traurige Verwirrung 
in Ofifriesland. $. 2. Das Emder Colleglum debuci⸗ 
ret, daß die kaiſerlichen Decrete nicht judicat werden 
koͤnnen. $. 3.]€8.entfichen tüber bie Hebung der zum Ab⸗ 
trag der hollaͤndiſchen Zinſen ausgeſchriebenen Schatzun. 
gen neue Streitigkeiten. $. 4. Die Commun⸗ Serren 

fon die Revolution mit vielem Unfug und Bes 
| walts 
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waltthaͤtigkeiten fort. $. 5. und rufen die Eingeſeſ⸗ 
ſenen wieder zu den Waffen. Eine Diviſton nimmt ihr 
Hauptquartier in Bagband, die andere in Marienhave. 
G. 6. Letztere und die fuͤrſtlichen Troppen kommen bei 
Hage an einander. Nach einen dreiftüntigen Gefecht 
werden dic Kenitenten surücgefäplagen. $. 7. Da 
ſie wegen ihrer Unordnung und fihlechten Anſtalten den 
an der Zahl ſchwaͤchern fürfliichen Truppen nice 
widerftehen können. $.8. Nach der ſchleunigen Slucht 
‘der Renitenten, ruͤcken bie fuͤrſtlichen Truppen in 
Norden ein, worauf Norden ſich wieder. den Falferl. | Deereten fubmittiret. $. 9. und 10, Die Commune 
Herren in Leer bieten tioch einmal die Eingefeffenen auf. 
Dieſe rücken mit zwei Compagnien ber ſtaͤndiſch · Einder 
Garnifon vor Norden, $. 11. Hler vor Norden were 
den die Renitenten zum zweiten mabl geſchlagen und aus einander geſprengt. F. 12. Die fuͤrſtlichen 
Truppen erobern Srimerſum. 9. 13. Beſetzen Wehner und Leer. So gelanget der Fuͤrſt wisder zu bem Beſitz des ganzen Lanbes big auf die Stadt Emden. 9. 14. Die oſtfrieſiſchen Muſen beſingen die Slege des Futſte. | 

- Zwei und dreifigfies Bud, 
Don 1727 — 1734, u ’ 

Erſter Abſchuitt. * 
5.1. In Oſtfriesland rücken noch drei Compag⸗ rien Dänen ein. Diefe werden auf das. platte. Land verlegt. G. 2. Hieräber beſchweret ſich das Emdet Collegium, und fodert die General. Staaten zur Hand. 

| 
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habung der Landes Verträge auf, erhält aber, ſtatt el⸗ 

ner beftiebigenden Antwort, eine Wetfung. $. 5, und 4. 

Der Karfer giebt den nicder. rheiniſch⸗ weſiphaͤliſchen 
Kreis: Directoren und beſonders dem Koͤnig von Vreu⸗ 

hen auf, die oſtfrieſiſche Rebellion mit bewafnetet Hand 

zu daͤmpfen, und die Raͤdelsfuͤhrer zur Haft zu vrin⸗ 

gen. $. 5. Der König von Preußen und der Biſchof 

von Muͤnſter droben den Nenitenren und wollen fich, der 

kaiſerlichen Verordnung unterziehen... $. 6. Die. Gene⸗ 

ral⸗Staaten ſchlagen zwar ten alten Staͤnden Ihe aber 

mäliges Geſuch zur Handhabung der Landes. Vertraͤge 

"ab, 8. 7. ſuchen aber für, fie, wenn fie ſich den kalſer⸗ 

Ulichen Decreten unterwerfen, merben, eine Amneſtie zu 

beroärfen. $. 8. Worauf eine, unbedingte Submif 
ſion der alten Stände erfolget, $ 9. und nunmehr 
Doch fruchtlos ‚ auf den Abzug der Dänen angetragen 
‘wird. -$. 10. Die Scene in Oftfelesland iſt voͤllig ge⸗ 

aͤndert. Statt der wilden Anarchie tritt nun ein ſchreck⸗ 

Ticher Mintfterial- Depotismus ein. $. IL. Strafe el 

niger gefangenen Emder Pffieiere, 6. 12. Das Yuris 

cher Colleglum wird wieder in, Frl geftellet, Die 
alten Stände bleiben von dem andtage aus geſchloſſen. 

Rach Abſterben des kaiſerlichen Mit Commiſſ arli, Vice⸗ 

Canzlers Ritter kommt der Hoftath von Berger wieder 

als Mit · Commiſſarius in, Oſfftiesland. . 13. Die 
Anhänger der alten Stände derliehren bie Hofnung der 

erwarteten Amneftie, da der Katfer die letztere Submiſ⸗ 

ſions Acte durch cine beſondere Reſolution verwirft. 

$. 14. Wider Diefe Kefolution konimt die Grade Emden 
bei dem Reichshofrath ein. $.. 15. — uͤber 

die Altſtaͤndiſche und emdiſche Submifon. 6. 16. Die 
Faiferliche Comm iſſion ordnet eine Indemif ations⸗ 

Caſſe für die gehorſamen Unterthanen gus dem 
Ver⸗ 
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‚Vermögen der Kenitenten an; und unterfaget allen "Eingefeffenen, den Renitenten Eapitalien oder Zinfen 
‚abzuführen. $. 17. DieStadt Emden wird der ihr zu, 
fiebenden Deichhebung und der Die. Auffiche der Deiche 

widerrechtlich entſetzet. $. 18. Die Emder Herrlich. 
Peiten werden ſequeſtriret. F. 19 Nach diefr 
Schwaͤchung der Nenitenten sichen drei Compaznien 
‘Dänen mieber ab. Die gehorfamen Stände laſſen 
‚sioar gerne ben Druck der Renitenten gefcheben, ſuchen 
‚aber doch die kLandes⸗Conſtitution aufrecht zu. erhalten, 

Zweiter Abſchnitt. 
$. 1. Die oſtfrieſiſchen Unruhen werden ein Ge⸗ genftand der Verhandlungen zwiſchen Holland, 

England, und Frankreich auf dern Friedens. Eon» 
greß zu Soiffons. $. 2. Der boländifche Gefandte ° 
Hop und. ber. Eardinal Fleury treten mit dem Eaiferlis 

chen Sefandten, Grafen von Singendorf äber die oſtfrie⸗ 
ſiſchen Angelegenheiten in Eonfereng, 6. 3. Der Fürft 
läßt wider alle Verhandlungen über die Streitigfeiten 
zwiſchen Ihm und den Ständen proteftiren. 5. 4 Der _ 
Raiſet beftätiget zwar in einer etlaſſenen Reſolution 
nochmalen die vorigen Decrete, befielt aber einen alls 
gemeinen Landtag Auszufchreiben, und ertheiler den Kenitenteh eine Amneflie, wenn fie ſich völlig 
‚fubmittiren werden. $. 5. Doch diefe zweideutige 
Reſolutlon beruhiget fo wenig die Stade Emden, und 
ihre Anhänger, $. 6. als die General Staaten. Diefe - Saffen ihre Bedentlichkeiten darüber dem Kaffer In Wien, 
$. 7. und den franjoͤſtſchen und englifchen Gefandten in 
Soiſſons mittheilen. Die Folge davon iſt eine für big 
Kenitenten guͤnſtigere kaiſerliche Deelaration der 

| — vori⸗ 
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vorigen Beſolution, $. 8. und bie nun auf Zuſpruch 
ber General- Staaten erfolgte völlig unbedingte Sub⸗ 
miffion der Stadt Emden. $. 9. Dir kaiferliche ſub⸗ 
delegirte Commiffion läßt fich aber bon dem fürfklichen 
Minifterio überholen, biefe Submiſſions⸗ Acte zu ver⸗ 
werfen. $. 19. Der Raifer nimme diefed Benehmen 

der Commiffion ungnädig auf, erfennet die Emder 
Submiſſions⸗Acte für genugehuend, und ertheilet 
eine neue günftigere Reſolution für die Menitenten. 
F. 11. Der Canzler Breneifen machet Anmerkungen 
“über diefe faiferliche Refolution, und ſendet fie dem kal⸗ 
ferlichen Hoflager ein. $. 12. Dagegen reichen die alten 

F Staͤnde überhaupt und die Stadt Emden befonberg ihre 
Beſchwerden ſowohl wider die bisherigen kaiſerlichen 
Decrete, als wider die Berdedaurgen der Garnier 
‘dem Reichsboftatb ein, Ä 

Dritter fh 

$. x, Die offriefifchen Streitigkeiten ruhen in Wie 
Indem der Kaifer ſowobl den Kürten über feine Protes 
ſtation tiber die legte Refolution, als die alten Stände 
über. ihre eingereichten Gravamina unbefchieden läßt. 

$. 2. Die Bundesgenoffen bed Sevillifchen Tractats 

Epanien, Kranfreich, England und die vereinigten Nies 

‚berlande verlangen yon dem Kaifer, baß er mit ihnen 

die oftfeicfifchen Streitigfeiten durch ein feſtes Megulas 

tiv abſtellen ſolle. Hierauf will der Kalſer fich nicht 

einlaffen, läßt die oftfriefifche Streitfacke in Wien wieder 
vpornehmen, und $. 3. ertbeilt felbf einen Definitiv⸗ 
Beſcheid, wie ferner in dieſer Sache verfahren werben 
fol. $. 4. Diefen in vielen Puncten dunklen Befcheib 

Finpen die alten, Stänbe für ſich nachtheilig, $- 3: ” 



a 
bie General» Staaten ihrer Erwartung ſo wenig ent⸗ 
fprechend, als mit der einmal verliehenen Amneftie übers 
einſtimmend. Sie nehmen fich hierauf abermal der ab 
ten, Stände an, und-fuchen bei den Raifer zu bewuͤr⸗ 
sen, daß die verlichene Amneſtie in ihre Würkung trete. 
$.:6. Worauf: eine die General. Etaatensmehr befrien 

ditgende kaiſerl. Deelaration erfolget, $. 5. Wider biefe 
kaiſerl. Declaration laͤßt der Fuͤrſt bei der Reichsver⸗ 
fammlung in Regensburg protefliren. $. 8. Dieſen 

VProteſt verwirft der Kaifer, und beſtaͤtiget durch eine 
neue Reſolution die vorige Declaration. §. 9. Noch⸗ 
malen wenden ſich die alten Stände an die Generals 
Staaten, um die Amnefiie zum Effect zu bringen, und | 
der Fuͤrſt wie auch. die geborfamen Stände an ben Kai⸗ | 
fer, um bie jängfie Reſolution wieder aufzuheben. $. ro, 
Die General» Staaten: würken die letztere kaiſerliche 
Declaration aus, wornach die alten Stände zu dem 
Genuß der Amneſtie gelangen, und bei Entſchei⸗ 
dung der Streitigkeiten die CLandes· Vertraͤge zum 
Grunde geleget werden ſollen, $. ı1. und 12. Da 
bie Streitigkeiten zwiſchen dem Fürften und den Staͤn⸗ 
den in Wien entſchieden werden ſollen ſo geraͤth die 
lalſerliche Comwiſſion aus aller Actihvitaͤt. Daher rap⸗ 
pelliret der König von Pohlen, des fuͤrſtlichen Wider⸗ 

ſpruchs ohnerachtet, feinen ſubdelegitten Commiſſarium, 
den Hofrath von Berger. $. 13. Der braunſchweigi⸗ 
ſche ſubdelegirte Commiſſarius von Roͤber ſtirbt. Sie 
mis endiget ſich die kaiſerliche Commiſſion in: Cie friesland. Zu 

Vierter Abſchnitt. 
$. 1. Der König von Preußen erhält auf die ihm 

reichsconfitutionsmäffig verlichene Erpectanz eine evene 
*2 tuelle 
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tuelle Belehnungs · Urkunde auf Oſtftlecland von dem 
Kalfer, und nimmt num den Titel und das Wäppen 

son Dfifriedland an. $. 2. Hierwider läßt der Fuͤrſt 

proteſtiren. F. 3. Der Erbprinz Carl Edzard ver⸗ 

lobet ſich mit der Prinzeſſin Sophie Wilhelmine 

von Brandenburg ⸗ Bayreuth. $. 4. Die Stände 

fegen 20000 rthl. zu einem Hochzeits⸗ Geſchenk aus, 

F. 5, Die Vermaͤhlung wird in Berum volljogen. 5. 6. 
Der Fürft laͤßt bei den Intherifchen Gemeinen ein neue® 

Gefangbuch einführen, $. 7. läßt ein Gutachten über 
die projectirte Vereinigung der beiden proteftantifchen 

Kirchen ausarbeiten, $. 8. vervtdnet Jubelfefle wegen 

der Reformation und der zu Augsburg übergebenen . 

Coufeſſton. F. 9. Hieraus entftehet ein heftiger Stteit, 

- 95 guerft in Oſtfriesland die lutheriſche oder refotmirte 

« Religion eingefüßrer if. $. 10. Einige Iutherifche Geifk« 

liche treten zur reformirten Religion über. Dies vers 
anlaſſet Steeitfchriften zwiſchen reformirten und luthe 
riſchen Theologen. $. 11. Roͤmeling, ein Schwaͤrmer, 

wird aus Oſifriesland verbanuet. $. 12. Die durch 
die Waſſerfluthen Herägmten reformitten Prediger er⸗ 

halten teiche Unterſtuͤtzungen aus den Niederlanden: 

9. 13. Der Mangel an Theologen veranlaffet, daß - 

Layen und Handwerker zum Prediger » Dienfte gelangen: 

$ 14. Der Prediger Schneider ſtiftet das Efener Wale 

ſenhaus. $. 15 Der Fürſt Georg Albrecht flirbe. 

6.16. Sein Charakter. 9. 17. Kurze Biographie feiner 

Semahlin, der verwittweten Fuͤrſtin Sophie Earoline: 

— el nn 
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Neun und zwanzigſtes Bud. 
J 4 Von ı7ı4 — 1721 ꝛc. F 

— 

Erſter Abſchnitt. 
g. 1. Die ſeit dem Anſang dieſes Jahrhunderts eingetretene 
gluͤckliche Epoche ändert fich durch Viehſeuche, $. 2: durch die 
Faſtnachtsſiuth. $. 3. Zurch Anıel und Mäufefraß, und $.4. 
durch die ſchreckliche Weinachts⸗Fluth, $. 5. und 6. weiche 

_ einen beträchtlichen Verluſt an Menſchen, Vieh und Haͤuſern 
in Oſifriesland, $. 7. und In den benachbarten Gegenden ans 

richtet. : 6.8. Einige befondere Vorfälle bei dieſer Fluth. $. 9. 
Trauriger Anblick nach gelegten Sturm. $. 10. Mislicher 
Zuftand der befchädigten Eingefeffenen. $.rı. Neue Stürme - % 
-und Fluthen. $. 12. Auf dem "Landtag werden Norfehruns 

. gen zur MWiederheriießung der Deiche getroffen. $. 13. Die 
Knipphaͤuſer, Jeveraner und Harlinger richten ihre zerriffene ' 

Deiche wieder auf. $ 14. Nur wird. weren ſchlechter Anftals 
- ten wenig an den ofifetefiichen Deicben gefördert. Ein neuer 

tuem reiffet wieder nieder, was an den Deichen gebauet ff}, 
und fo bleibet Dftfriestand den Fluthen offen. $. ıs. Dem 
gehetinen Kath von Münnich wird die Direction des Deichs 
weiens anvertrauen. Fuͤrſt und Stände fuchen zur Beſtrei⸗ 
tung der‘ Deichkoften auswaͤrtige Anlehne nach, finden aber 
nirgends Credit. S 164 Daher gehet die Arbeit lanafam vors 
waͤrts, indeſſen wird durd Betriebſamkeit der Emder ‚der 
aroße Larrelter Kol mit einem Kaps Deich befaſſet. 5. 17. 
Mit. einer einländiichen ichwachen Geldneastiation, $. 18. 
init eineny erzwungenen Anlehn, mit ausgeftelten Affignaten, 
ferner durch einen Aufbot zur Deicharbeit, durch freiwilligen 
Beitritt zur Arbeit von den ntereffenten und andre Mittef 
wird bei dieſem fortwährenden Geldmangel der Deichbau 
zwar fortgefeget, F. 19. nur wird mehr geflicket, mie ges 
bauct, und eine hohe uch jerftöret arößtentheild Die Arbeit 
wieder. .$, 20, Endlich erhaͤlt die oſtfrieſtſche Kandicbaft in 

"Holland unter ſtaatiſcher Garantie ein Anlehn von 600000. . 
Gulden holldndiſch. $. 21 Der geheime Rath von Männich 

erhalt feine Entlaffung. Es wird ein neues Deichdireetorium 
angeſtellet, und die Deicharbeit unter verfchiedenen Hinder⸗ 
niflen fortgefetet. 
Ofife. Geſch. 7 B. 4 9.1 



2 Neun und zwanzigſtes Buch, 

727 We 75 

Eg er Anfang diefes Jahrhunderts bis hiezu war 
eine glückliche Epoche für Ditfriesland. In 

ber Fürftlichen Burg, in den Verſammlungen der 
Stände, in den Gerichtshoͤfen, in den Haͤuſetn ‚bei 
den Bürgern in den Städten und den Bauren auf 
dem Sande, kurz allenthalben wo man nur, hinblickte, 
berefchte, einige Kleinigkeiten abgerechnet, Ruhe 
und Zufriedenheit, Keine hohe Wafferflurd richtete 

: Elend und Verderben an (a). . Der fpanifhe Suc⸗ 
ceflions » Krieg ftörte nicht unfern Seehandel, fon» ° 
dern bereicherte vielmehr den Kaufmann. Der 
Sandmann hatte zwölf Jahre nad) einander reiche 
Erndten, und feine Weiden ftanden im Sommer 
und feine Ställe im Winter voll von Vieh. Der 
Ueberfluß an Getraide und am Vieh gig in Nas 
Ausland, und brachte um fo. vielmehr vieles Geld 
einmwärts, weil man außerordentlich hohe Preife be⸗ 
Dingen konnte. Allenehalben fahe man. Wohlftand. 

Mit Recht finge ein ungenannter Dichter von dem 
> damals blühenden Oſtfriesland: Peer 

| — — 
‚. Qualia Saturni fert fabula Secla fuiffe; | 
Alsta ſub Alberto sic tempora prima fuerunt, 
Otia tranquilli peragebant grata coloni, 
Nec tellus equiden per fe dabat omnia, verum 
Quod satis est, fruges cultas bene arata ferebat, 
Et renovatus ager gravidis canebat aristis. 

Mul- 

> (a) Zwar gedenket Dutbof in feinem Verhaal der Wa- 
tervl. p. 636. eine am 5 April 1702. eingefretene 
hohe Waſſerfluth; man finder aber nirgends, daß 
dieſe Fluth einen merflichen Schaden angerichtet 
babe. Von 1702 bis 1714 trifft man gar feine 
Spur von irgend einer hohen Fluth an. 
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> Muldtrasque implebat spumantes lacteus humor.1714 
Frisica sic tellus est lacteque melleque abun- 

2 ‚ dans (b), Be 
Nun aber gefiel es dem Allmächtigen, deffen Wege 
nicht unfere Wege find, diefe Provinz mit fo vielen. 
Sandes» Plagen heimzuſuchen, daß ihr völliger Uns 
tergang unvermeidlich ſchien. Die erfte Landes⸗ 
Calamitaͤt, die fi) einftellte, war eine Seuche des 

ornviehes. Zwar reden unſere Vaterlaͤndiſche 
hroniken und Geſchichtbuͤcher bei den Jahren 1225. 

3249. 1246. 1274. 1506. 1551. 1651. und 
2632. von Viehkrankheiten; fie waren aber niche 
fo lange anhaltend, auch uiche fo peftilentialifch, wie 
dieſe. Diefe Viehpeft war eine neue Krankheit, die 
man vorhin nicht kannte. Bereits 1708. fpürte 
man fie in Dalmatien und Stalien. . Sie breitere 
fid) vor und nad) durch Ungarn, Oeſterreich, Böh 
men, Preußen, Dännemarf, Schweden, England, 
Frankreich und Holland aus. 1713. fand fie fih 
ſchon in unſerer Nachbarfchaft in Holland ein (ch. 
So wie die Seuche näher heranruͤckte, traf der Fuͤrſt 
mit Zusiehung der Stände Maasregeln, um die 
Viehſeuche von den Gränzen abzuhalten, Er ver« 
ordnete unter Dem 5 Febr. 1714. daß £eine Ausläns - 

der in das Sand gelaffen werden follten, um Vieh 
aufzufaufen; fondern daß die Einländer die Ochfen und’ 

Kuͤhe felbft ausführen und nicht wieder die Gränze 
bei ihrer Ruͤckkunft betreten follten, menn ſie ſich 
nicht vorher eidlich reinigen wuͤrden, daß fie auf kei. 
nem inficirten Stall, oder bei angeſtecktem Vieh ges 
weſen. "Ferner befahl er, alles verreckte Vieh, 
wenigſtens vier Fuß tief, unter die Erde zu verfchars 

., . of = A 2 ren; 

‘(b)-Encomium seren, Domus Ostfr, regnatr. p. 41. 
(c) -Outhofsi Herdersklagte over de Sterfte onder ’t 

Rindvee, Emden 1716, p.20. * : | 
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ren ; und dann verbot er, Hunde und Bettler in bie 
Etälle zu laffen. Alle fremde Hunde follten an der 
Gränze gleich todtgefchlagen, die Bettler aber, meil 
diefe gewöhnlich in Scheuren ſich lagerten und bie 
verpeftete $uft aus den inficirten Etällen mitbringen - 
Pönnten, zurüctgewiefen werden... Die in dem Sande 
vorhandenen Bettler füllten durch Wögte und Ger 
richtsdiener aufgebracht und eingeftecft werden (d). 
Damit nun genau. diefer Verordnung nachgelebet 
werden follfe, wurden die Gränzen mit Poftwachen 
beſetzet. Wie nun die Seuche immer näher heran» 
rückte: fo wurde die Ausfuhr des Jungviehes im 
October gänzlicy verboten, um, wenn die Seuche 

aud) hier eintreffen follte, den gaͤnzlichen Abgang des .r 

Viehſtandes zu nn (e). Noch fast diefes ganze 
Jahr hindurch bfieb die Provinz von der Seuche ver⸗ 
ſchenet. Erſt in dem Ausgange Decembers traf 
man Spuren von ihr Im Stickhauſer Amte, in dem 

Dorfe Felde, an. Bald darauf fah man, nicht in 
der Nachbarſchaft, fondern in dem weit entlegenen‘ 

1715 Dorfe Wirdum im San. 1715. Vieh umfallen. 
Nun breitete‘fich die Seuche durdys Gretmer Amt, 
und dahn ferner durch das ganze Land aus. Die 
Zahl des verreckten Viehes ift nicht aufgenommen. 

Sie muß aber fehr betraͤchtlich geweſen ſeyn, weil 

das Land voll von Vieh war, und wenig übrig 

blieb (D. Der Sage nad) follen ohngefehr 60000. 

Stuͤck Hornvieh in Oftfries- und Harlingerland 
umgefallen. feyn (g). 

(d) Aus den gedruckten Verordiggngen vom 5 Febr. | 

und 30ften Nov. 1714. 
(e) Landfch. Acten. 
(f) Harckenr. Kerckrede over Ostfr. Rindvees - Pest. 

.»p. 30 u. 35. Ourh..Heerd. Klagt. p. 20 Kavinga 

p 158. und Funks Chron 8 Spell: p. 66. , 

(g) Funk PP 74. Jun. z 

“ 
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§. 2 | - 1715 

In dem Frühjahr und in dem Herbfte 1714. 
"war diefe Provinz durd) zwei hohe Fluthen heimge. 
ſuchet.  Diefe hatten indefien, vielleicht weil der 
Sturm nicht lange angehalten, Feinen beträchtlichen 
Schaden angerichtet (h). Dagegen richtete eine 
am 3 März 1715. eingetretene hohe Waſſerfluth, 
die man die Faſtnachts-Fluth nennet, großes Vers 
derben an, Faft ganz. Emder-Amt wurde mit dem 
Seewaſſer bedeckt. In Emden wurden die Schü 
thüren gefprengt. Dadurch ward die Stadt aud) 
an folchen Gegenden unter Wafler geſetzt, wo man 
ſonſt Fein Waffer gewohnt war. Es ſtand überhaupt 
das Waffer in Emden drei Fuß höher, als bei der 
Martins. Fluch 1686. Der badurd) an öffentlichen 
und P:ivargesäuden veruriachte Schaden war ſehr 

betraͤchtlich. Bei Petkum riß der Deich durch, 
Die Oefnung war fo weit, daß fe durchaus nicht ges 
ftcpfet werden Fonnte. Dadurch entftand. der große 
Petkummer Kold. Erſt in dem Herbft diefes Jah⸗ 
res wurde, $andwärts ein, um den Kolck herum ges 
beicher. So lange fland diefe ganze Gegend unter 
Waſſer. Um diefen Deich zu legen, mußten die 
Intereſſenten der Deichacht, von jeden dreißig Gra- 
fen Sandes einen Mann mit einem Spaten ftellen, 
und Dann murde von jedem Grafe acht Gulden zur 

. Beftreitung der Koſten eingewillige. Auch ſchenkte 
die Landſchaft nocy außerdem 1 2000 Gulden dazu. 
Die Intereſſenten der Deichacht Fonnten alfo in Dies 
fem Jahre ihre Laͤnderelen nicht nügen, und mußten 

noch ohnehin fo ſchwere Koften entrichten. “. 
harten die Morder und Harlinger Deiche durch diefe 

2 er Fluth 

(h) Quthof van de Waatervl, p. 637. 

/ 
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1715 5luth ungemein gelitten Ci). Diefe hehe Waffer 

flurd und Das noch anhaltende Wiehfterben veran« 
laßte den Fürften im Auguſt, einen allgemeinen 
Buß ⸗ und Bettag anzuordnen. Der vorgefchriebene 
Tert war aus, Jerem. Cap. 5.0. 8. Beflere dich 
Jeruſalem, ehe fich mein Herz von Dir wende, iind 
id) did) zum wuͤſten Sande mache, darin Niemand 
wohne (k). | 

I. 3- — 
Ferner druͤckte das Ungezieſer den Landmann 

ſehr. Es fand ſich nemlidy-im Frühling des ſolgen⸗ 
di Jahrs 1716 der Amel, ein ſchwarzgrauer klei⸗ 

ner Wurm, melcher fid) durch Falte und naffe Wit⸗ 
terung zu vermehren pflegt, in einer außerordentlichen 
Menge ein. Bon diefem Amel wurde zum größten 
Nachtheil des Landmanns das Grün. und Bauland 
außerordentlid) befihädiget. Die Weiden flanden 
fahl vom Gras und die jungen Saaten waren bes 
naget oder auch zum Theil ganz verdorben. Das 
Korn, welches noch aufgegangen war, und zur Reife 
gelangte, fraßen nem im Sommer die Mäufe. Das 
Sand war fo voller Mäufe, daß man fie mit Stoͤcken 
todtſchlagen, und mit den Füßen treten konnte. Wo 
man hinſah, da wirnmelte es von Mäufen, Ganze 
Aecker, die an dem vorigen Tage dichte voll Ges 
‚traide flanden, glichen an dem folgenden Morgen 

einer abgemaͤhten Flur. Ein einziges Beiſpiel wird 
hin⸗ 

(i) Outhof van de Watervl. p. 638 — 646. Harken- 
roths Muize- Jaer p. 60. $unf.c 1. p. 67. und 
Landfch, Acten. ‘Auch in dem lin Fahre 
1716 trat eine farfe Fluth ein, die den Older⸗ 
fumer Siehl wriß, und die Efener und Dors 
numer Deiche ſehr befchädigte. Funk c. 1. p. 75: 

(k) Aus der gedruckten Verordnung. 
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hinlaͤnglich ſeyn, die Menge der Maͤuſe und ihrer7Y6 
Verheerungen zu begruͤnden. So hatte ein Sand. 
mann aus Roſum von vier Grafen Bauland zwan- 
zig Tonnen Bohnen, und von fechszehn Grafen bei⸗ 
nahe drei Laften Bohnen aus der Erde hervorgeholek, 
Die die Mäufe darin verfcharre hatten. Im Winter 
derlohren ſich die Maͤuſe ()). 

$ 4 
Mac fo vielen Unglücsfällen verſchwand — 

Wohiſtand dieſer Provinz, Der Landmann hatte 
kein Vieh auf der Weide, und kein Korn in ſeiner 
Scheune. Kummer und Nahrungsſorgen beugten 
ihn tief nieder. Die: Landguͤter verlohren ihren 
Werth, und die fo hoch geftiegene Padıren fanfen 
mit einmal herunter. Aber die größte Noth war ı 
noch vorhanden. Oſtfriesland traf ein Mißgeſchick, 
welches die Drangfalen des dreifigjährigen Krieges 
und die mansfeldiichen und heffifchen Verwuͤſtungen 
uͤberwog, oder doch menigftens diefen Drangfalen 
gleich fam, ein Mißgeichief, wovon es fich in langen 
Fahren nicht wieder erholen Fonnte. Diefes war 
‚bie in der oſtfrieſiſchen Gefchichte eine neue Periode 
machende Weinachts Fluth von 1717.  Schenwziz 
einige Tage vor dem Chriſtfeſte wehrte es anhaltend 
Hark aus Suͤdweſten. Das Seemwaffer, meldyes 
vermitcelft diefes Windes aug dem großen, Ocean 
durch den Canal in die Mordfee ftürzte, hatte ſchon 
die Nordſee hoc) aufgefchwollen. Am 24 Decem- 
ber des Abends drehte fi) der Wind hoͤher in 
Welten. Dadurd) drängte fich die angefchwollene 
Waſſermaſſe * mehr nad) der Küfte dieſes Fürs 

Ag fiens 

(l) Harkenroths Muiae- Jaer p. 62 u. 73. Funks 
Chron. ec. 1. p. 72. Heckels ausführliche Yefchreis 
bung der Waſſerfluth von 1717. p. 3. 

“ 
1 
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a7ı7flenthums und der: angränzenden Sander hir. ' Der, 

Sturm wurde gegen Mitternacht ſchwaͤcher, daher 
bhoffte man, daß die Fluth wicht fehr Hoch merden 
möchte, wenigftens hielt man fid) für die Mache 
ſicher, weil erſt (in Emden) um halb fieben Uhr die 
gewöhnliche Fluch eintreten mußte, der Wind noch 
feinen Strich aus Morden hatte, und der Mond im - 
legten Viertel ftand,. da das Waffer nicht pflege hoch 
anzuwachſen (m). Diefes berubigte die Leute, welche ' 
an den gefährlichiten Dertern wohnten, ſo, daß viele 
ſorglos ihr. Bette beftiegen, und die Maasregeln zut 
Sicherheit verfäumten. Allein unvermuthet, unges 
fehr gegen zwei Uhr, feßte der Sturm / und zwar aus 
dem ſchlimmſten Strich aus Nordweſten wieder hef- 
— —— tig 

. (m) »Es war das letzte Viertel des Mondes, ſchreibt 
Heckel p. 13. in welchem ſonſt ordentlicher Weiſe 
feine Gefahr des Ueberlaufens zu befuͤrchten iſt, 
und zwar des Morgens um 3 Uhr, da man dag 
allerniedrigfle Waſſer oder Ebbe haben müßite. 
Und dennoch Fam ‚eine graufame Menge Waſſers 
bergeftrömt. Es kam übers Land angelaufen nicht - 
nach und nach, wie hernach gefcheben, und tie es 

ſonſt gewöhnlich ift; fondern von dem erften Am - 
fang an ift es wohl Manns hoch über dag Land 
gelgffen." Dann meldet er p. 9., daß ein vor Ans 
fer gelegenes Schiff mit einmal fo hoch aufgetries 
ben fey, daß es fein Anfertau genug gehabt habe, 
um £8. nachfchieffen zu laffen. Und Funk meldet 
p. 105. daß einige Tage vor dieſer Sluth dag - 
Maffer in cinem Ziehbrunnen übergelaufen fen, 
Eben diefes Steigen des Wafferd_in einigen Grä, 
ben und Brunnen bat: man hier grade zu der Zeit. 

- bemerket, mie Liffabon durch das befannte Erd» 
beben zerſtaͤret wurde. Gollte man nicht aug dies 

. fen angeführten Umftänden diefer außerordentlichen 
Fluth muthmaßen fönnen, daß damit ein Erdbeben 
verknuͤpfet geweſen fey? Ich übtrlaffe es den Phy⸗ 
ſibern, dieſem näher nachjufpüren. 

“ 
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tig an. Das Waſſer ſtieg hoͤher, wie bei irgendi717 
einer andern Fluth. Die Wellen peitſchten mit un. 
gewoͤhnlichte Wuth die Deiche, und roflten einige 
Fuß body darüber weg. Diefer Sturm aus dem ge« 
fährlichen Nordweſten hielt die drei Feſttage über, 
mehr ‚oder ‘minder -wüthend, mit unfermengtem : 
Hagelfdylag und abwechfelnden Gewitter an, Die 
Deiche Fonnten dem ſchweren Wellenſchlag nicht wi» 
derfiehen. - Es entfianden an vielen Gegenden gleid) 
in dieſer erften Nacht Durchbruͤche. Nun mwurde - 
das fand uͤberſchwemmt. Haͤuſer ftürgten ein, an⸗ 
dere wurden weggefpüler, und Menfchen und Thiere 
fanden unter den Trümmern der Gebäude, oder in | 

‚den Wellen ihren Tod. Die Moth war fo viel grüf- | 
‚fer, fo viel ſchrecklicher, weil diefe außerordentliche i 
Fluth in ftocfinfterer Mache eintrat. Daher fam 
es, daß fo viele Menfchen, befonders Greife und 
Kinder, anf ven Bette ihr Leben einbüßten. Go 
wie es tagte. und der Morgen einbrach, entwicelse 
ſich Die Scene des, Jammers und des Elendes. : Da 
mo die Deiche zerriffen waren, ſchwammen ganze _ 
und halbe Häufer auf dem Waffer, wie Schiffe, her» 

u um, und die. nod) feſt ſtehenden Häufer ſchwankten 
von dem Wellenſchlage hin und, her. . Die Stüßen 
ber Häufer, Bretter, Sparten, Schränfe, Kiften, 
Betten, Menfhen, Kühe, Pferde, Ichfen, Schweine, 
Hunde und Hafen, Heu, gebrofchenes und unges 
drofchenes Korn trieben auf dem tobenden Waſſer 
herum. Hier tried ein Mann-auf einem Heuhaufen, 
dort eine Frau auf einem Balken herum. Hier ere 
fliegen Menfchen die Dächer der Häufer, dorten die 
Aefte der as dem Wafler hervorragenden Bäume, 
Nackend und bloß, fo wie fie in der Angſt das Bette 
verlaffen hatten, dem flarfen Sturm und dem ſchwe⸗ 
ven Regen ausgefeget, frifteren noch viele Stunden, 

| e 45 oder 
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a7 De Glen bonzen-met. Gewelt de Gevels neer. 
De: Wanden ‚berstein i in, Daar stort nu Dak en 

“Speer 
os: ‚VrouW, en Kinder ‚ en benaude Huisge- 

nootoen (p). 

Ein andrer vateefänslfcher Dichter ſchildert den len, 
den Zuſtand dieſer Provinz Den | 

Ömnia pontus erat, desrant quoque littora ponto. 
Fluminibus cindae resonant a Metibus aedes.; 
Auffugium tentant, scalis tabulata coloni 
Alta petunt, iactis maris congesta suppellex: 
E domibus raptatur aquis, cum coniuge proles 

“ Inspedtante virö, pereunt hastilibus undis,. 
Aut Coniux raptum plangit cum prole maritum, 

und ſo weiter. Dann geht er zu dem — 
des Viches uͤber: — J 

— tremulos ad cornua posti 
Vacca-ligata sonos edit; grex pullus equorum 
In stabulis spumas elatis naribus efflat. 
Pellitur in stratas tenerum pecus omne culinas. 
Taurus mugitüm prodit tremefactus aquarum 
Accursu, ‘voces tremulentas exerit agnus. 
Hinait equus, latratque canis, porcus gruit arctae 
Clausus harae, cantat resonanti gutture gallus. 
Diffona mixtorum pecorum lamenta crebrescunt. 
Mures cum Catto socio.conduntur in. antro (9). 

Diefe 

(pP) — ande Hand in de Watervlod i im De- 
sembr. 1717: door Simon,Doekes, Einden 17138. 

¶0) Frisiae orientalis tam "ante quam post diluvium 
‚Posi heroica descriptia. Emdae 1724. Noch meh» 

rere Dichter erhoben ihre Stimme. So baben wir 
unter andern "T' bekneljle Land wegens den Water- 
Vloed op Kers Nagt, Euiden 1778. a: nde 

— — ost. 
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Diefe außerordentlich hohe Wafferfluth war ſo ſchreck. 1717 
lid), und-richtete ſolche Verwuͤſtungen an, daß die 
Dichter nur das Urbild copiren und Feine idealifche 
Vorftellungen binwerfen durften. Dies bewähren 
die von den Augenzeugen verzeichnete Thatſachen (x). 

m — * §. — 3 n * — 

Durch die ganze ‚Provinz richtete dieſe große 
Waſſerfluth Unheil und Verderben an. Die Stade 
Emden, die große Deichſtraße und ein Fleiner Theil 
der Burgſtraße ausgenommen, war ganz unter Waſ⸗ 
fer geſetzet. In einigen Häufern ftand das Waſſer. 
5 bis 7 Fuß hoch. Noch am Dienftags, Morgen, 

Ä a eg a er, alſo 

.  Oostfriesland over den hoogen. Water - Vloet ‚op, 
.., Rers Nagt. Einden 1718. ‚und Conrad Joachlm 

°  Ummens mit ‚Thränen verknüpfte Weynachts 
- Zreude, Bremen 1718 Diefe Gedichte find aber: 

gar zu jämmerlich, als daß ich eine Strophe dan 
. von. anführen mag. Ä * — 
7) Dieſe finden: wir vorzuͤglich aufgezeichnet in Jo⸗ 
hann Chriſtian Heckels Beſchreibung der beiden 

(1717 und 1718, Waſſerfluthen in Oſtfriesland. 
Halle 1719. In deſſelben in Halle get;altenen beis- 
den Predigten über diefe Fluthen. Hale 1719. im 
Outhof van de Watervloden p. 645. in Zunft: / 
Chroni: 8 Theil p. 91. in Harkenroths Kersvlod, 
Kort ontwerp. Emden 1721. Hievon ift noch’ eine. 
neue Ausgabe von 1723 vorhanden. Sin Johann 

Friedrich Jat ſſen, Predigers zu Niende in Jevers 
‚land, hiſtoriſch theolog: Denkmal der wunderdollen 
Wege Gottes in den großen Waſſern. Bremen 
1722. in des Dornummer Predigers Stoltenaus 
hiſtoriſchen Anmerkungen denkwuͤrdiger Exempel 

der Zorngerichte Gottes und der Providenz in Er⸗ 
rettung ‚vieler Menſchen in der Weinachteflut 
bon 1717. Hamburg 1721. und in eines unge: 

-. nannten. ausführlichen Beſchreihung der Waffers 
‚oder kleinen Gündfluch von 1717, Rapjig 1718, 

- 
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1717alfo am dritten Tage, : fuhr man mit kleinen Schifſen 
durch die Ofterftraße, wo man bei fonftigen Flurhen 
keln Waſſer gewohnt war. Diele Menfchen, die 
in den niebrigften Gegenden der Stade wohnten, 
müßten zwei bis-drei Tage ohne Licht und Feuer auf 
ihren Böden und Oberſtuben ausharren. Andre 
geriethen in die größte Lebensgefahr, und wurden 
durch ihre eigene Kräfte oder Durch Huͤlſe ihrer Nach» 
baren gerettet. Nur zwei Perfonen, eine Frau, und 

ein franfer Mann, büßten in Emden ihr geben ein. 
Die Zahl bes ertrurifenen Hornviehes in der ‚Stadt 
wird auf 174 Stuͤck angegeben. Der Schaden an 
den berdorbenen Hausgerärhe: und an Drivat» und 
öffenelichen Gebäuden war fehr beträchtlih. Go 
waren die Strafen aufgeriflen, fo war ein Theil der 
tabtmauer an der Wafferfeite eingeftürzer, Die 

lange. Bruͤcke mit dem Wachthauſe, und die 
Boltenehorsbrüce weggeſpuͤlet. Klaͤglicher ſah es 

‚anf dem platten Sande und in den Doͤrfern aus. In 

Emder Amt litten vorzuͤglich an ertrunkenen Men⸗ 

ſchen und Vieh und zerſtoͤrten Gebäuden die Dörfer 
Circkwerum, Twixlum, 

belſum aind Betteweer. Die zu Emder ⸗Amt 
gehoͤrenden Jemgumer und Ditzumer Vogteien waren 
mehr verſchonet geblie ben. Dieſe wuͤrden noch weni— 

ger gelitten haben, ſalls die Kritzummer Syhl nicht 
weggeriſſen waͤre. Die niederemſiſchen Deiche, die 
groͤßtenthells zu Emder-Amt gehören, waren faſt 
ganz zernichtet. In dem erſten Quartier riß ein 

Kol 15 Ruthen weit und 70 Fuß tief ein. Das 

zibeite und zehnte Quartier waren mit dem Mayfelde 
gleich. Hin und wieder ftand nur eine Anhöhe, als 
der Meberreft des. völlig verwuͤſteten Deiches. Die. 

übrigen Quartiere, waren ebenfalls ſtark beſchaͤdiget. 
In Gretmer » Amt hat Grerfpl vorzüglich — 

nn —44 7 ı} n 

— 
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In bleſem Flecken büßten 43" Menſchen ihr Kb? 
ein und 18 Haͤuſer wurden weggeſpuͤlet. Zehn Haͤu⸗ 
ſer gingen durch die Syhle in die offne See, und die 
uͤbrigen trieben Landwaͤrts. Letztere wurden groͤßten· 
cheils ducch treibende Balken zertruͤmmert. In 
den Greetmer Deichen war ein großer Kolck. Die 
Kapſtuͤrzung war allgemein. Unbeſchreiblich iſt dag“ 
Elend, welches Norder- Amt traf: Der Weſter⸗ 
marfcher Deich war völlig ruinirt. Hier waren 
ſechs weite und tiefe Kolcken eingeriſſen.“Der 
ſchlimmſte Kolck war an der Weſtfſeite des Deiches. 
Dieſer war 30 Ruthen weit, und in dem Fuß des 
Deiches 43 Fuß tief. Ueber go Häufer ſtuͤrzten 

- ein, und ohngefehr 300 Menſchen verloren ihr Leben. 
Die ganze Gegend, fo weit das Auge reichte, war 

- eine wilde See.  Hler trieben durch einander die 
Leichen ertrunkener Menfchen, Pferde, Kuͤhe, 
Schraͤnke, Betten und Bauergeraͤthe. Selbſt die 
Start Norden blieb nicht verſchont, weil das Waſ⸗ 
ſer die Mauer weggeriſſen hatte. Auf der Straße, 
der neue Weg genannt, fuhr man in Kähnen und 
in der Keritigsftraße fanden einige Häufer bis an 
die Ziegeln umter Waſſer. Im Berumer Amt fah 

es nicht beffer, wo nicht gar ſchlimmer, aus. Dies 
weiſet die Lifte der in dem Waſſer geblic benen Mens 
ſchen aus: Die Zahl‘der Seichen in dieſem kleinen 
Amte wird auf 585 arigegeben. - Die mehreſten“ 

Berumer Deiche lagen eingeſtuͤrzt. Vorzuͤglich waren 
die oſtermarſcher Deiche mitgenommen. Sie waren 
zu 20. 30. und mehreren Ruthen dem Blachfelde 
gleich. Ich wende mic) nach Auricher /Amt. In 
Aurich felbft, da dleſe Stadt mitten ing Sande llegt, 
war man ficher genug. Daher wurde, welches an 

den wenigften andern Oertern gefcheben konnte, bie 
‚drei Feſttage über ber gewöhnliche ge⸗ 

| Balten. 
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ızı7halten.. Man, vermurhete indeſſen ſtarke Deich⸗ 
bruͤche und den großen Nothſtand in denen der Kuͤſte 
nahe belegenen Gegenden, weil ſich das falzigte Waſſer 
bis zu Engerhafe, Victorbur, Fahne und Weſterholt 

erſtreckte (5). Mur fehlte es noch bis an den dritten 
Tag an ſichern Nachrichten, denn dieſe konnten 

wegen des Sturms und des Waſſers ‚nicht eingehen. 
In dem Amte ſelbſt war der Schaden und ber Ber 
fuft an Menſchen und Vieh in Niepe, Bagband, 

Ochtelbur, Wefterende und Wibelsbur om beträdht- 
fichften. Im Leerer Amt war der Schaden fo groß, 
nicht. Dies ganze Amt. verlobt nur 5 Menſchen 
und. 12 Haͤuſer, die weggeſpuͤlet wurden. Stick⸗ 
hauſer Amt hat wenig oder gar nichts gelitten. m, 
Frledeburger Ame harte man bei Menichen Denfen 

fein Seewoffer gekannt, auch hieher erſtreckte fich, 

die Fluth, und verfchlang einige Pferde, Kühe und 

einen Menfchen. Von den Herrlichfeiten litten vor« 
zuglih Peteum, worin das feſtſtehende Haus bes, 
Amtmanns mit. allem Hausgeräth, bis auf ben 
Grund. .wegfpülte, und 14 Menfchen ihr Leben ein⸗ 

buͤßten, Ryſum, worin 13 Menfchen bfieben, und 
Sigeburg, welches 60 Menfchen verlohr. ‚Der här- 
tefte Ehiag traf die Herrlichkeit Dornum. , Hier, 

befonders in der Gegend des Dornumer Syhls ſpuͤl⸗ 

sen Rn Häufer mit Menichen, Vieh und Meublen 

völlig weg und 314 Menjchen ertranfen in dem 

aha FR u Waſſer. 

(9 Zunft e. 1. p. 96. dagegen ſagen Outhof p. 671. 
und Harkenroth p. 160 das Waſſer habe bis Extum, 

Kirchdorf und Wale geſtanden. Hiemit ſtimmt 
einigermaaßen: ein damaliges Schreiben aus Oſt—⸗ 

friesland® Hierin heit es: „Eine halbe Stunde 
»von Aurich feher dag Seewaffer bei Ertum hinter 

„Hartum, daß man es bon den hohen Haͤuſern 

»fehen fann.« Ausfuͤhrl. Beſchreib. der. Waſſer⸗ 

fluth. p 4% — 
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Waſſer. Harlingerland war verhaͤltnißmaͤßig nochı 
weit ſchwerer heimgeſucht, als Oſtfriesland. Es 
verlohr durch dieſe Fluth weit uͤber 1000 Menſchen. 
Wittmunder Amt hatte einen Verluſt von 373 Men⸗ 

717 

ſchen, und 86 völlig weggeriſſener Haͤuſer. Auf 
Accumer · Syhl ſah man, wie der Sturm ſich legte, 
nur ſieben Haͤuſer mehr ſtehen, und dieſe waren der 
Reſt von mehr, als 100 Haͤuſern. Dieſe Vogtei 
zaͤhlte 397 Leichen. Auch die uͤbrigen Vogteien 

ener Amts wurden hart mitgenommen (t). Die 
Kirche auf der Inſel Langrog war fo ſehr ruinire, daß 
fein Gottesdienſt mehr darin gehalten werden Fonnte, : 
Der legte Prediger Söwenftein, ber zugleich Voge  ', 
‚gewefen feyn foll, wurde nach Hollen. berufen. 
Nach der Zeit find die Inſulaner nach Efens einge 
pfarrt (u). —— 

J -$. 6. | . 

Um den $efer in den Stand zu feßen, mit einem  " 
Blick den Schaden zu überfchauen, welche dieſe 
außerordentliche Fluth in Oſtfriesland und Harlin⸗ 
gerland angerichtet har, fo ſetze ich folgende Tabellen 
bieber. u k 

(t) Quthof p. 645— 686. Harkenröths Kersvloeds- 
Ontwerp. p. 141 — 178. Funk p. 93 — 412. : 
Janſſen p. 188 —201, Heel p 24 — 51. 

(u) Conſiſtorial⸗Acten. | 

 Ofife, Befh.7B, a ‚a a) Ip 5 
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SIT? „1 Häufer Umgefommene Meniden und Thiere’ 
wegge⸗ ‚erg Men: a ac De ki 

a) ® In den Aemtern ſpann |diat ihen 

Emden | $9| 531. 85] 419 | 2861 97 
Leer 12449 si 1292| 8ı6 30 3 

Norden 9831 40|.282| 277 695 388 97 

Gretinf 47\.80| 95| 108] 212 1954| 33 

Pewſum 8136 226 64 14409 

Aurich 96 | 318 2.1 404.| 2013.| 184 52 
Bernm 1387-164 | 585) 389 | 1465 | 657207 
Stickhauſen — — — — — — — 
Fridebura —4 1) 21 7 1 — 30 
— — 7S TORE RE ET GEBEN, 2 WE 

4658| 870 1122 ı439[ 5755, 2985| 529 
b) In den Serrlich⸗ 

teiten 

Dornum | 67) 20, 262 40 219 ya 24 ” 

Goͤdens al 3e| 80 ca 3941 ↄ20—— 
Pettum — — 430 60 | ak}. 77” 
Eikebuvg ._83|. '9ı] 60] 34 146 161 _ 14 
Jennuelt — 2 —s — — — 

Rom ü 5 1741 43 Al. $ 39 — 1) 

Oldaͤrſum = 9* 4 83 318 60 20 

Borſſum | 6 — 51, % 63 “Br INT 

Up und Volthuſen BER. Re 2 Re, 8 vi—i — 

a5al 106 

Nefteriahd ten . uhr sel ar a 
Borkum XFI 281‘, |. 3 — en 

Sark —— Ber}, 
re Norderney 

Baltyum „u er; 
ranger Dre“ — 

4 

110| 167 | 3691262] 1262 

€) Auf den Juſeln IE 
T P° 

Spider Dae | 

| d) Im ee n
i Er ' we a 

An dem Amte Elens 422| 842 en 1574| 293 308 
Sntntm Amen 323) 373 Ar Sssp I) 208 

je 317]  7aslaaı 50er] "2429| 404 513 

e) Hieraus eraicht . denn der allgemeine Verluſt in, Oftfsiestand und 
Harlingeriaud. 

| an Häusern 
— eg 

ſpuͤlt digt 

Umgekommene Menſchen und Thiere 
Men a rn a 
ſchen 

In der Stadt Emden 
In den oſtfrieſiſchen 

Aemtern 

— — 174 — | 

4631 870 11221 1439| $755| 1985 529 
- Su den Herrlihkeiten | mol 157 369: 85 1262| 253 106 
Auf den Inſeln 161 sol 28 ı 106) 2 FE ug 
Sn Sarlingerlarnd 517 z4sn215 sosl 24291 404 513 

— —— 327250 2302 ‚al Bi 1148 
F „u * — Dies 
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Dies iſt denn dei Verluſt an Haͤuſern Menſchem?17 
und Vich, fo Oſtfriesland und Harlingetland bei Ä 
diefer Fluth erliten hat (v).- Ich bemerfe nur noch 

dabei, daß man unter der Rubrik: befchädigee Häue 
jer, folche Käufer: verſtehen ‚müfle, die faſt völlig 
‚oder. groͤßtentheils ruinire find. Dennsegiäftileiche 
zu erachten, Daß bei einem fo ſchweren Sturm wenige 

Haͤuſer, auch ſelbſt mitten in der Provinz voͤllig 
ſchadlos geblieben ſeyn. Da auch zu vermuthen, 
daß beſonders in Abſicht des Wiehes manches Stüd 
nicht wird angegeben ſeyn, fo wird wahrſcheinlich 
der Verluſt noch größer geweſen feyn; als er hier an⸗ 
gefuͤhtt ſtehet. At 

$: 

Nicht blos Oſtfriesland, fondern die ganze an 
ber Mordjee belegene Küfte, von Mord« Holland an 
bis zu Juͤtland hin, hat die Drangfale diefer großen 
Fluth erlitten. Diefen-ganzen Strich, fo weit der⸗ 
ſelbe uͤberſchwemmt geweſen, finder man auf einer 
kurz nach dieſer Fluth in der Homanniſchen Offlein 
herausgefommenen iluminirten Karte abgebildet. 
Die uns benachbarten Laͤnder haben vorzuͤglich gelt⸗ 
ten. So hat die Provinz Groͤningen 2376 Mens 
ſchen, die Herrſchaft Fever 1275, Die Herlichkeit 
Kniephaufen 373. ımd bie Graſſchaft Oldenburg 
2468 Menſchen verlohren. Bon einigen Gegenden 
find Liſten aufgenommen, von andern aber nicht, 

| — B 2 oder 
() Funk p. tt Don und 117. auch Outhof 

1 —* und Harkenroth p. 337. ct feq. haben folche 
Tabellen geliefert. Diefe weichen von ben Funki⸗ 

ſchen zwar nicht beträchtlich, Loch etwas, ab, Well 
der Funk ſpaͤter fchrieb, Und Gele enheit hatte, 

Die bei der Canjelleh eingegatigene Kabeln und 
"bie Merichte der Veamten einzufehen, ſo bin Ich 

Ihm gefolget. — 
v, J 
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#7170dee diefe find wenigſtens unbefannt geblieben. So 
hat man von dem ganzen Stridy an der Eibe von 

Hamburg an bis Gluͤckſtadt Feine detaillirte Nach« 

richten, obgleich in Diefer Gegend oder an der Hol⸗ 
fteinifchen Küfte diefe Fluth die gtaͤslichſten Ver⸗ 

wuͤſtungen angerichtet haben ſoll (w). Aus den oufe -· 

‚genommenen und vorhandenen Tabellen gehet indeflen 

hervor, daß an der Küfte der Nordſee in Diefer Fluth 
12088 Menſchen überhaupt ihr Leben eingebüßer 

haben (x), ‚Hätten mir. alle Liſten beifammen,: ſo 

‚möchte vielleicht die Zahl der Seichen, wie in der Ho» 

‚mapnifchen Karte hemerket iſt, ſich wohl über ı 8000 
berragen: haben. Auf diefe große Waflerfluch hat 
der Fuͤrſt Georg Albrecht eine Medaille (y) prägen 

laſſen. Auf der rechten Seite fteher ein Pharus in 

‚der ftürmifchen- See, mit der Inſchrift; " Offfries- 
‚lands Fluth d. 25 Decemb. ICh WIL.eVre Feyer · 
‚tage: In waVren, ICh WII alLe eVre LleDer In 
‚Wehfl.agen VerWanDeln. Amos VUI. Auf der 

Kehrſeite ſtehet Mario mit dem Kinde „ welches auf 

‚den Thurm zu Siloa weiſet, „mit Der Inſchrift: 

Jubel · Much. Dieſes zielet auf das kurz vorher 
‚zum Gedaͤchtniß der Reformation gefeierte Zubeifeft. 

‚Das Gepräge ift außerordentlic) fauber.. 

SC; IP PO | Ä 
| „ u a — 

Die Angſt, Moth und Gefahr, welche fo-viele 
Menſchen in diefer Fluth Haben ausſtehen vn 

| | i 

(w) Heckel giebt dem Verluſt der Menſchen Indem 
: Holteinifchen der -Sage nachianfi 36000 au. Es 

faͤllt aber in die Augen, daß dieſes übertrieben iſt. 

(x) Duthof p 792. Funk melder nur 11337 Leichen; 
er hat aber nicht alle Tabellen aufſummiret. 

() Im Golde 6 Spree. Ducat. und im Silber 2 Loth - 
ſchwer. 3 
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iſt unbefchreiblich. So trieben im Berumer Amtıyız 
13 Menfchen mit einem Dad herum, auf defien 
Spige fie faßen. Wie ein Stuͤck nach dem andern 
abriß, ſtuͤrzte auch ein Menfc nach dem andern nach, 
und ertranf in dem Waſſer. Noch fünf Menſchen 
landeten mit dem Ueberreit an einer Anhöhe. Hier 
faßen fie, dem ſtarken Regen und dem heftigen 

Sturm ausgefeßet, ohne Nahrungsmittel. Unſer 
Annalift Heer fah ihren Jammer aus feinem Fen⸗ 
ſter, Eonnte ihnen aber nicht beifommen, fie zu ret⸗ 
ten. Warlicy! wenn es Türken gewefen, ruft dies 
fer Mann aus, man hätte billig Mitleiden haben. 
‚müffen! Wartich! fe’ ich hinzu, ein toleranter Zug 
von dieſem Prediger. _ Um nicht von Hunger umzu⸗ 
fommen , oder von Kälte zu erſtarren, banden diefe 

. Unglüdlicyen angetriebenes Holz mit Stroh zuſam⸗ 

men, vertrauten fich auf diefem Floß den Wellenan, 
und kamen gluͤcklich in Reſterhave. Es. waren drei 
Seauenzimmer und zwei Juͤnglinge. Die erften 
wären ſchon faſt erftgrrt, Fonnten fich nicht wieder . ' 
erholen und ftarben bald nachher. Die beiden Juͤng⸗ 
linge trugen ihr $eben als eine Beute davon (z). | 
Bei Emden ſchwamm eine Oberetage mit einer gan⸗ 
zen Familie der Dehlmühle vorbei. Man fehrie um 

uͤlfe, aber aus der Mühle ertönte der troftlofe Ge⸗ 
genrufs Auch mit ung ift es vorbei! Unter fteter To- 
desangft trieben diefe Trümmer des Haufes nod) erſt 
eine Zeitlang herum, und dann fand diefe Familie in 
dem Waffer ihren Tod (a). Nicht blos Trümmern 
von Häufern, fondern ganze Käufer waren von der 
Fluch in die Höhe gehoben, und ſchwammen, mie 
Schiffe, auf dem Waffer herum. So wurde ein 

ganzes Haus mit Mann, Weib und Kinder bei 

| D 3 Weller 
(2) Heckel p. 34. | 

(a) Duthof p. 697. | 
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ssız Wefterholz ans Sand gefeget (b). - Ein ähnlicher 
Fall trug jich mit einem auf einem mohrigten Grunde 
geftandenen Haufe zu. Diefes wurde mit der ganzen 
Familie, und mit dem Vieh nad) einem andern eine 
"Stunde davon entlegenen Orte verfeßer (e). Noch - 
weit feltfamer ſcheint eg, daß bei Anenwold 6 Aecker 
mit befäten Rocken angetrieben famen, daß bei Neer⸗ 

mohr 2 Diemafen Landes (d) und bei Wefterholz for 
gar fünf Diematen (jedes zu 400 I Ruthen) und 
von drei Big vier Fuß dick durch die Gewalt des Wafa ' 
fers losgeriffen, und fi) auf ein andres fand hinge⸗ 
feßet haben (e). Sonderbar war der Vorfall mit 
einem Schiffer von Benſer⸗Syhl. Diefer rettete ' 
ſich mit ef andern Menſchen auf einem Balken. 
©ie ‚trieben Sandwärts ein. Alte diefe Leute verun- 
glücten, nur er allein kam glücklich zu Burhave an, 
Wie fich der Sturm gefeget hatte, fand er fein Haus 
voͤllig weggeſpult/ indeſſen hatte ſich ſein Schiff grade 
auf die Stelle feiner Hausſtaͤtte niedergefeget‘(f). 
Zu Bolfewehr im Gretmer Amt ertranfen ein Mann 
und eine Frau in dem Bette. Die Magd Fletterte 
von einem Stuhl an das Sparrwerk des Bodens, 
und hielt ſich mit beiden Haͤnden feſte. An jeder 
Seite Hatte ſich ein Kind angeklammert. So hieng 
fie eine Beam: Seit Der in ber $uft, und halb im 
. Waffer, 

(b) Heget P- 35. 
(c) Janſſen p. 245. 

(d) Zunf p. 133. 
Ce) Heckel p. 93. Mehnliche Beiſpiele davon — 

ung ſchon Emmius bei den Jahren 1509 u. 1570, 
L. 43. rer, fris. und. Hamelmann p. 390. Auch 
haben mir. noch fürzlich in dem Jahre 1792 gefeben 
daß, nach einer feuchten Witterung, ein große® 
Stuͤck Moraft bei Oſteel über auderes Land ver⸗ 

ſchoben und daſſelbe gaug verdorben dar, Ä 
fe) Zunft kp. zıı 
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Waſſer, Bis fie von den Nachbaren gerettet murde;r7rr 
Die Rinder an ihrer Seite waren indeffen geftorben (g). 
Sn der Gegend von Füniy forgten die Eltern zuerff 
für die Rettung ihrer Kinder. Gie warfen in ein 
Schiff 60, und in ein anderes 20 Kinder, Erſt 
landete das eine, und bald darauf das andere Schiff 
mit den bungrigen und zum Theil nackenden Kin- 
bern, nachdem fie lange auf dem Waffer herum ges 
fehleudert wären, bei Wittmund, - Edel bandelten 
die Wittmunder: Sie nahmen ſich diefer armen’ 
Kinder an, gaben ihnen Betten und Kleider und er⸗ 

quickten fie mit Speife und Tranf, Go bald dag 
Waſſer zurück getreten war, brachten fie Die Kinder 

ihren Eltern zuruͤck. Die wenigſten Kinder fanden 
aber ihre Eitern wieder vor. Dieſe Waifen vertheil⸗ 
ten die gutherzigen Wittmunder unter ſich, vertraten 7 
bei ihnen die Stelle der verunglückten Eltern und 
beforgren ipren Unterhalt und Erziehung Ch). Hoͤchſt 
traurig war wohl das Schickſal der Schwangern, 
deren Buͤrde es nicht verſtattete ſich zu retten. Doch 

finden wir Beyſpiele von, beſonderer Rettung dieſer 
Ungluͤcklichen vor. Eine Frau in der Riepſter Ham⸗ 
rich fluͤchtete auf einen Heuhaufen, und wurde gluͤck⸗ 
lich entbunden. Hier ſaß ſie 3 Tage und wurde mit 
dem Kinde ſtiſch und geſund abgeholt 66). Eine 
andre Frau zu Butforde brachte in Todesangſt eben⸗ 
falls auf dem Hew ein gefundes Kind zur Welt, wähe ⸗ 
rend. ihr Hans zertruͤmmert wurde, der Bater wickelte 
es in feine Kleider und erhielt dem Kinde das $chen. 
Erſt an dem andern Tage wurde die Kinbberterin, 
am em und der Mann Zu und wohl durch 

| einen 

r Outhof 25. use 

(h) Duthof p. 685. ganffen 2894 und Heckelp. 
‚&) Duthef p..698. Janfkn pu258 
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zziyeinen Kahn gerettet (k). Mod) eine andre ran aus 

\ 

der Neflummer - Grode wurde treibend auf einem 
Datfen entbunden.. Sie, ihr Mann und dag Kind 
famen wohl behalten in Buchforde an (I). Wieder 
eine andre Frau aus Gretfyl verwicelte fi), auf 
einem Heuhauſen (hwimmend, mit ihren . Haaren 

- in ben Aeſten eines Baumes. Sie flammerte ſich 
fefie mit ihren’ Händen an den Aeften und blieb bis 
‚an den andern Tag in dem Baum ſitzen. Zwei 
Tage nachher wurde fie gluͤcklich entbunden. In 
$üßeburg trieb eine todte Frau mit einem an ihren 
Brüften noch faugenden Kinde an, welches dem Bas - 
ter, einem Schulmeifter, wieder zugeftellet wurde (m). 
Miche bios Menfchen,. fondern auch Thiere litten 
Noth in diefen fürchterlichen Tagen. . Die Angſt 
änderte ihre Matur und ihren Inſtinkt. So, wi 
der Menfch, fuchten fie blos ihre Rettung. Augen⸗ 
zeugen verfichern, baß fi e einen Hund und Hufen 

 treulich beifammen auf einem abgebrocyerien Stück‘ 
eines Haufes haben ſchwimmend gefehen(n). Ich 
enthalte mich, mehrere foldye befondere Begebenhei⸗ 
ten Anzuführen. Aus den angeführten Schriften 
Babe ic) nur die erheblichften ausgezogen. Mur bes 
merfe ich noch , daß hin- und wieder auf dem Lande 
fi) Schiffe niedergelaſſen haben. So trieb ein 
großes Schmackſchiff aus dem Gretſyler Hafen bis 
nad) Surhuſen. Dieſes wurde bei hohem Wafler 

wieder flort, und in dem folgenden Monat durch einen 
großen Kolk wieder in die Emſe gebracht. Ein an⸗ 
deres beladenes Schiff fegelte ohnweit Efens ohne 
Anftoß ohmgefähr eine Elle Hoch über den Delch, * 

ſi 

6) Outhof p· 703. Janſſen e 257: 
Outhof p. 70m | 

(m) Ouibof p 702, . u Heckel p. 17 
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ſich auf dem Lande feft und mußte nachher auseinan: 1717 
der genommen werden. Noch ein anderes Schiff 
ward durd) den Sturm über den Deich in die Dor« 
numer · Örode geworfen, riß in der Fahrt den unters 
ſten Theil eines Hauſes weg und ſtrandete bei Fula 
kum. Wieder ein andres Schiff von 60 Laſten iſt 
mit voller Ladung einigemal über die Deiche geſegelt, 
und zulegt auf dem Deiche bei Beerdum ſitzen geblie« 
ben (0), Ueberhaupt faßen verfchiedene Schiffe, 
befonders im Efener Amte, auf dem Sande feft (p). 

$. 9. Br 

— 

* Welche ſchnelle Weränderung,, welche Verwandı - 
lung in einigen Stunden an unferer ganzen Küfte 
von Neiberland an bis zu everland, von der Em’e 

. bis zu der Jade! Emder, Gretmer, Pewſumer, 
Berumer und Norder Amt ftanden völlig unter Wafe 

ſer, Leerer, Auricher und Frideburger Amt waren 
zum Theil überfirömt, Faſt ganz Harlingerland 
und die Herrlichkeiten Olderfum, Perfum, Ryfum, 
Luͤtzeburg, Dornum und Goͤdens glichen einer offen. 
baren See. Go wie fi) der Sturm geleget hatte, 
wurden Anftalten zur Rettung der Menfchen, und 
zur Aufhebung des noch ſchwimmenden oder auf An- 
hoͤhen hingeſchleuderten Geräthes getroffen. Das 
gleich nach dem Sturm bereits am 28 December 
eingetretene ſchoͤne Wetter (q) erleichterte ungemein 

dieſe Arbeit. Man fah num noch in weiter Entſer · 
nung Menfchen auf. Heu und Stroh, auf Hügeln 
und Bretiern, auf Bäumen und auf den aus dem 
Waſſer hervorragenden Dächern der Häufer figen, 
Wo man feine Bote oder Kähne bei der Hand hatte, 
i B5 denn 

(0) Funt᷑ p. 130, 131. Duthof p. 654. 6655. 
(pP) Oſtftieslands Trauer Sol p 

Jauſſen p. 284. 

H 
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37i7denn viele water!‘ dureh: die Fluth weggeſpuͤlt, kam 

man dieſen unglüdlichen Menfchen: mit zuſammen⸗ 

gefuͤgten Brettern, Backtroͤgen und Braukuffen zu 

Huͤlfe ()⸗ Der Hunger hatte vorzuͤglich dieſe Leute 

equäfer. “Einige haben In dieſer ihrer elenden Lage 

vorbeitreibende Wurzeln, Rüben, rohe Bohnen, un« 

gedrofchen Getreide und Kohlſtengel erhafchet und 

damit ihr Leben hefriſtet (s). Die Kirchen, welche 

gemeiniglich auf Anhoͤhen er bauet ſtad, waren vor⸗ 

Aglich die Zufluchtsrtei der Menſchen und bes 

Viehes. Zwar waren fie hier ſicher vor dem Wa 

ſer, vor Kälte und Naͤſſe. Aber auch dorten ftellte 

F. 

ſich Hungersnoth ein. So fiſchten unter andern der 

Prediger zu Blaukirchen und die Glieder feiner Ge 

meine, weiche mit ihm in die Kirche geflüchtet waren, 

angerriebenes Rindvieh auf, kochten das: Fleifch in 

der Kirche, und tranken falzigtes Waffer dazu. Will 

kommen war ihnen das Geſchenk des Fuͤrſten, ber 

ihnen zuerſt Btod, Kaͤſe und Bier zuſandte (t). 
Noch ſchrecklicher wie der Hunger war mitten in dem 

Waffer den Menſchen der Durſt. Man hat fogaw 

Beiſpiele, daf einige, die das falzige Seewaſſer nicht 

trinfen konnten, fich mit ihrem Uringelabe: haben (u); 

Die Obrigkeiten in der Gegend hatten dafür geforget, 

daß dieſe Norhleidenden durch Speiſe und Trank zu⸗ 

erſt erquicket wurden. Die ſorgfaͤltigſten Bemähuns 

gen zur Rettung hatten den beiten Erfolg. Sehe 

viele, bie ſchon mit dem Tobe rangen, wurden wies 

der hergefteflet. Durch die von dem Häuptling zu 

Domum, Haro Joachim von Cloſter getroffenen 

Veranſtaltungen ſollen allein in der Herrlichkeit Dor⸗ 

num und in der dortigen Gegend wohl tauſend *—
 

| den 

(r) Zuntlspug» ¶) Funk p..95 und 106. 

(> Janſſen p. 235: (vr Japfſen p- 235°.) 
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ſchen gerettet ſeyn (v). Aber viele, die den hattenı7ı7 
Kampf mit dem würhenden Waſſer, mit Hunger, u 
Durft und Kaͤlte beftanden ‚harten ſchon ihr Leben 
eingebüßer. Hier traf man erblaßte Mütter an, die 

ihre todten Kinder in den Armen hatten; dort Eher 
keute An "einander gebunden; bier wieder vor Kälte 
erſtarrte Menfchen, die in Bäumen hiengen ; dort 
Scichen auf dem Felde, die von Hunden und Raub⸗ 
voͤgeln angefreflen waren ; Hier wieder Menfchen, die 
mit dem Kopfe in einem Graben ftecften, dort ans 
dere, die in Pferdeftällen erſticket, oder unter ven 
Ruinen ihrer Häufer erſchlagen waren (w). Bei 
Dormum fand man auf einmal. dreißig $eichen bei 

‚ einander vor. Unter felchen, fhreibt der Augen -⸗ 
zeuge, fand man Mütter, die ihre Kinder umarmet, 
und noch ändere, die die Kinder fefte an ficy gebune 
den Hatten. Man traf verftorbene Menfchen an, 
die ſich bei den Händen erariffen hatten, und fich noch 
feſt zufammen hielten. Die Menge: diefer $eichen, 
und weit dieſe zum Theil fo übel zugerichtee waren; 
verontaßten den Fuͤrſten, den Unterthanen zu verftam. 
ten, ‚die Leichen fofore zu verfcharren, wo fie nur 
vorgefunden wurden (x). Bis in den Sommer bin» 
ein-traf man noch Seichen an, doch find die wenigſten 
zum Vorfchein gefommen, weil die mehreften Sees 
wärts eingetrieben find (y). ' 

810 | 

Traurig blieb das Schickſal derer, die biefer 
Fluth entkommen waren. Zwar hatten fie ihr Leben 
gerettet, aber ihre Eltern, ihre Söhne, ihre Töch« 
ter, ihre Ehegatten, ihre Bräufe, ihre Freunde und 

= Becekanna 

. 9 Heckel p. 23. () Heckel p. 97. 

(7) Janſſen p 308. 30%. 6) Janſſen p. za 
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1717 Bekannten ‚waren von ihnen auf immer getrennet. 

‚Ihnen felbft fand nun noch ein neues hartes Schick⸗ 
fal vor, Diele mußten befürchten in den Tagen des 

Winters. und des Frühjahrs dem Hunger, bem 
Durſt und der Kälte zu unterliegen. Einige konn⸗ 
een faum die Stelle mehr finden, wo ihre Käufer 
geftanden hatten. Won andern waren bie Dächer 
‚abgeriffen, und wieder von andern waren Wände 
und Mauren eingeftürze. Die mwenigften hatten 
weder Geld noch Credit, den Schaden an den Haͤu⸗ 
fern wieder herzuſtellen, und wo noch Geld oder. Gre- 
dit war, da fehlte es an Baumaterialien und Are 

beitsleuten, Der Torfiwar meggefpület, oder .wenig« 
ſtens durchnäffer und zum Brennen unbrauchbar ‚ges 
worden. Wenige harten ihre Betten, ihre Kleiduns 
gen und Leinwand behalten. Die Fluth harte auch 
dieſes mit weggeriffen, Freilich waren noch viele . 

Schränfe und Kiften auf den Strand geworfen,’ 

aber die darin befindlichen Kieidungsftüde waren 
von dem Seewaſſer größtenrheils verdorben, und 

viele erhielten nur ledige Schränfe zuruͤck, weil ge⸗ 
meines Gefindel allenthalben herumfchwärmte, um 
Beute zu machen (2). Der Vorrath an Korn, 

Fleiſch und Butter, Kaͤſe und Brod war verlohren, 
oder durch) das falzigte Waffer ungeniesbar geworden. 
Der Mangel am frifhen Wafler war eine der größe 
ten Qualen. Alle ftillftehende Waffer und die Zug 

graben waren mit Seewaſſer angefuͤllet. Kein 
Brauer konnte brauen, die Menſchen forinten Das 
Waſſer nicht genießen, und das Vieh verſchmachtete 
vor Durft.. Um dem Vieh das geben zu friften, 
gab man ihm: Schnee zu freffen. Nun wurde das 

Waſſer eine Waare, die mit Gelde bezahlet wurde, 
Der noch) einen tiefen brauchbaren Brunnen hatte, 

ver« 

(2) Zunf p. 69 und 158. Janſſen p. 295. 
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verfaufte ben Nachbarn Waſſer. So verbrauchte1717 
ein gewiſſer Bauer in Jeverland fuͤr ſich und ſeine 
Haushaltung und bei ſtrengſter Menage 8 Stuͤber 
täglich am Waſſer. Hin und wieder grub man tiefe 
göcher. "War man fo glückticy eine Duche zu finden, 
fo mußte eine folche Stelle mit Wachen befeger were 

den‘, weil auch das Waſſer mit Gewalt geftohlen 
wurde (a). Wie fehr diefe Menfchen von Hunger, 
Durft, Kälte und Froſt gequäler worden, 'wird dem 
Leſer nunmehr einleuchtend feyn, Die, mehrejten 
hätten dieſch Qualen ficher unterliegen müffen, wenn 
nicht. der Fürft und viele Privatperfonen fie beſonders 
mit Nährungsmitteln unterftüger hätten. - Auch aus 
fremden Laͤndern giengen milde Beifteuern ein. So 
wurde unter andern ‘aus Sachfen dem General» Sur 
perintenbenten Coldewey auf einmal 1400 Rthlr. zus 
geſandt, um foldhe unter den Hülfsbebürftigen zu 
verrheilen «b), : Das ſchlimmſte bei allem diefen war 
noch, daß die Deiche zerriffen und die Vormauern 
bes Landes nieder lagen. Davon werde ich unten 
weiter reden. 

IL 18. 

Gleich bei dem Antritt des heuen Jahres bersızıg 
ordnete der Fürft, daß täglidy) des Morgens in den 
Kirchen zur $inderung ber gegenwärtigen Landes⸗ 
plage und Abmwendung fernerer Strafgerichte, vom 
3 Januar an bis zum Pfingfifefte Betſtunden ger 
halten werden follten. Auch ließ er auf den 10’ Fe⸗ 
bruar einen allgemeinen Buß. und Bettag anfegen, 
und foberte alle Hausvärer und Hausmuͤtter auf, 
mie ihren Kindern und Gefinde diefem feftlichen Bote " 

| (a) Janffen p. 310 - 313. | 

(b) Janſſen p. 286 295. Duthofip. 672. 
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xyigtösdienfte beizuwohnen (c). Zur Herfellung der 

zerriſſenen Deiche konnten in den Winrertagen nur - 
geringe Anftalten getroffen werden. Alles was an 
den Deichen gemacher wurde, war Flickwerk von 

- weniger Bedeutung. Das Sand lag alfo noch immer 
dem Eindringen des Seewaffers offen: Am 25 Ges 
bruar flellte fich wieder ein heftiger Sturm aus 
Südmeften ein. Dadurch wurde das Seewaſſer 
hoch “aufgerrieben und das Land abermalen . übers 
ſchwemmet. Erſt am 2 März trat es wieder zuruͤck. 
Here Stürme vom 5. g und 17 März erregfen neue 
Fluthen. Das Wafler war faſt eben fo tief in das 

Land eingedrungen, wie beider Ehrififlüth. Hier⸗ 
Aus laͤßt es fich erflären, daß man in dieſem März« 

monate bei Wefterende einen Kabeljau und in den 
Auricher Warfferleitungen ganze Schaaren Stinte ge⸗ 
fangen hat. Da in der Ehriftflurd die Haͤuſer der 

miedrigſten Gegend theils weggeſpuͤlet, theils von’ 
ben Bewohnern aus Furdjt eier neuen Ueberfirdr 
fing verlaffen waren, und da die Chriſtfluth mit 
ihren fraurigen. Folgen nod) in gar zu friſchem Anz 
denfen ftand, und Jedermann bei dem geringften 

— 

ey 

DE Fe ne Zu 

/ voͤllig 
» — 11 Fir Or. 

(6) Ans: du aehrugken Derorduung ;. ; 
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wöllig verloren. Am 19 Maͤrz hörten eich dieryr⸗ 
es Beim: — * — * 

— ——— 

Der u uniter ber. e Regierung Fürfien Eprifien Ebern 
hards ausgefchriebene kandtag mährte noch immer 
fort, und war bis hieher flets prorogirl. Diefir pror 
rogirte Landtag wurde nun wieder am zten April er⸗ 
oͤffnet. Der wichtigſte Gegeuſtand war nun von 
ſelbſt die Herſtellung der Deiche Won allen-Seiten 
gingen Klagen, nichts als Klagen ein. Die Land⸗ 
ſchafttichen Acciſe ⸗Paͤchter zeigten an, daß ſie von 
den nun verarmten Eingeſeſſenen die Reftonten. nicht 
beitreiben koͤnnten, ‚und. fie bei dem elenden Zuftande 
bes Landes Durdyaus unvermoͤgend wären, ihr Pachts 
Quantum einzuliefern. . Einige gaben fegar vor, daß 
die Fluthen ihre Bücher. weggeſpuͤlet haͤtten. Sie 
trugen daher auf ſtarke Remiſſionen an, und dieſe 
mußten: ihnen bei Bewandniß der itzigen Umſtaͤnde 
wohl ertheilet werden. Dadurch erfolgte denn natuͤr⸗ 

licher Weiſe ein großer Ausfall in der Einnahme def 
der. Landſchaſtlichen Caſſe. Dieſer Ausfall: wurde 
noch dadurch vergrößert, weil die: verarmten Eins 
wohner'utwermägend waren, Schagungen-aufjzubrins 
gen: : Die: beiden Quellen ter $andichafrlichen Eine 
nahme, die Mecifepacht und bie Scagungen waren 
fo ſeht verſieget, daß die Etatsmaͤßigen Ausgaben 
bei weitem nicht daraus beſtritten werden konnten. 
Nun ſollte noch das große koſtbare Werk, der Deich⸗ 
bau, vorgenommen werden. Freilich lag dieſes 
Werk den Deichachten zur Laſt, ‚die Intereſſen⸗ 
ten hatten fein Geld und feinen Credit. Es mußte 
daher das ganze sand, oder bie Sandescaffe autretem, 

u 5 ve er wenn 

“ (d) ——— dunt p. 168 und 171. Janfe 
Gr u fen p. 317 — 323- Duthof 795 — 798- 

— 
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1718wenn man nicht fernerhin das noch ofſen liegende 

— 

Land den wilden: Fluthen blosſtellen wollte: Und 
dann war dieſe Provinz unwiederbringlich verloren. 
Die Niederemſiſche Deichacht verlangte vorerſt einen 
Vorſchuß von 100000 Gulden, bie Oberemſiſche 
Deichacht von 40000, die Nermohrner von 60000) 
die Mörder von 30000 Gulden, und Stickhauſer 
Amt von 60000 Gulden. Sonderbar war es, daß 
Stickhauſer Amt eine fo große Summe verlangte, 
da grade in Diefem Amte ber Verluſt von ber gering« 
ten Bedeutung war. Dies war fo auffallend, daß 

muan gleich die barin verborgen liegende Abſicht fpüs 
ven fonnte. Diefe war, unter den Ständen Spals 
tungen’zu erregen; damit die von ben andern Deich» 
achten verlangten. Vorſchuͤſſe erniedriger werden ſoll⸗ 
ten: :- Dies misfiel ben Ständen fo fehr, daß bie 
Stifhaufener mit — ————— gleich abgewieſen 
wurden. Das Reſultat aller dieſer Berathſchla⸗ 
gung ging dahin, daß man zur Anſchaffung des ber 

noͤthigten baaren Geldes ſchleunige Anftalten: vorkeh⸗ 
ren muͤßte. Man war dabei auf eine auswaͤrtige 
Geldnegotiation bedacht. Da der Fuͤrſt den Staͤn⸗ 
den zu einem Anlehn in Hannover Hoffnung machte, 
fo wandten ſich die Staͤnde dahin. Dieſes Oeſchaͤfte 

wurde dem ritterſchaftlichen Deputirten von dem 
Appelle aufgetragen. Er richtete ſolches gluͤcklich 
aus und brachte auf ausgeſtellte Verſchreibungen des 
AHdminiftrations» Eollegii- von Privatperſonen in 
Hannover im Yun. und Auguft 100306 Rthlr. 
sheils zu 5, theils zu 6 p. C. zufammen. Dann ers » 
hielten die Stände auf ihr Anſuchen von dem Könige 

von Preußen einen halbjährigen Remiß von den Vers 
tretungs · Geldern. Ferner hatte ber Fuͤrſt bereits 
unter dem 22 Februar verordnet, daß fein Arbeiter 

ſich unterfangen follte, in. dem Fruͤjahre, — 
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und Herbſt das Land zu verlaſſen, damit es bei demizig 
fo noͤthigen Deichbau an keinen arbeitfähigen Haͤn ⸗ 
ben fehlen ſollte. Die den Cöntravenienten ange 

drohete Strafe war eine Geldbuße von 50 Goldı 
on und die ewige Landesverweiſung init Wels 
ern und Kindern. Dieſe Verordnung fand den 

völligen ftändifchen Beifall. Um die. Herftellung 
ber Deiche zu befchleunigen, Die verwuͤſteten Häufer 
wieder wohnbar :und die Sändereyen Fruchttragend 
zu machen, war-bei diefer ſtaͤndiſchen Berfammlung 
noch folgendes unter andern beliebet: Diejenigen; 

welche zur Herſtellung der Deiche Gelder vorſchleſſen 
wollten, follten vor allen andern Glaͤubigern ſowohl | 
ivegen des, Hauptſtuhls, Als der Zinfen den Vorzug 
haben. Alle Heuerieute ohne Unterfchied, die. Pachta 
bontratte möchten eingerichtet ſeyn, wie fie wollten, 
ſollten ſich ſowohl bei 50 Goldgulden Strafe bei - 
einem allgemeinen Aufbot zu der Ürbeit an denge 
‚meinen Deichen einfinden, als auch befonders zur 
Reparatur ihrer Privatdeichpfaͤnder Hand anlegen; 
Die Eigenthuͤmer der Landguͤter ſollten den Paͤchtern 
die Hälfte, und falls dieſe den mehreſten Theil ihres 
Beſchlags durch die Waſſerfiuthen derfoten, zwei 
Drittel der Arbeitskoſten verguͤten. Kein Pachter 
ſollte hei hundert Goldguiden Bruͤche vor der, in 
dem «Heuer. Contract. beſtimmten, Zeit das Land, 
wider des Eigners Willen, verlaffen. Die durch 
die Waflerfluch mit Schlamm und Koth ganj anges 
füllen Schlöte und Wafferzüge follten zur Bofördes 
rung der Abwaͤſſerung halbſchiedlich auf Koſten der 

* . Eigner und der Pächter aufgemachet werden. End. 
lid) follten die Eigner die ruinirten Häufer wieder 
herſtellen und in mohnbaren Stand ſetzen. Auch 
dieſes ſtaͤndiſche Gutachten genehmigte der Fuͤrſt und 
erließ daruͤber unter dem 11 April eine gedruckte 

Gſifr. Geſch.7 B. C Vers 
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1718 Verordnung (e). Daurch eine befondere fürfiliche 
Verordnung vom 11 April wurden die Prediger und 
Schulbediente von den Deidjlaften der zu Kirchen 
and Schulen gehörigen Sander befreit. Diefes 
war an fich zwar biflig, weil faft alle Einfünfte einis 

ger Drediger blos aus dem Ertrag der zu der "Kirche 
gehörigen $ändereyen beſtanden, und fie daher, fo 
lange das fand offen lag, nid)t das mindefte einzus 

- nehmen hatten, indeffen war es eine neue taft, die 
nun die Deichadhten und Tommunen tragen-muß« 
ten (f). — — = 

$. 13. 

Nun wurde die Deicharbeit in diefem Fruͤhjahre, 
im Sommer und Herbfte in Oftfriesfand und in un» 
ferer Machbarfchaft eifrig vorgenommen. Der da» 
malige Erbprinz, nachherige Fürft von” Anhalte 
Zerbſt, Johann Auguſt, Fam ſelbſt mit feinem ges 
ſchickten Canzler von Kötteriz nad) Jever herüber, 
Diefer Fürft ließ fich ungemein das Deichwefen an · 
gelegen feyn. Er war bei den Deichen, wo es bie 
Noth erforderte, perfönfic) gegenwärtig; gab, wo 

> es in feinen Kräften fand, den Untertanen Erleich⸗ 
terung, und munterte ſie allenthalben zur Arbeit an. 
Seine raſtloſen Bemuͤhungen hatten den gluͤcklichſten 
Erfolg. Vor ſeiner Ruͤckreiſe, ſie geſchah am 19 
Sept., waren unter der Aufſicht des im Deichweſen 
fo ſehr erfahrnen Droſten, Anton Günther von 

Muͤnnich die Deiche wieder hergeftellet, und fo war 
denn die ganze Herrſchaft ever wieder gefchloffen, 

" en Eben 
(e) Landſch. Acten und aus den gebruckten Verord⸗ 

nungen vom 22 Febr. und zı April 1zıg. 
(£) Unter der niederemſiſchen Deichacht lagen allein 

1077 Graſen Paflorey und 2973 Graſen Schule _ 
meiſterey · Landes. Härkenr. Kersvl, Ontw, P. 217- 
ad > Re 

fs 
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Ehen ‘fo ging es in der Herrlichkeit Kniphaufen.rzig 

. Der Graf von Altenburg traf ſolche kluge und weife 
Maasregeln, daß aud) diefe Herrlichkeit in dem 
Herbfte ſicher geftellet war. Er hatte noch dag fon« 
berbare Gluͤck, daß, ſtatt andre Provinzen Laͤnder 
austeichen mußten. «er ‚noch einen Polder in dem 
Seegwarder Kirdyfpiel von 127 Grafen einteichen 
ließ. Selbſt in Hatlingerland harte die Deicharbeif 
den beſten Erfolg. Obgleich die Deiche fait gaͤnz⸗ 
lich danieder lagen, obgleich durch 54 ſchwere Dutch⸗ 
bruͤche und y tiefe Kolcken das Seewaſſer Ebbe und 
Fluth hielt, fo waren Doch in dem Herbfte oder gegen 
ben Winter unter der Direction des Droften Chris 
ſtian Wilhelm von Münnich alfe diefe Durchbrüche. 
wieder geſtopfet, die Kolcken gedämpfee und bie 
Deiche wieder erdauet (g). | —— 

— . 14. . 
Nicht fo ging es bei dem ofifriefifchen Deichbau, 

Zwar griff man: auch Hier dieſes wichtige Werf an, 
— Sn I Da 7 De 

6) Janſſen p. 331 — 357. Funk p. 215. Harkent. 
kersvlod Ont. p. 293 et feq. Die Deiche in Har⸗ 

-  lingerland. waren unter der Direction des geheimen 
Raths und Droften in Efend,: Anton Guͤnther 

von Münnich, welcher vor der.eingebrochenen Fluth 
bie Efener Deich. und Sylordnung von 1700 ers 
neuren laffen, in einen guten Stand gefeßt. Durch 
Betriebfamfeit und die Deichkunde feines Sohnes 
wurden fie num wieder hergeſtellet. Oſtftiesland 

und Harlingerland nach geographifchei, topogra⸗ 
phiſchen etc. Verhaͤltniſſen von dem Kriegscommiſſar 

Freeſe I 268. Der erſte Theil dieſes für unſer 
Vaterland intereſſanten Werks iſt grade bei Abe 
ſchrift dieſes Bahdes'an dag Licht getreten. Wirt 
wuͤnſchen dem fo fleißigen als geſchickten Hrn. Ver⸗ 

faſſer Kräfte und Muth zur Fortſetzung und 
Vollendung. 
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Trigder Ausgang entſprach aber nicht der Erwartung. 

Han fam an den mehreften Stellen nicht recht vor» 

waͤrts. Bei jedweder Deichacht waren.gewiffe Com⸗ 

miſſarien angeſtellet, denen die Aufſicht bei der Ar— 

beit anvertrauet war. Die wenigſten waren dieſem 

Werke gewachſen. Kunde und Erfahrung in dem 
Waſſerbau gingen ihnen ab. Ueberhaupt fehlte es 

"an einem’ Kunſtverſtaͤndigen, der die Oberaufſicht 

und die Direction des ganzen Werkes nothwendig 

fuͤhren mußte. Dann mangelte es an Geld, bie 

Arbeit mit Nachdruck fortzuſetzen. Die Baarſchaf⸗ 

een der Deichintereſſenten waren bald alle, und die 

in Hannover aufgenommenen’ 100000 Rthlr., die 

and) ohriedem zu anderen Bebürfniffen mit verwandt 

wurden, waren zur Erhaltung ‚des Zwecks nicht hin⸗ 

länglich. Herner waren die Staͤnde unter ſich nicht 
einig; auch lieffen fie es an 2 Betriebſamkeit 

ar zu oft ermangeln (N Der Fuͤrſt ſelbſt ſcheint 

—* diefeg wichtigen Werks nicht nach Würden ange⸗ 

nommen zu haben. Folgende Tharfache wird dieſe 

meine Vermuthung beſtaͤrken. Vom 10 März big in 

Auguſt, alſo fuͤnf Monate lang, bewitthete er mit 

‚großem. Aufwonde feine Schwiegereltern, den Fürs 

ften und die Fuͤrſtin von Naffau » Itzſtein. Bei 

ihrer Ruͤckreiſe am 19 Auguſt begleitete er fie mit 
feiner Gemahlin, feinem Bruder, dem Prinzen Au« 

guft Enno, und der Pringeffin Friderike Wilpelmine. 

Sie verweilten den ganzen Winter über in Idſtein. 

-Erft am 22 Febr. 1719 fam der Zürft nad) feinem 

duech die Wafferfluchen verheerten Fuͤrſtenthum zu⸗ 

ruͤck (i). Die: fürftliche heimgelaſſene Regierung 

befümmerte ſich wenig um das Deichwelen: Der 

Wicecanzler Brenneifen, der an ber Spige ber Res 

| ER: gierung , 

(h) Landfch. Acten. | 

G) Zunf p- 172. 192 und 214, 
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gierung ſtand, arbeitete, ſtatt daß er ben gegenwär.171g 

‚tigen Nothſtand des Landes beherzigen,. und auf 

‚Mittel denken follte, der dem nod) offen ‚liegenden 
$ande drohenden Gefahr vorzubeugen, an- Deductios 
nen wider Die Stände und des Hofgerichts. ; Daher 
‚fehlte es denn allenthafben an Nachdruck, den Deid)= 
bau gehörig fortzufegen. Alles, was. die heimge⸗ 
laſſene Regierung that, war, daß fie, wie die Arbei- 
ter bei den Weftermarfcher und Untler Deichen far 
wey (k) madıten, und die Häufer der Deichcommiſ⸗ 
ſarien, die aus Geldmangel nicht richtige Zahlung 
geleiftet hatten, ‚zu fpoliiren drohten, ein Commando 

‚ Soldaten nad) Morden fandte und ‚die Ruhe wieder 
herſtellte (). Wie in dem Herbft fid) die Stürme 
wieder einftellten, und man den Ruin der Provinz 

wegen der noch nicht hergeftellten Deiche befürdhten 

mußte; nahm die heimigelaffene Regierung ihre Zu 
flucht zu, Berftunden; Darnach wurden vom 14. 
Movember an in Aurich täglich und auf dem platten 

Sande zweimal in der Woche Betſtunden gehal- 
ten (m). : So hatfe auch der Fürft kurz vor feiner 
Abreife auf den ar Auguft einen allgemeinen Buß- 
und Bettag angeordnet. Der vorgefchriebene Teyt 
aus Syerem. Vi. v. 8. lautet: Beſſere dich, Jerufa- 

lem, ehe ſich mein Herz von dir wende, und id) did) 
zum wuͤſten Lande mache, darin Niemand wohne (n). 

Buß» und Bettage find zwar an fid) loͤblich, damit 
war aber den Deichen nicht geholfen: Vielmehr 
es I ‚:@3g | ver» 

(k) Larven ift ein hier befannter Deichausdruc, und 
helßt die Zufammmenrottung der Deicharbeiter, die 
Arbeit einzuftellen. ſ. auch Brem. niederf. Wörter, 
buch 37 Theil p. 24. | 

. X) Landfch. Arten. 
(m) Zunf;p. 195. Ä 

(nm) Aug der gedruckten Verordnung. 

— 

⸗ 1 
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1718verlohren Dadurch die Deicher wöchentlich zwei Stun- 
‚den an der Arbeit, Der größte eingeriffene Kolck 
war, wie ich vorhin bereits ermähnet Habe, zwiſchen 
Larrelt und: Enden. Der Stadt Emden war unge» 
‚mein daran gelegen, daß diefer Kold wieder geſtopfet 
wurde, Man machte damit fdyon in ber früheften 
Jahreszeit einen Verſuch; ; indeffen wurde die Arbeit, 
fo wie an den ſaͤmmtlichen oftfriefifchen Deidyen aud) 
bier fhtäfrig betrieben. Der Emder Magiftrat ließ - - 

hierauf die patristifch gefinnten Kingefeffenen der 
Stadt durd) Trommelfchlag einladen, zu der Arbeit 
bei dem Kol die hülfreiche Hand zu bieren.: Am 
25 Map ftöllten ſich ohngefehr tauſend Buͤrger und 
noch mehrere Bauern ein. Mun ging die Arbeit 
friſch vorwaͤrts. Man warf einen Kaydeich von 
‘einem Fluͤgel zu dem andern, ohngefehr 5300Fuß 
lang und fuͤnf Fuß hoch an dieſem und den folgenden 
Tagen auf. Ein ſtarker Suͤdweſt riß aber ſchon am 
27 und 28 Man den halben Kaydeich wieder weg, 
Am 29 Moy fingen die patriotiſchen Einwohner der 
Stadt die Arbeit wieder an, und. befferten die Lücken 
ans. - Sichen-am ı un. druckte das durch einen 
ſcharfen Nordoſtwind angefchwollene Waffer wieder 
go Fuß von dem Fhügeldeiche nach dim Kolck zuruͤck. 
Am 28 Yun. und 27 Sul. war wieder hohes Waſſer, 
und dieſes verurfachte abermalen neue Einriffe in 
den KRaydeih. Am 10 October entftand ein- hefti« 
ger Sturm aus Nordweſten. Diefer riß den Kay 
Deich ganz weg. Auch war faft alles, was an. den 
übrigen Deichen bisher gernacht war, wieder ‚vers 
nichtet. So fland dann wieder das Land: beinahe 
überalf unter Waſſer. Die Yahreszrit war nun 

ſoweit verfloffen, daß man an Herfieltung der Deiche 
verzweifeln und das Sand ven müthenden Wellen 
Preis geben mußte. Geſaͤhrlich ſah es befonders 
Be: Re EEE 2.0 STAR 

8 
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am 14 December bei einem flarfen Sturm aus1718 
Mordiveften aus: Diefer Sturm ließ faft nichts 
übrig, was in diefem Jahre an den Deichen gemacht 
war. Go waren denn Geld und Arbeic ohne Nutzen 
verwandt (0). 

$ 15. | r 
Den Winter und das ganze Frühjahr hindurch 

firömte das Seewaſſer durch die. zerriffenen Deiche 
in das offene Sand, Es ftand bald höher bald nie— 
driger in dem Sande, fo wie der Wind nordlich und 
weftlich oder ſuͤdlich und oͤſtlich, die Witterung fanfte 
oder ſtuͤrmiſch war. Die dringende Gefahr nöthigte 
denn enblid) den Fuͤrſten und die Stände, ernftliche 
Madsregeln zur Herftellung der Deiche zu nehmen. 
Am 14 März traten die Stände zufammen. Deriy1g 
Fürft ſtellte ihnen perfönlich den Nothſtand diefer 
Provinz fo beweglich vor, daß die ganze Verſamm⸗ 
lung gerühret wurde. Auf Vorſchlag des Fürften’ 
wurde dem geheimen Kath, Anton Günther von 
Muͤnnich (p), einem Mann, der Kenntniffe und 

C4 Erfah⸗ 

(0) Outhof p. 800 — 805. Janſſen p- 357 — 361. 
Harkenr. Kersvlod. p. 223. 225. 

(p) Anton Günther von Muͤnnich mar 1649 geboh⸗ 
ren. Er war Erbherr zu Brockteich, Neuhuntdorf: 
und Grüne. Er ſtand als Rittmeiſter in Dänia 
fhen Dienften, und flieg- bis zum charafterifirten 
Dberftlieutenant. Zugleich war er Dldenburgis 
fcher Deichgraf. Wegen feiner Kenntniſſe in Deich 
fachen 309 ihn Fürft Chriftian Eberyard 1699 in 
feine Dienfte, ertheilte ibm ben Titel eines gehei⸗ 
men Raths und machte ihn zum Droffen in Eſens. 
1709 nahm er feine Dimiffion und bezog fein Guf 
Neuhuntdorf in der Graffchaft Oldenburg. Hier 
farb er 1721, Er war der Er des vorhin ges 
dachten Ehriftian- Wilhelm von Münnich, und ” | 

ins n 
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‚1719 &rfahrung in Deichſachen hatte, und der mit-fo 
glücklichem Erfolge die Jeveriſchen Deiche in dem 
porigen Jahre wieder hergefiellet hatte, die Direction 
des Deichwefeng anvertrauet. Dann wurden. die 
Commifjarien, an welche fich der geheime Rath von 

Muͤunnich zu melden hatte, von Seiten des Fürften 
bes Regierungsrath Schleif, und von Seiten der 

Staͤnde Haro Joachim von Cloſter, Herr zu Dora 
num und Petkum und ftändifcher Präfident, ernannt. 
Der geheime Nach von Muͤnnich nahm diefes große 
Werk über ſich (). Er nahm den drei deutfchen 

.“ Meilen langen Deich) in Augenfchein, und fand in 
dieſem allenthalben zerriffenen Deich vierzig Kolcken 
und noch weit mehrere Löcher vor, wodurch bei ber. 

täglichen Fluth das falzigte Waffer in das Sand trat. 
Nach feinem Anfchlage wurden zu dem Schrenfef 

(9 Landſch. Acten. 

oder Norhdeiche zum wenigfien 150000 Rthlr. und, 
zu den Hauptdeichen, wenn fie für baares Gelb Herz 
geftellet werden follten, ohngefehr 200060 Rehlr. 
erfordert (r), Die. erfte Sorge ber Stände war. 
vun, fi mit baarem Gelde zu verfehen.. Man 
wandte fich nad) Holland. Hier wurde folhe Sicher 
‚beit für.dageverlangte Anlehn verfanget, daß die 
Stände nicht vathfam hielten, fich, damit zu befaffen. 
Der Oberpräfideng von Danfelmann in Berlin 
machte den Ständen zu einem großen Anlehn Hoffe 
nung. Man ließ ſich in Tractaten ein. "Wie eben 

De a | die 

in der ruffifchen Geſchichte fo, ſehr bekannten Gras 
fen Burchard Ehriftoph von Miünnich. Leben deg 
ruſſiſchen Grafen von Münnich; Bremen 1743. 
p- 16-— 19, und Büfchinge Magazin für die Ges 
Fichte und Geographie. 3’ Theil p. 399, 

# 

° (2) von Münnichg Unterrebung imeier guten Freunde 
von Deichfachen. Oldenburg 1720. p. 19. 

| 
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die Berliner die Garantie ihres Koͤniges, und einer719 
in Amfterdam zu ftellende Bürgfchaft für bie Zinfen 
verlangten; fo fanden ‚der Zürft bei der preußifcyen 
Garantie und ‘einige ftändifche Glieder bei der Am« 
ſterdamer Caution Bedenken. Daher zerfchlugen 
fid) die Tractaten. "Man brachte nur ein Anlehn 
von ohngefehr 12000 Rthlr. in Berlin zu Stande. 
Nicht ſo viele Schwierigkeiten hatte man bei der vor⸗ 
jaͤhrigen Geldnegotiation in Hannover gefunden. 
Auch hatte man noch im März dieſes Jahres 3 1000 

Rthlr. in Braunfchmeig’aufgetrieben. Dies machte 
die Stände muthig, dorten um ein neues Anlehn ans 

zuhalten. Die Hannoveraner erboten ſich auch 
200000 Rthlr. vorzuſtrecken, nur beſtanden fie dar⸗ 

auf, daß der Fuͤrſt ihnen zu ihrer Sicherheit ein 
Amt in Oftfriesland verfchreiben follte. Der Fuͤrſt 
zeigte ſich in diefer Verlegenheit dazu bereit, fehlug 

\ das Leerer Amt vor, berlangte aber Dagegen, daß 
die Staͤnde ihm wieder zu ſeiner Ruͤckſicherheit das 
geerer. Pachtcomtoir verſchreiben ſollten. Die Leerer 
Deputirten proteſtirten gewaltig wider die Verſetzung 
ihres Amtes, und die Stände wollten in die Ver⸗ 
fhreibung des Pachteomtoirs niche geheelen. Die 
Folge davon war, daß auch aus den anndverifihen 
Tractaten nichts wurde (s). \ 

$. 16. | 

Bei dem fo. fehr ſchlechten Fortgang einer — 
waͤrtigen Oeldnegotiation mußten der Droſt von 
Muͤnnich und die Staͤnde ſich ſo gut helfen, wie ſie 
konnten. Das Adminiſtratlonscollegium ließ alle 
andre Ausgaben ſtehen, und ſchoß ſo viel Geld zum 
Deichbau her, als es hatte und beitreiben konnte, 
und der Droſt von Muͤnnich ließ arbeiten, ſo viel in 

Ces— feinen 
Landſch Acten. | Ä 
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x7 19ſeinen Kräften ſtand. Am 5 April machte Muͤnnich 

den Anfang mit dem großen Larrelter Kolck. Wie 
er in der beſten Arbeit war, draͤngte ihn ſchon ein 

ſolcher Geldmangel, daß er 140 Mann abdanken 
und aus der Arbeit gehen laſſen mußte. Außerdem 
traf ihn das Misgeſchick, daß am 26 May ein 
Sturm einen großen Theil feiner Anlage wieder ver— 
nichtete. Bei diefen mislichen Umftänden drbot fi) 
die Bürgerfchaft in Emden, an diefem Kolck zuNar- 
beiten. Niemand entzog fid) diefer Arbeit... Eogar 
die Prediger und andre $eute, die nicht felbft Hand 
on das Werk legen konnten oder wollten, ftefiten vor 

- Geld einen ‚Arbeiter an ihre Stelle. - Der Droft 
von. Münnich rühmet_befonders-den Eifer und die 
Betriebfamfeit der Emder. Durch ihre Hilfe und 
durch feine guten Worte und Vertroͤſtungen der rich. 
tigen Bezahlung, womit er Schiffer und andre Ars 
beiter binhielt, mar am 8 ‘ul. der große Larrelter 
Kolck endlich gefangen, :und mit einem Kaydeich 
befaffer. Einige Tage vorher waren auch die Deich» 
brüche hinter Ryſum gluͤcklich geftopfer, und fo harte 
man denn in der Gegend von Enden feit 1717 zum 
erfienmal wieder ein gefchloffenes Land (t). 

& h. 1 7. — 

Da es ſich mit einer auswärtigen Geldnegotia⸗ 
tion ſchlimm anließ: fo fuchten der. Fürft und die 
Stände alle in dem Sande fetöft vorhandene Quellen 

zu 

| & Unterred, zweier Freunde p. 20. 21. und Duthof 
P. 808: 809. bei dem Larrelter Kolck ließen die En» 
der während der Arbeit eine Klagge wehen, mit 
der Auffchrift: Gott, der die Erde zerriſſen, heile 

“ihre Brüche. Unten faß eine Spinne in einem zer⸗ 
riſſenen Gewebe, «mit der Veiſchrift: Interrupta 
reteıo. 
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zu — Alle Oſtfrieſen wurden durch ein ger 
drucktes Publicandum und Abfündigung von den 

Canzeln im May aufgefodert, der Sandfchaft zum 
Behuf des Deichbaues zu 5 p. E. Gelder vorzus 
ſtrecken. Um ben Endzweck defto eher zu: erreichen, 
mußte jeder Amtmann. in feinem. Amte, und die 
Magifträte in den Städtenrdurch Prediger, Schuͤt⸗ 
meifter oder (andere Abgeordnete allen Eingefeffenen 
Haus bei Haus das Publicandum vorlegen, und fie 
zur Subfeription aufmuntern.. Jede Actie, man 
hoffte, daß jeder begüterte Mann viele nehmen 
würde, follte-aus 25 Rthlr. beftehen. Wider Wer« 
muthung fiel diefe Collecte fcylecht aus. Dies be- 
wog den Fürft auf Anhalten der Stände, das Public 
candum am.24 un. mit dem Zuſatz zu erneuren, 

- daß zur Sicherheit der richtigen. Zinszahlung die Cre⸗ 
bitoren auf die Schaßungsheber verwieſen, und auch 
ftatt baaren Geldes Silber zu 36 Stüber das Loth 

angenommen. werben: follte. Hiebei wurde die 
Drohung angehänget, daß bemittelte Leute durch 
Executionen zu einem Vorſchuß gezwungen werden 
ſollten, wenn fie bei diefem Nothſtande nicht patrio⸗ 
tifch dachten. Diefe Reſolution hatten Die Stände 
zur fchleunigen Rettung des am Rande feines Unter- 
ganges ftehenden Vaterlandes bei diefen Umſtaͤnden 
nörhig gefunden. Nun ging es beſſer. Man 
brachre erft 62167 Gulden 5 Schl. freiwillig, und 
dann, wiewohl erſt ſpaͤter ohngefehr im November 
durch Zwangmittel 62842 Gulden 5 Schl. zuſam⸗ 
men. Ferner wurde am 2 Juli eine Kopffteuer 
durch die ganze Provinz ausgeſchrieben. Der An⸗ 

ſchlag war nach dem Verhältniß des Standes und 
des Vermögens gemachet. Mur der Fuͤrſt, feine 
zum Hof gehörige Bediente, die Geiſtlichen und 
die Armen. waren davon befreiee. Dleſe Kopf 

se ve ſchatzung 

mn 
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1719ſchatzung mußte mach den Kegiftern 61813 Bub 

den einbringen (u). 
Pet, I 

Fug. 
Wie nun der geheime Rath von Muͤnnich, nach 
ſo vielen Beſchwerlichkeiten, den großen Kolck hei 
Sarrele am $ ul. gefangen und mic einem Kaydeih 
von 121 Ruthen umfaſſet hatte (v), grif er fo fort 

die Arbeit an den übrigen Deichen: in der Ober- und 

 Hliederemfifchen Deichacht an. Mac) feinem ge 
machten Anfchlag follte diefes Wert 200900 Rthlr. 
foften, Weil man die Schwierigfeiten zur Anfchafe 
fung. des baaren Geldes wohl vorausfah ; fo war in 

der zu Emden. am 5 und 6. ul. gehaltenen Deich» 

verfammlung von der Ober» und Miederemfifchen 

Deichacht befchloffen, daß. 74 des Deiches für bag⸗ 
res Geld gemachet, die übrigen „ aber von den In⸗ 
tereffenten felbft überngmmen werden follten. Diefe 

freiwillig übernommene >; Theile wurden deu, St 
tereffenten in. gewiffen Quartieren des Deiches zuge⸗ 

wiefen, Die den ganzen Sommer und Herbft über 
eingefallene trockene Witterung (w) begünftigte une 
"gemein dieſe Arbeit. Denn von Pfingften an big 

Martini war fein einziger Tag, woran die Arbeit 

wegen ber Witterung durfte eingeftellet are 

(u) Landſch. Acten. * 
¶) Harkenr. Kersvl. p. 239 F 

(w) Es war eine ſolche Duͤrre in dem Lande, daß 
ber Fuͤrſt unter dem 3 Septemb. das Waſſerſchoͤ⸗ 

pfen aus dem Schloßgraben und den herrſchaft⸗ 
lichen Teichen bei 20 Goldguͤlden Strafe und Cons 
scation der zum Waffer abholen gebrauchten 
ferde, Wagen und Gefäße unterfagen ließ. Auch 

ließ er zur Verhütung des Waſſerdiebſtahls Wachen 
ausftellen. Funk p. 242. — 

() Harkenr. Kersvl. p. 246. 
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Nach der Werficherung des geheimen: Raths vonı7ı9 
Muͤnnich hätte das ganze Wer um Micyaeli-vollen 
det fenn koͤnnen, wenn er nicht mie fo vielen Wider 
mwärtigfeiten kämpfen muͤſſen. Diefe waren die 
Sorglofigkelt und Saumſeligkeit der Deicyinrereffen- 

ad a, a, 

verdungen werben ſollten, und folche Intereſſenten 
fo lange ihres Landes verluſtig geben ſollten, bis fie 
den von der. Sandfchaft geleifteten Vorſchuß zuruͤck 
Bejahlet ‚Härten: Dieſe genommene Maäastegeln 
wuͤrkten fo Biel, daß die Syntereffenten ſich der über» 
nommenen : Quartiere annahmen. Der 
Geldmangel war aber der ſchimmſe Kampf, den: 
Muͤnnich beſtehen mußte: , Schon in der erften 
Woche, wie er diefes neue Werf angefaffet hatte, 
blieb ihm Geld aus. Dies veranlafte, eine Menge 
Anriehmer und Arbeiter aus dein Dienfte zu laffen. 
Um fich zu helfen, gaben die Deichdeputirten ſtatt 
baaren Geldes den Baafen Ereditfcyeine auf Kaufe 
leute: (Baaſen find die, welche ein gerwiffes Deich. 
pfand oder Werk des Deiches für einen bedungeneit 
Preis zu machen annehmen, und auf ihre Koften die 
Arbeiter ftellen müffen,) Diefe Baaſen oder Are 

- nehmer erhielten auf folche Ereditfcheine, deren Eins 
löfung die. Abminiftratoren verfpradyen,: und darüber 
Affignationen auf den Landrentmeiſter ausgeftellet 

hatten, von den Kaufleuten Roggen, Brod, Bier 
‚und andere unentbehrliche Beduͤrfniſſe. Nun grif- 
fen viele Annehmer das Werk wieder an, == 

ittel 
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1719Mittel war indeſſen nur ein Schmerzenpflaſter. Auf 
eine furze Zeit wurde. die Wunde befänftiger ‚ aber 
nicht geheilet. Die Baaſen trieben mit den auf 
Affignaten und Creditſcheine erhaltenen Lebenswaa⸗ 
ven Wucher. Sie kreideten diefe Waaren ihren’ 
Arbeitern, die, wenn fie nich verhungern wollten, _ 
ihren in die Hände fallen mußten , fo hoch an,. daß 
diefe kaum das trockne Brod bei ihrer ſauern Arbeit 
hatten. Auch fiel bald der Credit der Kaufleute für 

- die landſchaftliche Affignaten, ſo daß die Annehmer 
fie niedriger unterbringen oder höhere Preife für bie 
Waaren geben mußten. Nicht blos die -Baafen 
oder Entrepreneur der Arbeit, fondern auch die Kaufe 
leute und andre Privatperfonen, die Sieferungen von 
Holz, Eifen, Soden und Stroh angenommen hats 
ten, erhielten von den Deichdirectorem’arreftirte Rech⸗ 
ungen und Afftgnationen ftatt baaren Geldes. So 
verfuhr man nicht ng Damals, fondern auch lange 
nachher, während des’ganzen Deichbaues; wenn fein 
baares Geld hinlaͤnglich bei der Caſſe war (y), Da 

Ä num 

)Alle diefe atteſtirte Rechnungen, Creditſchei e und 
Aſſignaten nannte man Deſchbeſtecke. Es gab 
"Haupt: und abgeſchriebene Beſtecke. Jene erſtreck⸗ 

ten ſich uͤber die ganze Arbeit oder Lieferung, dieſe 
H beſtanden aus einem ſchriftlichen Bekenntniß des 
Entrepreneurs eines angensmmenen Pſandes, oder 
Abernommenen Waarenlieferung, daß ein anderer 
unter ihm gearbeitet, oder auch Mitparticipang 
> feiner Arbeit getvefen, und alfo ein gewiſſes Quan⸗ 
tum bon feinem Beſteck zu fodern habe, und er 5% 

ſchehen laffen: fonnte, daß dieſes Quantum von 
„feinem Beſteck abgefchrieben wiirde Die mehrer 

| ſten diefer Beſtecke find gleich, oder .bald nachher 
s bezahlet, viele aber find unbezahlt geblieben. Weil 

. diele Beftccke durch Compenfatiou Der Schaßungen 
verguͤtet find, Die abgefchrisbene Defteche Jrrungen 

| | ver⸗ 
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nun bei dieſen Umſtaͤnden die Deicharbeit fo ſchlaͤfrigt719 

betrieben wurde: fo wurde am 29 Auguſt ein Auf 
bot in dem ganzen Sande veranſtaltet. Darnach 
mußte jedweder Befiger von 50 Grafen Landes einen 
zur Arbeit tüchtigen Mann mit einem Spaten ſechs 
Tage lang bei den Ober» und Niederemſiſchen Deis 
den auf ihre Koſten ftellen. Auch traten wiederum 
die Emder Bürger freiwillig zu dem Deichbau zu, 
Durch diefe neue Veranſtaltung wurde der Deichbau 
zwar etwas beffer betrieben; die Arbeit war aber 
nod) nicht Hinlänglich für diefes große Werk.‘ Der 
geheime Kat) von Münnich drang daher bei der 
Deichdeputation an, daß fchleunig 1000 Menfchen 
wenigfiens vier Wocheh lang geftellet werden muß 
ten, um an ben gefaͤhrlichſten Stellen zu arbeiten. 
Diefe Beihülfe erhielt er zwar, aber durd) Zögerung 
erft in ber Mitte des Octobers und alfo vicl zu ſpaͤt. 
Die Tage fingen ſchon an, kurz zu werden, und das 
Wetter wurde unfreundlich. Es Ponnte alfo wenig 

‚ ausgerichtet werden. Das fchlimmfte war nun wies 
ber der Geldmangel. Die verfprochene Zahlung — 
jeder Arbeiter ſollte aus einer zu dem Ende beſonders 
ausgefchriebenen Schagung taͤglich 18 Stüber er⸗ 
halten — blieb aus. Die Arbeiter machten Laweh, 
ſtellten die Arbeit ein und ſtanden muͤßig am Deiche. 
Die nothwendigſten Ausgaben wurden vorzuͤglich 
nun von den Deichachten, die eine Beſchatzung auf 

| | en Ahre 
veranlaſſet haben, die bezahlten Beſtecke nicht im⸗ 
mer zurück gegeben find, auch einige Ginhaber ſo⸗ 
gar ſichtbarlich die Zahlen verfaͤlſchet haben, und 
dann einige durchaus Falfch befunden find; fo iſt 
1734 die Bezahlung ſiſtiret. 1769 hat daB Ads 
miniftrationscolegium durch ein Proclama ale 

Eindhaber der Deichbeftecke vorgeladen , die ungüls 
„ tigen Beſtecke ausgeworfen, und die gültigen mit 
3 bejahler, Landfch: Arten, | | 
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1719ihre Sünder. geleget hatten, felbft beftritren Um 
baares Held zu erhalten, war der Fuͤrſt felbft nach 

Hannover gereifet. Statt eines Vorſchuſſes fprad) 
mon dort von einer Josfündigung der vorhin vorge; 
firedteri Capitalien. Die fürftliche Reiſe entſprach 
daher nicht der Erwartung. Bei dieſen Fläglichen 
Umſtaͤnden blieb Fein andres Auskunftsmittel übrig, 
alg die vorhin bemeldete Drohung zu erfülen. Die 

bemittelten Eingeſeſſenen derjenigen Aemter, die am 
wenigſten durch die Fluthen gelitten hatten, wurden 
nun zu den Vorſchuͤſſen von Capitalien zu 25 Rthir. 
gezwungen. Die Erefufiowen. verrichtre cin Des 
tafchernent Soldaten aus Emden, _ Diefes veran⸗ 
laßte einen großen Auflauf in Leer. Die Leerer grif- 
fen zu den Baffen, indeffen zu fpät, denn das Com⸗ 
mandb harte ſchon die Erecution verrichtet. (2); 

7 | $ 19: = 

„Wegen bes beftändigen Geldmangels — ſchreibt 
ber geheime Kath von Muͤnnich — und ber zu 
‚fpät gemachten Anftalten hab id) bis den 12 No— 
„veinber mehr flicken und lappen, als arbeiten laſſen. 
„Wie aber an diefem Tage eine höhe Fluch entitand; 

„nahe fie von dem Flickwerk vieles wieder weg, 
„und ward alfo das'gute Sand aufs neue wieder über, 
Iſchwemmet.« Durch diefe Fluch war das Waſſet 
init einem Nordweſtwinde fo hoch aufgetrieben,,. daß 

man bis Fahne, eine Stunde vor Aurich, mit 
Schiffen fahren Fonnte. - In Emden wurden Die 
Thuͤren der Kettenbruͤcke geſprenget. Die Stadt 

i720ftand wieder unter Waſſer. Am 3 Januar 1720 
ind am 18 Februar wuͤthete der Sturm aus Nord— 
weiten wieder auf unferer Kuͤſte. Die togen He 

2 En niche 

(a) ÜUnterred. zweier Freunde p. 22 — 31: und 
—E Acten. * 
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nicht gehörig hergeſtellten Deiche litten ungemein. 1720 
Ein großer Theil der vorjährigen Arbeit und der 
Koften waren umfonft verwandt. — war 
der Schaden, welchen die Provinz durch Blefe neue 

- Meberftrömungen litt, aud) in der Ruͤckſicht, weil 
- die überftrömten Sander wieder in dem ganzen “Jahre 

nicht genußet werden konnten. Ein Gluͤck war es 
indeſſen noch, daß ſich der Deich beii dem Sarrelter 
Kol, deffen Einfcylieffung bisher 8g700 Rthlr. 
gekoſtet, im guten Stande gehalten harie (). 

| §. 20. 

Daß die Herſtellung der Deiche einmal mit 
Macht angegriffen werden mußte, daruͤber dachte 

man allenthalben einſtimmend. Mur blieb die Her» 
beiſchaffung des noͤthigen Geldes ein Stein des Ans 
ſtoßes. Man fehlug bald eine Acciſe auf. Tobad, 
Thee und Kaffe, bald eine Schornfteinfhagung, und 
. bonn wieder eine Vertheilung der Deicharbeie über 

alle Communen des ganzen fandes vor. Man fahe 
aber bald ein, daß alles diefes unzureichende Mittel 
waren Mur eine auswärtige große Geldnegotiation 
Fonnte das Sand aus feinem Labyrinth reiten. Die 
Stände wandten fich daher an die Generalftaaten, 

und fuchten ein Anlehn von 600000 Gulden hollaͤn⸗ 
difch nach. Mach einigen Verhandlungen enrfchlofe 
fen ſich die Generalftaaten für die oftfriefifchen Sans 
desftände bei ihren Generalcomtoir vorerit ein An« _ ” 
lehn von 2500800 Gulden holl. unter ihrer Garantie 
zu eröffnen. Die Bedingungen waren: die Stände 
follten die Zinfen zu 5 p. C. und auf Abfchlag des 
Hauptſtuhls jährlicd) 10000 Gulden koſtlos abführen, 

, — J und 

(a) Unterred. p. 31 — 44 und 47. Outhof $1O.-8r3. 
ER Harkenroths Kersvloed Ontw. p. 247. 

VOſtfr. Geh. 78. D 

x 
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172.0und zur Sicherheit des Anlehns die Norder und Lee⸗ 
rer Pacht verhypotheſiren. Dann ſollten von den 
Generalftaaten zwei Empfänger angefiellet und ver 

ppflichtetwerden, diefe Gelder aus den Morder und 
geerer Pachten, die ohngefaͤhr zo bis 60000 holl. 
Gulden aufbrachten, zu erheben und einzuſenden. 
Auch mußten ſich die Adminiſtratoren und der Land. 
rentmeiſter durch einen ſolennen Eid verpflichten, 
über diefe Beiden Pachten nicht zu Disponiren, fo 
lange nicht die Zins» und Abſchlagszahlung an das — 

Generalcomtoir daraus erſt entrichtet worden. Im 
Miszahlungsfall verpflichteten ſich Lie Stände ver 

\ militairiſchen Erecution, welche durch die Beſatzun⸗ 
gen auf $eerort und in Emden verrichtet werden foilte, 
fi) zu unterwerfen, und verfprachen dariiber Die 
Kanferlihe Genehmigung nachzuſuchen. Hiernach 
wurde die Verſchreibung am 16 April ausgefer'iger, 
und von den Präfidenten des Adminiſtrationscollegii, 
dem Sandrentmeifter und Secretair tnterfchrieben, 
und der verlangte eidliche Mevers von,den fümmt- 

lichen Adminiflratoren ausgeftell. Auch wurden 
die Dortoren Damm und Ritzius, als ſtaatiſche 
Empfaͤnger, bei den Norder und Leerer Comtoiren 
angeſtellet und verpflichtet. Nachdem dieſes alles 
berichtiget war, ertheilten die Staaten ihrem Gene» 
ralempfänger von Hogendorp den Auftrag, für die 
oftfriefifchen Stände unter ihrer Gewährleiftung 
200000 Gulden zu negotiiren. .. Diefes Anlehn 
kam bald zu Stande. Ob nun gleich der Kapſer 
Bedenken gettagen hatte, den Generalftaaten vie 
Erefution im Miszahlungsfall zu verftatten,; und 
das deshalb angebrachte Gefuch der Stände zu ge⸗ 
nehmigen; fo murden dennoch am 20 April die 
Stände mit einem neuen Anlehn von 400000 Bule 
den von ben Generalftaaten begünftiger. Die Bes 

‚bin; gun. 
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— waren die namlichen. Nur wurde noch720 
die Emver Pacht, die ohngefähr 18 .bie 20000 Gul⸗ 
den einteug.verpfändet, und sooo %. zum jähre 
lichen Abtrag des Hauptſtuhls beftimmet, Ueber . 
die Kanferliche Genehmigung in Abfiche der militai⸗ 
riſchen Execution ſahen die Staaten weg. Es 
kommt wenigſtens davon in dieſer neuen Verſchrei⸗ 
bung nichts vor. Die oſtſrieſiſchen Staͤnde waren 
denn alfo nunmehr den Hollaͤndern mit 608000 FI. 
holl, oder nad) ißiger Währung mit 900000 Guls 
den oſtfrieſiſch verwandt (b). Glücklich würde das 
Land geweſen ſeyn, wenn es nur mit einem dritten 
Theil dieſes Anlehns in dem vorigen jahre wäre 
verfehen gemefen. In dem vorigen Jahre waren 
ohngefähr zu dem Deichbau größtentheils baar und 
denn auch durch Affiznaten 190000 Rthlr. veraußs 
gabet. „Wo id) — verfihert von Münnic — 
„diefe 190000 Rthlr. baar zu meiner Dispofttion, 
„und zwar zur rechten Zeit, und noch 20000 Rthlr. 
„dazu gehabt hätte, fo wollte ich alle Deiche in ſol⸗ 
„chen guten Stand gebracht haben, daß durd) Bots 
„tes Gnade und Hilfe das Waſſer aus dem — 
aan: fon * (c).« 

§. 21. 

Ein gar ſchlimmer Umſtand war es, daß is 
verftändniffe zwiſchen dem Fürften und den Ständen, 

zwiichen den Ständen unter fich und dann zroifchen 
den Deichdeputirten und dem geheimen Kath von 
Muͤnnich ausgebrochen waren, Mirgends war Hate · 

monie, allenthalben Uneinigkeit. Kaum war ein 
Plan zur Herflellung der Deiche von einer Seite 

Da ange⸗ 

 (b) Lanbſch. Aeten. 

(e) Unterredung ꝛc. p. 35. 
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‚. 3720angegeben: fo fand folcher fogleich bei der andern 
Seite Widerfprud. Am 18 May, obngefähr um 

. die Zeit, wie die erften 200000 F. aus dem Haag 
eingingen, verfammleten ficb die Stände auf dem 
prorogirten Landtag. Mach einigen Debatten er 
fuchten fie den Fürften, den geheimen Rath) von _ 

Muͤnnich nicht weiter mit dem Deichdirecrorio zu 
emuͤhen. Dies verdroß den Fürften ungemein, 

weil er von der Gefchicklichfeit, der Erfahrung und 
der Rechtſchaffenheit des geheimen Raths überzeuget 
‚war. . Er mußte aber um fo- vielmehr nachgeben, 
weil von Münnich felbft auf feine Entlaffung drang, 
Er beurlaubte fich hierauf von dem Fürften, ging 
auf fein Landgut Neuhuntdorf zuruͤck, und ftarb am 
14 Sebruar 1721. Erſt fpät nad) feinem Tode ers | 
folgte die völlige Vergütung feiner Mühe und Ar 

‚beit, die nach den vorwaltenden Umftänden größten» 
theils umfonft verwandt waren (d). Nach Entlafr 
. fung. des geheimen Raths von Münnich trugen die 
Stände das Directorium bei dem Deichbau aus der 

. Ritterfchaft dem Herrn von dem Appelle, aus dem 
. Städtenftande dem Syndicus Hesling und aus dem 
dritten Stande dem Adminiftrator von $engering 
auf. Das Mitdireetorium und die Oberaufficht 
— re ver 

(4), Dem geheimen Kath von Münnich waren für 
feine Direction 1000 Ducaten, frey Quartier, Kicht, 
Feuer, Fuhre und 313 Rthlr. woͤchentliche Tafel, 
gelder verſprochen. Bei ſeiner Entlaſſung betrug 
der Ruͤckſtand an Tafelgeldern und einigen Aug: 
lagen 2100 Rthlr. Diefen Nückftand hatte ver 
Graf Burchard Chriſtoph von Münnich in der 

Elterlichen Erbihelung übernommen. Nach einer 
fcharfen Anmahnung erhielt er eine Abſchlagszah ⸗ 
lung, und cedirte den Reſt feinem Bruder dem 
bänifchen Canzelleyrath Johaun Rudolph von 
Muͤnnich. Lanpfch. Acten, | 
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—— ſie einem hollaͤndiſchen Ingenieur Seba 1720 
ſtian Anemaet an. Dieſer erhielt taͤglich 12 Gul⸗ 

den holl. Bei der Oberemſiſchen Deichacht wurden 
der Buͤrgermeiſter Johann de Pottere und der Deich⸗ 

richter Poppe Homfeld, und bei Der niederemſiſchen 
Deichacht Hans Homfeld und. Jacob Kampen als 
beſondere Auſſeher angeſtellet. Erſt in dem Monate 
Junius wurde mit dem Deichbau der Anfang ger: 

acht, und leider! unter bejtändiger Uneinigfeit der 
ichdirectoren und der Deichaufſeher fortgeſetzet. 

Vorzüglich ſtritt man fid) über die Stellen, wo man : 
die Deiche legen ſollte. Am bißigften. war der 
Streit bei dem $arrelter und dem Bettewerfter Deich. 
Bei farrelt wurde der Deich, aller Proteftation der 
Larrelter Eingefeffenen ohnerachtet, mitten: Durch : 
den Garten eines dänifchen Oberften, Falf, der ſich 

- * ‚dorten niedergelaffen harte, geleget. Dies foll blos. 
aus Caprice geſchehen feyn, um nur ‚den Oberften, 

der ſich gewaltig dawider auflehnte, zu Eränfen, 
Kunftverftändige wollen behaupten, 3: diefe Eine 
deichung nicht nur unnöthig, fondern fehr ſchaͤdlich 
gewefen, und man daburd) $arrelt der Gefahr 'auss 
gefeßet babe, einft gänzlid) ausgedeicht zu werden. 
Der Dberfte Falk verlohr: vadurd) “ inen Eoftbar anr 
gelegten neuen Garten und Baumhof. Aus Vers 
druß brach er mit feiner Familie und Gefinde, funf⸗ 
‚zehn Perfonen ftarf, auf, und ließ ſich in Utrecht 
nieder (e). Das Dorf Bettewehr wurde, man 
fagt auch, dies wäre unnöthig gewefen, außer dem 
Deich gefeget, und den Wellen Preis gegeben. Die 
Kirche, weiche 1605 aus der gefchleiften Kirche bes. 
alten ausgedeichten Bettewehr erbauet war, kam 

, DR nun 

(e) Die Staaten von Uerecht ernannten Ihm zu ihrem 
erfien Bewindhaber der octroyrten Coemmerz und 
Navigatiens⸗ Compagnie. 
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graohum (Harkenroth ſagt, oneerbiedig) mitten in’ denn 

neuen Deich zu ſtehen. Harkenroth hielt am 27 
Sept. die legte Predigt in ver Kirche. Er fing: 
feine Einfelrung aus Hiod 7. v. 1. ans hat nie 
der Menſch Streit auf Erden? und fird feine Tage: 
nicht, wie die Tage eines Tagloͤhners? und nahm 
dabei Gelegenheit, ſcharf auf die Deichcommiſſarien | 
loszugiehen.. Ueberhaupt hat dieſe Provinz 67% | 
Grafen tand, namlich 318 unter Ryſum, 394 unten! 
Bertewehr-und 62 unter Larrelt, ind dann dag ganze: 
Dorf Bettewehr ſelbſt verlohren. Mit der Deich» 
atbeit gingies indeffen fait eben fo wie in dem vori⸗ 
gen Jahre. Wie die zuerft aufgenommenen 200000; 
Gulden holl. ausgegeben waren, ftellte ſich wieder in 
dem Ausgang’ des Sommers der Geldmangel ein. 
Dies veranlaßte eine Menge Arbeiter, die Arbeit 
einzuftellen. Viele gingen ſogar aus der Provinz, 
um auswärts ihr Brod zu ſuchen. Die Deichcom⸗ 
miſſarien drungen hierauf auf ein allgemeines Auf⸗ 
gebot. Hiezu wollten ſich aber die entfernten Aem⸗ 
ter nicht verſtehen. Das Aufgebot Fam nicht zu 
Stande. Am 8 September verordnete der Fuͤrſt/ 
daß alle in der Provinz wohnende Arbeiter fich bei 
20 Goeldgüfden Strafe zur Deicharbeit einfinden 
und woͤchentlich baare Bezahlung gewaͤrtigen ſollten. 
Die ausgetretenen und zuruͤckbleibenden Arbeiter folle 
ten aus dem Lande verbanner werben, und ans ihren 
zuruckgelaſſenen Guͤtern ſollten die Bruͤche erhoben 
werden. Zu gleicher Zeit ging das vorhin erwaͤhnte 
zweite Anlehn zu 400000 Gulden aus Holland ein. 
Hierauf wurde die Arbeit mit mehreren Kraͤften fort⸗ 
geſetzet. Es hatten auch nun die Deichachten wie 
‚An dem vorigen Jahre, die Reparatur einiger Quar—⸗ 
tiere der. Deiche ſelbſt uͤbernommen. Weil aber die 

| Jucereſſenten die Acbelt gar au ſhaͤſtig und = 
| ig 
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laͤßig betrieben, auch vieles von dem verfertigten 1720 
Werk durch einen Sturm am 19 October wieder 
weggeriffen war: ſo faßten bie Stände den Schluß, 
daß alle Deiche auf landfchaftliche Koften, oder viel« 

mebr aus einem von der Sandfthaft zu leiftenden Bora 

ſchuß Hergeftellee werden follten. Dabei wurde ſeſt⸗ 

geſetzet, daß die Länder der Tgr.*ereffenten, die nachher 

die Zinfen fir den Vorſchuß nicht entrichten würden, 
- öffentlich zum Beſten der Landfchaft verfaufet werden 

folten. Am 5 November ftellte fi) wieder ein ftars 

fer Sturm aus Nordweſten ein. Diefer richtete 

einen ungemeinen Schaden an. Cr riß beinahe alles 

wieder weg, was in diefem Sommer gebauet war. 

Es entftanden wieder Deichbrüche und, Kolcken und 

das Sand war faft überafl mit Waffer bedecket. Zwar 
wurde diefer. Schaden fofore mit Macht wieder. aus 

gebeffert, allein ein neuer Sturm vom a December _ 
jerftörte wieder alles, mas fo eben hergeftellet war. 

Die Yahreszeit war nun fo weit verfloffen, daß die 

* Arbeit eingeftellet werden müßte (f). 

C) Landſch. Acten und Harkenr. Kort Ontwerp p. 

253 — 364 | | | 
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Zweiter Abſchnitt. 
& 1. Die Veu⸗-Jahrs⸗Fluth tritt ein und gerflöret wieder, 

was an den Deichen bisher gebauet war. $. 2. Die Lands 
ſchaft nimmt wieder ein Anlehn von 600000 Guiden belldns 
difch unter ſtaatiſcher Sarantie zur Herſtellung der Deiche 
auf. $.3. Die Uneinigkeiten zwiſchen dem Fürften und den 

‚ Ständen if dem guten Fortsang des Deichbauen fehr hins - 
derlich; 4. 4. indeſſen geliuget es dem Vierziger Spree unter 
vielen Widerwärtigfeiten ven wieder eingeriffenen gefährlichen 

Larrelter Kol zu Ichließen. "5. 5. Aus patrideiſchem Eifer 
für das gemeine Wohl übernimmt die Stadt Emden genen 
einer beglichenen Geldſumme die Herftelung der oberemſiſchen 
und niederemfiicben Deiche, $. 6. und vollendet glücklich dies 
fes angefangene große Wert $.7. Die bergefiellten Deiche 
werden unter Aufficht neftellt. 5. 8. Berechnung der Koſten 
die die Weinachts⸗ und Neujahrsſtuthen verantaffet hasen. 
$ — — Erholung dieſer Provinz von dein großen 

. 1. 
1720(A) eins ſah es noch mit den durch bie Weinachts⸗ | 

| fluth zerfiörten Deichen aus, wie diefeg trau» 
rige Jahr mit einer ſchrecklichen Fluch den Beſchluß 
machte. Sie ift unter der Benennung der Neu⸗ 
jahrsfluth bekannt. Am 29 und 30 December er. 
bob ſich der Wind ſtark aus Suͤdweſten und drehte 
fi) dann am 31 December nad) der unferer Küfte 
fters fo gefährlichen Gegend, nach Nordiweiten. 
Weit es damals grade Reumond war: fo erfolgte 
eine Springfluth. Das Waſſer ſchwoll-hoch auf, 

und flürzte obngefähr. gegen. Mittag mit Ungeftim 
bier über die Deiche weg, dort durch die zerrifienen 
Deiche Hin, tief in das fand. Ob gleich durch diefe 
Springflurh das Wafler an einigen Dertern höher 
Rand, wie beider Weinachtefluch; fo war doch, da 
die Veberfirömung am bellen Tage erfolgte, der 
Sturm an fich niche ſehr wuͤthend mar, und der 
Wind fich fihon während des Einbruchs legte, diefe 

' 

Such ven Menfchen, Wie und Käufern lange h > | 



Zweiter Abſchnitt. 57 
faͤhrlich nicht, wie die Weinachtsfluth. Man zaͤhlte 720 
in Oſtſriesland 14 Leichen, 14 ertrunfene Pferde, 
51 Stuͤck Nindvieh, 107 Schafe, 71 weggefpulte 

und 277 befchädigte Haͤuſer. In Dem. aufgedeid) 
ten Bettewehr ſtanden noch 9 Häufer. Mur eins 
davon blieb fiehen. Die ebenfalls verlaffene Kirche 
gerierh während der Ueberfirömung in Brand, und 
wurde iMiſche gelegt. Die Arbeiter in der Kirche 
hatten namlich verabfäumet, das Koblenfeuer bei 
ihrer Flucht ‚mitzunehmen. Defto ſchlimmer fah es - - 
mit den Deichen aus. Diefe waren noch "nicht voͤl. 
lig wieder hergeftellee, hatten -faft nirgends -Die ge⸗ 
hoͤrige Höhe und Dice erhalten, und hatten ohne- 
dem durch die Herbftftürme fo ſtark gelitten, daß das 

Seewaſſer an vielen Stellen Ebbe und Fluth in dem 
Sande hielt. Die Deiche, deren Berftärfung man 
in’das folgende Jahr verfchoben hatte, waren alſo 
num zur ſchwach, dem Drang des Waſſere Wider 
‚fand zu teiften. Daher lagen faft alle Deiche wie« 
der nieder. Es entftanden- hin und wieder neue und 
auch alte, wieder .eingeriffene Kolcken. Selbſt der 
große Larrelter Kolck, der mit unermeßlichen Koften 
gefangen war, hatte an vier Stellen wieder Bruͤche. 
Kurz, die .ofifriefifchen Deiche waren überall faft jo. 
übel zugerichter, wie nach der Weinachtsfluth. Ale 
Arbeit, alle Koften waren umfonft verwandt... Die 
Harlinger Deiche waren in weit beffern Stand ge= 
feget, wie die-oftfriefifchen. Daher ward der Scha⸗ 

“ den lange fo betraͤchtlich nicht, und durch fuͤrſtliche 
Anordnung wurden diefe Deiche unter Direction des 

' geheimen Raths Chriſtian Wilhelm von Münnich 
wieder on a Es y zu beflagen, fchreibe 

DS der 

9 — p. 385 — 389. Harkenroths Niew-Jasrs- 
Vloeda Lort Verhael 404 et * —— 
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1720Ser An Werer Maboeſheſe damals — 
Schriftſteller Janſſen, daß nirgends die Deichrepa- 
ration mit ſchlechterem Fortgang getrieben worden, 
als in dem hoͤchſt ungluͤcklichen Oſtfriesland (h). 
Pur den fehlechten Anftalten hat man das‘ große 
Misgeſchick JHhnſchretben — dieſe Provinz be⸗ 
troffen dat” | | * 

ML — — 

9 2. | 

1721 . Ein großer * bel den Deichanſtalten war, 
daß die Arbeit fo ſpaͤt angeſangen wurde. "Die 
Deichdeputation und’ das Adminiſtratlonscollegium 
verſammleten ſich gleich am Jan. 1721 in Aurich. 
Sie konnten zur Rettung des Jandes Fein andres 
Auskunftsmittei finden, als fid) den Generalftaaten 
in die Arme werfen, um nochmals durch ihre Huͤlfe 
ein Anlehn von 400000 Gulden hell: zu erhalten. 
Mit dieſem Gelde follte denn der Deichbau, fo bafd 
es die Witterung erlauben würde, arijefangen, und 
fhleunig fortgefegee werden. Der Hofrichter Peter 
Hieronynrus von Nipperda, Herr von Perfum, 
wurde bevöllmächtiger; diefe Geldnegotiation bei den - - 
-Seneralftaaten auszuwirken. Auch ließ der Fuͤrſt 
auf den 24 Jan. einen neuen Landtag ausſchreiben. 
Es waren damals, nie ich unten umſtaͤndlich erzaͤh⸗ 
"len werde, weit ausſehende Uneinigkeiten zwiſchen 
"dem Fuͤrſten und den Ständen aufgebrochen, Gleich 
bei der erften ufammenfunft proteflirten Die Stände 
wider das Asfchreiben. Dir noch immer währende 
Landtag war noch nicht gefchtoffen , fonderti bei der 
‚legten Verſammlung m. 10 8 prorogiret. 

de Daher 

Muͤnnich bie Harlinger Deiche — daß er ſie 
in der Doſſirung flächer-anlegen laſſen, verbeſſert 
babe, iſt bei Freeſe I. 269. ausgeluͤhret. 

&) Janſſen p- 393. 

— 
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Daher ſagten die Staͤnde, hätte der Fürft den fanbiryar | 
tag wohl ahtieipiren, aber nicht einen neuen gandtag 

| ausfihjreiben fönnen. Die Zeit wurde mit Debatten‘ 
iiber die vorſaͤhrige Verwendung des holländifchen' 
Anlehns, umd über den vorjäßrigen Deichbau zwi⸗ 
ſchen den fürftlichen Commiffarien und den Ständen‘ 
verwandt. Selbſt die Stände unter ſich waren nicht‘ 
einig. Es kam alfo bei'diefer Berfammlung nichts‘ 
Heraus: Man ging aus einander‘, ohne etwas aus 
gerichtet zu haben, und prorögirte den Landtag wie« 
der auf den 10 März (i). Unterdeffen orbnete der‘ 
Fuͤrſt durch das ganze Sand einen allgemeinen Yuß- 
und Bertag an.“ Der vorgefchricbene Text hatte’ 
Bezug auf diefe unfrieblichen und unglücklichen Zer⸗ 
fen. Er war aus Pfalm 85.0. g— 14: genom⸗ 
men · „dar, erzeige uns deine Gnade und hilf 

| une, 

'® Landſch Acten. — 

® Funk p. 311. Dies iſt dag — daß ich 
‚ Sunfg Chronik. anfübre. . Der. Auricher Prediger, 

Chriſtian Zunf, ließ diefe Auricher Chronike in der 
-. Handfchrift nach. Sie wurde unter dem Titel: 

oftfeiefifche. Chronif in acht. Fleinen Dciabbãnden 
1784 und in den folgenden Jahren abgedruckt. 
Emmius hatte feine Geſchichte nur etwas über die 
Mitse des 16ten Jahrhunderte fortgeführet. Bon 
diefer Zeit an eutbehren wir eine zufammenbangende 
offfriefiiche Geſchichte. Diefe bis dahin abge 
brochene Gefchichte hat Funk aus vickn vorhande⸗ 
nen und einzeln zerſtreuten Tractaten bis 1721. 
fortgeſetzet. Wenn gleich Fünf viele wichtige That⸗ 
ſachen nur obenhin beruͤhret, oder wohl gar über, 
gangen ; dagegen minder beträchtliche Sachen weit 
ausgedehnet, und oft ganz fremde nicht dahin ge= 
hoͤrige Sachen aufgenommen bat: denn wer wird 
3. B. eine Biographie von dem Czarowij in einer 
Auricher Chronik ſuchen? fo verdient doch dieſer 
Ausländer unſern warmen Dank, weil - er 

ur 
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1721uns. Ach daß ich hören follte, daß Bott der Herr 

rebefe, Daß er Frieden zufagte feinem Volk und feis 
nen Heiligen; auf daß fie nicht in eine Thorheit ges 
rathen. .. Doch if ja feine Hülfe nahe denen, die 
ihn. ‚fürchten: : daß: in unferm Lande Ehre wohne; 
daß Güte und Treue einander begegnen‘, Gerechtig. 
Eeit und Friede ſich kuͤſſen, dag Treue auf- Erden 
wachſe, und. Geredytigfeit vom Himmel ſchaue; daß 
uns aud) der Herr ‚Gutes thue; Damit unfer- Sand 
fein Gewächg gebe; daß Gerechtigkeit dennoch vor 
ibm bleibe und im Schwange gehe.“ Mancher Pre 
diger wird ficher den Text genuget haben, um Del 
ins Feuer zu gießen. Bald nachher fah man aud) 
aus der fihon glimmenden Aſche ‚die volle Flamme 
aufgehen. Bei dem, prorogirten Landtag am 10 
März, den der ſtaͤndiſche Praäfidene, Haro Joachim 
von Clofter wegen eines fein Haus betroffenen 

- Brandes fchleunig verlaffen mußte (I), kam eben 
| N wenig 

burchaus Feine zufammenhängende Geſchichte von 
Oſtfriesland nad) 1563 vorhanden war. Gein 
erneuertes Gedaͤchtniß der Prediger zu Aurich und 
feine Streitfchriften mit Brenneifen hab* ich fchon ' 
vorhin angefuͤhret. Sein oftfriefifcher Regenten⸗ 
ſtab und ſeine Series Superintendentium Ostfr. fies 
gen noch in der Handfchrift. Seine übrigen poeti⸗ 
fchen und theologifchen Schriften gehören nicht hie⸗ 
her. Diefer fleißige und gelehrte Mann war 1659 
zu Luͤbek gebohren, und ftarb zu Aurich 1729. 

‚kb Der rechte Flügel der Dornumer Burg brannte 
mit vielen fostbaren Meublen bie auf den Grund 
ab. Da die Herrlichkeit Dornum dureh die Flu⸗ 
then fo fehr gelisten hatte, und der Eigenthünter 
diefer Herrlichkeit, Haro Joachim von Clofter, zur 

Reparatur der Deiche alle feine Baarfıhaften und 
auch zum Theil fein koſtbares Silbergeräche herge⸗ 
geben Hatte; fo war er außer ———— 

t 
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wenig etwas heraus. Mur folgendes wurbe feftge 1721 
feßer: Alle Kolcken follten auf Koſten ‚der Landſchaft 
gedämpfet werden, dagegen follten die Deidiadts- 
Intereſſenten ihre Deiche aus ihren eigenen Mitteln 
berftellen. Unvermoͤgende Intereſſenten follten ins 
deſſen ihre $änder der Landſchaft in wirklichen Be⸗ 
ſitz einraͤumen. Dieſe follten auch in Abſicht des 
Eigenthums der Landſchaft anheim fallen, wenn die 
Eigner ſie mit Bezahlung des Vorſchuſſes nicht in 
acht Jahren wieder einloͤſen würden. Hierauf gine 
‚gen die Stände in Erwartung einer glücklichen Geld» 
negotiation in Holland wieder aus einander, In⸗ 

zwiſchen berechnere die ftändifche Deichdeputarion, 
dog man mit einem Anlehn von 400090 Ft. nicht 

"ausreichen Fönnte, wenn das sand gehörig gefchloflen 
werben follte. . Sie und die Adminiftratoren trugen 
nunmehr bei den Generalſtaaten auf einen Vorſchuß 
von 600000 Gulden an. Unter folgenden Bedin⸗ 
‚gungen übernahmen die Generalftaaten die Öarantie 
eines in Holland nachzuſuchenden Anlehns vorge . 

‚ badıter Summe. Die Stände follten ihnen alle 
$andesmirtel überhaupt, befonders aber vier Capital. 
und acht Perfonalfihagungen verpfänden. Aug dDie« 
fen beiden jährlich einzuwilligenden Schagungen, - 
die ohngefaͤhr 60000 Gulden aufbrachten, follten 
‚die Gläubiger wegen der Zinfen befriediget werden, 
und obichlägige Zahlung auf den Hauptſtuhl gewär- 
tig ſeyn. Im Miszahlungsfall follten alle Einge 
feffenen für ihre Perfon, und dann ihre Guter, ihre 
Schiffe und andere Effecten dem Arreft un. 

| eyn, 

bäube wieder aufzuführen. Seine Gemahlin 
Sophie Louife Charlotte gebohrne von Danfel« 
mann, riß ihn aus diefer Verlegenheit, und ließ 
das Haus wieder aufbauen, Funk p. 315. und 
Landſch. Atem. je 

— 
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rau, und endlich ſollten die 600000 Gulden blog 
zur Herfiellung der Deiche und zur Confervation der 
Hypothek verwendet werden. Bereits am 6 April 
reſcribirte der Fuͤrſt an das Adminiſtrationscolle⸗ 
gium, daß er in feine neue feinen Unterthanen auf. 
‚zulegende Laſten und aud) nicht in dieſe Geldnegotia⸗ 
tion geheelen wollte, fo: lange die brandenburgifchen Ä 
‚Zruppen nicht das. fand rauniten, die münfterifchen _ 
‚Subfidien nicht-aufhörten, und. nicht ein feſter Grund 
‚zur richtigen unter feiner Inſpection ftehenden, Ver⸗ 
waltung der Sanbesmittel gelegee worden. © Dann 
beſchwerte fid) der Fuͤrſt in dem Haag über bie - 
‚fchlechte Verwaltung der fandesmittel ; und daß der 
vorige Vorſchuß nicht völlig zu dem beftimmten End» 
zweck, zu dem Deichbau, verwandt worden. Er 

beſtand darauf, daß Die etwa vorzufchießenden Gel« 
der nicht dem. $andrentmeifter und den Adminiſtrato⸗ 
ven zugeftellee werben follten, fondern daß eine un 
partheilfche Perſon, die mit dem Collegio nicht in 

: Berbindung flünde, anzufegen ſey, die Gelder: zu 
empfangen und zu. dem beftimmten Behuf — | 
geben und zu verwalten. Solche und andere Wie 

derwaͤrtigkeiten mehr: mußten die Stände in dem 
‚Haag befämpfen. Die Gelder mochten nun vorher 
‚verwaltet feyn , wie fie wollten: fo war doch igt ein 
neues Anlehn in Holland durchaus nothwendig; 
‚denn nur durch baares Geld Eorinte das Baterland 
— und den Wellen entriſſen werden, und ſonſt 
nirgends, als in Holland fand man Credit. Die 
Betriebſamkeit und die Geſchicklichkeit des Herrn 
von dem Appelle, dieſer war nun in dern Haag, übers 
wog Alle Schwierigkeiten. Die Generalftaaten 
"übernahmen die Garantie über einen Vorſchuß von 
600000 Gulden holl. zu 5 p. E., und die Stände, 
‚oder in deren Namen Die Aominificateren, pen 

\ uber 
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über diefe Summe unter den oben erwähnten — 

gungen eine Verſchreibung aus. Nun wurde die 
Negotiation bei dem Generalcomtoir in dem Haag 
eröffnet. Am ı Jul. wurden 300000 Gulden aus⸗ 
gezahlet. Machher wurde den Ständen jeder fernere 
Schritt von dem fürftlichen Minifterio erſchweret. 
Erſt am 12 April 1722 erhielten fie wieder 150600 
Gulden, und am 2 April 1723 den Reſt mit 150000 
Gulden. So hatten denn nun die Stände übers 
haupt zum Behuf des Deichbaues in Holland 

- 72300000 Qulden hollaͤrdiſch aufgenommen. Eine 
Schuld, die das Land lange Jahre druͤckte, die aber 
vor und nach abgetragen, und erſt 1792, alſo nach 
70 Jahren, voͤllig getilget worden (m). 

9. 3. 

In der Zwiſchenzeit, daß dieſes Land den krauri⸗ 
gen Folgen dir Weinachts⸗ und Neujahrsfluthen 
fchier unterlag, haben fich verſchiedene merfwürdige 
Thatfachen ereignet. Um den Zufammenßang nicht 
zu unterbrechen, will ich dieſe ausfegen, und dagegen 
den Deichbau bis an das Ende in möglichfter Kürze 
fortführen. Im Srüßjahre war wenig baares Geld 
bei der Sandescafle. Was auf Sandesfoften an den 
Kolcken gemadjer wurde, mar. .mehrentheils durch 
Aſſignaten beſtritten, die immer in dem Werthe ſan⸗ 
fen. Die aus Holland im. Zul, eingegangenen 
300000 Gulden reichten lange nicht zu dem völligen 
Deihbau hin, Dann nahmen die Sandesunruhen 
immer mehr überhand. Rirgends fo wenig mitten 
im Sande, als an der Küfte bei den Deichen herrſchte 
Einigkeit. Dies alles verurfachte,. daß der Deich⸗ 
bau wieder nicht gehörig betrieben wurde, Es fehlte 
an arten Anfialen, das Werk anzufaflen, und an. 

| | baq« 
(@) Landſch. Yen 
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a72ibaarem Gelde, es zu vollziehen. So wie in dem | 
vorigen Sabre, fo wurde auc) in dieſem Jahre nur 

an den Deichen geflicket. Faſt nirgends wurde ein 
Deich in haltbaren Stand gefeßer.. Ein befonderes 
Gluͤck für Diefe Provinz war es, daß in dem Herbie 
und Winter Feine fürmifche Witterung einftel. In⸗ 
deffen lagen in dem Fruͤhjahre 1722 die Deidhe an 
vielen Stellen, befonders im Emder Amt nody offen 
In diefem Fruͤhjahre ließ der Fürft die Deiche durch 
feinen Ingenieur Tönjes befichrigen, und ein Beſteck 
zur Reparatur anfertigen... Im März traten die 
Stände wieder zufammen. ie verwarfen den von ' 
dem Ingenieur Tönjes arigefertigten Plan. Sie 
behaupteten öffentlich, daß diefer von dem Deichbau 

nicht die mindefte Kenntniß hätte, daß er nur mit 
einem Kahn bei der inwendigen Seite ber Deiche 
herumgefahren fey , und fie nirgends auswärts in. 
Augenfchein genommen hätte. So murde denn die» 
fes Beſteck bei Seite geleget. Die Stadt Auric) 
und die Majorität des dritten Standes proteftirten 

wider alle Geldnegotiationen. Sie beftanden dar« 
"auf, daß die Deichachten ſich felbft heifen müßten, 

fo gut fie könnten. Die übrigen Stände blieben bei 

ihrem vorjährigen Landtagsſchluß, Daß nämlich die _ 

Kolcken auf Koften.des Landes gedämpfet und ge 

ſchloſſen, die übrigen Deiche aber von den vermögen» 

- den Intereſſenten wieder gebauet, und die Laͤnder der 

Unbermoͤgenden der ganzen Deichacht, oder ber 

- $andfchaft abgeftanden werden follten. Die mehres 

ften der Stände ſchlugen auch wieder einen allgemeis 
nen Aufbot durch das ganze fand vor. Die entfern» 

ten Memter und die Stadt Aurich wollten fidy aber _ 
durchaus. darauf nicht einlaffen. Sie erklärten fid), 

- feinen Mann zu ftellen. Es fam alfo aud) dieſes 

Project nicht zu Stande, Inzwiſchen ag man 
| j : ach⸗ 
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Nachricht, daß man nächftens wieder 1350-00 % 1704 

holl. aus Holland erhalten würde. Dieſe gingen 
au) im April ein. Auf die wiederholten Klagen 
des Fürften, daß die Gelder nicht zweifmäßig ver · 
wandt würden, war die Anfegung Drei außerordenge 
licher Adminiſtratoren und eines fürftlihen Commifs - 
farien faft einftimmend beliebet. Dieſe ſollten ſich 
mit Verwaltung der negotürten Gelder befchäftigen, 
und-fie blos zum Deichbau anwenden. Zu dem 
Ende follten fie. die Einnahme und Ausgabe haben 
und davon Rechnung führen. Der Fürft ernannte 
zu feinen Commiſſarien feinen Rach und Ammann 
Bluhm, die Ritterfcyaft zum außerordentlichen Ad» 
miniftratoren den Herrn von Appel, der Staͤdte⸗ 
Stand den Emder Syndieus Hesling, und der drifte 
Stand, nad vielen Streitigkeiten, von. Rheden. 

- Die. Arbeit wurde nad). fo vielen. und immer forte 
währenden Streitigkeiten zu fpät angefangen. Nichts 
wurde Beſteckmaͤßig zu Stande. gevradyt (n), 

— 4 | 
* Bei diefen Mishelligkeiten fehien denn wieber alfe 

Hoffnung zur Schließung des $andes verlohren zu 
ſeyn. Endlich trat ein Mann aus Emden, der 

Vierziger Johann Spree, auf. Disfer erbot ſich, 
den ſchlimmen Kolck bei Larrelt zu daͤmpfen und mit 
einem Deich zu ſchließen. Er reichte den Plan zu 
dieſem großen Werk den Staͤnden ein. Der Fuͤrſt 
ließ durch feine Commiſſarien vorſtellen, daß man 
erft die ober « und niederemſiſchen Deiche fchleifen 
und das Sand trocfen machen müßte, bevor man ſich 
an diefen gefährlihen Kolck wagen fünnte. Er 
fand überhaupt diefen Plan unansführbar und mig« 

Ä —— billigte 
(n) Landſch. Acten. | 

Ofife. Geſch. 72. € 
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224 billigte denfelben. Dagegen waren die Stände für 
u "diefen Plan eingenommen. . Sie ließen fid) des 

„fürftli hen Widerfpruche ohnerochtet mit Spree in 
Tractaten ein: : Sie verfprachen ihm 100008. holl. 
ſofort, 10000 F. wenn er mitten in der Arbeit waͤre, 
und eben ſo viel bei Abnahme der Arbeit zu entrich⸗ 
ten, aud) ihm unentgeldlich das benoͤthigte Holz und 
Eiſen zu liefern.. Diefor Accord ward am 272 Junii 
gefchioffen. So bald Spree dieſe Fühne Entrepriſe 

‚ übernommen , und. die erſten 10000 Gulden baar 
_ erhalten. harte, feßte er gleich 45 5 Menfchen In Ar- 

beit, und betrieb diefes Werk mir ungemeinem Fleiße. 
Nicht fo gutging die Arbeit bei der ober» und nieder. 
emſiſchen Deichacht von ſtatten · Die Staͤnde hat⸗ 
ten ſich mie dem hollaͤndiſchen Ingenieur Anemant 
uͤberworfen Diefer ſuchte feine Entlaſſung und er⸗ 
hielt ſie. Nun. fehlte es an gehoͤriger Aufjiche bei 

- ‘den Deichen. Auch war das Geld fehon wieder alle, 
An eine Inländifche- Auflage ließ fich nicht geden- 

,. Ten, weilerft Fürglich in diefem Sommer die, Einge- 
2 ſeſſenen mit einer außerordentlichen Schatzung zur 

- Abfindung einiger hannöverifchen Ereditoren,. die 
ihre Vorſchuͤſſe losgefündigee hatten ,. beleget: waren: 
In Holland flockte der Credit, weil der Fuͤrſt die 
ohnlängft ergangenen Kayferlichen Decrefe durch den 
Druck allgemein gemacyer, und Aud) in Holland 
austbeilen Icffen. Dann Hatte auch der’ ständifche 
Syndicus Homfeld fih mit dem Vicecanzler 
— uͤberworſen. Dieſe Miehelligkeiten 
wuͤrkten eine Proteſtation des Fuͤrſten wider 
die. Perſon des Syndicus Homfeld , welchem 

die Stände die’ hollaͤndiſche Geldnegotiation aufges 
- tragen hatten: Die nun⸗ausgebrochene Fwiffigteis 

. ten zwifchen dem Fürften und ben“Erärden waren 
‚das. — a b bei allen Deichanſtalten. "a 

rs Kita 
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ftändifche. Vorſchlaͤge verwarf der Fuͤrſt, und die1724 

Staͤnde arbeiteten den fuͤrſtlichen Planen entgegen. 
Selbſt die Staͤnde waren unter ſich uneinig. Die 
Ritterſchaft, Emden, und einige an der Kuͤſte bele» 
gene Aemder fuchten den Deichbau mic Macht durch⸗ 
zufegen und zu befchleunigen; dagegen hielten. Mora 
‚ben ,. Aurich und Die entfernterm Aemter die Yusbefe 
ſerung der gefährlichften Stellen hinlaͤnglich, und 
wollten den vollftändigen Bau bis zu dem Fünftigen 
Jahr ausfegen. Ein unter dem 16 Det. von dem 

Fuͤrſten erlaſſenes und oͤffentlich befanne gemachtes 
Reſeript hemmte noch - befonders den Deichbau. 
Da die Stände — heißt es darin — mit der ſo⸗ 
„genannten Iandesherrlichen. Aſſiſtenz und landes— 
„väterlichen Vorfotge nur ihren Spott rreiben: fo 
„orönen und wollen Wir, daß Uns nah Kayſer⸗ 

licher Verordnung in allen die gemeine Wohlfahrt 
„öngehenden Sacyen, darunter das Deichwelen ein 

„vornehmes Stuͤck iſt, die landesfürjttiche Obrig« : 
‚ „feitsgerechtigfeit ungeſchmaͤlert gelaffen, und alle 
„dawider sefinehene Unternehmungen, als verbotene 

„Eingriffe unfers ſuͤrſtlichen Regiments, gaͤnzlich 
„und ‚zu einemmal abgeſchaffet ſeyn ſolle.“ Am 
9Nov mußte Spree, der immerſort an dem Kol 
fleißig arbeitete, ein hartes Misgeſchick erdulden. 

Ein ſtarker Sturm riß an dieſem Tage einen 
großen Theil ſeines ſo muͤhſam, als koſtbar 
errichteten Werkes nieder. Alle dieſe Verwirrun⸗ 

gen, und alle dieſe Ungluͤcksfaͤlle ließ ſich der Vier— 
ziger Spree nicht anfechten. Unter ſtetem Kampf 

mit vielen Widerwaͤrtigkeiten und unvermutheten 
Zufaͤllen lleß er den Muth nicht ſinken. Sein uns 

ermuͤdeter Fleiß wurde mit dem beſten Erfolg gekroͤ⸗ 
net. Er war ſo gluͤcklich, den gefährlichen Larrelter 

= RKolck 
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1723 Kolck im April 17723 zu fchließen. Miche nur die 
ftändifchen, tondern auch die fürftlichen Commiffarien 
fanden bei der Abnahme des Werfs die Arbeit be- 
ftefmäßig verrichtet. So lautet die hierüber er- 
folgte fuͤrſiliche Reſolutlon vom ı1 März. „Ob⸗ 
„gleich Sr. Durchlaucht Urſache hätte, dieſem Werk 
„wegen des mit Ihro Ausſchließung gemachten Con⸗ 
Atracts zu widerſprechen: fo find Sie dennoch geſtal⸗ 
„ten Sachen nad) und in Erwaͤqunq. daß Spree ein 

„gefährliches Werk über fich genvinmen, und das · 
„felbe glücklich binausgeführet, der gnaͤdigſten Mei- 

„nung, daß ihm, wenn er noch einen Monat für 
„Lie Gefahr hafter , alsdann auch der legte Termin 
„ausgezahlet werde (0). Wie fehr der Fuͤrſt nod) 

tkurz vorher wider den Vierziger Spree eingenommen 
gewefen, erhellet. aus den, am ı5 Decemb: 1722 
bei dem Reichshofrath wider die Stände eingereidy 

ten Beſchwerden. Hierin heiße es: „Meine $an- 
„desttände.haben die Reparation des bei Emden ein- 
„geriffehen und mir und meinem Lande nunmehro, 
„wegen des dabei bezeigten unvernünftigen Werfab- 
„rens, einige hundert tauſend Gulden Poftenden 
„Kolcks, einem Bürger In Emden, Johann Spree, 
„der nichts weniger, als ein folches Werk verſtehet, 
„mit meiner gänzlidyen Ausfchließung, und wider mei. 
„ne dawider gerhane Proteſtation, auf folche Con- 

. „ditionen, bie, aller vernünftigen von ſolcher Sache 
„Wiſſenſchaft habender Männer Urcheil nach, nicht 

—* „anders 

(0) Ich bemerke hier noch, daß bei ber Arbeit an 
‚dem karrelter Kolck verſchiedene Urnen ausge 
‚graben worden. Harkenr. Kerckl. Ontwerp. 
p. 272. Hieruͤber iſt eine kleine Abhandlung 
vorhanden: isebrandi Eilardi Harkenroth Diſſert. 
de busto Lharletane. ; 
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„anders als ſchaͤlich ſeyn Fönnen, ausbebungen p).v iyere 
Der gluͤckliche Ausgang hat indeſſen ven Muth, die > 
Standhaftigkeit und die Kunde des Vierziger Spree 
beſtaͤtiget, | £ | 

zer Ä $. 5° Br 

Nachdem der. ingenieur Aneınaet in dem vori⸗ 
gen Jahre entlaffen war, der Deichbau indeflen noth- 
wendig die Aufficht eines Kunftverftändigen bedurfte, : 
fo vereinbarten fid) der Fürft und die Stände, bie 

Direction und die Aufficye des Deicdybaues dem dä» 
nifchen oder oldanburgifchen Canzleyrath, Johann 
Rudolph von Münnidy, einem Sohn des geheimen 
Raths Anton Günther von Münnid), anzuvertrauen. 
Dann wurde ein befonderes Deichcommiſſariat ans : 
geordnet. Der Fürft ernannte gedachten Tanzelen 
rath von Münnich zu feinem Deicycommiffario. 
Erändiihe Deichcommiffarien wurden der Admini⸗ 

ſtrator Heinrich Bernhard von dem Appelle, Diebe» 
eich Ulrich Srürenburg und. P,rpo Homfeld. . Von’ 
Anfang ber hatten. die Emder ſich das Deichwefen 
am mehreften angelegen. feyn lafien. Dies veran- 
laßte die Commiffarien, die Werfertigung der Kay ⸗ 
deiche ſowohl in der ober. als niederemſiſchen Deich⸗ 
acht der Stadt Emden zu überlaffen. Mach einigen 
gepflogenen Tractaten nahm Emden die Verferti« 
gung des Kaydeichs nad). dem von dem geheimen 
Rath von Münnich ausgearbeiteten Beſteck am 
»5 April 1723 für 270000 Gulden über, Die 
Stände ſowohl als der Fuͤrſt fanden dieſe Summe: 
in Hinficht der Arbeit und des Hazards fehr mäßig. 
Die Genehmigung des Zürften und der Stänte.er, 

| — & 3 . tofgte 

(p) Gedruckte fuͤrſtl Vorſtellung von dem Köchft. 
firafbaren Unaehorſam der oftf-iefifchen Staͤnde 
vom 5 Dec. 1722. P. 13. $. 23. 
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zäzfolgte auf dem’ Sandtage am May. ’ Mon bem 
grade, zu dieſer Zeit eingegangenen dieſt der in Hol⸗ 
land negotiirten Gelder wurden der Stadt Emden 
ſogleich 90000 F. holl. uͤberwieſen. Nun ließen die 
Emder ſofort mit der Arbeit unter der Direction des 
DBürgermeifters J. de Pottere, des Syndici D. ©. 
Heslingh, des Rathsherrn Haikens, des; Mieverge- 
richtsheren: Teelman, und ver. Wierziger, Med. Doct. 
Hestingb und Blocker den Anfang madyen. Nie harte: 
man einen folchen Eifer, ein ſolches Beſtreben bei 
ber Deicharbeit geſpuͤret, wie itzt. Man ſetzte den 
glücklichen Erfolg diefes mit ‚der Stade Emden abs 
geichloffenen Vergleichs“ außer allen Zweifel. Und 
dieſes bewog denn den Fürften und die Stände, ſich 
mit der Stadt Emden in einen neuen Vergleich über 
die Berfertigung des Hauptdeiches in den. ober» und 
nieberemfiichen Deichachten einzulaffen, : Der Can _ 
zelleyrath Muͤnnich hatte hieruͤber ein genaues Beſteck 
angefertiget. Darnach mußte dieſes Werk 730000 
Gulden koſten. Die Emder uͤbernahmen auch dieſes 
großer Werk für 00000 Gulden ausjuführen (q). 
Dieſes bedungene Quantum war wiederum fehr bil» 
lig, inden für unvermurhete Zufälle nur: 20000. 
Gulden überblieben. Dieſer Vergleich. kam unter 
folgenden - Bedingungen am 8 Auguft 1723 zu - 
Stande. Die Eindet verpflichteten fi, den Deich 
für vorbenannee Summe nad) dem Beſteck des Canz⸗ 

leyroths von Muͤnnich zu legen. Die Abnahme dies 
fes Werks follte innerhalb 14 Tagen ınad) ider Ans 
zeige, daß es vollendet worden, durch das fürftliche 
und ſtaͤndiſche Deipcommiffariat gefchehen. - »Der. 

Canzelleyrath von. Muͤnnich 'follte auf Landfchaftliche. 
Koften die Aufficht über die. Arbeie haben, damit 

bie 

m ande Acten. De Eontrac ift befonders ab» 



die. Emder Delddirectoren rn in Fe Sällenı73$ 
feines Beyraths bedienen. koͤnnten. Die bedyngenen . 
800080 Bulden follten feine Schuldenlaſt der Land⸗ 
ſchaſt ſeyn, fondern von den Intereſſenten der ober- 
und niederemfifchen Deichacht ſelbſt beſtritten werben. 
Zu dem Ende follten 20 Gulden von jedem Graß- 
innerhalb vier Jahren, von unvermögenden Eigene 
thuͤmern aber innerhalb‘ ı2 Jahren, , jedoch) mit den 
Verzugszinfen. an. die Stadt Emden aufgebradhe. 
werden. » Zur Eicherheit der Stadt follten alle unter 
diefen beiden Deihadyten gehörenden $änder, fo lange‘ 

als der Vorſchuß nicht getilget worden, zum fpecia« 
len Unterpfand geftellet werden, und diefer Vorſchuß 
foßte vor allen andern Creditoren und Prätendenten 
privilegiirt ſeoyn. -Der- Stadt Emden ſollte wider 
die ſaͤumhaften Intereſſenten durch die Deichachts⸗ 
Erecutoren die parate Execution zuſtehen, und bes 
fugt ſeyn, die Laͤnder der moroſen Intereſſenten oͤſ ⸗ 
fentlich verkauſen zu laſſen. Moͤchten die zu ver⸗ 
kauſenden Laͤnder zur Bejahlung nicht: hinreichen, 
fo ſollte die Landſchaft für den Reſt haften. Dam. 
verpflichteten ſich die. Stände. der Stadt Emden 
0000 Rthlr., die. aus einer befonders dazu ausge⸗ 
ſchtiebenen Schagung erhoben werben ſollten, vorzu⸗ 
ſtrecken. Wenn endlich eine von der Stadt Emden 
zu dieſer Entrepriſe vorzunehmende ———— — —— - 
fehlſchlagen, oder. auch die Deichachts intereſſenten 
mit der Zahlung gar zu ſaͤumhaft ſeyn ſollten, ſo 
daß die Stadt unvermögend bliebe, den ganzen Deich 
„fertig zu machen , fo follte fie nicht weiter an biefen 
Contract gebunden feyn, und follte ihr. das Werk 
nach Maasgabe der verrichteten Arbeit und dem Eine 
halt bes Beſtecks vergütet werden (r). Keine fo 

E4 heil⸗ 

Diefer Welac if befonderd ahgrch. * 
ude 
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3 heilſame und gefährliche Entreprife iſt je in Oftfriede' 

land übernommen worden. Indeſſen war auch bei 
Neermoor ein großer Koi eingeriffen. Diefer lag 
nod) offen. Die Schließung dieſes gefaͤhrlichen 
Kolcks wurde der Aufſicht des Adminiſtratorn Ibe⸗ 
fing von Rheden anvertrauet. Dieſes Werk wurde 
für 10000 Gulden ausverdungen. Die Koften 
wurden aus einer einländifchen von ben Adminiftras 
toren veranſtalteten Geldnegotiation auf Verſchrei - 
bungen , movon jede zu 25 Gulden augzeftellet war, 
wo nicht ganz, doch wenigſtens zum Theil beſtrit ⸗ 
ten (s). 

! 46. 6. | 

Der —— Fleiß der Stadt Emden und 

ihre kluge Veranſtaltungen hatten den beſten Erfolg. 
Schon am 30 Septemb. wurde ihnen der Kaydeich 

bel der oberemſiſchen und der niederemſiſchen Deich ⸗ 
acht durch die Deichcommiſſarien den Canzleyrath 
von Münnich, den ritterſchaftlichen Deputirten von 
‚dem Appelle, den frädtifchen Deputirten Stüren« 
burg und den Deputirten des dritten Standes Poppo 
Homfeld abgenommen. Folgendes an dem Schluß 
der bei der Abnahme gehaltenen Kegifteatur befind« 
liche Arteft der Deichcommiſſarien beurfundet den. 
patriotiſchen Eifer der Stadt Emden für das ges 
meine Beſte. „Daß nün bie Stadt Emden die 
„ihr zugedungene Kaydeichsarbeit beider ſo ober⸗ 

sale niederemfifchen Deichachten an Erd» Dach⸗ 
„und Holziverf auf Art und Weife, wie Poft nad) 

„Poſt beſchrieben iſt, richtig und beſteckmaͤßig ver⸗ 
» ferti⸗ 

findet ihn auch in der Paritionsmäßigen Eindrin. 
gung der Gravam. vom 10 Nov. 1729, Beilage 
93. vor, 

(s) Landſch. Acten. 



„fertiget und überliefert, anben ihre patriotifche In 73 
„tention gegen das inundirte Sand, mithin das Fun: 
»dament zur gegenwärtigen Hauptdeidysarbeit ‚als 
„zur Nettung der fchon halb verlohrnen Deichachten, 
»geleget habe; demnach ihr, der Stadt Emden, 
„dieſe Kandeid)sarbeit abgenommen fey, und fie die 
„dafür. bedungenen 270000 Bulden nunmehro re» 
„fpective zu fodern und zu belegen habe — ſolches 
nalles atteftiren und befräftigen nach eingenommen. 

„nen Yugenfchein, wir. fürftliche Kommiſſeriue und 
ſtãndiſche Deputirte. « 

Zwar fand das Deichcommiſſariat noch * 
Maͤngel vor. Auch dieſen half die Stadt voͤllig ob, 
und überlieferte am 4 December den ganzen Kay- 
deich beider Deichachten. 

ESchlleßlich — ſchreiben bie Commiſſarien in 
„der Abnahmeregiftratur — finden wir Urſacche, 
„den Fleiß der Stadt Emden und der von derfelben 
„jur. Direction der Deichacht delegirten ſechs Her- 
siren, beftens anzurühmen , und, wie die von ihnen 

beſorgte und: gejchebene große: Arbeit zur Rettung 
„des Landes aus dem vorhergehenden Verzeichniß 
»ſelbſt wahrgenommen werden kann, fo feyn felbige 
„billig publice für folchen patriotiſchen Eifer, Treue 
„und Fleiß zu danken.“ Auch uͤberlieferte der Ad» 
miniftrator von Rheden den geicdyloffenen Meermors 
mer Kolf am 22 Sept., bas BANN der — 
miſſarien lautet ſo: 

„Daß der Herr Adminiſtrator von 1 Rheden den 
RKuaydeich um den Meermörnser Kolck angefegter- 
„maafen geſtrigen Tages beſteckmaͤßig uͤberliefert, 
„auch bei ſolcher Arbeit feine Dexteritat und feinen 
»Eifer für die ana des Baterlandes-ermiefen 
„babe, ihm alfo derſelbe Kaydeich bieimie abgenome 

& 5 „men 
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1734, men, werde ſolches wird hiemit nach eingenomme⸗ 
anen — Augen atteſtlret und bekraͤftiget —F 

Von der ſchreckllchen Weinachtsfluth ober von’ - 
1717 her, alſo ganze ſechs Fahre hindurch, hate 
das Land an vieleri Stellen offen gelegen.  Mun' 
war 8 denn erſt durch die göttliche Huͤlfe und die - 
Betriebſamkeit der Stadt Emden, der es die fpätefte‘ 
Nachkommenſchaſt Banken muß, bei dem Ausgange ä 

dieſes Jahres 1723 geſchloſſen. * Die 'glirklichen" 
Ausſi chten, die nun die Eingeſeſſenen vor ch ſahen,“ 
hat ein vaterlaͤndiſcher Dichter bei dem Anttiet des 

folgenden. Jahres #724 — er 29 

" Eoritur bona lax,. anni melioris origo, 
Praeteritos annos sı mostra. mente velunus 
Volvere, laetitiae quis non videt optima signa: 

ö Sint progbl hine genii ts, lacrymae moestaeque 
X "Querelae, _ — 

ER Teitonicuh cufas agat aergs in mare vehtus (a). 

Eben ſo eifrig, nie bei, ‚dem -Reindeich ,; leßen: fi di 
die Emder die Verfertigung des fiir. gowo0o Gul⸗ 

den uͤbernommenen Hauptdeichs angelegen ſeyn. 
Auch dieſes große Werk brachten ſie gluͤcklich zu 
Stande, und vollendeten es in Dein Sommer 1725. 
An 1Anguſt deſſelben Jahres brachten fie, bei- 
einem oͤffentlich angeſtellten Feſte in allen‘ Kirchen: 
ihrer Stadt und ihrer? Herrlichkriten, — dem 
pe ‚ihr ae! dar m: * | 

JF al Fo 3 1} 1 * F 
(t) Das See und Abnahme der ober⸗ und. 

‚niederemfifchen» Kapbiichens tie auch des Neers 
mormer Kolcks, find. beſonders abgedruckt. 

’ (u) Holtzkampii Re&toris Scholae Emd, Carmen, | 
Eucharisticum, 4724. 

u. Candfehaft. FE SR 
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* Sc 70 ° war 
Am Schluß bemerke ich nurnoch, daß bie Stän- 

de mit Zuflimmung des Fürfien, um die Deiche 
fünftig im guten. Stande zu erhalten, ein zwoͤlfjaͤhri⸗ 
ges Deichdirectorium der ober» und niederemfifcyen: 
Deichacht angeordnet haben. Dieſes Deichdirectos: 
rium ſollte aus ſieben Gliedern beſtehen, wovon 
Emden, wegen ihres großen Intereſſe, drei Glieder 
ernennen follte. Diefes Deicydirectorium Fam aber 
wegen der erfolgten Landesunruhen nicht zu Stande, ’ 

ſondern die Deichaufficht wurde bald auf diefe, bad, 
auf eine andere. Art verfüge. Doc, wurde endlich 

: 

2 

1728 durch ein Manutenenzdecret der damaligen. 
Kayſerlichen fubdelegirten Commiſſion eine zwoͤlf 
jährige Deichdirection feſtgeſetzet. Von dieſer Dis 
rection wurde Emden völlig ausgeſchloſſen. Se, 
wurde dieſe Stadt, ber das ganze Vacerland feine: 
Rettung zu danken hatte, zuruͤckgeſetzet. Nach Abs 
lauf dleſer zwoͤlf Jahre wurde wieder ein Deichcom⸗ 
miſſariat auf zwoͤlf neue Jahre beliebet. Dieſes 
Conmiſſariat beſtand aus einem fürſtlichen Commif- 
ſarid und drei ſtaͤndiſchen Deputirten, wozu jeder 
Stand einen Deputirten ernannte." Dieſes Deich · 
commiſſoriat mußte nach ſeiner Inſtruction jaͤhrlich 
drei Hauptſchauungen verrichten. Ohne ihre Aſſig⸗ 

nation durfte der Deichrentmeiſter Feine Gelder aus⸗ 
zahlen. gut Einwilligung der erforderlichen Weich» 
anlagen aber wurde tie Convocation der Deichache " 

ten erfodert. Seit 1750. jſt ein befonderer Dei 
consmiffarius über bie ober » und. piederemfifi 
Deichacht ongeorbnet, welder jaͤhrlich mit. den 
Drichrichtern und Deichdeputirten zu. gewiſſen Zeiten - 

BR ae  . die Schauungen vornimmt (w), 
$. 8. 

(w) Landſch. Acten. Die jäprlichen Unterhaltunngs | 
Le 3 loſten 

\ 
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B 88. 
Duurch die Waſſerfluthen iſt die Landſchaft tief 

in Schulden verſenket worden. Sie hatte in Han- 
nover 100300 Rthlr. oder Gulden 2708 10—  — 
in Braunſchweig 30000 Ri. 81245 —5— 
in Berlin -** 12000 XI. 32410 — — ., 
durch eine ausfändifche Negotiation | 
"auf 25 RI. Obligarionen 125010 —ı— 

auf 25 Gulden Obligationen (X) 3375-2: —. 
. auf 500 Gulden Obligationen 27600 — ı— 
und in Holland 1200000 F. holl. ” 

- oder Oſtfr. (y) | 18006000 1 — 

aufgenommen 2340440 — 5— 
Dagegen hatte fie wieder auf die | | 

hannoͤveriſche Schuld abbezahlee 107682 — 2— 

Die von den Waferflurhen-herrüh- 
renden und, zu verzinfenden Lan — 

desſchulden betrugen alfo 5.2232758—3— 

ee | Außer⸗ 
koſten der ſaͤmmtlichen Deichen und Siehlen betra⸗ 

gen itzo, wenn feine roidrige Naturbegebenheiten 
Sder außerordentliche Faͤlle eintreten, nad) einem 
relaͤhrigen Durchſchnitt Z121551 Rthlr. 2 Schl. 
 ıc bi. Freeſe p. 345. 

(x) Dies ift wahrſcheinlich die erfte Negotiation auf 
28 Fl. Obligationen. Es muß aleich nachher nod) 

mehr aufgenommen ſeyn, weil noch unter Koͤnigl. 
-Kegierung 1750 Rihlr. oder 4725 5. an 25 Gul⸗ 

dven. Obligationen unbezahlt offen ftanden. 

6) Es waren nämlidy 1720. 500000 5. und in ben 
Zahren 1721 big 1723 ebenfalld 602000 F. ne« 

gotlirt. Von bem erften Anlehn wurden bie Zinfen 
. Richtig ang den verfegten brei Pachtcomtoiren ent 

richtet ; auch wurde auf den Hauptſtuhl Abſchlags⸗ 

abilungen verfüget, fo daß bei Antritt ber Konigl. 
gierung nut 40000 F. von dem Hauptſtubl 

rückftändig waren. Das zweite Anlehn veftirte 
aber beinahe noch ganz. 

F 
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‚Außerdem waren noch einzelne Capital» und Perfo.173# 
nalfdyagungen und eine Kopfſchatzung (z) zu dem 

‚ Deicybau bergegeben. -Allein alle dieſe aufgenom, 
menen Gelder waren nicht grade zu dem Deichbau 
verwandt. Es waren aud) daraus die Zinfen und 
andere-feftftehende und zufällige Ausgaben zum 
Theil. beftritten. Dieſes mußte aud) nothwendig 
geicheben, weil die Iandfchaftliche Einnahme durdy 
ftarfe Remiſſionen fehr geſchwaͤchet' war (2). So 
wiel ijt denn aber ausgemacht, daß die Landfchaft 

durch diefe Waſſerfluthen eine. Schuldenlaft von 
‚2252758 Gulden erhalten hat. Was aber davgı 
wirklich zum Deichbau gefloffen ift, mögen folgende 
Poſten ausweifen. u 
An die nieberemfifche Deichadye mit Einfchluß des 

$arrelter Kolcks ö 8415676 — 
“An die oberemſiſche Deichacht 40024659 — 
— Gretmer — 60950— 101 
— Norder Marfder —  1442655—14 — 
— Morder Polder — 10500— — 
— Hager Deichacht 5521 0 — 
— Neſſume — 500 — 
— GSübrodmr — bg. m 
— Herrlichkeit Dornum 25612—15 — 
—Herrlichkeit $üresburg 1306— 131 
— Nermormer Deichacht 1446—12 — 

Zur Fangung des Meermormer 
Kolcks 10o00o — 

(2) Diefe können nicht zu den Schulden angeſchlagen 
werden, meil feine Rückzahlung ſtatt — 

(a) Noch itzo hat Die Landſchaft durch dieſe Waſſer⸗ 
fluthen ein Minus in der Einnahme, indem die 
niederemſiſche Deichacht von dieſen Fluthen an bis 
itzo 3 Abgang von den landſchaftlichen Schatzun⸗ 
gen genießt. | | 
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arı | — Transport 150528410 — _ 
un. 1723 und 1724 an einge | 

Lößten Deichbeſtecken oder Aſ⸗ ‚es 
fignaten 33054— — 

Und dann an bie Stadt Emden LE 
far den derfertgten Kaydeich 2100 — 

180833810 — 
Endlich bat Emden den Haupt Ä 

deih für." : Br —— — 
auf Rechnung der Intereſſenten N 

zu machen angenommen. | Ä 

Folglich find- — 2608338 —10 — 
‘zu dem Deichbau verwandt worden. | 

- Wenn man die Arbeit und die Koften, die die 
Deihachtsintereffenten von 1713 an bis 1723 zum 
Theil ſelbſt zur Herfiellung der Deiche verwandt 
haben, und wenn man famnıtliche Nebenkoſten von 

Beſoldung der Deichauffeher, Deidyeommiffarien 
und. Directoren, von Diäten, von Ausgaben bei den ', 
Geldnegotiationen (b), don den nachher eingelöften 
Deichbeſtecken und andere Ausgaben mehr berechnen 
Fünnte: fo würde man ficher weit über drei Millio» 

“nen ausbringen, die der Deichbau dem Lande ges 
Fofter hat. Nach der Weinachtsfluth hielt das fand 
"befonders in der oberemfifchen und niederemfilcyen 
Deichacht ganze fechs Jahre lang Ebbe und Fluth. 
In diefem langen Zeitraum Fonnte das unter Waffer 
ftehende Sand nicht gebauet, und Feine Früchte Fonns 
ten: geerntet werben. Diefer fechejährige Abgang 
von den fonft fo reichen Producten bes Landes, der 

» VBerluft an ertrunfenem Vieh, an weggefpülten und 
.— Häufern, an verdorbenem Kaungesief 
| mögen 

.(b) Die Hanndverifche Geldnegotiatton hat allein 
1700i 5. 7 Schl. 10 DI. getoſtet. " 
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moͤgen vielleicht den Herſtellungekoſten wer herriſſe 133 
‚nen Deiche gleich kommen. Ich wuͤrde ed mweria. 

ſtens nicht uͤbertrieben finden wenn man den Scha. 
den, welchen die Weinachts «1 md Neufahrofluth 
‚dem Sande verurſachet hat, auf ſechs Millionen wid 
daruͤber anſchlagen · wollter? ne — —— 

PT As 1 

HET. 

j 225330 $: 9 vor? Be a ? 

Zgwar lange Jahre nachher hat Me Probinz die 
FSolgen dieſer ſchrecklichen Fluthen empfmndlich gefuͤh⸗ 
let; fie hat ſich aber allmaͤhlig wieder erholet· Daß 

dieſes Land bel den ſchweren Ausgaben zu dem Deich. 
bau, mid weil das offen liegende Land keine Fruͤchte 
tragen konnte, nicht gaͤnzlich verarmet, und aller 

Erholung unfähig geworden, ruͤhret wohl theils dar 
Her, daß die ungeheuren Summen Geldes, welche 
zum Deichbau herbei gefchaffer waren, in dem $ande 

‚blieben und darin eirculitten. Der Bauer‘; der nun 
nicht mit dem Pflug und der Egge arbeiten Fonnte, 
ergriff den Spaten und arbeitete mit feinen Rindern 
und Geſinde an dem Deiche und verdiente ein hohes 
Tagged. Er ſtand fid) in der Thar, wenn er Paͤch⸗ 
‚ter war, beſſer babei, als wenn er mit einem Mis- 
wachs heimgsfucher wurde. Aus der Fremde Yurf- 
ten nicht viele. Arbeiter hergeholet werben ‚. weil der 
Sandmann Muße genug: hatte, ſelbſt zu’ arbeiten. 
So blieb denn foft altes zur Deicharbeit verwandte 
Geld indem Sande: Alte, kraͤnkliche und ſchwaͤch 

liche Leute, die durd) Handarbeit nichts verdienen 
konnten, wurden durch Collecten, die der Fuͤrſt ver. 
anftalten ließ, unterſtuͤtzet. Alſo auch fir dieſe war 

geſorget. Mur die reichen und mir Sandgüfern ans 
gefeflenen Einwohner hatten grade den ſchlimmſten 
Stand. Sie erhielten von den Pädhtern ihrekLand⸗ 

vuͤter, die unter Waſſer ſtanden und nicht gebauet 
an Wwer⸗ 
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3737 verden kannten, keine Pacht (c); müßten zur Her: 
ſtellung der Deiche anfehnliche Summen hergeben, 

und ihre verheerten Gebäude wieder in Stand brin- 
‚gen. Ohnedem war der, Werth ihrer Länderenen 
geſunken, fo tief geſunken, daß ſie, wenigſtens in den 
Gegenden, worin das Land ſechs Jahr lang offen 
lag, gar keinen Werth hatten. Bei angeſtellten 
Veraͤußerungen verlangte Niemand das Eigenthum 

eines Plages,Wer itzt 20000 Gulden und mehr werth 
iſt, umſonſt. Nachher mußten noch die 20 Gulden, 

die auf jevem Gras Land hafteten, an die Stadt 
Enmden wegen der großen Deich⸗Entrepriſe entrich 

tet werden. So erhielten die Eigner: alfo noch fange 
nachher wenig von ihren Sändern. Dieſes nöthigte 
denn einige der reichften und.anfehnlichften Familien 
diefes Landes ihr Silberzeug und andre Koftbarfeis 
ten zu veräußern oder zu verfegen, um fich nur vor 
der Hand zu helfen. Den Eigenthümer. der fand. 
güter, der nicht felbft Bauer war, drückten alſo vor⸗ 
züglich die Folgen Ber Waflerfluthen, - Sonft war 
nicht überall Geldmangel in biefer Provinz, benn 
faft alles Geld, welches aus der Landescaſſe zum 
Deichbau verwendet wurde, war. burch auswärtige 
Vorſchuͤſſe hereingebracht, und eben durch den Deid 
bau circulirre dieſes Geld wieder in dem Lande. 
Steilicy würde ein großer Geldmangel eingetreten 
feyn, wenn die negotiieten auswärtigen Anlehne in 
furzer Zeit wieder abgetragen worden; allein der 
Abtrag geſchah vor. und nad), in zehn, zwanzig, 
funfzig und mehrern jahren. Diefes ift der erfte 

| Grund, 

(e) Eben fo erging es den Predigern, deren Pfarr: 
einfünfte aus den Paftorrgländern floſſen. Ick 
hebbe in vier Jaaren niet een Stüiver van myn 
Kerkelyk_Salaris: genooten, flagt Harkentoth in 

- Kersvl, Ontw. Voorrede. 
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Grund, woher · ſich das · Land hat: erholen koͤnnen. 173 

Dann aber duͤngte der fette Schlamm, ven die Suh 
“ berbeiführte, und der wegen feiner Schwere bei der. 
Ebbe zuruͤckblieb, das Erdreich fo, daß lange : hre 
hindurch bie reichſten Erndten darauf erfolgen... Die 
Sluthen-find heraus! fo hört. man io hin und wieder 
den Bauer klagen, wenn erfein magres Land über 
ſchauet. Was die Fluthen der Provinz auf einmal 
‚entriffen haben, das hat ihr der Schlämm nad) und 
nach wieder etfeger. Hierin lieget der zweite und 
aan der allmähligen Erholung diefes Landes 
und’ feiner Eingeſeſſenen. 
REN ; "has ß 

rauen, 
U ae? Se Ta AEEr 
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| Von 1721 — 172% | 

— 

Erfter Abſchnitt. 

= 6, In Dfffriesland brechen wieder Uneinigkeiten zwifchen 
| dem Landesheren und den Ständen, und zwiſchen den 

$. 1. 

‚za De glückliche Periode von dem Anfang diefes 

Ä Jahrhunderts bis zu 1714. wurde nad) und 

nach in die traurigfte Scene umgefchaffen, die fid) 

denken läßt. Der Wohlſtand unfers damals blühen. 

den Vaterlandes verſchwand. Eine Sandescalamität 

folgte der andern. Die Kindviehfeuche vernichtete 

die zahlreichen Heerden, die Faſtnachtsfluth zerriß 

die Deiche, der Amel und die Maus entzogen dem 

Landmann eine reiche Erndte, und die Weinachts- 
u. Ä und 
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und Neujahrsfluthen brachten dieſe Provinz an u. 
Rand ihres gänzlichen Unterganges. " Schrediih 
war die Lage der Eingeſeſſenen, die noch fol ange Jahre 
nachher mit den traurigen Folgen diefer Fluthen 
kämpfen mußten. Alle Hoffnung zur endlichen Er⸗ 
bolung ſchien, allem menſchlichen Anfehen nach, ver» 
lohren zu feyn. Und nody war das Ende der Land⸗ 
plagen nicht da. Der Geift der Zwietracht ſtellte 
fid) wieder ein, breitete fid) in dem ganzen Sande aus, 

‚ und erregte. zulegt einen -förmlidyen Bürgerfrieg. 
Diefe Uneinigfeiten waren fo anhaltend „ daß fie ſich 
erſt nach Erloͤſchung des fürftlihen Regierhaufes 
enbigten, und fo weitläuftig, to verwickelt, daß fie 
die Cabinerter der größten europäifchen Mächte in 
Bewegung fegten. Bevor ich zu Diefer merkwuͤrdigen 

und faft beifpiellofen (a) Geſchichte fehreite, werde ich 
dem erften Keim diefer Unelnigfeiten, und wie dere 

ſelbe ſich Bis zu feiner unfeligen Reife entwickelt hat, 
nachſpů ren. 

F. 2. 

Wenn ſich zwei zanken, haben gewoͤhnlich beide 
Schuld. Dies iſt ein ur Sprichwort, * 

| 2 au 

\ 

(a), Blog bie meklenburgiſchen Händel geben ung ein 
Ähnliches Beifpiel. So wie bier, fo hatten fi 
auch dort die Stände mit ihrem Landesherrn, dem 
Herzog, in eben diefer Zeit überworfen. Wir tref⸗ 
fen auch ın Meflenburg die Theilnahme auswaͤrti⸗ 
ger Mächte, eine Eaiferliche Commiffion und ein 
Faiferliche8 Eonfervatoriym an. Nur war bei den 
mellenburgifchen Händeln der Kaifer den Ständen, 
fo wie bei ven oſtfrieſiſchen Jrrungen dem Hürften 
gemogen. Auch waren jene lange fo verwickelt 
nicht, wie diefe, weil bier in. Oſtfriesland nicht 
blog der Landesherr fich mit den Unterthanen ftrist, 
fondern auch Stände gegen Stände auftraten. 



| 
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1721 auch bei den ofifriefifchen Irrungen feine Anwendung 

findet, Die Befchwerden des Fürften ber das Be 
sagen ber Stände, und befonders der Adminiſtrato⸗ 
ven bei Verwaltung der gemeinen fandesmittel waren 
‚gegründer und gerecht... Schon 1701 hatten die 
Stände ein Menagereglement entworfen, und die 
Adminiftratoren zur Befolgung defjelben angewiefen: 
Zwar im Anfang mag diefes Reglement zur Richt⸗ 
fehnur gedienet haben; nachher aber wurde nicht wei⸗ 

ter darauf geachtet. Keine Landrechnung war vote, 
ſchriftmaͤßig eingerichtet. Bei der Ausgabe. waren 

keine Monate und Tage jugefüget, und Hauptpoften 
ftanden unter allgemeinen Rubriken. Oft fehlten die 
Beläge wichtiger Ausgaben, und, wo Beläge vor« 
handen waren, waren felbige nicht ſelten, fo generel 
oder auch dunkel eingerichtet, daf fie wenige Erlaͤu⸗ 
terung gaben. Pur einige Poſten, die id) aus der 
Sandrechnung bon 17359. ausgezogen * ‚ bewäh» 
ren cs. An ungenannte Patrioten ift ausgegeben 
3564 Fl. (b), für Papier und Saf 1156 Fl., für 
Redern 806 fl., einem einzeln Wirth in Aurich ift 
für, Verzehrung bezahle 6776 Fl. und dergleichen 
auffallende Poften mehr. Dies wird ſchon hinlaͤng · 
lid) feyn, dem $efer einen Begriff von den Mih- 
bräuchen bei Verwaltung der Sandesmictel zu geben. 
Zur Erläuterung der Berzehrungsfoften merke ich an, 
daß nicht blos die Adminiſtratoren, fordern auch die _ 
ftändischen Deputirten, bei den fländifihen Ver⸗ 
ſammlungen, daran Theil genommen haben, "Des 
Morgens giengen die mehreften in die Apotheke und- 
nahmen ihren Morgenmwein und andere ftarfe Ge— 

| — | traͤnke 

(b) Die Patrioten ſtehen unter verſchiedenen Rubri⸗ 
fen. 3. E. ein einlaͤndiſcher Patriot, ein ficherer 

Patriot, ein Patriot, der dem Vaterlande Dienſte 
geleiftes hat cc — 
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tränfe zu ſich, und des Abends hielt man.in öffent: 1y2z - | 
lichen Haͤuſern Zufammenfünfte. Hier wurde ges 
geflen und pro falute patriae gefrunfen. Giengen 
die Stände aus einander, fo reichten die Wirthe 
die Rechnungen dem $andrentmeifter ein. Die 
Adminiftraroren, deren Verzehrungsfoften mit dare 
unter fterften, ‚aflignirten ſie, und fo wurden fie aus. 
der Sandescaffe bezahlt. Kine Hand wufch alfo die 
andere. Mad) abgelegter Landrechnung ward den 
Adminiftratoren für richtige und gute Verwaltung 
gedanft, und der Sandrentmeifter wurde quitfirt. 
Die Neviforen, denen nachher die Rechnungen mit 
ben Beläger zugeftellet wurden, hatten ſchon vorhin 
ihren Ancheil mie genoffen, und ließen’ es nun waͤh⸗ 
rend der Reviſion wieder wacfer darauf los gehen, 
ſahen durd) die Finger, und beherzigten aud) wohl, 
bei etwannigen Monitis, ihr eignes Intereſſe. Man 
denfe aber ja nicht, daß diefe üble Wirchfchaft den. 

" fämmtlicyen Ständen behaget habe. Oeſters wurbe 
auf fandtagen von aufrichtigen Patrioten auf die Ab» 
fiellung ſolcher Mißbraͤuche angetragen; allein Un« - 
einigfeit, Unachtfamkeit und Intereſſe kreuzten ſich 
fo durch einander, daß es immer bei dem alten blieb. 
Selbft einige Adminiftratoren, und vorzüglich die. 
begütertften und reichiten, die bei .einer ſchweren 
Schuldenlaſt der Sandfchaft nicht gleichguͤltig feyn 
fonnten, wuͤnſchten eine beffere Ordnung. Allein 
die Umftände waren ſo, daß fie. mit dem Strom 
fbwinmen mußten, wenn fie Harmonie in dem 
Collegio und unter den Ständen erhalten wollten. 
Der Fürft, welcher felbft aus feinen Domainenguͤtern 
Die zu der Sandescaffe fließende Schagungen entrich⸗ 
sen müßte, war denn doch wohl als Landesherr, und 
als der größte Mitintereffent zur Nachfrage berechti ⸗ 
— wozu Km die gandesgelder verwendet würden ? 
Er BEPTERTE 5 We Abar 
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3721 Aber die Stände behaupteten immer, "daß nach dem 
Emdifhen Receß von 1606 der fürftlihe Commiſ⸗ 
farius und Inſpector fich des Votirens enthalten 
müßte, und daß ihnen nad) dem Emder Landtags⸗ 
fihluß von 1620 und nad) dem Hägifchen Vergleich 
von 1662 die Dispofition der Sandesgelder allein 
überlafferr worden. Hieraus folgerren fie auch, daß 
fie nicht verpflichtet wären, dem fürftliben Commifs 
ſario die Einficye der Beläge zu verftatten. Kurz, 
der fürftliche Commiffarius follte, bei ſchneller Vor⸗ 
lefung der Landrechnung, als ein Figurant da ſitzen. 
Der fürftlihe Commiſſarius gieng alfo jedesmal fo 
flug aus der jährlichen Landrechnungsverſammlung 
heraus, wie er herein gefommen war.(c). Hierüber 
drückte fich der Fürft in einer Sypplication an deu 
Kaifer fo aus: „Die Rechnung wird gleichfam, als 
„auf der reitenden Poft, ohne die geringfte Exami⸗ 
„nation und Unterfuchung vorgelefen, und wird mit 
„den Sandesmisteln bergeftalt gehandelt, daß ich mich 
„faſt entſehe, die Sache in: ihrer gerechten Geſtalt 
„vorzuſtellen; indem eine ſolche illegitime, wider⸗ 
„rechtliche auch whordentliche tumultuariſche Art in 
„wichtigen eines ganzen Landes Wohlfahrt betreffen 
„den Sachen zu handeln, wohl: an feinem Orte in 
„der Welt, unter. gefitteten Völkern jemals ge- 
„brauchet oder geduldet ift (d).“ Daß diefe Klagen 
des Fürften gegründet waren, fann wohl ‚niemand 
verfennen, Die Unordaungen und age 

te 

() Bandfchaftliche Acten, gründliche Anweiſung von 
dem Unrechte der Stade Emden bei den Landes, 
mitteln. p. 55. de Jure colle&tandi Statibus abfo- 
lute competentibus. $. 2. 20. 22, 33—35. und 
Recht en Intereffe van haare Hoog Moog. op Em- 
den. p. 13. 

(d) Gründliche Anweiſung von dem Unrechte, p- 4- 
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Begwaltung der Landesmittel, und bie dem Fürftenty2z 
verweigerte Einficht der Beläge, die aber der Fuͤſt 

- nachher durch die verlangte Dberaufficht fo weit aus⸗ 
zubehnen fuchte, daß ohne fein Vorwiſſen und feine 
Bewilligung durchaus feine Poften verausgabet wer⸗ 
den follten, waren eine der erften. ab Cardinalurfachen 
der nachher ausgebrochenen Sandesunruben. Wie 
ſehr, nad) dem Ausbrud) der Revolution, bie alten ' 
Stände, ober deren Repräfentanten, durch Ueber⸗ 
much den Bogen gefpannet haben, und wie bie for 
genannten Communherren dieſe Propinz in eine fo 
ſchreckliche Anarchie geftürzer haben, daß man in 
diefer traurigen, doch Furzen Epoche, ſich fhämen — 

muß, ein Oftfriefe zu feyn, ‚dies wird in der folgen» 
ben Geſchichte näher entwickelt werden. | 

-_ 

| % 3. . 

Auf der andern Seite tritt der Canzler Brenn« 
eifen als Hauptftifter der oftfeiefifchen Unruhen auf. 

Nach dem Abfterben des Canzlers von Stamler warı72© 
die Canzlerſtelle unbefegt geblieben. Am 8. Oct. 
1720 ernannte der Fuͤrſt den bisherigen Wicecanzler 
DBrenneifen, grade an feinem Geburtstage, zu ſei⸗ 
nem wirklichen Canzler. Einige Tage nachher am 

19. Det. ordnete der Fuͤrſt ein geheimes Rathscolle⸗ 
gium an. Hierin ſollten alle Sachen, die das fuͤrſt⸗ 
liche Haus und deffen Gerechtjame, und den Staat 
betrafen, die Verhandlungen mit den Ständen, mit 
den Adminiftratoren und dem Hofgericht, alle 
Reichs. und Kreisfahen, dann die wichtigften 

Cammerangelegenheiten, ferner Eonceffionen, Gratial⸗ 
ſachen und Befegungen erledigter Bedienungen, vor⸗ 
genommen werben. Diefes Collegium follte mit dem 

Canzler Brenneifen, mit dem geheimen Kath und. 
Marfchall von Wurm und noch einem Rath befeget . 
J 54 “ werden. 
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2720werden. Der. Fürft tvollte den Verſammlungen, 
die zweimal in der Woche gehalten werden follten, 
felbft beiwohnen. Der Canzler foflte den beftändi» 
gen Vortrag, und, bei Abwefenheit des Fuͤrſten, 
den Vorſitz haben. hm follten alle Berichte und 
Supplicationen — werden, und er alleine 
ſollte die geſaßten Reſolutionen zur Expedition ber 
foͤrdern, und mit dem ihm anvertrauten Siegel ver⸗ 
ſehen laſſen. In täglichen ordinairen Cammer- oder 
Oberrenteiſachen follte zwar der Hoimarfchafl von . 
Wurm die Direction behalten, indeſſen foilten doc) 
auch alle in das Cammeralfach einfdylagende Berich⸗ 

 se,.dem Ganzler zuerft zugeftellee werden, „Denn 
„ob Wir zwar — feßte der Fürft hinzu — „vor 
„gut anfehen, daß unfer Canzler mit den ordinaiten, 
»Gefchäften der Cammer nicht weiter beladen werde, 
„um defto mehr Zeit: zu gewinnen, in Unjern Staatsv 
sund kandesangelegenheiten die Hand und FederTwie 

- „bisher zu Unferm Vergnuͤgen gefcheben) zu fuͤh⸗ 
es „ren; fo hat es doch. die Meinung nicht, ihn von 

„der Cammerincumbenz ganz zu enthreben.“ Alle 
Regierungs: Canzelei⸗ und Confiftorialfachen ſollten 
unter der Direction des Eanzters verbleiben. . Falls 
aber der Canzler, wegen Abweſenheit, Krankheit ader 
überbäufter. Arbeit den Negierungss» und Canzelei⸗ 
feffionen nicht beiwohnen Fönnte, foltte der Hofe 
marfchell von Wurm präfidiren, doch mit der Bes 
ſcheidenheit, daß alle wichtige Sachen bis zur Gegen« - 
wart bes Canzlers ausgeſtellet bleiben follten.. So 

ſollte auch der Kanzler bei Abwefenheit des, Hofe 
marfihalls in dem Gammercollegio präfiviren (e). 
Man fieht hieraus das große Zutrauen Bes Fuͤrſten 
‚zu dem Canzler Brenneifet, und daß alle fürfttiche 
Werfügungen von ihm abhingen. Er war bei — 

X u oͤſtern 

Ce) Fuͤcſtliche geheime Rathserdnung von 1720 

% 



Erſter Abſchnitt. 89 

oͤſtern Abweſenheit des Fuͤrſten, ber fo viele aus 1720 
laͤndiſche Reiſen vornahm, als wirklicher Stellver⸗ 
treter des Fuͤrſten anzuſehen. Er war es, der, da 
der Fuͤrſt ſich wenig mit Staatsoeſchaften abgab, 
und ſolche lediglich ihm und ſeiner Leitung uͤberließ, 
bei der großen Revolution die erſte Rolle übernahm ; 
denn er regierte in der That mehr, tie. der Fuͤrſt. 
Daher nannten ihn die Emder Vicefurſ von R 
Friesland Ci » x | 

g 4° | 
Wohl ſelten wird ein Fuͤrſt einen fo ungemein | 

geſchaͤftigen, arbeitfamen und feinem Haufe fo ge⸗ 
treuen Minifter gehabt Haben, wie der Canzler Brenn« 
eifen war. Ich bin überzeugt, daß er für den Fürs 
fien Georg Albrecht fein Blut hätte fließen laſſen, 
wäre durch-ein ſolches Opfer dem fürftlichen Haufe 
geholfen gewefen. . Allein feine Herrfchfuche, feine 
aufbraufende Hige, fein unbicgfamer Eigenfinn, und 
feine angenommene Örundfäge in Staatsfarhen, und 
die darauf gebauten übel angelegten Plane verdarben 
alles. Diefe feine Grundſaͤtze hatte er, nad) feiner. 
ſchriftlichen Verficherung, nicht aus der unreinen 

Pfuͤtze der Vernunft, ſondern aus der Bibel ges 
zogen (g), und darin fand er denn einen Rehabeam, 
der ſich vorfegte, fein Wolf mit Scorpionen zu geiſ⸗ 
fein. Mit Stolz, Strenge und Figenfinn waren: 
alle feine Handlungen in geringfügigen und wichtigen: 
Sachen durchflochten. Die beften Ausſichten das 
Wohl des Staats zu begruͤnden, fanden bei ihm 
keinen Eingang, wenn Nachgieblgkeit und Maͤßigung 
— — Um der Wuͤrde des Fuͤrſten 

35 nichts 

(£) Emdens Recht eır Onfchuld:. p 
(8) uk Einleitung in: * Klin, Streit. 5. 28 
Mn. 

— 
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8720nic)ts zu vergeben, und feine eigne Seibenfchaften zu 

befriedigen, wollte er immer mit Gewalt erzwingen, | 

was er durd den Weg der Güte würde erhalten 
haben. Einige Thatſachen, befonders bei minder 

wichtigen Begebenheiten, follen diefes bewähren. 
Einige muthwillige Jungens in $eer warfen Schnee, 

bälle.  Diefen Unfug liegen die Schüttmeifter, 

denen die Auffiche über alle gute Ordnungen anvers 

frauet war, durch den. Flecksausrufer verbieten. 

Brenneifen, der damals 1711 nody Vicecanzler 

war, hielt dies Benehmen der Scüttmeifter für 

einen Eingriff in die Landeshoheit, da der Ausrufer 
unter dem fürftlichen Amtmann ftand. Er fand die , 

fen Vorfall fo wichtig, daß er noch zehn Jahre nach» 

ber damit den Reichshofrath bebelligte (h). Wehe 

dem! der nur einen Augenblic® Anftand nahm , die 

fürftlichen Verordnungen zu befolgen. Unter. vielen 

Beifpielen follen die Zigeuner meine Gewährsmänner 

ſeyn. Wie diefe, auf fürftlichen Befehl, nicht fofort 

das Sand räumten, erfolgte ein unerhörtes hartes 

Edic. So lautet der Schluß: „Thun demnad) 

„biemit Öffentlich Fund, und befehlen allen ſich in 

„Uhferm Sande aufhaltenden Zigeunern ernftlid), und 

„wollen, daß fie fich gegen den 1. Decemb. naͤchſt⸗ 

„künftig mit Weib und Kindern aus Unferm Fürftene 

Tthum hinweg begeben, und nimmer wieder herein 

„Eommen follen, mit ber ausdtüclichen Commination 

Zund Verwarnung, daß, wenn fie dieſem Mandate 

nicht nachkommen, der oder diejenigen als Vogel» 

zfren hiemit erfläret, und. allen und jeden Unfern 

„Untertanen verftattet werben folle, fie todt zu 

Iſchießen, und was fie bei ſich haben, ihnen abzu- 
| 

„re men 

(h) Vorftelung von dem hoͤchſt ſtrafbaren Unge⸗ 

borfam der Stände .vom.;1$. December 1722. 
P. 17. 
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| „nehmen und vor ſich zu behalten (i) °, Mar denni 
etwa dieſer den Unterthanen ercheilte Freipaß zu 
morden und zu fehlen das einzigfte Mittel, Die 

720 

Zigeuner, die freilic) den Eingefeffenen mit Betten 
und kleinen Maufereien laͤſtig fielen , indeffen doch 
auch Menfchen waren, aus der Provinz zu fchaffen 2 
Lange vorher, ehe Brenneifen zum Kanzler erhoben 
war, litt er ſchon einen Widerfpruc) in der Regie⸗ 

. rung und in bem Conſiſtorio. Erbreiftere fich etwa 
ein Kath, feine Meinungen und Säge anzufechten, 
ſo ſchlug er mit beiden Faͤuſten auf den Tiſch, und 
‚brachte ihn fo zum ſchweigen (k), Nicht unreche 
‚harten die Stände, wenn fie ſich in einer Vorftellung » 

an den Reichshofrarh fo ausdrückten: „Der Canzler 
» Örenneifen ift die Perfon, welche den ganzen Han⸗ 
„del alkein treiber, da die übrigen fürftfichen Raͤthe 
„und Diener kein Wort dazu ſprechen dürfen (1). « 
Eben daher maßen die Stände alle nachher ausge« 

brochene Unruhen dem Canzler alleine bei. Nirgends 
findet man in ihren Schriften beleidigende Ausdruͤcke 
wider die uͤbrigen Raͤthe. Deſto haͤrter iſt der Ton, 
den fie ſich wider den Canzler bedienten. Vorzuͤglich 
ließ der Canzler ſich die Jurisdiction der Canzelei und 
die Ausdehnung derfelben- angelegen feyn. Allein. 
hier hand ihm öfters das Hofgeriche in dem Wege, 
und daher entfponnen ſich große Mißhelligfeiten 
zrifchen dem. Hofgericht und der Canzelei. Diefe 
Mißhelligkeiten waren niche nur mit Bitterkeiten 
vermiſchet, fondern hatten duch wohl, weiches man 
von Prieftern der Gerechtigkeit nicht vermurhen foll. 

te, 

(i) . Gedruckte Verordnung vom 29. Octob. 1721. 
„Dieſes Edict iſt erneuert am 4. Jan. 1734. 
(k) ©. öften Band. p. 421. | 
(1) Srändifche Bittfehrift de iore eolle&tandi vom 
7. Jan. 1724. p. 5. Ä 
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aꝛ2ote, Chicanen zum Grunde. Go fuchte unfer andern 

ein von der Canzelei eingezogener Inquiſit Remiſſo⸗ 
rialen on das Hofgericht. Dieſes erkannte auf die 
Relaxation des Arreſtes, die-Canzelei zoͤgerte mit der 

Entloſſung des Inquiſiten, bis der Fuͤrſt eine ausge 
laͤndiſche Reiſe antrat: Wie immitrelft das Hofges 

riche ein Monitorium an: die Canzelei erließ, fandte 

diefe das Relaxationsmandat an den abweſenden 
Fürften zur Unterfchrift, da doc) die Unterfehrift von , 

der heimgelaffenen Regierung hatte vollzogen werden 
fönnen. So mußte der arme Inquiſit noch eine ges 
raume Zeit in dem Gefaͤngniß ſchmachten, blos 
darum, weil dem Canzler die Remiſſorialen an das 
Hofgericht mißhagten (m). Einige Streitfchriften 

fachten dieſes Feuer noch mehr an (n). Die Canze⸗ 
ei RETURN. | Mu 

(m) Landfch. Aeten. | Fi 
-* Kn), Die erfte iſt betitelt: Hifforifcher Bericht von der 
fuͤrſtlichen oflfriefifchen Landesregierung, befonder® 

die Adminiſtration der Juſtiz und dem Hofgericht 
und: der Relation dieſer beiden Colegien gegen: 

einander. 1216... Der Berfaffer war der Eanzler 
Brendeeiſen ſelbſt. Dagegen erſchien: Ein mit 
Landes/ Zundamentat s Gefeßen und ptaeiudieiis 

93. Dieatteris jfuftrirter Bericht, was es mit der Juris⸗ 

bdiction des Hofgerichts und denen dawider von 
der fürfllichen Cauzelei unnoͤthig movirten Streitig⸗ 

lkelten für eine Bewandniß habe. 1718. Zwei 
Jahre nachher erſchien die oſtfrieſiſche Hiſtorle und 

randesverfaſſung. Auch hierin ſuchte der Bers 

faſſer, vorzüglich die Jurisdiction des Hofgerichts 
zu beſchraͤnken. Endlich ließ der Canzler Brenn⸗ 
eiſen 1733 und 1734 noch zwei Piecen, worin zum 
letztenmal das Hofgericht angegriffen wurde, ab⸗ 

drucken. Die erſte iſt betitelt: Rachgefügte Docu⸗ 
mente mit Anmerkungen von der Beſchaffenheit des 
fuͤrſtlichen oſtfrieſiſchen Hofgerichts, und die zweite: 
Fernert nachgefügte Documense, bie Jurisdiction 
des Hofgerichts betreffend. 
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lei und bas Hofgericht waren daher beſtaͤndig wider 1720 
einander. Es war in der That ſehr unvorſichtig von 
dem Canzler Brenneiſen gehandelt, daß er grade in 
der Epoche, worin die Streitigkeiten zwiſchen dem 
Megierhaufe und-den Staͤnden ausgebrochen waren, 
ſich mit dem Hofgericht uͤberwarf. Dieſes hatte 
oͤfters den Stuͤnden derb die Wahrheit geſagt. Nun 

aber konnte der Canzler nie auf eine ‚Unterflügung 
des Hofgerichts hoffen. Der Canzler Brenneifen 
hielt ganz richtig Die Religionsfpaltingen zwiſchen 
den Litheranern und, Reformirten für.eine der.erften 
Urſachen der vormaligen oſtfrieſiſchen landesun⸗ 
ruhen (o). Demohnerachtet war er in Religions⸗ 
— ——— Meiſter feiner Leidenſchaften. Er haßte 
die Reformirten überhaupt, und die reformirten 
PYrediger beſonders, und war fo unvorſichtig, daß er 
ſelbſt durch unrechtmaͤßige Handlungen dieſen ſeinen 
Haß nicht ſelten beſtaͤtigte. Dies‘ zu bewähren, 
wird fchon ein Beilpiel hinlänglich feyn. Der reſor⸗ 

mirte Prediger, Jacob Iſebrand Harkenroth, gab 
1712 die Ooflfrielche Oorfprongkelykheden her _ 

aus. In diefem Werfe behauptete er, daß Graf 
Edzard I. und Gräfin Anna die reformirte Religion 
angenommen hätten. Brenneiſen ließ din Prediger 
por die Kegierung fodern, und gab ihm eine ſcharfe 
MWeifung, daß er eine folche unnöchige und ‚nicht 
zur Befferung dienende Frage darin erörtert harte, 
Auch beveutete er ihm, daß zwar bie Nachforfehung 

vaͤterlicher Alterthuͤmer an und vor fich löblich ware, - 
aber nur dan folchen Männern vorgenommen werden — 
koͤnnte, die dazu einen Beruf haͤtten. Er follce ſei⸗ 
nes Amtes warten, wozu er beſtellet worden, und 

(0) Brenneifen. T. 1. p. 82. 6.2. & 
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x7aoſich nicht mie ſolchen Sachen abgeben (p). - Und 
demohnerachtet duldete der Canzler, daß der luthe⸗ 
rifche Hofprediger Bertram fich täglich mit der Gar 
ſchichte befchäftigte, und einen hiſtoriſchen Tractat 
nach dem andern berausgab. ya, felbft ver Fürft 
veranlaßte (q) den Nuricher lutheriſchen Prediger 
Funk die oftfriefifcheCHronif(r) zu bearbeiten. Noch 
mehr, dem Emder Prediger Harkenroth war- nad)» 
— druͤcklich 

() Aus den Regierungsacten, ben Harkenroth. 
Proceß betreffend. Auch noch in der Vorrede der 

oſtfrieſiſchen Hiſtorie eiferte Brenneiſen dawider, 
‚daß ſich Theologen mit der Geſchichte abgaͤben. 
Harfenroth, noch eingedenk feines erhaltenen Vers 
weifes, antwortete in der Vorrede zu der zweiten 
Ausgabe feiner Oorfpronckl. Et pius eft pätriae 
fa&ta referre labor, und darum bielt er fih auh 
wegen feineß Standes befugt, Gefchichte zu fchreis 
ben und Alterthümern nachzuforfchen ; allevenwel, 

. feste er binzu, zommige Voorftelyke Minifters 

meenen, dat Praedicanten niet en paft, vater- 

‘ Jandscke Gefchiedeniffen te fchryven. A, 

(g) Funts Ehronit Borrede. p. 8. ” 
(x): Auch wegen diefer Chronik treffen mir eine ſelt⸗ 

- + + fame Procedur des Kanzler Brenneifen an. Der 
Ganzler fuchte fich diefer Handfchrift, vielleicht weil 

er beforgte, daß Zunf die vorigen pieriftifchen 

Streitigkeiten, worüber er fich mit ihm uͤberworfen 
hatte, rügen würde, erft in der Güte, und dann 

durch Gewalt zu bemächtigen. Der Prediger Zunf 
hatte die Handfchrift bie zu dem etwannigen Ab⸗ 

druck, mit einen‘ Familienfideicommiß in der Art 
beleget, daß fie bei dem älteften feiner männlichen . 
Descendenten verbleiben ſollte. Hierauf nahm 

nach Zunfs Abfterben (1729) der ältefte Sohn, 

der Gerichtsverwalter Funk in Petfum, diefe Chro⸗ 

nit zu ſich. Der Canzler erfuchte biefen andring 

" Tich „ dem Zürften die Chronik- zu überlaffen, meil 
‚fie nirgends beffer al in dem fürftlichen Archive 
aufgehoben werden koͤnnte. Nach einer —— 

wurde 
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druͤcklich verwieſen, daß er bie unnuͤtze Froge aufge 1720 
worfen hatte: Ob Edzard I. und die Graͤfin Anna 
lutheriſch oder reformirt gewefen? Ob nun gleich 
Harkenroth diefe Frage nur im Vorbeigehen beruͤhret 
hatte, fo würde doch dem Hofprediger Bertram vers 
ftattet, - darüber eine ganze Abhandlung zu ſchrei⸗ 
ben (s).: Wer fann hieraus das duo‘ cum — 

* a idem, 

wurde dem Gerichtsvermwalter eine anftändige Bes 
lohnung verſprochen. Wie er fi) auch hierauf 
nicht guͤnſtig erklärte, erfolgten Reſcripte erſt in 
einem gemäßigten, und dann in einem haͤrteren 

Ton, der Regierung die Chronik zur Einficht eine | 
 gufenden. Unter Provocation auf das väterliche 

eftament und die fehlende Zuſtimmung der Fidei⸗ 
eommiffarien, blieb der Gerichtsverwalter unbes 
weglich:. Auf: fehärferes Andringen erklärte er fich, 
die Ehronif einem fürftlichen Sommiffarien in ſei⸗ 
nem Haufe. vorzulegen, um fie einzufchen und zu 
ercerpiren. Dies war aber nicht das Nugenmerf 

des Canzlers. Er veranlaßte unter dem 4. März 
1733 ein fürftliches Nefeript, wornach der Ges 

richtsverwalter die Chronik ihm, dem Ganzler, in 
Aurich zuſtellen ſollte. Wie fich diefer dazu niche —/ 

verſtehen wollte, fo erfolgte an ihn unter dem 
19, Jun. 1734 ein abermaliges Refeript. Hierin 
Wurde ihm wegen hoher landesobrigfeitlicher Macht 
und Gemalt, und bei zo Goldgülden Brüche aufe 
gegeben, dem fürftlichen Befehl gegen den 28. 
GSeptemb. zu gelcben. Hievon appellirte der Ges 
richtövermwalter an den Faiferlichen Reichshofrath. 
Gleich hierauf farb der Canzler. Nun fanden 
die Erben, die immer befürchtet hatten, daß fie 
von dem Ganzler die Chronik nie würden toieder 
erhalten, bei der Ablieferung fein Bedenken. Cie 
riefen den Proceh auf, fandten die Ehronif-der 
Regierung ein, und erhielten fie nach genommener 
Einficht wider zuruͤck. Regier. Acten. 

(s) Bertrams hiſtoriſcher Beweis, daß Oſtfries land 
* zue Zeit det Reformation der lutheriſchen und nicht 

ber veformirten Kirche beigetreten war. 
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1720idem, non’elt idem, verkennen? Der Unterſchled 
war wur, daß der eine; die Stage für das Lutherthum/ 
der andere für den. Calvinismus eutſchied. Das 
war ſchon ein hinlaͤnglicher Bewegungsgrund für den 
Canzler, in der einen Sache ſo, und in der andern 

wieder. anders zu denken. Er gieng noch einen 
Schritt weiter. Er ſuchte dem Emder reformirten 

Cotus die demſaben von jeher zugeſtandene Cenſur 
theologiſch. reformirter Schriften. zu entreißen. Eben 

dieſer Harkenroth wurde von der Regierung in 50 

Goldguͤlden Brüche geſchlagen, und dieſe Gelder 

wurden nachher durch Execution beigetrieben, weil 
er eine Predigt uͤber die Rindviehſeuche der Regie— 
tung zur Cenfur nicht eingereichet hatte, Harkenroth 
ſuchte von der. Citation Kemifforialen an dag ‚Hofe 

gericht nach, und brachte ‚bei: dem Dofgeriche:wider 

- den fürftlichen Generalprocurator Citationein ex lege 

diffomari aus. Hievon appellivte die Regierung: am 
den Reichshofrath, ‚weil die, Jurisdiction des Hofe 

geriches ſich nur auf, gemeine-Suftigfarhen, einſchraͤnk⸗ 

e, ſich aber nicht über fandesregierungsfachen ;ı wo⸗ 

hin offenbat die Cenſur gehörte, erſtreckte. Dage: 
gen erwiederte das Hofgericht, Daß es keinesweges 
die Cenſur an ſich ziehen wollte, ſondern Die Streit⸗ 
frage lediglich darauf beruhte: Ob der, Emder Coͤ— 
tus nach den Landesaccorden und der Obſervanz zur 

Cenſur theologiſcher Schriften berechtiget fen? Wider 
Vermuthen erfolgte, wie man ſagt, durch Einlenkung 

des Canzlers, unter dem 25. Maͤrz 1717 ein kaiſer⸗ 

liches Decret, wornach ſich das Hofgericht in Feine 

zur Policei gehörige und, der. landesfuͤrſtlichen Boch⸗ 
maͤßigkeit zur Dispofition unterworfene Sache miſchen 

ſollte. Da der Reichshofrath offenbar den wahren 

Geſichtspunct verfehlet hatte, denn hier waltete Flar 

eine Kechtsfrage vor, und dann die Beſorgniß eins 
| © tal 

ar ı 
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trat, daß, wenn das lutheriſche Conſiſtorlum aucht 20 
die Cenſur der reformirten theologiſchen Schrifte 
haben ſollte, alle lutheriſche Schriften den Freipaß 
erhalten, und, die reformirten unterdruͤcket werben 

‚würden: fo nahmen fi) die Stände des Emder 
Coͤtus, des in feiner Jurisdiction gekraͤnkten Hofe 
gerichts, und des gebrüchten Harkenroths an (1); - 
und. kamen bei dem Reichshofrath interveniendo einz 
da ‚dann der. Proceß weitlaͤufig und higig betrieben | 
wurde (u). Durch dergleichen Mecereien wurden 
die Neformirten geheget. Daher war auch bei ihnen 
bei dem Ausbruch der Revolution das Blur vorzügs 
lich in Wallung. Die refosmirte Stadt Emden 
Rand an der Spige der Revolution, und in der 
reformirten Yemtern Emden, Gretſyhl und Leer war 
der Hauptſitz der Renitenz. Dagegen blieb das: 
lutheriſche Amt Frideburg immerhin. dem Surfen 

dugethan. Die übrigen Aemter waren nad) ihrer 
Sage und nach ihren Verhaͤltniſſen bald ftänvdifch,) 
bald fürftlic) geſinnt. * 2 
ee . 5. 

n ‘ . ’ —J 
3 

) Aus der Landescaffe wurden ihm. bie abgepfände, 
ten 50 Goldgülden zurückgezablet. Darüber drücke, ſich der Ganzier in einer im Namen des Fuͤrſten bei 
dem Kaifer eingereichten Bitefehrife fo aug: »Man 

bat im Namen gemeiner Landesſtaͤnde ſich in ber bei‘ 
Ew. Kaiſert. Majeft vorſchwebenden Har kenrothi⸗ 

ſchen Sache interveniendo, wiewohl ohne Grund, 
zum Faveur eines offenbar muthwillig ungehot 
ſamen refornirten Predigers eingelaſſen, dem man 
auch die wegen ſeines Ungehorſams von mir Dietir, " te Brüche aus den gemeinen Sandesgeldern, zur “ ‚großen. Verkleinerung meine landesfürftlichen 

5 Amtes, reſt zuiret hat.« ' Anweifung von dem Um 
recht .der Sfavı Emden. pp}. 000. 
(u) Aus den Regier. Aeten. 

Ofifr. Beib. 78. - 
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In den ſtaͤndiſchen — denen ber 

Canzier Brenneiſen öfters als. fuͤrſtlicher Commiſſa⸗ 
rius beiwohnte, konnte er auch feine Herrſchſucht, 
dieſe ſeine Schwaͤche, nicht verbergen. Daher war 
er auch nicht bei den Ständen gelitten, und. war be⸗ 
fonders bei der Ritterfchaft verhaßt. Freilich kann 
auch wohl etwas dazu mit beigetragen haben, daß 
ihn fein Edelmann gezeuget hatte, und er bürgers 
lichen Standes war. Dies war denn wieder auf 
der andern Seite eine Schwaͤche der Ritterſchaft. 

Genug, der ſtaͤndiſche Praͤſident Haro Joachim von 
Elofter, und er kamen ſchon 1717 In den ſtaͤndiſchen 
Berfammlungen hart an einander. Keiner blieb dem 

“andern ein Wort ſchuldig. Auch waltete zwifchen - 
ihm und dem ritterfchaftlichen Deputirten von dem 
Appelle eine tödtliche Feindfchaft vor. Beläge. das 
von werden wir. unten die Menge antreffen. Wie 
ſehr er durch feine heftigen Ausdrücke, ſich bei: der. 

tade Emden verhaßt gemacht, und in welchem bit⸗ 
teen Ton ihm die Emder geantwortet haben, auch) 
davon werden verfchiedene Beifpiele unten vorfom- 
men. Mit den Ständen verdarb es der Canjler, 
fo wie in vielen feiner Handlungen, auch durch Cere⸗ 
moniel und Kleinigkeiten. So ließ er unter andern, 
wie im Sul. 1720 der prorogirte Landtag eröfnee 
merden follte, die fürftliche fandtagspropofition bem 
Präfidenten von Cloſter in deffen Haufe zuftellen. 
Er gieng dadurch von der bisherigen Obſervanz ab, 
wornad) die Jandtagspropofition von dem Kegierungs 
fecretair in der Verſammlung vorgelefen und jedem 
Stande ein Exemplar zugeftellet wurde, Die Folge 
davon war, daß die Stände, die fy fleif auf, das 
Herfommen- hielten, und in jeder unbebeutenden 
Aenderung eine Erſchuͤtterung der Sanbesconflitution. 

. fanden, - 
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fanden, dem Canzler bie fuͤrſtliche Propoſition uner 1720 
brochen zuruͤckſandten (v): So ſetzte der Canzler die 
Sfuͤrſtliche Autoritaͤt, oft unveranlaßt, auf die Spitze, 

und machte ſich ſelbſt ohne Noth verhaßt, Verhaßt 
machte er ſich beſonders bei den Staͤnden durch die 

Ausgabe der oſtfrieſiſchen Hiſtorie und Landesver⸗ 
faſſung ). Diefes Werk erfchien in zwei Folian⸗ 

G 2 ten 

Landſch. Acten. 
W Der Titel, oſtfrieſtſche Hiſtorie und Landesber⸗ 

faſſung, entſpricht dem Inhait nicht, denn wir 
finden darin feine zuſammenhaͤngende Geſchichte 

Ivor. Blos auf den erſten 260 Seiten giebt ſich 
der Autor mit der Staatsverfaſſung ab, und fuͤh⸗ 
xet Me nach feiner Theorie und angenommenen 
2 potheſen aus. Die übrigen 500 Seiten des 
Mi „„erften Bandes und dann der ganze zweite Band: 
u enthalten eine Sammlung von Documenten, Da 
5 It Berfafler eine Menge bisher ungebruckter und 

um. Theil unbefaunter Docnmente,. und dann 
"eine vodändige Sammlung aller ofifriefifchen die 
Ber begründenden Accorde, Mecefe 
*iſe und Decifionen gHeliefere hat: fo hat er ſich da« 
durch in der That um die oſtfrieſiſche Gefchichte 
i fehr: verbient gemacht. Daher bleibt dieſes Werk 

+, Immer fchägbar, und dem. oftfriefifchen Geſchaͤfts⸗ 
mann ſteis unentbehrlich. Der Verfaſſer hat mit 
dem Ausgang de? vorigen Jahrhunderts geſchloſ⸗ 
fen, und aus dieſem Jahrhundert blog die Huldi⸗ 
Y gungäred: rfalen des Kärften Georg Albrechts ges 
liefert. An dem Echluß des zweiten Bandes ſtehet: 
s. Ende. des zweiten Tomi erſten Theils. Hieraus 
folget, daft er die Sammlung der Documente noch 
weiter habe fortſetzen wollen. Warum er fein Vor⸗ 

haben nicht ausgefuͤhret, Me mir unbewufßt. Man 
bat den Verfaſſer befchuldiget, er babe viele Ur. 

- Funden nicht richtig abdrucken laffen und fie vers 
faͤlſchet. Dies halte ich fo lange für unwahr, 
big —* Faͤlle davon angefuͤhrt werden. Dieſe 
hab ich wid angetroffen. Zwiſchen Berfälfhung 
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ofen 17.20 grade in dem Jahre, worin Mißvergnuͤgen 
und Unzufriedenheit ſchon zur Reife gediehen mar, 
Der Geſichtspunct, den dar Berfaffer bei Bearbeie 
tung biefer Geſchichte vor Augen hatte, gehet ſchon 

aus dem Titelblatte felbjt hervor. Hier heißt es: im 
fpecie auf Widerlegung der von Uebbo Emmius. ber 

gangenen Irrthuͤmer, und eines gemiffen fcripti von 

der oftfriefifhen Singularirät eingerichtet. Er wollte | 

alfo erweifen, daß die Staatsverfaffung von Oſtfries⸗ 
fand niche von der Verfaffung anderer deutfchen Pros 
Dingen abweiche, und daß die Oſtfrieſen Feine andere 
Vorrechte haͤtten, als alle andere deurfhe Nationen. 
Hier griff er den Ständen an die Seele. Die ofle 

frieſiſche Hiftorie fahen fie als einen Fehdebrief an, 

und den Verfaffer, der ihren Heiligen, den Emmius, 

verfegern, und durch feine Atgenommene Hypotheſe 

die auf feierliche Verträge fich gründende Conſtitution 

übern Haufen werfen wollte, hielten fie für einen 

(om des Baterlandes. Dies veranlafte den ſtaͤndi⸗ 

172 

chen Präfidenten ihr auf dem Landtage im April 1721 

ffentlich einen accordbrüchigen Mann zu nennen (x). 

» So wie der Präfident, fo dachten alle damals noch 

vereinigte Stände, Noch mehr murbe bie oftfriefifche 

Hiftorie den Ständen ein Stein des Anftoßes, mie der 

Sürft unter bem 24. Febr. 1 724 derordnere, daß Advos 
gaten und Procuratoren bei zwei Goldgülven Strafe 

nicht mehr das in: Emden in dem vorigen Jahre 

Hundert gedruckte Accordbuch, fondern lediglich die 

Brenneiſenſche Hiftorie und Landesverfaſſung in ihren 

Schriften anführen follten <y). an de 

des Textes und Verdrehung des Textes in der 

Baraphrafe bleibt immer ein großer Unterſchied. 

(x) Landfchaftl. Acten. Er : 

(y) Diefe Verordnung ift abgedruckt in Bextrami 
- Parerga Oſtfx. P.79-81: Zu 

% 
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ee 6. 6. j 1720 

So benahm ſich der Canzler vor dem Ausbruch 
der Revolution, Er ſelbſt brachte fie zuerft in Gang, 
und goß, während der Revolution mit unvorfichtiger 
Hand, felbit zum Nachtheil des Regierhauſes, Del 
in das Feuer. Durd) eine einfeitige- Worftellung 
brachte er im Aug. 1721 das erfte Faiferliche Decret 
aus. Hierin wurden die Stände, die nicht ein« 
mal wußten, daß Beſchwerden wider fie angebradhe 
waren, ungehöre condemniret. Zwar wurde endlich 
dem ftändifchen. Agenten die Abſchrift der fürftlichen 
Beſchwerden zugeftellet, aber kaum hatte er fie in 

Haͤnden: ſo erfolgte, einige Tage nachher, ehe bie 
Stände ihre Verantwortung einreichen Fonnten, bas 

zweite kaliſerliche Decret, morin bag vorige nicht nur 
beftätiget, fondern auc) zum Nachtheil ver Stände 
erweitert war. Ob nun bei’diefen MUmftänden die 
Faiferlidyen Decrete, Judicate oder Nullitäten waren, 
dies: war" die erſte Frage, die mit einem Federfriege - 
eroͤfnet wurde, und in einen Bürgerfrieg übergieng. 
‚Die Stände: erflärten ſich, ſich den Faiferlichen 
Decreten: zu unterwerfen ‚in fo fern fie ben Landes⸗ 
verträgen nicht miderfprächen. Diefe Erflärung 
wurde nicht angenommen, Die Stände erboten ſich 
zu einem Vergleich. Der König von Preußen und 
die Generalſtaaten boten ihre Vermittelung an, Allzs 
dieſes lehnte der Canzler Brenneifen ab, und zers 
örte den von dem Grafen Fridag angelegten Plan 
Suͤhne. Er beftand auf eine unbedingte Paris 
Moletſtung der Eaiferlichen Deerete. Dazu wollten 
„eh die- Stände nicht verftehen, weil fie glaubten, 
daß damit eine Werzichtleiftung auf die Sandesvern 
träge verfnüpfer wäre, Sie wollten, nad) ihren 
öfteren Aelßerungen, eine Accordenmäßige, nicht aber 
eine Reichsconftitutionsmäßige Regierung haben. 
N 3 - Zwar 

/ 
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‚, 37203war behauptete der Ganzfer Brenneifen, baß bie 
kaiſerlichen Decrete.den Sandesverträgen nicht wider» 
‚firitten;: aber warum ‚wurde - denn dieſe wichrige 
Streitfrage- nicht rechtlich erörtert ?, Dies eben wolle 
te der. Canzler niche zugeben, weil die Folge davon 
war, daß die Stände über die Decrete alsdenn mit 

* Ihren Einreden würden gehörer werben. Mad) einer 
‚biutigen Fehde erhielt der Fuͤrſt die Oberhand ‚und 
die alten Stände oder Kenitenten waren gebeuget. 
Mun wurden fie hart.gedränger, gedruͤcket und vers 
folget. Sie wurden zu keinen Landtagen zugelaffen, 
Emden folte nie, wenn fie ſich auch kuͤnftig bekehren 
wuͤrde, Sitz und Stimme in dem Adminiſtrations · 
collegio haben, die Emder Herrlichkeiten wurden 
ſequeſtriret, Die alten Stände mußten eine Renitenten⸗ 
fteuer zahlen, Fein Debitor durfte einem Renitenten 
feine Schuld abtragen, und das Hofgericht follte nur 
für gedorfame Unterthanen, nicht aber für Kenitert 
sen Remiſſorialen evlaffen. So follte es immer 

bleiben. Dies war das Ziel des Canzlers, welches 
er nicht einmal verdeckt zu halten, gerathen fand. 

- Nunmehr wollte’er von Feiner bedingten oder unber 
dingten Submiſſion etwas mehr. hören. Geſtrafet 

ſollen die Rebellen werben, dies fagte er bei jeder 
Gelegenheit. Unerwartet war es ihm, wie der Kai⸗ 

ſer den Renitenten eine Amneſtie zuficherte, wenn fie 
ſich fubmittiren würden. Zwar gelang es ihm, ‚die 
ſubdelegirte Faiferliche Commiffion zu überholen, die 
auf dieſe Zuficherung -eingereichte Submiffionsacte 
zu verwerfen; allein der Kaifer nahm das Benehmen 

- der Commiſſion ungnädig auf, erflärte die Sub⸗ 
miſſionsacte für gnugrhuend, und ertheilte den Reni⸗ 
; tenten eine günftige Reſolution. So fehr ſich auch 

der Canzler Brenneifen dawider ſperte: fo ließ doch 
der — es dabei bewenden. Endlich erklaͤrte der 

Kaiſer, 
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Kaiſer, daß bei Entſcheidung der vorſchwebenden 
Streitigkeiten, die Landesvertraͤge zum Grunde ge 
leget, und die alten Staͤnde zu dem Genuß der 

720 

Amneſtie gelangen ſollten. Hiermit fiel denn das - 
ganze Syftem des Canzlers, daß die zuerft ausge» 
beachten Eaiferlichen Decrete unmwanfelbar ſtehende 
Judicate ſeyn folften, mit einmal übern: Haufen: 
Hätte der Canzler Brenneifen die Stände nur mit 
ihren: Bergleichsworfchlägen Hören, oder die ftaatifche 

und preußiſche Wermittelung annehmen, ober bie 
Erörterung der Streitfrage, ob die Paiferlichen Deere 
te: mit den Landesverträgen übereinftimmten ? zu⸗ 
laſſen, oder fidy bei der Submiffionsacte ber alten 
Staͤnde beruhigen wolten; wie viel würde er, auf: 
die eine ober die andere Ark, für das Regierhaus ge 
wonnen haben? Dagegen nun verloren die kaiſer⸗ 

lichen Decrete, worüber die Stände erft förmlich. ges 
hoͤret werben follten, ihre Wirfungen, und blieben; 
was fie anfänglidy waren, — Nullitaͤten, und die 
ganze Sache gerieth grade wieder in.den Standpunck 

zuruͤck, worin fie 1721 gemefen war. So war 
‚denn ohne Nußen fo vieles Blut gefloffen, die fürfts 
liche Schatzkammer mar. ausgeleeret, die Landescaffe 
mit Schulden. beläftiger, und viele Familien waren 
verarmet. - Dies alles wird in der folgenden Ges 
ſchichte näher entwickelt werden. 

Die preußifchen und muͤnſteriſchen Subfidien, 
und befonders die preußifhe Beſatzung in Emden 
‚und Gretſyl, und die kaiſerliche Salvegarde in Leer 
veranlaßten von Seiten des Fürften vielfache Ber 

ſchwerden. In allen $andtagspropofitionen ftand 
immer die Abführung der fremden Truppen an der 

Spitze. Die Stände hatten aber immer diefes An« 
ae G4 liegen 
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72oliegen abgelehnet, teil ſie mußten, daß der Koͤnig 

Don Preußen ungerne fein Marinbataillon wieder an 
ſich ziehen;wollte, und fie noch zur Zeit nicht gerathen 
fanden, ven mit Brandenburg und Münfter 1684. 9% 
ſchloſſenen Utrechtiſchen Vergleich aufzuheben. Wan | 
der, kaiſerlichen Salvegarde konnten: fie ſich aber nicht 

\ entlaſten, weil der. Kaiſer immer darauf beſtand, 
daß der. Abzug des preußiſchen Marinbataillons vor⸗ 
hergehen ſollte. Auch ſah der Fuͤrſt ſelbſt nicht ger⸗ 
ne, daß die kaiſerliche Salvegarde abzoͤge, wenn die 
preußiſche Beſatzung in Emden und Gretſyl bliebe 
Am 6ftenDerob.: 1717 brachte der Fuͤrſt zum fegten« 
mal diefen wichtigen ‚Punct in Anregung. Der 
Vicecanzler Brenneifentrug vor: „Daß Sr. Hochs 
⸗fuͤrſtl. Durchl. «die endliche Abführung der fremden 
»Bölfer nochmalen ernſtlich an die Landſtaͤnde ge⸗ 
„finnen und ‚hoffen wollten, daß fie itzo einmal ges 
»wieriger, nachdruͤcklicher und. nicht fo Faltfinnig,' 

- »als auf vorigen Landtagen gefchehen, diesfalls er« 
»Flären wollten, zumal da ihnen befannt wäre, welche 
»kaiſerliche Concluſa desfalls eröfnes worden. — Es : 
„wäre auch befanne, daß Ihro Majeftät der Kaifer 
„in dem Stande wären und. den allergerechteften 
»Billen hätten, Ihro Reichspofräthlichen Decreren 
„den gehörigen Machdruck zu geben. Dannenhero 
„wollten Se. Hochfuͤrſtl. Durchl. anigo zum letzten _ 
„mal die Sandesftände ermahnet haben, zur Abfuͤh⸗ 
„fung der fremden Truppen in der Güte und ohne 
»Weitlaͤufigkeit zu fehreiten, damit Sie nicht wider 
„Ihren Willen möchten genöthiget werden, den Weg: 
„Rechtens Izu wählen, und Se, Kaiſerl. Majeſtaͤt 
„um Hülfe-anzurufen. Die Stände follten doch bew 

5 »bdenfen, welche: anfehnliche Summen Se. Hohe 
»fürftt. Durchl. zum Unterhalt diefer gegen Kaiſerl. 
»Majeft. allergnädigfte Befehle im Sonde ——— 

„den 
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‚sben fremden Truppen von Ihro Cammermitteln bei-1729.. - 
„tragen müßten, und daß, wenn die Sache zur | 

' Sprache fäme, fein Gericht Ihnen die Reſtitution 
xderſelben abſprechen fönnte (2).“ Damals hatte 
Bas Mißvergnuͤgen zu gähren angefangen, und da, 

- mals ſchon hatten ſich der Bicecanzler und der ſtaͤudi⸗ 
ſche Praͤſident überworfen. Man erfiehet diefes auß 
der ftändifchen Erflärung, die der Präfident Elofter 
von Dornum vortrug. So lautet fie wörtlich: „In 
„Abfuͤhrung der fremden Völker koͤnnen die Stände 

„nicht geheelen, indem man ohne eine mächtige Pros 
tection nicht beſtehen kann, und ſolche Protection 

„wird Ihro Koͤnigl. Majeſtaͤt von Preußen ihnen 
Jauch wohl goͤnnen. Wenn Se. Hodyfürftl. Durchl. 
„th darüber an Se. Kaiſerl. Majeſtaͤt wenden, und 
„einen Proceß anfangen wellen, können die Stände 
„foldyes wohl leiden. Sie fehen doch, daß man 
„Krieg im Sinn habe. Die. Rärhe wiffen wohl, 
„bei welcher Gelegenheit die fremden Truppen herein⸗ 
„gerufen find, ‚und daß foldyes durch violenta Con- 

 zhlia des damaligen Minifterii veranlaffer tft (a).“ 
"Den Fürften: verdroß es ungemein, daß nachher 

‚ bie-Stände unter dem 8. April 1720 ben Utrechtis 
ſchen Vergleich von 1684 mit dem nun zum Bifchof 

von Münfter erwählten Churfürften Clemens Auguft 
7 5 von 

(z) In der That hatten die münflerifchen and branden⸗ 
burgifchen Subfidien und die Duartiergelder der 

-\ taiferlichen Garnifon fehr große die Kräfte des 
- Landes faft überfleigende Summen gekoſtet. Zus 

folge der Landrechnungen vom 10. May 1695 bie 
" 1720 waren 1154940 Eulden dazu veraudgabet. 

Bründliche Anweiſung von dem Unrecht der Stadt 
Emtden beiden gemeinen Landesmitteln. p. 69. . 

(a) Anwelſung, was eg mit der Garantie der Krone 
England und der Generalſtaaten über die oſtfrieſt⸗ 
ſchenLandes vertraͤge für einedetvandniß habe. p. 35 

! 
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1720von Coͤln förmlich erneuert, und ſich die Continuation 

des kaiſerlichen Conſervatorii von dem Biſchof zu- 
ſichern laſſen (b). Auch arbeiteten die Stände dar⸗ 
auf, daß de. mge Graf Fridag das Commando ber 
kaiſerlichen Salvegarde erhalten follte, wenn der alte 
Oberſte von der bey abgehen moͤchte. Dies mißfiel 
dem. Fuͤrſten um ſo vielmehr, weil ‚ee befürchten 

mußte, daß alsdenn die Staͤnde die kaiſerliche Salve⸗ 

garde, (denn der Graf Fridag war ein Mitglied der 
Ritterſchaft,) ganz in ihr Intereſſe ziehen würde, 
Dayer fuchte der Fürft den ftändiichen. Plan’bei dem 

Kaifer zu bintertreiben (c), Die erfte Drohung des 
Fürften fich bei dem Kaifer zu Vefchweren, erfolgte 

alfo auf dem $andtag von 1717, und dieſe fegre-der 
Fürft gleich nach dem erneuerten Utrechtiſchen Ver⸗ 

gleich in Erfüllung; denn die erfte fürftliche Supplie 

eätion wurde am 14. May ı 720 dem Reichshofrarh 

eirigereichet (4). In dem Aufenthalt.der preußifchen 

Teuppen und in den preußiſchen und münfterifchen 
Eubfidien lag alſo ein vorzüglicher Grund: zum Miß« 

verftändniß zwifchen dem Fürften und den Ständen, 
und dies war bie erfte veranlaffende Urſache zu ber 

bei dem Kaifer angebrachten Klage. > 

Ä §. 8 

Die Waſſerfluthen führten außer ihren traurigen 
Folgen auch das Mißgeſchick mit ſich, daß die Miß- 

belligkeiten zwiſchen bem Fürften und den Ständen 

immer ftärfer wurden. Man ftrite ſich bald ger 
| | e 

(b) Landſchaftl. Aeten, und fürftliche Antveifung wider 
Emden wegen Unterhalt fremder Voͤlker. p..6. 

(c) Anmeifung ven dem Unrecht der Stadt Emben 
bei den gemeinen Landesmitteln. p. 3. \ 

(4) Kurze Nachricht von dem Proceß bei dem Reichs⸗ 
hoftath. p- 3. — 
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die Perſonen, denen das Deichweſen anvertraueti ao | 

werden follte, bald über die Gelbnegotiationen zum 
Deicybau , und dann wieder über die Plane felbft, 
die zur Herftellung der Deiche gemacht waren. Der 
Fuͤrſt verwarf die Projecte der Stände, und bie 
Stände mißbilligten die Plane des fürftlichen Minis 
ſterii Durch diefe Verwirrungen blieb das fand noch 
viele Jahre unter Waller, wie die benachbarten 
Provinzen längft trocken waren. Hätte nicht die 
Stadt Emden, wie ic) vorhin erzähle habe, fich 
bes Deichwefens, und zwar mitten unter den ſchon 

ausgebrochenen Unruhen fo eifrig, fo patriotiſch an» 
‚ genommen; fo würde vielleicht ein anfehnlicher Theit 

Diefer Provinz; auf immer verloren gewefen ſeyn. 
Die Waflerflurhen haben alfo auch vieles zu dem 
Mipverftändniß zwifchen dem Fürften und den Stäns 
den ‚beigetragen, 

r 

$. 9. 
Boeſonders war ber Fuͤrſt den Embern abgeneigt. 
Diefes ruͤhrte vorzüglidy daher, weil Emden feit eini⸗ 
gen: Jahren nicht das mindeſte an: die. Landescaſſe 
entrichtet. hatte, fie. dem Fuͤrſten feinen Antheil an 
den Zöllen vorenthielt,. und dann auf Landeskoſten 
die Emder Garniſon unterhalten wurde. Zu dieſen 
und andern Ürfachen mehr frat 1720 ein neuer Um 
ftand hinzu, welcher die Abneigung des Fürften von 
der. Stadt Emden ſtaͤrkte. Sie fuchte nämlich eine 
octroyrte Compagnie zu errichten, um in Emden 
‚einen freyen Handel nach eignem Belleben zu führen, 
Bon diefem: ihrem Vorhaben belehrte der Magiftrat 
das Publicum, um fid) bei diefer Compagnie zu in» 
tereffiren, durch eine gebruckte Anzeige. - Damals 

waren fchon die Mißbelligkeiten zwiſchen dem Fuͤrſten 
und den Ständen, und befonders mit Emden wegen 

/ ut, | | des 
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2720368. Deichbaues ausgebfochen. Der Fuͤrſt behaupte | 

te, daß Emden nicht ermächtiger fey, ohne feine Zus 
flimmung eine foldye Societaͤt zu errichten. ı Wie die 

Enmder indeſſen bei ihrem Vorſatz beharrten, ſo ließ 
der Fuͤrſt im Jul. 1720 den Ständen anzeigen, daß 
er fid) die rechtmaͤßige Ahndung und Beltrafung: der 
Emder, die feine Landeshoheit zu kraͤnken fuchten, 
vorbehalten wollte. Die Staͤnde erwiederten hier⸗ 
auf ſchriftlich, daß die Stadt ihnen ihre privative 
Befugſamkeit zur Errichtung einer Handlungscom⸗ 
pagnie nachgewieſen hätte. Sie baten daher - Se 
Fuͤrſtl. Durchlaucht, Die diesfatls wider die Stadt 
Emden gefaßte Ungnade ſchwinden zu laſſen; fie 
ſaͤhen ſich ſonſt genoͤthiget, ſich der Stadt Emden 
anzunehmen, um ihre Privilegien aufrecht zu erhal⸗ 
ten (e). Unter. dem 3. Octob ließ der Magiſtrat 

die Patente zur Errichtung der Compagnie drucken. 
Darnach ſollte die Compagnie ſich vorzuͤglich mit 
Aſſecuranz der Schiffe und Haͤuſer, mit Anlegung 

von Manufacturei und mir dem Wallfifchfang unter 
Grönland befhäftigen.. Zu dem Ende follten gleich 

- nad Errichtung der Compagnie ı 2 Schiffe, um nad) 
Groͤnland zu fahrer, angefauft und ausgerüftet wer⸗ 

den. Der Magijtrat ertheilte diefer Compagnie eine 
Hetroy: auf 40 Jahre. Mit zwanzig Millionen 
hollaͤndiſcher oder ohngefähr dreißig Millionen ofls 
friefifcher Gulden, follte die Compagnie errichtet und 
begruͤndet werden. Es follten nämlich 60000 Xctien, 
jede zu 2000 Gulden eingezeichnet werden. Acht 
Directoren: follten der Compagnie‘ vorftehen. Um 
alle proceſſualiſche Weirläufigfeiten zu vermeiden, 
foliten ſich die, Intereſſenten der Compagnie verpflich⸗ 
ten, alle die Compagnie oder deren Participanten 
betreffende Streitſachen dem Laudo vier ſelbſt zu 

— Wwoaͤhlen ⸗ 
(e) kLandſchaftl. Acten. 
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waͤhlenden Schiedsrichtern zu unterwerfen. Doch 720 
follte es ihnen auch frei ſtehen, eine Streitſache in 
der. erjten. Inſtanz durch den Magiftrar der Stade 
Emden, nad). den gemeinen Seerechten, oder nad) 
neu anzunehmenden Örundfägen in der erften. Iuſtanz 
zu ſchlichten und entfcheiden zu laſſen. Die zweite 
Jnſtanz tollte: ohne fernere Appellation vor Die vier 
Schiedsrichter gehören (f). Bereits unter dem 
8. Octob. erichien ein gedrucktes fürfilicyes Publican« 
dum wider die von Emden octronrte Kompagnie. , So 
lautet es: „Nachdem Wir mit Befremdung vers 
„nommen und aus einem in Unſerer Stadt Emden 
„in der angemaßten ſogenannten Stadt» und. Land⸗ 
„ſchafisbuchdruckerey, den 3. Octob. gedrullten Zet⸗ 
„tel geleſen haben, daß Buͤrgermeiſter und, Rath 
„beſagter Unſer Stade Emden an eine gewiſſe Coms 
»pagnie eine Octroy ober Privilegium auf 40 Sabre . 
„unter gewiffen Unferer Sandesobrigfeitlichen Autori⸗ 
»taͤt nachtheiligen Conditionen verftattet haben; eine 
„ſolche Detroy aber zu ertheilen, Bürgermeiftern und 
„Rath befagter Unferer Stadt Eniden nicht, ſon⸗ 
„bern Uns, als Erb» Dber- und Sandesherrn ſol⸗ 
„cher Stadt und dem die Superioritäe in folcher, 
„Stadt, vermöge der oftfriefifhen Sandesgefegen, 

‚ „unftreitig zufömmt, als wollen Wir hiemit maͤn⸗ 
„niglich befanne gemacht haben, daß Wir folche, 
»angemaßte Octroy für nichtig und widerrechtlich 
„achten, und Unfern Unterthanen hiemit bei ernft« 
»liher arbitrairer Strafe wollen: befohlen, und. 
» Auswärtige gewarnet haben,. ſich in folche Sache 
„nicht zu mifchen, noch an foldyer vermeint⸗ 

„ld 
(f) Oprechting van cene zeckere Compagnie van 

Commercie, Navigatie en Aflurantie binnen de 
Stadt Einden, met Confens van Heeren Burgeinee- .. ° 

ſteren en Rad. 
- 
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1720, lich privilegirten Compagnie durch Einfchreibung 
„oder fonft einigen Theil zu nehmen (g).“ Da aud) 
der Fürft in Holland diefes Avertiffement bekannt 

machen ließ, und nachher der Kaifer diefe Compagnie 
eaflirte, fo gerrauten ſich fo wenig Einländer als 
Fremde Actien zu zeichnen. Es fcheiterte daher dies 
fer große Plan, welcher, wenn er hätte ausgeführee 
‚werden fönnen, wahrfcheinlich den alten längft ges 
funfenen Flor der Stade Emden würde hergeftellet 
haben. Zwar ſchwankte ſchon längft das gute Vers 
nehmen zwifchen dem Fürften und der Stadt Emden; 
aber diefe zu errichtende Compagnie legte den Eckſtein 
zur Verbitterung (h). So wie der Fürft Ein- und 
Ausländer gewarnet hatte, fidy nicht mie der Emder 
Compagnie zu befoffen, ließen die Emder eine Contra⸗ 
Kemonftration abdrucken, und folche vorzuglich in 
Holland austheilen. Der Inhalt derfeiben, der 
Ton, worin fie abgefaffet war, der Unmille des Fürs 
ften, oder vielmehr feines Canzlers, der fo fehr datin 
angegriffen mar, und die Ungnade des Kaifers gehet 
aus dem nachher erfolgten Faiferlihen Decrete ſchon 
hervor. _ Hierin heißt es: „Dieweil Bürgermeifter 
„und Rath zu Emden mit Verachtung des in den 
„Reichsgeſetzen und Faiferlichen Reſolutionen vorge» 
„Ichriebenen Rechtsweges eine Contra-Remonfirance 
„drucken, und in ansländifchen Dertern verfiindigen 
„laffen, worin fie einen fürftlichen Minifler vor der 
„ganzen Welt als einen Ehr- und Eyhdvergeſſenen 
„Mann ausrufen, und daneben noch wider ihn den 
„Vorbehalt einer Satisfartion bedrohentlich anhaͤn⸗ 
„gen, und überhaupt blos einzig und allein von An⸗ 

„Wendung 

(8) Auß dem gedruckten Yublicandum. 
(bh) Funk c.1..p. 296. Dies tft dag einzigfte mal, 

daß Funk diefe Landesunruhen mit einem Singer 
jeige berübret. SE. SZ 
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„twenbung derer zur vorhabenden Selbſtbeſchirmung 520 
„gegen ihren angebohrnen. Sandesfürften von Gore 
„und der Natur verliehenen Mitteln reden, auch 
„maͤnniglich, um fich durch die fürftliche Verordnung‘ 

- „nicht abfchrecken zu laffen, aufmahnen: fo ſcheinet 
„dieſes ungebüprliche von Unterthanen gegen den 
„Landesfuͤrſten nicht leicht gehörte Bezeigen in der 
»That eine Auffagung ihrer Pflicht, Gehorfamg und 
stinterthänigfeit zu feyn Ci). — 

— Ra — 
Nicht blos ber Fuͤrſt, ſondern auch die Staͤdte 

Norden und Aurich und ein großer Theil des vricten 
Standes, waren mit der Stadt Emden ſehr unzu⸗ 
frieden. Diefes rührte Vorzüglich daher, daß Emden 
die ſechſte Duote nicht mehr zu den Landeslaſten ent⸗ 
richtete, und ſie von allen Collateralerbſchaften den 
zwanzigſten Pfennig zog. Auch waren zwiſchen 
Emden und einigen entferntern Aemtern wegen des 
Deichweſens Irrungen ausgebrochen. - Daher legte 
der Canzler Brenneifen der Stadt Emden, wie vore 
mals Jacob dem Zanfbrunnen, den Beinamen Eſeck 

bei (k). Die Nitterfchaft hatte ſich mit dem Canzler 
Brenneiſen laͤngſtens uͤberworfen. Sie hielt immee 
der Stadt Emden die Stange, und waͤr bei allen 
zu faffenden Schlüffen mit ihr einverftanden. Weif 
die Ritterſchaft und Emden nun unter den Ständen ' 
einen ‚großen Anhang hatten, fo Ponnten fie faſt im⸗ 
mer die Majorirät bewirken. Bitter waren die Aus. 

druͤcke, deren fich das fürftliche Minifterium in einer 
Vorftellung an ben Kaifer_ bediente, „Die Edel. 
a leute 

(i) Aus dem kaiſerlichen Decret vom 18. Aug. 1721, 
Die. Emder Compagnie betreffend. 

(k) Kurze Nachricht von’ dem Proceß an dem Reicht. 
hofg. p. 13. * * 
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1720 „leute — beißt es darin — und ihr Anhang befale 
„ten immer die- Oberhand,. und die andern haben 

„nur den Mugen davon, daß fie verfportet werden, 
»welch s ſie denn auch lieber leiden wollen, als ſich 
„in der rechten Ordnung gegen den Fürften zu vers 
„halten. Sie wollen aljo lieber den Dornbuich, 
„als den Delbaum über ſich herrſchen laſſen (> ®, 
Und an einem andern Orte: „Durch allechand vers 
„botene Wege werden die Unorönungen unterhalten, 
„und man drücdt das Negierhaus und die übrigen 
„guten Eingefeffenen, welche mit der Larve der Freis 
„beit, die doc) in der That die ärglie Sklaverei iſt 
„unter dem Joch gehalten werden (m).“ Alle ge 
Bruce Schriften, die nachher von fürfilicher Seite 

erſchienen, waren vorzüglich wider bie Ritter ſchaft 
und Emden’ gerichter, Mit mehrerer Schonung, 

“wurden Norden, Aurich) und der dritte Stand ber | 
handelt. Dieje Schriften fanden bei vielen Einge⸗ 
ſeſſenen, befonders bei denen, welche mie der eye 
maltung der $andesmittel ungufrieden waren, großen. 
-Eingang, . Mehrern Eindruck machte der, fürftliche 
Defehl, die ausgefchriebenen Schatzungen zurüd zu 
halten, und fie nicht zur Sandrentei abzuführen, 
Diefe Verordnung war vielen bei dem herrfchenden, 
Geldmangel ermünfchee. Dazu fam, daf einige aus 
Furcht vor den kaiſerlichen und, fürftlichen Drohungen, 

. andere, weil fie der Unruhen muͤde waren, wieder 
andere, weil fie fih ‚von der Keditmäsigkeit det 
fürftlichen Beſchwerden überzeugt hielten, und viele . 
aus Haß gegen die Stadt Emden fid) den Faiferlicyen 
Decreten fubmittirtenz dagegen andere feſt auf ihren . 
Sag, daß in den Faiferichen Decreten das Grab. 

der 

M Vorſtellung von dem RIESEN der offen 
Stände. p: 8: 

(m) Kurze Nachr. p. a. 
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ber Landesverfaſſung laͤge, beharrten. Es konnte1720 
daher nicht fehlen, es mußte nothwendig unter den 
Staͤnden, bei der ſchon laͤngſt ſchwankenden Har- 
monie eine Trennung veranlaſſet werden. Dieſe 
Trennung vermehrte Die Verwirrungen, und ver. 
längerte die Landesunruhen, worin ſich Patriotis— 
mus, Intereſſe und Verfolgungsgeift durchkreuzten. 

% IT. 

Eine große Schaar gedrusfter, Streitfehriften 
ſchuͤrten immer das Feuer mehr an, und nährten die 
Flamme. : Folgende find die vorzüglichften:“- — 
Brenneiſens oſtfrieſiſche Hiſtorie und Landes; 

‚vefoffung. 1720. Ä us 
Die vorhin angeführten Streitfchriften zwifchen 

der, Negierung und dem Hofgericht. 
J 

Kurze Nachricht von dem am Eaiferlichen Reichs . 
* zwiſchen dem Fuͤrſten und den Staͤnden vor⸗ 
hwebenden Proceß und darin ergangenen kaiſerlichen 
Deerefen von 1721. Und 1722. 
. Gründliche Anweifung Sr. Fuͤrſtl. Durchl. wider 

Dero Erbeigenthümlichen Stadt Emden, und tie 
mie ihr baltende Glieder. der oftfriefifchen Landes— 
fände, (übergeben bei dem Reichshof, d. 14: May 
1720.) Aurich, 1727. win "et 
Gruͤndliche Anweifung von dem Unrecht der 

‘ Stadt Emden und der ihr anhangenden ftändifchen 
Gliedern bei denen gemeinen Landesmitteln, Cüber- 

“geben bei’dem Neichshofr. d. 29. Aug. 1720.) 
Autih, 1737. 
Gruͤnduche Anmweifung ‘von dem Unrecht der 
"Stadt Emden in Vorenthaltung des ZoNs, (praͤſent. 
bei dem Reichshoſt. d. 22. Kan. 1721.) Aurich, 
1727.‘ 7 . mh, N ik ’ 

Offe, Geſch. 7 B. — Gründe 
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41720 Gruͤndliche Anweiſung von dem großen Unfüg 

‚der Stadt Emden und Conſorten, daß die befondern 
Herrfchaften Efens und Witmund zu denen auf Oſt⸗ 
friesland liegenden Kreis. und Reichsſteuern mit 

contribuiren ſollen, (praͤſent. bei dem Reichshofr. 
d. 13. San. 1727.) Aurich, 1726. 000 © 

An Se. Kalfert. Majeſtãt Supplicatlon von Sr. 
Hochfuͤrſtl. Durchl. wider die Stade Emden, darin 

die übrigen fürftlichen Gravamina, diein dem kaiſerl. 

Deerete vom 18. Aug. 1721. noch nicht fpechfice ge⸗ 
metdet find, vorgeſiellet werden, (eingereichet Bei 
dem Xeichshofrarh d. 7. May 1722.) gedruckt 

je 2 7° NE ee : 
Gruͤndliche (ſtaͤndiſche) Ablehnung der ungegrütts 

deten Poſtulatorum und Accordenmaͤßige Anweiſung 

in Sachen Sr: Hochfuͤrſtl. Durchl. zu Oſtfriesland 
wider die Landesſtaͤnde, (übergeben im Reichshofr. 

d. i8. Novemb. 1722) “ EL 

Aerunterthaͤnigſte (fürftfiche) Worftellung von 
dem hoͤchſt ſtrafbaren U :gehorfam der oftfrieftfchen 
Sandesitände wider das Faiferl. Decret vom ib. Aug. 

1732. gedruckt 1725. ee ae 
00 Kurzer, jedoch. gründlicher Bericht, von ber 

oſtfrieſiſchen Ständen Freyheit, Macht, Recht und 
— —— — Ausſchließung des Landesherrn, 

F7teuren, Schatzungen :oder andere Anlagen einzu« 
volligen,.zu erheben und zu. verwenden, Auf, Were 

drrkung der oftiriefifchen Stände ‚zum, Druck ‚bee 
foͤrcket. Emden, 1723. — 

Guͤndliche Anweiſung, daß &e. Hochfuͤrſtlichen 
Durdyi zu Oſtſriesland bei dem Collectenwerk eben 

das Richt, mas. andere unmittelbare Reichsftände 
nach den allgemeinen Reichsfaßungen haben, zukom ̟ 

me, nebf Eurzer Widerlegung eines im Namen der 
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oftfrieftfchen Landesſtaͤnde herausgegebenen Dractats. 1720 
Aurich, 1723.(0). 0 0.000 

Allerunterthaͤnigſte abermalige Bittſchrift, qua 
exhibentyr Jura coliedtandi Statibus Provincialibus 
Friſiae Orientalis privative et abſolute competentia, 
(übergeben im Reichshoft. d. 7. Jan. 1724.) ohne 
Jahres zahl. | — 
SGruͤndliche Anweiſung von dem oſtfrieſiſchen 
Recht der Landtage, und inſonderheit denen Kechten, 
welche den oſtfrieſiſchen Ständen vor andern Staͤn. 
den in den teutſchen Sändern zukommen, Emden, 
1125. a | 

Erläuterung der gründlichen Anmweifung von dem 
oſtfrieſiſchen Recht der Landtage; infonderheit von 
den fländifchen Rechten, daß alle Gefege und An. 
ordnungen mit derfelben Zuthun und Belieben aufs 
‚gerichtet werden müffen. Emden, 1727. 
UUUnterſchied zwifchen den neuen kaiſerlichen Decre⸗ 
ten und oftfriefifchen Accorden, oder Accordenmaͤßige 

| zllention der ofifriefifchen Stände ;in puncto 
| bıniflionis ad decreta Caefarea: falvis- pactis 

publicis, (deutſch und hollaͤndiſch) 1726. . 
Accordenmaͤßige Gegenanmeifung des zwifchen 

Den faiferlichen Decreten und Refolutionen und den 
offfriefifchen Landesgeſetzen nicht befindlichen. Unser 

ſchieds. Oldenburg, 1726. (0) — 

H2 — > Fünf | 

- (0). Der Verfaffer ift der Canzler Brenneifen. Diefe 
beide letztern Abhandlungen find auch franzoͤſiſch 

2 Überfige. Man finder fie bei Rouſſet in Recueil 
- 3» hifterique, Tom. IV, p. 297 380, Von dem 

erſten / iſt auch eine holländifche Ueberfegung vor. 
Banden. | 2 
(o) Der Verfaſſer it der Syndicus des Auricher 
Lollegii, ‘ napheriger Regierungsrath Mathias 

A, von Wicht. - ; k 
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1720 Juͤrſtl. Anweiſung von der vorgegebenen Garantie 
“der Krone England und der Generalitaaten über bie 
oſtfrieſiſchen Sandesverträge. Oldenburg, 1720. ir 

Das lebende ſtaatiſche Garantierecht uͤber die 

oſtfrieſiſchen Accorde. 726. (deutſch und holl.) 

Gruͤndliche Anweiſung von dem Erbeigenthum 

und landesherrlichen Rechten des oſtfrieſiſchen Regier⸗ 

hauſes uͤber die Statt Emden. Aurich, 1726. 

Gruͤndliche Anweiſung von dem Rechte Sr. 

Hochſuͤrſtl. Durchl. in Beſtellung Dero Bedienten 

zu Regierungs⸗ Juſtiz⸗ und andern Aemtern. Aurich, 

2726 
. Gründliche Anweiſung von ber Schuldigfeit der 

Stadt Emden, den ſechſten Theil zu den gemeinen 

$andeslaften zu bezahlen. Aurich, 1726. | 

Fuͤrſtl. Finalrefolution an Ihro Hochmoͤgenden 

über die Urſachen, warum man ſich mit der Stadt 

‚Emden und. ihren Anhängern mit Abftand von den 

Eaiferlichen Decreten nicht vergleichen Fönne ? 

- * Gründliche Anweifung der Stadt Morden, daß 

von dem Fürften, durch Betrieb Dero Minifteri 

wei Bürgermeifter und zwei Rathsverwandten aus 

unerheblichen Urfachen von denen Magiftratsbedies 

nungen entieget und fufpendiret feyn. 1726. 

Facti Species von denen zwifchen St: Hochſuͤrſt
l. 

Durchl. und Dero Landesſtaͤnden und in ſpecig Dero 

Erpbeigenthuͤmlichen Stadt Emden bei dem Reichs⸗ 

hofrath vorſchwebenden Streitigkeiten. Aurich, 

1726. F 
Continuation von der Facti Speeie. Aurich, 

1720. — 

— — Facti Species de Controverſiis Seren. 

Friſ. Or: Principis cum Ordinibus Provinecialibus, 

Auricae, 31727»: | | 

SGruͤnd⸗ 
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Gruͤndliche Anweiſung von der oſtfrieſiſchen lan⸗ 1720 

desherrlichen eingeſchraͤnkten Oberbothmaͤßigkeit und 
Hoheit, und den Staͤnden zuſtehenden Privilegien, 
Rechten und Hertlichkeiten. 
Erlaͤuterung der gründlichen Anweiſung von der 
oſtfrieſiſchen landesherrlichen eingeſchraͤnkten Hoheit 

und Oberbothmaͤßigkeit. ae 
Summariſche Anweifung, daß von Sr. Hochs 

fürftt. Durchl. in Conformität des Auricher Bere 

gleichs von 1699. der bey dem Reichshofrath ſchwe 
bende, Proceß. nicht angefponnen werden koͤnne. 

Emden, 1737, - | | F 
Het Recht en Intereſſe van haare Hoogmoo- 

u 

gende op Einden en Oofifriesland door Henderck 

van Maftricht, (ift ein fingirter Mame) Amflerdam, 

1728. (p) | BT, 
„Kurze Antwort auf den Bericht von der fahren 

Beſchaffenheit des oftfriefifchen ftaatifchen Garantie⸗ 

rechts. 1729. | — | 
Enmdens Recht en Onfchuld tegens alle onwaa- 

re Befchuldigingen beweefen en verdedigt. Haar- 
lem, 1728. (9) 9. 

| 93 | Fuͤrſtl. 

(p) In einer andern Ausgabe nennt ſich der pſeudo⸗ 
mymiſche Verfaffer Jobann Diederich Warendorp. 

(gi Der Verfaſſer dieſer beftigen Schriſt iſt der 
Sccretair der Stadt Emden Mentetus Haikens. 
Dieſer war ein fehr ruͤhriger und gefchickter Mann, 

Er ſchrieb nachber eine Piece über die Vorzüge des 
- englischen Schiffsbanes vor dem hofändifchen und 

oftfrieninen Schiffsbau. Kin Holländer‘ fuchte 
. Ihn in. einer fatyrifchen Schrift, die er betiteltes 

de Moff in de Kackstoel lächerlich zu machen, Wer 
das fogenannte Wahrzeichen der Stadt Emden 

. Kennt ,. dem: wırd die Anfpielung des ungezogenen 
Hollaͤnders erflärbar ſeyn. en 
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1720 Fuͤrſtl. oftfeiefifche Anweifung von der Ueberein. 

ſtimmung der neuen kaiſerlichen Decreten mit den 
porigen kaiſerlichen und geſammten Reichsdecreten, 
Mandaten und Reſolutionen. Didenburg, 1740(0). 
Fuͤrſt Enno Ludwigs und der ſaͤmmtlichen Landes. 

fände gruͤndliche Vorſtellung von dem Unrecht der 
Stadt Emden wegen Unterhaltung der Gatnifon und 
Vorenthaltung ihres Antheils zu den Landeslaſten 
Aurich, 1731. (5) vn 4: 

_ An Ge. Kaiferl. Majeſtaͤt allerunterrhänigfte . 
Vorftellüng in Satisfadtionem Refol. Caefareae vom 
12. Sept. 1729. die von den Provinzen Teutſch⸗ 
lands unterſchiedene oftfriefifche Negierungsform bes 

“treffend. En — 
Ar Se. Kaiſerl. Majeſt. allerunterthaͤnigſte Paris 

tionsmaͤßige Einbringung derer Gravanıminum pro 
Manutenentia Cael. Refol. d, 12, Sept. 1729 (v) 

| An Se. Kaiferl. Majeftär ‚ollerunterthänigfte 
Borftellung ad clem. Refol, Caef. vom 31. Aug.’ 
1730. um wirkliche Abftellung derer vigore Am« 

neſtiae abzuthuenden Befchwerden. 
| An Se. Kaiſerl. Majeftät allerunterthänigftes 
Schreiben vom 18. Sept. 1732. des Fürften zu 
Oftfriesland mit Widerlegung der vermeinten Bes 
ſchwerden der Stadt‘ Emden. 2 rer 

- An Se. Kaiſerl. Majeſtaͤt allerunterrhärigftes 
Schreiben vom 18. Febr. ı 732. in Sachen Er. 
| | Hoch⸗ 

69) al iſt der Regierungsrath Mathias von 
Wide. F gr j 

(). Davon iſt auch eine lateiniſche Weberfeßling im 
naͤmlichen Fahre abgedrudt, | 

(t) Autor der ftändifche Conſulent Sebaſtian Anton 
Homfeld. — 8— 

1* 



Erſter Abſchnitt. 19 
ob Durchl. wider Emden und einige An-r720 

uger, Commiſſionis nunc executionis (U).- 

Die onweſende faifeliche: Eommilfion Keß thre 
Potente, Decrete und Reſolutionen vor und nad) 

mit Deductionen und Beylagen druden. Auch 

lleßen Die, Stände yerſchlegene ihnen von der kaiſer⸗ 
lichen Commiſſion uͤberreichte Verantwortungen und 

Proteſtationen durch den Abdruck allgemein machen. 

Blos dieſe letztern gedruckten Berfügungen der kaiſer⸗ 
lichen Commiſſion und die ſtaͤndiſchen Eingaben, — 
ich finde nicht noͤthig, alle dieſe Stuͤcke namentlich 
anzuführen — füllen einen ſchweren Folianten. 

Endlich ließ noch der Canzler Brenneiſen abdrucken: 
Ubbonis Emmii Tractat von Oſtfriesland ins Teut⸗ 

ſche uͤberſetzt, und mit Anmerkungen erlaͤutert und 
‚widerlegt: Aurich, 1732. (y) Und der Prediger 

Harkenroth: Ubbonis Emmii Hiltoria noflri tem- 

bris. Groehin ae, 1732.(W) — 

Dies find denn bie wichtigſten gedruckten Schrif⸗ 
ten, die während den neuen tandesunruben berauss 

‚gefommen find. Mit Ausſchluß der von Brenneifen 

edirten Hiftorie und Sandesverfaffung, und der wenie 

gen in Quart und Octav erfchienenen Piecen mache 

eine: vollitändige* Sammlung diefer Streitihriften 

ohngefaͤhr jechs Folianten aus. Diefen Streitſchrif⸗ 
ten traten noch viele Stachelgedichte hinzu, die die 

‚erhigten Gemuͤther noch mehr in Flammen fegten. 

Die Stände wurden in folgender Knuͤttelverſen hart 
angegriffen. " 

era tz Quae- 

(u) Diefe dem Keichehofrath eingefandsen fünf weite 

Wafigen: Debueriougn find ohne Jaht zahl gedruckt. 

6 Dies iſt Emmii beſonderer Tractat, de Friſia 

orientali et Reip. eius ſtatu fub primis Comitibus, 

Aw) Davon f. den 3. Band p. 451, dieſer Gefchichte. 
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"a0 . Quaeris i in Oftfrifia, quis Anfang, Miete und 
Ende? 

Crede mihi tuto, das find oftfriefifche Stände, 
„Nobilis et Stadtmann, queis tu coniungito . 

| ; Landmann, 
Hi ſunt, erede mihi, fruges confumiere nati. 

Und in einem andern: 

In proteftändo convenimus, 
Conveniendo competimus, j z 
Oompetendo confulimus, er 
Cönfultando_confundimus, * 
In confufione concludimus, — 
Conelufa reiicimus, 
Et ſalutem patriae confideramus, — 
Per Conſilia lenta, violenta, violenta. Rx 

In einem andern Gedicht, betitelt: Kleglieb 
Jeremiaͤ, werden ſowohl Die Stände, als das fuͤrſt 
che Minifterium herumgeholet. Ich will 
a hieher fegen : 

. Die Policey wird ſchlecht geführt, 
Das Recht auch fehr gebeuget, 
Der Richter hier: einher ſtolziert, 
Zum Geiz ift er geneiget. / 
Die Falfdjheit zeige ſich vor ber Stim, 
Man ſuchet alles zu verwiren, 
Sub larva pietatis, 
In peblicis flinges trefflich gut, 
Wenn man zum Landtag winfet, 
Man pefulire mit ftartem Much, 
Dis patria fein hinkt; | 
Drauf thut man einen: frummen — 
Und eilet zur Verſammelung, N 

. Sub Larva Libertatis. | 

Die 
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Die Unordnung bei der Reparatur der Deichen720 
beſinget der Dichter ſe * 
Die Deiche find ‚beim Grund geſchlicht, 
Wer ſoll fie wieder machen? 
Damit gehts, wie zu Babylon, 
Wo nichts war, als Confuſion, 
Da man bracht Kalk fuͤr Steine. 
Vereinigt ſind die Sinnen hier, 
Wie Katz und Hund beym Braten, 
Zum Stehlen fehlts an Eintracht nie, 

Gleich dort die Raben thaten: 
Cras! Cras! Cras! Cras! da wollen wir, 
' Den einen dort, ben andern. hier, 
- Bein meiſterlich belukſen (x). | 

"(&) Diefes Gedicht Heß der Zürft durch den Schinder 
öffentlich verbrennen. — 

* — br ı 

95. wwelter 
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$. 1. Auf die von dem Fuͤrſten bei dem 
ten Beſchwerden wider die Stände 

Reichshofrath eingereich⸗ 
und die Stadt Emden, 

$. 2. und 3. erfolgen «die erſten Eaiferlichen Secrete vom 
18. Aug, Bar $ 4, die den Standen und Enider 

Magiſtrat infinuirer werden. 5. 5 
dem 

Der Fuͤrſt bezeiget ſich ges 
gen den Canzler, der dieſe Decrete ausgewirket bat, dankbar. 

5 6. und . Die Stände finden die kaiſerlichen Decrete den 

Randesverträgen nicht; entiprecbend und entſchlieben -fich, 

ihrer inneren Uneinigkeiten merachtet die Aufhebung dieſer 

Decrete durch genaue Darftelung der Thatlachen zu ‚bewirken. 

6.8 Zu dem Ende halten fie zuvd rderſt um die Abichriften 

der fürftlichen Eingaben an. Die Verſtattung dieſes Geſuches 

beffdtiget ihre dee, doß ſie mit ihren anzubringenden Eins 

reden aeböret werden follen ; allein cs erfolger wider ihr Ders 

mutben ein neues kaiſerliches Decret unter, beit 18x Auguſt 
1722,, ‚worin die vorigen Deerete beſtatiget wurden 9.9 

Die Stände tragen nun auf die Ablehnung’ d fürftiiben 

Poſtulate und auf die Caſſat ion der kaiſerlichen Deerete.bei 

dem Reichöhofratb an. $ 10. Dieſes leßtere. kaiſerliche Decret 

mirfet eine unewoͤhnliche Harmonle der Stande unter fi. 

Sie willigen einſtimmend zur Beſtreitung noͤthiger Ausgaben 

neue Schagunyen ein. Sr. D ee -Sürft verweigert die 

"Approbation, $. ı2 und feget bei dem Yominiürationgcol 

einen Inſpeetor ein. Diefem wird 
—8 

von dem Collegio der Zu⸗ 

teitt verfaget. $. 13. Die große Rackſtande der muͤnſtertſchen 

und preußifcben Subfidien, worüber die Stände fo bart am 

demahnet werden, $. 14. und andere dringende Ausgaben vers 

anlaflen die Stände, des farſtuchen Widerſpruchs obnerachtek, 

e, auf die fchleunige Einziehung der Schagungen zu befieben, 
$. ı5. Der Fürft unterfaget den Eingeieffenen die Abführung 

der Schatzungen, und vertpricht ihn en feinen Schutz. Dur 

_ Mitvergnägen"über die Berwaltung ber Landesmittel , noch 
7 

mehr durch Geldmangel and‘ Unwillen sur Zahlung finden 

die fürklichen Inhibitionen großen Eingang in Aurich, 
und bei vielen Eingefeffenen in fünf Aemtern, die ſich dem 

* laiferiichen Decreten Grifilich unterwerfen. 5. 16. rk 
unter Aififtens der kaiſerlichen Salvegarde und der preutiſchen 

Mariniers und dann der Emdiſchſt 
Adıninifiratoren die Schanungen mi 

ndifchen Miliz laffen die 
t Gewalt beitreiben, doch 

hält der Zürft mit gewafneter Hand. die Ereeutoren von Aurich 
zuräd. Auch widerfesen ſich die Brockmerlander und Reider⸗ 

iander den Erecutoren. Dies iſt der erfte Anfang der ges 
ftörten innern Ruhe und des Bürgerkrieges. 

$. 1. 

uk dem SHannsverifchen Vergleich von 1693. 

| | waren die wichtigften Streitigfeiten zwiſchen 

dem Regierpaufe und den Ständen beglichen. Viele 
Gmva 
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Gravamina blieben indeſſen noch ausgeſtellet Dieſe zzan 
ſollten durch eine von beiden Seiten zu ernennende 
Commiſſion unterſuchet, und nach Anleitung der 
andesaccorde, die als Grundfeſten der ofifriefifchen 
Regierung in dem Hannöverifchen Vergleiche ange. 
nommen. waren, verebner und gefchlidytet werden. 
Erft 2699. wurden nod) verfchiedene Gravamina in 
Aurich ausgeglichen, und die übrigen zur güclichen 
Behandlung ausgeftelle. Am Schluß diefes Auricher 
Vergleiches Heißt es: „Um alles ſernere Mißtrauen 
»ſo viel moͤglich zu verhuͤten, wollen Ihro Hoch⸗ 
ofuͤrſtl. Durchl. nicht allein accordmäßig regieren, 
„fondern.es ſollen auch über die bisher movirten und 
„fonft vorhandenen Gravamina von Seiten Ihrer 
»Durchl. wider die Stände, noch aud) von Seiten 
„ber Stände wider Ihro Durchl. feine Proceſſe ans 
»gefponnen, diejenigen aber, fo etwa ſchon anhängig, 

znicht urgiret werden (2).“ Von dieſer Zeit an 
herrſchte unter ver Regierung des Fürften Chriftian 
Eberhard und noch einige Jahre lang unter der 
Regierung des Fürften Georg Albrechts das befie 
Vernehmen zwifchen dem Kegierhaufe und den Stän- 
‚den, obgleic) die Abſtellung der ausgefegten wechſel⸗ 
feitigen Beſchwerden von beiden Seiten nicht: eifrig 
‚betrieben wurde, und zuletzt gar einfchläferte, Nach» 
her ftellten fi vor und nach Mißvergnuͤgen, Miße 
‚trauen und Abneigung ein. Die preußifdien und 

muͤnſteriſchen Subfidien und der Aufenthalt der 
‚preußifchen Truppen, gaben dem Fürften die erfte 
Veranlaffung im Dctob. 1717. auf dem. Landtage 
den Ständen anzeigen zu laflen, daß er ſich gemuͤßi⸗ 
get fäbe, ſowohl hieruͤber als über. andere Beſchwer⸗ 
den die richterliche- Hilfe bei dem Kaifer nachzu⸗ 
ſuchen. Mod) ließ der Fuͤrſt es eine geraume Zeit 

umt. bei 
G) Brenneiſen. T. IT. p. 1060, und 1087. 
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»720hei diefer Drohung bewenden. Wie er aber vers 

nahm, daß die Stände bei dem neu erwäßlten 

Bifhof von Münfter, dem Herzog Clemens Auguft 

von Bayern die Continuation des Confervatorli nach⸗ 
ſuchten: fo lief er bei dem Raiferlichen Reichshof am 

14: May 1720. feine erfte Klage einreichen. Hierin 
wurde auf. die von dem Kaifer längft erfannte Ab» 

führung der fremden ‚Truppen angetragen. Diefer 

erſten Klage folgte ſchon unter dem 29. Aug. 1720. 

eine viel weiter ausgedehnte fürftliche Supplication. 

Hierin beichwerre fih der Fuͤrſt, über die von dem 

Ständen nachgeſuchte Prolongation des lange ſchon 

eaſſirten Confervatorii über ven Recurs an fremde 

Maͤchte, über die Verträge mit auslandifchen Fürs 
fern wegen der Reichs: und Kreiefteuern, über den 

Nebertritt der Wafatten in fremde Dienfte, und über 

den noch fortdauernden Aufenthalt ‚der preußifcyen 
Truppen. Dir. FZürft bat im Siefer Supplication, 

vorſtehenden Beſchwerden ſchleunig abzuhelfen, die 

Stände zur Erſetzung des feinem Haufe dadurch zu⸗ 
gefügten Schadens anzuhalten; die Stadt Emden 
Jum Beitrag ihrer ſchuldigen Quote, oder des ſech⸗ 

ſten Theils zu den gemeinen Landeslaſten anzuweiſen, 

und ſie zur Erlegung der auserkannten halben Bruͤ⸗ 

che zu verpflichten. Auch beſchwerte ſich der Fuͤrſt, 

daß ſeinem Commiffario die Einſicht der Beläge der 

Landrechnungen verweigert würde, und bei den Aus⸗ 

“gaben das Jahr, der Monat und der Tag, wie auch 

* caufa debiti fehlten, fodann, daß die Adminifteatoren, 

maßen — heißt es in der fürftlichen Supplication — 

man aus fremden $eder die Riemen fein groß und 

breit zu ſchneiden weiß, fo viele Taggelder zögen, 

ferner für die Staͤnde felbft auf tandtagen-fo viele 

Verzehrungskoften und Diäten in der Rechnung 
ftänden, die Stände fo viele Proceffe der nn 

ar EZ ZUR 
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und Privatperſonen mie dei Landesherrn auf land: 172% 
ſchafiliche Koſten führten, und endlich tie Emdiſche 
Garniſon aus der Sandescaffe geiöhnet würde, Außer " 
der Abſtellung diefer, Beſchwerden fuchte der Fuͤrſt 
noch nad), daß die Gelder, fo aus den fuͤrſtlichen 
Patrimonialguͤtern zu den preußifchen-und muͤnſteri · 
‚Shen Subjivien, zu Legations und Commiſſions⸗ 
‚Foften, zu den Diäten, Verzehrungskoſten, Ver⸗ 
tretungsgeldern, Proceßkoſten, und zu der Emdi⸗ 
ſchen Garniſon ſeither mit beigetragen worden, mit 
den Zinfen , von dem Haͤnnoͤveriſchen Vergleich an, 
ihm zuruͤckgezahlet werden ſollten; dagegen die Staͤn⸗ 
de ohne Zuthun des Landesherrn das Hofgericht und 
das Adminiſtrations · Collegium ſalariren, und. alle 
‚aufgeriommiene Capitalien gleichfalls ohne feinen Bel⸗ 
„frag aus ‚feinen fonft ſchatzungspflichtigen Domainen 
bezahlen, und ihm, mit einem billigen Deitrag unter 
‚die Arme greifen follten. Endlich verlangte er die 
Oberaufſicht bei den gemeinen Landesmitteln. NIC 
war auf dieſe Klagen son dem Reichshofrath nichts 
verfuͤget, wie der Fürft in dem Anfange des folgen« 
den Jahres 1721. wieder verſchiedene Supplicatid 1721 
“nen einreichen ließ. Eie betsafen die von der Stadt 
Emden wider feinen Willen projectirte Commerz⸗— 

compagnie, ben von den Ständen verlangten Hare 
lingerländifchen Beitrag zu dem ofifriefifchen Matri⸗ 
eularcontingent, und die Unbefugſamkeit der Stände 

über das Eontingent von Harlingerland, welches als 
„ein geldriſches Lehn feit undenflichen Jahren von 
Reichs, und Kreiscollecten frei geweſen, mit benad)» 

. „barten -Reichsftänden Werträge einzugehen, ‚und 
endlich die fürftliche Foderungen auf die Landſchaft. 
$eßteres war wohl einer der fchlimmften Puncte, weil 
der Fürft des baaren Geldes fo fer bedurfte, bie 
Sandfchaft wegen der Wafferfluchen weder en noch 

edit 
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„3721 Credit,hatte, und dann die Richtigkeit derſelben von 
ben Ständen nicht anerkannt wurde, Die ſuͤrſtlichen 

Foderungen beftanden aus folgenden Poften: 
‚Aus dem Ruͤckſtande der nach dem Hannde 

—— Vergleich verfprochenen Gelder zu 31723 
.Rhle. | 

Aus ber Rücfoderung der von den fürftlichen 
Domainengütern zu Gerichts und Proceßkoften cons 
tribuirten Gelder zu 52350 Rthlr. * 

Aus den Unterhaltungskoſten der fremden Trup⸗ 
pen und den münfterifchen Subfidien für den fuͤrſt⸗ 
lichen Antheil zu. 199674 Rebe, 

Aus den verausgabten Legations und Commifz 
fionsfoften nad) dem fürftlichen Beitrag zu 47236 
Rchlr. 
— ben Loͤhnungen der Emder Garniſon nach 

dem fuͤrſtl Beitrag zu 34122 Rthlr. —* 
Aus dem fuͤrſtl. Vorſchuß wegen Verſchickung 
auf Reichs» und Kreistagen zu 7406 Rthlr. und 
endlich aus dem Beitrag zu der Miederrheinifchen 
Kreisarmatur zu 1739 Rthlr. | 

0 Me diefe Poften betrugen zufammen 424240 
Rthlr. ——— 
Endlich trug der Fuͤrſt an, ben Gliedern der 
Ritterſchaft, die zugleich adliche Aſſeſſoren des Hof- 
‚gerihts waren, und den Adminiſtratoren (b) Sig 
und Stimme auf Landtagen zu unterfagen: fo lange 
— | | die 

(b) Dieſes Petitum batte der Concipient der fuͤrſt⸗ 
lichen Imploration nicht recht gefuffee, weil die 
Adminiftraroren' nie Gib und Stimme auf Land» 
tagen gehabt haben. Sie wohnten zwar immer 
dem Landtag mit bei, aber nur, um den Ständen 
niit ihrem Gutachten. an die Hand su geben. 

Er” 
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die Stände den fürftlichen Bedienten keinen Eigizaı 
und Stimme auf Landtagen — — — 

$ 2. | 
Der Fürft hatte feine: Beſchwerden wider die 

Staͤnde überhaupt, und wider die Stadt Emden 
befonders mit Documenten belsget. ‚Er. hielt diefe 
Beſchwerden hinlaͤnglich gerechtfertiget, und war der 
‚Meinung, daß bei foichen Flaren sund ausgemashten 
Chatſachen keine proceffualifche: Weitläufigkeiten ſtatt 
‘finden duͤrften, ſondern gleich a Praecepto angefangen 
‘werben müßte. Hierauf war der fuͤrſtiche Antrag 

t Cd). : Den Ständen, die einen Agenten 
— in Wien hatten, konnten die fuͤrſtlichen 
Supplicationen nicht verholen bleiben. Schon am 
7 Jun 1720 trugen fie durch ihren Anwald Syohann 
Friedrich Graͤve bei dem Reichshofrath auf die Ab⸗ 
ſchriften ber fuͤrſtlichen Eingaben an, und.baten, in 
dieſen Streitigkeiten nichts. zu verfügen; fo lange fie 
nicht Darüber gehöret- werden, : Eben: vieles Geſuch 
ließen ſie am 18. Maͤrz 1724 wiederholen (e).. Aber 
ganz wider iht Vermuthen erfolgten .unter dem 
°r8. Aug. 1721 die kaiſerlichen Decrete. Folgendes 
iſt der wefentliche Inhalt des. merkwürdigen erften 
"Decrets?" „Se. Kaiſerl. Majeftär Earl VI. haben 
— Die Sürften von — Vorſtellung von 

22. „der 

2 Birch Nachricht: von dem Reichshofr. nf. 
ip 7. FadtirSpecies vom ben zwiſchen Fuͤrſten 2 
—0* Br vorfhwebenden Streitigkeiten, ‚p. 1- 

And, die befonders abgedruckten fürftlichen Suppik 
cationen 

Fadi Species, p. 6. | | 
G Supplic. humill. pro in Praeiud. Statuum Fr. 
"Orient. nihil' ſtatuendo fed communicandis event. 

Gravaminibus, “ 

* 
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1 „der. bisherigen ungebuͤhrlichen Schmaͤlerung der 
„landesfuͤrſtlichen Obrigkeitsgerechtigkeit, der damit 

„anklebenden oberſten Aufſicht und des bavon allein 
herruͤhrenden zerruͤtteten Zuftandes in Adminiſtra⸗ 
„tion der wichtigſten die gemeine Wohlfahrt ange⸗ 
„benden Sachen vortragen laſſen, und auf vorgaͤngi⸗ 
„ge reife Erwägung anders nicht befunden, als daß 
„vorbefagten Herrn Fürften Intention und: Meie 

„nung, die ihn zuftändige Sandesregierung auf eine 
„der kundbaren Keichsverfaflung gemeine und das 

„neben infonderheit denen. Faijerlichen oftfriefifchen 
„Refolutionen, Decreten, Accorden und Landtags⸗ 

’ „abfchieden gemäße Art, zum Beſten fämmtlicyer- 
„Unterthanen vermittelſt Abfchaffung der eingerifjes 
„nen großen Unordnungen zu führen, an fid) Löblich, 
„und mit nachdruͤcklichen Faiferl, oberfirichterlicyen 
„Beiſtand wider diejenigen, fo berührte Abfchaffung 
„ſchaͤdlicher Mißbräuche zu verhindern, ſich untere 
„nehmen möchten, zur behöriger Wirklichkeit billig 
„zu befördern fern.“ Mach diefem Eingang folgten 
die. Baiferlihe Verordnungen ſelbſt. Der Stadt 
Emden wurde aufgegeben, ihre fehuldige Quote zu 
den gemeinen Sandeslaften itzt und fünftig zu entrich⸗ 
sen, und den Rüditand nachzuzahlen. Die Admis 
niſtratoren wurden angewieſen, die verfallenen Brüche 

in der Rechnung aufzuführen, und die Hälfte dem 
Fuͤrſten einzuliefern; feine neue Reſtanten auf 
ſchwellen zu laffen, und die rüdftändigen beizu⸗ 

treiben; Die. Sandrechnung nach dem Fuß der Landes» 
Verordnung anzufertigen, bei dem Empfang und der 

Ausgäbe afle Poften umftändlich nahmhaft zu machen, 
bei jedem Poften das Jahr, den Monat und den Tag, 
gu verzeichnen, und forgfältig zu bemerfen, wozu Die 

‚Gelder verwandt worden, in Rechtshaͤndeln der 
Privatperſonen mit dem Fuͤrſten Feine Proceßkoſten 

4 ERS an 
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zu verausgaben, an ungenannte Patrioten Feine Praͤ⸗ 1521 
ſente zu entrichten, und zu den Zinfen der ohne Vor⸗ 
wiſſen und Einwilligung des Fuͤrſten aufgenzmme« 
nen Capitalien/ fo wie zu den Koften der dem fuͤrſt⸗ 
lichen Haufe nachtheiligen Coimmiffionen und Legatio⸗ 
nen feinen Beitrag zu verlangen, fendern fich ſolcher 
widerrechtlichen unleidlichen und. fträflichen Unter⸗ 
nehmien bei ſchwerer Verantwortung zu enthalten. 
Dabei wurde dem. Fürften wegen des: durch diefe, 
eigenmächtige und» unbefugte "Ausgaben erlittenen, 
Schadens die rechtliche Nothdurft befonders auszus, 
führen vorbehalten. Wegen der von dem Fuͤrſten 
verlangten Dberaufficht bei Verwaltung der Landes», 
mittehjzus dautet ‘das Faiferliche: Decrer woͤrtlich ſor 
„Nachdem aus erwähnter fürftlichen Vorfiellung ſich 
„allenthalben fo viel zu Tage leget, daß die geflage, 
„ten Unordnungen daher hauptſaͤchlich herruͤhren, daß, 
„die Staͤnde einer ungebundenen willkuͤhrlichen Ad⸗ 
„miniftratibn der gemeinen Landesgelder — mit des 
Fuͤrſten gaͤnzlicher Ausſchließung aus eigener Ges. 
„wolt ſich anmaßen: fo wollen Ihro Kaiſerl. Maje⸗ 
„ſtaͤt aus Erfoderung Ihres allerhoͤchſten Amtes, zu 
„Foͤrderung und Handhabung gemeinen Nutzens und 

„Gerechtigkeit, dieſe weit aus ſehende und vieler Jorge 
„loſen uͤblen Conſequentien volle Licenz, aller Gebuͤhr⸗ 
„niß nad), abgethan wiſſen, und erklaͤren darauf 
„kraft dieſes, daß der Herr. Fuͤrſt berechtiget ſey, 
„die Oberaufſicht, ob. die Gelder richtig verrechnet 

- „unds ad deflinatos ufus recht verwendet worden, 
„durch einen hiezu von ihm verordneten Commiffa« 
„riumezu exerciren/ und zu foldyem Behuf über die‘ 
„entdeckte Unrichtigfeiten der Einnahme und Ausgabe 

„Rede und Antwort, nicht weniger auch der aufges 
„fundenensungebübrlichen Poſten halber Satisfaction 
„von Denen‘ Aflignatoren jedesmal zu fodern; — 

Oſtfr. Geſch. 72. % „dann 

\ 
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- 7721 „dann gehet Ihro Kaiferl, Majeftär allergerechtefte 
Erklärung hiemit noch ferneres dahin, daß alle 

„Rechnungen, welche feit dem hannoͤveriſchen Ver⸗ 
„gieid) 1693. ohne Beifenn, Approbation und Mita 
»quittirung des fürftlichen Commiſſarii ihre Richtig⸗ 
„keit nicht erlanget haben, vor ungültig zu halten 
„feyn, und dahero diefelbige auf das von dem Herrn 
„äürften, Eraft feiner andesfürftlichen Oberaufſicht, 
„ergebende Begehren, deffen Commiffario nochmalen 
„mit denen dazu gehörigen Regiſtern und Quittungen 
„unmeigerlic) vorzulegen ſich gebühre.“ Ferner ver⸗ 
ordnete der Kailer, daß zur Vermeidung aller Un- 
ordnungen, feine von den Ständen abgenommene . 
Rechnung für juſtificirt und gültig anzunehmen fey, 
fo lange fie nicht durch) des fürfilihen Commiſſarii 
Unterſchrift ratificiree und beftätiget worden, Bis, 
dahin, follten die Adminiftratoren und deren Erben. 
für die Rechnungen haften. Endlidy gab der Kaifer 
den Ständen auf, ſich wegen. eines jährlichen billi« 

“gen und erfleclichen Beitrags fo zu erklären, daß 
daraus ihre Liebe, Treue und Ehrerbierung vor ihren 

wohl und rühmlich regierenden Sandesheren zu ihrem 
‚fonderbaren $ob bei männiglichen zu verfpüren ſey. 
„Dieſem allen nach — fo lautet der Schluß — ges 
„bieten Allerh. Kaiſerl. Majeſtaͤt ihren fämmtlichen 
„Landftänden und Adminiftratoren, wie auch der 

„Stade Emden, bei der. Pflicht und dem Gehorſam, 
„ſo fie dem roͤmtſchen Kaifer als dem einigen Obere 
„haupt des römifchen Reichs ſchuldig finn, vorftehen- 
„der Faiferlichen Refolution in allen Puncten getreue 
„lich und unverbrüchlicy ohne einige Erception und, 
»Aufzug zu geleben und nadyzufommen, und: da« 
„mider bei Vermeidung Faiferlicher Ungnade, und 
„eine Strafe von 50 Mark Goldes fich nicht wider» 

ſetzlich zu. erweifen, auch dee wirklichen Parition. 
| „halber 
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„halber binnen zwei Monaten eine von beiden Städ-1727 - 
„ten Aurich und Morden und dem dritten Stande 
„mit — Anzeige ſchuldiger Gebuͤhr nach eine 

zzuſchicken (f) * 

ge 3. 
Sn e einem andern ebenfalls unter bem 18. Auguſt 

ausgefertigten Decrete wurde den Ständen verwieſen, 
daß fie den Faiferlichen Verordnungen zuwider darauf 
arbeiteren, den Aufenthalt‘ der brandenburgiidien 
Miliz zu verzögern, ferner, daß fie bei dem. Biſchof 
von Münfter die Erneuerung des von dem Kaiſer 
$eopold bereits durch ein förmliches Deeret vom 

30. May 1695. cafjirten Conſervatorii nachge⸗ 
ſuchet (8), und mit Ausichließung des Fürften den 
oſtfrieſiſchen Verträgen und auch ſelbſt bem hannoͤ⸗ 
veriſchen Vergleich zuwider, mit benachbarten vors 
nehmen Neichsftänden ſich in einen Vertretungss 
«onttact der zwar projectirten, aber niemals zum, 
Effect gefommenen Kreisormatur eingeloffen hätten. 
So lautet der Sch luß dieſes Decrets: „Ihro Kaiſerl. 
„Majeſtaͤt haben in Kraft Dero tragenden aller⸗ 
‘„böchiien Faiferfichen. Amts und zur Aufrechthaltung 
„Recht und Gerechtigkeit ſich gemüßiger befunden; 
„zur Abjüheung der Churbrandenburgifchen und: 
„tachgehends Dero felbft eigenen Miliz die bebörige 
„Verordnung ergehen zu laffen, und den Landes⸗ 
„Ränden — daß ſie ihres Orts nicht nur 

J 2 „ſolcher | 
Ya 
: o Die faiferlichen Decrete find beſonders abge: 

AN = Staͤnde hatten die Erneuerung des Conſer⸗ 
oatortii nicht blog nach geſuchet, fondern solche unter 

"dem g. April 1720. wirklich zu Grande gebracht. 
Dies ſcheint dem Kürften br Einreichung feiner 

i Beſchwerden noch nn geblieben zu ſeyn. - 
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. 1721 „folcher allergerechteſten kaiſerl. Verordnung bei Stra- 
„fe von 50 Marf loͤthigen Goldes im geringſten nicht 
„hinderlich fallen, von allem Recurs an andere Ge⸗ 
„walt und Obrigkeiten ohne Vorwiſſen bes Herrn 
„Fuͤrſten, es ſey ſowohl wegen ber Reichs. und Kreis» 
„präftationen, und deren Vertretung , nod) unter 
»Prätert: einer Prolongation voriger Convention, 
nimmaßen, was folchergeftalt allbereits vorgenoms 
„men worden, hiedurch aus kaiſerlicher Macht und 
„Vollkommenheit vor null und nichtig erfläret wird, 
„ſich enthalten, und bei vorfommenvden Irrungen an 
„Ihro Kaiſerl. Majeſtaͤt fid) wenden, und- mit 
„Dero allergeredhteften Ausſpruch alkein vergnügen 
»ſollen.“ An die Stade Emden ergieng ebenfalls 
unter dem 18. Auguft ein Faiferl. Deere. Es ber. 
traf die aufzurichtende Commerzcompagnie.. Hierin 
wurbe dem Magiftrat verwiefen, daß derielbe fidy 

eigenmaͤchtig unterfange, eine Handlungscompagnie 
zu errichten, und derfelben eine Octroy zu ertheilen, 
da die Verleihung dergleichen Privilegien einer mittele 
‚baren dem Sandesfürften mit Pflicht und Unterchänig- 
Feit verwandten Stadt niemals zuftinde. Mod). 
mehr eiferte der Kaiſer Darüber, daß der Magiftrat. 
ſich erdreiſtet Habe, unter den Gocietätsverwandten. 
über die Handlungsgefchäfte die ordentliche Appella⸗ 
tionsinftang aufzuheben, und fid) fogar vorbehalten. | 
habe, neue Handlungsſtatuten zu entwerfen. „Gleich 
„wie nun — fährt der Kaifer fort — „Wir wegen 

\ „diefes ungeftümen und ungebührlichen Führnehmens 
„Unferes -fonderbares ungnädiges Mißfallen kraft 
„diefes Decreti gegen VBürgermeifter und Rath\ ber 
„Stadt Emden bezeigen offen; als caffiren Dier 
„felben dag Emdiſche Privilegium der neuen Com» 
‚„merziencompagnte aus kaiſerl. Macht-⸗Vollkommen⸗ 
un mit — FEN el daß felbiges zus 

„ſammt 
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„ſammt feinem Inhalte und Begriff vor aufgehoben, 1728 
„fraftlos und nidyrig geachtet werden folle.“ Und 
an dem Schluß: „Wannenhero Ihro Kaiferl. Maje⸗ 
„ftät oft benannten YBürgermeiftern und Rath zu 
„Emden ernftlidy und feftiglid) gebieten, auf diefe 
„kaiſerliche Refolution ein fleifiges und getreues 
» Auffeben jederzeit zu haben, und ſich in der aller= 
»gehorfamften Vollziehung derſelben dem pflicht« 
„ſchuldigen Gehorfam in feinem Stuͤck zu entziehen; 
»verfehen fi) auch zu ihnen reichsvaͤterlich, daß fie 
»bierinnen nichts anders thun, ‘und zu dem Ende 
„eine zulängliche Paritionsanzeige innerhalb zwei 
„Monaten einfchiden werden‘, als lieb ihnen fey, 

¶ Dero und des Reichs Onade zu erhalten, und fehiwere 
„Ungnade nebenft einer Pon von 50 Marf lörhigen - 
»Goldes, oder auch nad) Befinden der Berlierung 
„ihrer Rechte und Freiheit zu vermeiden.“ Dann 
erfolgte noch ein Eaiferliches Parent, worin’ allen 
Heichsunterthanen bei Strafe von zo Mark lörhigen 
Goldes ungerfaget wurde, fid) nicht mit der Emder 
Compagnie zu befaffen (b)- 

DE er Se 
Dies’ ſ nd denm die fo ſehr werkwuͤrbigen kaiſer⸗ 

lichen Deecete, die in den oſtſrieſiſchen Streitigkeiten 
erfolget ſind. Der Fuͤrſt ließ dieſe Decrete, fo bald 
er ſie erhalten hatte, den Ständen am 12. Octob. 
durch zwei Notarien inſinuiren. Der ſtaͤndiſche 
Praͤſident erwiederte ben Motarien, daß die Erände 
die Faiferl. Decrete mit allerunterehänigftem Reſpect 
zwar für infinuire annehmen, indeffen ſich ihre Noth⸗ 
durfte dawider vor behalten haben wollten (1), Dem 
Magiftror in Emden wurden ebenfalls die Eaiferlichen 

‚93 Deerete 
(h) Aus den abgedruckten — OHR, 
9 Landſch. Acten. 
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3721 Decrete burch Notarien in Gegenwart des Regierungse 

raths Tammena infinwirer. Auch wurde dag kaiſer⸗ 
liche Patent wegin der verootenen Sommerzcompagnie 
durch) einen fuͤrſtlichen Canzeleiboten an das Rath⸗ 
haus und an der fuͤrſtlichen Burg angeſchlagen. Bei 
diefer Handlung liefen ſich Bürgermeijter und Rath 
vernehmen, daß fie die Eaiferlichen Decrete zwar für 
infinuirt annehmen, indeſſen ihre Caufales, da bie 
Decrete und das Patent erſchlichen wären, dem Kai⸗ 
fer einreichen wollten (k). Den Ständen befremdete 
es fehr, daR fie ungehört condemniret waren. Sie 
trugen zu wiederholtenmalen bei dem Reichshoftath 
auf die Mircheilung der fürftlidhen Eingaben an, 
und hielten fid) dann vor, ihre Einreden anzubringen, 
und darzuthun, daß die fürftlichen Beſchwerden 
größtentheils wider den flaren Inhalt der. Landes⸗ 
vertraͤge ſtritten. Dann’ führen fie beſonders aus, 
daß, wenn man-aud) den uneingeftandenen Fall ana 

- nehmen Fönnte, diefe Streitfachen wären von der Art, 
daß ınan, ohne den Öegentheil zu hören, a praecepto 
anfangen fönnte, dennoch den Ständen nad) den ber 
kannteſten Rechten die Befugſamkeit zuftünde, ihre 

' Exceptiones Sub. et Obreptionis einzuführen. Die» 
fes wirkte nım fo viel, daß unter dem 16. Decemb. 
dem fürfttichen Agenten aufgegeben "wurde, ven 
Ständen die fürftticdren Eingaben und Supplicatio« - 
nen mitzutheilen. Diefe erhielten fie vor und nad) big 
in den Sommer bes folgenden Jahres Stücweife (I). 

5. J 

Durch die. Leitung des Canzler Brenneiſens, der 
die bei dem Hofgericht — Be 

ſelbſt 

(k) ai Eupik. wider Emden vom 7. May 
1722, | p. 1 

() —— Anweiſung P.6-%. 

’ 
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ſelbſt ausgearbeitet hatte, waren dieſe dem fürftlichenzzar 
Haufe fo fehr günftige Eaiferliche Decrete erfolger, 
Hievon biele fidy der Fuͤrſt auch völlig überzeugt. Er 
fand bald nachher Gelegenheit, ſich erfenntlich zu 
zeigen. - Der geheime Kath, und Profeffor Thomas 
fius in Halle hatte den Canzler Brenneiſen, der unter 
ihm über die fo befannte Differtation, de jure Prin- 
<ipis circa adiaphora dispuriret hatte, als .erften 
DProfeffor der jurüitifchen Facultät in Frankfurt an der 
Oder bei dem Koͤnige von Preußen in Vorſchlag ge⸗ 
bracht. Thomaſius erhielt ı 722. den föniglichen:722 
Auftrag, den Canzler hierüber zu fondiren. Thor 
maſius meldete diefes dem Canzler, verſprach ihm 
den Titel eines Föniglichen geheimen Raths, und 
goo Rthlr. Gehalt; auch verficherte er ihm, daß er, 
mit den übrigen Emolumenten ſicher auf 2000 Rthlr. 
rechnen fönnte. Von diefem Antrag gab der Ganze 
fer dem Fürften unter dem 6. Aprit ſchriftlich Nach-. 
ride. Am Schluß drücke er fi) fo aus: „Vorerſt 
„weiß ic) dabei nichts anders zu thun, als den alle 
„Waltenden Gott, deffen wunderbare Providenz bei 
„dieſem Werke ich demuͤthig verehren muß, von Hera 
„zen anzurufen, dieſes Werf zu einem ſolchen Aus» 
„gang gedeihen zu laflen, der feinem gnädigen und 

„guten Willen gemäs ift. Em. Hochfürfil. Durchl. 
„werden vermuthlich über diefes Anfchreiben in einie 
„ge Gemuͤthsbewegung geſetzet werden, bitte aber 
„dabei ganz unterehänigft nerfichere zu feyn, daß ich 
„nicht zweifle, daß auch diefes Werk durch göttliche 
„Direction auf eine oder die andere Weiſe nicht ohne 
„Ew. Durchlaucht Vortheil ausfallen werde. — 
„Vorerſt fehen Sie wenigftens daraus, wie man am 
— Hofe die oſtfrieſiſche Hiftorie anfehe.“ 

. r Fürft antwortete unter andern fo: „Bei 
| „fhen — wertheſter Herr Canzler! und 

34 ada 
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27225da ich verſichert bin, daß Sie mich recht lieben, 
„hoffe ich, Sie werden mich nun (da ich von ges 
„ſchickten Leuten, jo ihre Stelle wieder dignement 

- „befteiden fönnen, mich entbloͤßet fehe) nicht aban⸗ 
„doniren, und mic), der ich ohne das vor Kummer 
„und Chagrin mid) oft nicht zu laffen weiß, nicht 
»böllig, disconfoliren, Etiam ingratae patriae in» 
„ſerviendum eft, fagt ein Heide, alfo nicht allein 
„meine Perfon und mein Haus, fondern aud) ihe 
„liebes Vaterland fodert von ihnen, daß fie das zu 
vdeſſen Soulagement urid Rettung angefangene nüge 
»liche Werf, fo Gore vermitteift der gerechten Eaifer- 

»ilichen Decrete allbereits mildiglid) gefegnet hat, zu 
»Stande bringen, und Dero Gedädhtniß dadurch 
»„unfterblich machen. — Ich werde jederzeit mit 

 „unveränderlicher Eftime und aufrichtiger Siebe be 
o» harren | | 

des Herrn Canzlers 
ganz affeckionirtefter, fo lange ich lebe, 

Georg Albrecht. 

Nach dieſem erhaltenen gnaͤdigen Antwortsſchrei-⸗ 
ben, ſchlug der Canzler Brenneiſen den Ruf nach 
Frankſurt aus. Der Fuͤrſt dankte ihm hierauf in 
den gnaͤdigſten Ausdruͤcken, ſetzte ihn in den voͤlligen 
Genuß feines Gehalts zu 1000 Rthlr. (m), vers 
ftattere ihm für feine Küche fo viel Wildpret ument⸗ 
geldlich zu fodern,. wie er verlangen möchte, und 
fiherte feiner Frau, wenn fie ihn überleben follte, 
eine jährliche Penfion zu (n). $- 

| 69.6, 

(m) Die Gehälter der fürftlichen Bedienten waren 
auf zwey Sabre reduciret, weil die Domalnencalfe 
wegen ber Waſſerfluthen erſchoͤpfet war; Im 

(n) Aug den Regier, Aeten. 

% 



3weiter Abſchnitt. 137 

Zr 6. 6 | 2072 
Die kaiſerlichen Decrete waren in dem ganzen 

Lande “an öffentlichen Oertern angeſchlagen. Die 
Uneinigkeiten der Staͤnde unter ſich veranlaßte einige 
Deputirten zu Aeußerungen, daß man, um einmal 

aus den Verwirrungen herauszufommen, ſich nur 
ſchlechterdings den Faiferlichen Decreten unterwerfen 
müßte, Der Spndicus der Stadt Emden, Hes⸗ 
lingh, eiferte am 27. Febr. ſtark dawider. Alle , 

diejenigen, fagte er, die fich zu eimer ſolchen Sub— 
miffion verftehen würden, müßten als Verraͤther 
des Waterlandes angefehen und behandelt werben. 
Diefe feine Rede hatte die Wirfung, daß ein wider⸗ 
fprechender Deputirter des driften Standes, Folckert 
Terborg, fogleich aus der ftändifchen Berfammtung 
gewiefen wurde. Terborg wandte ſich an den Fürften . 
und fuchte den Sandesherrlichen Schuß neh. Der 
Fuͤrſt requicirte hierauf zwei Notarien. Diefe follten 
fid) mit dem abgewiefenen Deputirten in die ſtaͤndi. 
ſche Verſammlung verfügen, und von den Ständen 
eine Erflärung fodern, ob fie den hinlänglich qualifte 
cirten Deputirten Terborg wieder aufnehmen wollten, 
oder nicht? dabei war den Nrotarien aufgegeben, in 
dem Weigerungsfall wider das widerrechtliche Ver⸗ 

\ fahren zu proteltiren, da dem Landesherrn die Judi 
\ catur der Vollmachten zuffünde. Die Notarien bes 

> folgten genau diefe Kequifition. Die Stände er 
wiederten hierauf: „ie waͤren nicht gewohnt in ' 
Comitiis des Hochfürftt. Durchl. Gefinnen durch 
Notarien zu erhalten, fondern hätten jederzeit von 
„Canzler und Raͤthen die Vorftellurgen angenomr 
„men Sie wollten alfo von ben Raͤthen auch igt 
„die Worftelungen erwarten, und dann ihre Accor- 
„denmäßige Erklärung abgeben.“ Der Fürft hatte 

ſich indeffen vorgenommen, Das Betragen des Syn - 
| 6 dicus 

# 
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— Heslingh ſcharf zu ahnden. Er lieſt bei ber 
Canzlei uͤber die Ausdruͤcke, deren ſich der Syndicus 
bedienet hatte, Zeugen abhoͤren; auch war der Syn⸗ 
dicus vorgeladen, der Abhoͤrung der Zeugen beizu⸗ 

wohnen, und Interroqatotia einzureichen. Die 
Staͤnde hielten dieſes Verfahren fuͤr einen Eingriff 
in ihre Rechte, und nahmen ſich des Syndici Hes⸗ 
lingh an. Sie fuͤhrten bei dem hierlaͤndiſchen Hof 
gericht aus, daß es der Verſaſſung zuwider ſey, uͤber 
Comitialdeliberationen Inquiſitionen anzuſtellen, und 
brachten wider den fuͤrſtlichen Generalprocurator eine 
Citation ex L. diffamari und eine Inhibition in dies 
fer Sache nicht weiter gu procediren aus. Zwar 
appellirte Davon der Fuͤrſt an den Reichshofrath, in« 
deſſen gerierh die Jnquifition ins Steden (0), 

$ 7. u 
Die Uneinigkeiten, welche unter den Ständen 
berrfchten, gewährten bei diefen Fritifchen Ausfichten 

unguͤnſtige Ausfichten auf die ftändifche Werfaffung. 
Die angefehenftien, die vwornehmften Glieder der 

. Stände ſuchten die Harmonie zu erhalten, und bes 
fonders diejenigen abzufchreden, Die von einer Sub» 
miſſion auf die Faiferlichen Decrete zu fprechen fih 

unterfingen möchten. : Die Ritterfchaft und die 
Stadt Emden hielten feft an einander. Morden, 
Aurich und der dritte Stand wanften zwiſchen beiden, 
Zwar dadıren noch zur Zeit faft alle dahin einftim- 

mend, daß die faiferlidyen Decrefe nicht der Landes⸗ 
| verfaffung und den Verträgen entfprächen, und man 

die Landesconſtitution aufrecht erhalten müßte. Es 
waren aber viele und weit Die mebreften in den beiden 
Städten und den Aemtern mit Emden aͤußerſt unzu⸗ 
frieden, daß fie nicht mehr die fechfte Quote und ſeit 

2 | einigen 
(0) Landſchaftl. Acten. 
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einigen Jahren gar nichts zu ben Sandeslaften ab 1722 
führee, daß fie demohnerachtet in Schatzungsſachen 
und bei deren Einwilligung votirte, und einen beſon⸗ 
dern Adminiſtrator in dem Collegio hatte. Vielen 

war ſogar die Emder oder die in Emden liegende 
ſtaͤndiſche Garniſon anſtoͤßig. Man glaubte, daß 
ſie nicht den mindeſten Nutzen braͤchte, und die großen 
Koſten erſparet werden koͤnnten. Die zerriſſenen 
Deiche und deren Herſtellung verurſachten beſonders 
viele Mißverſtaͤndniſſe unter den Staͤnden. Aurich ˖ 
und der größte Theil des dritten Standes verlangten, 
daß die Deichachten bey ihrem Fläglichen Zuftande 
fich) felbft Helfen müßten; die Ritterfchaft und Emden 
drangen aber durch, daß man den Deichachten bei 
ihrem Eläglidyen Zuftande unter die Arme greifen, 
und überhaupt die Herftellung der Deiche einmal mit 
Macht angreifen müßte. Diefes hab ich vorhin 
weiter ausgeführer. Das fürftliche Minifterium, 
welches ebenfalls mit dem ftändifhen Plan unzus 
frieden war, erſchwerte den Ständen die nothwendi· 
ge Geldnegotiation in Holland dadurch, daß fie die 
Faiferlichen Decrete abdrucken und in Holland ver- 
tbeilen ließ. Wie aber die Stände durch ihren Agen⸗ 
ten Dreyer dagegen bekannt machen ließen, daß die 
kaiſerlichen Decrete keine rechtskraͤftige Sentenjen 
wären, fondern die Streitigfeiten mit dem Fürften 
zu einem. ordentlichen Proceß gedeihen würden: fo 
kam die geſtockte Negotiation wieder in Gang. In⸗ 
deſſen fonnten fie doc) vorerft im April nur 150000 
Gulden erhalten. Wie fie damit lange nicht aus⸗ 
reichen konnten, fo nahmen fie zur Ausfchreibung 
außerordentlicher Schaßungen, wovon niemand ver⸗ 
ſchonet bleiben follte, ihre Zuflucht. In Aurich) 
fanden fie den erften Widerftand bei den fürftlichen 

Raͤthen. Dieſe wollten ſich — nicht zur 38 
lung 
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1722lung der Schaßungen verftehen. Der lantfchaftlidye 
Erecutor Hulfip erhielt den Auftrag, die Erecution 
zu verrichten. Sn Begleitung zweier bewafneter 
Maͤnner machte er mit. dem Canzler Brenneiſen den 
Anfang. Diefer Fam mit dem Degen in der Hand 
und warf Hilfip zur Thüre hinaus. Auch alle andere 
Raͤthe thaten Pfandweigerung. Die Schagungs» 
bebung gieng in Norden und auf dem platten Sande 
nicht viel beifer. Die Deputirten dee Stadt Aurich 
gaben den Ständen zu vernehmen, daß fie, fo lange 
bei dem Collegio Feine beflere Deconomie eingeführet 
würde, feine Schaßungen entrichten wollten. Mit 
ihr ſtimmte Norden und der größte Theil des dritten 
Standes ein. Gleich nachher im Zul. refcribirte 
der Fürft, daß er durchaus Feine Schagungen zu: 
ftehen wollte: fo lange die Adbminiftratoren nicht 
eine mit gültigen Belägen juftificirte Rechnung ab» 
gelege: hätten. Du alfo in vielen Stuͤcken befon- 
ders wegen ber Emder Duote, der Emder Garnifon, 

‚‘ bes Deichweſens, der Schagungseinwilligung, und 
Verwaltung der $andegmittel viele unter den Stän- 
den mit dem Fürften übereinftimmten: fo befürchtete 
die Ritterſchaft und die Stadt Emden eine Trennung 
der Stände. Diefe Beforgnif mar um fo viel mehr 
gegründet, weil auf fürftlichen Befehl die Eingefeffee 
nen auf dem Sande hin und mieder, befonders aber 
in Nieder⸗Reider⸗Land durd) die Beamte aufgeſodert 

‘wurden, ſich ben Paiferlichen Decreten zu unterwer« 
fen, und ein ihnen vorzulegendes Formular zu unters 

ſchreiben. Der ftändifche Praͤſident ftellte hierauf 
den Ständen vor, „daß das fürftliche Minifterium 

ſchon feit einigen Jahren gearbeitet hätte, unter den 
Ständen Spaltungen zu errichten, und Diefe Un 

“  einigfeit zu feinem Vortheil zu benugen. Die Fol 
gen einer folchen Trennung würde die Vernichrumg 

| | der 
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der ganzen Landesverfaſſung und die Unterjochung der1722 
Stände ſeyn. Er erfuchre Daher die ganze Verſamm. 
lung, das Wohl des Vaterlandes patriotifch zu: bes 
berzigen, und die Störer Der gemeinen Ruhe, und 
befonders die, weiche ſich den Faiferlichen Decreten, 
beren Aufhebung man nad) einer gründlichen Vor⸗ 
ftellung nicht bezweifelte, unterwerfen würden, felix ’ 
nen Eiß und. Stimme auf den Landtagen zu ver« 
ſtatten.“ Durch diefe und andere Vorftellungen 
wurde die Harmonie unter den: Ständen einiger‘ 
maßen wieder bergeftellet (p). $ 

F. 8. 

Der Fuͤrſt hatte unterdeſſen von dem 7. May an 
bis zu dem 22. Jun. vor und nach zwoͤlf neue Sup⸗ 
plicationen dem Reichshofrath einreichen laſſen. Sie 
enthielten theils Wiederholungen der vorigen Klagen, 
theils neue Beſchwerden wider die Staͤnde, und be⸗ 
ſonders wider Emden und auch wider die Adminiſtra⸗ 
toren (q). Da den Staͤnden auf ihr Anhalten von: 
dem Reichshofrath die Mittheilung der fürftlicheit 
Eingaben zugefichert,, und dem fürftlichen Agenten: 
unter Dem 16. Decemb, f721. bei Strafe von drei. 
Marf Silber.abermalen aufgegeben war, innerhalb: 
acht Tagen die fuͤrſtlichen Vorſtellungen, worauf die 
kaiſerlichen Decrete ergangen waren, den Ständen: 
zuzuftellen, fo beruhigten fie fic) dabei. Sie ſtanden 
in der feiten Idee, daß fie mit ihren Einreden wider 
die Faiferlichen Degree, wenn fie erft alte fürftliche 
Erhibita würden erhalten: haben, geböret werden 
follten, und ihnen dazu ein’ hinsänglicher Termin ver« ı * 
flattet werden würde. Kaum waren indeffen die leg 

‚ teren 

(p) Landſchaftl. Acten. 
(g) Kurze Nachricht von m... bei demüge 
hofeath. pr I2wIg,. _ 
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 1722teren Stuͤcke dem fländifchen Agenten- zugefteller, 
(denn erft am 17. Auguſt docirte der fürftl. Anwald 
die voliftändige Inſinuation,) fo erfolgte ſchon an 
dem folgenden Tage, alfo unter dem 18. Aug. 1722. 
ein neues kaiſerliches Dectet £r). Hierin wurden die 
unter dem 18. Aug. 172 1. wider die Stände und die 
Stade Emden ergangenen Decrere nochmalen beftätis . 
get: "Den Ständen wurde ernftlich verwieſen, daß 

ſie diefen Decreten , welche fi) auf die oſtfrieſiſchen 
Elaren Sandesverträgegründeten, und des heil. Reichs: 
Verfaſſungen und Grundgefegen gemäs wären, bisher: 
nicht gelebet hätten. ihnen wurde darin bedeuret, 
daß Unterthanen und Wafallen nicht zuftünde, ſich 
mit Erceptionen des Gehorfams aufzuhalten. Es 
wurde hierauf den Ständen, den Adbminiftratoren 
und der Stadt Emden aufgegeben, binnen zwei 
Monaten von ber Gelebung diefes Decrets und der 
wirklichen Abftellung der Contraventionen die Paris 
tionsbefcheinigung einzubringen, mit. der. Verwar⸗ 

’ mung, daß bei. ferner verfpürenden widerfpenftigen 
WVrerachtung der Faiferlichen Decrete, zur Confervation: 

der. Faiferlichen Autorität und Aufrechthaltung der 
Gerechtigkeit und ihres $ähdesfürften ‚hoher Both⸗ 
mäßigfeit, wider die Ungehorſamen auf die Poen 
von 50 Marf Goldes procediret, und die zur Execu- 
tion erfoderlihen Mittel auf der Widerfpenfligen 
Koſten erfanne werden follen (s). | 

Diefes neue Eaiferliche Decret ließ ber Fürft von 

® den Eanzeln publiciren und den Ständen am 10 Oct. 

auf dem Landtage durch Notarien infinuiren. In der‘ 

J | Sands 

* ©) Summariſche Anweiſung. §. 9. et ſeq. 

(s) Aus dem gedruckten Decrete vom az. Aug 1722. _ 

— 
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Landtagspropoſition foderte er die Stände auf, den722 
Baiferlichen. Decreten befonders wegen: der ihm Darin. 
zugeftandenen Oberaufficht über die $andesmittel, 
wegen ber verbotenen münfterifcyen Subfibien, wegen. 
unerlaubter Unterhaltung fremder Truppen, wegen 

unterſagten nicht mehr aus der Landescaſſe zu entrich« 
tenden Procefkoften, und der zu erlegenden Emder 
Quote ſogleich zu geleben; „damit — wie es zuletzt 
in der Propofition heißt — „Wir nicht noͤthig haben, 
„wider Die Ungehorſamen auf die angedrohten Brüche 
„und Erecution bei Sr. Kaiferl. Majeftät. anzuhals 
„ten, fonft müffen Wir vor Gott und aller Welt bea 
„zeugen, daß Wir an allen denen Widerfpenftigen 
„dadurd) uͤberkommenden Koſten und Weitläuftige 
„feiten unjchuldig ſeyn wollen.“ Die Antwort der. 
Stände war von dem nämlichen inhalt, den fie bei 
der Infinuarion der erften Faiferl. Decrete ertheilet 
hatten. Die Folge war indeffen, daß fte ſich näher 
unter fich verbanden, Lie Aufhebung der faiferlichen 
Decrete zu bewirfen (t). Zuförderft gaben fie ihrem 
ESyndico, oder wie man ihn. damals nannte, Advo⸗ 
cato Patriae Homfeld.auf, eine Ablehnung der fuͤrſt⸗ 
lien Poftulaten befonderg ‚wegen Adminiftration 
der Landesmittel auszuarbeiten, und auf die Caffation 
der Faiferlichen Decrete anzutragen, „Obgleich — 
fängt der Concipient diefer Deduction an — „bie 
„oftiriefifchen. Stänte Em. Kaiferl. Majeftät aller⸗ 
„hoͤchſte Befehle mit allertiefſter Veneration zu ge⸗ 
„horſamen ſchuldig zu ſeyn, gerne bekennen: fo haben 
„dennoch. diefelben unter Dero allergnaͤdigſten Er⸗ 
„laubniß den ſonſt ſchuldigen allerunterthaͤnigſten Ges 
‘shorfum, diesmal mit allertieffter Devotion zu depre⸗ 
»eiren fi) unumgänglid) gemuͤßiget befunden, weil 

| „fie 
(t). Fürftliche Vorſtellung, die Adminiſtr. der Landes⸗ 

mittel best; vom 15. Decemb. 1722. p. 28. u. 36. 
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1722, ſie ſonſt dadurch ihre uralte mit Gut und Blut er» 
= „mworbene, "und von den dandesherrn in den. Huldi⸗ 

„gungsreverfalen heilig beftätigten Privilegien ver 
„luftig gehen würden. - Sit müßten daher bitten, » 

»ſie zur Einbringung ihrer Cinreden, nad) Anleitung; 
„der Reichsgeſehe allergnädigft zuzulaflen. Nah 
„dem Emdiſchen Receß von ı606,, welcher in dem. 

„Dfterhufifchen Vergleih 1611. von dem Jandes- 

„herrn angenommen und beftätiget ‚worden, wäre: 
„den Sandesherrn zugeftanden, einen Inſpector dem. 
„Collegio zuzufügen, jedoch mit der Einfchränfung,. 

“ „daß er fein Votum führen und fidy der Mitverwal⸗ 
„tung der Sandesgelder enthalten follte. Mad) dem 
„Proviſionalvergleich von 1607., nad) dem Norder 
„Landtagsſchluß von 1620., den ſtaatiſchen Decifio» 
„nen von 1626. und 1668., nad) dem Haagifchen : 

„Vergleich von 1662., nad) dem von dem Kaiſer 
„confirmirten Vergleich von 1678: und dem Hannds 

zveriſchen Bergfeich von 1693. wäre den Ständen 
‘ „die privative Verwaltung der Landesmittel übere 

 „laffen. So lange das Adminiftrationscollegium 
„feine Confiftenz gehabt, wären zwar die Landrechnun« 
„gen in Beiſeyn eines fuͤrſtlichen Commiffarii einges 

„nommen, aber niemalen von demſelben mit quittiret 
„oder genehmiget worden.“ Aus allem dieſen dedu⸗ 
cirte der Syndicus, daß die Steuerſachen durchaus 
vor die Staͤnde gehoͤrten, und der Fuͤrſt ſich nicht 

damit befaſſen, vielweniger darüber eine Oberaufſicht 
ſich anmaßen koͤnne. Dieſe Schrift wurde am 

18: November dem Reichshoſrath eingereichet (u). 

Dann ſuchten die Staͤnde in verschiedenen Vorſtellun ⸗ 

gen zu bewähren, daß alle übrigen Streitigkeiten mit 

(u) Gruͤndliche Ablehnung und Accordenmaͤßige Ans 
- weiſung loco paritionis ‘ad, Ordinat. Caelar. cum 

petito humill, pro eatumdem caflatione,; | 
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dem Regierhauſe nicht nad) den gemeinen Reichs 1728 
rechten, fondern nad) Den Sandesverträgen enrfchieben - 
“werden müßten, die Faiferlichen Decrete nice mit den 
Verträgen übereinftimmten, und diefe Decrete wider 
fie, da fie niemals über die fürftlihen Eingaben ver⸗ 
nommen worden, erjchlichen wären (v). > 

2, * | 6. 10. ee 

Der Fürft und die Stände waren über Herftel- 
lung der zerriffenen Deiche nicht einig. Beſonders 

“wollte der Fürft den mie dem Rathsherrn Spree, 
über die Schließung des farrelter Kolcks getroffenen 
Bergleidy.nicht genehmigen. Nach nun erfolgtem 
Faiferlichen letzten Decrete verlangte er unterm ı6. 
Dctob. die Oberdirection über das Deichwefen, und 
verwarf den Plan der Stände: Die Stände’ hielten 
indeffen ihren Plan für das einzigfte Mittel, das fand 
zu retten. : Daher wollten fie nicht Davon abgehen. 
Dies hab ich vorhin ſchon erzähler. Nun kam es 
darauf an, woher fie das benörhigte Geld nehmen 
follten. - Hart drangte.der Geldinangel die Stände 
und die Adminiftratoren. In Holland flockte der 
Credit, die noch unter Waffer ftehende Sänder konn⸗ 
ten feine Schatzungen aufbringen, und dle Accifes 
pächter hatten die gegruͤndetſte Befugſamkeit, auf 
Remiffionen anzutragen. . Dazu trat noch hinzu, 
daß zur Beruhigung der Deicharbeiter viele Deich» 
beftecke oder Affignaten eingelöfet werden mußten. 
"Denn ſchon vor einigen Monaten war der Admi« 
niſtrator von Appelle von Deicherbeitern in Emden 
angegriffen. : Er würde ins Wafler geworfen feyn, 

wenn 

(v) Gründl. Anweifung von ber oftfriefifchen landes 
berrlichen eingefchränften Oberbotmäß:gfeit, $. 18. 
et ſeq. und Erläuterung diefer Anweiſung. 

K Oſtfr. Geſch. 7 B. 
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— 1722wenn die Wache nicht ſchleunig zu feiner. Hütfe here 

beigerilet wäre. Dem Aöminiftrator Lengering waren 
die Fenfter-eingeworfen, und der Adminiftrater Ter 
Brack war mit Schleifung feines Haufes bedrober. 
Die Fortſetzung des Deichbnues erfoderte große 
Summen, "Der faiferliche Oberfte von der Ley, der 

preußifche Kriegecommiffarius Iwatzhof und ber 

Emder Magiſtrat klagten hart über den Ruͤckſtand 
‚des der kaiſerlichen Salvegarde, den preußiſchan 

Marinieren und der Emder Garniſon ſchuldlgen 

Soldes, und der Biſchof von Muͤnſter drang eifrig 

auf die Zahlung der ruͤckſtaͤndigen Subfidien, Falls 

die Stände nun nicht Berwirrungen auf Verwirrun⸗ 
gen häufen wollten? fo mußten fie aud) bei diefen 
Fällen wenigſtens auf Abfchlagszahlungen bedacht 

ſeyn. Wenn nun gleich ſchon in diefem Jahre bei 

‚ dem ohnehin ſchlechten Zuftande des durch die Waſſer⸗ 

fluthen fo fehr mitgenommenen fandes, viele außer 

‚ordentliche Schagungen befonders zu dem Abtrag 

„der Hannöverifhen Schulgen eingewilliget und ers - 

hoben waren: fo war eine neue Schatzungsausſchrei⸗ 

"bung doc) das einzigfte Mittel, wozu die Stände bei 
diefen Umftänden greifen Eonnten. Das infinuirte 

legtere Faiferliche Deerer vom 21. Auguſt fahen die 

"Stände für das Grab ihrer ganzen Sandesverfaflung 

on. Das allgemeing Mißvergnügen über dieſes 

Decret wirfte eine ungnädige Harmonie unter den 
Ständen. Eben diefe Eintracht harte aud) auf die 
Schatzungseinwilligung und auf das Deichweſen 

Einfluß. Man wiligte einftimmend 8 Capital: und 

‚16 Perfonalibagungen ein, und beftätigte die wegen 

Herftellung der Deiche vorhin genommenen Reſo⸗ 

lutionen (w). J | 
— $. 1 I. 

(w) Landſch. Acten. 
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Diefen Landtagsſchluß ercfneten die Stände bes 
' reits am 18. Detober dem Fürsten fehrifelih. - So 
lauter der Bericht: „Nachdem die gefammten Sian⸗ 

„de, durd) Gottes Güte, binwiederum zur wahren 
„Einigkeit gebracht, und fo viel an ihnen, das bes 
„drängte Vaterland mit zufammengefißten Kräften 
u retten, intensioniret feyn: fo werden Se. Hoch⸗ 

1722 

„ſuͤrſtl. Durchl. in ‚hoben Gnaden ermeſſen koͤn⸗ 
„nen, wie wehe es ihnen thun muͤſſe, daß ſie Dero 
„landesvaͤterliche Approbation nicht erhalten moͤgen. 
„Gleichwie aber geſammte Staͤnde einmuͤthig be— 
„ſchloſſen, daß die Landesangelegenheiten dereinſt 

: „mit Nachdruck.zu befördern ſeyn, und inſonderheit, 
„fo viel den Deichbau betriffe, nach Anleitung der 
„sandtagsrefolution vom 13. März diefes Jahres 
„verfahren werden müffe: fo find von ihnen zur Abe 

„führung aller andringenden Landeslaſten 8 Lapitale - 
„und 16 Perjonalfchagungen unanimi fuff: agio ein« 
„gewilliget worden; allerınafen dann Die geſammten 
„Staͤnde zu Sr. Hodhfürftl. Durchl. das unterthä— 

 pnigfte Vertrauen hegen, Sie werden ‚in hoben 
„Guaden geruben, ſolches heilfame Werk nicht be⸗ 

Sdindern zu laſſen.“ | 
Die fürftliche Refolution erfolgte tes folgenden 

Tages. Auch diefe fege ich hieher: „Nachdem Se. 
„Hochfuͤrſtl. Durchl Unfer gnaͤdigſter Fürft und 
„Herr, abermals mit vieler Befremdung erfehen 

„haben, daß Dero Landftände mir widerfpenftiger 
„Verachtung der allerhöchften Failerlichen Decrete 

‘ „und flräflicher Ueberführung des ihrem Han: und 
Landesfuͤrſten fhuldigften unterehänigften Reſpeets 
„mit offenbaren Mißbrauchs des görtlihen Namens 
„noch immer continuiren, und foger zu offenbaren 
„verbotenen Ausgaben, unerhöiter Weise eine ſolche 

K 2 „Quan⸗ 
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1722, Quantitaͤt Schatzungen vermeintlich einwilligen wol⸗ 
„fen, dadurch die ohne das durch die leidige betrübte 
Haushaltung ausgemergelten Eingefeflenen nod) den 
„legten Heller hergeben follen: fo muͤſſen St. Hoch⸗ 

„fürftl. Durchl. Ihre vorhin intimirte Reſolutionen 
„ermwiedern; und wie Sie megen des Deichweſens 

- „nah Ihrem hohen obrigfeitlichen Amt und Recht 
„erfahren werden, alſo fönnen Sie aud) in die offen« 

— 

„bar zu verbotenen Ausgaben deſtinirten Schatzun -· 
- „gen. feinesmweges willigen, und werden dawider alle 
„behörige Verfügungen thun.“ (x) | 

| 12. | 

Die von dem Fürften verlangte Oberauffiche über 
die tandesmittel war ein vorzüglicher Gegenſtaud die⸗ 

fes Sandtages. Der Fürft wollte einen Inſpector 
anfegen, der bei den Verſammlungen der ordingir 

Deputirten und Ndminiftratoren Sis und Stimme 
haben folte. Die Stände hatten wider einen In⸗ 

‚ fpector zwar nichts zu erinnern, nur drangen fie Date 
auf, daß der Fürft fich vor der introduction ſchrift⸗ 

lich erflären müßte, daß ein folcher Inſpector ſich 
nad) dem in den $andesverträgen beftätigten Emder 
tandtagsreceß von 1606. richten follte. Wo nidit, 
fo erfuchten fie den Fuͤrſten wegen des Inſpectorats 
fo wenig in die Stände, als in die Adminiftratoren 

zu dringen (y). Mach gefchloffenem Landtage ließ 
der Fürft den Adminiftratoren bekannt machen, daß er 
feinen Regierungsrarh und Amtmann Arnold Bluhm 

zum Inſpector ernannt habe, und fegte einen Termin 
zu feiner Introduction an. Die Introduection follte 

der Regierungsrath Tammena mit Zuziehung zweier. 
- 5 Motarien 

(x) Fürftliche Vorftelung, die Adminiftr. der Landes⸗ 
mittel betr. vom 15. Decemb. 1722. p. 36. 

(7) Diefelbe Vorſteliung. P. 26 —32. 

- 
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Notarien verrichten, Zur beſtimmten Zeit trafen fieı722; 

in Emden ein. Sie fanden aber nur die beiden n 

Emden wohnenden Adminiftratoren Paine und Lenge⸗ 

ring vor. Beide hatten das Podagra. Sie fonnten 

nicht aus: dem Haufe-gehen. Dennod) wollte der 
fürftliche Commilffarius die ntroduction vornehmen. , 
Wie er aber die Thüre der Klunderburg — hier ver⸗ 
fammleten ſich die Kbminiftratoren — verſchloſſen 

fand, und. der herbeigerufene landfchaftliche Secre⸗ 
tair Zernemann ſich entfchuldigte, daß er feinen | 
Schlüffel Hätte: fo mußte der fürftliche Commiffarius 
mit dem Inſpector und den Notarien unverrichteter 

Sache wieder abreifen. Indeſſen überreichten die 

Motarien dem Secretair ein förmlicyes Proteft (z). 

* §. 1 3% | 

Noch während bes fo eben erwähnten Landtags 
fieg der Bifchof von Münfter feinen Oberften, Maxi⸗ | 

milian Ferdinand, Freiherrn von der Horft, mit 

einigen Compagnien Dragonern an bie oftfriefifche 

- Gränze rüden. Diefer follte die rücftändigen Sub 

fidien exeeutiviſch beitreiben. Der Ruͤckſtand war 
über 20000 Rthlr. angewachſen. Der Zürft ließ 

unter Beziehung auf die Eaiferlichen Deerete förme 
lic) wider das Verfahren des Biſchofs proteftiren, 

unterfagte den Ständen die Zahlung, und requirirte 

den Dberften von der Ley die Gränze zur Erhaltung 
der Eaiferlihen Autorität mie feiner Salvegarde zu 
beſetzen. Da aber der Oberfte von der Horſt fich. fo 
wenig durch Protefte, als durch die ſchwache nur 

aus 37 Köpfen mehr beftehende Salvegarde zurüce 
weiſen laffen wollte: fo madjten die Stände Anftals 

ten, den Bifchof durch eine. anfehnliche Abfchlags- 
a ee Rz jahlung 

(2) vandſchaftl. Acten. 
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3722i:hlung zu Gäfeiediden (a) Der König von Preußen 
harte Öfterg, theils durq Reſcripte, theils durch den 
Kriegecommiffarnus Iwatzhof auf die Auszahlung 
feiner noch mehr angeſchwollenen Subſidien gedrun⸗ 
gen. Wie der König nun vernahm, daß die Stän 
de im Begriff ftanden, den Bifchof von Muͤnſter ab⸗ 
zufinden , erfolgte unter dem 27. Det. ein Cabinets- 
ſchreiben an die Stände, Hierin heißt es unter 
andern: „Es wird Uns fehr fenfible fallen, wenn _ 
„ihr weniger Egard vor unfern teuten haben ſolltet, 

„als ihr vor andern, bie gleiche Prätenfi onen zu 
„machen haben, bezeiget; da ihr doch im Fall der 
„Noth von Uns die meiſte und nachdruͤcklichſte Aſſi i⸗ 
„ſtenz zu erwarten habet, und andere ſich wohl wenig: 
„darum befünmern werden.“ Aud) war den Stäns 
den von dem Faiferlichen Hofkriegsrarh unter den 
. Stptemb. aufgegeben, den der Faiferlichen Salver 

darde 14 Monate lang umenthaltenen Sol lag 
auszuzahlen Dr 

As % 14 | 
vi Die dringenden Ausgaben, und befonbers bie 

Befriedigung des Königs von Preußen, bewog die 
Stände, den Adminiftratoren aufzugeben , die eine 

gewilligten Schatzungen, ‚den fürfilichen Wider⸗ 
ſoroͤchen ohnerachtet, beizutrelben. So mie bie 
Staͤnde aus einander gegangen waren, ließ der Fuͤrſt 
durch eine gedruckte und von den Canzeln abgekuͤn⸗ 
digte Verordnung, die Erhebung der Schatzungen 

allen ee in bem ganzen Sieftentgum unters 
| ſesen. | 

und landfchaftl. Acten. | 

(b) Landfchaftl, Acten. RE = 9 iv, 

f 
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fügen... Hierin heiße es zulegt: „Wen Wir nunız22, 
„nicht geihehen laſſen fünnen, daß die 8 Capital» Vor 

und 16 Perſonaiſchatzungen, denen faiferlihen 
„Decreten zuwider, eingefodert werden: fo haben 
„Wir allen Unſern Eingeſeſſenen ſolches hiemit gnaͤ⸗ 
„digſt anzeigen, und ihnen die Bezahlung folder 
„Sroghaingen bie ernſtlich verbieten wollen. Im⸗ 

„maßen Wir aud)gehörigen Orts uͤber dergleichen 

»gang, ungebügrliche ſiraſbare Unternehmungen das 
„uötpige. beobachten; werben. Falls, aud) Unfere ge⸗ 
„treue Eingefeffenen mit. Erecution bebrohet werden 

„follten: fo haben fie foldye nicht zu geftatten, ſich 

„auch deswegen bei Ung zu melden, da Wir ihnen, 
„alle landesfürftliche, Protection angedeihen laſſen 
„iwerden,“ Dagegen foderten die Adminiftraroren - 
die. Eingefeffenen in einem. ebenfalls abgedrudten, , 

Avertiffement unter dem 6. November auf, die bee , 
willigten Schagungen zu entrichten. „Und ob 
„zwarg. — heißt es darin unter andern — »Se. 

„Hochfinftl, Durchl. Unfer gnädigfter Fuͤrſt und 

Herr, unter dem Vorwand einer von Ihro Rom. . 

„Kaiſerl. Majeſtaͤt verbotenen Verwendung der ges 

„meinen Sandesmittel, die Bezahlung der Schatzun⸗ 
„gen, wider die Landesvertraͤge, und inſonder heit | 

„das fo nachdrückliche kaiſerliche Decret von 1684. 

„verbieten wollen: fo werden dennoch höchftbefagte.. 
„Hocfürftl. Durchl. nach Dero fonft bekannten Eifer . 

„und Hebe zur Gerechtigfeit, nicht ungaädig bemer- 

„een koͤnnen, daß Wir eid- und pflichtmäßig alle, 

„sandeseingefeffenen hlemit ernflic) ermahnen muͤſ⸗ 

„fen, ſich von Beobachtung ihrer Schuldigkeit in 
„Bezahlung der eingewilligten Sckhagungen, wozu. 

„fie fich felbft, und durch ‚ihre Bevollmaͤchtigte auf, 

„dem jüngften Landtage anheiſchig gemacher, nicht 

Zabhalten zu laſſen, ſondern vielmehr zur Abwendung 
— K 4 nur — 

— 
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1722 ‚der dem’ ganzen Sarıde aus. einer faumfeligen Ab⸗ 
„führung der Sandesbürden zuzuziehenden Gefahr, 
„und Infonderheit der All ehöchften Kaiferl. ſchwe⸗ 
„ren Ungnade, da Ihro Kaiſerl. Majeftät unmittele 
„bar an die oſtfrieſiſchen Landesſtaͤnde unter dem’ 
»7. September wegen Verpflegung Dero Kaiferl. 
»zum Schuß und Sicherheit der offfriefifchen Stände 
allhie geſtellten Salvegarde, Deto allergnäbigften 
»Befehl ergehen laſſen, ſich dieſerwegen gütwillig 
»äu bequemen, und zu feinen ſcharfen —— | 
„mitteln zu veranlaffen. « (<) 5 

| G. 15. | 

Die auf dem Landtage verſammlet — 
Staͤnde hatten nun zwar einſtimmend, ſo lautet 
wenigſtens ihr Bericht an den Fuͤrſten, die Schatzun⸗ 
gen eingewilliget. So dachten aber nicht allent⸗ 
halben ihre Conſtituenten, beſonders unter dem drit ⸗ 
ten Stande. Dieſe Contribution war allerdings be⸗ 
ſonders bei dieſen Landescalamitaͤten druͤckend. Viele 
wußten in der That nicht, wo ſie die Schatzungen 
hernehmen ſollten und die mehr Beguͤterten wollten 
lieber ihr Geld in ihren Schranken behalten, als es 
zur landſchaftlichen Caſſe hergeben. Der Gedante, 
daß die landſchaftlichen Gelder nicht gut verwaltet 

wurden, und daß Emden keinen Beitrag lieferte, 
.verm.brte ihren Unwillen. Natuͤrlich behagten ihnen: 
daher bie fuͤrſtlichen Inhibitionen mehr, als die ſtaͤndi⸗ 
ſchen Aufforderungen. Dieſe Gelegenheit nußte das 
furſtliche Miniſterium. In den Staͤdten Morden und 
Aurich und auf dem platten Lande wurden die kaiſer⸗ 
lichen Decrete den Eingeſeſſenen von den Magiſtraͤten 
und den Beamten vorgeleget. Ihnen wurden dabei 
die uͤblen Folgen des Ungegorfams ı und der damit 

vers 

(e) Aug ben — Placaten. 

* 
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verbundenen kaiſerlichen Ungnade vorgehalten. — 
ſtellte ihnen die ſchlechte Drconomie der Adminiſtta⸗ 
toren, und den’ Eigennutz der Stadt Emden vor 
Die Prediger erhielten den Auftrag, den ſchleunig 
abgedruckten Lebenslauf Doctor Martin Luthers, 
worin beſonders den Unterthanen der Gehorſam ge⸗ 
gen die Obrigteit empfoplen'wurde,: in ihren Spren⸗ 
gein zu verthellen. Alles diefes zufammen genomi 
mien, veranläßte; daß viele Bürger der Stadt Aurich, 
viele Landleute im order, Berumer, Auricher und 
Stickhauſener Amte, und vorzuͤglich im Friedeburger 
Amte ſich theils unbedingr, “cheils mit Vorbehaltung 
der Landesvertraͤge, den kaiſerlichen Derreten — 
lich unterwarfen (d). 

§. — 3. none 

Bei — Lage fehlte es nicht an einer Menge 
Unmilligen, die Feine Schagungen entrichten woll⸗ 
ten. Die Adminiftratoren requirirten hierauf den 
kaiſerlichen Dberften von der Ley und den preußi« 
ſchen Oberftlieutenant C. Fridag von Gödens, den 
Schagungspebern bei der Erecution die ftarfe Hand 
zu bieten. Der Oberfte von der Ley lehnte diefes Ans 

ſuchen anfaͤnglich ab, und erfuchte dagegen den Fürs 
ften in einem dringenden Schreiben, der Schagungss 
bebung ihren freyen Lauf zu laffen, weil fonft vie 
Abminiftratoren außer Stand gefeget würden, die 
nöthigen Ausgaben zu beftreiten, “und ihn fetbft zu 
befriedigen. Wie aber das fürftiiche Minifterum | 
bei feinem Vorſatz beharrte: fo ließ er auf nähere . 
Imploration ver Aominiftratoren ein Fleines Com⸗ 
mando nach Friedeburger Amt verabfolgen. So 

viele Bedenklichfeiten madjte-niche der preußifche 
| ——— von Freitag: Er gab gleich An⸗ 

K5 fange 
. -(d) Landſchaftl. Acten. 
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a72efange einige Soldaten her. Nun wurden die Exe. 
cutionen in dem ganzen Lande vorgenommen. Die 
Admiuiſtratoren drohten zugleich, die fürftlichen Raͤthe 
und andere fuͤrſtliche Bediente in Aurich, mit Ge⸗ 
walt zur Zahlung anzuhalten. Wie nun dieſe 
eine Immunitaͤt vorſchuͤtzten und Zahlung weigerten, 
fo war. es wohl: ohne Zweifel eine Caprice von den 
Adminiftratoren, wenn ſie mitten in der fuͤrſtlichen 
Reſidenz, in dem Angeſicht der fuͤrſtlichen Garnilon, 
wider die Raͤthe eine militaͤriſche Execution vornehe, 
men: wollten, weil deren. Beitrag an und, ‚für ſich 
unbebeutend war, und dann aud) es noch.eine unaus« 
gemachte Streitfrage blieb; ob die fürftlichen Raͤthe 
ab andere Officianten ſchatzungspflichtig waren oder: 
nicht ? Indeſſen beftanden die Aöntiniftratoren bei 
ihrem Borfagp den fie durch den preußiichen Oberft- 
kieuteriant ‚von Freytag ausführen wollten. . Zwar. 
entfchufdigten fie fich ſchriſtlich bei dem-Fürften, daß 
ihre Abficht Eeinesweges fen, feine. Perfon oder fein, 
Hohes Haus auf irgend einige Art zu beleidigen, fon« 
dern nur die widerfpenftigeu Käthe zu ihren Pflich⸗ 
ten-anzuhalten ; - indeflen war ; der. Oberftlieutenane. 
von Fridag fchon mit 120 Mann bis Fahne, eine 
Stunde von Aurich, vorgerücer. Der Fürft reſcri⸗ 

birte jofore-den Adminiftratoren, daß er nicht einfähe, 
wie fie. ein folches Werfahren mit dem Deckmantel 
ihres Eides und ihrer Pflichten befcheinigen koͤnnten, 
da ſelbſt Heiden vor einem wirklichen Ueberfall eine 
Krieqsdeclaration vorhergehen liefen. Sollten fie 
ändeffen die militärifhe Erecution wirklich durchſetzen 
wollen: ſo muͤßte er nach. göttlichen und weltlichen 
Rechten ihnen ben. Eräftigften Widerftand bieten, 
Wie indeffen der Oberftlieutenant von Fridag bei 
Sahne ftehen blieb, wurde der Fuͤrſt äußert aufge 
bracht. Er ‚riet in; vollem Eifer mit entbloͤßtem 

Saͤbel 
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Saͤbel durch die Stadt, und foderte die Buͤrger per. 

ſoͤnlich auf, ſich ſoſort zu bewafnen und die Wachen 
zu beſetzen. Mir genauer Noth wichen einige. 

⸗ 

Magiſtratsperſonen, einer uͤblen Behandlung. aus, 
weil fie keine ſchleunige Defenfionsanftalten vorkehr⸗ 
ten, noch mehr, weil. dev. Fürft wußte, daß einige 
mit: den Ständen unter einer: Decke lagen, ._ Auch). 

(2% 

alte in der Nähe wohnende Landleute wurden aufge ⸗· 
boten, unter der Warnung, daß fonft nach Kriegs» 
recht mit. ihnen verfahren. werben follte, ſich mit 
ihren Officieren bewafnet in. die. Stadt. einzufinden. 
Der kaiſerliche Dberfte von ber Ley, der auf Dem 

‚ platten Sonde den landſchaftlichen Schagungshebern 
Salvegarden.gegeben ‚hatte, gab nun. grade zu der 
‚Zeit, wie der Oberfllieutenant Fridag aus Emden 
ausrückte, aud) dem Fürften, auf deſſen Reguifition 
zur Manutenenz der Eaiferl, Autorität, eine Salve⸗ 
garde in Aurich. Hierauf ließ der Fuͤrſt erft durch 
einen Appell» blafenden Trompeter, und dann durch 

ben: Hofmarfchall von Wurmb den. Oberftlieuitenant 
von Fridag warnen, nicht weiter vorzurüden. ‚Ein 
nun unvermeidliches Blutbad, die damit verfnüpfte - 
Beleidigung der Faiferlichen Salvegarde, bie uns 
fehlbare. Ungnade des Kaifers, das Zureben des 
Auricyer Bürgermeifters Grems und des Rathsherrn 
Stürenburg,, die ſchleunig nach Emden abgereifet - 
waren, die, Abmahnung des Emder Commenbanten, . 
Brigardier von Glieſtra, von Gemwaltthätigfeiten ia 
ber fürftlichen Refidenz, und die Unentfchloffenheit 

< bes Oberftlieutenant von Fridag, weil er fich bei die» 
ſem :gewagten Unternehmen, befonbers bei einem 
ungluͤcklichen Ausgang einer Verantwortung aus 
fegen würde, brächten nun die Abminiftratoren auf 
andere Gedanken. "Sie erfirchten den Oberſtlieute⸗ 
nant Fridag nah Emden zuruͤckzukehren. Alles 
Rn | diefes 

* 



156 . Dreißigfties Buch. 

ry2edieſes fiel’ Iwiſchen dem 9. und 14. December vor. 
Indeſſen nahmen die Exccutionen auf dem: platten: 
Lande ihren Fortgang. So ganz friedfam gieng es: 
aber auch hier nicht: ab, In Brockmerland follte 
der Marinier Fähndrich Robert mie zwanzig Solda⸗ 
ten die Erecution verrichten. Bei Marienhove rüd- 
ten ihm die Bauern unter Trömmelfchlag und mit 
fliegenden Fahnen entgegen. Mach einigen Worte. 
wechſelungen wurde dem Faͤhndrich erft der. Hut, 
und dann die Peruque mit einer Miſtgabel abge» 
riffen. Er und feine Leute mußten der Uebermacht 
weichen. Sie zogen-fich in der größten Unordnung 
nach Wirbum zurüd. Nach einem kurzen Stande 
recht foflte der Schaßungsheber Hülfiep fogteich ge» 
henket werden. Sein Bitten und Flehen trweichte 
einige Sandleute, Sie führten ihn als’ einen Miffe- 
thäter gefangen nad) Aurich, und lieferten ihn der 
fürftfichen Wache ab. Hierauf ließ der Oberfte von 
Fridag alle feine Leute am 19: Decemb. wieder nad) 
Emden ruͤcken. Nun wurden die Errcurionen durd) 
die ftändifche oder Emder Miliz fortgefeger. Der 
Capitain Move verrichtete mit 125 Mann bie Eres 
cutton. In Mieder » Reiderland fand er den ftärfften 
Widerftand. In Digum fah er ſich genoͤthiget Feuer 
zu geben. Dadurch wurden einige Leute verwundet. 
Einer blieb auf der Stelle (e), Hier haben wie 

denn den Anfang der geftörten innern Ruhe und bes 
DBürgerfriegs, wozu die Beitreibung der Schaguns 
gen bie erfte Beranlaffung gab. 

(e) Landſchaftl. Acten und Anweiſung von dem fürftk 
Eigenthum an Emden. p. 161. 

er 
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Deitter Abſchnitt. 

5. 1. Der Fuͤrſt feget Aurich in Defenſionsſtand, und ſchreibt 
den ‚prorogirten Kandtag nach Aurich aus. Dagegen laden 

die Adminiftratoren die faͤndiſchen Slieder nach Hinte zu dem 
Landtage ein. $. 2. Es tritt Daher der außerordentliche Fall 
ein, daß zwei verjchiedene Landtage, der eine in Hinte 
und der andere in Aurich gehalten werden. Wenige Depus 
tirte finden ſich in Aurich, ‚viele in Hinte ein. Letztere vers 
binden jich noch feſter unter ih. $.3. Das fürklihe Mini⸗ 
ſterium fuchet De Eingefeifenen -in Norden, Aurih, und auf 
dein platten Lande zu uͤberholen, fich den Kaiſerlichen Decres 
ten zu unterwerfen. Dagegen bemühen fich die in Hinte vers 
fammileten Stdude durch ein gedrucktes und vielfach ange⸗ 
fedlagenes Placar die fürfliche Abſicht zu vereiteln. "Der 
Fürk laßt hierauf diefes Plaeat abreißen und an deh Pranger 
anfdhlagen. $. 4. Erſte Trennung der Stände in gehor⸗ 
fauıe und-rebtmdßige, oder in neue und alte Stände: $. 5. 
Der. König von Preußen und die Generalftaaten fuchen dem, 
‚Sören und die Stände zur Beylegung der GStreitigfeifen 
zu bewegen. $. 6. Nach Abfterben der Sürftin $. 7. vers 
mäblet fich der Fürſt mit der Prinzeſſin a Caro⸗ 
lina von Brandenburg, Bayreuth. 6. 8. Auf ein von 
dem Zürften ertheiltes ſicheres Geleit finden fich die Stände 
‚wieder in Aurich ein. Man einiger ſich über das Deichweſen; 
allein in der Hauptiache bleibt es bey den vorigen Irrungen. 
$. 9. Dagegen ver Anigen ſich die Stände mit Bye Eotadt Ems 
den über die zwiſchen ihnen vorſchwebenden Etreitigfeiten. 
'S. 10, Inzwiſchen erfolget das dritte Kailerliche Decret, wor⸗ 
in die vorigen Deecrete befldiiget,. und ndber beſtimmet wer⸗ 
den, $. 11. und dann noch ein befonderes Decret an dig ordis 
nair Deputirten und Adminiſtratoren. $. ı2. Der Kaiſer 
iebt dem König von Preußen, als Ehurfürften von Bra 

denburg auf, die in Offriestand Aebenden Truppen abzufühs 
ren, und fich nicht in die ofifriefifchen. Streitigkeiten zu 
miichen. $. 13 und 14. ordnet ein neues Lonjervatorium, 
ingleichen eine Unterſuchungs⸗ und Erecutionscommillion 
auf den König von Poblen. als Churfürſten von Sach⸗ 
fen und Zerzog von Braunſchweig an, $. 15. erld6t an 
den Biichof von Muͤnſter ein Pönalmandat, die erhaltenen 
Gubfidien der Landescaffe wieder zuruͤckzuzahlen, $. 16. und 
fodert durch beiondere Patente alle offriefifche Unterthanen 
auf, fich ſowohl den bisherigen Kaiferlichen Decreten, als 
den fünftigen Verfügungen der neu befiellten SKayferlichen 
Eommiffion zu unterwerfen. | 

— Dr 

En Aurich fah es alfo fehr Friegerifh aus. Dieryzg 
—J Stadt war in Defenſionsſtand geſetzet und mit 

Batterien und Bruſtwehren verſehen. Dies be— 
| | | wog 
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1722109 die Abminiſtratbren, den Fuͤrſten zu bitten, 
den abgebrochenen und bis im Januar prorogirten 
Landtag nach Norden zu verlegen. Dieſes Geſuch 
ſchlug der Fuͤrſt ab. Er gab allen Staͤdten und 
Communen auf, ihre nach Aurich abzuſendenden 

Doputirten ausdruͤcklich zu bevollmaͤchtigen, „nichts 
‚wider Die Kaiſerlichen Decrete vorzunehmen und zu 

beſchlieſſen. Mad) dem 13 Artifel des Hagiſchen 
Vergleichs von 1603 durfte Fein Landtag in einer 
befeftigten Stadt gehalten werden. Daher glaubs 
ten die Abminiftratoren, die ohnehin ihre Sicher 
heit in Aurich bezweifelten, berechtiget zu ſeyn, den 
Landtag ſelbſt nach einem andern Orte zu verlegen, 
Sie fahen dazu Hinte aus, und ladeten mit Zus 
ziehung der orbinair Deputirten fammtliche Stände 

aus dem angeführten Grunde durch ein abgedruck⸗ 
.tes Placat ein, ſich in Hinte auf den rı Jan. 1723 
einzufinden. Diefes harten fie auch dem Fuͤrſten 

. "in einem befondern Bericht befannt gemacht. Hier⸗ 
auf erfolgte unter dem 10 Jan. ein fuͤrſtliches Re⸗ 
ſcript, woraus ich folgende Stellen hieher ſetze: 
„Sr. Hochfuͤrftl. Durchlaucht muͤſſen alle diejenis 
„gen, fo an dieſem Unweſen Theil haben, für offen« 
„bare Aufrührer und Störer der gemeinen Ruhe 
„halten, und fie wegen des notoren Verbrechens . 
„dafür declariren. Wollen fih auch wider dielels 
‚„ben und wider ihr angemaßtes Placat die wohl 
„verdiente Strafe nad) allen göttlichen und weltlichen 

Rechten vorbehalten haben; gedenken ſich auch 
nicht mit folchen Seuten. in weitere Schriftwechſe⸗ 
lung einzulaffen. — Sr. Dorchl. werden mit 
„ihreñ zu‘ Aurich, auf dem Landtage gehorſamſt er«” 
„fcheinenden Ständen die Gebühr ſowohl wagen - 
„diefes Verfahrens als fonft beobadıten, und —— 

„allen Eingefeffenen verbothen, fih nicht dor 
en or 
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- „Dorf Hinte einzufinden, und dergleichen Ver⸗1722 
» fammlungen zu halten. — Wie Eie denn auch 

„zum voraus alles dasjenige, was etwa daſelbſt 
„wird vorgenommen und gehandelt werden, für null 

- „und nichtig erklären. —« — 
Dann ließ der Fuͤrſt den Schuͤttemeiſtern und 

allen Eingeſeſſenen des Dorfes Hinte bey 1000. 
Goldgulden Strafe anbefehlen, die widerſpenſtigen 
Staͤnde, die ſich in Hinte verſammlen wuͤrden, mit 
gewehrter Hand aus einander zu jagen (f). 

| I. 2. ven 

Es trat alfo der außerordentliche Fall ein, daßi723 
zwey verfchiedene Landtage, der eine in Hinte und der 
andere in Aurich gehalten wurden.. Der Auricher 
Sandtag Fonnte von feiner Bedeutung ſeyn, fo lange 
die Ritterfchaft, Emden, Norden und die vornehm« 
ften Eingefeffenen auf dem platten dande fefte an 
einander hielten, Nur einige wenige Deputirten 
aus Aurich und dem dritten Stande mögen in Aus 
rich zugegen gewefen feyn. Dieſe Eonnten nun frey« 
lich wohl etwas befchlieffen ; da aber die Landescaſſe 
‚in den Händen der Adminiftratoren und der mif 
ihnen haltenden Stände war, fo konnten fie feine 

Schluͤſſe zur Ausführung bringen. Wahrfcheinlich 
find. die” Deputirten auch ſogleich unverrichteter 
Sachen von Aurich aus einander gegangen. Man 
trift wenigſtens nichts’ von ihren Schluͤſſen an. Es 

laͤßt fich niche einmal ein Protocol von diefer Vera 
fammlung vorfinden. Dies hätte alles das fürft« 
liche Minifterium vorausfehen koͤnnen. Es fegte 
die fürftliche Autoritaͤt unnoͤthig auf das Spiel, 
offenbarte fein Augenmerk, eine Trennung unter 
den Ständen zu bewirken, und goß Del ing Feuer. . 

x | Dage⸗ 
E) Landſch. Acten. | 
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‚723 Dagegen fand ſich in Hinte eine, zahlreiche Vers 
ſammlung ein. Hier derbanden ſich die Stände 

noch feiter unter ſich. Beil fie ſich für Kundſchaf⸗ 

‚ter niche ſicher hielten: fo veranftalteren fie gleich 

"Anfangs, daß jedweder Sandtagscomparent einen 
eidlichen Revers unterfchreiben mußte, ‚von allen 

ißigen und fünftigen Deliberationen nichts zu ver» 

lautbaren, und weder ißt nod) fünftig einen Depus 
tirten in ihrer Verſammlung zu dulden, der fich 
ven Kaiferlichen Decreten unterwerfen, oder auf 

= irgend eine Weife die Sandesverträge untergraben 
- würde. Dann verpflichteten fie fih, ohne gemeins 

ſchaftliche Zuſtimmung, ſich in feine feparate Tracs 

taten einzulaffen, oder fid) von einander zu frennen. 
Ihrem Syndicus Homfeld gaben fie auf, eine Des 

duction über die ſtaͤndiſche uneingefchränfte Rechte 
ESchatzungen einzuwilligen’ und zu erheben, aufzus 

fegen, und foldye durch den Druck allgemein zu 

machen (g). Auch befchwerten fie fic) bey ven Ges 

"neralitaaten, bey dem Kaifer und dem Könige von 
Preußen, daß fie durch die fürftliche Schaßungs- 
Inhibitionen außer Stand gefegee worden, die hols 

ländifchen Zinfen abzuführen, die Kaiferliche Sal- 
vegarde zu befriedigen, und die unfer preußifcher 

Garantie von einem Hofrath in Berlin aufgenoms“ 

menen und losgefündigeen 1 2000 Rthlr. aufzubrins . 

gen, wie auch die preußifchen Subfidien zum Untere 

halt des Marinierbataillon zu entrichten Endiich 

beftätigten fie ihre vorige Schlüffe wegen des nn. 
aues 

() Dies iſt die Piece, welche unter dem Titel heraus» 

fam: Kurzer jedoch gründlicher Bericht von der 
Ständen Freyheit und Macht mit Ausſchließung 

des Landesherrn Schaßungen einzumilligen und 
zu erheben, 
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Gates und fchrieben noch 2 — und 4 er 1705 
— aus . | 

Sa 
Das fuͤrſtliche Miniſterium beſtrebte fh unter⸗ 

beffen, die Eingefeffenen auf dem platten Sande und: 
in den beiden Etaͤdten Norden und Aurich zu uͤber⸗ 
holen, ſich den Kaiſerl Decreten zu: unterwerfen. 
Dieſes zu vereiteln, ließen die Stände ein’ Placat 
abrufen, und: an öffentliche Plaͤtze anfcjlagen.: 
So lauten die vorzüglichften Stellen: „Wir aus. 
„der Nirterfchaft, den Städten und dem dritten« 
„Stande verfammlere oftfriefifche Landesſtaͤnde haben. | 
„allen Sandeseingefeffenen. nicht verhalten moͤgen, 
„welchermaffen auf Anhalten Sr. hochfuͤrſtlichen 
„Durchl. Unſers Landesfuͤrſten und Herten, und. in. 
„Dero hoben Namen die eingebrachten ungegruͤn⸗ 
„deren Vorftellungen, die mit dem Buchftaben ver. 
„sandesverfaffung ffreitende Kaiſerl. Decreren er⸗ 
„fehlichen worden, und, wie mehr als tandfündig,« 
„die Stände .bei. dem hochpreißl. Reidyshofrath' auf. 
„bie Einbringung ihrer Öevechtfame provbciret haben. 
„Ob nun zwar in den tandesverträgeniverormeriffzu 
„daß. von den fuͤrſtlichen Bedienten mit -einigen.. 
„liedern der Stände fo menig auf Landtagen als... 

„außer denfelben:tractiret werden mag: ‚for'hat nran » 
„doch verfahren muͤſſen, daß den Bürgermeiftern . 
„und Rath der "Städte Norden. und Aurich anbes .. 
„fohlen worden, die Bürgerfchaft zu convociren und. 
„ihre Erklärung einzufenden, bb fie ſich ven Kaiſer⸗ 
„lichen Decreren unteriverfen wollten; auch daß... 
„fogar bie fürftlihen Beamte felbft zum Theil auf 
„dem BAER, Sande bei Ent Communen herum Ei 

FI EA 

6) vautl HE any anni ee 
Gſifr. Beh. 7 % *4 
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—2 Haus bei Haus, die Eingefeffenen unten, 

„vielen Bedrohungen, daß ein jedweder so Mark 
„löthig Goldes würde bezahlen , und eine — 
„tierung Kaiſerlicher Miliz gewaͤrtigen muͤſſen, da= 
„ferne fie die Kaiſerl. Decrete nicht annehmen, und 
„die ihnen vorgelegte fchriftliche Erklärung niche: 
„unferfchreiben wuͤrden, dazu zu bringen gefucher: 

und daß fogar einige Eingeſeſſene, welche: 
Erklärung niche unterfchreiben wollten, mit. . 

„Schlägen tractiret und unleidlich bedrohet worden. 
„Wen aber die Bürgerfihaften der Städte Nor 
„den und Aurich und die vornehmften bemittelften. 
„und mebreften KEingefeflenen von dem dritten 
„Stande dergleichen follicitirte Unterfchreibung ver« 
„wegert haben; hingegen fothane fchriftliche Erklaͤ⸗ 
rung mit dem Namen der fuͤrſtlichen Bedienten, 
Heuerleuten, Weibern, Kindern, offenbaren Bett⸗ 
„tern, die ihr Brod bei den Thuͤren ſuchen, und 
Juden angefüllee feyn, auch) fogar ein Kerl vers 
„ſchiedener abwefenden $euten Namen daher ges 
»„fchrieben Hat, folche ertracomitialifche Handlungen . 
„aber und erprastifirte Linterfchreibungen, nad) den 
»Buchftaben der Accorden für Fraftlos und nichtig. 
zu achten feyn: So wollen wir zwar nicht zwei⸗ 
„fein, Ihro Kaif. Majeftär werden deswegen wider 
„bie rechtmäßigen Stände (i) nichts nachtbeiliges 
„verhängen; — alfenfalls haben wir dawider hie⸗ 
„mit öffentlich proteftiren, und allen denjenigen, 
„welche fich zwingen laffen, oder ſich angemaffet 
„haben, eine fchriftlihe Erflärung von ſich abzu⸗ 
„geben, andeuten müflen, daß fie und Niemand 

„anders 

m: Die das erſtemal, daß fie oͤffentlich den Nas 

—— — — 4 ae J 9 / 



Dritter Abſchuitt. 163° 
„anders allen Schaden werden zu büßen haben, undryag 
„bie Stände mider diefelben auf alle Weife werden 
zu handeln wiſſen. Gleichwie wir dann Hingegen 
„allen und jeden, welche mit: den rechtmäßigen 
„Ständen die Freyheit des Waterlandes und die 

„uralten fo theuer mit Gut und Blut beibehaltenen 
„Privilegien, Rechten und Gerechtigfeiten zu Des 
„fendiren einig find, verfichern koͤnnen, daß Ihro 

⸗Kaiſerlichen Majeſtaͤt, als ein allergerechtefter 
„Herr, Dero höchfterleuchtere Einſicht, durch der. 
„gleichen obgedachte erpractifirte Unterfchreibung 
„und andermärtige Vorftellungen, nicht geblendet 
„werden mögen, denen gefammten Ständen, und 
»jeden getreuen Patrioten, Dero allerkraͤftigſten 
„Schuß werden angedeihen laſſen (K)Y.“ Dieſes 
Placat ließ der Fuͤrſt wieder abreißen. Zu Leer, 
vielleicht auch an andern Oertern, wurde es an den 
Pranger wieder angefchlagen Dann verbot der 
Zürft, nochmalen die Zahlung der von den Ständen 
eingeroilligten Schagungen, gab den fammtlichen 
Eingefeffenen. auf, ſich den Erecutionen mit den 
Waffen in der Hand di widerſetzen, foderse fie noch« 
nalen auf , fid) den Kaiferlichen Decreten zu unter. 
werfen, und relaxirte alle Eubferibenten des auf 

dem Hinter Sandtage ausgeftelleen eidlichen Keverfeg 
von ihren eiplichen Verpflichtungen (1). 

$. 4. 

Aus den in dem ſtaͤndiſchen Placat angeführten 
Thatſachen — diefe können feine Erdichtungen feyn, 

weil fie dem lebenden Publico „ unter deſſen Augen 
alles dieſes an verfchiedenen Oertern in Norden, 

Ä v2 Aurich 
() Aus dem gedruckten Placate. 
) Landſch. Acten. 
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7e3Xurich und auf dem platten Sande vorgefallen war, 
. vorgehalten wurden — aus diefen Thatfachen, wenn 

‚fie auch möchten übertrieben ſeyn, gehet wenigftens 
hervor, daß das fürftlice Minifterium die Einges 
feffenen durch Weberredungen, durch Drohungen 
‚und Zwang zur Submiffion auf die Kaiferlichen 
Decrete zu überholen gefucher hat, und Dagegen bie 
Stände alles angewandt haben, den Eingefeffenen 
von einer folhen Eubmiffton abzurachen, und eine 

Trennung unter ſich vorzubeugen. Je mehr nun 
das Fürftlihe Minifterium eine Trennung auszus 
wirfen verfuchte, deſto flärfer verbanden fi) die - 
Etände unter einander. Die Verhandlungen auf 
dem Hinter Sandtage bewähren dieſes. So unbes 
deutend der Auticher Landtag auch war, fo finden 
wir doch von der Zeit an die erfte förmliche Tren« 
nung der Stände vor. "Man hiele' zu einer und 
derfelben Zeit einen Sandtag zu Hinte und einen an- 
dern zu Aurich. So wie die Etände ſich dadurch) 
von einander abgefondert hatten, fo entftand aud) 
eine doppelte Benetinung. Die, welche zu der 

- fürftlichen Seite übergetreten waren, nannten fich 
‚gehorfame Stände; die aber, welche fih den Kais 
ferlichen Decreten nicht unterwerfen wollten, nann⸗ 
ten fich rechtmaͤßige, oder auch wohl alte Stände, 
diefe aber- wurden von Ihren Gegnern durch Reni⸗ 

tenten bezeichnet. Ka | 

> 
Die in Oſtfriesland ausgebrochenen Unruhen 

machten nun wieder die Generalſtaaten aufmerkſam. 
An ſie hatten ſich, wie ich vorhin erwaͤhnet habe, 
die Staͤnde gewandt. Sie, die Generalſtaaten, 
ſchrieben nun im Ausgang Jan. an den Fuͤrſten, 
ſuchten ihn zu friedlichen Geſinnungen zu — — Be 
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and riethen ihm beſonders an, dan von den Staͤn⸗ 1723 
den eingewilligten Schatzungen ihren Lauf zu laſſen. 

Sie ſetzten hinzu, daß ſie als aufrichtig gute 
FSreunde, als Nachbaren und als. Gläubiger einer 

unter ihrer Öarantie aufgenommenen großen Schulds 
foderung ‚dabei nicht gleichgültig feyn fönnten, wenn 
das durch die Wafferflurhen fo fehr mirgenommene 
Oſtfriesland in die äußerfte Verwirrung gerathen 
ſollte. Ihrem Envohe in Wien theilten-fie. die Ab⸗ 
ſchrift dieſes ihres Schreibens mit, gaben ihm auf, 
es bei dem Kaiſer einzuleiten, daß die Staͤnde bei 
ihren: Privilegien und Accorden geſchuͤtzet würden. 
Dann marnten fie, die Stände, nichts zur Schmäle» 
zung der fürftlichen. Landeshoheit vorzunehmen. 
Auch viech der König: von. Preußen fomohl dem Fürs 
ften, als den Ständen Eintracht und Frieden an, 

An den Fuͤrſten hatte Der König deshalb ſchon unter 
dem 22 December 17223 ein Schreiben abgehen 
daffen, Hierin heißt es unter andern: „Wir mö« 
„gen Ew !bd. aus aufrichtiger von Dero ſelbſt 

„eigenem Intereſſe habenden Intention hiemit nicht 

„verhalten, daß unferes Ermeſſens Dieſelben Sich 
„und Ihrem fürftl.- Haufe am beften rathen werben, 
„diefe igige Differenzien nicht zu weit zu pouſſiren, 
„noch dadurch zu noch’ mehreren Colliſionen und 
„Verdruͤßlichkeiten Anlaß zu geben, weil es gewiß 
„an maͤchtigen Puiſfancen- niche ermangeln wird, 
„welche die dortigen Landesſtaͤnde, wenn man mit 
»denſelben zu hart verfahren wollte, nicht fo gar uns 
„ter den Fuß und um alle von ihren Vorfahren eve 
„worbene Privilegien bringen laffen werden. — - 
„Wenn indeflen Ew. $bd. zu einem billigen Accom» + 
‚»modement anftändig feyn:, fo werben wir folche 
‚„Erpedientien dabei fuchen, und aud) hoffentlich 

‚ „finden, damit man nicht weniger an der einen, 
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723. als ber andern Seite damit friedlich. feyh, | 
„feine Rechnung dabei finden niöge.“ Sin dem a 
binersfchreiben an die Stände heißt es: „Wir haben 
„abermals an den Fürften gefchrieben, mie ihr aus 
„beigehender Copei erfehen werdet; Euch aber 
»rathen wir wohlmeinentlich, mit Moderation, in 
„der Sache zu verfahren, und auf billige md be 

„queme Erpebiöntia zu gedenfen, wie diefe Diffes 
 „rentien ohne fernere Weiclauftigkeiten abzuthun 

| wenn. a } 

Am 13 Gebr. 1723 fihrieb der König wieder 
an die Stände: „Wir recommendiren Euch hie— 
„durch nochmals den Reſpect, fo ihr des Fürften 
»$bd. zu erweifen fehuldig ſeyd, auf alle Weife beis 
„zubehalten, zugleich auch Sr. Lbden Bediente zu 
„menagiren, weil fonft euer Verfahren defto weni« 
„gern dem Kaiferlihen Hofe wird approbiret 
„werden.“ Dabei ließ der König dem Fürften 
feine Wermittelung zur Beylegung der errungen 
abermals anbieten. Die Erflärung des Fürften 
auf das ftaatifche Schreiben und auf die preußifche 
Interceſſion it mir unbekannt. Indeſſen ergehet 
aus den Acten hervor, daß der Fuͤrſt die Hebung 
der eingewilligeen Schagungen nicht erlauben wols 
len, er auch nicht die Vermittelung des 
angenommen babe(m). 

F G 6. 
Während diefer Sandesunrußen traf den Fir⸗ | 

ften ein hartes Schidfal. Seine Gemahlin Chris 
ftiane Louiſe, gebohrne Fürftin onn Naſſau Idſtein, 
Graͤfin von Saarbruͤcken, ſtarb am 13 April. Bes 
reits im Novemb. 722 fieng fie zu Pränfeln an. 

— &Die kriegeriſchen Anſtalten in der Stadt Aurich im 
Decems 

(m) Landfch. Acten. 
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December hatten einen: nachtheiligen Einfluß aufl728 
ihre Gefundheit gehabt. : Schon war fie in dem 
Ausgang des Decemb. dem Tode nahe, ſchon bes 
zweifelte man ihr Aufkommen, wie fe fich durch die _ 
huͤlfreiche Hand geſchickter Aerzte wieder erhalte , 
Allein im Frühjahr wurde fie wieder: fhmächer, und 

ſo mußte fie zulege der Schwindfucht unterliegen. 

Diefer Verluſt war dem Fürften um fo. viel ſchmerz⸗ 
licher, ‘weil er fie, den rsjährigen Eheftand hin⸗ 
Burch;: fo zärtlich geliebet Hatte, Sie hatte erſt ein 
Alter von 32 Jahren erreichet, wierfie ihre Lauf⸗ 

“ bahn endigee. Mur allein der Erbpring Carl 
Edzard überlebte fie. "Ihre andre vier Kinder wa⸗ 
zen voriße geſtorben. Ihr untadelhafter Wandel, 
ihre Frommigfeit (n), ihr herablaffendes-gefälliges 
Weſen hatten ihr die Siebe und Hochſchaͤtzung der 
ganzen Nation verſchaffet, und ihr Abfterben: ver» 
anlafte eine allgemeine Trauer. Die Leiche wurde 
am 9 ‘un. nach einer folennen Proceffion beige 
ſetzet. Der General; Superintendene Coldewey 
hielt die nachher abgedruckte Seichenrede (6). So 

lautet die Inſchrift auf ihrem Sarge: In hac urna 
recouditut, Patriae Corona, divinis virtutibus de- 

corata, florentiſſima Frisiorum Mater, Genere, 

dotibus corporis animique clariſſima, Pririceps elo. 

montiae, benignitatis dc Comitatis, quibus fibi 
summes, medios, imos devinxit, Matronarum 

° IHustrium Ornamentum, Princeps 'Sereniflima 
Christiana Ludovica, Domus Naflouicae Propago, 

Frisiaeque Robur, Sereniflimi Priacipis ac Donyini 
J — 84 Da, 

(n) Mit Lefung der Heiligen Schrift, beſonders der 
Pfalmen, beichäftigte fie fich taͤglich. In ihrer 
Wittenbergiſchen Handbibel hatte fie ſelbſt Rand» - 

„ gioffen gemachet. Outhofs Warschouw. p. 459. 

- (0) Bedruckte Perſonal. der duͤrſtin. 
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»a3Dn.. Georgii-alberti, Principis Frisiae Orientalis, 

reliqua, Coniux fidei et amoris incorupta socia,. 
trium Filiorum, totidemque Filiarum Mäter, sed 

iis orbata est excepto uno Carolo Edzardo in Spem 
Frisiae Orientalis nato, morbo ante Vl. Menfes 
implicata cum ultra annum XXXII. dies XIII. ex- 
pleverat; Anno MDUCXXHL Idibus Aprilis: ex- 
tinguebätur..ı Vivit tamen et vivet, beatorum sedi- 
bus potita; „cineribus ‚hie reservatis, consurredtio- 
sıem expectantibus, :indelebile Mortalibus..; erit 
Ipsius Nomen (p). = RR 

Noch in dieſem felbigen Jahre ſchritt der Fuͤrſt 
zur zweiten Ehe. An dem ſaͤchſiſchen Hofe hielt 
ſich die Prinzeſſin Sophia ‚Carolina von Branden⸗ 

burg: Bayreuth bei der Königin von Pohlen und 
Churfuͤrſtin vor Sachſen, Chriſtiane Eberhardine, 
auf.) Die nahe Blutsfreundſchaft zwiſchen dem 
Fuͤrſten und der Königin (q) veranlaßte den Fuͤr— 
ſten, im Oct. feinen geheimen Nach und Hofmar ⸗ 
ſchall von Wurm nach Sachſen obzufenden ; und 
um die Prinzeffin Sophie: Caroline anzuhalten. 
ad) einer günftigen Aufnahme reifte der Fürft im 
Ausgang Oct. felbft nah: -Ani:29 Det. fam das. 
Eheverlobniß ſchon zus Stande. Vermoͤge der ‚ers 
richteten Ehepacten verfprach die Prinzeffin Braut, 
bem Sürften 4000 Rthlr. Dotalgelder einzubringen. 
| er: | 8 SDW 

(p) Oſtfr. Mannigf. I. Theil p. 385. Die auf ihr 
Apbſterben geprägte Münze bat die Umfchrift: 

. Vitae melioris imago, ; ©. - Ei 2 0 

(a) Sophia Ludovica, der Königin Mutter und die - 
Herzogin Ehriftine Charlotte, des Fürften Gross 

mutter, waren volle Schweſtern, und Tochter des 
Herzogs Ederhard Ill. von Würtenberg Stutgard. 

zn. 
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Die Koͤnigin die die Ehepacten mit untepfehriebent723 
„hatte, übernahm. auf ihre-Koften den Schmuck, das 
Silberzeug und: die Kleidungsſtuͤcke anzuſchaffen 
und der Prinzeſſin zu ſchenken. Der Fuͤrſt ver⸗ 

pflichtete ſich “dagegen zu einer Morgengabe von 
«4000 Rehlr. und 200 Rthlr. jaͤhrlicher Renten, und 
dann zu einem Gegenvermaͤchtniß von 4000 Rthlr. 
Endlich wieß er der Prinzeſſin Braut das Schloß 
Berum zu einem Wittwenſch an, und ſetzte ihr: zu 
einem Misshum: jährlich 6060: Rthir mit einigen 

andern kleinen Nebeneinfünften aus.. Die Vers 
mäblung wurde am 8 Decemb. auf dem Churfuͤrſtl. 
Schloſſe Pretſch vollzogen. Noch fehr jung war 
die neue fürftliche Gemahlin. Am 31 März 1707 
war fie gebohren. Sie war alfo noch nicht 17 Jahr 
“alt, wie das Beylager gehalten wurde. Ihre El— 
“fern waren ‘ber damals ſchon längft verftorbene 
Marggraf Chriſtian Heinrich von Brandenburg« 
Culmbach oder Bayreuth, und Sophie Chriſtiane 
gebohrne Gräfin von MWolfftein, eine Mutter von - 
"14 Kindern. * Im Ausgang Dee. fam der Fürft 
mie feiner Gemahlin nad Oſtfriesland zuruͤck (7). 
Vielleicht hatte der Fuͤrſt bei ſeiner Wahl auf die 
innerlichen Unruhen Ruͤckſicht genommen, um ſich 

"mit maͤchtigen Fuͤrſten naͤher zu verbinden, und 
dadurch das Ziel feiner Wuͤnſche zu erreichen. Der 
"König von Dänemark Friedrich der IV. war von 
‚jeher dem oftfriefifchen Naufe,fehr gewogen. In 
‚dem vorigen Yahre harte er den Fürften zum Nit- 
‘ter des Elepbantenordens aufgenommen, und num 
‚wurde der Kronprinz, nachherige König Chriſtian 
VI., welcher ebenfalls mie einer Brandenburgifch 

| Eulmbadjifchen Prinzeffin vermaͤhlet war, des Fürs 
‚fen Schwager. Auch der König Friedrich Auguft 
i is von - 

(r) Kegier, Acten. RR 

\ 
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‚fin, jedoch aus einer ‚andern Linie (s) verheurarher, 
und diefe hatte die junge Gemahlin des Fürften er⸗ 
‚zogen. Dann aber war fehon damals dem Könige 
von Pohlen, als Churfürften von Sachfen das Con⸗ 
fervatorium über Oftfriesland von dem Kaiſer an 
‚vertraue, Wie ſehr nun der. König:von Daͤue⸗ 
mark durch feine Truppen, und der König von Poh⸗ 
len durch die Feder feiner. ſubdelegirten Commiſſso ⸗ 

' 3723000 Pöhlen. war mit einer Culmbachiſchen Ppriigel 

rien den Fuͤrſten unterſtuͤtzet haben, dies wird die 
Geringe in ber ——— 

6. 8. 

Das ganze Land mußte nothwendig in die 
aͤußerſte Verwirrung gerathen, wenn, zu ein und 

derſelben Zeit, an verſchiedenen Oertern Landtage 
gehalten wurden; wenn die zu Hinte-verfammleten 

Staͤnde mit den Auricher Ständen völlig von ein⸗ 
ander abweichende Grundfäge hegten, und dann 
‚beide Sandtagsfchlüffe . fid) nothwendig grade ent« - 
‚gegen ftehen mußten, Die neuen Stände in Aurich 
waren zu ſchwach, und, weil fie die Landescaſſe nicht 
in ihren _ Händen Hatten, zu ohnmaͤchtig, ihre 

ESchluͤſſe durchzufegen; dagegen befürchteten bie 
alten Erände, daß das Misvergnügen weiter um 
ſich greifen , und ihre Gegner immer mehrern Ans 

bang finden moͤchten. Die üblen Folgen wurden 
von beiden Theilen, vielleicht aber aus verfchiedenen 
Gefichtspuncten beherzige. Die Stände hatten 
den inter Sandtag auf den März prorogiret, Den 

or⸗ 

(s) Der Marggraf Chriftian, ein Sohn des Chur⸗ 
fürften Johann Georg von Brandenburg, war der 
gemeinfchaftliche Meber » Großvater der Königin 
von =. und ber duͤrſtin von Oſtfriesland. 

— 

* 
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Vorwand der Unft cherheit in Aurich räumte deruyag 
Fürft dadurch‘ aus dem’ Wege, daß er allen tande 
tagscomparenten ein ficheres Geleit ertheilee, und . _ 
bei Leib⸗ und Lebensſtrafe verbieten ließ, fiefo wenig 

auf der Hin » und Herreife als auf dem Sandtage 
"felbft in Aurich auf irgend eine / Art zu beleidigen. 
NMun fanden fic) die fammtlichen Staͤnde wieder in 
Aurich ein. Das Uebel war aber ſo tief eingewur⸗ 
zelt, daß es zu keinen Vergleichsvorſchlaͤgen kam. 
Nach der lage der Sachen war dieſes auch unmög« 
lid, da die Kaiferlichen neuern Decrete in vielen 
Stuͤcken den Sandesverträgen widerfprachen. Bon 
dieſen wollten die Stände nicht abweichen , und auf 
‘jene fügte fich lediglich der Fürft. Nur blos wegen 
des Deichwefens wurde eine Vereinbarung getrofs 

fen. “Die Stände hatten vorhin, dem öfteren Wis 
derſpruch des fürftlichen Minifterii ohnerachtee, mit 
‚dem Erader Rathsherrn Spree über den Larrelter 
Kolck contrahiret. Diefer hatte wider alles Wer 

muthen den gefährlichen Kolck glücklich gefchloffen. 
Mirgends fand man fo vielen Eifer, die zerriffenen 

Deiche mwiederherzuftellen, als bei den Emdern. 
. Nur Emden alleine traute man daher die Rettung 

des Landes zu. Für eine beglichene Summe wurde 
der Stadt Emden nun auch die fegung des Kay⸗ 
deiches von den Staͤnden anvertrauet. Der Fuͤrſt 

fand fein Bedenken, dieſen Vergleich zu beſtaͤtigen. 
Dieſes alles, und wie einige Monate nachher Fuͤrſt 
und Stände auch die Verfertigung des Haupte 
deiches der Stadt Emden überlaffen haben, ift vor- 
hin erzähler. Das ‚Deichwefen befonders hatte 
viele Streitigkeiten zwifchen dem Fürften und der 
Staͤnden verurfacher; dieſe waren num durch die 
getroffene Vereinbarung mit der Stadt Emden ges 

| hoben, Aber das Deichweſen war leider en | 



\ 
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1723einzigfte Punct, worin Fuͤrſt und: Stände: mie ein⸗ 

ander übereinftimmten 0 Fu 

99 
Den Ständen war.alleg daran gelegen, daf die | 

Dennung unter fid) verhütet werben möchte. Der 
Beitrag der Stadt Emden zu den gemeinen Landes⸗ 
often, welcher vormals der fechfte Theil geweſen war, 
‚hatte vorzüglich den, Unwillen fehr vieler ftändifcher 
Mitglieder wider Emden erreget. 1683 hatten ſich 

‚die Stände mit Emden dahin verglichen, daß dieſe 
Stadt flatt ihres Contingents, in Ruͤckſicht ihres 

— ———— Zuſtandes, jaͤhrlich bis 1701 ohne alle 
bkuͤrzung 2700 Gulden entrichten, und Z zu ber 

ftändifchen Garnifon fteben follte, Mit dem Anfang 
dieſes Jahrhunderts follte aber das, Emder Contin« 

ent von neuen behandelt werden. Da nun bald 
nachher einige unter den Ständen ihre Unzufrieden« 
beit über diefen Vergleich geäußert, und die Admi, 

niſtratoren ſich geweigert ‚hatten, das. behandelte 
Eontingent anzunehmen: fo war die Zahlung ger 
ſtocket (u), Emden hatte alfo von ber Zeit an nicht 

„das mindefte zu den Sandeslaften entrichte. Noth⸗ 
wendig mußte diefes, beſonders in einer folchen Zeit, 
worin die Schagungen fo fehr vervielfältiget und mit 
militärifcher Execution beigefrieben wurden, unter 
den Ständen Jalouſie und Unmillen erregen. Diefen 
Stein des Anftoßes hob man am 2. May durd) einen - 

neuen Vergleich. Darnach follte die Stadt Emden 
von nun an bis zu dem Jahre 1800 zu einer jeden 
einfachen Capital= und zweien Perfonalfhagungen 

‚1100. Bülden engrichten/, und fuͤr den Ruͤckſtand 
40000 

O Landſchaftl. Acten. 
(u) Recht en Intereſſe Haar Hoogmog. op, Emden, 

p- ” ” 
i 

— 
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40000 Rthlr. erlegen. Diefe 40000 Rthlr. foll-ı723 
ten die Stände an der beglichenen Summe für den 
Kaydeich einfürzen, und fic) alfo felbft bezahlet 
machen (v). Emden hatte alfo Die Stände wegen‘ 
des Ruͤckſtandes nunmehr befriediget, und entrichtere 

von nun an wieder ben igt beglichenen Antheil zu. 
den Sandesfaften. In dem Vergleiche von 1683 
war von beiden Seiten belieber, daß fein einzelner 
Stand oder eine einzelne Stadt ſich mit dem fürfte 
lichen Regierhaufe ohne Vorwiſſen und Zuftimmung 
ſaͤmmtlicher Stände in Tractate einlaffen, dagegen 
aber einer dem andern zur Aufrechthaltung der Landes⸗ 
verträge die hilfreiche Hand bieten follte, Der ganze 
Vergleich, und folglich auch diefer Punfe, war in 
der nun mit der Stadt Emden gemachten reuen 
‚Convention beftätiget (w). Diefes mußte dem Fuͤr—⸗ 
fien beſonders in diefer kritiſchen Epoche fehr miß⸗ 

fallen. Eben daher proteſtirte er wider dieſe Ver— 
einbarung. Weil Emden in dem kaiſerlichen Deerete 

von 1721 aufgegeben war, den fihuldigen Beitrag 
(nämlic) die ſechſte Quote) zu entrichten, und den 
Ruͤckſtand fofort zu erlegen: fo hielt der Fuͤrſt auch 
diefe Vereinbarung mit den Ständen über die Emder 
Quote für eine Widerfeglichfeit wider den Kaifer, 
und Flagte darüber bei dem Reichshofrath (x). 

§. Io. 

(vn) Diefer Vergleich iſt abgedruckt in der paritions⸗ 
mäßigen Einbringung der Gravam.'vom Io Nov. 

1729. Beilage 55. in der Ausführung des Privis 
legii Kaifers Marimil. von dem Recht der Vorbei» 

‘ fahrt, p. 124. und in dem Recht und Intexeffe 
Haar Hoogmog. pP: 29— 323. — 

(w) Landſchaftl. Acten. | 
(2) Gruͤndliche Anweifung von ber Schuldigkeit der 

Stadt Emden, den fechften Theil zu den Rande 
laften zu bezahlen. $ 10, et feq. 
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Der. Fürft barte — zu verſchiedenen⸗ 
malen auf die Execution der kaiſerlichen Decrete vom 

18. Aug. 1721 und 1722 bei dem Reichshofrath 
angedrungen, und ſich über vielfältige Contravene 
tionen wider diefe Decrete und MWiderfpenftigfeit der 
Stände befchweret. Dagegen hatten die Stände 
über die Verlegung der Sandesverträge und über die 
Vorenthaltung der fürftlichen Eingaben beftändig ge« 
floget. Unter dem 11. Sun. erlicß der kaiſerliche 
Reichshofrach wieder neue Decrete. Mur die Haupt- 
ftücfe will id) daraus bemerken. Vorerſt wurden die . 
vorigen Faiferlichen Decrete darin beftätiger. Dann 
wurde zwar ben Ständen nachgegeben, daß des 
fürfttichen Commiffarii Unterfchrift der Sandrechnuns 
gen als überflüßig unterbleiben möge, indeflen follten 
die Landrechnungen fo lange für ungültig und injuſti⸗ 
ficiret geachtet werden, fo lange nicht auf die in dem 
Faiferlichen Decrete vom 18. Auguft 1727. vorge . 
fehriebene Weife die fürftliche Revidirung, Prüfung 
und Genehmigung erfolger ſey. Der fürftliche In⸗ 
fpector follte zwar in dem Gollegio feine Stimme 
führen; indeffen follte er berechtigee feyn, wider Feh⸗ 
ler und Unterfchleife Monira zu machen, und folche 
dem Landesherrn anzuzeigen, ‚damit derfelbe auf 
Mittel bedacht fenn koͤnne, die uble Werwendung der 
Sandesgelder zu fteuern. Den dandrechnungen follte 
eine richtige Specification der hülfsbedürftigen Pers 

en beigefüget werden, die: Kemiffionen erhalten 
von Ferner follte es bei der kaiſerlichen Reſo⸗ 
lution wegen der Proceß- Legations und Commiſſions⸗ 
koſten fein Bewenden haben. Dann wurden die 
eigenmächtige tandtagsausfhreibungen nad) Hinte 
für ein unbilliges und aufrührifches Beginnen, und 
die dortigen Verhandlungen für nichtig — 

28* 
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Biber die Stifter dieſer hoͤchſt vermeſſenen Aufleh17ag 
nung wider ihren Sandesherrn wurde die Inquiſition 
vorbepalten,, und den: Deputirten, Adminiſtratoren 

: und Ständen bei Strafe von 50 Mark Goldes, und 

nach Bewandniß der Umftände, bei Verwirkung 

$eibes und Lebens anbefohlen, fi) in der Zufunfe 
ſolcher übermürhigen, widerfpenfligen und die ges 

meine Ruhe. ftörenden Unternehmungen zu enthalten, 
Ferner wurde dem Buchdrucker zu Emden der Abs 

druck aufrüsrifcher Echriften bei Geld» und Leibes⸗ 
ſtraſe unterſaget. Endlich wurde dem ſtaͤndiſchen 
Eonfulenten in Gegenwart des: Regiſtrators und des 
fürftlichen- Procurators die Einficht der Acten — 
„jeboch unaufhaltlich und unabbrüchig der fehuldigen 

„Parition auf die Faiferlichen Decrete verftatter.“ 

. §. 11. 
An die ordinair Deputirten und Adminiſtratoren 
ergieng ein beſonderes kaiſerliches Decret. Hierin 
wurden ihnen unterſagt, Remiſſionen und Dilationen 
einſeitig, oder ohne vorhergegangene fuͤrſtliche Zu⸗ 
ſtimmung zu ertheilen; Schatzungen auszuſchreiben, 
die nicht von den ſaͤmmtlichen Staͤnden eingewilliget 
worden, ſo lange nicht uͤber die Erheblichkeit der von 
einem Theile der Staͤnde gemachten Einreden die 
landesfuͤrſtliche Cognition und Deciſion erfolget ſey; 
dem Fuͤrſten die Schatzungsregiſter zur Reviſion und 
Rectiſicirung vorzuenthalten; jemanden eigenmaͤch⸗ 
tig von den gemeinen Landeslaſten zu befreien; mit 
ſchimpflichen Reden und Schmähungen in Schriften 
das fürftliche Minifterium anzutaften, und endlich 

- folche Deputirten, bie ſich den Falferlichen Decreten 
unterworfen, und die Paritionsfcheine unterfchrieben 

Haben? feindlich zu verfolgen und von dem Landtage 8 
abzuweiſen. Dann wurden ihnen die Tergiverfatio- 

ee, nen 
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7aznen mit der anbefohlenen Abſuͤhrung der fremden 
Miliz, die Widerſetzlichkeit wider die Introduction 
eines fürſtlichen Inſpectors, die Auswirkung einer 
Protection bei Reichsſtaͤnden, mit Uebergehung der 
kaiſerlichen Mojeſtaͤt, als alleinigen von Gott allen 

Reichseinwohnern vorgeſetzten Oberhaupts, Beſchir⸗ 
mers und Richters, ferner alle grundirrige zur Ver⸗ 

fuͤhrung der uͤbel berichteten Eingeſeſſenen abzielende 
Imputationen gegen den Landesfuͤrſten, als wenn 
deſſen Vorhaben auf Vernichtung der Landesaccorden 
und Privilegien und auf Einfuhrung eines. despoti-· 

ſchen Negiments gerichtet ſey, und andere die fürfte 
ficye Landeshoheit Eränkende Tharhandlungen mehr, - 
eenftlic) verwiejen. Beſonders wurde ihnen vor. 

gehalten, daß es ein grundirriges und ſchaͤdliches 
Prineipium ſey, wenn die Stände behaupten wolls. 
ten, daß fie freie Macht und Gewalt hätten, nad) 

Belieben zu handeln und zu fchließen, wie es ihnen 
gut dünfte, und der tandesfürft fchuldig fey,, nur 

fehlechterdings alles, was die ordinair Depntirten: ⸗ 

und Abminijtratören refolvirten, zu erequiren,. „Als 
„haben — fo lauter der Schluß — Ihro Kaiſerl. 
Majeſtaͤt Dero Ungnade über dieſe ſaͤmmtliche zw: 

Verachtung Dero Kaiſerl. Decrete ſowohl, als zur 

„gröblichen Deſpect der landesfuͤrſtlichen Reputation 

„unziemlicye widerrechtliche und ſtraͤfliche Principia 
„und Fuͤhrnehmen angeregtem oſtfrieſiſchen Collegio 

„der ordinair Deputirten und Adminiſtratoren anzu⸗ 
Tzeigen, allergnaͤdigſt reſolviret, wie allerhoͤchſt Die⸗ 

Ffelben ſolche uͤbermuͤthige Aſſertionen und darauf 

„gebaute Thathandlungen, — wie auch die getroffe⸗ 
„nen heimlichen innerliche Empörung erweckenden 
Zuſammen-Verbindungen gäuzlich caſſiret und ver ⸗ 

Tnichtet; ernſtlich befehlende, daß beruͤhrtes Colle- 

„gium davon abſtehen, und Dero vorigen ——— — 
J — ecre⸗ 

+ 
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Decreten, wie auch an allerhoͤchſt Deroſelben ver: 1723 
pordnete Faiferl. Commiffion ergangenen Verfügun. 
„gen in aller Unterthaͤnigkeit gehorchen ſolle.“ Endlich 
ſollte innerhalb zwei Monaten angezeiget werden, daß 
dieſen ſaͤmmtlichen Faiferlichen Nefolutionen wirklich 
gelebet feye, mit der Verwarnung, „daß alle und 
„jede Veraͤchter diefer reichsväterlichen wohlgemein⸗ 
„ten Ermahnung "in die Strafe der funfjig Murk 
„loͤthigen Goldes Fraft diefes erfläret ſey, auch’zu 
„detſelben Erlegung mitteiſt Execution angehalten, 
„und überdies von dem Adminiſtrations ⸗ Amt und 
„Recht in landtaͤglichen Verſammlungen zu erſchei⸗ 
„nen excludiret, — nicht weniger auf weitere Fort⸗ 
»feßung trotziger Oppofition, und des bisher in böfer 
Gewohnheit gehabten verbotenen anderwärtigen 

⸗Recurſes an geib, Ehre und Gut geſtraſet werden 
„ſollen.“ 

3* ea 0 $. 12, je! 0 2% 

Drann ergieng an den König von Preußen afs 
Churfürften von’Brandenburg’ein‘£äiferlihes Man⸗ 
dat, die in dem Sande ftehenden Truppen ſoſort ab⸗ 
zuführen, ſich in die oftfriefifchen Sachen nicht weiter 
zu mifdyen, und die renirirenden Landesſtaͤnde auf 
Feine Weife wider den Fuͤrſten zu ſchuͤtzen. „Wenn 
„nun — heißt es in biefem Mandate — wider die 

„vormaligen faiferlichen Ermahnungsfchreiben und 
„Unſer legteres Dehortatorium vom 18. Aug. 1721 
„zu deffen nicht geringen Verachtung,“ diefe annoch 

' „beftändig in Oſtfriesland liegende Mannfchaft, und 
„von felbiger ausgeübfe, wider die gemeine Rechte 
„und Reichsfagungen überall unftoßende Sand » Fried« 
„bruͤchige Facta alfo befchaffen, daß bierunter nun⸗ 
mehro wohl a Praesepto angefangen werben kaun, 
„mithin auch das gebetene‘ Mandatum 'S;’C: fub. 

Ofifr. Geſch. 72. mM „Pocna . 
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1723.Poena 100 Marcatum auri heute erkannt worden. 

\ ce + 

’ . 

„Als gebieten Wir Ew. Lbden, als. Churfücften von _ 
„Brandenburg, bei Pön 100 Mark löthigen, Gols 
- „des — hiemit ernflicdh, und wollen, daß Eie Alf 
„bald nach Inſinuir · oder Verfündigung dief;s.Un- 
Sſers Faiferlidyen Gebots, Dero vorhin in Oftfrieg« 
iand eigenmächtig eingelegte. und daſelbſt ſich ann och 
Zbeſtaͤndig aufhaltende Maunſchaſt, ohne den „ge 
Zringſten ferneren Anſtand, hinwiederum abſuͤhren, 
Ihinwegnehmen und nach Haufe berufen; folglich 
„Sr. des Fuͤrſten zu Oftfriesiand Loden und Die 
‚»Seinigen in feinerlei Weile noch Wege turbiven, 
„am allerwenigften aber die von den Adminiſtratoren 
Junrechtmaͤßig und zur. Ungebühr. ausgefchriebenen 
„und angelegten Collecten exequiren und beitreiben,- 
noch ſich in die oftfriefüichen Handlungen im gering» ⸗ 
„fen einmifchen, weder die dafigen Landſtaͤnde deſtn⸗ 
„Diren, vertreten, noch beſchuͤtzen, diefem alfo, und, 
„zuwider nicht hun, - mech” hierinnen fäumig ober 
‚„ungeborfam ſey, als lieb Em. !bden ift,-obber 
„ftimmte Poͤn zu vermeiden, Das meinen, Wir 

; „ernſtlich.“ | E * 

Hierauf nahm ber Kaiſer ben Fuͤrſten, deſſen 
ganze Familie, deſſen Raͤthe, Beamte, Diener, 
Angehoͤrige und alle gehorſame Unterthanen in ſeinen 
und des heiligen Reichs beſondern Schutz, Schirm 

und Protection, und erkannte ein Conſervatorium 
auf den Koͤnig Friedrich Auguſt von Pohlen, als 

Churſuͤrſten von Sachſen und auf den Herzog Augu 
Wilhelm von Braunfchweig - Wolfenbüttel, Co 
lautet der Schluß, des Faiferlichen Reſcripts an den 
König und an den Herzog: „Als erfuchen Air Ew. 
„⸗gd. bd. — daß Sie Sr. des Fuͤrſten von Oſt⸗ 

——— — „friesland 
J — —— 
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„frlesland GBd. nach Maaß und buchſtaͤblichen In ⸗ 1723 
„Halt des heutigen Unſers kaiſerl. Reichshofraths 
„Concluſi bei vorigen Unfern kaiſerl. Decreten vom | 
>18, Auguſt 1721. und dem Ihter 1bd. gebühren« 
„den Landesfuͤrſtl. Reſpect und Hoheit wider alle 
„Eingriffe und Turbatiönen,, unter welchem ausge⸗ 
„fonnenen Prätert, auch von wem ſolche immer per 

“ „diredtum oder indirectum unternommen werden 
‚„mödjten, beitändig mit fattfamen Nachdruck, audy 
„fo oft es nöchig iſt, mit militärifcher Macht unvers 
„zuͤglich, imgleichen auch die Landesſtaͤnde bei den« 
„jenigen Rechten, ſo ihnen laut ermeldeten Unfern 
„kaiſerl. Reſolutionen und Arcorden zuſtehen, jedoch 
„daß hierunter der Mißbrauch verhuͤtet werde, auf 
„alle Weiſe manuteniren, und Daneben die gemeine 
„Ruhe conferviren, und Eeine Thätlichfeiten, Webers 
„äiehungen ober’ Belaͤſtigungen niemanden — ges 
„ſtatten, folglich St. $öden als Sandesfürften famme 

“ „feiner fürftl. Farnilie, deffen Raͤthe, Beamte, Dies 
„ner, Angehörige und gehorſarꝛe Unterthanen das 
Wider jederzeit, autoritate noftra Caefarea, ſchuͤtzen, 

„ſchir men und vertheidigen mögen. Dos gefchieht | 
„zur Vollziehung der Gortsgeliebten Juſtiz, und‘ 

4 „Uns beneben von Ew. Ibden, Lbden zu danfnehmia 
„gen Gefallen.“ — na 

nme 
Die Erecution diefer Faiferlichen Decrete und 

Unterfuchung und Schlichtung der Streitigkeiten, 
welche Hoch. ſouſt zwiſchen dem Fuͤrſten und den’ 
Ständen vorwälteten, und In den Deereren ausge⸗ 

ſetzet waren, vertraute der Kalſer ebenfalls dem Könle“ 
- ge von’ Wohlen und dem Herzog von Braunſchweig⸗ 
Wolferbittel an. Die vorzüglic;fte Stelle diefes 
Commiſſorii tan) Wis gefnıien an Ew. bd. 

- ud M 2 „sd. 
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1723u8bd. Freund » Oheim - Bruͤder » nachbarlich und 

„gnäbdigft, daß Sie diefe Unfere Eaiferl. Commiſſion 
„annehmen, — und hiezu von jedweder Seite einen 
Igelahtten in Sand» und Regierungsſachen wohler⸗ | 
„fahruen Subdelegirten braudyen, und nad Maae⸗ 
»gabe Unferer hiebei gelegten kaiſerlichen Inſiruction 
„verfahren, ſodann — denen uͤbermuͤthigen und 
 „widerfpenfligen Adminiftratoren — den rechten 
„Ernft zu, erfennen geben mögen. Diefes gereichet 
„Uns zu befonderer Woplgefälligfeit.“ 

So hatten denn der König von Pohlen als Churs 
fürft von Sachſen, und der Herzog von Braunſchweig 

die Unterfuchungs» Ereeutions» und SU | 
Eommiffion. 

Sag 

Der Fürft hatte ſich auch vorztiglich bariber be⸗ 
ſchweret, daß die Staͤnde das 1687 erkannte, 1695, 
aber wieder aufgehobene Conſervatorium heimlich 
mit dem Biſchof von Muͤnſter erneuert hatten, wie, 
aud), daß be Seil die ruͤckſtaͤndigen Subfi dien, 
durd) feinen Oberſten von der Horſt mit milicärie 
ſcher Erecution beitreiben laſſen. Diefes Berfah- 
ren wurde durch em befondereg Faiferliches Refeript , „ 
dem Biſchof verwiefen‘, und ihm aufgegeben, vie 
beigetriebenen Gelder mit den Zinfen an die Landes⸗ 
cafle wieder zuruͤckzuzahlen. „Wenn nun diefe — 
fo drüske ſich der Kaiſer aus — von deiner .$bd. 
„unternommene deu gemeinen Landfrieden offenbar 
„überfahrende, an ſich ärgerliche und ſchaͤdlicher 
„Conſequenzen volle Thathandlungen nicht allein 
„Unferer Eaiferlichen Verordnung zumiber ,. fonbern ı 
„auch Unferm allerhöchften Reſpeet und Autoritaͤt 
2 merklichen Abbruch, Gr. des. Fürften zu 

fifriestand £bd, aber zum empfindlichen —— 
Eu‘ yue 
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„und Dero $anden zum größten Schaden ‚gereichen, 1723 
„und Wir als oberfter Richter dergleichen eigens 
»mächtiges hoͤchſt firafbares auf cine allgemeine Zer⸗ 

„rüttung abzielendes Beginnen feinesweges geſtat⸗ 
„ten Fünnen noc) wollen: Als befehlen Wir Deiner - 
»sbden, die unter dem Namen der Subſidiengelder 
»erpreßte und empfangene Beldfummen fanmt Er« 
sftattung des Intereſſe und verarſachten Schaden 
und Koften an dag oftfriefifche Jandichafts: Aerarium 
„innerhalb zwei Monaten: bei Wermeidung. einer 
» Strafe von 50 Marf löthigen Goldes wieder a" 
— u 

§. 16. 

Endlich ergieng ein kaiſerliches Patent an die 
fämmtlichen oftrriefifchen Untertanen. Hierin wur -· 
den alle Eingeſeſſenen aufgefodert, ſich den kaiſer⸗ 
lichen Decreten und den kuͤnftigen Verfuͤgungen der 

kaiſerlichen Commiſſion zu unterwerfen. Ihnen 
wurde der maͤchtige Schutz des Kaiſers wider alle 
angedrohte Verfolgung und en und dann 
auch die. kaiſerliche Manutenenz ‚bei ber beftändigen 
“auf die gemeine Wohlfahrt und Ordnung gegründete 
Ausübung aller aus den Landesvertraͤgen fließenden 
Gerechtigkeiten in Kraft des nun auf den König von 
Pohlen und ven Herzog von Braunſchweig erfannten 
Eaiferlichen Conſervatorii zugeſichert. Da auch von 
ftändifcher Seite behaupret worden, daß bie kaiſe -· 
lichen Decrete die ganze Sandesverfaffung und bie ſo 
heilig beſchwornen Verträge durchlöcherten, fo ers 
mahnte der Kaifer in diefen Patenten alle Eingefeffe- 
nen, ſich nicht durch die Adminiſtratoren, die durch 
ihre unbefchränfte Licenz zu Erceffen und Unordnuns 
gen und durd) ihre Eingriffe in die landesfuͤrſtliche 
Oberbotmaͤßigkeit alle dieſe an und Beſchwerden 

vers 
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7723veranlafler,;batten, mißleiten zu laſſen. „Um des⸗· 

„willen — heißt es ferner — ein jeder von Euch 
„leicht vermerken wird, daß Unfere kaiſerliche Decre⸗ 
nte im geringften nicht auf Benehmung des rechten 
»Öebraud)s der Sandesprivilegien und Vertraͤge oder - 

„Einführung unbilliger Neuerungen angefehen, ſon⸗ 
„bern, daß derfelben Genuß, vermittelt Abſchaffung 

. „berfelben mancherley Unheil und Berrängnif üben, 
„das Vaterland haͤufenden Adminiſtratlons + Yrres 

gularitaͤten und Erceffen und Einführung seiner 
vorlaͤngſt von fehr vielen gemänfeten guten Wirth« 
»ſchaft / jedermänniglich zum Guten, roieber bergen: - 
oſtellet, und ins Werf gefeget werden möge.“ (y) 

/ 

# 

6)Allbe dieſe unser dem Tr. Yan. erlaffene Faiftliche 
Deccrete, Mandate und Pasente find von fürfllicher 

> Seite Befonders abgedruckt worden. 
⸗ if’ * u zu; 
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gr: Die alten Stände erfidren fich, den neuern Faiferlichen 
u. Deereten in fo weit zu unterwerfen, als ſolche mit den Landes⸗ 
bvertraͤgen übereinflimmen. Gie ſuchen wider diefe Decrete 
9 reititurionem in integrum nach, $. 2. Der König von Preußen 

mahnet die Stände von; alle Gewaltthatigkeiten ab, 5. 3. 
„und rechtfertiget. fich wegen feines Benchmens in den oſtfrie⸗ 
ſiſchen Streitigkeiten bei: dem Kailer. Dagegen fleher der 
Biſcof ven Wiäyfter von der mit den Standen getroffenen, 
Eonveniion ab. $ 4. Die Adminiftratoren laffen wieder new 

S eingewidigte Schatunden erecutiviich beiteriben. Dies ver⸗ 
» anlaffet Gahrung, und dann einen Tumult in Norden. Die 
„ angerücte Ädndiihe Miliz wird mit einem Steintegen 
- empfangen, und- zum Abzug gezwungen. - $. 5: Der Fürf 
c feget einige Magiftratsperfonen in Norden ab.» $, 6. Norden 

Kubmistire fich — rlichen Decreten. Die Stande erbie⸗ 
"fen Tb zu einem Vergleich, der Fuͤrſt aber beſtehet lediglich 
« auf bie kaiſerlichen Decrete. 8. 7. Der König.von Voblen 
und der Herzog von Braunfchweig ernennen den. Vicecanzler 

Ritter und den Zofrath Röber zu ihren fubdelegirren 
Commiſſarien. ie. Strände reichen bei dem Reichshofrath 

wider die zu eröfnende Eaiferliche Commiffion Ablehnungs⸗ 
und Reeufattonsichriften.ein, und proteſtiren durch ein abges 

drucktes Placat wider einen von dem Fuͤrſten ausgeſchriebenen 
. Landtag, „S. 8. Die ausfchreibenden Fuͤrſten des weſtphali⸗ 
= schen’Krelles beſchweren fich bei den Kaiſer, daß ihnen nicht 
I: De Unterfuhungs: und Manutenenz: Commiffion anvestrauet — 
, worden, werden aber abichldglich befchieden. 

J — — | 

Jfes kit Eaiferlichen Decreten, Manbaten undr723 
I Datenten gehet denn die ernftliche Willens. 

meinung des Kaifers hervor, alle in Oftfriesiand fich 
eingeſchlichene Unordnunger abzuftellen, und dem 
‚ Zürften, wider alle Eingriffe in deſſen Landeshoheit 

feinen, Fräftigen Schuß zu ertheilen. ‚Aber alle dieſe 
faiferliche Verordnungen und Verfügungen, die in 

der That in vielen Stuͤcken den Sandesverträgen nice 
entſprachen, änderten fo wenig, als die Drohungen 
des fich nun ganz auf den Kaifer verlaſſenden Fuͤr⸗ 
ſten, die disherigen Geſinnungen ber alten Stände, 
Die ganze Ritterichaft und die Stade Emden hieften 
‚noch fefter an einander wie jemals, und hatten ohne» 
J J M4 dem 
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3733dem die angefebenften und reichften Eingefeffenen in 
Morden, Antid) und auf dem platten Lande auf ihrer 
Seite. Gleich in dem erften. Kaiferlichen Decrete 
vom 18, Auguſt 1721 hieß es: „Des Herrn Fuͤr⸗ 

„fen Intention und Meinung, die ihm zufländige 
„sandesvegierung auf ein, der kundbaren Reichs⸗ 
„derfaffung gemeine Art, zu führen,. iſt an fic) gang 
löblih, und fol mir Kaiſerlichen Beiltand zur bes 
„hoͤrlicher Wirklichfeit befördert werden.“ . Und 
hernach: „Ferner follen auch die Landesſtaͤnde die 
„oftfriefifchen Sandesaccorden anders nicht, als der | 
»Kaiferlichen und des Reichs Hoheit, Rechten und 
„Jurisdiktion und vernünftiger guter Ordnung zwi⸗ 
schen der Sandesfürftlichen Obrigkeit und Untere 
Zthanen unpräjudicirlic und unabhruͤchig gebrau⸗ 
„chen.“ Dieſe Stellen, worauf das damalige Kai— 
ſerliche Decret und die nachfolgenden gebauet waren, 
ſahen die Stände für das Grab ihrer ganzen Vers 
faffung an. Sie glaubten, daß: der Fürft diefe 

⸗ 

Stellen ‚zu feinem Vortheil und ihrem Nachtheil 
anwenden, und alle Verträge übern Haufen werfen 
würde. Die Sandesverträge waren ihnen heilig. 
Davon wollten fie feinen Schritt abweichen.- Sie - 

0 behaupteten, daß die befondern auf beſchworne Vers 
" träge ſich gründende oftfriefiiche Landesverfaſſung 
don der allgemeinen Reichsconſtitution abroiche, und 
baß jene, nicht aber Diefe zur Richtſchnur der fane 
desregierung dienen müßten. Sie wollten alfo eine 
Accordenmaͤßige, nicht aber eine Reichsconſtitutlons⸗ 

- mäßige Regierung haben. Hierauf beftanden fie 
um fo viel mehr, weil in allen Huldigungsreverfar 
len die Accorde als Grundfefte ver oſtfrieſiſchen 
Kegierung veftätiger waren, und Fürft Georg Chris 
ftian fich ausdrücklich erfläree hatte, niemals einige 
Kayſerliche Mandate wider die Accorde auszue _ ** | | | Er 
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bringen (z). - Sie wollten ſich daher den Kaiſer⸗1723 
lichen neuern Decreten nur in fomeie fubmittiven, 
als folche mit den alten Kaijerlichen Decreten und 

. mit. den andern Sandesverträgen übereinftimmten. 
Zu dem; Ende hegten fie auch zu dem Kaiſer das 

Zutrauen, daß fie bei ihren alten Rechten, Gebräu: 
chen und MWBerträgen beſchirmet werden‘ wurden, 
Nach diefer Erflärung glaubten fie nicht, daf fie 
den gehäßigen Namen der Nenitenten verdienten, 
und fuchten num wider die Kaiferlihen Decrete 

 zeflitutionem in integrum nad) (a), | 

J ER a x 

 Unterbeffen blieb alles auf dem alten Fuß, Die 
Stände ‚willigen zu - den dringendften-Ausgaben - 
immer Schagungen ein, und der Fürft verfagte 
dazu feine Genehmigung. Die Adminiftratoren 
nahmen nun nieder zu erecutivifchen Mitteln zur 
Beitreibung. der Schagungen ihre Zuflucht. Sie 
requirirten, wie vorhin, den Oberftlieutenant ' 
Fridag, ihnen durd) ein Commando die ftarfe Hand 
zu biecen. Wie diefer ohne Erlaubniß feines Kö- 
nigs es nicht wagen durfte, die Erecution zu voll» 
ziehen: fo wandten fi) die Adminiſtratoren uns 
mittelbar an den König von Preußen, und baten 
zu Folge der getroffenen Convention um ben Koͤnigl. 

+ Schuß. Der König rieth durch Ber 
ben vom 26 Det, diefe militairifche Erecution ihre 
ab. „Es lieget vor Augen — heißt es unter ana | 
„dern darin. — was die leßte wiewohl ohne Unfere 
„Approbation geſchehene Erecution für fhädlihe 

ren MG Bi 
a’ (z) Brennsieen T 2. P::385- — J— 

(a) Species facti p. 10. und accordenmäßige Juſtifi⸗ 
cation der Stande in puncto fubmiflionis Tälvis ı 

pactis. p, II. 4, - ETW 
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1723, Wirkung gehabt, und mie dadurch def Kaiſerliche 
5 Hofizu folcher wider euch gefaßten Refolution An- 

„laß genommen. Sollte igiger Zeit wieder zu 
„einer ſolchen Erecution gefchritten werden, fo ift 
„nichts anders zu vermuthen, als daß die Sache 
„dadurd) von neuem.verborben , wo nicht gar defpes 
„rat gemachet, und alsdenn noch mit weit härferen, 
„Verordnungen , als vorhin, in euch gedrungen 
„werde (b).“ Der König fand überhaupt nicht ges 
rathen, beiden ißigen Conjuncturen die Stände 
rider die harten Kaiferlichen Deerete zu unter 
ftügen ; doch gab er. der. Statt Emden die Verfiches 
rung, daß er fi ihrer im all der Noth anneh» 
men wollte. * So heifit es in einem abinetsfchrei- 
ben vom 30 December. „Es ift Unfere Meinung 
„nicht, die Stadt zu abandeniren. Wir werden 
„unfere Meſures nehmen, wert man fie angreifen, 
„oder Gewalt wider fie' gebrauchen follte. Die 
„Stadt kann geruhig ſeyn, und es auf Uns anfom. 
„men laſſen — und wollen Wir alsdenn mit den 
Generalſtaaten Concert gehen (“On 
ne BE Bee — 

Der Koͤnig von Preußen hatte indeſſen bei dem 
Kaiſer fein Benehmen Bei dei oſtfriefiſchen Strei⸗ 
tigkeiten und dem ferneren Aufenthalt feiner in Oſt- 

friesland liegenden Truppen gerecytfertiget.  Diefe 
Xechtfertigung gnügte aber dem Kaiſer nicht. Es 

ift folches daraus ſichtbar, daß unter dem 10 Auguft 
des folgenden Jahres 1724 wider den König, als 
Edurfürften von Brandenburg; ein Mandatıım 
arctius erlaffen wurde: Auch hatte der Churfuͤrſt 
von Coͤln und Bifchof von Münfter, Clemens Aus 

| 07 ON 

tb) kandſchaftl. Acten. en, ſt, 

(e) Embder Acten. 2 * 



Vierter Abſchnitt. 187 

- guft, die mit den Staͤnden erneuerte Conventionı72% 
und die erecutivifche Veitreibung der Subfidien 
gelder durch eine den Keichshofrath am 31 Det 
eingereichte Vorſtellung juftificiree. Dem Fürften 
gelang es indeffen,, nach einigen Unterhandlungen, 
den Ehurfürften von Köln auf feine Seite zu brins 

gen, und ihn zu bewegen, dem jüngften Kaiferlichen 
Poͤnalreſcripte zu geleben, Diefe mit dem Fürften 

getroffene Vereinbarung wurde von dein’ Ehurfürs 
fien in Muͤnſter am 21 Febr. 1724 unterfchrieben: 
Sch rücke die Hauprftelle hier ein: „Es verfprechen 

* „Er. Churf. Durchl. als Biſchof von Münfter, daß 
„Sie aus Nefpect gegen Str. Kaif, Majeftät und 

„zux Eultivirung aller guten. nachbarlichen Freund« 
„schaft und guten Vernehmens mie Sr. Hochfuͤrſt⸗ 
„lichen Durch. zu Oftfriesland inskünftig denen 
„afterhöchft -befagten Kaiferlichen: Verordnungen ges 
„leben, fich des Eonfervatorii für die oſtfrieſiſchen 
„gandesftände, für die Deputirten und Adminiftras 
„toren, wie auch der darauf gerichteten Conventios 
nen niemals bedienen, fondern fich derſelben gänza 
»lic) begeben , auch fich der oſtfr. Sandesftänden in 
„denen zwifchen Er. Hochfuͤrſtl. Durch. zu Ofifries- 

„land und ihnen vorfchwebenden Streitigkeiten, auf 
„feine Weife annehmen, fonderm folches alles Sr. 
»KRaiferlichen Majeftät allerhoͤchſten Entſcheidung 
„überlaffen werden. — Hingegen verfprehen St; 
„Hochfuͤrſtl. Durch. zu Oftfriesiand, daß ſie von 
„ihrer wider höchitbefagte Sr. Churfuͤrſtl. Durchl. 

„nz Cdln, als Biſchof zu Münfter, wegen von Ihro 
„gehobener Schutz und Sübfidiengelder erhobener 
„Klage und darauf erkannten Kaiſerlichen Reſcripte 
„aus befonderer Conſideration — ratione praeteriti 
„abftehen, und varin bei dem Kaiferl. Reichs- 
„bofeath nicht weiter urgiren wollen, Immaſſen 
i — „denn 
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17240denn Gr. Hochfuͤrſtl. Durchl. zu Oſtfriesland von 

| „ſolcher Klage ratione praeteriti völligen Abftand 
»ehun — (d).* Sehr leichte fonnte der Fürft von 
diefer Klage und dem Kaiferlichen Referipte wegen 
Wiederbezahlung der beigetriebenen Subfidiengel> 
ber Abftand ehun, weil diefe Gelder nach dem Kai« 
ferl. Referipte nicht zu der fürftlichen Domainencafle 
flieffen, fondern der. ftändifchen Landſchaſtl. Eaffe 
zurücbezahlet werben follten. So hafte denn um 
der Churfürft von Coln als Bifchof von Münfter 
fi) des Conſervatorii foͤrmlich begeben. Von 
Münfter fonnten alfo die Stände auf feinen Schutz 
mebr rechnen. Zr En 6 

6. 4 ‘ 
, Die von den Ständen eingemwilligten Schagune 
gen waren es vorzüuglic), welche die Sfrrungen: zwi⸗ 
ſchen dem Fürften und ven. Staͤnden fo nährten, daß 
das Mißverftändniß in eine Verbitterung ausbrach. 
Die Behauptung der Stände, daß der Fuͤrſt ‚feine 
Zuſtimmung zu den auf öffentlichen Landtagen ein⸗ 
gewilligten, Schagungen nicht verfagen fonnte, ‚un 
dann Die. fo fehr dringenden Ausgaben befonderg 
Eu Behuf des der Stade Emden. anvertrauten 

eichbaues, und zur Befriedigung. des Königes von 
- Preußen und der Kaiferl. Salvegarde, veranlaften 

die Adminiftratoren, die Schagungen durch ihre 
Hebungsbediente, dem färftlichen Widerſpruch = | en | - . ohfte 

(d) Der Vergleich ift abgebrudt in der Anweiſung 
bon ber Garantie der Krone England und der Ges 
neralflaaten p. 36 — 38. und in der Anweiſung 
von dem fürftlichen Erbeigenchum an Emden p. 55. 

Ce) So referibirte unter andern am 17 Febr. 172411: - 
ber Fuͤrſt: Wenn Schagungen ordentlicy enger 

willi⸗ 
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ohnerachtet beizutreiben. Sie bedienten ſich num,724 
da der Oberfilieutenant von Freitag fein Commando 
bergeben durfte, der fhändifchen oder Embifchen 
Truppen. Da fo viele Eingefeffene der beftändigen 
Auflagen müde waren, fo gewann der Fuͤrſt immer‘ 
mehrern Anhang. Die Ihlimmfte Gährung war 
in der Stade Norden. Der Amtsverwalter Jos 
Hann Diderich Kettler (F) und. der Bürgermeifter 
tudewig. Wenckebach arbeiteten eifrig fuͤr den Fürs 
ſten; dagegen hielten die Buͤrgermeiſter Engelbert‘ 
Kettler und Johann Sauren; Palms, (legter wer 
felöft Adminiſtrator,) und die übrigen Ma iftranss 

perſonen .es mit den Ständen und Adminiffratoren. 
N | | Am 

dilliget und nuͤtzlich verwandt werden; ſo werden 
Wir deren Bezahlung nicht hindern: bei folchen 
unpordentlichen und land Sverderblichen Mefen aber _ muͤſſen Wir thun, was das Uns von Giore anders traute Amt mit fich bringe. Und Wir verbleiben euch xelervatis relervandis mit Gnaden gewogen. 
So laütere in diefer Epoche immer der Schluß aler Keferipten. 1 | 

A(F) Diefer war vorhin ein eifriger Patriot. Er hatte 
fſich als banialiger Buͤrgermeiſter in Norden wider die Einfuͤhrung einer neuen Policeyotdnung ge⸗ ſtraͤut. Auch harte er ſich der Imroduction de# - von dem Zürfen jum Droften ernannten Edjarb ‚Adolf von Polmann mwiderfeget, Deshalb wurden * er und der Rathsherr Johann Redlef Koch ihrer Bedienungen 1691 entfeßet. Sie wurden aber auf Anhalten der Stadt Norden durch ein hofgerichte 
liches Erkenntniß, weil fie obne rechtliche Form und ungehoͤrt abgefeßer waren, nach Anleitung des 26 Artikels des ofterhufifchen Vergleiche wieder res fituiret (Der Stadt Norden gründliche Antoele fung p. 27.31.) Nachher fühnte er fich mit dem Fuͤrſten wieder aus. Als Amtsvermalter hat er 

ſtets die fuͤrſtliche Autoritaͤt wider gie Eingriffe zu behaupten gefucher. Ä 

— 

re 
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1724 !m:4 März verſammlete fih der Magiftrat mit den 
qualificirten Buͤrgern/ um Deputirte-auf den. bes 
vorſtehenden Landtag zu ernennen, und ſich über tie 
Inſtructionen, die fie den Deputirten ertheilen wolls 
ten, zu: berathſchlagen. - Mitlerweile fanden ſich, 
man fagt-auf Anftiften.des Amtsvermwalters Kettler 
ynd des Bürgermeifters Wenkebach, der Poͤbel und - 
auch unter demſelben einige angefehene Bürger vor 
dem Rathhauſe ein. WBürgermeifter und Rath 
waren-zu ohnmaͤchtig, diefes zufammen gelaufene 
Volk aus, einander zu jagen. ie gaben gute 
Worte, und ließen vier Deputirte auf die Nathss 
ftube kommen. Dieſe verlangten, daß der Magis; 
firat fie von den unleidlichen Schagungen befreien 
ſollte. Wie der Magiftrat. ihnen aber vorftellte, , 
Daß ſolches nicht in feiner Macht finde, und ihnen 
vieeh, darüber bei dem num bevorftchenden-Sandfage 
mit einer dringenden Vorftellung ‚einzufommenz fo 

liäeßen fie jich durch Zureden:befänftigeni, und gingen 
allmaͤhlig aus einander. Vom Rathhauſe traten 
die Buͤrgermeiſter und Rathsberwandten nad) ‚das 
maligen beftändigen Gebraud) in das Weinhaus, 
ein. "Nr der einzige Burgermeifter Wenkeba 
ging vorbei, und nad) ſeinem Hauſe. Noch en. 
Burgermeifter ‚und, Rathsherrn gegen figgen Uhr 
treulich zuſammen, wie ein großer roaͤrm, und ein 
lautes Geſchrey⸗ Trop! Trop! Trop! (ein dork ge—⸗ 

woͤhnlicher Ausruf, um fehldunig das Volk zu det— 
fanmlen,) fie in ihrer Ruhe ſtoͤrte. Ein gemeiner 
Kerl hatte ein altes Faß fid) vor den Leib geblun⸗ 
den, und bediente fich deſſelben ftate einer Trommel, 

Nun war der Auflauf allgemein. Ehe fich ber- 
Magiſtrat beſinnen konnte, hatte, fehon der zufame 

men gelaufene Pöbel vor dem Haufe, eines ftändis 
(hen Deputirten Gewaltthaͤtigkeiten veruͤbet. Der 

— 0 pe Mate 
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Magiſtrat ſandte einen Stadtdiener an ben Buͤrger⸗ 1744 
meiſter Wenkebach — er hatte damals das Praͤ-⸗ 

ſidium — und ließ ihm erſuchen, fo fort ſich bei 
ihnen in das Weinhaus einzufinden. Wie er ſol⸗ 
ches ablehnte, ließ der Magiftrat die fechs Ober, 
officiere zu fih fommen. -- Diefe ließen die fechs 
Kosten ſofort in die Waffen treten, befegten das 
Rathhaus, jagten den Pobel aus einander und ftells 
ten die, Ruhe bald wieder her. Wie nun an bem 
folgenden Tage der Burgermeiſter Wenkebach den 

ſernern Aufbot der Buͤrgerſchaft zu hintertreiben 
fuchte; ſo ſandte ver Magiſtrat einen Eilboten nach 
Emden, und bat ſich bei dem Adminiſtrationscolle— 
gio ein Commando von der ſtaͤndiſchen Miliz aus! 
Der Sapitain Andree ftand damals mit 120 Mann 
zur Beitreibung der Schagungen. in der. Nähe 
Diefer rückte am.6 Marz auf Ordre der Adminis 
firatoren nad) Norden hin. So wie er gegen vier 
Uhr des Abends. fchon in der Nähe der Stadt war, 
hief das Volk wieder zufammen, und verfammlere 
fih vor der Thuͤre des Bürgermeifters Wenkebach. 
Dieſer munterte, wie die Sage ging, das Volk auf) 
den Gapitain Andree mit Gewalt zurüc zu treiben; 
Gleich wurden die Straßen aufgeriflen. Mit einem 
Steinregen wurde die, ftändifche Miliz bewillfomd 
met, : Der. Capitain ermahnte erſt das ungeſtuͤm 

. - andringende Bolf ſich ‚rubig zu‘halten, und dann 
drohte er. Wie fo, wenig feine Ermahnungen als 
Drohungen - etwas, fruchten wollten, ließ er Feuer 
geben, Einer blieb auf der Stelle, einige andere 
wurden verwundet, Mun erhielt er Luft. Er mat⸗ 
fchirte ungehindert weiter und poftirte fich vor derw 
Rathhaus. Der wiederum, mit Ausſchluß des 
DBürgermeifter Wenkebachs in dem Weinhaufe ver« 
ſammlete Magiftrat, ließ das Rathhaus eroͤfnen⸗ 
DR Fa und 

— 
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aan quartirte den Capitain mit feiner: gangen Mann 
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der ſtaͤndiſchen Miliz die 

\ 

240. 

ſchaft auf dem Rathhauſe ein. Die Racht hindurch 
war alles ruhig. Wie des andern Morgens det 
ganze Magiſtrat und die qualificirte Buͤrgerſchaft 
wieder auf dem Rachhauſe verſammlet war, rottete 
ſich abermals das gemeine Volk — von ſtaͤndiſcher 
Seite wird es immerhin Canaille, von fuͤrſtlicher 
Seite die loͤbliche Buͤrgerſchaft genannt — zufam- 
men. . Es eröfnete mit Gewalt die —* und 
Drang ſich in die Rathsſtube hinein. Schelme, 
Verrärher, Mörder waren die Titel, womit der 
Meagiftrat ‚begrüßet wurde. Die Bürgermeifter 
Palms und Kettler befonders wurden von allen Geis 
ten fo beflemmet, daß fie. faum im Stande waren, 
Othem zu holen. Mur die Furcht voriden anweſen- 
den Soldaten hielt den Pobel zuruͤck, Hand an fie 
zu ‚legen, ober gar fie zu ermorberi Man ver 

langte, daß die fiändifchen Soldaten fo fort mit 
Zuruͤcklaſſung ihres. Gewehrs abziehen follten ; den 

Eapitain aber. wollten fie durchaus als Kreeftant bes 
halten. - Die auf dem Rathhauſe gegenwärtige quas - 
lificirte Bürgerfchaft ımd andere Hinzugefommene 
angefebene Bürger glaubten, daß durdy den Abzug 

Huhe nur wieder herge⸗ 
ſtellet und ein unfehlbares Blutbad vermieden wer 
den koͤnnte. Hierin ftimmte auch der Magiftrat 
mit ein. Auf Zureden defjelben ließ fich der Capi⸗ 
tain Andeee bewegen, feine Leute wieder -abjufüßs \ 
ken. . Dies geſchah noch an demſelbigen Tage; 
Nach Abzug der ftändifchen Miliz. drang der Pöbel 
indas Haus des Deputirten Schröders, zerfchmets _ 
terte und vernichtere alles, was, er darin vorfand, 
warf dem Buͤrgermeiſter Kettler die Fenſter ein, 
und wollte den Unfug weiter treiben, ließ fi) aber 

durch vernünftiges Zureden wohlgeſinnter m. 

| a - u 
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die ganze Piterfhaft, die Stadt — die Aem · 1724 

ter Emden, Leer und Gretſyl, alle ordinair Deyu. 
tirten und —— 

3% 

Soo ſtanden die. Sachen hin bis in Auguſt, wie 
die- Stände :wieder auf einem Landtag zufammen 
traten, Der im März gehaltene und damals abge⸗ 
brochene Landtag war mit Bewilligung des Fuͤrſten 
und der Staͤnde bis auf den 2. Octobr. ausgeſetzet. 
Der Deichbau machte eine Anticipation nothwendig. 
Die Stadt Emden trug daher bei dem Fuͤrſten an, 
‚ben Landtag auf den 7, Aug. zu verfrühern. Der 
Fuͤrſt genehmigte dieſes Geſuch. Nach der ſuͤrſt⸗ 
lichen Propoſition ſollten die kaiſerliche Commiſſion 
und die ſtaͤndiſche Paritionsbezeugung, die Abfindung 
‚der fo hart andringenden hannöverifchen Erebitoren, 
und die Befriedigung ‚der Stade Emden wegen des 

. übernommenen Deichbaues die vorzüglichften Gegen« 
ftände dieſer ftandifchen Werfammlung feyn. Die 
beiden legteren Puncte fanden wenige Schwierig. 
keiten, und giengen, wie wir vorhin bemerket haben, 
durd) einftimmig: gefaßte Schlüffe gut: aug einander. } 
‚Defto bißiger waren die Debatten über den erften 
‚Gegenftand.  Zuförderft kamen die Commiffiong« 
Foften in Vortrag. Ungemein verdroß es die alten 
Stände, daß ber Fürft, wie ich vorhin erwaͤhnet 
babe; einen Barbier zum Rentmeifter der von den 
neuen Ständen zum Behuf der Commiffion einges 
wi ligten Sapitals und Perfonalfchagungen angefielket, 
und die Commiffion das dawider von den Adminiſtra⸗ 
‚toren erlaffene Patent caffiret hatte. Sie fegten nun 
‚felbft zu den Commiffionsfoften eine Capital» und 
zwei Perfonalfchagungen aus; und wollten folche durch 

‚Ofife, Geſch. 78, — ihre 
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arzsifre Heburgsbebiente einziehen foffen. Darüber ent⸗ 
ſtand aber zwifchen den alten und neuen Ständen ein 

gräßlicher Laͤrm. Beide wollten die rechemäßigen 
Stände vorftellen, und beide wollten die Majoritaͤt 
behaupten. Letztere wollten nicht zugeben, daß die 
von ihnen eingewilligten Schatzungen ſollten aufges 
hoben, und die nun feſtgeſetzten Schatzungen von 
‚dem ihnen gehäffigen Adminiſtrations⸗Collegio in 
:Empfang'genommen werden. &ie wurden von-den 
:fürftlichen Commiſſarien unterftügt. Dieſe fanden 
es unſchicklich und unzufäffig, daß Die von der ges 
«horfamen Ständen eingewilligten Schaßungen durch 
«die widerfpenftigen Adminiftratoren follten gehoben 

‚ "werden. Da die alten Stände von ihrer Reſolution 
«nicht abzubringen waren, fo war die Folge davon, 

EN 

daß Morden und Aurich und die ihnen anhärgende 
Aemter dem Barbier von Bühren, die Nitterfdjaft 

- aber und die. andern Hemter dem Landrentmeiſter die 
- Gelder entrichteten.. Aeußerſt empfindlicy fiel es 
nachher den Adminiftratoren, daß fie bei ihren Ab- 

ſchlagszahlungen nicht von der -Faiferlihen Commif- 
ſion, fondern von dem Barbier von Bühren Quittun⸗ 
gen erhielten. In Ber Hauprfache zeigten fich die 

— alten Stände bereitwillig, ſich mit dem Fuͤrſten über 
alle vorſchwebende Streitigkeiten in der Guͤte zu 
ſetzen. Zu dem Ende wollten fie ſich von ver kaiſer⸗ 
lichen Commiſſion über die von tem Fürften ange» 

“ brachte und noch ferner anzubringende Beſchwerden 
vernehmen laffen, und gütliche Vorſchlaͤge zu deren 

Abſtellung einbringen. Dabei machten fie aber die 
Vorbedingung, daß bei allen Verhandlungen die 
Landesvertraͤge zum Grunde geleget werden ſollten. 
Diefe Erklärung mißftel dem Fürften, der von den 
einmal ergangenen Faiferlihen Decreten nicht ab» 
weichen wollte, Gef die Stände waren unter fid) 

. niicht 
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nicht einig. Die Staͤdte Norden und Aurich undry⸗ 
einige Deputirte des dritten Standes inhaͤrirten ledi- 
glich ihrer geleifteten Submiſſion, und wollten fic) 
die Faiferlichen Decrete gefallen laſſen. Die Laifer: 
liche Commiffion erwieberte auf den fländifchen An« 
trag, daß die bereits in den Faiferlichen Decreten 
decidirten Puncte feiner ferneren Verhandlung ber 
dürften, fie daher fehlechterdings die Unterwerfung 
und den unterthänigften Gehorſam erwarten wollten, 
Bei fo bewandten Umftänden war denn eine Aus⸗ 
föhnung durchaus unmöglih. Indeſſen fegten doch 
die Stände einen engeren Ausfcyuß nieder, um in 

ihrer Abmwefenheit bei vorfallender Gelegenheit mit 
der Eaiferlichen Commiffion in ihrem Namen in Con« 
ferenz zu treten, und überhaupt das Wohl des Bater- 
landes zu beherzigen, und in dieſer kritiſchen Epoche 
zweckdienliche Schluͤſſe zu faſſen. Dieſer Wohle 
fahrtsausſchuß war aus den waͤrmſten Patrioten zus 
fammengefeget. Eben daher wollten die Städte 
Norden und Aurich daran feinen Antheil nehmen. 
Idhren Unwillen bezeugten fie durch eine färmliche 

Proteftation. Diefen engeren Ausfhuß nannte man 
nachher die ferrete, oder die geheime Commiſſion. 
Sie leitete alle öffentliche und verdeckte Gänge der - 
Stände und der Tandfchaftlichen Geſchaͤfte. Mit 
ihr war das Adminiftrations» Collegium in Emden 
immer einverſtanden, und fo hatte fie die Macht in 
Händen, ihre Schlüffe durchzufegen. Die Glieder 

‚ biefer geheimen Commiffion waren die Adminiſtrato- 
ren von Appelle und von Rheden, der Doctor Home 
feld, der Emder Bürgermeijter Wermelskirchen, der 
Emder Syndicus Hesling, ein Hausmann. aug 
‚Reiderland drang Hoden, und der landfchaftliche 
Secretair Zernemann. Diefe geheime Commiſſion 
beſtand noch lange a. wie ſchon das Admi⸗ 

2 niſtrations⸗ 
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. 1724niftrationg » Collegium in Emden völlig aufgehoben 
war (u). u ii u 

oh $. 4 Kr hi 

Die ordinair Deputirten und Abminiftratoren 
waren, wie ich vorhin ſchon bemerket habe, für. Die 

Aufrechthaltung der Landesverträge und wider die 
unbedingte Annahme der Eatferlichen Decrete, Dies 
veranlaßte die Städte Norden und Aurich, und die 

-Deputitten der fünf Aemter Norden, Aurich, Beh⸗ 

rum, Stickhauſen und Friedeburg, durch zwei Notar 
rilen ihr Mißvergnuͤgen über das Betragen ihrer Ad» 
‚miniftratoren und ordinair Depntirten in der öffent 
lichen ftändifchen Verſammlung zu äußern, und fie 
abzuſetzen. „Weil es — fo lauter ihre Requifition 
an die Notarien — „je mehr und mehr das Anſehen 

„gewinnet, daß die Adminiftratoren Solling (diefer 
„ſaß für Norden und Auric)) von Rheden, und Ter 

„Bra (Adminiſtrator des dritten Standes) und die 

„ordinair Deputirten der beiden Städte und fünf 
„Aemter die mit reifem Kath und gutem Vorbedacht 
„gethane Paritiong» Anzeige ihrer‘ Principalen und, 
„Committenten zu vereiteln und fraftlos zu madien 
„gedenken; als können wir bemeldete Deputirte fol« 
-nchem Unweſen' nicht länger zuſehen, fondern wollen 

\ ihnen für ung einmal für allemal hiemit angedeutet 
— „haben, daß wir fie in folher Qualitaͤt als Admi⸗ 

uniſtratoren und ordinair Depufirte niche allein nicht 

„länger erkennen und achten Fönnen, fondern aud) 
„alles dasjenige, was fie den Faiferlichen Decreten 
„und der Conmiffion bisher de facto entgegen ges 

„handelt, oder insfinftige entgegen handeln werden, 
„als nichtige, eigenmächtige und wider unfern Sinn 
„und Willensmeinung unternommene Thathandlun« 

— „gen 
(u) Landfchaftl. Acten. - 
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gen einmal vor allemal achten und erlennen wol· 1720 

„len.“ 2 
Wie die Notarien fi ich in ber ftänbifden Bere 

fammlung einfanden, gab ihnen der Präfident Elofter 
von: Dornum zu verſtehen, daß die Sache nicht zu 
Dem $andtage gehörte. Ohne Antwort wurden fie 
entlaffen. : Hierauf wurde der Landtag abgebrochen, 
und auf-den 11. Decemb. von ber Nitterfchaft, der 
Stadt Emden und einigen Aemtern prorogiret Das 
gegen flimmten Norden, Aurich und einige andere 
Aemter auf die Schließung des Landtages. In dem 
von’dem Fürften unter dern 26. Auguſt ertheilten 
Landtagsabſchied wurde das ſtaͤndiſche Anerbieten zu 
einer Ausgleichung abgeſchlagen, und dann der Land⸗ 
tag wirklich geſchloſſen. So lautet daruͤber der letzte 

Artikel. » Weil aud) befanntermaßen der gegen» 
„twärtige Sandtag von Unfers in Gott ruhenden Herrn 
»Baters Gnaden im Jahr 1695 nad) Dero ‚Erb 
shuldigung hauptfächlich wegen. Abrhuung der Gra⸗ 
„vaminum ausgefchrieben ift, Sie aber, fo wenig 
„als Wir felbft durch gürliche Wege dazu auf ſol⸗ 
„chem Landtage nicht gelangen fönnen, und dannen⸗ 
„bero Wir genöthiger geworden, bei Sr. Kaiſerl. 
„Majeftät zu Flagen, Diefelben auch in den meiften 
„Beſchwerden ein allergerechtes Urtheil ergehen laf» 
„fen, und zu deflen Erecution und Unserfuchung der 
„übrigen Gravaminum die gegenwärtige Commiſſion 
„allergnädigft: erfannt haben , und demnach ſolcher 
„landtag von felbft eine Endſchaft erreicher hat: ſo 
„wollen Wir denſelben ſowohl aus folcher, als andern 
„erheblichen Urſachen, zumalen Unfere Städte Nors 
„den und Aurich und die fünf Aemter und andere 
„Communen, in ihrem Gutachten ſolches von Uns 
„auch begehret haben, hiemit gefchleffen, und diefe 
»Unſere — zum ardtogtabſched Unſern 

O3 „ſaͤmmt⸗ —2 
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7245 ſaͤmmtlichen Landes⸗Staͤnden hiemit ertheilet ha⸗ 
„ben.“ (v 3 So war denn dieſer beinahe dreißig⸗ 
jährige und bisher immer prorogirte Landtag endlich 
geſchloſſen. Die alten Stände haben indeffen wider 
diefen Landtags⸗Abſchied protcftiret, indem fie bes 
baupteten, daß der Fuͤrſt nicht ermächtigec geweſen, 
ihnen die gebetene Prorogation zu verfagen, wie. 
auch, daß das fürftliche Woraeben, als wenn die 
ftändifhe Majorität auf die Schliegung des Land» 

tages geſtimmet habe, ungegruͤndet geweſen fen, da 
aus dem dritten Stande fechs Aemter mit der Ritters 
fhaft und der Stabt Emden auf die Sortfegung des 
Landtags votiret hatten (w). 

$. 5 | | 
Die fo fehr verlegenen Stände hatten indeffen 

bie Vermittelung der. Generalftaaten nachgeſuchet. 
Dieſe gaben dem Fuͤrſten und den Staͤnden zu er⸗ 
kennen, daß ſie den durch die unſeligen Streitig- 
keiten zerruͤtteten Zuſtand dieſer Provinz nicht laͤnger 
mit gleihgüftigen Augen anſehen koͤnnten, weil fie 
die Handhabung der unter ihrer Garantie errichteten 
Sandesverträge mit fürftlicher und ftandifcher Zuftim- _ 
mung einmal übernommen hätten, und ihnen wegen ' 
ihrer großen Vorfchüffe der Ruin des Landes äußerft 
nachtheilig feyn müßte. „Zwar wollen wir — fahr 
ren :fie in dem Schreiben an die Strände fort — 
„uns vor der Hand mit den Streitigkeiten, wovon 
„wir wuͤnſchten, daß ſie mit mehrerer Moderation 
eier würden, * befaſſen, weil uns aber die 

Ruhe 

(m Das angeführte Notariat ⸗Inſtrument und dieſer 
Landtags: Abfchied find abgedruckt in Facii Spec. 
unter den Beplagen. p. 4—IO, 

(w) Gründlihe Anweifung von dem oflfriefifchen 
Recht der Landtage. p. 18—2I. und 33. und 39. 
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v Ruhe und bie Wohlfahrt Öftfrieslands wegen unfer81724 
‚weigenen Intereſſe om Herzen lieget: fo haben wir 
„nicht nadylaffen Finnen, ſowohl Euch, als Er. 
„Fuͤrſtl. Durchl. hiemit freundfchaftlid; und ernftlich 
„zu ermabnen, die vorfchmebenden Streitigkeiten 

„durch eine gütliche Sühne aus dem Weg zu raus 
‚men, Ein Vecrgleich ſcheint miche ſchwierig zu fenn, 
„wenn nur die Sandesverträge, ‚auf die man fid) doc) 
;„von-beiden Seiten beziehet, zum Grunde geleget, 

e ‚„unb bei Behandlung der Streitpuncte alle Animo« 
»fitäten vermieden werden.“ (x). Unter dem 5. und 
39. Sept. rlethen die General ſtaaten nochmalen dem 

Fuͤrſten, die Streitigfeiten in der Güte zu verebenen. 
Auch gaben fie ihrem Envore in Wien, Hamel 

Bruͤyning auf, dem Kaifer den mißlichen Zuftand 
des Fuͤrſtenthums Oſtſriesland vorzutragen, und es 
dahin einzuleiten, daß nichts wider die beſchwornen 
> Landesverträge vorgenommen, vielweniger mit. ber 
- Ereeution der Anfang gemacher,, fordern der Coms 
miſſion aufgegeben werte, vorerſt einen billigen Vers 
‚ gleich zu verfuchen, und dann bei Entftehung deffelben _ * 
die Streitigkeiten nad) Anleitung der Zundamentals 
Geſetze der Provinz und der Jandegverträge zu unters 
ſuchen. Syn der Are fehrieben fie. auch an den König 
. von Pohlen und an den Herzog von Braunſchweig, 
und baren darnach ihre Subdelegirten zu inftruiren (y). 
Um aber ihren Ermahnungen den gehörigen Nach. 
druck zu geben, fo hatten fie am 13. Jun. ihre Gar— 
niſon in Emden mit drei Compagnien verftärfen laſ— 
fen. Wie die Unruhen aber noch. weiter um fich 
griffen, fo ließen fie anı 25. Dectob. noch zwei Coma 

‚ pagnien nachfolgen (2). Diefe Bemuͤhungen der 
* O 4 General⸗ 
EN Het —* Recht van Guarantie, J 21. 
0) Landſchaftl. Acten. 
6) Emder kleine Chronik. 
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"1724®eneralftaaten änderten keinesweges bie Gefinnung 

des Fürften. _ Er wollte ſich auf feinen Wergleic) 
einlaffen, und hielt ſich lediglich an die Faiferlicyen 
Decrete, Ja 

%. 6. :. as 

Es Hatten auch die Stände dem Könige von 
England berichtet, daß fie ſich nicht im Stande bes 
fänden, die in Hannover unter Föniglicher Garantie 
zu dem Deichbau aufgenommenen und nun losge⸗ 

kuͤndigten Capitalien aufzubringen, weil der Fürft _ 
ihnen die Hebung der Schagung gefperrer härte. 
Sie hatten zu dem Ende ein koͤnigl. Vorſchreiben an 
den Kaifer, um ihr ius colledandi aufrecht zu Hals 
ten, nachgefuchee. Der Fürft mar indeffen den 
Ständen ſchon in Sondon zuvorgefommen. Sie er. 
hielten von dem Könige eine durchaus troftlofe Ant⸗ 
wort. So heißt es darin: „Demnach ſich niche 
yſchicken will, daß in einer von Sr. Kaiſerl. Majeſtaͤt 

eroͤrterten Sache, in welcher Se, Majeflät ver« 
"»fhhiedene gemeffene Verordnungen bereits ergehen 
»„laffen, und zu deren Exequirung eine Commiſſion 
„angeordnet, Wir Se, Majeftät dagegen Vorſtel⸗ 
„lung thun follten, fo werdet ihr felbft ermeffen, und 
„Uns niche verdenfen, daß Wir Ung dazu nicht ent- 
»ſchließen koͤnnen. — Wir ermahnen Euch viele 

- „mehr, ihr wollet Euch niche weiter bedenken, gegen 
„euren Sandesfürften auf den Zuß der ergangenen 
 „faiferlichen Verordnungen Eudy in Güte zu be 
„quemen, und Euch aller Thärlichfeiten zu. enthals 
ten.“ — Auch fehrieb der König von England 
"unter dem 8. Auguft an den König von Preußen, 
die wenigen Renitenten nicht durch die in dem Sande 
liegende Miliz zu unterftägen, da ſich faft.alle Einges 
feffene den Faiferlichen Decreten unterworfen — 

| . 7.7, Ant 
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Am Schluß heißt es: „Ich trage zu Ew. Majeftätı724 
„das gänzlidye Vertrauen, Sie werden mit dieſe 
„annehmliche Freundſchaft zu erweifen geneigt feyn, _ 
„indem nichts gemifferes iſt, als daß, wenn Ew. 
„Majeſtaͤt den Adminiſtratoren mit Ernſt zureden, 
„fie ſich gar bald zum Ziel legen, und ihre eigene 
„Ehre und guten Glauben ſammt dem unentbehr⸗ 
lichen Landescredit zu retten ſich anſchicken wer⸗ 
den (a).“ Welche Antwort Dem] er DM 
mag, iſt mir ie imndewußt. 

5 nn 
Unter dam 10 Sr gab ber Kaiſer den ſub 

delegirten Commiſſarien auf, von den Verhandlun⸗ 
gen fleißig zu berichten, und ihr Gutachten ausführs 
lich zu eroͤffnen: „Durch welche Mittel die Epes 
„eution aller Unferer Kaiferl. Decrere und Patente 
„am leichteſten ſich ins Werf richten laffen, infon» - 
"„derheit aber wie man denen vermeffenen unruhigen 
„Deputirten und Adminiſtratoren nebft der aufs 
„pochenden Stadt Emden ohne große Weitläuftige 
„keit ihre Kräfte, worauf fie ſich verlaffen , gänzlich 
„benehmen, ihren unerhörten Uebermurh brechen 
„und-es dahin bringen koͤnne, daß fie Unfere Kaif. 
„Ungnade recht empfinden und zung Gehorfam fid) 
„ergeben muͤſſen.“ Vorzuͤglich hart ſchien es den 
Ständen an, daß der Kaifer die interponirte Appels 
lation verwatf, und ihnen alle fonftige Rechtsmittel 
wider die erlaffenen Decrete unterſagte. Das dass 
halb ebenfalls unter dem 10 Aug. an die Admini⸗ 

ſtratoren und Etände erlaffene Reſcript endiger fich 
fo: „Als gebieten Wir Euch Eingangs benannten 
„» Adminifträtoren und euch mie denenfelben halten» 
„den Gliedern der ee mie —— der Stadt 

D 5 „Emven 

(a) Landſch. Acten. 
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‚2724, Enden mie -Caffirung der vor Unferer intimirten 

„Commiſſion freventlich ergriffenen Appellation, der. 
‚„Remediorum Juris ,. wie fie Namen haben mögen, 
„und -infonderheit ‚ver fuglofen Necufdtion, aud) 

‚ „deswegen ad Juramentum Perhorrescentiae getha- 
„nen oblationen und aller aufzüglichen-Eingelenken, 
. „alles Ernftes, daß ihr Unfern publiciee und infinuir- 
„ten Raiferlicyen Decreren alfofort vollfommenen 
„Gehorſam leifter, und darüber eure: Declaration 
„Unfern Kaiferl. Commiſſions fubdelegirten Raͤthen 
„einhändiger, und dero Anweifungen mit Entfchla« 
„gung alles Necurrirens an fremde Obrigfeiten, bei 

Verluſt fo. wohl anererbten, -als-fonft-erlangten 
„Würden, Dienften, Freyheiten, auch Verlierung 
„Leib und Lebens, euch gebührend unterwerfen. — 
„Daferne aber die durch Unſere gegenwärtige Kai— 

 vgferliche Neichsväterliche und. gnävigfte Wermah- 
„nung bezeigte Geduld und Langmuͤthigkeit bei euch 
; „abermals nicht verfangen wollte, wird, eud) hiemit 
“jun voraus angedeutet, daß Wir euch itzt als dann, 
„und; dann, als. ißt, vor Rebellen und öffentliche 
" »Seinde des Vaterlandes erfläree haben, und 
„wider euch , nad) Anleitung der Reichsconſtitutio— 

2) 

„nen verfahren laſſen wollen.“ : Dann erließ der 
Kaiſer an die fubdelegirce Commiſſion noch ein be» 
+ fonderes Reſeript, worin es heißt; „Ueberdem aber 
„wird zur Dämpfung der Tumultuanten gefähr- 
„lichen Unternehmungen das zulänglichfte Mittel 
seen, wenn ihnen nebft Abnehmung der gemeinen 

— 

= 

„Landesmittel feine Conventikeln geftattet, noch fie 
zu Sandeggen und Commiffionshandlungen gezögen, 
„und ftate ihrer andere Deputirte und Adminiſtra⸗ 

-‚„feren auf einem $andfag autoritate nostra Caeſareæ 
“ „erwählet werden. — Auf welchem Fall das Col⸗ 
: „legium diefer neuen Deputirten und Adminiſtrato⸗ 

gen 
. 9» 
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„ren in eine andre ſichere Stadt, als Emden, dar⸗1724 
„in die Aufwickler alle boͤſe Anſchlaͤge ſchmieden, 
„eingefuͤhret werden muß — (b).“ Dies war der 
ne Streich, der der Stadt Emden, den 

n Ständen und den Adminiſtratoren beigebracht 
en konnte. Ueberhaupt hat die oſtfrieſifche Ge— 

ſchichte nirgends ſolche harte Reſcripte aufzuweiſen, 
als in dieſer uͤngluͤcklichen Periode. Alm feinen. 
Verfügungen Nachdruck zu erteilen, fo erkannte _ 
der Kaiſer ebenfalls unter-dem 10 Auguft ein Auxi- 
liatorium auf den Koͤnig von Schweden, als Herzog 
von Pommern, um den ſubdelegirten Commiſſarien | 
auf ihr Anrufen Huͤlfe und Beiſtand zu verleihen, 
und fie wider alle IhätlichFeiten zu ſchuͤtzen (c). 
Vielleicht aber mag der König von Schweden ſich 
dieſe Commiſſion verbeten „haben, Ich treffe 
wenigſtens nirgends eine Spur an, daß die Com. 

miſſarien fich je an den König gewandt haben, oder 
daß er auf irgend eine Art ſich in die _— 

| Streitigkeiten gemiſchet habe. 

(b) Kaiferl. Patente: - - (ec) kawſh Acten. J 

Ein 
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Von 1724 — 1727. 
- Ein und dreißigftes Bud. 
434. — —û— — N . 

. Erſter Abſchnitt.— 
% 1. Die Kaiſerliche Commiſſion ſetzet einen peremtoriſchen 
Termin zur Einbringung der unbedingten Paritiousanzeige 

an, $. æ.macht nach abgelaufenem Termin mit der Execution 
dadurch den Anfang, daS fie dem Adminifirationscolegte. das 

Siegel abfodert ,-demielben dic Hebung der land baftlichen 
Gefalle unterfaget, und ihre Beriammlungen verbietet, $. 3. 

e «and veranſtaſtet einen neuen Landtag. Auf diefem Landtag 
wird das ganze, Adminiftrationscollegium abgefeget. Es 
werden andre Adminiſtratoren und andre ſtandiſche Dfficians 
ten eingereähtet. . $. 4: Das neue Adiminifirationscolegiunm 
wird in Aurich eingerichtet. $ 5. Das alte halt fih in Ems 
den in Aetivitdt. So entſtehet ein doppeltes Adminiſtra⸗ 
tionscollegium, das ‚alte in Emden, das neue Mas. 
8.6. Der König von-Preußen und die Generalſtaaten verftärs 
fen ihre ©arnifonen in Einden, und erklären fich zur Neutra⸗ 
liede: bei den oſtfrieſiſchen Streitigkeiten .S, 7... Die Acciſe 
wird ſowohl in Emden alsin Aurich verpachtet. 5. 8. Die 
Emdifch + indtfche Garnifon rücker nach Leer, um fich des 
dortigen Vachteomtoirs zu bemdchtigen. $. 9. Auch läßt der 

uͤrſt, dieſes zu verhindern, feine Miliz nach Leer marjciren, 
ieraus entfiehet im Angeſicht der Katierlichen Salve» Garde 

das erſte Blutbad zwiſchen den fürfilichen und den Ems 
difch + frändifchen Truppen Die Emdilhe Miliz rdumet 
den Flecken Leer und sicht fiih_ nach Emden zurüd $. ıc. 
Der Fuͤrſt erkidrt die Emdiiche Garnifon, fo bald fie wieder. 
ausrücen wird, für Vogelfrey. 

| G 1. 

17 diefe KRaiferliche Decrete und Reſcripte 
eingegangen waren, feßte die Kaiferliche 

Eommiffion zu deren Publication den 25 October 
‚an, Zugleig wurden die angehorfamen Stände 

noch⸗ 
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nochmals peremtoriſch zur, Einbringung ihrer Pari⸗ 1724 
tionserfläcung und -Anerfennung , der. Raiferlichen 
Eommiffion verabladet. Bei Eröfnung dieſer Ver⸗ 
ſammlung ſuchten die Commiſſarien das Vorgeben, 
daß durch die Kaiſerlichen Decrete die Privilegien 
und Freiheiten des Landes untergraben wuͤrden, zu 
entkruͤften. „Nie, ſagten fie, waͤre es die Inten- 
tion des Kaiſers geweſen, Jemanden um ſeine Rechte 
und wohl hergebrachte Privilegien zu bringen. Auch 
hätte fich der Fürft großmuͤthig erflärer, nichts wider. 
die Sandesaccorde und deren richtige Interpreta⸗ 
tion zu verlangen. Sie wollten daher nunmehr die 
Submiſſion auf die Kaiferlicben Decrete gewaͤrti. 
gen.“ Der Doctor Homfeld, als Syndicus und 
Conſulent der Stände ‚serwiederte , daß die Stände: 

ſich nie eines Ungehorfang gegen Er. Kaiſ. Majeſt. 
zu ſchulden fommen laffen, und daß: fie auch noch 
erböfig wären, fi den. Kaiſerl. Decreten, in fo 
ferne fie mit den befchiwornen Accorden und mit der 

Landesverfaſſung ſtimmten, zu unterwerfen. Dies 
und nicht eine völlig unbedingte Unterwerfung waͤre 
auch unftreitig die Meinung der neuen oder foge« 
nannten geborfamen Stände geweſen, die ihre Par 
'ritionsanzeige bereits übergeben hätten. - Man 
frage nur, fuhr er fore, -jedes einzelne fändifche 
Glied, ob es bei Ausftellung einer Submiflionsacte, 
die dee gehabt habe, daß er aufdie Sandesverfafs 
fung, auf die fo theuer: erworbenen und heilig be— 
ſchwornen Verträge, und alle ihm zu flatten fom« 
mende Rechtswohlthaten habe Verzicht leiften wol⸗ 
len. In demſelben Ton fprachen Adminiftrator 
von dem Appelle. für die Ritterfchaft und der Syn« 
dicus Heslingh im Namen der Stadt Emden. In⸗ 
defien harten fich drei Mitglieder der Ritterſchaft, 
der in Wien anweſende Burchard Philipp Graf 
— | Fridag 

! 
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rang von Goͤdens, der ritkerſchaftliche Abminis 
ſtrator Freiherr Franz Ferdinand von Kniphauſen 
Luͤtetsburg und der Hofgerichtsaſſeſſor Gerhard 
Moriʒ von Cloſter, erſter völlig unbedingt, letztere 
im Vertrauen, daß die Landesvertraͤge ſollten aufs 
veche erhalten werden, den Kaiferlichen Decreten 

durch fehriftliche Anzeigen unterworfen. "Für die 
gehorfamen Stände traten für Norden der Buͤrger⸗ 

meiſter Wenfebad), für Aurich der Bürgermeifter 
Grems und für Die fünf Aemter, die ſich ſubmittiret 
hatten, deren Conſulent, der Doctor Matthias von 
Wicht auf. Letztrer ſprach: „Wenn in der ganzen 
Welt keine Treue, kein Glaube mehr waͤre, ſo muͤßte 
ſie doch bei einem roͤmiſchen Kaiſer ſeyn. So haͤtte 
Carl V. ſich geaͤußert, ſo haͤtte er gehandelt. Eben 
dieſes Zutrauen hatte er zu dem itzigen glorwärdig« 
ſten Kaifer Earl VI. Sein Wort, feine Zufiches 
rung, daß durch feine Verfügungen Niemand an 
feinen wohlhergebrachten Rechten gekraͤnket werden 
ſollte, muͤßte jeden wohldenkenden Oſtfrieſen be— 
ruhigen. Geſtuͤtzt auf dieſes Zutrauen, haͤtten die 
gehorſamen Stände x Decrete um fo vielmehr 
angenommen, weil fie Die fo längft errmünfchte Ab⸗ 
ftellung der Unordnungen nun bald erwarten fonna 
ten. Man fträubte ſich nur deshalb wider die Kais 

ſerlichen Deerete, weil.diejenigen, die ſich die größte 
Macht unter ven Ständen anmaßten, (die Emder,) 
darin zu einem billigen Beitrag zu den Sandeslaften 
angehalten worden, und die Misbräuche, worunter 
‚vorzüglic der dritte Stand, der das mehrefte cons 
fribuirte, leiden müßte, ‚abgeftellet werden follten, 
Diefen letztern Vorwurf zu enefräften, erflärten 
fid) die beiden ricterfchaftlichen Adminiftratoren von 
Kniphauſen und von dem Uppelle — es waren 
feine andre le re gegenwärtig —.. daß 

das 
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das Adminiſtrationscollegium erboͤtig waͤre, bier724 
Landrechnungen von ı721 bis: 1724 jedech ‚ohne 
ftändifche Praͤjudiz der Kaiſerlichen Commiſſion zur 
Durchſicht vorzulegen. Sie zeigten dabei an, daß 
freilich viele Poſten haͤtten erſparet werden eönnen, 
daß aber ſolches in der bisherigen Verfaffung und, 
nicht in der Verwaltung 'berupte, Zu ihrem. Pris 
vatnutzen hätten die Adminiſtratoren Feine Gelder 
verwendet, und öfters feldftein beftimmtes Menager 
reglement gewuͤnſchet, und dieſes wäre bei ber jüng« 
ften Sandrecynungsverfammlung am 10 May diefes 
Jahres zu Stande gefommen (a). In der Haupte 
fache. wiederholten befonders der Adminiſtrator von 
ven Appelle, der Syndicus Heslingh und der 
Doctdr Homfeld ihren vorigen Vortrag, daß die 
rechtmäßigen Stände ſich nur in fo ferne den Kai— 
ferlichen Decreten fubmittiren konnten, als folche 
mit den fandesverträgen uͤbereinſtimmten, wie auch, 
daß fie ſich noch immer zu einem Wergleid) bereit 
fanden. Dieſes hätten. fie jüngft dem Kaifer vor- 
ragen laflen, und’ erwarteten Darauf eine allergnäs 
digfte Refolution. So feltfam, als unerhoͤrt wäre 
es, ermwiederte der Ganzer Brenneiſen, mern man | 
über eine abgeurtheilte Sache, in dem Moment, 
wenn die Erecution angehen follte, fi zu einem 
Vergleich erbieren wollte. Diefes Anerbieten und 
die fimitirten Paririonserflärungen zieleen nur blos 
dahin ab, die Kaiferl. Decrete wendig zu machen, 
oder doch aufzuhalten. Diefe von dem Canzler 
Brenneifen erwähnten und ‘von der Nitterfchaft, 
von Emden, und einzelnen Eingefeffenen aus den 
Aemtern abgegebenen: Paritionserflärungen lauteten - 
quetenus et quantum de iure, oder fo weit die * 

er⸗ 

(a) Es ſtimmte faſt uͤberall mit dem am 16 * * 
gemachten Menagereglement uͤberein. 
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"Wasferlichen Decrete mir den Landesvertraͤgen überein 
kpommen, oder proviforifch, bis man fich über die 

. Streitigfeiten wird beglichen haben, oder mit Vor⸗ 
‚ behalte der ftändifchen Gerechtfame, und hierauf be« 
‚zogen fie fich wieder. Die: Kaiſerliche Commiffion 
gab Hierauf zu erkennen, daß fie foldye bedingliche 
and eingefchränfte Paritionsanzeigen nicht anneh - 
men, auch fid) mit: den vorgefchlagenen gütlichen 

Tractaten nicht befaffen koͤnnte. Sie verlangte - 
eine unbedingte Annahme der Kaiferlichen Decrete 
ohne Reſtrictionen und Refervationen. Solche 
Paritionsanzeigen wollten fie noch zum Ueberfluß 
am 4 Nov. erivarten. In deren Eneftehung drobs 
ten fie, in contumaciam zu verfahren: (b). 

— * J—— 

Die Drohungen der Kaiſerlichen Commiſſion 
wuͤrkten die Submiſſion vieler Eingeſeſſenen. Selbſt 
die beiden Erzpatrioten, die geweſenen Norder 
Buͤrgermeiſter Palms und Kettler, unterwarfen 
ſich ganz unbedingt den Kaiſerlichen Decreten, und 
den Commiſſariſchen Verfügungen (c). Mach abs 
gelaufenem peremtorifchen Termin machte die Kais 
ferliche Commiffion unter dem sı Movember dem | 

Adminiftrationscollegio befannt, daß fie fich nuns 
mehr gemuͤſſiget fähe, die Kaiferlichen Befehle zu 
'erequiren. Sie gaben den Adminiſtratoren auf, 
fih aller Hebungen der landfchaftlichen Gelder zu 
‚begeben, fich aller Conventifeln zu enthalten, und 
"das Tandfchaftlihe Siegel längftens gegen den 21 
Movemb. einzufenden. Auch ließ fie den erften 
Iandfchaftlihen Secretair Zernemann verabladen, 
ſich über einige Puncte vernehmen zu laffen, und 

u com» 
(b) Landſch. Acten. | 

(c) Species fahi in ben Beylagen p. zı und 15. 
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commiſſariſche Vorſtellungen zu gewaͤrtigen. Vont744 
der erſten commiffarifchen Reſolution appellirten die 
Adminiſtratoren an den Kaiſerlichen Reichshofrath, 
ließen dieſe Appellation durch Notarien der Come 
miſſion inſinuiren, und wider alle Beeintraͤchtigung 
in dem ihnen anvertrauten Amte proteſtiren. Wegen 
der Verabladung des Secretair Zernemann anfe 
worteten ſie, daß eine ſolche Citation nach einer In⸗ 
quiſitivn ſchmeckte, wozu aber bei dem vorliegenden 
Fall weder entfernte noch nahe Indicia vorhanden 
wären. Da auch der Secrerair nach ſeiner bes’ 
fdywornen Inſtruction die Arcana der Stände und 
des Collegii nicht 'offenbaren.dürfte und fonnte: {6 
"baten fie die Commiſſion, den Gecretair und andre 
landſchaftliche Officianten mit vergleichen Inquiſi- 
tionen zu. verfchonen. Kine wiederholte commiſſa⸗ 
riſche Verabladung veranlaßte das Kollegium, auch 
bavon an den Reichshofrath zu appelliren (d). Durch 
ein unter dem- ı1.Movemb abgedrucftes Patent 
machte die fubdelegirte Conlmiſſion den fämmtelichen 
Eingefeffenen befannt, daß die ordinair Deputirten 
und Adminiſtratoren fich in der ihnen verjtatteten 
Friſt zu einem unbedingten Gehorfam und Parition 
der Kaiferlicyen Decrete nicht erflärer Bären. Sie 
unterfagte daher allen Eingefeflenen, feine Schagun« 
gen an die ungehorfamen Abminiftratoren oder an - 
den Landrentmeiſter, bei Strafe doppelten Erſatzes, 
abzuführen, und gab den fämmtlichen Pächtern, 
Executoren und Schaßungsbebern auf, die bereits 
erhobenen und noch in ihrer Caſſe beruhenden Gel - 
‘der, bis auf fernere Verordnung, zurüdzuhalten, 
und bei Strafe doppelter Bezahlung Feine Gelder 
an das Adminiftrationscollegium abzuführen, - Dann 

| ſchrie⸗ 
cch) Landſch. Acten. 

\ 
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—2 die Commiſſarien auf den 23 November 
einen Landtag aus. Auf dieſem Landtag ſollten bie 
dazu verabladeten gehorſamen Staͤnde ſich uͤber die 
mit dem Adminiſtrationscollegio vorzunehmende 
Veraͤnderung, und dann uͤber die Execution der 
ſaͤmmtlichen Kaiſerlichen Decrete berathen, und 

zweckdienliche Schluͤſſe faſſen . 

8. 3. 

Bei Eröffnung dieſes ausgeſchriebenen Land» 
Mges ließen die fubdelegirten Commiſſarien die Land⸗ 
tagspropoſitionen verleſen. Dieſe betrafen vorzuͤg— 
lich die Wahl neuer Deputirten und Adminiſtrato—⸗ 
ren, die Verlegung des Collegii von Emden nad) 
einem andern Orte, die den Fuͤrſten durch Anfegung 

‚eines Inſpectors anzuvertrauende Oberaufſicht über 
die Sandesmittel, die Abführung der fremden Trup- 
pen, und die Ausfegung eines hinlänglichen und ans 
ftändigen Beitrages für den Fürften. Das Protos 
koll wurde diefesmal, da ſich ‘die beiden landſchaft⸗ 

4 

lichen Secretaire nicht ſubmittiret hatten, durch 
einen Notarius Wilde abgehalten. Obgleich die 

ganze ſtaͤndiſche Verſammlung aus ſolchen Gliedern 
| beſtand, die ſich den Kaiferlihen Decreten unter» 

worfen hatten, fo fehlte es doc) nicht an Debatten. 
Ob das Aerarium nach Aurich, $eer oder Morden "= 
verlegee werben follte? Ob die Staͤdte Norden und 
Aurich jede einen befondern Adminiftratoren haben | 
follten? Da vorhin nur einer beide Städte repräfen« 
eirender Adminiſtrator in dem Collegio ſaß; ob die 
Stadt Emden proviforifh bis fie ſich ſubmittiren 
würde, oder auf ewig nad) den Aeußerungen bes“ 
Kanzler Brenneifen von der Adminiftratur ausges 

| fchlöffen 

() Sammlung Kaif. Patente. | 
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fchloffen bleiben follte? Ob der drirte Stand befugtr724 
ſey, einen befondern Eyndicum auf landfchaftlicye 
Koften zu halten? Die Erörterung diefer und ande» 
rer ragen. veranlaßten öfters higige Ausfälle von 
allen Seiten. Ich kann mic) mit allen diefen Streis 
tigfeiten hier nicht befaffen. Ich fege nur das Res 
ſultat der ftändifhen Schluͤſſe hieher. Man be— 
ſchloß die Abfuͤhrung der preußiſchen Miliz auf die 
beſtmoͤglichſte Weiſe zu bewuͤrken. Man ſetzte dem 
Fuͤrſten vorerft, bis ſich Die Landſchaft einigermaßen 
erholen würde, jährlich "009 Rthlr Subfivien aus. 
Man einigte ſich uber die Werlegung des Aerarii 
von Emden nach Aurich. ran gab den Städten 
Aurich und Morden vorerft die Anfegung zweier Ad⸗ 

miniſtratoren zu und befland auf die Entlaffung der 
ordinair Deputirten und Adminiftratoren, wie auch) 

‚der ſaͤmmtlichen Officianten des Collegii. Die big» 
herigen Adminiftratoren waren von der Ritterſchaft 
der Freiherr Franz Ferdinand von Inn · und Knip⸗ 
haufen Luͤtetsburg und Heinrich Bernhard von dem 
Appelle, Häuptling zu Midlum, aus dem Städten 
ftande für Emden, Thomas Paine, fir Norden 
und Aurich (F) der Auricher Bürgermeifter Solling; 
und aus dem dritten Stande Coob Ibeling von 
Rheden und Warner ter Braef. Landſyndicus oder 

Advocatus Patriä war der Petkummer und Jen⸗ 
nelter Gerichtsfchulge, Doctor Sebaftian Anton 
Homfeld, dandrentmeifter Cornelius Stuiter, | erfter 
Secretair Doctor Zernemann, :und zweiter Secre⸗ 

tair Re har = — von Imn⸗ 
| 92 und | 

€ ) Emden Batte bisher einen beltandigen Admini⸗ 
ſtrator, Norden und Aurich alternirten aber mit 
bem dritten Jahre, da denn ber geitige dminiftrgs 
tor einer biefer Städte beide Siabieẽ spräfentirte, 
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1724 nd Kniphaufen (g) behielt allein als Abminiftrator 
in dem neu einzurichtenden Collegio feine Stelle, 
“Die zweite ritterfchaftliche Adminifratur. blieb nod) 
zur Zeit unbefegt. Dieſes ruͤhrte daher, weil vor» 
gedachter Freiherr anwieß, daß die neue Wahl eines 

ritterfchaftliihen Apminiftratoren, der Verfaſſung 
. gemäß, nur auf einem Nittertage vorgenommen wer“ 

den fünnte. Dann war er aus der Nitterfchaft nur 

allein anwefend. Daher trug ſich auf dieſem Jand« 
tag der befondere Fall zu, daß nur zwei Stimmen, 
nämlich eine von dem Srädtenftande, und die ar 

dre von dem dritten Stande vorhanden waren. 
Denn der Freiherr von Kniphaufen erklärte ſelbſt, 
daß er, als einziges Mitglied, nicht für feinen gan⸗ 

gen Stand ſtimmen fönnte, fondern nur feine Pris 
datmeinungen äußern wollte. Zu.ftädtifchen Ads , 

miniftraroren wurden. der nordifche Bürgermeifter 

| Audwig 
(8) Zwar hatte ſich der Freiherr von Kniphauſen 

— mittiret, er. ſuchte indeſſen bei oͤffentlichen Vers 
ſammlun gen die ſtaͤndiſche Gerechtſame aufrecht zu 
halten, und die Wunden, wenn ſie unheilbar waren, 
ju lindern. Eben darum wurde er, obſchon er 
ſich ſubmittiret hatte, von den alten Staͤnden und 

ſelbſt von feinen vorigen Collegen mit aller Schös 

nung behandelt und gefchäßet, Sie, die vorigen 
Ä Adminiſtratoren, nannten ihn einen Mann von bes 

kannter Dexteritaͤt. Selbſt das neue Collegium 
Wwoar nicht nach feinem Geſchmack. Selten wohnte 

‚ar den ‘Seffionen bei. Am 5 Mai 1725 kurz vor 
ſeinem Abfterben, fchried er unter anderh an die 

«x Kaiferliche Commiſſton: »Jch kann nicht einſehen, 
©: wie ich meinem Stande uud dem Lande einigen 

Nrutzen leiften kann, weil ich von der Ritterſchaft 
.., ganz alleine da bin, und keinen fpecialen Collegen 
“habe, ich alfo leider! alegeit mich Überflimmen lafe . 
* fen muß, und wie Cicero ſagte: Aut fruftra diffen- 

' ' tiendum, Aut fine ullagravitase aflentiendunh,« Ab⸗ 
venðthig Anzeige p. PT RER DREI E31 111 Bei 7 Ka 

- ku 

N 
\ 
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Ludwig Wenkebach und der Auricher Biirgermeifteri72g 
und Apotheker Thomas Grems ernannt Ch), Die 

‚neu erwählten Adminiftratoren des dritten Standes 
waren der Doctor Dodo Fridag ‚von Hage und Otto 
Bley von Horften(i). Die Sandrentmeifter » Stelle‘ 
wurde Bernhard Heinrich Syfken ‚und das erfte 
Seecretariat dem Aduocaten Nicolaus Philipp Ennen 

anvertfauet, Die Befegung des zweiten, Secrefas 
riats hielt man noch zur Zeit unnöthig. Auch wurde 

‚Kein allgemeiner $andfyndicus ernannt; indeſſen 
fegte der dritte Stand, jedoch unter Proteftation . 
des Städtenftandes in Abfiche eines auszufegenden - 
Gehaltes, den Doctor Mathias von Wicht zu ihrem 
Syndicus an. Weil auch die bei dem Emder Col« 
legio angefeßten beiden Procuratoren, die Echagungse 
erecutoren, ber. Pedell und bie Boten ſich nicht fub« 
miteiree hatten, fo wurden auch diefe übergangen,- 

und an deren Stelle neue erwählee. Auch wurden 
ſtatt der vorigen neue ordinair Deputirten beftellet. 

Ä P 3 ni Bu 
: (6) Die vorigen Adminlſtratoren diefer beiden Städte‘ 
- Bürgermeifter Palms aus Norden, und Golling 

‚aus Aurich, obfchon fie fihunbedingt fubmittireg - 
hatten, wurden alfo bei diefer neuen Wahl vorbei⸗ 

gegangen. . £ | 

- (M.Diefe Beiden dritten Standes Adwminiſtratoren 
hatten fich erſt fubmittiret, und dann wieder die® 
Submiffion revociret. So lautet ihre Rebocation 
vom 13 Mai 17233 „Wir urfunden und bekennen 
»hiemit, daß wir die übereilig heraußaegebene Er⸗ 
»flaͤrung, theils nicht freywillig, ibeils nicht. mif 
»gutem Vorbedacht herausgegeben haben. Miet 
»revociren fie. nochmalen, erklären fie für unfräfs 
»tig, und verfprechen unfere Handlungen den Ace 

„, »eorden gemäß einzurichten.« Abgensthigte Ans 
2 jeige p. 8. — Und nun hatten fir fich wieder ſub⸗ 

—  mittiret. Wie ſchwankend waren doch einige ſtaͤn⸗ 
diſche Mitglieder! — 

— 

\ 
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37243 einem Inſpector des Collegii ernannte der Fuͤrſt 

Pr 

feinen Droften in Emden, Haro Burchard von: 
Freitag (k). Am ı6 December ettheilten die Kais 
ferlichen fubdelegirten Commiffarien den fandtagse 
abfchted (I). Diefer entfprad), mie man leicht er⸗ 
ächten wird, völlig den Echliffen diefer ftändifchen 
Berfammlung; nur murde darin den Ständen 
empfohlen, ven Beitrag fir den Fürften bei nächiter 
Zufammenfunft zu erhöhen, und der Streitpunck 
über die Salarifirung eines befondern Syndici deg 
Dritten Standes zur gütlidyen Behandlung, ober 
ur KRaiferlichen Decifion verwieſen (m) Weil der 
ein von Wicht fi) als einen geſchickten und in 
Landesſachen erfahrnen Mann zeigte: fo wurde er 
bald nachher von den drei Ständen als allgemeiner 
Landſyndicus angenommen, wodurch diefer Streits 
punct von felbft gehoben wurde. Wie die Emder 
und ihre Adhärenten über diefen Landtag gedacht 
haben, läßt fic) leicht vermuthen. Der Verfaffer 
der Piece: Emdens Recht und Unfchuld, ſchreibt 
in feiner gewöhnlichen Wallung darüber: „Op dee- 
„zen Landdag mogte Niemand koomen, als die 

„de Kaiferl. Commiffarien of Vorstel. Ministern 
„keurden na haar zin en Wille te zin, zoo dat de 
„Voorstanderen van Stadt en Landsgerechtigheid 
„daar toe niet konden komen, die buiten dien 
„door opentlyke Patenten excludeert waren, 
»Deese nieuw gebakkene en zoo genaamde Lands- 

, 

„stenden, war van het Getal en Qualiteit boven - 
ꝓmaten gering was, wierden van de Heeren Com- 

„miſſ. 

(k) Es war ein Bruder des preußiſchen Oberſtlieute⸗ 
nants, nachherigen Hofgerichtsaſſeſſoren Earl 
Chriſtian Wilhelm von Freytag. ſ. 6 Theil P- 256. 

(I) Landfchaftl. Acten. 

(a) Abgeoruckt ın ver Species facti in ben Beyl. p. 13. 
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„miff, en Vorstel. Ministern wonderlyk gecares7y 
„fert, zoo dat zy niet wisten, wat Heeren zy ge» 

„worden. — Deesen wierden dann voorgestelt, 
„of men niet behoorde, niewe Landsdepufeerden 
„en Adminiflratoren macken, en de Landscafla 
„uit Enden na Aurick verleggen, Deese edele 

‚ „Heeren wordende flattert, dat zy wonderlyke 
„groote Mannen konden worden, waren wel hast 

„met dat Voorstel eens, en deelden daarom de 
‚„Landsbedienipgen zoo getrowlyk onder haar uit, 
„dat by na Niemand var dat geringe Getal over- 

) 

„schoote, en die uit haar Middel geeligeerde niewe 
„Heeren Adıniniflratoren warem ook haast gereed 
„met Lyf en Ziele te besorgen, dat de Landscafle 

‚„tot Aurick mogte komen (m).“ 

§. 4 
Noch an dem nämlichen Tage, wie ber Land⸗ 
tagsabſchied publiciret war, wurde Das neue Colle⸗ 

gium in Aurich eingerichtet. Der Canzler verrichtete 

felbſt die Introduction. Mach der vorgeſchriebenen 

Eidesformel verpflichteten ſich die Adminiſtratoren, 

ſich in allen Stücken bei der ihnen anvertrauten Bes 
bienung nad) denen am 18 Aug. 1721, 18 Aug. 

1722, und ıı un. 1723 ergangenen Kaiferlichen 
Decreten, und den nachfolgenden Kaiferlichen Wer» 

fügungen zu richten , fodann ſich nad) den oftfriefi- 
(chen Landesvertraͤgen, jedoch. mit Verhuͤtung allen 
Misbrauches und eigenmächfigen den befagten Kai 

ferlihen Decreten widerftreitenden Auslegungen, 
treu und fleißig zu verhalten. Weil ſich die Stände 
mit den Commiffarien über eine dem Inſpector zu 

ertheilende Inſtruction nicht hatten einigen koͤnnen, 

pflich⸗ 
(m) Emdens Recht en Onschuld p. 113. 

— 

ſo wurde dem Inſpector, (dieſer wurde ebenfalls ver⸗ 

u 
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waigu eine proviſoriſche Inſtruction zugeſtellet. 
Dieſe Inſtruction ging vorzuͤglich dahin, daß zwar 
der Inſpector ſich bei den Seſſionen eines Voti ent⸗ 
halten, indeſſen dahin ſehen füllte, daß die Gelder 
richtig berechnet und zu dein beftimmten Gebrauch) 

verwendet würden. Die übrigen Offieianten wur— 
den von den Aöminiftratoren in Eid genommen. 

- Mun fehlte dem neuen Adminiſtrationscollegio noch 
das landſchaftl. Siegel, denn die alten Adminiftra« 
toren wollten fi durchaus nicht bequemen, ſolches 
abzugeben. Diefe Schwierigkeit war and) von der 
Commiſſion in dem Sandtagsabfchied gehoben. Dem 
Auricher Eollegio war darin verftattet, ſich ein neues 
Siegel mic der Jahrzahl 1724 anzuſchaffen (a 

§. 5 
Durch dieſe Verfuͤgungen der Kaiſerlichen Com⸗ 

miffion tießen fich die alten Stände von dem Wege 
ben fie einmal betreten hatten, nicht ablenfen. Kuh. 

blieb das bisherige Adminifirationscoltegium in 
Emden in feiner Activitat. So gab es denn nun 
ein boppeltes Adminiſtrationscollegium, das neue 
in Aurich, Das alte in Emden. Von dieſem legte 
ren waren zivei Glieder abgetreten, ber Freyherr 
von Rniphaufen, der nun ein Mitglied des neuen 
Collegii war, und der Auricher Bürgermeifter Sol⸗ 
fing, welcher fich, ebenfalls ſubmittiret hatte, Dei 
dem Emder Collegio blieben alfo nur vier Admint- 
ftratoren über, von dem Appelle, aus der Ritters 
ſchaft, Paine vor der Stadt Emden, ter Brad und 

von Nheden von dem dritten Stande, Der rifters 
‚schaftliche Adminiftrator von dem Appelle war ein 
belldenfender Mann, und hatte Muth genug, feine _ 
überdachten Plane durchzufeßen. Mit Beirath 

zweier 
(n) Sp. fa&ti in den Beil. p. 12 — 17. 
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zweier gewiegten Maͤnner, des Doctor Homfeld undı724 
des Secretair Zernemann, Ienfte er den Gang 
aller Handlungen, Auch hatte er in der noch be- 
ftehenden geheimen Deputation den Vorfis Hierin 
"war der Emder Syndicus Heslingh vorzüglicd) fein 
befter Mitarbeiter. Kurz, obne ihn wurde nichts 
vom Belang verabredet, befchloffen und vollzogen. 
Diefes war fo wohl bei dem Hofe, als überall in 
dem ganzen: Lande befannt genug. Daher nannte 
man die nachherigen Landesunruhen, wie die blutts 
gen Auftritte erfolgten, damals, fo wie noch auf 
den heutigen Tag, den Appel» Krieg. Don dem 
Auricher Collegio bemerke ic), daß darin ver ſo ſehr 
— und in der gelehrten Republik bekannte 

octor von Wicht die Feder führte. Dieſes Auri⸗ 
her Collegium verlohr durch das bald nachher er« 

ſolgte Abſterben des Baron von Kniphauſen vieles 
von ſeiner Autorität, indem die ritterſchaftliche 

Stelle unbeſetzt blieb, und es alfo keinen Repraͤſen⸗ 
tanten der Kitterfchaft harte, Diefes Auricher Cobs 
legium nannte ſich immer in feinen Aufſaͤtzen und 
Verordnungen das auctoritäte caesarea beitellte Col⸗ 
legium, und das Emder gab ſich den Titel, das 
accordenmaͤßige Collegium, Da nun fo wenig das 
Auricher als das Emder Eollegium nachgeben wollte, 
da jedes die Adminiftration der Landesmittel zu bes 
haupten fuchte, und beide Collegia in dem Sande 
ihren Anhang hatten; fo mußte nothwendig ein ver⸗ 
wirrter Zuſtand erfolgen. 

| G. 6. 

Weder der Koͤnig von Preußen, als kuͤnftiger 
Succeffor , wenn die männliche Linie des fürftlichen. 
Haufes ansferben follte, noch die Generalftaaten, 
als Machbaren und Ereditoren, fonnten.den Ruin 

95 diefes 
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724dieſes durch die Wafferfluchen ſchon an den Rand ' 
des Verderbens gebrachten Fuͤrſtenthums mit 

gleichguͤltigen Augen anſehen. Sie blieben auch 
nicht ganz unthaͤtig. So ließen die Generalftaa« 
ten am 3 Decemb. ihre Garnifon in Emden mit 
brei Compagnien verftärfen, und am 21 deffelben 
Monats rücdten unter Anführung des Oberften von - 
Doflow dreihundere Mann preußifcher Infanterie 
aus Minden in Emden ein. Diefer Oberfte von 
Doffow wurde nun, ſtatt des Oberftlieutenant von 

. Sreitag, Chef der preußifchen Miliz in Emden. 
Ich bemerfe nur noch, daß der König in dem fol⸗ 
genden fahre dem Oberften Befiic das Commando 
der in Emden liegenden preußifchen Truppen über» 
tragen habe, Die Abficht des Königs von Preußen 
und der Generalftaaten bei der Verftärfung ihrer 
Truppen ſcheint indeffen nicht fo mohl geweſen zu 
feyn, die alten Stände und das Emder Adminis 
firationscollegium wider den Fürften zu unterftügen, 
als die Stadt Emden, worin fie ihre Befagungen 
hatten, für einem Ueberſall zu decken, und dann aud) 
ihren Ermahnungen zum Frieden mehrern Mad)» 
druck geben zu koͤnnen. Daß der König an ben 
ißigen Streitigfeiten feinen thaͤtlichen Antheil neh- 
‚men wollen, gehet aus dem Königl, Antwortsfchreis 
ben vom 16 San, 1725 auf die von dem Fürften 
angebrachte Befchwerden über die verftärftee Miliz 
hervor. „Im übrigen — heißt es in dem Schluß . 
„laß ich gerne gefchehen, daß ein fo confiderabler 

„Theil der Nobleſſe fich dergeſtalt, wie Ew. sd. 
„berichten, fubmittiree, und ift meine Meinung nie 

„geweſen, dieſelbe wird aud) ferner nicht feyn, Je⸗ 
‚„manben davon abzuhalten; fondern ich faffe einem 
‚» jeden. darunter feinen freien Willen. Ich ver⸗ 
:„fihere Sie aud), daß das Sejour meiner wenigen 
rn Ä »2eute 

— 
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„Leute alldort im Sande maͤnniglich und befonders1724 
„Em. 860. unfchädlich feyn ſolle.“ Eben fo wenig 
wollten die Generalftaaten, obgleicy fie die Manu⸗ 
tenenz der Sandesverträge übernommen. hatten, = 
alten Ständen die ftarfe Hand bieten (0). Ä 
befchloffen vielmehr unter dem 19 San. 1725 * 

bei den oſtfrieſiſchen Irrungen neutral zu halten, 
und Feiner Parthey beizutreten (pl. Durch Weis 

fungen und Ermahnungen an den Fürften und an 
die Stände, und durch Vorftellungen an dem Rails 
ferlichen Hofe fucheen fie nur die Ruhe wieder here 
zuftellen, und das glimmende Feuer zu erſticken. 
Dies wird fi) in der Folge näher entwickeln, 

. 7 

Unter dem 18 Decemb. machte die Raiferliche 
Eommiffton allen Eingefeffenen durch ein öffentliches: 
Patent befannt, daß das Collegium nach Aurich 
verleget fey, und dorten neue Adminiftratoren bes 

ſtellet worden, „damit — tie e8 ferner in dem Pas’ 
tent lautet — „ſich männiglih mit Entrichtung 
„derer rückftändigen auch Fünftig einzuwilligenden 
Schabungen, ſowohl die Paͤchter mit Ablegung 

„derer ſchuldigen Pachten, darnach gebührend ach« 
| “nten, und felbige nirgends anders, als nach Aurich, ° 

„an das neu beftellte Collegium und den $andrent« 
„meiſter Sieffen liefern‘, nicht minder ihre etwa 
„babende Klagen und Suchen, in denen für das 

„Kollegium gehörigen Sachen, dafelbft einbringen, 
„bei Vermeidung mwillführlicher Strafe, und daß 
„bierüber dasjenige, fo dem zumider, nad) Emden 
„an die vorigen mwiderfpenftigen Adminiltratoren 
‘ „geliefert wird, von den Contravenienten anderweit 

Ä „eins 
(e) Landſch. Yeten. | 

) Spec. facii in den Beil, p. ao. 
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1724 „eingebracht werben folle.« — Dann fegte das 

neue. Auricher Collegium die Verpachtung Der üc« 
‚ eisbaren Waaren vom 2 Febr, bis 2 Auguft auf den. 

172527 Jan. 1725 an. Es ladete dazu die Pachtluſtige 
‚nach Aurich ein.: Dagegen ließ das alte Kollegium 
die Accifeverpachtung ebenfalls publiciren. Zwar 
traten die Emder am 22 Jan. nochmalen den Fürs 

ſten in einer Bittſchrift um die gütliche Beilegung 
aller Irrungen an, und zwar in der Art, daß bei 
Entſtehung der Sühne alles in ſtatu quo bleiben, 

- und fowohl dem Fürften, als den Ständen ihre 
Rechte vorbehalten werden follten ; das Minifterium 

gab aber diefe mie einer mündlichen Empfehlung 

begfeitete Bittſchrift uneröffnet zurüd. Es fanden 
ſich denn nun ſowohl in Emden als in Aurich Pad) 
ter ein, und in beiden Collegiis erhielten die Meift- 
bietenden den Zufhlag (g). 

A 6. 8. | 

- Die Kaiferlihe Commiffion machte durch ein 
gedrucktes Patent vom ı Febr. die von dem Auris 

cher Eollegio in ven fünf Kluften angenommenen 

Pächter namhaft, und gab aus Kaiferlicher Macht 

alfen Eingefeffenen auf; fich mit Entrichtung der 

‚Pachten darnad) zu achten, und folche an Niemand 

anders, als an die benannten Pächter bei 50 Gold⸗ 

gulden Strafe abzuführen. In eben der Art erließ 

* das Emder Collegiumein folches Patent, Es kam 

alſo nunmehr darauf an, welches Collegium feine 

Pächter fhügen und ſich in den Belig der Pachtcoms 

‚toiren fegen konnte. So wie in Emden die Pächter 
angenommen waren „ließ das Aominiftrationscolles 

gium Die ganze ſtaͤndiſche oder’ emdiſche Garniſon 

‚mit. den vier Eapitainen de Nove, Wermelskirchen, 
| | =) Andree 

W Landfch.- Acten. —— a 207 er) 
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Andre und Cramer einfchiffen, um ſich In den Befigrzeg 
des Leerer Pachtcomtoirs zu ſetzen. Der Fuͤrſt war 
hievon ſofort benachrichtiget, und erließ ſolgendes 
Mandat: „Dem bei dem Emdiſchen ſogenannten 

Stadtvolk commandirenden Officier, auch allen 
„übrigen Officieren und Gemeinen wird hiemit ber 
„Verluſt Leib, Ehr und Guth bedeutet und anbe⸗ 
„fohlen, daß fie ſich Angeſichts dieſes zuruͤck nach 
„der Stadt Emden verfügen, und ſich nicht untere 
„ſtehen follen, einige Erreution, unter welchem 
‚„Prätert es auch feyn möge, zu thun, oder fonft 
„etwas vorzunehmen,“ Kin ähnliches Mandat fer» 
‚tigte die kaiſerliche Commilfion aus. Hierin wurde 
noch überbem den commandirenden Officieren der von 
ber Stadt Emden ausgeftellte Kevers vom 28, April 
1620 vorgehalten, wornach dieſe Garniſon für caffirt 

” gehalten werden follte,. fo bald fie fi aufer der 
Stadt zu einer Erpedition gebrauchen laffen möchte, 
So wie diefe Emder Beſatzung am 1. Febr. in Leer 

ausgeſchiffet wurde, infinuirte ein Motarius beite 
Mandate ten Officieren. Diefe wollten die Inſinna⸗ 

‘tion nicht annehmen. Der Eapitain de Move ſteckte 
die Documente dem Motarius wieder in die Tafche, 
und fertigte ihn ohne Antwort ab (r). 

9% .. | 

De Fuͤrſt ſahe wohl voraus, daß die Capitaine 
der Emder Garniſon ſich durch die Mandate nicht 
wuͤrden abſchrecken laſſen. Er dachte daher cuf ernſt⸗ 

lichere Mittel. Am 1. Februar ließ er feinen Oberft» 
Ueutenant Reinhold Helmeric), Freiherrn von Ungern⸗ 
Sternberg mit 100 Soldaten und zwei Kanonen aus. 
Aurich nach Leer aufbrechen. -Diefer 309 bei Loge 
> ein Commando aus der Feftung Stiefhaufen an ſich, 

und 

anui. taſul Patent und — Acten. 
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ayasund ruͤckte am 2. Februar des Morgens in Leer ein. 
Er poſtirte ſich an einer Stelle. wo drei Straßen (s) 
zufammenftießen, Mittlerweile war die generale Pe⸗ 
gelung, das ıft, die Vifiration und Annötation der 
bei den Kaufleuten vorräthigen accisbaren Waaren, 
gemeinfchafttich von dem Pächter des alten und des 
neuen Collegii mit Zuziehung eines Motarii vorges 
‚nommen. Beide Pächter hatten eine kaiſerl. Salves 
garde bei fi. Dieſe gemeinfchaftliche Pegelung 
hatten die Emder Dfficiere veranftaltet. Sie glaub- 
ten. dadurch ein Temperament zur Ausgleichung zu 
treffen. Selbſt der kaiſerliche Oberfte von der Ley 

ſadhe diefe gemeinfchaftliche Pegelung als ein ſchick⸗ 
— liches Auskunftmitrel an, um ein Blutbad zwiſchen 

der ſuͤrſtlichen und Emder Miliz zu vermeiden. Auf 
Veranloſſung der Emder Officiere fteilte er ſolches 
dem Oberſtlieutenant von Ungern⸗Sternberg vor. 
Dieſer wollte aber durchaus nicht in eine gemein⸗ 

ſchaftliche Pegelung geheelen, weil er gemeſſenen Auf⸗ 
trag hatte, die kaiſerl. Decrete, und die von ber 
ſubdelegirten Commiſſion getroffene Verordnungen, 

es koſte aud), was es wolle, zu handhaben. Weil 
der Dberfte von der ten von der kaiſerl. Commilffton 

.  gequitiret war, den in Aurich beftellten Pächter unter 
Faiferl. Autorität zu ſchuͤtzen: fo ließ er durch einen 
Fähndric die Emder Officiere von der Antwort 
des fürftlichen Oberftlieutenants benachrichtigen, und 
wider ihr Berfahren proteftiren. Auch ließ er dem. 

Emder Pächter, (diefer war ein Failerlicher Soldat, 
und hatte‘ die gefuchte Enelaffung noch nicht erhalten,) 

anbefehlen, fich ſoſort bei der Fahne einzufinden. 
Gegen Mittag marfchirte ein Detachement von 40 

Mann der Ember Mi von der Wage, (Bier war 
ihr 

(),Die —— die echſteahe und die Straße | 
iifhen beiden Puͤtten. | 
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ihr Hauptquartier) nach der Pfefferſtraße. Derı7as 
Oberſtlieutenant von Ungern » Sternberg ſchickte dem 
anführenden Faͤhndrich einen Trompeter entgegen, ' 
und warhte ihn nicht weiter vorzuruͤcken oder unter 
fein Geſchuͤtz zu kommen. Er lieg die Kanonen 
Taden, und die. Soldaten ins Gewehr treten. Hinter 
ihnen ſtellte er eine große Menge bewafneter Bauern. 
Dieje waren aufgeboten, und vor und nad) in Leer 
angefommen, Dei dieſen friegerifchen Workehruns 
gen zog von der Emder Miliz die Compagnie des 
Capitain Cramer nad) ver Pferferftraße. Der com« 
mandirende Offtcier, Capitain Cramer, lich den 
Oberſten benachrichtigen, daß er durchaus mit feinen 
Leuten vorwärts müßte. Der Dberfte ließ erwle⸗ 
dern, daß fie eine andere Gaſſe einfcylagen koͤnnten, 
und er nicht zugeben Ednnte und wollte, daß fie auf 
feine Poftirung andrängen. Nach vielem Proteftiren 
und Keprotefliren, commandirte der Emder Haupta 
mann, vorwärts! und ließ ſeine Leute mit geſpanntem 
Hahn avanciren. Noch ohngefähr. 30 Schrie waren 
fie von der fürftlichen Poftirung entfernet, wie der 
Oberſte erft die eine, dann die andere Kanone abe 
brennen, und von der erften Divifion feiner Soldaten 
‚die Gewehre hören ließ. Die Emder gaben ebenfalts 
Heuer. Hierauf zogen fie ſich nad) der Wage zurück, 
Der Oberftlieutenant verfolgte fie. mit gefällten Bajos 
netten, doch nur auf einige Schritte, weil ein blin« 
der Laͤrm entftand, daß ein anteres Detadyement ihm 
in den Ruͤcken fallen würde. So ftellte er ſich denn 
wieder ‚bei feine Kanonen. An Tödten und Wet 
mundeten Jagen von den fürftlichen Truppen fieben 
und von der ftändifchen Miliz zwölfe auf der Gaſſe. 
Mit dem anbrechenden Abend zog die Emdifche Miliz - 
‚wieber ab. Sie wurde bei dem Plittenberg einge» 
feHiffee, und fuhr die Emfe nach Emden herunter, 

An 
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725 An dem folgenden Morgen entließ der Dberfte von 

Ungern Sternberg die aufgebotenen Bauern, und 
führte. fein Commando nad) Aurich zuruͤck (t). Dies 

ſeer blutige Auftritt ereignete fic) in dem Angeficht der 
kaiſerlichen Salvegarde, die aus Faiferlicher Autorität 

die Ruhe in dem Sande ſichern ſollte, und in deer ihr 
Hauptquartier hatte, | n 

(. 10. 

Bald nach dieſem Vorfall ließ der Fuͤrſt am 
14. Febr. ein Edict publiciren. Hierin wurde aus⸗ 
geſuͤhret, daß die Emdiſche Garniſon zufolge des 

Haagiſchen Vergleiches von 16003, der ſtaatiſchen 

Reſolution von 16:9 und des von Emden 1620 

aus geſtellten Keverfes nicht aus der Stadt gebrauchet 

werden dürfe Der Fürft erflärte deshalb jedes 
Commando der Emder Miliz, weld)es fid) außer den 

Waͤllen der Stadt antreffen faffen möchte, für Bogele 
frey. Co heißt es in Dem Schluß diefes Edicts: 

„Weil die Copitains fo wenig, als die fie ausge 
ſchicket haben, weder an ben fandesverträgen, n 
„on Unfern darauf gegründeten Mandaten und Res 

feripten, ſich im geringften bisher gefehret, und 
nfich nicht geſcheuet Haben, ihre Hand felbft wider 

„Uns, in der Perfon uniers eommandirten Oberſt⸗ 
lieutenants, gottlofer Weife aufzuheben, Und zu 
„beforgen ift, daß die Urheber fich foldyer Frevel ⸗ 

| »thaten noch ferner unterftehen werden: So beſeh ⸗ 

„ten Wir allen Unfern gerreuen Untertanen hiemit 

„ernfilich, und bei der Pfliche, womit fie Uns, als 

„ihrem angehornen Erb; Ober- und $andesperrn ver» 
„bunden find, wenn die befagten Emdiſchen Stadt ⸗ 
a | „bölfer 

| Aus ber Relation des Dberften von Ungern: Stern⸗ 
berg in der Fact. Spec, Bepl. p. 82» und 86. und 
landſchaftl. Acten. — 
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und befonders der'beiden Prediger —— S1724 
war denn alles wieder ruhig (8). 

8. | 

VDa⸗ ſtaͤndiſche Commando war von dent Mas 
siftene nach Norden ‚eingeladen Es laͤßt ſich alſo 
leicht erachten, daß der Fuͤrſt um ſo viel mehr die⸗ 
ſes ungnaͤdig aufgenommen habe, weil er ſchon lange 
vorher mit dem Betragen des Magiſtrats ſehr un⸗ 
zufrieden gewefen. Zwiſchen dem Magiſtrat und 
der fuͤrſtlichen Canzellei ſchwebten beſtaͤndig Strei⸗ 
tigkeiten vor, indem die Eangellei die Gererstigfeis 
ten der Stadt und befonders' die Jurisdiction des 
Magiftrats einfcränfen wollte. Zur Aufrechthals 
tung ihrer ftädtifchen Privilegien trafen Bürgers 
meifter und Rath am 3 Sebr 1717 eine fchriftliche 
Bereinbarung. Hierin heißt es zuleße: „Weil wir 
„nicht unbillig in Sorgen ftehen, es werde die Hof 
„Canzellei more solito, weil unfere und der Stadts⸗ 
„Jura einige Jahre her auf alle Art und Weife 
„haben gefränfet werden wollen, uns Desfalls — 
Sie hatten: einen Kerl in s Gulden Brüche con⸗ 
demniret, womit die Cangellei unzufrieden war — 
„einige Verdrießlichkeiten und Koften machen; ſo 
„haben wir zur Maintenirung unſerer in den Lan⸗ 
„desvertraͤgen uns zu gute verordneten Jurisdiction 
„und feſtgeſetzten Rechte, uns dahin verbunden und: 
vereiniget, daf wir wider alle zu beforgende In— 
„ſulten und offenbare Kränfungen unſerer Rechte 
„und; RR bergeftalt verwahren meiden, daß 

„wir 

6) Da Stadt Norden gründliche Antweihung, daß 
wei Bürgermeiftet aus unerheblichen Urfa en un⸗ 
—4 6 Bedienungen entfeßet fein. Beſon⸗ 

ers p.61 63. 

One — 72, N 
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9724 „ivir ‚nicht allein ‚jederzeit mit einander feften Fuß 
„balfen, von Niemanden uns trennen, Mann vor 
„Mann ftehen, und wenn jemand allein von ung 

„follte angegriffen werben , alsdenn conjunctim zu. 

Zireten, und die Sache mit einander ausführen, 

Iſondern auch mit einmüthiger Anruffung der Huͤlfe 
„der: Herr Landesſtaͤnde uns und unfeen Nachkom⸗ 

„men in unſern Aemtern, es fey auch in welchem 

»Stüd es wolle, nichts präjubicirliches. einreiffen 

Zlaſſen wollen’; ja was etwan zum Nachtheil unſe⸗ 
„rer Jurium und Jurisdiction von unſern Vorfah—⸗ 
„ren vi, elam aut praecario möchte eingeriſſen ſeyn, 

„wollen wir. von nun an mic Hilfe der Stände eins 

„muͤthig, wie es redlichen Eid und Pflicht beobach⸗ 

„tenden Buͤrgermeiſtern und Rath eignet und ges 

„bührer , auf alle Wege zu redreſſiren ung aͤußer⸗ 

„ftens gefliffen feyn laſſen. Zu mehrerer Verfiches 

„rung haben wir diefes fchriftlich aufgerichter, und 
„vermittelft leiblichen Eides, jo wahr uns jedem 

„Gott helfen: wolle, nebft eigenhändigen Unterfchrife ⸗ 

„ten hiemit befräftiget (h).“ Wie fehr der Magir 

ſtrat wider dag fürftliche Minifterium eingenommen 
geweſen, ift aus biefer Vereinbarung erſichtlich. 
Die mechfelfeitige Abneigung vergrößerte fid) vor« 
zuglich in dent Jahre 1721, wie der Magiftrat den 

an der St. Andreasfirche ftehenden Thurm (i) eigenz 

mächtiger Weife und wider Willen des Fürften abs 
tr rg —— * brechen 

(bh), Der Stadt Norden gründliche Anweiſung p. 59. 
Gi) Bei der Kirche ſtanden anfaͤnglich drei Thuͤrme. 
DDer eine ſtuͤrzte 1622 von ſelbſt ein. Eilſen. ad 
ann. 1622. Der andre wurde 1701 ebenfalls wider 

Willen des Kürften abgebrochen. Gründliche An⸗ 
weiſunge don dem Erbeigenthum des Fürften an _ 
Emden p. 157. und ber dritte ſtand denn noch bie 
zu. den Jahren. 1721. — — 
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buien ließ. Das Mauerwerk dieſes alten (honı724 
1:88 erbauten Thurms war 136 Fuß body. Vor⸗ 
mals harte diefer Thurm eine hohe Spitze, die den 
Schiffern zum Pharus diente. Dieſe war 1531 

iM der Balthaſariſchen Fehde abgebrannt. Der 
Magiſtrat war der Meinung, daß dieſes alte Ge— 
baͤude der Stadt wegen des Unterhalts laͤſtig wäre, 
und aus dem Verkauf der Steine ein großer Vor— 
heil gezogen werden koͤnnte. Er. hielt ſich daher 
mit Zuziehung der ganzen Bürgerfchaft berechtiger, 
den Thurm zu ichleifen. Dagegen wollte der Fürft 
ben Thurm, als eine Antiquität, erhalten. Der 
Fürft nahm dieſes eigenmächtige Verfahren des 
Magiſtrats um fo vielmehr ungnaͤdig auf, weil von 
dem gehofften Gewinn wenig oder gar nichts heraus 
kam (k). Zu diefer Zeit nahm vorzüglic) die Stadt 
Norden an den Steeitigfeiten zwiſchen dem Fuͤrſten 
und den Ständen den waͤrmſten Ancheil. Der 
Amtsverwalter Kettler und der Bürgermeifter Wen» - 

kebach eiferten fir den Fuͤrſten, der übrige ganze - 
Magiftrat und die qualificirte Brgerfchaft hielten. 
es mit den Ständen. Da nun der gemeine Manıt 
in Norden ſich gegen die fo Häufig von den Ständen 
ausgefchriebenen Schatzungen ſtraͤubte: ſo fand der 
Amtsverwalter Kettler immer mehrern Anhang. 
Dadurch kam denn nicht felten der Magiftrat in das 

Ma Gedraͤn ̟  

Funks Chronik g Theil p 317. und landichafte 
-liche Ucten. Der Sage nach foll entweder diefer 

„oder der 1701 abgebrochene Thurm im Meinhaufe 
so perzchret feyn. Iſt dem fo, fo folgte der Magis 
ſtrat dem Benfpiel der Röniain Elovatra. Diefe 

ließ ihre Foftbare Perle in Effig euflofen, und ver» 
.  .gehrte fie auf einmal, warum folite denn der Mas 
‚, „Hiftrat nicht befunt geweſen ſeyn den minder fofls 

baren Stadtsthurm in Branntewein und Wein aufs 
loͤſen zu laflen? 
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| 1724Öedränge, Im Decemb,-2722 trieb ver. Pobel 
in Norden vielen Unfug, und rieb ſich auch beſon⸗ 
ders an den Magiftrarsperfonen. - Diefe zu fügen, 

ſandte das Adminiftrarionscollegium ein Detaches, 
ment der Emder Garniſon nach Norden. Dedurch 

wurde die Ruhe in der Stadt wieder hergeſtellet 
Der Fürft ſahe diefes Verfahren der Abminiftratos, 
ren als einen Eingriff in feine Oberbotmäßigfeit an, 
und machte ihnen den fiscalifchen Proceß, welcher, 
indeffen nad) gefuchten Remiflorialen an das Hofe | 
gericht niedergeſchlagen wurde (1), Daß mun der. 
Fuͤrſt den Einfall des Capitain Andree, in Norden, 
und das dadurch vergoffene Blut habe ahnden wol. 

len, läßt fich leicht erachten. Auf dem Landtage: 
am ı6 März, ließ der Fuͤrſt den Ständen anzeigen:, 
„Da es Unfer von Gort Uns anvertraute Amt ers 

— 

„obere, Unſern getreuen Anterthanen wider ſolche 
„in Norden begangene Frevelthaten Schuß und 
„Schirm zu fchaffen, und ſolche Freveler und Ver 
„aͤchter Gott und menfchlicher Gefege gebührend: 

anzu flrafen; fo werden Wir auch darunter das 
„nöthige beobachten : zweifeln auch nicht, daß alle, 
„und jede, fo noch einige Furcht vor Gott und Mens 
„ſchen Haben, an folchen Greueln einen Abſcheu 

‚. „haben werden.“ Die Stände aber genehmigten 
das Verfahren der Adminiftratoren. Sie, erwiee 

derten folgendes: „Weil Sr. Hochfürftl. —2 
„gnaͤdigſt unverhalten iſt, daß ſo wohl in der Stadt 
„Norden, als anderwaͤrts der gemeine Poͤbel alſo 
„von gewiſſenloſen Leuten angefriſchet worden, daß 
„derfelbe nicht allein allerhand Inſolentien verübet, 
„fonderh auch offenbare Gewaltfame, nie erhoͤrte 
„Raͤubereyen und Streifereyen angerichtet, derge— 
„ſtalt, daß ehrliche serheichaffene feute von Haus 

„und 

() Der Stadt Norden gründl, Anweiſung p- 53 - - 56. 
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„und. Hof verjaget worden, und faſt Niemand dieyag — 
„Heerftraße mehr pafliren ann, — inſonderheit 
„aber in der Stadt Norden der gemede Pöbel die 
„Haͤuſer ungefcheut geplündert, und denen dafigen’- ; 
„Paͤchtern Lebensgefaͤhrlich gedrohet: Eo werben *. 
„Str. Hochfürftl. Durchl. es für feinen Eingriff in 
„Dero Sandesfürftl. Hoheit achten wollen, wenn das’ 

„Collegium, der Adminiſtratoren zur Sicherheit des: 
nordiſchen Pachtcomtoirs und aller dafigen Einge⸗ 

nfeflenen — einige Mannfchaft dahin detachiret 
„habe: zumalen Niemand weder in görtlishen noch 
„weltlichen Rechten verboten, ſich felbft, wenn ’es 
„möglic), wider alle Vergewaltigung zu defendiren, 
„und: wird das vergoflene Blut wider diejenigen, 
„welche die Empdrung des Pöbels nicht zu ftillen 
»geträchter — zu Gott gen Himmel fchreyen: Aller -· 
„maflen denn Ihro Durchl. den Stränden die,hohe 
»Gnade-erweifen werben, zu glauben‘, daß fie fei- 
„nen Schrift zu. thum.gebenfen, dadurch Dero Lan⸗ 
„bestürftl. Hoheit. einigen. Abbruch leiden Fon« 
„hen (m).“ Bereits am März wurden die bei« 

. ben; Bürgermeifter Palms und Kertler ihres Dien« 
‚ ftes von dem Fürften entſetzet. Da fie gar nicht 
zur. Verantwortung gezogen und ungehört ihre Caffa« 
tion erhalten harten, fo wandten fie ſich an bier 
Stände, Diefe nahmen fi) ihrer an, und brach⸗ 
ten bei dem KHofgericht eine Inhibition gegen den 
fürftfichen Generalprocurator aus, fie nicht in ihrer; 
Function zu flören. Indeſſen fonnten diefe beiden‘ 
Bürgermeifter-ihr. Amt nicht wieder.antreten, weil 
fie e8 nicht wagen durften, ‚in die Stade zurüd zu 
fommen. .: Sie waren nämlich gleich nach) dem er⸗ 
zählten Vorfall mie genauer Noth den Händen des! 
gemeinen Mannes entfommen, und hielten fi), als 
SR ge kei OR. 1 ee 

(m) Der Stadt Rorden gründl, Anweiſung p 57u. 53. 
\ 
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-  8r24lüchtlinge in Emden auf ‚An; ihrer Steffe feßte. 

| der Fuͤrſt Ludwig Wenkebach, : den jüngern , - und, 
Wilken ein. - Yud) wurden: nachher die Rathsver⸗ 
wandten Solling und Storch fufpendirt. Der. 
Fuͤrſt ließ fich indeffen durch die hofgerichtliche In⸗ 

hibition nicht ſtören, und fo. blieben die abgefesten, 
Buͤrgermeiſter, obſchon fie ſich gleich nachher unbe⸗ 
dingt ſubmittiret hatten, bis 1726 außer Activi⸗ 
tät (0) :. ; er 

— 6, —— 
Sobald die Emder Miliz Norden geraͤumet 

hatte, und die Buͤrgermeiſter Palms und Kettler 
geflüchtet waren, hatten der Amtsverwalter Kettler, 
und der, Buͤrgermeiſter Wenkebach in Norden: die 
Dberhand. Eie enrwarfen eine Sutmiffionsacte,. 
bie von dem gemeinen Mann und. auch von ſehr vie= 
len angefehenen. Bürgern unterfchrieben war. Dies, 
veranlaßte den Fuͤrſten, die fänmtlichen Untertha⸗ 
nen aufzufodern, dem löblichen Beyſpiel der. Stade. 
Norden, wie aud) der Stadt Aurich und der fünf, 
Aemter, Norden; Aurich, Behrum, Sticfhaufen : 
und Frideburg zu folgen, und ſich den Kaiferlihen 
Decreten zu unterwerfen, "Die Stände, welche da⸗ 
mals, im März, grade auf dem prorogirten Sands 
tage in Aurich verfammier waren, ſchloſſen ſich zur Aufrechthaltung der Landesvertraͤge noch genauer an 
einander ¶ Die Submiſſion der Stadt Norden, fag« 
ten fie, fonnte als eine erfracomitialifche Handlung 
um fo viel weniger den Ständen präjudiciren , da 
die Unterfchriften theils von dem Poͤbel vollzogen, 

“ theils erzwingen worden. Eben diefe Demwandniß 
hätte es mit den vor und nad) eingegangenen Subs 
| TE miſſi⸗ 
“(n) Der Stadt Norden gruͤndliche Anmeifung p. 13. 
36. 46. 49. * —— 
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miſſi onsacten der Stadt Aurich und der vorbenann⸗1724 
fen fünf Aemterr. ‚Man müßte fid) alfo dadurch’ 
nicht abſchrecken laſſen. Indeſſen wurdeder Wunfch 
bei den Ständen rege, daß, Ruhe und Eintracht 
wieder Hergeftellee werde. In ihrem Sandtags« 

ſchluß, ‚den ſie dem Fürften mittheilten, druͤckten 
ſie ſich unter andern ſo aus: „Wir wuͤnſchen die Ab⸗ 
„ftellung der Irrungen zwiſchen Haupt und Glieder, 
„allermaſſen die Staͤnde es fuͤr eine ſonderbare lan⸗ 
„desvaͤterliche Neigung achten werden, wenn fie die’ 
„Gnade haben möchten, von Ihro Durchl. die Be⸗ 
„fehrverden punctatim zu vernehmen, und ſich dar⸗ 

„auf der Gebühr nach salvo iure und den Accorden 
„gemäß zu erklären.“ Sie fegten auch. fogleich 
eine Deputätion an, die darüber mit den fürftlichen. 
Commifjarien in Verfahblung treten follte. Der! 
Fuͤrſt ſchlug aber: diefes Anfuchen-der Stände ab, 

und hiele ſich lediglich an die Kaiferlichen Decrete, 
Nun) feßten die Stände- oder in deren Namen die‘ 
Adminifträtoren die Erecution der Echagungen in 
dein ganzen Sande wieder fort Weil diefe Schatzun⸗ 
gen auch vorzüglich zur Bezahlung des ruͤckſtaͤndi⸗ 
gen Soldes der beiden preußifchen Marinierbataile 
lonen verwendet werden follte;- fo bewogen die Ad⸗ 
miniſtratoten den Oberftlieutenant von Fridag, ein 
Commando dazu herzugeben. So wie der Fuͤrſt 
dieſes erfuhr, ritt er felbft nach) Berumer Amt, wor⸗ 

- in zuerft die Erecution vorgenommen werben follte. 
Er ließ die Sturmglocken lauten, und-auf Anhoͤhen 
Theertonnen brennen. Dadurch verfammlete er in’ 
wenigen Stunden eine große Menge bemwaffneter . 
Bauern. - Mit diefen und mie den wenigen Solda⸗ 
ten, die er bei ſich hatte, rückte er ohnmeit Neffe 
dem Hberfilieutenane am ı May entgegen. - Dier« 
auf ließ ihn ber Fürft u einen Trompeter war⸗ 

Na en 0 nen, 

‘ 
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we amen, feinen Schritt weiter vorwaͤrts zu thun. Die mißlichen Folgen ‚ die. die ernſthoſten Maagregeln bes Fuͤrſten nach ſich ziehen würden » bewogen den. Oberſtlieutenant ſich zuruͤckzuziehen. Wenn indeſſen der ſo nothwendige De chbau, zu deſſen Behuf die Schaͤtzungen mit ausgeſchrieben worden, endlich vollendet werden follte: fo mußte nothmendig. dig, Iedige Sandescaffe wieder angefuͤllet werden, Daber ließ ſich der Fuͤrſt einige Tage nachher bewegen, die. Einziehung der Schatzungen, jedoch mit Vorbehalt ſeiner und der getreuen Unterthanen Gerechtſame zu erlauben (0). 

J 

Wider die auf den Koͤnig von Pohlen, als Chur⸗ fuͤtſten von Sachſen, und aufshen Herzog von Braun« ſchweig erfannte Commiſſion waren die Stände bei dem Reichshofrarh eingekommen. Sie ‚waren: aber. Auter dem 24, ge 1724 abſchlaͤglich befchieden, Von Seiten des Königs von Pohlen wurde nun der icecanzler, Geprg Gottlieb Ritter, und von Sei⸗ sen des Herzogs von Braunſchweig der. Hofrath und. Hofgerichtsaſſeſſor, Johann Zoadyim Roͤher, zu fubr delegirten Commilfarien ernannt. Diefe machten dem Fürften bekannt, daß fie einen bevollmaͤchtigten Secretair vorläufig abfenden wollten, um den-Stäns den die Citation auf kine tegale Art zu-infinuiren, 
Der Fürft fchrieb bierauf unter dem 8, May einen. Landtag auf den 19. May nach Aurich aus, Zur folge des fürftlichen Ausfchreibens follten die Stände auf diefem Landtag bie zu infinuirende Citation ans nehmen, eine Deputafion, die im. Namen der: Stände ſich von der Commiſſion vernehmen laſſen ſollte, niederſetzen, und zum Behuf der Commiſſion | 

den ) Landſchaftl. Acten. 
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den Koſtenpunct teguliren. Auf dem im Maͤrz ge.1724 
haltenen Landtag hatten die Stände ſich ſchon ver. 
einbaret, von der kaiſerlichen Commiſſion feine 
Intimation anzunehmen. Zu dem Ende hatten ſie 
wider das abſchlaͤgige Decret vom 24. Jan. 1724 
reſlitutionem in integrum und eventualiter Die Revi⸗ 
fion nachgeſuchet. Hierauf waren fie noch zur Zeit 
nicht. beſchieden. Mun aber _fügten die ordinair. 
Deputieten und Adminiftratoren noch eine Recuſation 
der kaiſer lichen Commiſſion wegen der Verwandſchaft 
und der Verbindung des fuͤrſtlichen Hauſes mit Sach⸗ 
ſen und Braunſchweig nach. So lange hierauf kein 
kaiſerl. Erkenntniß erfolgen wuͤrde, wollten ſie ſich 
keinezweges mit der Commiſſion einlaſſen. Sie 
ſtellten dieſes dem Fuͤrſten vor, und boten das Land⸗ 

tagsausſchreiben um fo vielmehr wieder einzuziehen, 
weil ‚die Inſinuirung der Citation Feine ftändifche 
Ver ſammlung nothwendig machte, ſondern den Ads 
mimſtratoren, als Repraͤſentanten der Stände, ger 
ſchehen koͤnnte. Die damals in Emden. jur Ab⸗ 
nahme der Landrechnung verfammleren Deputirten, 
und die zugleicy anweſende ordinair Depueirten und. - 
Adminiſtratoren befürchteren indeffen, daß ſich Depu⸗ 

tirte quf den von dem Fürften ausgefchriebenen fanb«. 
fag einfinden würden. Gie ließen daher unter dem: 
22. May ein Placat abdrucken. Hierin führten fie. 
aus, daß den Staͤnden nicht zugemuthet werden: 
forne, die faiferliche Commiſſion eher anzuerkennen, 
bevor die faiferliche Entfeheidung auf ihre Ablehnungs · 
und Recuſations - Schriften eingegangen wäre. „Es 
werden daher — fo lautet der Schluß — alle Landes⸗ 
meingefeflenen hiemit ernftlich ermahnet und gebeten, 
Aſo lieb einem jeden feine eigene und des Waterlandes 
Wohlfahrt ſeyn mag, dieſe unfere Declaration und 
— r daß man nämlich dergleichen Landtage 

N 5 „nicht 

⸗ 
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1724, nicht halten fönne, in reife. Erwägung zu ziehen, 
„und feiner ſolchen Sandragsverfammlung zum offen«‘ 
„baren Nachtheil der fkändifchen Freiheit beizuwoh⸗ 
„iren, oder durd) andere-beiwohnen zu laffeni“.: Sie 
fonnten indeffen leicht erachten, daß durkh dieſes 
Placat ſich nicht alle Eingefeffenen wuͤrden abſchrecken 
laſſen. Sie mußten vermuthen, daß aus den Staͤd⸗ 
ten Norden und Aurich und aus den Aemtern, die 
ſich ſubmittiret hatten, Deputirte einfinden würden. 
Sie requirirten daher zwei Notarien, ſich nad) Aurich 
zu verfuͤgen, um wider alle Verhandlungen zu pro⸗ 

teſtiren. So druͤckten fie ſich darin unter andern aus: 
„Weil wir befürchten muͤſſen, daß fid) einige Ein⸗ 
„gefeffetten durch Aufwiegelung der fuͤrſtlichen Offi⸗ 
„cianten bewegen laſſen duͤrſen, unſerer treuherzigen 
„patriotiſchen Abmahnung unerachtet, einer ange⸗ 
maßten Landtagshandlung beizuwohnen: Als wer⸗ 
„den die Notarien hiemit zu allem Ueberfluß ge 
„buͤhrend requiriret, fid) nach Aurich) ‚zu ‘verfügen, 
„dafelbft in der angemaßten Verſammlung in unfer 
„aller Namen, und derjenigen, welche die rechtmaͤßi⸗ 
„gen Stände ausmachen, wider alle Handlungen und: 
„Schluͤſſe zu. proreftiren.“ Auch diefe Kequifttion- 
ließen fie. durd) den Druck allgemein machen. Sie: 
mar von ben orbinairen und ertraordinairen Deputir⸗ 
ten aus der Ritterſchaft, aus den dreien Städten‘ 
und acht Aemtern, wie aud) von ſaͤmmtlichen Ad⸗ 
miniftratoren unterfchrieben. Mur die Depurirten' 
der Stabt Aurich, die gar zu nahe unter dem Ger 
ſchuͤtz waren, durften es doch nicht wagen, fo ſchlecht⸗ 
weg ihren Namen unter der Requiſition zu ftellen. . 
Der Bürgermeifter Grems fegte hinzu: citra meum 
praeiudiciumn, und ein anderer Deputirter, Bengen:- 
ohne meinen Schaden. Die beiden andern Auricher: 
Comparenten, der Abminiftrater. Solling und Fate 

Rat 
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Rathsherr Diedrich Ulrich Stuͤrenburg, hatten aberi724 
beherzt ſich ohne Zuſaͤtze unterſchrieben. Aus diefer 
Requiſition gehet denn auch zugleich hervor, daß da⸗ 
mals ſich nicht die mehreſten, geſchweige denn noch 
lange nicht alle Eingeſeſſenen der Staͤdte Norden und 
Aurich: ſubmittiret hatten. Wäre dieſes Vorgeben 
des fuͤrſtlichen Miniſterli gegruͤndet, wie haͤtten die 
Deputirten der beiden Städte und der fünf Aemter 
es wagen duͤrfen, eine ſolche Requiſition wider Wil⸗ 
len ihrer Conſtituenten zu unterſchreiben, und ſolche 
Bit ihrer Namen: Unterfchriften abdruden zu laſ⸗ 
fen? (p) | ' 

un ,„— . 

$. 55 

Nichts ließen die Staͤnde unverſucht, um die 
dem Koͤnig von Pohlen und dem Herzog von Braun⸗ 
ſchweig ertheilte Commiſſion wendig zu machen. 
Sie glaubten, daß der Kaiſer nicht befugt geweſen, 
die ausſchreibende Fuͤrſten des niederrheiniſch⸗ weft 
phaͤliſchen Kreiſes von dieſer Commiffion auszu⸗ 
ſchließen. Sie wandten ſich daher mit einer des⸗ 

‘ fälligen Vorſtellung an die Kreisdirectoren, an ben 
Edurfürft von Eöln, als Biſchof von Münfter, und. 
an den Churfüriten von Pfalz, als Herzogen von 
Juͤlich und: Bergen. (q),. Es gelang ihnen auch, 
daß dieſe Fürften ſich wirklich bei dem Kaifer bes 

—J ſchwerten, 

(p) Aus den abgedruckten Placaten, Requiſitionen 
und den landfchaftlichen Acten. j 

(Hd Warum auch nich an den König von Preußen, 
als den Herzog von Eleve? Ohne Zweifel, weil 
der König mit in den ofifriefifchen Streitigfeiten 
verwickelt war, weil der Fürft wider den Koͤnig 
flaabar geworden, und mider ihn faiferl. Ponals 
mandate ausgebracht hatte. Die Stände konnten 
daher vorausſehen, daß der Fürft den König als 
Eommiffarium recuſiren würde, 

r 
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172aſchwerten, daß: hicht ihnen Die Commiſſion aufge 

tragen war. Gie:bejogen ſich auf den 20. Artikel - 
ber Wahlcapitulgtion des Damaligen Raifers Earl VI. 
Der Kaifer behauptete dagegen, daß diefer. Artikel: 
bier gar Feine Anwendung finden könnte, und es nad). 
den Reichsgrundgefegen und der Obfervanz von ihm 
abhinge, wem er eine folche Commiffion anvertrauen 

wollte. So wurden denn:diefe beiderausfchreibende - 
Fuͤrſten und Dirertoren des niederrheiniſch - weſtphaͤ⸗ 
liſchen Kreiſes durch ein kaiſerliches Reſcript vom 

10. Auguſt abſchlaͤglich beſchieden cv). ir 

(r) Sammlung ber Faiferl. Patente, 

— 

ar Adnet he“ r 
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Fünfter Abſchnitt. 
51 Die kaiſerlichen Rare ag Eommiffarien — a 

Aurich ein. Da die Stände fi nicht auf. den Laudta x 
8: vielmehr wider Die Saremulf Ba Breiten. as 

Lommiffion in contumaciam er 
um dem’ Kaifer das ſtandiſche Ward ss Be ei ” 

zei wiſchen machet der rg * —— — —— 
diẽh⸗ erſammlung nothwendig. 
ſich auf dieſen Landtag ein. Hier — ſichtbar die St 
‚de in zwei Faetionen, in die neuen uud alten Stände * 
Renitenten ab Letztere erklaren ſich jur Annahme der kat 
.Commiffton, und unter eg geitung zur Abftelung aller 
vorſchwebenden Irrungen, doch unter der DVorbedingung, 
die Landesverträge zum Grunde geleget werden follten. Dre 

« Erklärung wird von dem fürftischen Minifterio, — 
F kaiſerlichen Decreten nicht abweichen will,. verworfen. 

beharren die neuen Stände auf eine unbedingre Sub⸗ 
— 100° $. 4. Der Füuͤrſt ſchließt den fat dreißig Fahre ange⸗ 
baltenen und bisher immer ptolougirten Landtag, und ers 

theilet unter Sralehanve der alten Stände, einen Landta “ 
abſchied 6. 5. Die Generalſtaaten ermahnen nochmalen 
Fuͤrſten und die Stände, ‚die 5 Ihe in der Güte. 
dulegen, verwenden fich für d i dem 2 

verſtaͤrken ihre Burnifon in Emden ;5. 64: Dagegeit; 
det ſich der König von Eogl für Benditehien * 
von Preußen. S. 7. Der „Serien e bon Ai 

“ den interpöniete —S ne unbedin 
werfung der erlaſſen 
den, Freiheiten, — ei ae AT Re 55 
* niet ein Auxiliatorlum auf den Aonig v ou Sch 
— von a mt 5 1% Sea * 

je J Er I UL Mr sonlun.,d 

re alle ITEIER OBER CH. 

— ſehhſch aus 7 ‚ordinaie Deputirten undz724 
anderen en Namen der. Stände wider, 

die kaiſerliche Commiſſion firäubten, ſo wenig richte⸗ 
ten fie gug.⸗ — hatte ſich Ana 
feßet, ‚non den exlaſſenen Degreten nicht n A | 
Ex wollte ſie zur Execution bringen. J bat: 
doch das am 12. Man abgelailene ſtaͤndiſche Patent 
die Wirkung, : daß ſich nux wenige, Deputute ug; 

Norden, Aurich) und,einigen Aemtern quf dem ‚Sande, 
ctag qm 10. in Aurich; einſanden. Dieſen⸗ 
— — der kaiſerlichen — Jän. 

imitet. 
* 
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aſinuiret. Nun: follten ſich, zufolge fürftlichen Be⸗ 
fehls, die fammtlichen Stände gegen den 19. Jun. 
in Aurich verfammien, um fich den kaiſerlichen Decres 
ten. zu fubmittiren und die fernern Vorſchlaͤge der 
Eaiferlichen Commiffion zu vernehmen. Die ans 
weſenden Deputirten fanven ſich dazu willig, und 

tzten zu den Commifjionsfoften eine Capital - und 

zwei Perfornalfhagungen aus. Hierwider liegen aber 
die Adminiſtratoren Durch ein gedrucktes Patent pros 

teſtiren, theils, weil fie die in Aurich verſammlet 
geweſene Deputirten nicht für: rechrmäßige Stände 

hielten, theils auch, weil diefe Schatzungen, der 
Verfaſſung zumider, von den fürfilichen Beamten 

in Empfang genommen, und ein in Aurich wohnen⸗ 
der Barbier von Bühren, als Caffierer angejtellet 
tat. ¶ Dieler war alfo zum Kentmeifter beftelle, um 
diefe Außerordentliche Schagung der Commiſſion aus- 
zuzahlen. Am 17. Junius trafen die fubbelegirten 

Tommiſſarien, der fähhfifche Vicecanzler Ritter und 
der Braunfchweigifhe Hofrach und Hofgerichrsajicflor 

Roͤber mit ihren Secretaipen Gefchner und Matches 
ſius in Auridy ein. Am 19. Junius wurde die 
Commiſſion in dem landfhaftlichen Haufe zu Aurich 

eroͤfnet. Die fürftlihen Bevollmächtigten waren 
der Canzler Brenneifen, ‚der geheime Rarh und Hofe; 

marfchafl von Wurm und der Regierungsrath Becker. 

Won Seiten der Stände fanden ſich nur zwei Depur- 

tirte aus Morden, äwei aus Aurich und drei aus dem 

drirten Stande ein. Mir diefer geringen Anzahl der 
ftändifchen Deputirten fonnte die Commiſſion nichts” 

anfangen; Um abzjumarten, ob ſich etwa mehrere’ 

einſtellen möchten, wurde die Seffion abgebrochen, ' 

und auf. den 21. Junii prorogiret. Nur noch zwei 

andere Deputirte aus dem dritten Stande fanden- fich 

an dieſem Tage-ein, Neun Deputirte machten alfo 
Er die 

Be ©) 
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bie ganze ſtaͤndiſche Verſammlung aus, -: Die fürft:ryag 
lichen Bevollmächtigten trugen nun darauf an, daß 
wider die ausgebliebene Ritterſchaft, wider die Stadt 
Emden, wider Emder, Leerer md Gretmer Amt, die 
ebenfalls: feine: Deputirten abgeſandt Hatten, und 
dann witersdie Adminiftraroten und otdinair Depus 
tirten in-contumaciarh zu derfähren ſey. Weil aber 
die erſte Verabladung nicht peremtoriſch geweſen ſo 
wolle die kaiſerliche Commiſſion darin nicht gebeten: 
Daher. wurden bie. Ritterſchaſt;/ Emden, die zuruͤck⸗ 
gebliebenen Aemter und die ordinair Deputirten und 
Adminiftratoren auf den 6; Julii ſub praeiudicio 
verablaber. Bis dahin wurde denn wieder der Sand» 
tag abgebrochen. Am 6. Julll Fariden ſich der land⸗ 
ſchaftliche Secretair von Wingene und der Secretair 
ber :Stadt-Emden, erftor als Bevollmaͤchtigter der 
Ritterſchaft, der Adminiftratoren und der ordinafe 
Deputitten, letzter als: Bevollmaͤchtigter der Stadt 
ein. Sie gaben nach uͤberreichten Vollmachten zu 

vernehmen, daß ſie Namens ihrer Conſtituenten blos 
zu Ehren der kaiſerlichen Commiſſion zwar erſchienen 

vwaͤren, indeſſen der bei dem Reichshofrath angebrach« 
ten Recuſation nochmalen um fo vielmeht inhaͤriren 
muͤßten, weil ihre Conſtituenten ſich durch ihren in 
Wien anweſenden Anwald und Agenten etboten haͤt⸗ 
ten, ‚ben Perborrescenzeid dahin abzuffarter, wie 
fie nicht glaubten, daß ihr von ber jegigen Commiſ⸗ 
fion Recht widerfahren würde, Die ſubdelegirten 
Eommilfarten verwarfen dieſe Einreden, und bew 
ſchloſſen num⸗ in contumaciam mit der Eloͤfnung 
der Commiſſion zu verfahren. Zu dem Ende wurde 
das kaiſerliche Commiſſoriale auf den Koͤnig von 
Pohlen und Herzog zu Braunſchweig, das Conſer. 
vatorium und die Bollmachten der jubdelegirten Com» 
miſſarien öffentlid) verleſen. Die ſubdelegirten Corh, 

2 td er 5, miſſarlen 
Pr} 
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ram entwicfelten hierauf den Gegenſtand ihrer 

mmiſſion. Darnach ſollten fie die bisher ergange⸗ 
= eaiferlihen Deerete zur Erecution bringen , und 
‚dann die ausgeftellten * fonftigen'nody nicht vor⸗ 
gebrachten. unentfchiedenen Streitpuncte unrerfuchen, 
Zu dem Ende wollten fie in einem naͤher bekannt zu 
machenden Termin , die Parition der Stände, und . 
berfelben.Machweifung, daß fie den Faiferl; Decreten 
gelebet hätten, gemärtigen, und dann. mit: Untere 
ſuchung der nod) —— Puncte den Anfang 
"machen (5). 

k | $ 2 

Der Fuͤrſt hatte unterdeffen das vorhin erwähnte 
ftändilche ‘Patent und die an die Motarien ergangene' 
Requifition dem Reichshoftath eingeſandt. Hierauf” 
erließ der Kaifer unter dem 14. Jun, folgende Deeres 
te: „Wird das unter dem 13. May gedruckte aufs 
aruͤhriſche Patent nebſt der an die Notarien ergangen 
„nen Kequifition, als denen gemeinen Rechten for 

- „wohl, als denen Reichsordnungen zuwider laufend, 
auch der Kaiſerl. Majeftär Hoheit und oberftrichters - 

„lichen Gewalt abbruͤchig und zur Auflehnung gegen 
„die Kaiferl, Majeftär Anlaß gebend, hiemit caffıret 
„und, vernichtet. — Dann foll der Fiscal ereitiret 
„werden, um feines Amtes wider diejenigen, fo das 
„gedruckte feditiofe Patent am ı2. May und die ge⸗ 
„druckte Requiſition on die Motarien unterſchrieben 
„haben , fi) unverzüglich zu gebrauchen. (t) Audy 
durch .diefe kaiſerliche Berfügung ließen die Stände 
ſich nicht abſchrecken. Ueberzeugt , daß die. £aiferfi 
Decrete den Sandesverträgen nicht entfprächen, woll⸗ 
ten fie fi) denfelben nicht unterwerfen. So — 

| die 
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„voͤlker ſich außerhalb-Unferer Stade Emden in eini-1725 » 
„ger Erecution oder Commando antreffen laffen, fie 
‚„als Uebelthäter und Delinquenten zu fractiren, und 
„durch Laͤutung der Glocken oder fonft zufammen 
„eommen, ihnen auf alle Weile Abbruch zu thun, 
„und die fie gefangen kriegen, als Webelchäter anhero 
„an Uns 'einsuliefern. Und follen alle Officianten 
„auf dem plarten ande bej willkuͤhrlicher Strafe, und, 

„uUnſere Voͤgte und Gerichtsdiener hierin allen ihren 
„Fleiß anwenden, und den Eingefeffenen hierin die 
„Hand bieten.“ (u) Auch ließ die Eaiferliche Com⸗ 

miſſion eine ſcharfe Weifung an den Magiftrat in 
. - Emden über den Mißbrauch ihrer Garnifon ergeben, 

- Bürgermeifter und Rath verantiworfeten fi) dadurch, 
daß fie bei dem Vorfall in $eer feinen Antheil ger 
nommen, fondern nur auf Requifition der Adminiſtra⸗ 
toren ihre Garnifon, wie ſolches öfters gefchehen, 
bätten verabfolgen laffen. Den Kbminiftratoren hielt 
die Faiferliche Commiſſion in einem andern Schreiben 
vom 3. Febr, ihr Betragen in den ernfthaftelten Aus 
drücen vor, und ſchloß zulegt: „Da fie, die Admi⸗ 

„niftratoren, die Emdiſche Garnifon wider ihre 
„Pflicht zu handeln verleitet, und durch diefelbe bie 
„zur Vethuͤtung aller Unordnungen abgeſchickte Miliz 
„fo freventlich aftaquiren laffen, alfo wird, nebit 
„ausdrücklichen Vorbehalt der hiedurch ſchon ver 
„wirkten Strafe Ihnen hiemit bei 1000 Goldgülten 
„Strafe auferleget, dergleichen Ausſchickung ber 
„Emdiſchen Garnifon ferner weder vor. fic) ſelbſt zu 
„unternehmen, noch auf Nequifition. an Bürgers 
„meilter und Rath zu Emden zu veranlaffen.* Die 
Adminiftratoren erwiederten hierauf ſchriftlich, daß, 
wenn zwar Emden, nad) den Landesverträgen, nicht 
—— befugt 

(u) Fuͤrſtl. abgedrucktes Edict. 
Ofife. Geſch. 7 B. Q 
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1725befugt wäre, die in dem ftändifchen Sold ftehente 
a Garnifon außerhalb der Stade zu gebrauchen, den» 

noch die Stände oder in deren Namen die Admis 

niftratoren berechtiget wären, ſich derfelben wider 

alle Gemalttreiberey und Störung des Collecten⸗ 
werfes zu bedienen. Sie bezogen ſich auf den Finals 
receß von 1663, auf den Emdiſchen Landtagsſchluß 
von 1618, und befonders auf die ftaatifche Reſo⸗ 

lution vom ı2. un. 1719. : Dann entfannten fie, 

daß die Emder Miliz zuerft das fürftliche Commando 
angegriffen habe. „Es haben vielmehr. — ſchreiben 

fie — die fürftlichen Soldaten, ohne die geringfte _ 
„Urfacdhe, da ihnen feine Hinderung gefhehen, und. 

ſie wohl verfichere waren, daß ihnen Fein Finger 
„wiirde gekraͤnket werden, auf die landfchaftliche 

„Miliz mit zwei Kanonen zuerft gefeuert, und theils 
»gefallene Leute, wie fie feinen Widerftand gefunden, 

„brutalement ermordet, und durch die zu ihnen ger 

„ſellte Leute Plünderung angeftellet und Unordnung 

„auf Unordnungen gehäufer, dergeſtalt, daß denen 
3guten Einwohnern zu Leer Zittern und Zagen ans 

»gefommen , und, viele von dannen geflüchter, und 
„ihre Prätiofa anderwärts hinbringen laffen muͤſ⸗ 
„fen.“ (v) | 

(v) Abdruck eines Commiſſ. Schreibens vom 3. Febr, | 
1725. und zweier Schreiben der Adminiſtratoren. 

urn 

I Zweiter 



Zweiter Abſchnitt. 
$. 1. Die Repräfentanten' der alten Stände und der Einder 

Magiſtrat reichen der katierlichen Commtifion eine Paritionse 
erfldrung ein. Da aber diefe Submilfionsacte von der kaiſer⸗ 
lichen Eommilfion verworfen wird: 5. 2! So verwenden ſich 
die Seneralftaaten für die Stände bei dem Kaiſer. $. 3. Den 
Anfchlag, den ritterfchaftlichen Adminiſtrator von dem Appelle 
aufzuheben, mißlinger. 8. +. Die alten Stände oder die 
Nemitenten werden von dem ausgeſchriebenen Landtage ausges 

- fchloffen.- $. 5. Der kaiferlibe Cammerherr und Gefandte 
Graf Fridag von Gödens, koͤmmt in Oftfriesland, um bie 
Streitigkeiten, duch feine Bermittelung zu heben. Der ibm 
von dem Kanzler Brenneiien gemachten Hinderniffe ohner⸗ 

achtet, $. 6. veranfaltet er eine Verſammlung der Ritter⸗ 
ſchaft. Diefe und die Stadt Emden, die dem ritterichafte 
lichen Echluß beitritt, tragen. nach einer näheren Gubmifs 
fionserfidrung , auf einen allgemeinen fregen Xandtag an. 
$.7. Die Hitze des Canzlers vereitelt den Plan des Grafen 
und. die guten Ausfichten zu einer Suͤhne. $. 8. Worüber 
po der mieder abreiiende Graf in einem beitigen Schreiben 

i der Commilfion beſchweret. $- 9 Das unvorfichtige Des 
. nehmen des Canzlers und feine Rachſucht eröfnet den Weg zur 
Verzweiflung. 

NY € er 

We die alten Stände nun nicht mehr auf Sand. 1725 
tagen fich verſammlen fonnten ; fo wurden die 

Geſchaͤfte von ihren Nepräfentanten, namlid) von 

den Gliedern der geheimen Commiſſion, von den 

Adminiftraroren des noch fortwährenden Ember Cole 

fegii, und, bei wichtigen Vorfällen, mit Zuzichung 

der alten ordinair Deputirten wahrgenommen, "Diefe - 

Häupter und Repraͤſentanten der alten Stände konn⸗ 

ten leicht vermurben, daß der Kaifer Die in Leer vor⸗ 

gefallenen Feindfeligfeiren ungnätig aufnehmen würs 

de, und aud) die Generalftaaten, die ſowohl ihnen, 

als dem Fürften den Frieden fo ernſtlich angerathen 

hatten, den Vorfall mißbilligen würden. Sie und 

mit ihnen der Emder Magiftrat. entfchioffen fid) da⸗ 

ber, fich, den Faiferlichen Decreten zu unterwerfen. 

Unter dem 12. Febr, fehrieben fie an die kaiſerliche 

| 82. ſub⸗ 
\ 

\ 
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1725fubdelegirte Commiffion: „Aus ſchuldigſter Devotion 
„declariren wir hiemit, daß wir der, allerhöchften 

zkaiſerlichen in ven oftfriefijchen Landes +» Differenzen - 
„führenden ‚ntention nicht widerftreben, -fondern _ 

„fehlechterdings abwarten wollen ‚welchen Ziel und 
Maaß Gott und Ihro Kaiferl. Majeftät dem Werke - 

„zu feßen gut finden mögen, nicht zweifelnd, daß 
Ihro Kaiferl. Majeftät nach) Dero Gerechtigkeit 
„liebenden Gemuͤth, und überhaupt gethanen aller» 
„gnädigften Werficherungen die Stände und ung bei 
„dem alten Herfommen, den accordenmäßigen Pris 

„oilegien und Srepheiten allemal zu fhügen und zu 
„handhaben, in allerhoͤchſten Gnaden geruhen were 
„den.“ Die Freyfrau von Kniphaufen Jennelt, 
gebohrne von Ilgen in Berlin, der ritterfchaftliche 

- Abminiftrator, Freyherr von Kuiphaufen Luͤtetsburg, 
und bald nachher Haro Joachim von Clofter, Herr 

von Dorhum, hatten ſich vorher mit denſelben wörte 
lichen Ausdrüden fubmittiret. Dieſe ihre Subs 
miffionen waren als hinlänglidy von der. kaiſerlichen 

Commiſſion angenommen. Die Abminiftratoren und 
- Deputirten hofften daher, daß fie auch mit diefer 
Paritions · Anzeige zuftehen Fönnten. Sie wurden - 
aber auf Anrathen des Eanzler Brenneifen verworfen, 

Dies bewog fie mit einer dringenden Vorftellung bei 
dem Kaifer einzufommen; mit der allerunterthänig« 
ſten Bitte, diefe Paritionserflärung für hinreichend - 

zu erklären (w). oo nr | 

Mittlerwelle ftellten auch. die alten Abminiftratow 
ren und der Emder Magiftrat die immer zunehmende 

Verwirrung in biefer ‘Provinz Den Generalftaaten‘ 
vor, Sie zeigten ihnen an, daß, zufolge der kaiſer⸗ 
BEE SE ee 7 © 

(v) Laudſchaftl. Aerem. — 
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AUchen Deerete, die oftfriefifche auf beſondere Ver u725 
traͤge gegründete Regierung nad) dem Reichsfuß ein⸗ 

gerichtet, und die Landesvertraͤge nach ben Reichs⸗ 
Conſtitutionen  beurtheilet werden müßten. Sie 

Fönnten fich daher ven Faiferlichen Decreten nicht, fo 
ſchlechterdings unterwerfen, meil fie dadurch zugleich 
auf bie Freyheiten und Privilegien des Landes Wer⸗ 
zicht leiſten muͤßten. Denn eines theils wichen die 
kaiſerlichen Decrete ſchon in vielen Stuͤcken von den 

Accorden ab „andern theils aber koͤnnte fie die Ver⸗ 
ſicherung des Fuͤrſten, den Landesvertraͤgen zu ge⸗ 
leben, nicht beruhigen‘, fo lange die Reichs⸗Conſti⸗ 
tution zur Richtſchnur der Accorde dienen ſollte. Be⸗ 
ſonders beſchwerten ſie ſich uͤber die mit dem Collegio 

vorgenommene Aenderung, indem nach den Landes⸗ 
vertraͤgen das Aerarium nicht von Emden verleget 

wæerden duͤrſte, bie Wahl der Admwminiſtratoren auf 
. den 10. May vorgenommen werben müßte, und die 

nun widerrechtlich eingedrungenen neuen Adminiſtra⸗ 
toren von folchen Leuten gewähler worden, die zum 
Theil in dem Sande nicht anfefjig wären, und die 

man für feine Stände erferinen fönnte. Noch fonder- 
barer waͤre das Verfahren der Commiflarien, daß 
fie das fogenannte neue Collegium ,. der Appellation 
ohnerachtet, und obgleich daffelbe noch nicht von dem 
Kaifer beftätiget worden, in Activirat geſetzet hätten, 
Sie baten daher inftändigft, Die $andesverträge, 
deren Manutenenz die Generalftaaten fo feierlich übers 
nommen hatten, zu handhaben. Um bas Ziel ihrer 

Wuͤnſche defto ficyerer zu erhalten, fandten fie gleid) 
nachher den Syndicus Gerhard Heslingh und ben 
- Doctor Bertling nach dem Haag. Ihnen folgte 
auf dem Fuß der fürftliche Regierungsrath Deder 

nah. Diefer erfuchte im Namen des Fürften die - 
Gearzalftoaten;. bie Renitenten abzumeifen, und der. 

3 Erecution 
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8735 Cecurion der kaiſerlichen Decrete um fo vielmehr 
ihren Lauf zu laffen, weil der Fuͤrſt nie die Abfiche 
gehabt hätte, Die tandesperträge zu untergraben, auch 
die Faiferlichen Deerete mit denfelben übereinfämen. | 
Die Generolftaaten erwieberten: „Sie hätten aus 

der ihnen zugeftellten Abfchrift der Paritionsanzeige 
vom: ı2. Febr. felbit erfehen, daß die Adminiftra« 
toren, die Deputirten und die Stade Emden ſich nun 
zur Submiffion verftanden hätten. Sie wuͤnſchten 
daher , daß der Fürft es Dabei bewenden laſſen moͤch⸗ 
te, und alsdann auch durch eine gemäßigte Erecution 
der Faiferlichen Decrete in ber That gezeiger würde, 
Daß die Intention des Fürften nicht fen, die Stände 
überhaupt und Emden befonders zu drüden, und 
ihre Nechte zu Fränfen. Diefes wollten fie befonders 
empfohlen haben.“ Mir diefer Antwort wurde ber 
Regierungsrath Becker entlaffen (x). Dann fehries 
ben fie befonders an den Fuͤrſten, und erfuchten ihn, 
die obmwaltenden Streitigkeiten mit den Ständen in 
ber Güte zu verebnen. Dabei ermahnten fie ihn, . 
feine fremde Truppen in das Sand zu führen, wenn 
er auch durch Faifer. Verfügungen dazu follte berech⸗ 
tiger ſeyn. Dann foderten fie durch eine befondere 

Reſolution den Magiftrat der Stadt Emden auf, ſich 
aller Thärlichfeiten zu enthalten (y). Endlich gaben 
die Seneralftaaten ihrem Envoye Hamel Bruyning 
auf, den Kaiſer auf eine gelindere Seite hinzulenfen. 
Am 16. März überreichte der Envoye feine Note, 
Hierin heißt es unter andern: „Ihro Hochmögenden 
„haben durd) die Nachbarſchaft und durch die vielen 
„dur ihre Zurhun in vorigen Zeiten beigelegten _ 
»Streitigkeiten das Genie diefer Marion fo weit ken⸗ 
„nen gelernet, ua gar zu — Proceduren die Une 

„ruhen 

(x) Bandfehaftt. deten, 
(y) Wagenacr. T. 18. B. 71. p. 254 
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„ruhen des Landes eher verſchlimmern als verbeffern, 1725 
„und der Ruheſtand eher durch gürliche Mittel als 
„durch gewaltige Erecutionen bergeftellet werben 

„könne. — Ihro Hochmoͤgenden nehmen ſich daher 
„die Freyheit, ihre Meinung aud) nochmalen dahin 

„zu äußern, wie daß Ihro Kaiſerl Majeftät Dero 

„billigen Zweck viel eher erhalten würden, wenn Sie 

„von ber Güte feyn wollten, denen Befchwerden ber 

„alten Adminiftratoren und der Stadt Emden ein 

nallergnädigftes Gehör zu geben, Darauf allergerechteſt 
„zu attendiren, die Streitigkeiten, fo viel möglich, 
„zu beider Theilen Vergnuͤgen zu befriedigen, und 
„vornehmlich dahin zu forgen, daß Fein Fuß möge 
„geleget werden, wodurch die alten Accorde, fo weit 

„felbige durch Zuthun und unter Garantie Ihro 

Hochmoͤgenden gemacht find, Fönnen übern Haufen 
„geworfen werden. — Ihro Hochmögenden bitten 

zbemnach fchliesiih, daß Ihro Kaiferl. Majeftät 
geruhen mögen, Dero Allerhöchften Orbres denen 

„Herrn Commiffarien oder fubdelegirten Räthen zu 

„fommen zu laffen, daß alle nöchige Moderation 

„möge in Acht genommen, und dadurd) vorgebeuget 
„werden, die Sachen, fo durch befagte Submiſſion 

„(vom 12. Febr.) ſcheinen auf einen guten Fuß. ger 

„bracht zu feyn, aufs neue durch gar zu große Schaͤr⸗ 
„fe wieder zu verſchlimmern.“ (z) Welche Antwort 

dem ftaatifchen Envoye ertheilet worden, iſt mie 

niche bewußt. So viel erhellet aus den Acten, daß 
von nun an bei dem Reichshofrath die oftfriefifchen 
Streitigfeiten nicht fo ſchnell und hitzig berrieben 
wurden, und auf die von dem Fürften fowohl als den 
alten Ständen häufig angebrachten Querelen feine 
Verfügungen erfolgten, | 

NQa §. 3. 

(2) Landfchaftl, Acten. — 
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3725 $- | 
Um das Ende der Str eitlofeiten zu befchleunigen 

und eine allgemeine Parition zu bewirken fond das 
fürftliche Minifterium rathſam, den ritterſchaftlichen 

. Arminiftrator von dem Appelle aufzuheben und ges 
fänglid) nad) Aurich abführen zu laſſen. Am 27. 
Julii mit dem anbrechenden Tage fanden ſich bie 
Droften von Specht und von Fridag, mit ihren Ge- 
richtsbedienten, mit fürftlichen Jaͤgern und fünfzehn 
Bauern in Midlum ein. Hier hielten fie ſich fo 
lange in einem Haufe verſteckt, bis die Brücke der 
Midlunmer Burg, worauf von dem Appelle wohn: 

‚te, niebergelaffen wurde. Wie foldies gefcheben, 
liegen die Droften zwei Ihrer Leute vorausgeben, 

Dieſe gaben vor, daß fie den Ynformator auf der 
Burg befuchen wollten. So wie der Bediente zuruͤck⸗ 
frat, ven Informator zu rufen, fuchten dieſe beide 
geute ſich des Thors zu bemeiftern, Die beiden: 
Droften eilten zugleich mit ihrem bewaffneten Gefol _ 
ge berbei, um fie zu unterftügen. Der Appeliche 
Bediente hatte indeflen das Thor ſchleunig zugewors 
fen und verfchloffen. Nun fuchten die Droften dag 
Thor mit Balfen zu forciren. Wie fie ihre Abficht 
nicht erreichen Fonnten, giengen fie um. den Graben 
herum, um zu recognosciren, von welcher Seite 
man dem Haufe am leichteften beifommen fonnte. 
Diefe Zwiſchenzeit mußte die Frau von dem Appelle. 
Sie oͤfnete felbft das verfchloffene Thor, und ließ die 
Zugbrücfe wieder aufziehen. Schnell kehrte fie nach 

‘ Diefer, glücflich verrichteten Handlung zurüd, mie 
ſchon jenfeits der Bruͤcke einige im Anfchlag fanden, 
auf fie Feuer'zu geben. Da von dem Appelle zur 
Gegenwehr Anftalten vorfehrte, auch auf Succurs . 
aus Emden Rechnung machen fonnte: fo mußten die 
beiden Droften unverrichteter Sache wieder — 

er 
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Ueber biefes Verfahren befchwerten ſich bie Abmi.1725 
niftratoren bei der Eaiferlidyen Commiffion. Am 
Schluß diefer Schrift Heiße es: „Damit nun nicht 
»Gewalt und Unrecht überhand nehmen, und die 
» Bergießung unfchuldigen Menfchenblutes möge vor⸗ 
»gebauet, und die gerechten Strafen Bottes von 
„dem armen Lande und den unfchuldigen Eingefeffe- 
„nen, deren Thränen zu Gott gen Himmel fchrein, 
„abgemwendet werden: fo bitten wir Em. Wohlgeb. 
»ganz gehorfamft, Sie wollen geruben, bie gerech⸗ 
»tefte Anſtalt zu treffen, daß die Störer der gemei« 
onen Ruhe, mit ihrem Anhang andern zum Krems 
„pel, zur wohlverdienten Strafe gezogen, und hine 
„gegen niemand ungehört möge weiter beunruhiget 
»iverden.“ (a) 

| §F. 4 

Faſt täglich wurde die Sage der alten Stände, der 
Abminitiratoren des Emder Collegii, und ber Stadt 
Emden mißliher und gefährlicher. : Bei hundert 
Goldguͤlden Strafe, hatte die kaiſerliche Commiffion 
allen Eıingefeffenen unterfoget, ſich nicht gegen ben 
10. May in Emden zur Abfegung der Landrechnung 

einzufinden. Unter eben diefer Strafe waren audy. 
nachher die Eingefeffenen gewarner, ſich mit der bes 
‚vorftehenden. halbjährigen neuen Verpachtung der 
accisbaren Waaren nicht mit dem Emder Collegio zu 
befaffen. Veberhaupt waren alle Zufammenfünfte in 
Emden bei ſchwerer Strafe verboten: Das Emder 
Collegium hielt fih, in Erwartung einer günftigen 
kaiſerlichen Reſolution auf ihre am ı2. Febr. über» 
reichte Paritions- Anzeige, ftille, heß gefcheben, daß - 
Die Verpachtung der Confumtibilien am 28. Jul. in 
J A Aurich 
) Abgedrucktes Schreiben an die Commiſſton von 

7. Ung- 1735. | 
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1725 Aurich vorgenommen wurden, und verwahrte ſich 

blos durch gedruckte Proteſtationen. Da ſie alſo 
keine Verſammlungen der Staͤnde nach Emden ver⸗ 

anſtalten konnten, fo wurde ihr Wirkungskreis im⸗ 
mer enger. Ihr Anſehen ſank um ſo viel tiefer, 
weil vor und nach alle ritterſchaftliche Glieder, bis 
auf den Adminiſtrator von dem Appelle und die Wittwe 
von Freeſe zu Hinte, ſich voͤllig, theils mehr oder 
weniger bedingt, ſubmittirten. In dieſer Verlegen⸗ 
heit trugen die Adminiſtratoren und die Stadt Emden 
auf einen allgemeinen Landtag an. Dieſer Landtag 
war wegen der zu verfuͤgenden Aufſicht uͤber die Deiche 
und wegen Anſetzung der Deichofficianten dringend 
und nothwendig. Beſonders war die Stadt Emden 
dabei intereſſirt, weil ſie nun in dieſem Monate 

Julius den Deichbau, mitten unter dem Kampfe ſo 
vieler Widerwaͤrtigkeiten, gluͤcklich vollendet hatte. 
Zwar ordnete die ſubdelegirte Commiſſion einen Land⸗ 
tag auf den 15. Aug. nach Aurich an, indeſſen ſchloß 
ſie ausdruͤcklich alle Aufwiegler und Stoͤrer der ge⸗ 
meinen Ruhe, oder diejenigen, die ſich noch nicht 
ſubmittiret Hatten, oder deren Paritions ⸗Anzelgen als 
unzulaͤſſig verworfen waren, von diefer Zuſammen⸗ 
kunft aus. Dann erklärte fie, daß fie vor Eingang ' 
der zu erwartenden faiferlichen Refolution, fi) mie _ 
den Renitenten in Feine weitere Sonteftatlon einlaffen 
wollte. Es fanden ficd) daher auf diefem Landtag, 
worauf außer Schatzungs · Einwilligungen wenig aus⸗ 
gerichtet wurde, bios die gehorfamen- Stände ein, 
Die Emder Adminiftratoren wiefen in einer Deduction 
nad), daß nad) dem Haagiſchen Vergleich von 1662 

. [gen. grav. c. 4. art. 38.] niemand unter dem Vor⸗ 
wand von einem angefchuldeten Verbrechen, fo lange _ 
er nicht überwiefen worden, von Landtagen ausges 
ſchloſſen werden —— und · die Commiſſion durch⸗ 

aus 
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aus Verfaſſungswidrig bier einen Unterſchied zwiſchen 723 
gehorſamen und ungehorſamen ſtaͤndiſchen Gliedern 
gemachet habe, da doch die eingereichte Submiſſion 
zur kaiſerlichen Judicatur gediehen wäre, und man 
folche abwarten müßte. Roch mehr verdroß es Die 
Stadt Emden, daß fie von dem öffentlichen Landtage 
verdränger worden, da fie einen fo anfehnlicyen Bei⸗ 
frag von 1100 Gulden in jeder einfachen Schagung 
zu den fandeslaften jego trüge, und man ihr allein, 
wie man es felbft. von fürftlichee Seite nicht miß⸗ 
kennen fönnte, die Rettung des ganzen fandes durch 

die mit fo vieler Gefahr übernommene und nun voll« 
zogene Bedeichung zu banken hätte. Um fo viel haͤr⸗ 
ter duͤnkte ihnen diefe Ausfchließung, weil grabe das | 
u ber Hauptgegenſtand dleſes — 
war b) 

$ 5. 

So ftanden die Sachen, wie der kalſerl. Cammer- 
‚herr, Graf Burchard Ppilipp von Sridag, am 12, 
Auguft in feine Herrlichkeit Goͤdens eintraf. Der 
Kaifer hatte ihm den Gefandrfchaftspoften in Stock⸗ 
holm anvertrauet. Er nahm feine Reiſeroute nach 
Schweden über Oſtfriesland. Seine Abficht war, 
fi von den Umftänden der hiefigen Unruhen genau 
zu unterrichten, und einen Weg zur Beilegung der 
vorichwebenven Zwiftigfeiten zu bahnen. Als kaiſer⸗ 
licher Geſandte, und weil er ſich ſchon laͤngſt den 
Eaiferlichen Decreren fubmittiret hatte, glaubte er 
das Zutrauen des Fürften zu befigen, und eben ein 
ge Zutrauen hatte er bei den Staͤnden vorzu⸗ 

| finden, | 

5 ent kaiſ. Commiſſ. Patente und laubſchaftl. 
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Sfinden, weil ihm, ale dem reichſten Cavalier (c) 
diefer Provinz, das Wohl des Waterlandes, und 
beffelben Privilegien und, Gerechtfame nicht gleiche 
güttig feyn Fonnten. So dachte er. Sein Plan war, 
‚erft die ganze Nitterfchaft, und dann die Stadt Ems 
den zur -Parition zu überholen, und endlich durch 
einen billigen Vergleich‘ alle Streitigkeiten zu ver- 
ebnen.- Zu dem Ende fand er nörhig, eine Zuſam⸗ 
menfunft aller ritterfchaftlichen Glieder in Emden zu 
veranlaffen. Bon diefem feinem Plan benachrich« 
tigte er die Faiferliche fubdelegirte Commiſſion, unb 

ſuchte ihre Unrerftigung zur Beförderung der guten 
Sache nad), Die Commiffion fand gut, das gräfe 

liche Schreiben erſt dem Canzler Brenneifen mitzus 
theilen. Dieſer gerieth gleich in feine gewöhnliche 
Hitze. Er nannte den Grafen einen Aufwiegler, der 
nur dahin arbeiten wollte, die nun zu verhaͤngende 
Execution der kaiſerlichen Derrete wendig zu machen. 

‚ Die Commifjion, überholt durd) die Sprache des - 
Canzlers Brenneifen, antwortete dem Grafen, daß 
der Kaiſer bei ſchwerer Ahndung den ungehorfamen 
Ständen alle Conventifeln unferfaget habe, daß das 
ber das Haupt der Rebellen, der ritterfchaftliche Ads 
miniftrator von dem Appelle zu feinen ritterfchafte 
lichen Zufammenfünften gezogen, und befonders in 
Emden, dem Schlupfwinfel der Nenitenten , Feine 
Berfammlung veranftalter werden dürfte. Aus dies 
fen Gründen würden fie fi) einer ſchweren Verant⸗ 
wortung ‚bei dem Kalfer blos ftellen, wenn. fie den 

vorgeſchlagenen ritterfchaftlichen Congreß in Emben 
geneh⸗ 

ce) Die reinen Revenuͤen aus feiner Herrlichkeit Goͤ⸗⸗ 
dens betrugen, nach feiner eigenen Angabe, über 

20000 Rthir. Aus diefer Herrlichfeit mußte zu 
jeder einfachen Schatzung 2784 Rthlr. zu der Lan» 
descaſſe entrichtet werden. 



Zweiter Abſchnitt. | 053. 

genehmigen wuͤrden. Nochmals entwickelte deri 
‘ Graf unter dem 26 Auguſt feine Gefinnung der 

Commiſſion, gab. ihr nicht fanfte zu verftehen, daß 

fie ſich gar zu fehr von dem Kanzler Brenneiſen lei⸗ 

ten ließ, und ſchrieb an dem Schluß: „Will denn 

„von Ihrer Unpartheilichfeit gerärtigen, daß dieſe 

„meine Vorbauung aller gefährlichen Auslegung 

„diefer von mir zu veranlaffenden Zufammenfunft 
„tam ratione loci et personarum, quam obiecti 

„eben fo viel gelten werden, als des Herrn Brenns 
„eifen widrige Ausdichtung.“ 

Der num fehr aufgebrachte Canzler Brenneiſen 
hatte indeffen nach Wien berichtet, daß der Graf 
an Untergrabung der Kaiferlichen Decrete arbeitete, 

und eine Inhibition wider alle Zufammenfünfte 

nachgefücht. Er verfehlte aber feine Abfiche, weil 

der Graf felbft mit dem Reichsvicecanzler über die 
oftfriefifchen Irrungen in unmittelbarer Eorrefpon« 

denz ftand, und fo gar, wie es ſcheinet, den geheis 
. men Raiferlihen Auftrag hatte, den Frieden in 

Oſtfriesland zu bearbeiten. Wie er von dem Brenn 
eifenfchen Bericht unter der, Hand Nachricht erhielt, | 

- erfuchte er nochmalen unter dem 2 Det. die Com⸗ 

miffion, ihm bei feinem Vorhaben feine Hinder⸗ 
niſſe in den. Weg zu legen. „Ich hoffe dann — 
fchrieb ee — „in furzem im Stande zu feyn, dag 

„tenz abzielenden Betriebes, werkthaͤtig und fo zu« 

„bei Sr. Kaiferl, Majeftät eingeflagte verläumbes . 
“ „eifche Angeben meines auf Auſwiegeley und Reni⸗ 

„tviderlegen, daß die Angeber mit Schanden bes : 

„ftehen, und mit billiger Ahndung abgemiefen wer⸗ 
aden follen Cd, 0 > POLE 174 

44) Abdrul eines an bie Raiferliche Cemnüfften von 
(* der Ritserfchaft zur Abhelfung der Irrungen unter 
a ni RL le ih ee 

6 
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G. 6 5, | 
Auf Veranlaffung des Grafen tras die Ritter⸗ 

ſchaft am 21 Sept in Emden zufammen. Nur 
der. Afleffor von Hane von Upgant und Honftede 
von Rifum blieben zurüd. Die übrigen ritters 
ſchaftlichen Glieder waren alle perſoͤnlich zugegen, 
oder hatten den übrigen Comparenten Vollmacht ers 

theilet. Hier faßten fie nach einigen Verhandlun⸗ 
gen folgenden Schluß: „Wir declariren hiemit zu 
»Bezeugung unfers allerımferthänigften Gehorfams 
„und Submiffion gegen Kaif. Majeftät, daß wir, 
„ſoſort nach Entfcheidung der Präjudicialquäftion 
„ratione translocati aerarıi in allen Stüden uns 
„nicht allein folgfam und gehorfam zu bezeigen, wie 

„Ihro Kaif. Majeftat dem Werke Ziel und Maaß 
„zu fegen allergerechteft belieben werden, Wir uns 

„auch nie zu Sinnen fommen laffen werden, die 
£ „Abminiftraroren von der Verantwortung ihrer 

„eigenen fadtorum frey zu fprechen, odek zu vers 
„treten, fondern fie vielmehr dazu fehuldig und ges 
„halten erflären, wie denn auch der gegenwärtige 
„ritterfchaftl. Adminiftrator Herr von dem Appelle 

„ſich dazu erflärer. Zur Ermürfung eines Kaiſer⸗ 
„lichen allergerechteften Ausfpruchs wegen der anges 
„zeigten Submiffion und der Reftitution des Aerarii 
„muß den Ständen die nöthige Zeit gegönnet wer 
„ben; nad) Erfolg des Allerhöchften Ausſpruchs 

»ſoll es bei obgedachter Paritionsdeclaration,, und 
„bei der unmweigerlichen Anhaltung der Adminifiras 
„eoren zu Erftattung ihrer Verantwortung verbleis 
„ben. Zur Vorbauung aller Vergiftung der Etäns 
„den Aufführung und salvis iuribus zu bezeigenden 

* | „Möge 

bern ır Oct. t7a5 abgelaffenen Schreibend. 2) 
\ Fuͤrſtliche Anmerkungen über diefes Schreiben. 3) 

Abgekuͤrzte Erinnerungen über dieſe Anmerkungen. 
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„möglichen Reſpects gegen eine hohe Commiffionıyas 

„ſoll der ritterſchaftliche Adminiſtrator des alten 
„Collegii (e) inftruirer werden, es bei den bisheri« 
„gen achbus poflefforiis gegen das Auricher Colles 
„gium big zu. erfolgendem Kaiferlichen Ausfpruch be⸗ 
„wenden zu laffen, (morunter gleichwohl die fernere 
"Beobachtung der ftändifchen fomohl, als der ritter« 
„ſchaftlichen iurium nicht gemeiner feyn fol.) End», - 

„lich ift eine hohe Commiſſion zu erfuchen, Yhro 
„Durchl den Fürften zu disponiren, einen allge 
„meinen freyen prorogirten Landtag ausfchreiben zu 
„laffen, auf welchem, mittelft Abhandlung des aca 
„eordenmäßigen. Paritionsrecefjes wirk- und thäfs 
„liche Anzeige der gefammten Stände ernſtlichen 
»allerunterthänigften Submiffion gegen Sr. Kais 
„ferlichen Majeftär gefchehen koͤnne.“ E 

Dabei hielten fie zur Vermeidung der landver⸗ 
derblichen Colliſionen für gut, daß mit Beitreibung 

neuer Schaßungen fo lange Anftand genommen, 
werde, als des Kaifers Nefolution in diefem Puncte 
eröffnet feyn würde, doch wollten fie gerne zugeben, 
daß die Reſtanten der alten Schagungen von dem 
Auricher Eollegio beigetrieben würden. Wenn nun 

“ aber zur Beftreitung der ftändifchen Gerechtfame, 
die Emder Sandescaffe nicht ganz vom Gelde ent« 
bloͤßet feyn dürfte: fo wollte die Ritterſchaft einer 
hohen Commiſſion in. Bedenken geben, ob nicht da» 
zu Die gemeinen Mittel aus den. ritterfchaftlichen - 
Herrlichfeicen verwendet werben fönnten. Die 
Ritterſchaft cheilte diefen ihren am 11 Octob. ges 

Ä faßten 

(e) Das Auricher Collegium hatte it feinen Admi⸗ 
niſtrator aus der Nitterfchaft, denn der Baron 
von Fan» und Kniphanfen war in diefem Sommer 
verſtorben. | | 
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1725faßten Schluß dem Magiftrat in Emden mit. Der 
Magiftrat rief die Vierziger zuſammen, und fand 

mit deren Zuftimmung fein Bedenfen, ſchon an 
dem folgenden Tage der ritterfchaftlihen Meinung 

beizutreten (£) | | 

S. 7. 

Die Ritterſchaft reichte ihren gefaßten Schluß 
ber Kaiferlichen Commiſſion ein, fo wie aud) die - 
Stadt Emden ihren “Beitritt derſelben eröffnete, 
Die Commiſſion theilte nun wieder das ritterfchafte 
liche Schreiben dem Canzler Brenneiſen mit, Dies 
fer äußerte gleich über das ritcerfchaftliche Worum 
und über ven Emder Beytritt feinen Unmwillen, und 
fandte es mit bittern Anmerfungen begleitet,. der 
-Eommiffion zurüd. Freilich ſcheint das ritterfchafte 
liche Votum verfchroben. und. verworten an. So 
viel gehet indeffen bei der Hauptſache daraus here 
vor, daß die ritterfchaftlichen Glieder die Kaifer« 
liche Refolution über die ftreitige Translocation des 
Aerarii abwarten, und fich nach eingegangener Re⸗ 
folution,, fie mögte ausfallen, wie fie wollte, den 
Kaiſerlichen Verfügungen -fchlechterdings unterwer⸗ 
fen wollen. Dann war bisher die Kaiſerl. Come 
miſſion von den alten Staͤnden oder fogenannten 

RWenitenten noch nicht anerfannt Auch diefes ge» 
ſchah ist. Es lieget ſolche Agnition in dem ritter · 
fchaftlichen Voto. Noch deutlicher gehet fie aus 
dem Schreiben der Stadt Emden an die Commifs 

ſion hervor. Diefes lautet fo: Es bat die Kitters 
Iſchaft ihr: Schreiben vom 11 Dctober der Stadt _ 
„Emden, um fid) mit ihr gemeinfchaftlih Ihre 
„Kaiſerl. Majeftäe führenden allergerechteſten In- 

„tention 

(f) Aus den vorigen Piecen. | 
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„tention alleruntertpänigft zu fubmirtiren , und fol: 1728 
ochergeſtalt die hohe Commiſſion ergebenſt zu agnos« 
„ciren, communiciret. Gleich denn die Stadt ſich 
„mit ſothanem ritterfchaftlichen Schreiben - hie⸗ 
„mit conformirt, und demfelben beitritt.“ Einige 
Glieder der Ritterfchaft harten ſich freilich ‚bereits 
fhlechrerdings fubmittirer, aber das ganze Corps 
der Kitterfchaft und die Stadt Emden waren dem 
fürftlichen Anfınnen noch nie fo nahe getreten, wie 
it in Diefer Erklärung. Hätte man von firfilicher 
Seite diefem auf einem freilich noch hoͤckerigen Wege 
gemachten Schritt nur etwas nachgeholfen, vielleicht 
wäre num eine Ausfohnung moͤglich geweſen. Allein 

der Canzler Brenneifen verrammelte dur) 251 
Armerfungen über das Exhreiben der Ritterſchaft 
und der Stadt Emden alle Zugänge zu einer Sühne. 
So wie Emden das ritterſchaftliche & chreiben durch 
einen doppelten Abdruck erſt'in deutſcher Sprache, 
und dann in einer hollaͤndiſchen Ueberſetzung allge⸗ 

mein machte; ſo ließ auch der Canzler ſeine Erin— 
nerungen uͤber dieſes Schreiben drucken. Ueber 
dieſe Erinnerungen machten die Emder wieder No⸗ 
ten, die ebenfalls der Preſſe anvertrauet wurden. 
Um den Leſer mit dem Ton bekannt zu machen, wel⸗ 
cher in den Brenneiſenſchen Anmerkungen herrſchet; 
fo will ich einige Stellen ausheben. „Die ritter-⸗ 
„ſchaftlichen Glieder — die ſich vorhin ſubmittiret 
„batten, find ſtrafbar, daß fie an dieſer Verſamm⸗ 

- „lung und den geſchmiedeten boͤſen Rathſchlaͤgen 
„ Theil genommen haben. — Man muß ernſtliche 

„Maagsregeln wider die Ritterſchaft treffen, damit 
„man in Oftfriesland fehe, daß folche Leute doch 

 „endlib Er. Kaiferl. Majeftät unterworfen und 
„zum Gehorfam fehuldig feyn — Emden iſt ber 
„Ort, worin alle bofe Rathſchlaͤge geſchmiedet wer 

Offe.Bea. 78 N „den,« 
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1705 ,den,“ — : Bei dem Ausdrud: daß ber Graf 
Fridag 'die ritterfchaftliche Werfommlung zur Ab» 

helfung der landverderblichen Unruhe angeftellee 
babe, fege er blos hinzu: „EX ungue Leo. 
nem! — Femer: „der Graf Fridag bat 
„fih als das Haupt der Renitenten bejeiget, | . 
„und den Character eines Kaiferlichen Minifters 
‚„ftrafbarer Weiſe gemisbraucher.« Die begehrte 
Ausfchreibung eines fandtages war ihm aͤußerſt alte ⸗ 
ſtoͤßig. Daruͤber ließ er ſich fo verlauten:- „Dee, 

Executionsreceß lieget ſchon in den Kaiferlichen 
»Decreten, und zu deffen Verhandlung ift Fein 
„sandtag noͤthig. Das Beiwort accordenmäßig 
„verräth die hierunter verborgene Intention des 

„Grafen, fein Dominat zu erereiren, und über alle 
„Puncte zu difpuriren. — Die prätenbirte Vor: 
„nehmung gütlicher Tractaten ift ein Fallſtrick der 
„Renitenten, dadurch fie alle Puncte in neue Dis- 
„euffion zu bringen fuchen. — Wenn Delinquenr 
„ten, bie viele Fahre nad) einander die gröbften . 
„Verbrechen begangen, und ſchon condemniret ſind, 
„und dadurch, daß ſie ſagen, wir wollen uns beſ⸗ 
„fern, und ſolche Verbrechen nicht weiter ausüben, 

5 „die Beftrafung von ſich abwenten könnten, würde 
es mit dem allgemeinen Ruheſtand und der menſch⸗ 
lichen Societaͤt gethan ſeyn. — Wenn ihre Ue— 
„belthaten auch diesmal ungeſtraft "bleiben ſollten, 
„würde es mit der Kaiſerl. und landesherrlichen 
„Autorität aus-feyn. Praemis et t poenae ſunt fu! lera 
— Dr: 

de 
Graf Fridag erhielt Furz vor feiner Wei die 

ſo ſehr anziglichen Anmerkungen des Canzlers 

Brenn⸗ 

E) dus ben vorigen Diesen, u 2 
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Brenneiſen. Am ı November: fchrieb er aus Bärelıyas 
an die Kaiſerliche Commiſſion: „damit dem ritter. 

yſchaftlichen Schreiben alle Zweideutung benommen 
„und meine und meiner Mitſtimmen Meinung fo 
„wohl Derofelben von hoher Commiffions wegen, 
„als durch fie, mie hiemit will erfucher haben — | 
»Sr. Kaif. Maj möge vorgelege werden; als de 

»clarire hiemit für mich und meine Mitftimmen, 
„dal; der ganze Einhalt auf nichts anders abziele, 

‚ »als unfere puram et ſimplicem paritionem erga 
“ „Carfaream Majeſtatem eiusque iufla immediata 
»zu declariren, hingegen aber circa facta commiſ 
„fionis denen Afferenten ihre Nothdurft verwahren 
„zu laffen, Kaiferliche Majeflät darüber den ge⸗ 
»rechteſten Ausſpruch, und uns nad) deſſen Erfolg 
„audam obfequii gloriam vorzubehalten, und uns 

xterdeſſen alle Thaͤtlichkeiten dem alten Collegio in 
‚„pundo fuae manutenentiae zu unterfagen. — 
„Uebrigens ift handgreiflich abzunehmen, daß Ihro 
„Durchlaucht des Fürften Sachwalter nur beab- 
»ziele, durch cumulirte ungegründere Anzeigungen 

„denen Ständen ihre Defenfion ſchwer und mweit- 
„läuffig zu machen, und durch grobe und anzügliche | 

aAntaſtungen diejenigen zu einer Refpectlosheit 
„gegen den Fürften zu veranfaffen,, die aufrichtig 

pdie Weiterungen beflagen, die anfänglich gar 
„leicht zu heben gemefen, wenn nicht des fürftlichen 
»Sadywalters particulier Abfehen , fich bei feinem 
„Herrn durch vorgegebene Vindicirung der landes⸗ 
»fürftlichen Praͤrogativen groß zu machen, im Wege . 
„geſtanden wäre. Man ftellet es dem Ausfpruch 
„Sr. Raiferlichen Majeftär anheim, ob Allerhöchft 
»Diefelben werden gedulden koͤnnen, daß ein fürft: 
„licher Schriftfteller allezeit zum voraus die unſchul⸗ 
wdigften zur Abbelfung der. Irrungen abzielende 
PAR De R2 „Schritte 

J 
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1725.Schritte feines Orts dermaſſen zu vergiften befugt 

„ſey, daß dadurd) das Hauptwerk zuruͤckgehalten 
„werde; und ob einem fürftlichen Canzler zuftche, 
„in einer ſolchen Schrift mid) entweder als Land⸗ 
„fand von Dftfriesland und Kaiferl..Majeftär und 

»des Reichs Grafen, oder als Kaiferlichen Minie 
„ſter in einer zur gemeinfamen Beruhigung des fans 
„des abzielenden Bewandniß auf eine fo empfind« 
„liche Arc, faͤlſchlich und erdichterer Weile anzu— 

greifen und zu befdhwärzen, da der Erfolg der 
„Sache fo wohl, als meine zuvor befannte Inten⸗ 
„tion mir von felbit das Wort madyen ? (h)® 

9. 

Das Dunfle, welches in dem ritterfchaftlihen 
Schluße lag, war durch Diefes Schreiben des Gras 
fen völlig gchoben. Die ntention der ganzen 

Ritterſchaft, fehrieb er, fey gewefen , fich lediglich 
dem Kaifer und feinen Immediatbefehlen zu unters 
werfen, umd der zu erwartenden Kaiferlichen Refüs 

Ulution ſchlechterdings zu geleben. Ein mehreres 
hatte der Kaiſer nicht verlanget, mehr der Fuͤrſt 

nicht. Dennoch wollte die Kaiſerliche Commiſſion 
dieſe Paritionsanzeige nicht fuͤr guͤltig annehmen. 

Um nun dieſes ihr Verfahren zu rechtfertigen, atbei⸗ 
tete fie, eine beſondere Schrift aus. Darin ſuchte 
die Commiſſion die Gründe zu entwickeln, warum 
fie die’ rirterfchaftliche.und die Emdiſche Submifften 
nicht binlänglich ‚gefunden habe. (i). Den Haupte 
ME 
ih) Abgenoͤtbigte furge Erinnerungen p. 36 - 38. 

Gi) Der Kalſerl. Commiſſſon Anzeige wider das vom 
der Ritterfchaft übergebene und in Eeutfcher und: 
hollaͤndiſcher Sprache durch den Druck publicirg -, 
Schyeiben vom ııten Detober. 

N; . 
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ggrund legte fie in den zweideutigen und dunklen Aus⸗1725 
druͤcken. Sie gab zwar zu, daß der Graf Fridag 

dieſe Zweideutigfeiten durdy feine Erflärung gehos 
‚ ben habe, behauptete aber, daß diefe Erläuterung 

nicht mit dem ritterfchaftlichen Echreiben ftimmte. 
Kurz, fie bezweifelten, daß Diefes die Meinung der 

ganzen Ritterſchaft, und befonders auch der Stadt 
Emden gewefen fey.“ Aber auch dieſer Ameifel 
wurde dadurch aus dem Wege geräumer, daß die 
beiden Edelleute von Elofter zu Dornum und fange 
Er für fih und ihre Mandanten unter dem 25 

ovember, und der Maaiftvat zu Emden unter 
+ dem 21 Mov. der Commiſſion fchriftlich erflärten, 

daß fie der eingefandten Erläuterung des Grafen 
von Fridag voͤllig beipflichteten. Dieſe Erklaͤ⸗ 

‚rung, worin nicht mehr von einer accordenmaͤßigen, 
fondern von einer vollig unbedingten Submiſſion die 
Rede war, war ein fehr gewagtes Unternehmen der 
Ritterſchaft und der Stadt Emden. - Sie fegten 
dadurd) ihre Privilegien und die Landesvertraͤge auf 
die.Spige Ihre und des ganzen Landes Ver— 
faffung überließen fie der Gnade des Kaifers. Nah 
bem zu erwartenden Ausfpruch des Kaifers jollte 
ihnen nur ouda obsequii gloria überbleiben. &o 
plan, fo deutlich druͤckte ſich der Graf Fridag aus, 

‚und mit ihm flimmten die vitterfchaftlichen Glieder 
‘und die Stadt Emden ein. Hätte der Canzler 
Brenneifen und die von khm ſtets gelenfte Commiſ⸗ 
fion diefe dem fürftlichen Haufe fo fehr günftige Ers 
Flärung acceptiret, fo würde wahrſcheinlich alle 

Fehde ein Ende gehabt haben; ‚fo hätte er den 
Ständen allen Rückhalt abfehneiden fonnen,; und fü‘ 
würde er nad) feinem Gutfinden die Linie zroifchen 
den Rechten des Sandesheren und der Unterthanen 
ſelbſt haben ziehen koͤnnen. Aber ihm. war dieſe 
—— R 3 Ereklaͤ⸗ 
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1725Crflärung nicht genugthuend, Praemia er poenae 
| funt fülera KReipublicae war fein Motto. Die Neue . 

dünfte ihm zu fpät angebracht zu feyn. Er wollte . 
von feinem Gehorfam mehr mwiffen. Die Strafe: 
der Renitenten war das Ziel, welches er zu erringen 
ſuchte. Durd) diefe feine Unbiegfamfeit, durd) ſei⸗ 
nen Starrfinn und Rachſucht erſtickte er nun den 
 auffeimenden Saamen der Eintracht, und mwürfte 
eng, 6 wovon bie — Folgen ſich bald 
aͤußerten 

Drit · 
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- Dritter Abſchnitt. 
$. 1. Die Eingefeffenen der Aemter Emden, Gretſol und Leer 
treten dem Schluß der Nitterfchaft und der Stadt Emden 

bei, und wollen das Auricher Colleglum nicht erfennen, $, 2. 
„ Sie widerfegen fih den von einem Kaiferlichen Commando 

unterſtuͤtzten Schagungshebern und drauacn fie and den Aem⸗ 
tern zuruͤck. $-3. Dem Emder Adminifrationscollegio mir 
nodhmals die Hebung der Pachten und ale Einmiſchung in 
Verwaltung der, Landesmittel von der Kai'erlihen Commife 
fion unterfaget..  $% 4. Demohnerachtet beftelt das Emder 
Kollegium in einigen Kluſten YPachteonimuffarien, $- 5. und 

bemachtiget fi durch die. Adndlihsemdifche Miliz in Leer 
. 6. und — Emder und Gretmer Amt der Pachtcomtoiren. 
agegen fobert: dee Fuͤrſt die Eingeſeſſenen auf, ſich dieſen 

 , Bewaltihätigfeiten zu widerſetzen. $. 7. Der Beifer er⸗ 
klzret duch ein Definttiudeeret die alten, Stände für 

Öffentliche Rebellen im ganzen römiſch : deutfchen Reiche, 
vcrwirſt die eiugewandte Appellation, beftdtiget das. Auricher 
Collegium, eaſſiret die eingereichten Schriften, und verbietet 

. , den Agenten, Schriften im Namen der Kenitenten mwieter 
 einsureichen. $. 8. Die Kalferlibe Commiſſion dringet nug 
bei der Ritterſchaft und der Stadt Emden auf eige förmliche 
unbedingte Submiſſion an. $. 9. Der Für Idht in allem 
Kirchen cin Danffeft für das Kaiterliche Definitiodecret vers 
anftalten. $.10. Die Kitterihaft, Emden und die Repräs 
fentauten der .alten Stande wollen ficb nicht zur Submiſſion 
serfichen. Sie entihlichen fich , ihr Beträgen ver dom Kals 
fer zu rechtfertigen. 

. "sr 

De Kaiſerlichen Decrete ſollten nun durchaus1725 
| zur Erecution gebracht werden, Wie unter 
Genehmigung der fubdelegirten Commilfion das 
Auricher Collegium mit Beitreibung der Schatzun⸗ 
‚gen den Anfang machte, verfammleten ſich die Eins 
gefeffenen der Aemter Emden, Grerfyl und $eer. 

- Sie verbanden fich feinen Pfennig -an das von dem 
Kaifer noch nicht beftätigte Auricher Collegium zu 
bezahlen, und der von der Kitterfchaft und der 
Stade Emden abgegebenen Erklärung vom 11 Def 
beizutreten. Diefen ihren Schluß eröffneten fie 

‚ am 30 Novemb. der Kaiferlichen Commiſſion in 
einer Vorftellung , die. von mehr alg 400 Perfonen 

— Ra 4 unter⸗ 
€ 
— 
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»72Sunterfchricben war. Am Schluß diefes Berichtes 
beißt es: „Diejes alles .und was weiter von einer 

»hochloͤblichen Nitterfchaft und der Stade Emden 
‚ „borgeftellet, worden, ſolches müflen wir auch unfers 
»Orts wiederholen, und demjenigen allerdings bei 
»pflichten, und infonderheit Em. Wohlgeb. zu hoch⸗ 
„geneigter Erwaͤgung ergebenjt vortragen ,: daß wir 

- zum unmiederbringlichen Nacheheil ver ftändifchen 
 »Gerechtfame das Auricher Collegium nicht erfens 

„nen fönnen, fordern wir uns auf die wegen Ver- 
„änderung des Collegii an Ihro Kaiferl. Majeſtaͤt 
»alleruntershänigft interponirte Appellation berufen 

. „müffen, und hoffen auch, es mwerde- ung nicht zus 
„gemuthet werden, dorehin einige Schaßungen zu 
„bezahlen, und daß desfalls in uns pendente appel- 

„ »latione mit Erecution zur Vermeidung landver« 
‚„derbliher Irrungen nicht werde gedrungen wer⸗ 
aden (k)· | * 

Kom. 

Noch war diefer Bericht der drei Aemter nicht 
bei der Commiffion eingegangen, wie fehon die Thät- 
lichkeiten auf dem Sande losbrachen. Im Gretmer 

Amt wurbe mit Veirreibung der Schagungen ber 
' Anfang gemachet. Die Eingefeffenen verfammle: 
ten fich durch Glockenſchlag, nahmen den Erecutoren . 
die Pfänder ab, und jagten fie aus dem Amte her» 
aus. Im teerer Amt wurde der Schägungsheber - 
durch ein Kaiſerliches Commando unterftüger. In 
‚dem Flecken Wehner wurde dem Officier der Degen 
‚abgenommen und das Commando zurücgedränger: 
Im Emder Amt beftürmten fogar die Jemgumer 

— das 

(kx) Abdruck eines an die hohe ſubdelegirte Commiſ⸗ 
ſion den 30 Novemb. abgefertigten der Ritterſchaft 
und Emden beipflichtenden Schreibens. 
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‚das Quartier der Kaiferlihen Miliz, und ——7 
fie, den Flecken Jemgum zu räumen (ll. So kam 
aus diefen drei Aemtern wenig von den Schatzun- 
gen ein, . Um zu verhüten, daß nicht noch mehrere 
Aemter mit den vorgedachten drei Aemtern ſich ver⸗ 
binden moͤgten, ließ der Fuͤrſt das Circuliren des 
abgedructen ‘Berichts diefer ‚Drei Memter durch ein 
befonderes Edict vom 24 Decemb. unterfagen. 
Diefes endiger fich fo: „Wir befehlen hierauf bei 
»ernftlicher arbitrairen Strafe allen unferen Unter 
„thanen, bäß fie an ſolchem aufruͤhriſchen, ärger» 
„lichen , verlaͤumderiſchen Aufſatz, mit deffen Urs 
„hebern es nunmehro dahin gefommen ift, daß es 
„von ihnen heiße: Wir haben die Luͤgen zu unferer 
»Zurucht und. Heucheley zu unferm Schirm ges 
„macht, feinen Theil nehmen; diejenigen aber, fo 
'„felbigen ihnen zur. Unterfchrift etwa präfentiren, 
„als Rebellen und Aufwiegler feftzubalten und un« 

„fern Beamten zu bringen (m).“ ine ähnliche 
Verordnung ließ die Kaiferlihe Commiſſion am 
28 Decemb. ergeben. Am Schluß derfelber hielt 
fie fi) die gerechte Ahndung wider die, welche ſich 
an der Kaiferlichen Ealvegarde vergriffen hatten, 
vor, Auch gab fie allen Schatzungsreſtantiarien 
auf, binnen acht Tagen die verwuͤrkten zwanzig 
Goldguͤlden Bruͤche, bei welcher Strafe vorhin den 

Eingeſeſſenen die Entrichtung der Schatzungen an« 
beſohlen war, der Commiſſion einzuſenden (n). Daß 
dieſer Verordnung nicht gelebet worden, bedarf 
wohl keiner Erwähnung 85" das fo eben ers 

5 wähnte 

— 

ch Species Fact p. 19. 

dm) Fürftliches. Patent vom 24 Dreemb, wider eine 
don den Menitenten divulgirte Charteke. 

(m) Sammlung Kaiferl, und Commiſſ. Patente. 
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1735mähnee fürftliche Edict vom 24 Der. machten bie 
drei Aemter Emden, Gretſyl und, Seer Anmerkun⸗ 
gen, und fuͤr fid) eine Apologie. Hierin heißt es 

. unter andern: „Weilen es num Sandfundig ft, daß. 
„das fürftlihe Miniſterium fat in allen Stuͤcken, 
„die von demfelben felbft cheuer befchwornen Accor· 
„de unter allerhand ‚plaufiblen Ausfindungen und 
„glatten Wortführungen, über einen Haufen zu, 
„werfen trachtet; ſo vermeinen Die von dem dritten 

„Stande nicht gefündiget zu haben, wenn ’fie darin 
„die Quelle alles Uebels und der leidigen vorſchwe— 
„benden Streitigkeiten gefeßet. Daß aber Ihro 
„Durchlaucht ſich folches angezogen, - gehet denen 
„von dem dritten Etand an-die Seele, da fie von - 
„Derofelben verfichert feyn, daß Ihnen nimmer—⸗ 
„mehr gefallen werde, wider Treu und Glauben 
„und die fo buͤndig ausgeftellten Huldigungsrevers 
»falen zu handeln. Dero Minifterium trachtet aber 

„unter dem Schein ber Gerechtigfeit und unter Dero 
„hohen Namen die beutlichften T Teyte der Accorden 
„zu entkräften, und eine andere Regierungsform, | 

„alg in denen Accorden verfaffer ift, einzuführen co).= 
So wie hier, fo wurde immerhin, während. diefer 

unglüclichen $andesirrungen, der Fuͤrſt mit aller 
Schonung behandelt, dagegen aber das fürftliche 
Minifterium und vorzüglich deffen Chef, der Canz⸗ 
ler Brenneiſen , angegriffen. 

5. 3. 
Die bolbjeheige Pacht der Aceiſe lief anehe 

ab. Das Auricher Collegium beſtimmte den 
| 28 as 

J 

[4 

(0) Höchftaemähigte Ynmerfungen über das von 
Er. Fürfil, Durchl. ben * Dreemb. 1725 aus⸗ 
gelaſſene — | 
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‚28 Januar zu einer neuen Verpachtung. Damitu746 
nun das Emder Collegium: diefe Handlung nicht 
wendig machen follte, erließ die Kaiferliche Com» 
miffion verfchiedene gefchärfte Verordnungen. Dar⸗ 
in wurde den Eingefeffenen unterfaget, feine Echatzun - 
gen und Pachtgelder bei 50 Goldgulden Strafe 
nad) Emden zu liefern. Auch wurde das Emder 
Eollegium bei ſchwerer Strafe gemwarnet, Feine 
Pachtverheurungen in. Emden vorzunehmen, und 
‚bei taufend Goldgulden Strafe fih des Gebrauchs 
der Emder Garnifon zu enthalten (p). : Dagegen 
tieß das Emder Collegium ımter dem 21 Tan. ein 
Parent ergeben, deſſen Einhalt aus dem Schluß 
bervorgehet: „Ob wir gleich folchergeftalt das Au- 
Zricher Collegium nicht erfennen koͤnnen; fo. haben 
„wir dennoch) fein Bedenken getragen, uns derglei« 
‚„hen vor diefesmal zu entäußern, damit man feine 

- „Gelegenheit nehmen möge, uns Sr. Kaif. Maj. 
„zu Unterdrückung unferer Eonftituenten felbft an⸗ 
zuſchwaͤrzen. Weilen aber gleichwohl Sandfundig, 
„daß die Eingefeffenen faft allenthalben declariren, - 
pda fiean die zu Aurich beftellten Pächter die Ac⸗ 
„ciſe nicht zahlen wollen, darunter indeffen dem 
„Sande ein nicht geringer Schade würde zugefüger 
„werden, welchen wir aber nad) Aäußerftem Were 
„mögen abzumenden gerne geneigt fenn; als haben 
„wir refolviren müffen, denen $andeseingefeffenen 
„hiemit Fund zu thun, daß. wir nicht ermangeln 
„werden, auf deren Begehren in allen und jeben - 
„Kluften gemwifle Pachtcommiffarien zu beftellen, 
„an welche fie die Accife bezahlen, und diefelbe weis 
„ter zur Abführung der’ Landeslaſten unmittelbar 
„an die ftaatifchen Empfänger und andere Credito⸗ 
- nn „ren 

| (p) Sammlung Kaif. und Commiff. Patente. 
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3726, ,ten verwandt werben fonnen (d)." Der Sim 

ift, das Auricher Collegium mag die Accife verpach« 
ten, wir aber wollen fie heben. Diefes Placat zu 
entfräften, ließ die Kaiferlihe Commiſſion am 
28 San. eineVerotdnung publiciren. Sieendiget 
ſich fo: „Solhemnad) wird das Placat, fubbeles 

girter Commiffions-wegen, Fraft dieſes caſſiret und 
„aufgehoben, denen Eingefeffenen aber, daferne 

> „ihnen dergleichen Pachtcommiffarien aufgedrungen 

„werden, zugleich aufgegeben, ſich an ſolche nicht 
„zu ehren, fondern vielmehr derfelben ſich bemaͤch⸗ 
„tigen, und fie entweder zur Kaiferl. Commiſſion 
„anhero, oder doch an die nächiten fürftlichen Be— 
„amten in Arreft zu liefern, bei Vermeidung mwill« 

„Führlicher Strafe. — Und weilen oftbemeldete 
„alte Adminiftratoren an die bisherige commiſſari- 
ſche Verordnungen fich fo wenig gefehret, daß ſie 
»aud) in ihrem Frevel und Trotz immer fortfahren, _ 
„fo wird ihnen ſammt und fonders mit Vorbehalt _ 

„aller in vielerlei Weife verwürften, nunmehr bei 
„vierhundert Goldgulden Strafe die, fernere An 
‚„mafung afler Aominiftration, und was dem ano 

»hängig, hiemit aufs neue unterſaget (r).* — 

Solche Verordnungen ſchreckten die Abmini« 

ftratoren des alten Collegii nicht ab. Das Auricher 
Eollegium nannten fie ein untergefchobenes durch» 

aus ungültiges Collegium. Diefes Hatte nad) Abs 

ſterben des Baron von Kniphaufen feinen Admini- 
ftrator aus der Nitterfchaft mehr. Auch mit der 

fädeifchen Adminiftratur fah es bei dieſem Eollegio 

unnguͤnſtig aus, Die Bürgerfchafe der Stade Nor- 

rt den 

(q) Aus dem gedruckten Placat. | 

(r) Sammlung Kaif. und Commiffar, Patente. - 
} 
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den harte nämlid) am 29 Jan. auf dem Rarhhaufeızae 
ſich erfläret, daß fie den Birgermeifter Wenckebach 
nicht länger für ihren Abminiftrator erkennen wolle 
ten, und diefe Refolution hatten fie der Kaiſerlichen 

Commiſſion eingefande (5). Bon den’ alterniren: 
den Städten Norden und Aurich war damals Nora ı 
den an der Tour. Hieraus folgerte das Emder&ol - 
legium, daß, fo fange Morden feinen Adminiſtrator 

wieder eingemähler hätte, das Auricher Votum vers 
faffungsmößig wegfallen müßte. Da nun Emden 
feinen Adminiftrator in Aurich hatte, fo ſchloſſen fie 
weiter, daß die ganze Adminiftratur des Städten« 
ftandes dem Auricher Collegio abginge. Sie gaben 

‚daher der Kaiferl, Commiſſion zu bedenken, ob fie 
oder ihre Conſtituenten ein folches Collegium anera 

- fennen fünnten, worin nur zwei ohnehin auf. eine 
illegitime Weife ermählte Adminiftratoren des drit⸗ 
ten Standes füßen ? da doch ihr Collegium in Em« 
ben mit Adminiftratoren aus allen breien Ständen 

beſetzet wäre, Für die Nitterfchaft faß nämlich, von 
dem Appelle, aus dem Städfenftande für Emden, 

Adolph Chriſtoph Stoſchius — diefer war ftart des 
ohnlängft verftorbenen Adminiftrators. Paine er 
wähler, und aus dem dritten Stande von Rheden 
und ter Braaf (t)y. Die Mbminifiratoren des Em- 
der Collegii festen hierauf ihr Vorhaben durch, und 
orbneten, wo nicht überall, doch in etlichen Kluften 
Pachtcommiſſarien an. N BE En 
F J | F. RL 

6) Bier Tage nachher hatte aber die Bürgerfchaft 
dieſe Erklärung wleder revociret. Abdruck eines 

der Kaiſerl. Commiſſion von dem Auricher Collegio 
am 28 Febr. eingereichten Memorials p. 26. | 

) Der Abminiftr. gebruckees Memorial an die Com 
3... miffion, die. Veränderung des Collegii beircffeud 

und Landſch. Acten. gt 
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me .5.— 
Am a Februar machte der von dem Auricher 
Eoflegio angeftellee Pächter der Seerer Kluft, Mars. 
ein Warners, unter Aſſiſtenz der Kaiferlichen Salr 
vegarde, mit der Pegelung oder Wifitation der 
eccisbaren Waaren in feer den Anfang. Gleich 
verfammleten fich verfchiedene Eingefeflene aus Leer. 
Zu ihnen gefelten fich eine große Schaar Bauern, 
Die aus Ober» Reiderlaud herfamen. Diefe wur« 
den von dem ordinaie Deputirten Rudolph von 
Rheden (u), Severy Schröder und Jacob Bellinga 

angefuͤhret. Cie vertrieben die Kaiſerliche Salve- 
Garde, und fegten den von dem alten Collegio an⸗ 
geordneten Pachtcommiſſarium, Gerd von Tecklens 

. burg, in den Befiß des Pachtcomtoirs. - Diefer 
Triumph wurde am 6 Febr. unterbrochen. Unter 
Anſuͤhrung des Stihaufener Droften Samy bi 
Pont und eines Predigers Zimmermann rückten 
ohngefaͤhr 500 fengener und Stickhauſener Bauern 

- mit Trommeln und fliegenden Fahnen in Leer ein. 
Cie bemächtigten fich wieder des Pachtcomtoirs, 
plünderten das Haus aus, und quartirten fid) denn 
auf der Waage ein Bon der Waage aus fireiften 
Re wieder durch den Flecken, pfünderten einige Haͤu⸗ 
fer aus, ſchlugen die Fenſter ein, pruͤgelten einige 
Kenitenten durch , und führten viere gebunden nad) 
Aurich ab. . Sehr viele Eingefeffene harten fich 
durch die Flucht nad) Leerort, und nach den benad)« 

barten Dörfern gerettet. Schon an dem folgenden 
Tage wandte fich auch wieder diefes Blatt. Unvers 
muthet erfchien die ffändifche Miliz aus Emden mit 
vier Kanonen. und in Begleitung von Ober.» $edin» 
ger und Dber»Reider Bauern vor Leer. Diefes 

: Au bewog 

(u) Ein Bruder des Adminiſtrators Coop Ibeling 
von Rheden. nn * 
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| — den Droften duͤ Dont feine teufe sufammenpu-1y26, 
ziehen, und fie wieder nady Stickhauſen zurüczus 
führen. So fam das Pachtcomtoir ohne Schwerdt⸗ 
ſchlag wieder in bie Hände der alten Stände. Nun 
flüdyteten won der andern Seite die fürftlichen Be⸗ 
diente und die wenigen andern, die es mit den neuen - 

- Ständer hielten. , Der fürftliche Nentmeifter und 
noch einige Eingefcffene wurden ertaͤppet, und ge« 
fangen nach Emden abgeführer. Dorten wurden fie, 
und mit ihnen die Emder Bramte ats Geiffeln für 
bie, welche i in Aurich faßen, auf der Hauptwache bes. 
wahrer. Sin Leer fah es Damals recht kriegeriſch aus. 
‚Die Eingefeflenen, die es faft alle mit den alten 
Ständen hielten, bewafneten fih, und erwäßlten 
neue Kriegsofficianten. Zu ihrem Hauptmann era 

nannten fie den Sohn des Deputiiten von Rheden. 
Die ftändifche Miliz befürchtete einen fürftlichen 
Meberfall. - Sie warf Batterien vor dem Flecken 

auf — und bie falferliche Salvegarde, die ihr Haupt · 
Quartier in Leer Be ſoß und — ad 

- m m. | 
6 

Nach diefem Vorfall erließ der Fuͤrſt unter dem 
9. Febr. folgende Verordnung: „Wir ıc. ertheilen 
„unferen getreuen Eingefeffenen hiemit die Ordre, 
„auch Macht und Gewalt, die Emdifchen Aufrührer, 
„welche ſich unterftehen werden, unferen Bedienten 
„und ihnen Gewalt und Thätlichkeiten zuzufügen, zu 
„verfolgen, und wenn ſe l ich an guͤtliche Ermahnun ⸗ 

»gen 

6) Der —— und der Stadt Emden ab⸗ 
— gedruckte Anzeige vom 18. Febr. 1726. 
p'4-6 An die kaiſerl. Commiſſion gedrucktes 

Veemodiale und Anmerkung auf die von den Rebel⸗ 
Im in Leer eingefchickte ee p. 23 - 39. 
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#726 ,gen nicht kehren wollen, fonbern in ihrem Frevel 
„fortzufahren fich unterftehen werden ‚'fich ihrer todt 
„ober lebendig zu bemäd)tigen und Uns anhero ab= 
„zuliefern.“ In einem andern an demfelben Tage 
erlaflenen fürftlichen Patent heißt es an dem Schluſſe: 

„Was unfere getreue Unterthanen, die bei dieſer 
„Witerey bisher leiden müffen, und noch leiden, 
„betrifft, fo zweifeln Wir nicht, daß auch fie ſchen 

„von feibft fid) damit vorerft tröften, daß fie um 

„einer guten und gerechten Sache willen leiden, und 
„Ihro Kaiferl. Majeftät verhoffentlich Ihnen für 
„ihren Schimpf und Schaden zulängliche Garise 

— „faction allergnädigft verfhyaffen werden. Wir ers 

| „mahnen auch fie, fic) durch folchen Frevel von ihrer 
„Treue und Gehorfam gegen Ihro Kaiſerl. Majeſtaͤt 
„und uns nicht abfpenftig noch verzogt machen zu 
„laſſen, fondern fich vielmehr bei der gerechten Sache 

- „eines guten Ausſchlages zu verfihern, und indeſſen 
„ſich auf alle Weile zur Gegenwehr wider alle Ger 
„waltthaͤtigkeiten zu fegen, und Gewalt mit Gewalt 

„abzukehren. Denen widerfpenftigen und aufrührl« 
 nfihen Eingefeffenen aber gebieten und befehlen Wir 

„hiemit, kraft Unferer obrigfeitlihen Hoheit und 
„Rechtes, ſofort von allen ThärlichFeiten abzuftehen, 
„die Waffen niederzulegen, noch jemanden Gewalt 
„und Schaden zuzufügen.“ Hierwider fuchten bie 
Adminiftratoren des Emder Collegii in einer gedruck⸗ 

» ten Anzeige ihr Verfahren zu rechtfertigen. Die, 
 Eingefeffenen , ſagten fie, hätten ihnen zu erfennen 
gegeben, daß fie wider ihren Willen, über ihre eigene 

. Mittel dergleichen Verwalter und Adminiftratoren 
nieht dulden wollten, die von ihnen als deren Con- 

ftituenten nicht eingefeget und beftellet worden. Sie 
wollten die von folchen bisqualificirten Perfonen ans 

gefegten Pächter nicht erkennen, und hätten von 
ihnen, 
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ihnen, ben alten Adminiſtratoren, verlanget, ihremu726 
Amte vorzuſtehen, und zur Einnehmung der Acciſen 
gewiſſe Pachtcommiſſarien zu beſtellen. Dieſes waͤre 
nun geſchehen, und dazu wären fie berechtiget ges 
wefen (w). Sie feßten nun die Pegelung in Emden 
und. Öretmer Amt fort, und bemächtigten fich der 
dortigen Padıtcomtoiren. Dies geſchah ohne allen 

Widerſtand. Nur in Wirdum wurden zwei Pacht⸗ 
commiffarien, Sraterma und Blecker, die dafelbft die _ 
Pegelung vorgenommen hatten, yon den Brockmer 
Bauern, (diefe hielten es mit den neuen Ständen,) 
aufgehoben. Diefe Pachtcommiſſarien und ihre Bi⸗ 
gleiter, 21 Bauern aus Emder Amt wurden, zwei 
und zwei zufammengebunden, mit Mufik und Bahnen 
‚nach Aurich abgeführel. Hier wurden fie einge⸗ 
kerkert, und nad) einigen Tagen, wie auth die Ges . 
fangenen in Emden entlaffen wurden, wieder in 
Freiheit gefeßet (x). | J 

$. 7. | 

Unter dem 19. Januar hatte der Kaifer wider 
die ungehorfamen Stände ein Definitivdecret erlaffen. 

Dieſes traf erft in der Mitte des März- Monats in 
Oftfriesiand ein. Die Hauptftellen find folgende. 
»Wir Carl VI. ꝛc. fügen denen ungehorfamen ofte 
„friefifchen Renitenten hiemit zu wiffen, was maßen _ 
„Wir es bei Unfern vorigen Eaiferlichen Patenten, 

2 „mie 

w) Aus den fürfilichen Verordnungen und der Ad⸗ 
miniſtratoren abgendthigten Anzeige. Von dieſer 

Anjzeige veranſtalteten die Adminiſtratoren eine 
deutſche und hollaͤndiſche Ausgabe. 

(x) Der Adminiſtratoren und der Buͤrgermeiſter in 
. Emden gemüßigte Anweiſung wegen Decupirung 
ber Pachtcomtoiren vom 24. März. p. 7— 20, 

% 
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1726, niit Bermerfung der von euch Kenitenten geefanen 
„bodenlofen eluorifchen Behelfin und der unternom« 
„minen fuglofn Appellationen ungehindert, ein vor 
„allemahl unveränderlic) bewenden laſſen, zu dem 
„Ende aͤuch alle von euch oſtſrieſiſchen Renitenten 
„unter dem falſchen Nahmen der oſtfrieſiſchen Landes⸗ 
„fände eingereichte Schriften anheute caffirt und ab 
„adtis zu removiren, gnaͤdigſt anbeſohlen. — Wir. 
wollen inbeffen euch Fraft Diefes zu der anbefohlenen 
„vollfommenen und unconditionirten Submiffion und 
„Gihorfams $eiftung hiedurch annoch zwei Mona h 
„zeit zum letztenmahl, mit der ernſtlichen VWerwar-⸗ 
„rung beftimmet haben, daß, im Fall, Ihr Reni⸗ 
„tenten, alsvenn dieſe Unfere Reichsvaͤterliche große 
„Yangmuth und Gelindigfeit abermahls verachten 
„werdet, — ihr fodann als Öffent:;iche, vorfegliche, 
„beharrlicye Rebellen im ganzen roͤmiſchen Deich, 
nißt, als dann, und dann als itzt, declarirer, und 
„in Verluft aller euerer, fo wahl ancrerbter, als fonft 
„erlangten Ehren, Würden, Dienften, Freiheiten, 
„auch $eib und Lebens verurtheilee feyn, fofort auch 
„angedeutete Strafen wuͤrklich voliftreddet werden - 
„follen. — Ebenfalls gebieten Wir allen und jeten 
„Churſuͤrſten, Fürften, Praͤlaten ꝛc. — hiemit ernft- 
Zlich, und wollen, daß fie diejenige, welche von 
diefen in Unferen Faiferliden Parenten benannten 
„Ehrenlofen Werächtern und Beleidigern Unſers 
„eaiferlichen Obriſten Richter Amtes — und Unſe⸗ 
„rer verordneten Faiferfichen Commiſſion, und bog» 
„haften Feinden und Zerftörern ha eignen Vaters . 

„iandes, als welche fein Gleich noch Recht leiden 
„wollen, in ihren Gebieten über furz oder lang beu 
„treten würden, zu Händen nehmen, und ermeldeter 
»Unferer kaiſerlichen Commiſſion ausliefern laffen 
„mögen. — — Wir eud) gehorfamen 

„Land⸗ 
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Landſtaͤnden und Eingeſeſſenen hiemit in Falfeelichent726 
» Hnaden, daß Wir euch bei denen in Unſern kaiſer⸗ | 
»lichen Decreten fattfam erflärten gedeilichen und ges 
„meinuüigigen Genuß euer aus denen Verträgen und 
„redlichen: Herfommen habenden Privilegien: und‘ 
vFreiheiten, ohne Geſtattung einer über kurz oder 
»lang unternehmenden unbilligen Neuerung, Schmaͤ⸗ 
»lerung und Einſchraͤnkung und Errettung von der 
„unerträglichen Unterdruͤckung derer unter dem Nabe 

men der. Defenfion ber Privilegien nichts als die 
 närgerliche Behauptung einer über ihre Mitglieder 

wangemaßten  Dberberrfchaft "und DBeraubung des 
»ihrem angebohrnen Sandes«Fürften zufommınden 

‚ „Refpeets und Sandesfürftlichen Oberborhmäßigfeie 
»fuchenden rebelkifchen abgefeßten ordinair Deputire 
„ten und Abminiftratoren und deren beipflichrenden 
— kraͤſtigſt ſchuͤtzen und handhaben wer⸗ ee ange ſcynen | an 

Noch wurde durch ein befonderes Decret dem 
Reichshofraths Agenten bei Strafe der Remotion 
und Verluſt feines Agenten - Dienftes aufgegeben, 

‚ Feine Schriften in dem Damen der rebellifdhen und _ 
nun abgefegten ordinair Deputirten und Adminiftrae 

toren und der mit ihnen haltenden Gliedern einzu 
reichen. An den Magiftrat der Stadt Emden er⸗ 
gieng wegen ihrer Barnifon folgendes Decret. „Da 
„die Emdiſche Garnifon auf Weranlaffen der abge« 
fegten wöderfpenftigen Depurirten und Adminiſtra⸗ 

- "ptoren verfchiedene Erecutionen ausgeüber, und dabei 
„vieler unfehuldigen Menfchen Blutvergießung veran · 
ꝓlaſſet dat, und wie des durch die Wafferfluchen ung 
„fonften oftfriefifchen Sandes Nothſtand, fartfam he⸗ 
„eanne: Als Haben Ihro Kaiferliche Maiektär das 
„Land mit folcher unnöthigen Befagung länger nicht 

. „beläftigen wollen, fondern von-frageriden allerhoöch ⸗ 
PNPRAFTT' . er Be - 22 u 4 252 oſten 
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1726 „fen Kaiferl, Amts wegen anheute sang af 
otet. (y) 

| u 
Diefes Eaiferl. Decret gieng mit einem Keferipte 

ein, worin das Verfahren der fubdelegirten Erecutiongs h 
Manutenenz und Unterfucungs » Commiffion übers 
haupt, und befonders wegen Errichtung eines neuen 
Adminiftrations · Collegii genehmiget wurde. Die 
Commiſſion veranftaltete ſoſort einen Doppelten Abe 
druck des kaiſerl. Decrets in deutſcher und hollaͤndl⸗ 

ſcher Sprache. Dann erließ fie unter dem 22: März 
ein Patent. Hierin munterte fie die gehorfamey 
Stände auf, bei ihrer Submiffion flandhaft zu bes 

' Barren, fi) von den Renitenten nicht verführen zu 
laffen, und fich mit. feinen rebelliſchen Unternehmun⸗ 
“gen zu befaffen. Dann machte fie den ſaͤmmtlichen 
Eingefeflenen bekannt, daß es nunmehr bei der gen 
ſchehenen Anordnung des neuen Eollegii in Aurich 
und den angefegten nun von des Kaifers Majeftär 
confiemirten ordinair Deputirten und Ad — 
fein unveränderliches Verbleiben halten follte. Da 
ſich auch die Ritterſchaft und die Stadt Emden: in 
dem vorigen Jahre erflärer hatten, fich den: kaiſerl. 

| allerhöchften Verfügungen nach Entfcheidung der 
| Präjubicial- » Stage, wegen des nad) Aurich verlegten 
Aerarii, folgfam und gehorſam zu bezeigen; fo woll · 
sen fie nun ne — gen sorgte 
a — ——— 

KOT NER — 
Da⸗ rt Welke ſaß auch nicht A, 
Ir eine ‚Danffogung in allen Kirchen, vera. - 

fait, 

9 Gent. teintl. En DR y 
. @) et Faiferl, und. Commifi, Dat 
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ſtalten. So lautet das Formular: „Demnach Ihror726 
„Kaiferliche Majeſtaͤt — Ihre allerhoͤchſte Reichs⸗ 
„värerliche Vorſorge fuͤr die Wohlfahrt des fuͤrſt⸗ 

„lichen Hauſes und Landes nachdruͤcklich bezeuget 
„haben: So danken Wir zuvoͤrderſt dem allerhoͤch⸗ 

„ften Gott, dem Herrſcher über alle Welt, daß er. 

„auch diesmal der gerechten Sache beigeftunden, alle 

„dawider vorgenommene liftige und gefährliche Ans 
„ſchlaͤge zernichtet, und das. Herz Ihro Kaiferlicyen 
Majeſtaͤt zu ſolchem gerechten und zur Wohlfahrt 

„des fürftlichen Haufes und. ganzen Landes eingerich ⸗ 
„teten. Ausſpruch gelenket habe. Er wolle de ir · 

Znere glückliche Ausführung dleſes Werke ,, zu feines 
Zaallerheiligſien Nahmens Ehre, zum Heil und Auf⸗ 
nehmen feiner Kirche, und des von ihm fo hart 

„heimgefuchten Landes gnaͤdiglich ihm faffen empfoh 
‚nien ſeyn: Er fegne das Vermögen Seiner Hoch⸗ 

„fürftlihen Durchl. unfers ‚gnädigften Fuͤrſten und 
„Herrn: Er laffe ihm gefallen. die Werke feiner 
„Hände: -Er zerſchlage Den Mücken derer, die ſich 
„wider ihn auflehnen, und derer, die ihr haſſen, 
„daß fie nicht auſkommen.“ (ad) . . ....,. 

——— 6. I ) Fu - Br, 

Die Ritterſchaft und die Stadt Emden hatten 
ee in dent’ vorigen Jahre erfläret, daß fie 
erft die kaiferliche Entſcheidung über Cie Translocation 
des Adminifträtions » Collegii von Emden nach Aurich 
"abwarten, Und fihh“dann. ben Faifelichen Wefehten 
lediglich unterwerfen, oder fith,, nach dem Ausdtuck 
bes Grafen von Fridag mtdarı obfequii gloriam 
a ni na als. düssarre 

‚. „vorbehalten wollten. "Da aber, wie id) pothin on- 
| Ie ei ‚das fürgliche —— ge⸗ 

x Yen ».L . — 9384 AR2 KUBA RT ii xeptit 

u nel eg rn rt 
N? (a) Aus bem gebruckten germular. 4 ir) 
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17:6'9 nahm die Ritterfchaft und Emden. und bie Repraͤ⸗ 

fentanten der alten Stände diefe Erklärung zuruͤck, 
und fuͤhrten nun eine ganz andere Sprache. Ich 
will die Adminiſtratoren und den Emder Magiſtrat 

| ſelbſt reden laſſen. So ſagten ſie: „Da die aller⸗ 
„hoͤchſten Patente nur gar zu deutlich zu erkennen 

„geben, daß die ſaͤmmtlichen allerhoͤchſten Kaiſer⸗ 
„lichen NRefolutionen darauf gebauet find, als wenn 
„alle fandes » Eingefeffene, mit der neuen Einrich⸗ 
„tung des Collegii, und demjenigeny was ſonſten 

„wollen verfuͤget werben, einige wenige Renitenten 
»ausgenoinmen, zufrieden, das Gegentheil aber nun⸗ 
„mehr mehr denn landkundig iſt, und ſolches zur 

»allerhoͤchſten Kaiſerl. Cognition nicht gekommen: 
»So kann weder ung, noch denen Landes Eingeſeſſe⸗ 
„nen fuͤr eine Suͤnde, oder Renitenz gegen Kaiſerl. 
Majeſtaͤt zugerechnet werden, wenn mir dafür hal⸗ 
„ten, daß uns ſammt ynd fonders erlauber fen, nad) 
» Anleitung der Allerhöchlten Patente in der gefegten 
»Friſt derer zweien Monathen unfere Mochdurft bei - 
„Sr. Kalſerl. Majeſtaͤt zu beobachten.“ Dam - 
führten fie aus, daß die Commiſſion bisher partheüſch 
verſahren, und durch unrichtige Darſtellungen der 
Thatſachen und durch Winkelzuͤge die kaiſerl. Reſo⸗ 
Intionen ausgebracht habe. Sie fegten daher hinzu: 
„Es mag die unpartheyifche Welt urtheilen, ob man 
‚nfih mit Unfug wider die bisher fubdelegirte Comes 
-„miffion ad juramegtum perhorrescentiae offeriret, 
„da felbige Fein Bedenken träge, uns auf etwaige 
neinfeitige, Berichte die gröbften Verbrechen beizu- 
„„meffen, und die haͤrteſten Beftrafungen, ohne die 

aageringſte Berantworfung ,„anzudringen, « Sie 
mollten.alfo nochmals ihr Betragen bei dem Kaiſer 

rechtſerilgen, die fubdelegirre Commiſſion recuſiten, 
und die Auſhebung der kaiſerlichen Reſolutionen, * 
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fie auf irrige Thatſachen gebauet, und für erfchlichenı726 
hielten, aufzuheben ſuchen (b). Die £aiferl, Decrete 
vom 18. Januar waren von zwei Motarien. dem 
Magifirat in Emden am 22. März förmlid) inſinui. 
ret. Wie aber am 9. April nody das befondere faifer- 
lie Decret, worin die Emder Garnifon cafjıret ». 

. wurde, von eben diefen Motarien infinuiret werden J ſollte; fo war der Poͤbel fo auſgebracht, daß er. bie 
Notarien mit einem unanftändigen Gefchrei, mie fie 

nad) dem Rathhauſe giengen , verfolgte, und fie mit 
Koth und Unflath bewarf, Sie würden ohnfehl⸗ 
bar von dem immer mehr zudringenden Haufen gefizi- 
niget worden feyn, wenn fie nicht, wie fie von dem 
Karhhaufe zurücfamen, in der Hauptwache einen. 
fiheren Zufluchtsort gefunden hätten. Die fehrifte - 
liche Aucwort, Die der Magiftrat den Motarien era 
theilte, war folgende: „Bürgermeiftere und Rath 
„nehmen das alterhöd:fte Decretum caefareum vom 
»18. Jan. abermals für infinnire an, und wie fie 
„nicht ermangeln werden, auch dieſerwegen tie aller« 
„unterthäniafte Nothdurſt Recht ⸗ und Reichs » Cone 
„ftitutionsmäßig allerhoͤchſten Orts zu beobachten. als 
„müffen fie ſich, Die übrigen von fubdelegirter Eom- - 
„ miffion wegen infinuirten Stoͤcke betreffend, auf ihre 
„denen Motarien am 22. März jüngft gegebene Ant⸗ 
„wort, und die dabei angefuͤhrte Oblation ad jura- 
„mentum perhorrescentiae. nochmals beziehen.“ (c) 

(6b) Derer Abminiftrateren und Buͤrgermeiſter und 
Rath der Etadt Emden gemuͤßiate Anweiſung 

wæegen ber Occupirung ber Pachtcomtoiren vom 
24. Mär, 1726. | 

(©) Species Facti. p. 88. | 

64  Wierter 
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Vierter Abſchnitt. 
1. Nach elaem fuͤrſtlichen Aufbot ergreifen die Harlinger und 
die Eingeſeſſenen der gehorſamen Aemter die Waffen. Dieſe 
und die fuͤrſtlichen Truppen marſchiren nad Leer, um ſich der 

Dacht ⸗Eomtoirs zu bemaͤchtigen. Nach einer hitzigen Action 
werden die aufgebotenen Bauern’ und bie fürſtliche Miliz 
von der ſtaͤndiſch emdiſchen Beſatzung und den Renitenten 

geſchlagen, und muͤſſen ſich, nach Verluſt vieler gebliebenen 
und gefaͤngenen Leute, zuruckziehen. 9. 2. Der Fleden Leer, 
und die Oberreider⸗ und DOberledinger ; Communen ſuchen ſich 
bei dem Fürften über ihr Betragen zu rechtfertigen, $- 3. und 
fallen einen foͤrmlichen Schluß, die Nechte des Vaterlandes 
niit den Waffen in der Hand zu vertheidigen. Sie ernennen 
Dberhäupter, die ſich Commun ssZerren nennen, und richten 
eine militairiiche Verfaffung ein. 5. 4 Die Generalftaaten 
verweiien der Stadt Emden ihr tumultuarifches Verfahren; 
und rathen ihr, von allen fernen Thätlichkeiten abzuſtehen, 
$ 3 fo wie dem Fürften die Streitigkeiten in der Güte beijus 
De Der Fürft lehnt Die angebotene ftaatiiche Bermittelung 
a S: 6. Die Generalſtaaten finden nicht gerathen, bei den 
krlegeriſchen Aussichten in Europa die ihnen zuftchende Garantie 

and Manutenenz der Landesverträge zu bandhaben. S. 7. 
Indeſſen fuchen fie die Könige von England. und Preußen zu 
ewegen, mir ihnen zu Abſtellung der Trrungen gemeinfhafts 

liche Sache iu machen. _ Bette Könige finden Bedenken, ſich 
mit: den ofifrichtfchen Streitigkeiten zu befaffen. $, 8. Auf 

die Nachricht, daß dänifche Truppen in Oſtfriesland rüden 
werden, eutjchliegen fich die Generalſtaaten bet einer etwaigen 

Belagerung der Stadt Einden um Widerſtand, und fodern 
die Kronen Frankreich und England auf, ihnen bei einem 

bistaus mit Com Kaifer enthehenden Bruch, nach der Trippets 
VRllianz, den tractaimdßigen Belftand zu verleihen. 5. 9 
Der Köniz von Dannemark Idit Einden und ihre Anhauger 
für feenere Empörungen warnen, und eine Compagnie In⸗ 

fanterie in Düfriesland einrücen. Sie wird in Aurich cins 
quartieret. $. ı0. Die Stadt Emden marbet den legten Virs 
fucb, den Fuͤrſien zu einem Vergleich zu bewegen, wird aber 
abichldalich beichieden; $. 11. worauf ſowohl dad Auricher, als 
dad Emder Gollegium die Acciſe verpachten, da denn jedes 
Collegium fich in den Befig der Pacht⸗Comtoiren zu ſetzen 
fucbet. 4. ı2. Dee Raiier erfenner nunmehro die JErecus 
rion wider die Renitenten, und ertheilet ein Auxiliaterium 

+ auf den König von England, als Churfärften von Hannover, 
auf den Ehurfürfen von der Pfalz und den Biſchof von 
Skünfter. $ .ı3. Diefes kailerliche Patent wirket Verzweife⸗ 
lung. Die fürftliche Miltz mir den gehorfamen Untertbanen 
und die emduch · ſtaͤndiſche Barniſon mit den Kenitenten rücken 
gegen einander. $ 14. Die fürſtlichen Truppen werden 
nach Aurich zurückgedränget. $. 15. Dagegen ziebet dad 
altſtandiſche Corps triumpbirend in Norden cin, Norden 
revoeiret ihre Submiſſion, und tritt wieder au —— 

uden 
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Standen Über, 9. 16. Es fügen: ſich nun auch alle Aemter 

bis auf Friedeburg zu den alten Ständen oder Renitenten. 
8. 17. Die Commun s Herren laden das hoch fehlende Frieder . 
burger Amt und die Stadt Aurich ein, dem Freiheits s Bumde 
oder der Conföderation beizutreten. $..18., Da das Emder 
Colleglum in dem Befis fait aller Pacht⸗Comtolren iſt: ſo 
erhebet es fich wieder, fo wie das Auricher Colleglum ſinket 
und außer Activitdt koͤmmt. ‚$- * Bei dieſen Verwirrungen 
erſuchen "die Generalftaaten die kaiſerliche Commiſſſon, den 
Fuͤrſten zur guͤtlichen Beilegung der Irrungen zu bewegen. 
‚$. 20, Die Ritterſchaft, Emden, Norden und der dritte Stand 
tranen bei dem Fuͤrſten auf einen Landtag an. $. 21. Der 
Fürſt ſchlaͤgt dieſes Geſuch, fo wie alle Tractaten ab. 6. 42. 
Ein Federkrieg vermehret die Verbitlerung an beiden Seiten. 

241 * —V —— — * 1 

’ . . d 4 2 4 $. dns ICH ii. 

fuchte ſich in den Befig der Pacht: Comtoiren zu 
erhalten; "Dagegen wollte das fürftlihe Miniftertum 
den dem neuen Collegio zugeficherten- Schug wirkſam 
zu machen ſuchen. Der Fürft hate in alfer Stille 
die Harlingerländer, und die Eingefeffenen Auricher, 
Sticfhaufener, Berumer und Friedeburger Amtes 
‚aufbieten laffen. Er brachte, wenn die Relation 
richtig iſt, 3843 Mann Cd) zuſammen. Dieſe ruͤck⸗ 
tert unter Anfuͤhrung des Oberſtlieutenants von Staus 
dach (e) mit 100 fürftlichen Reutern und 100 Solda⸗ 
ten nach Leer. Hier lag noch die Emder Garniſon. 

: &o bald man in Leer am 7. April des Morgens um 
6 Uhr den Anmarſch der fürftlichen Miliz. und ber 
* e — ©; | | Banden 

(d). Nach der Harlemer Zeitung von 1726 nur 3000 
Bauern aus ben-Yemtern, und 400 Mann aug 
Syarlingerland, 

(e) ‚Carl Ferdinand von. Staudach war vorhin Droft 
inmn Friedeburg. Nach Abſterben des Oberſtlieute⸗ 

nants von Ungern⸗Sternberg hatte der Fuͤrſt ihn 
juͤngſt zum Oberfilteutenant und Chef feiner Trup⸗ 
pen und zum Droften in Wittmund ernannt. 

lle Hoffnüng zur Ruhe und Frieden mar hun1726 
Xvoͤllig verſchwunden. Das alter Collegium _ 
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1726Bauern vernahm ‚ wurden bie Sturmgloden ange- 
zogen, um die Leerer Einwohner und die benachbar⸗ 
ten Eingeieffenen zur fchleunigen Gegenwehr einzu· 

- laden. ._ Der Capltain Andree gieng mit 54 Solda» 
ten. nad) Loga, um die anfommerde Menge zu tee 

cognosciren. Er wurde durch ein ſtarkes Feuer nach 
Leer / zuruͤckgedraͤnget. Der ‚Oberftlientenaut von. 
Staudach rückte nun big an Leer. Er ließ auf den 

ſſogenannten Sandbergen die Kanonen aufpflanzen, 
Bel der Wage an bem Ufer hatte die Emder Garni 
fon eine Barterie aufgeworfen. Man feuerte nun 

. von beiden Seiten von dieſer Batterie und von ben 
eL Sandbergen auf einander: Endlich drangen die 

Bauern und die fürftiichen. Soldaten in den Flecken. 

Dion fihlüg und ſchoß ſich bald in dieſer, bald. in 

‚jener Straße herum. Der Capitain Andree wurde 
ſchwer verwundet. Er ließ ſich verbinden, und faßte 

hierauf das Commando ſeiner Compagnie wieder an. 

Heil er wegen feiner Wunde nicht ſtehen Fonnte, fo 

commandirte er figend. auf einem Stuhle. Endlich 

gelang es dem Oberfilieutenant von Staudach, bie 

Emder Befagung hinter Ihren Ketranchementen zus 

- rücfjutreiben. Dieſer Scharmügel hielt von zz Uhr 

Vormittags bis 3 Uhr Nachmittags an, . „Grade 

damals ,. wie der Emder Befagung am ftärfften zu⸗ 

geſetzet wurde, um 3 Uhr ruͤckten die Oberledinger 

und Oberreiderländer in Leer ein. Sie griffen unter 

Anfuͤhrung der ſogenannten Commun « Herren oder, | 
Deputirten ber Dorffcyaften die fürftlichen Soldaten 

und die: änfgebotene Matinfchaft in der Kreuzſtraße, 

wo bleſe bereits ihre Kanonen aufgepflanzet hatten, 

an. Unterſtuͤtzt von der Emder Beſatzung, draͤngten 

ſie nad) einem langen Oefrchte, die fuͤrſtlichen Trup⸗ 

pen von elner Straße in bie andere zurücd. Ohnge⸗ 

führe um 9 Uhr des Abende, ſaud ber Oberfilieugenant 
an ã * von — J 
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von Staudach gerathen, Leer zu verlaſſen, und ſichta6 
nach Aurich zuruͤckzuziehen. Bon Seiten der Emder E 
waren vier Mann, und darunter der Adjutant Bart. 

mann, geblieben. Neune waren verwundet. Die 
Fuͤrſtlichen ſollen 136 Mann verloren haben. - Außer 

diefen hatten fie 75 Verwundete. Die mehreften 
darunter waren Sandleute, Die Emder hatten zwei 
Fahnen und fünf Trommeln erbeuret, und 87 Marin 
gefangen genommen. Diefe Fahnen, Trommeln 

und Öefangene ließ der Chef der Emder Befagung, 
Capitain be Move an dem andern Tage nach Emden 
abführen (D. Ich bemerfe nut von diefer Action, 
daß der Oberſtlleutenant von Staudach durch feine 
Ueberlegenheit die Emder Beſatzung aus ihren 

Retranchementen und aus dem Flecken würde ge» 
ſchlagen haben, wenn mehrere Ordnung unter den 
aufgebotenen Landleuten geberrfcher Hätte; - Miele 
von “ihnen ffreiften, ſtatt zu fechten, in Leer herum, + 
ſchlugen Fenfter und Ihüren ein, und plündertenPie 
Schraͤnke aus (g). Es läßt fich Hier alfo feine Ord⸗ 
‚nung gedenfen, Diefer biurige Vorfali in Leer zog . 

‚ die mißlichſten Folgen nach ſich. Die Erbitterung 
‚von beiden Seiten flieg mit jedem Tage, und die 
Empörung wurde allgemein, DE 

er Te $. 2 

(N. Aus ber gedructen Relation, und aus der Hars 
lemer Zeitung von 1726. No, I6. Die eine ers 

beutete Fahne gehoͤrte der zweiten Compagnie der 
Stadt Eſens. Eie führte die Sjnfcheift: Da pacem 
"Domine in! diebus nofris, und auf der andern 
Seite: Teinpore Pacis cogitandum de bello, Erft 
‚1750 bat das Adwiniſtrations⸗Collegium diefe 
Sahne einer Efenfchen Deputation wieder ausge⸗ 

‚ liefert. Landſchaftl. Acten. Se 

(8) Ein ganzes Heer von Thatfachen, bie von einem 
, NRotatio aufgenommen worden, bewaͤhret dieſes. 

Relation. p. 3-8. | | 
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23726 LE gr $. 2. - dent . 

Die: Eingefeffenen des Fleckens Leer und. die 
‚Communen in Oberreider» und Oberledingerland 
„waren die higigften Renitenten. Seitdem ber Droft 
‚Samy dü Pont mit. den Stickhauſener Bauern in dem 
‚Monat Februar in Leer eingefallen war, hatten fie 

‚öffenslich die Waffen: ergriffen, und milicaieifche Eins 
‚richtungen gemachet- Wie der Oberftlieutenant von 

Staudach feine Mannfchaft nad) Leer führte, batte 
ihm der Fürft ein Reſcript mitgegeben, welches er 

‚ben Eingefeffenen des: Fleckens Leer und den. Ober⸗ 

- zeider und Oberledinger Communen einhändigen follte. 

Es lautete fo: „Se. Hochſuͤrſtl. Durchl. wollen, daß 

„die Communen, und die Eingefeffene des Fleckens 

Leer, die bishero wider Ihro Kaiſerl. Majeſtaͤt 

Jund Se, Hochfuͤrſti. Durchl. die Waffen ergriffen 

„haben , ſolche alfo fors,niederlegen, und ſich aller 

‚„fernern ‚Gewaltshätigfeiten ‚enthalten fallen. . — 

Aluch wollen Se. Hochſuͤrſtl. Durdjlaucht „ daß die 

Communen die Emdiſchen Soldaten aus dem Flek⸗ 

fen Leer wegſchaffen, zumalen Ihro Kaiſerl. Maje⸗ 

Iſtaͤt ſolche Garniſon caſſiret haben. Wenn ſich die 

„Deputirten des Fleckens und der übrigen Commus 

sonen hiezu verfiehen: fo wollen Se. Hochfuͤrſtliche 

Durchlaucht vor Dero Perfon ihnen und Denen 

„Commünen Gnade und, Pardon wieberfahren. lafe 

"fen. —  Hierüber haben die Deputitten der Com» 

\ „munen und-bes Fleckens Leer ihre Erklaͤrung an ben 

7Oberſtlieutenant von Staudach innerhalb zwei Stun⸗ 

Iden ſchriſtlich einzuſenden. Wenn feine, ‚ober eine 

" „unzulängliche Erflärung erfolget : fo werden Ge, 
sochfurſtl. Durchl.'zu Ihrer Sicherheit und zu Ret- 

RFtuͤng Ihrer der Kaiſerl. allerhoͤchſten und ihrer 

Obrigkeitlichen Autoritaͤt, ungeſaͤumt das noͤthige 

vortkehren laſſen. ‚Sie wollen auch an allen daraus 
| enlſtehen ⸗ 
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wentftehenden Unglücen unſchuldig ſeyn, zumalenz 726 

Dden Communen und dem Flecken Leer in. dieſer Reſo⸗ 
Ilution ſo viele Landesfuͤrſtliche Gnade nach ſo groben 

WVerbrechen angeboten wird. Wornach fie ſich zu 
„richten haben.“ Da der Oberſtlieutenant Dig fern 

ſchon in den. Waffen vorfand, fo konnte er Das Re⸗ 
ſcript nicht abgeben. Erſt nach der Action wurde es 

den Leerern und ken Communen eingeliefert... Sie 
‚beantworteten es am 10. April. unter andern ſo: 
Man hat mit äußeriter Wehmuth vernommen, daß 
„Ihro Hochfürftl. Durchlaucht beigebracht worden, 
„als wenn. die Eingefeflenen. wider Ihro Kalſerl. 

»Majeftät und Ihro Durchlaucht die Waren. er 
„griffen, da doc) Landkundig ift, daß man fid) bei 
„Ermangelung des obrigkeitlichen Schuges, wur 
„wider offenbare unerträgliche Gewalt ſchuͤtzen, und 
„deswegen bie fländifche Mitiz zu Hülfe rufen müfs 
„fen. — Und da noch bis auf den heutigen Tag 
„denen ingefeffenen Jammer und Elend, ja der 
„gaͤnzliche Ruin angedrohet wird: fo kann ihnen bie 

„Entaͤußerung der ſtaͤndiſchen Miliz nach Recht uns 
„möglich zugemuthet werden: — Uebrigens hoſſen 
„fie zu Gott, er werde Ihro Durchlaucht Herz zu 
„Friedens Gedanken lenken, und ſchaffen, daß den 
weitern Sandverderblicyen Itrungen ‚möge vorger 

„beuget werden, zumalen alle Eingefeflenen gerus.in 
accordenmaͤßiger Treue: und, Gehorfam verharren, 

bei -Einbrecdyung der- Accorden aber fid) von allen 
„ihren Befugſamkeiten : nicht. veeſtoßen laſſen koͤn⸗ 

nen.“ A 12. April ſandten ſie wieder eine Recht⸗ 

fertigung ihres. Benehmens dem Fürfteniein. ;Docin 
druͤckten /ſie ſich unter ‚andern fo aus: „Alle Einge⸗ 
ſeſſenen begehren nichts anders, als die ungekraͤnkte 
vBeibehaltung der Accorden, find auch fo willig, als 

oſchuldig, alles auf einen. ordentlichen rechtmaͤßigen 
im ni 1,05 08 TO us⸗ 

4— 
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- 3736, Ausfpruch anfommen zu faffen; nur wollen fie.hofe 
fen, daß fie nicht ungehört mögen verdammt ,- for 

„dern ihre habende Befugſamkeit vorzubringen 
„ihnen verſtattet werden möge, wozu- fie bisher 
„durch mwidriges Einftreuen nicht gelangen fünnen, 
„fondern von allem Gehör ausgefchleffen worden.“ 
Den Canzler Brenneifen gaben fie fuͤr den Urheber 
aller dieſer Irrungen auͤs. „Man ift — fchrieben 
fie — „von ihm verſichert, daß er eben der Mann 
„alleine ift, welcher Jahre durch fand und $eute in 
„Feuer und Flamme zu feßen und das arme fand 

„durch feine neuerliche Concepte ins äußerfte Ver- 
„derben zu ſtuͤrzen meditiret, und um ſeinen uner- 
„meßlichen bekannten falſchen Ehrgeiz zu ſaͤttigen, 
„des fo theuerſten und gnaͤdigſten Landesfuͤrſten 
„Herz von der landesvaͤterlichen Zuneigung und von 
„den wnfchäßbaren. Sriedensgedanfen- zu entfernen 
»fuher ch,“ ·· | 

BE min. Ge» 3er 

7° Die Leerer, Ober. Reider und Oberlebinger _ 
faßten nun den Schluß, die Rechte: des Waterlarıs 
des, die fie gefränfer hielten, mit den Waffen in 
der Hand zu vereheitigen. In Leer hielten fie durch 

bevollmächtigre Deputirten von jeder Commun Were 

ſammlungen. Diefe Deputirten nannten fie Comes 
munherren. Sie fehrieben in ben verbundenen 

Eommunen Beiträge zu ihrem Militärmefen aus, 
ordneren die Wachen an, und brüchten Die wider⸗ 

fpenftigen oder fäunihaften Eingeſeſſenen. Auch) 
machten fie hin und wieder, befonders im Gretmer 
ind Emder Amer, Proſelyten. Viele Commimen 

in diefen Aemtern fhlugen fich zu ihnen, Weis 
SE TE, einigte 

) Fuͤrſtl. Finalreſolution an Ihro hochmoͤgenden 
FEommittenten vom 30 April 1726. p. 26 — 32. 
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einigte Communen oder verſammlete Vollmachten 
der vereinigten Communen, war die gewöhnliche 
Unterſchrift ihrer Verordnungen und Verfügungen. 

as fie machte, und wie fie dachten, werden ein 

726 

paar Beyſpiele erläutern, „Leer, den 9 Aprik 
„Uns befremdet es fehr, daß ihr eudy verwegert 
„habet, einige Mannfchaft in Leer zur Meintenis 
„rung gegen die Räuber zu fenden. Wir woller 
„eud) hiedurd) erfucher haben, bier. täglich 6 Mann 
»zu haben, und auf den erften Schuß oder Glocken⸗ 
„ſchlag Mann bei Mann aufzufomnen, bei 10 Rl. 
„Brüche vor jeden Mann. Gonften .müffen wir 
„euch zu Raifon bringen. — Unſere Feinde find 
»gefchlagen, und wir hoffen, der große Gott wird - 
„ung weiter beiftehen, daß wir euch und ung für 
„gewalttreibende Jeure fuchen zu decken und einen 
paccerdmäßigen Frieden zu haben.“ — "Ferner 
an einige Schuͤtmeiſter in Niederreiderland. „Leer, 
„den 27 Yan, Es verwundert denen fämmtliden 
»Dier verfammleren Communen, daß ihr eure mann» 
„bare Mannſchaft allhie fü ſchlecht einfender. Ihr 
werdet hiemit erſuchet, zur Beibehaltung ſtaͤndi⸗ 

 nfcher Freiheit morgen gegen 10 Uhr eure völlige 
»Mannfchaft allbie denen Communen zu präfentis 
„ren; in Entſtehung aber werben diefelben euch die 

„Viſite geben, und die Brüche, ehe ihr es erwar: 
„tet, abholen müffen.“ * — 

An die Heuerleute zu Muhde: „leer ‚ben 20 
„Jul. Demnach ihr zeithero nachläßig geweſen, 
„euer Contingent zur Beibehaltung unfrer Freiheit 

„zu erlegen, als befehlen-mwir euch, daß ihr.euch 
| -n»gegen.8 Uhr übermorgen bei Uns einfinder, und 

„eure Quote bezahler, in Entftehung koͤnnt ihr euch 
„eine Bifite verfihern.“ Berner an die Schuͤtte⸗ 

\ — me iſter 
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g776mmeifer zu Voͤln. „Leer, den 3 Aug... Euer Kirch⸗ 

„fpiel wird erſuchet, 12 wehrbare Maͤnner, und 
„keine Kinder, mit gutem Gewehr gegen Mite 
„wochen allhier ‚einzufenben. In Entftehung wer 
„bet ihr die würfliche Execution nad) Bauerrecht 
ozu erwarten baben (i). 

— 

Schon im Anfang Februars, wie das alte Ad⸗ 
miniſtrationscollegium ſich mit Gewalt in den Be⸗ 

ſitz des Leerer Pachtcomtoirs geſetzet hatte, ſchien 
ein Buͤrgerkrieg unvermeidlich zu feyn. Der Mas 
gifirat in Emden harte wiederum die Generalftaa« 
ten zur Handhabung der unter ihrer Garantie ers 
richteten Landesvertraͤge aufgefodert, und fie gebeten, 
den Commendanten Feltmann zu beordern, die hole 
ländifche Garnifon in Emden zur Befchügung der 
Pachtcomtoiren auch außer der Stadt zugebrauchen, 
Bereits einigemale, und zulegt am 25 “ul, 1725 * 
hatten die Generalſtaaten den Schluß gefaffet, fich 
bei den weit ausfehenten oftfriefifchen Streitigfei« 
ten neutral zu halten. Auch die nun in ihrer Vers 
hg vom 19 Febr. 1726 genommene Reſo⸗ 
ution entfprach nicht dem Wunſch der Stade Ems 
den und_der mit ihr verbundenen Stände. Der : 
wefentliche Einhalt des hierauf gebauten Schrei— 
bens an ven Magiſtrat ift diefer: „Mit Leidweſen 
„baben wir vernommen, daß die Unruhen in Ofts 
„friesland zu Ertremitäten ausgebrochen find. Won 
„Anfang diefer neuen Ereitigkeiten her haben wir 
„beide Partheien zu bewegen geſuchet, ihre Strei— 
„tigfeiten in der Guͤte beizulegen, auch lieber von 
„dem praͤtendirten Rechte etwas Rn, als 

Sp. Kai Beyl. p. 28 32 | 
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„die Sachen auf das aͤußerſte kommen zu laſſen; 1726 
„allein die Gemuͤther find dazu von beiden Seiten 
„nicht geneigt gewefen. Die Stände ſowohl, als 
„der Zurjt, haben fid) an Sr. Kaif Majeftär, als 
„oberfien Richter im Reich gewendet, und die alten 
»Abminiftraroren wie auch der Magiftrat zu Ems 
„den, haben fich auch felbft zu der Zeit, da die 
„Commiſſion fchon in Oftfriesland gemwefen , erflä« 
„tet, ſich Ihro Kaif. Majeftär Judicatur zu unters 
„werfen, daher fommen ung die vorgenommenen 
„gewaltthätigen Handlungen befonders zu der Zeit, 
„da täglich die Kaiferliche Decifion erwartet wird, 
„fo ungeitig als unvorfüchtig vor. — Modymalen 
„wollen wir den Magiftrat in Emden und ihre An« 
„haͤnger hiemit erinnert haben, von allen ferneren 
»xhärlichfeiten abzuftehen, ihr Vergeben zu ent 
»fhuldigen, und durch Gelindigfeit die Ruhe wies 
„der berzuftellen; denn die etwanigen Beſchwerden 
„wider die Kaiferl. Decrete müffen nicht durch Tu— 
'„mult und Thärlichfeiten , -fondern durch ordentliche 
„Mittel angebracht werden. Wir wollen uns mit 
„den Feindfeligfeiren nicht. bemengen, und daher 
„unfere Miliz, welche in Emden lieget, blos zur 
„Sicherheit ver Stadt dorten halten , fie aber nicht 
„außerhalb der Stadt, zu den gegenwärtigen Uns 
„ruhen gebrauchen laffen. Ohne ung indeflen dars 
„auf einzulaffen, durch weflen Schuld die Befriedis 
„gung der bholländifchen Creditoren zurückgehalten 
»wird werden wir, falls deshalb feine fchleunige 
„Vorkehrung getroffen wird, uns unferes in den 
vVerſchreibungen zugeftandenen Rechtes bedienen, 
„und die Erecution verfügen laffen — Uebrigens 
„wollen wir von der Weisheit des Magiſtrats die 
„Enthaltung aller Thärlichkeiten, die Vorbeugung 
„neuer Tumulte, und die Beherzigung der Folgen, . 

Vſtfr. Geſch. 7 2. u: „welche 
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| 1736 „welche folches Verſehen nach ſich ziehen muß, er⸗ 

warten (k).“ 
Fass 

$. 5. 
Zwar hatten die Generalftaaten ſich vorgenoms 

men, ſich nicht mie den oftfriefifchen Streitigkeiten 

zu bemengen, noch weniger ber Stade Emden und 

den mit ihr verbundenen Ständen zur Aufrechrhals 

"tung der unter ihrer Garantie getroffenen Landes⸗ 

vertraͤge, die ftarfe Hand zu bieten; indeffen fahen 

fie zum Veften des Landes und auch wegen ihres 

eignen Intereſſe gerne, daß Die Tumulte nicht wei⸗ 

ger um fi) griffen und Eintracht und Ruhe wieder 

zuruͤcktreten möchten, Sie ſandten daher, gleich 

nad) der letztern in Leer vorgefallenen Aetion, ihren 

Committirten Lewe von Aduard nad) Oſtfriesland. 

Dieſer traf am 23 April in Aurich ein (1). Er 

ſtellte dem Fuͤrſten die mislichen Folgen vor, denen 

er ſich und das Land ausſetzen wuͤrde, wenn er alle 

Vergleichsvorſchlaͤge ſo ſchlechterdings von der 

Hand weiſen wollte. Dieſen Zweck zu erreichen, 

trug er dem Fuͤrſten die ſtaatiſche Vermittelung an. 

Der Fuͤrſt erwiederte hierauf unter dem 30 April 

ſchriftlich: „Sr. Hochfuͤrſtl. Durchl. haben vor der 

AgInterceſſion und Vorſprache Ihrer Hochmoͤgenden 

„alte Conſideration, weil Ihro Durchl. aber auf eine 

landesvaͤterliche guͤtige Art, die zu $eer und in der 

„Gegend dur) bie Emder in Aufruhr gebrachten 

ECommunen zum Abfiand ihrer. Empörung bewe⸗ 

„gen wollen, und diefe hingegen auf eine freche 

„Weife ſolche Gnade verworfen haben, — und 

| . Ä — „dann 

(k). Gegemantveifung des zmwifchen den Kafferlichen 

Decreten und den oftfriefifchen Accorden nicht 6 

-  findlichen Unterſchiedes p. TI 14. Br 

M Landſch. Acten. = | 
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„dann biefe Empörung nicht ſowohl St. Hochfuͤrſtl. 726 
„Durchl., als Sr. Kaiſerl. Majeſtaͤt, und Ihro 
„darunter waltende allerhoͤchſte Auroricät betrift, fo 
„wird es Sr. Hochfuͤrſtl Durchl. als einem dem 
„Kaiſer und dem heil. Keiche mit Sehnspflicht zu 

. »gethanen Reichsfuͤrſten und Vaſallen nicht uͤbel 
„gedeutet werden koͤnnen, daß fie in dieſer Die Lehns⸗ 
„Oberherrliche Jura betreffende Sache, oßne Jhro 
„Kaifert. Mojeftät Vorbewußt etwas En 
„Bedenken fragen müffen. — Sr. Hochfürftl. 

- „Durch. haben aud) das Dienft - freund » nachbara 
nliche - Vertrauen zu Ihro Hochmögenden hoben 
„Aequanimität, daß Sie diefe Refolution Ihnen 
„defto weniger werden misfallen. laffen ‚ hadıdem 
„Sie die von Sr, Kaiferl, Majeftät in Preußen: 
„Ihro angetragene Mediation und Interceſſion aud) 
„ablehnen müflen (m).“ — Mach der Kückfunfe 
des Herrn Aduard machten die Generalſtaaten nod) 
einen Berfuc), den Fürften zu einem, Vergleich zu 
überhofen. Sie ſchrieben an den Fuͤrſten, „daß N 
„es ihnen mwehe thäte, daß. von Sr. Hochfürftl. 
»Durchl. fein Schritt zu einem Vergleiche gethan 
wuͤrde, und daß nach der Kückreife des Herrn von 
„Aduard neue Ihätlichfeiten vorgenonimen worden. 
„Sie wollten nicht unterſuchen, ob die Kaiferlichen 
»Decrete mit den Sandesgefesen und den Verträgen 
„übereinfämen, oder nicht (n). ie blieben aber 

T 2 „doch 

(1) Fuͤrſtl. Finalreſolut. an Ihro hochmoͤg. G Com⸗ 
— vom 30 ae 1726 ift befonders abge 
ruckt. 

(n) Man hatte ſich von beiden Seiten über dieſe Frage 
lange-grfritten. In ven vorigen Jahre war here 
ausgefommen: Unterſchied zwiſchen den Kaifer« 
lichen Deereren und den offriefifchen Accorben, 

oder 
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1726, doch Ausſpruͤche zwiſchen Partheien, von welchen 

»gejchehen wäre Co)“ 

ten fie num nicht die Sanbesversräge, deren Manute- 

„jede Parthei, zu deren Beſten fie ertheilet worden, 
„nicht mehreren Vortheil zu ziehen brauchte , als 
„fie felbft gut fande; ja von welchen fie felbit aus 
„Liebe zum Frieden und aus anderen Gründen, völs 
„lig ie fonnte, wenn fie es gerathen achtete. 
„Sie, die Generalftaaten, wollten die wichtigen 
„Gründe nicht wiederholen, welche ven Fürften bes. 
„wegen müßten, bei den ißigen Umftänden, fih - 
„nicht fo fehr an die Kaiferlihen Befchlüffe zu hal⸗ 
„ten. Sie wären öfters vorgebracht, und man. 
„hätte gehofft, daß er ſich dadurch härte auf andere 
„Gedanken bringen laffen. — Uebrigens haͤtten 
„ſie ſowohl wegen ver Machbarfchaft, als wegen der 
„großen Summen, die die Holländer denen Dftfries 
„fen vorgeſtrecket und deren Zinfen fchon bis auf 
»44125 Gulden aufgefchwollen wären, ein gar zu 

„großes Intereſſe bei Heritellung der Ruhe in Oft. 
„friesland ,. als daß fie ihre Aufmunterungen bei 
„St. Hochfürfkl, Durchl. nicht verdoppeln follten, 
„ut ihn endlich zu überholen, ſich geneigter zu 
„einem gürlichen Vergleich zu bezeigen, als bisher 

| 5. 6 * 
Warum ſprachen doch blos die ———— | 

von Eühne und Ausgleichung? Warum handhab⸗ 

nenz 

oder eccordenmäßige Juſtification der ofifriefifchen 
Stände in pundto fubmifionis cum clausula: sal- 
vis pactis publicis, und nun grade um dieſe Zeit 
ließ das Auricher Coflegium die accordenmäßige 
as des nicht befindlichen Unterſchieds 
rucken 

(0) Wagenaer vad, Hist. T. 18. B. 72, p. 517. 1 
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nenz fie boch fo feierlich übernommen harten? War: 1726 
"um überließen fie vem Kaifer die Decifion ftreitiger 
Puncte, die nad) dein Accorden entfchieden werden 
mußten, deren Interpretation und Auslegung ihnen 
von dem fürftlichen Regierhaufe und den Ständen 
übertragen war? Wenn fie jemals gegründete Urs 
fachen hatten, ſich bei den oſtfrieſiſchen Irrungen 

thaͤtig zu zeigen; fo hatten fie foldye grade zu diefer 
Zeit, da die Pachtcomtoire, die felbit ihnen vers 
hypotheciret waren, bald von ber einen, bald von 
der andern Seite mit Waffen in der Hand beftüre 
meet und weggenommen wurden. Warum, faßen 
fie ftile, da. ihnen doch die parate Ererufion in 
Miszahlung der Zinfen verfchrieben war, und ißo 
fein Heller ihnen’ausgezahlee wurde.‘ Und dennoch 
beobaßhteren fie die Neutralitaͤt! Ihre Ablehnungs« 

‚gründe zur Handhabung der Verträge nahmen fie 
daher, weil fo wenig der Fürft als die Stände in 
einem fo langen Zeitraum, worin fie fid) über die 
Verträge geftritten hatten, fie gar nicht angefpros 
chen hatten, und man fie ige erſt wieder herbeiziehen 
wollte, da die Sachen durch gerichtliche Proceduren 

. eine andere Geſtalt befommen hatten. Sie wollten 
alſo damit fagen, die Stände häften dadurch), 
wenigftens bei den neu vorſchwebenden Efreitigkei- 
ten, ihrer, der Generalftaaten Garantie, entfaget, und 
koͤnnten fie alfo nun in diefem alle nicht zur Hands 
babung der Xccorden aufgefodert werden. So 
fchrieben fie unter dem 23 Jul. an den Magiftrat 

in Emden. Schon in dem vorigen Bande hab ic) 
ausgeführet, mie die Stände überhaupt und Die 
‚Stadt Emden befonders fih wider Willen ver Ge 
neralftaaten 1681 an den Kaiſer gewandt, und ein 
Kaiferliches Protectorium und Confervatorium auf 
Brandenburg und Ne ausgebracht hatten, wie 

23 fe 
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3725fie 15892 mit den Churfuͤrſten von Brandenburg 

eine befondere Konvention errichtet und wie Dadurd) 
die Generalftacten ihren bisherigen großen Einfiuß 
aufOftfriesland verlohren haben. Auch diefes Be— 
nehmen. der Stände misjiel den Generalſtaaten fo 
ſehr, daß fie in dem vorgedachten Schreiben vom 
23 Jul. der Stadt Emden den Vorwurf machten, 
als wenn fie ſich der ſtaatiſchen Affiitenz begeben 
hätten. „Wir fönnen nur — fehrieben fie — 
„durch freundliche Mittel der Ereeution der Kai⸗ 
»ferlichen Decrete zuvorfommen, und allenfalls 
„mit andern Mächten überlegen, wie den zu be— 
„fuͤrchtenden Folgen von den gegenwärtigen Tioubs 

»len vorzubeugen fy. — Ihro Hochmögenden 
„halten fid) verfichert, daß, falls der Magiſtrat dies 
„ſes reiflich überleget, derfelbe wird geftehen muͤſ— 
„fen, daß in dem Zuftande, worin der Magiftrat 
„die Sachen ſeit 1681 hat bringen helfen, von 
»Ihro Hodymögenden nichts mehr gehoffet, noch 
„ihnen angemuthet werden fönne (p).“ Dies * 

inde a 

CP) Species facti Beilage p. 21. Diefer Vorwurf 
veranlaßte den von fländifcher Seite ausgegebenen 

Tractat: Het levende Staatische Recht van Guaran- 
tie over de Oostfriesehe Accorden. Hierin fc}. 
ten bie Stände zu beweifen, daß die eneralſtaa⸗ 
ten ihre Ginrantie nicht zurück genommen hätten, 
weil fie noch ihre Befagungen in Emden und auf 
Leerott hatten, und eben dieſe ihre Befugſamkeit 
zur Beſetzung Blog in der Garantie gegründet und 
eine Folge derfeiben wäre, mie auch, daß fo wenig 
der Fürft, als die Stände fich diefer Garantie bes 

. geben hätten, welches fie aus den fürftlichen Huls 
dDigungsrenerfalen und dem frändifchen Homagial« 
Eide folgerten, Hierauf erfchien von fürftlicher 
Seite: Kurze Antwort auf den Bericht vom der 
wahren Befoffenheit des oſtfrieſiſch⸗ſtaatiſchen 

Er | Guaran⸗ 
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indeſſen nur ein bloßer Vorwand der Generalſtaa. 1746 
ten. Waͤre es ihnen ein Ernſt geweſen, ſich der 
uͤbernommenen Garantie und der Manutenenz zu 
entſchlagen, und ſich mit den oſtfrieſiſchen Streitig⸗ 
keiten nicht mehr zu befaſſen, warum zogen ſie denn 
ihre Beſatzungen aus Emden und Leerort nicht wies 

der zurück? Ihre Manntenenz der oftfriefifchen Vers 
frage wider die Kaiferlichen Decrete würffam zu 
anachen , Fonnte leicht einen Bruch zwifchen ihnen 

und dem Kaijer veranlaffen. "Diefes wollten fie bei 
ihren friedfertigen Gefinnungen um fo viel mehr 

vermeiden, meil fie durch die Quadrupelalliang feit 
‚1718 mit dem Kaiſer fo genau verbunden waren, 
num aber das in dem vorigen Jahre 2725 zwifchen 
dem Keifer und Spanien zu Wien erridytete Buͤnd— 
niß die Ruhe in Europa zu flören fihien. Die Bes 
fagung aus Emden zu ziehen, war gefährlich, wenn . 
eine fremde Mache bei dem Ausbruch eines wieder 
‚zu befürchfenden Krieges die Stadt befegen follte, 
Die Provinz Gröningen lag dann dem Feinde offen, 
und die Emſe war in feinen Händen, Den Mugen, 
ben ihre Beſatzung in Emden in dem ſpaniſchen 
Kriege gewaͤhret hatte, konnten fie nicht vergeſſen. 
In Emden wollten fie alfo die Beſatzung zu ihrer 
eignen Sicherheit behalten, und nicht zugeben, daß 
dieſe Stadt angegriffen werden follte; duch wollten 
fie fi) mit den Streitigfeiten außer der Stadt nicht 
fo weit bemengen, daß dadurch Irrungen zwifchen 
ihnen und dem Kaifer ausbrechen follten, Freilich 

- a | za | war 
* 

— 

Guarantierechts. Hierin fuchet der Schriftſteller | 
„ auszuführen, daß die flaatifche Garantie mit der 

Kaiferl, und des Reichs Jurisdiction-und Hoheit 
firitte, daß der Kaifer fie aufgehoben, und felbft 
die — ſich * 1681 der Garantie bes 
geben hätten, - f 
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1726war auch .alsdenn ein Bruch zwifchen ihnen und 

dem Kaifer zu beforgen, wenn Reichs » Executions⸗ 
Truppen die Stadt belagern und fie die Defenfion 
übernehmen wollten; aber alsdenn waren fie als der 
angegriffene Theil anzufehen, und hatten in dem 

Falle den ihnen von den Kronen England und 
Sranfreich. im der Tripleallianz ‚zugeficherten Bey« 
fand zu erwarten. Daß fie diefe Tripleallianz (g) 
bei den oftfriefifchen errungen in ihrem Geſichts⸗ 
freife hielten, wird ſchon der folgende $. zeigen. 
Sie wünfchten indeffen die Herftellung der Ruhe 
in Oftfriesland, ‚und fuchten folche durch Ermah- 
nungen, DBergleichsvorfchläge und Tractaten zu er» 
halten. Dies war ihr Syftem. | 

§. 7% 

Wie die Generalftaaten diefem ihrem Syſtem 
freu geblieben, wird der Erfolg zeigen. Sie ließen 
es nicht blos bei Ermahnımgen zum Frieden bes 
wenden, fondern gaben nun auch ihrem außerordent» 

lichen Meſandten in London Heinrich Hop auf, den 
König von England, der als Churfürft von Hanno⸗ 
ver verpflichtet war, den zu Hannover jwifchen dem 
dürften und den Ständen 1693 getroffenen Ver 

gleich 

(Q So lautet ber 5 Artikel: »Wenn einer von biefen 
»Alliirten Durch die Waffen von einem Prinzen oder 
»Staat, er ſey wer er wolle, ſollte angegriffen 
»werden, fo wolen die andern Aliirten ihren Fleiß 
»anwenden, bem beleidigten Theile von dem Ag⸗ 
»greffor Satisfaction zu verfchaffen. $. 6. Wenn 
»aber dergleichen Borftelungen nicht den erwuͤnſch⸗ 
»ten Effect vermögen, fo follen die andern verbun⸗ 
»den ſeyn, ohne Auffchubihren Alliirten beisufteben, 
»und ihm folgenden Suecurg fenden ıc.« Zinckens 
europaͤiſche Friedensſchluͤſſe 1 Theil p 557. — 
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gleich zu handhaben @), zu bewegen, mit ihnen zu 726 
Beilegung der oſtfrieſiſchen Streitigkeiten gemein- 

ſchaftliche Sache zu machen. Dann erſuchten ſie 
auch den König von Preußen um feine Vermitte⸗ 
bung, die in Oftfriesland geftorte Ruhe wieder her⸗ 
zuftellen (s). Der König von England war in dem 
vorigen. Sjahre bei feiner Anmefenheit in Harnover 

. von den oftfriefifchen Ständen um feine nterceffion - 
und Beiftand angetreten. Durch die Zwifchenfunft 
des fürftlichen Regierungsrathe Becker war aber 
ihr Plan gefcheitert. Auch haften die angebrachten 
Klagen der unbefriedigten Hannöverifchen Credito⸗ 
ren dem Könige einen üblen Eindruck von den’ oft 
friefiihen Ständen und deren Verfaſſung beige« 
bracht. Daher Fonnte nun der holländifche Geſandte 
Hop in London nichts ausrichten. Auch ftanden 
dem Könige von Preußen die Kaiferl Reſolutionen 
und Verfügungen in dem Wege, fic) vor der Hand 
mit den ofifriefifchen Streitigkeiten zu befaffen. 
Die Generalftaaten furhten num nochmalen den 
Fuͤrſten dur) dringende Vorftellungen zu bewegen, 
fi) mit den Stänten in Tractaten einzulaflen; und 
durch einen gütlichen Vergleich ſich und feine Unter» 
ehanen zu beruhigen. Der Fürft wieß aber noch« 
malen die Tractafen von der Hand, und wollte von 
den Kaiferlichen Decreten nicht abweichen. Zwar ⸗ 

— | fchrieb 

«(r) Hier irrten fich die Generalftaaten. Durch Vers 
mittelung der Churfürften von Hannover und 
Brandenburg mar freilich der Vergleich 1693 abs 

efchloffen, fie hatten aber die Gemährleiftung nicht 
ee Indeſſen hatte die Krone England 
darch ihren Gefandten Wynwood zugleich mit den 

Generalſtaaten 1606 die Garantie über den damas ı 
ligen Emder Landtagsfchluß übernommen. k diefe 
Gefchichte 3 Hand p. 500. 

(e) Landſchaftl. Acten. 
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1726fchrieb er — mären die Kaiferlichen Decrete als, 

Ausfprüche zwifchen Partbeyen anzufeben, weichen 
mie Bewilligung beider Partheyen entfaget werden 
koͤnnte; fie wären aber zugleich folche Ausfprüche, 
wobei auch der Lehnsherr intereffiree wäre, und von. 
welchen der Lehnsmann nicht abgehen koͤnnte, ‚ohne 

die Rechte bes Lehnsherrn zu Fränfen; und biefes 
koͤnnte er als Reichsfürft nicht thun (9. 

$. 8. 

So bald die Generalftaaten nachher in Erfah— 
rung brachten, daß der Fürft. im ‘Begriff ftand, 
dänifche Truppen in tie Provinz zu führen: fo ent« 

ſchloſſen fie ſich, ernſthaftere Maasregeln zu treffen, 

weil fie befürchteten, daß Emden in Belagerungs« 

ftand gefeger, erobert und mit fremden Truppen bes 

feßet werden fonnte. Diefes war ſchnurſtracks wider 

ihr ofebemelderes Intereſſe. Sie faßten den ſchleu⸗ 

nigen Schluß, ihre Befagung fowohl in Emden 
als in Seerore mie zwei Bataillonen zu verftärfen, 

Pi 

Hievon ertheilten fie gleich dem franzofifchen , eng« 
lifchen und preußifchen Gefandten in dem Haag 

Rachricht. Dem legtern wohl darum, weil au 

der König von Preußen in Emden eine Beſatzung 

hatte, und daher nicht zugeben fonnte, daß die 
Stade angegriffen würde. Frankreich und England 
foderten fie auf, ihnen den in der Tripleallianz 1717 

zugeficherten Beiftand zu verwihen, wenn die oftfries 

fifchen Unruhen zwiſchen ihnen und dem Kaifer oder 

einer andern Maͤcht einen Bruch veranlaffen follten. 

Den König von Dännemarf.erfuchten fie, mit ihnen 
gemeinfchaftlihe Sache zu machen, um die oft« 
friefifchen Streitigkeiten durch einen Weg der Sühne 

zu heben. - Hiemit wollte ſich aber der König nicht 
eo: 2 befafe 

(t) Wagenaer e. l. | 
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befeſſen. Er war der Meinung, daß man den Kai⸗ rz226 
ſerlichen Decreten ihren Lauf laſſen müßte. Mad)» 
her ſchlugen nochmalen die Generalſtaaten vor, daß 

man unter dänifcher und ihrer Vermittelung in 
dem Haag und zwar in der Art einen Vergleich bes 

“arbeiten möchte, daß man die Kaiſerl. Decrere , fo 
ferne fie den alten Sandesverträgen nicht widerfpräs 
‚den, zum Grunde legen müßte. Aber auch diefer 
Vorſchlag wurde von der Hand gewiefen (u). Da 

zu gleicher Zeit die Kaiferlichen Verfügungen an 
die Commiffarien, den König von Pohlen und den 
Herzog. von Braunſchweig, wie auch an die Ehurs 

fuͤrſten von Pfalz und Eöln ergingen; fo waren in 
dem Monate Sul. die Eabinetter in Wien, Manns 
im ‚ Denn, Dresden, Braunfchmeig , Berlin, 
openhagen, London, Paris und der Staatsrath 

in dem Haag über die oftfriefifchen Streitigkeiten 
in Bewegung. Vorerſt hatte: es indeffen bei der 
Verftärfung der hollaͤndiſchen Befagungen in Em⸗ 
den und Leerort fein Bewenden. 

589. 
Die erſten Folgen der blutigen Action in fer 

waren die gewöhnlichen, naͤmlich fehriftliche An— 
zapfungen, Klagen und Rechtfertigungen von beiden 
Eeiten. Das fürftlihe Minifterium Elagte über 
Gewalt, Renitenz und Empörung wider den Kaifer 
und den fandesherrn..” Die Adminiftratoren des 
Emder Collegit ſuchren ſich dadurch zu rechtfertigen, 
daß die ftändifche oder emdiſche Miliz auf Werlans 
gen der Leerer Eingefeffenen, um fie für einem Ueber» 
fall der Stickhauſener und $engener Bauern, und 
deren Sävitien zu ſchuͤtzen, ven lecken Leer beſetzet 

- hätte. Dazu, fagten fi fie, wären dieſe nn 
N ins 

\ 

w Wagenaer e. ]. p. 519 und 520. 

— 
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or um fo.viel mehr befugt geweſen, wi 
ie 

angeordnet worden, der Fuͤrſt aber fo wenig, als 
die Kaiferliche Salvegarde zu dem Schutze der fee» 
rer Vorkehrungen getroffen hätten. Uebrigens be⸗ 
haupteten fie, daß. der Oberftlieutenant von Staus 
ac) dadurch, daß er zuerft Feuer gegeben, die ver« 

anlaffende Urfache des vergoffenen Blutes gerefen. 

Daher nahmen fie ihre Hauptentfhuldigung aus der 
Nothwehr. Der Fürft befürchtete nun, daß die 

Empörung weiter um fi greifen möchte. Er 

wandte fich unter-dem 16 April an den König Fries 
drich IV. von Dännemarf, und bat um fehleunige 

Hülfe zur Stillung des Aufruhrs. Der König ließ 

fofort durch feine Kriegscanzelei dem Commendan⸗ 

ten in Oldenburg aufgeben, zwei Compagnien In⸗ 

fanterie in Das an ber oftfriefifchen Gränze liegende 

Amt Ape zu verlegen, und folhe auf etwanige Res 

quiſition des Fürften nach Dftfriesland rücen zu 

laffen. Dann erhielt der oldenburgifche Sandra 

Adam Lewin von Wigleben den Königlichen Auftrag, 

ſich ungeſaͤumt nach Emden zu verfügen, um den 

Magiftrat und ihre Anhänger von allen ferneren 

Empörungen gegen den Fürften,. ihren Sandesherrn, 

abzumahnen. Er follte die Drohung hinzufügen, 

daß widrigenfalls der König, als ein Reichsftand 

und nächfter Nachbar des Fürften denen Reichs» 

fagungen gemäß, ſolche Aufrührer in ihre Schran« 

fen zurücführen wiirde, Der Einmarfch der Daͤ⸗ 

nen verzögerte ſich indeffen noch zwei Monate (v). 

Wahrfcheinlich war. die Urſache davon, weil der 

Fuͤrſt nach den Sandesverträgen feine fremde Trup · 

‚pen ohne Wormwiffen der Stände in die Provinz 

‘ziehen durfte, und daher-er, um neuen Gerumgen | 

> | | vor · 

) Landſchaftl. Aeten. 
| 

ändifche Miliz zur Erhaltung der inneren Kuhe - 
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vorzubeugen, erft die Kaiferliche Autorlfation ab:1726 ° 

warten wollte. Auf .das fürftliche Geſuch erfolgte 

am 19 Junli die Kaiferliche Genehmigung durch 

ein Refeript an die Kaiferlichen Commiffarien (w), 
Hierauf rückte unter Anführung des Oberften von 
Schwermann im Anfang Julii vorerft eine Come 
pagnie in Dftfriesland ein, und wurde in Aurich 

einquartieret. 

S. 10. — 

Nochmalen machten die Emder einen Verſuch, 
den Fuͤrſten zu einem Vergleich zu bewegen. Unter 
dem 29 May ſchrieben fie an den Fuͤrſten: „Die, 

. „Etreitigfeiten werden, wenn ihnen durch einen 
‚ „gütlichen Vergleich nicht zeitig vorgebeuger werden 

„follte, allerhand gefährliche Suiten nad) fich ziehen, 
„bie alle vorigen Sandesftrafen weit überfteigen, und : 
„mit dem Sande beforglid) das Garaus machen wer⸗ 
„den. Ew. Hochfürftl Durchlaucht angebohrne 
„Gutherzigkeit und landesvaͤterliche Milde und. 
‚Vorforge für das Wohlſeyn Dero unter ſolchen 
„Uneinigfeiten feufzenden Landeseingeſeſſenen, laͤßt 
„ung nicht zweifeln, wie. wir denn. darum ganz un⸗ 

terthaͤnigſt bitten, Diefelben werden dem tande 
9 Dero mitieidiges väterliches Herz wieder zuwen ⸗ 

„den, und zu denen zum oͤftern von uns und unfern 
„Mirftänden in tiefſter Unterthänigfeit angetragenen 
„güslichen Traetaten zu fehreiten gnädigft geruben. « 
Der Fuͤrſt wollte aber durchaus ſich auf feine 
Tractaten einlaffen. : Er ließ unser andern auf das 
vorgedachte Schreiben erwiedern: „Da die in den 

: „Raiferlichen Decreten entfchievenen Puncte fchon 
„laͤngſtens abgerhan, fo hätten die Emder folchen 
„Decreten in dem gefegten Termin nur Parition 
— —* * Ä on nt “ | »leijten . 

(w) Cont, Sp. F. p: 225°; ine - A 
Y, 
. 
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1726 „leiften ſollen, wenn ihnen die gefährlichen Suiten, 
„die ihrem Vorgeben nach alle vorigen Strafen 
„überfteigen, vor Augen ſchwebten. Eine feltfame 
»Sache wäre es, daß fie mit folchen gefährlichen 
„Euiten in einem Schreiben, darin fie, den Wor— 
„ten.nah, Sr. Hochfürftl- Durchlaudhe Gnade 
„fuchten, Diefelben dennoch bedrohen dürften; mels 
„hen aber Sr, Kaif, Majeftät allergerechteft vors 
„zubeugen Rath wiffen würden. — Da fie übris 
»gens mit offenbaren wider alle Sandesverträge laus 
„fenden Gemwaltthätigkeiten noch immer fortführen, 
„fo wäre daraus am Tage, weſſen Sr. Durchlaucht 
„und Dero übrigen S$andeseingefeffene ſich gegen 
„die Stade Emden zu verfehen hätte (x),“ | 

| §. 11. 

Wie der Fuͤrſt nun die Vermittelung der Gene⸗ 
ralſtaaten abgelehnet hatte, und ſich durchaus mit 
den Emdern und den alten Ständen nicht in Trac⸗ 
taten einlaffen wollte, fondern lediglid) auf die unbe— 

dingte Unterwerfung der Kaiferlichen Decrete bes 
ftand: fo faßte das Emder oder alte Collegium den 

Schluß, noch einen Schritt vorwärts zu, thun. 
° Bisher hatte es gefchehen laffen, daß die Accifecom- 

foiren. in. Aurich verpachtet wurden, und hatte bei 

denen den Holländern verpfändeten Comtoiren nur 
gewiſſe Pachtcommiffarien angeftellet; nun aber 

feßte es die Werpachtung felbft wieder in Emden 

auf den 39 ul. an. Dagegen ließ das Auricher 
Collegium die Verpachtung "auf den 27. Jul. in Aus _ 

rich publieiren. Zwar caſſirte die Kaiferliche Come’ 

miſſion durch ein gedructes Patent das Placat der 
| — alten 

(x) Abgedruckte fuͤrſtl Reſolution auf das am 29 May 
"1726 an Sie eingefommene Schreiben von ben: 

Bürgermeiftern und Rath zu Emden, 
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‚Alten Adminiſtratoren, dieſe aber ſetzten ihre Ver ̟  1726 
pachtung durch. So wurde denn die Verpachtung 

der Accjſe zugleich von dem Auricher und dem Emder 
Collegio vorgenommen. Nun kam es darauf an, 
welches Collegium bie kraͤftigſten Mittel hatte, ſich 

in Poffeffion der Comtoiren zu ſetzen. In Abfiche _ 
der Acciſe⸗ Pacht war Aſtfriesland in ſechs Diftricte 
oder ſogenannte Kluften vertheilet. Jeder Kluft 
hatte fein Haupt⸗Comtoir und feinen beſondern Paͤch⸗ 

ter, Die Haupt» Comtoire waren in Emden, Nor 
den, Leer, Dlderfum, Aurich) und Friedeburg. Da 
die alten Adminiftratoren in Emder, Leerer und 
Gretmer Amt das Uebergewicht hatten: fo maren die 
Comtoire in Emden, Olderfum und Leer in ihren 

Haͤnden. , Die Friedeburger und Auricher Comtoire 
verblieben dem Auricher Collegio. Auch war viefes 

noch im Befig des Norder Comtoirg, weil der Fuͤrſt 
in Norden ein Commando ftehen hatte, Die alten _ 

Adminiſtratoren fanden mehrern Anhang. Sie mach⸗ 
ten nun Anſtalten, fi des Rorder Comtoirs zu bes 

„mächtigen, und die Pegelung befonders in Ember, - 
Gretmer, Notder und Auricher Amt unter Aſſiſtenz 
eines Commando der Eimder Miliz, die noch immer 

‚in Leer lag, zu verrichten. So ftanden die Sachen; 
wie neue Kaiferliche Decrete im Ausgang Julii in ” 

Oſtfriesland eingiengen (y) . 

$. 12. ö | 

Kaiſer Carl VI. Hatte inzwifchen wider die unges 
horſamen oftfriefifchen Stände, die bereits für Nebels 
len erfläret waren, . die Erecution erkannt. Das 

‚ Patent mar zu Sarenburg unter dem 9. Yun. von 
denm Kaiſer unterfohrieben. So lauten die wefent« 
er — lichen 

6)Landſchaftl. Acten und Kalferl" und, Comm fr 
: Patente. | 
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1726lichen Stellen dieſes merkwuͤrdigen Patents: Wir 

„Carl VI. ıc. fügen denen ungehorfamen, friedbruͤchi⸗ 
„gen Srevelern von Ständen und Unterthanen in Oſt⸗ 

“„friesland hiemit zu willen, was geftalten Wir ung 

l 

„gnädigft verfehen, ihr würdet auf Unſere im legtern 
„Patent vom 13. an. juͤngſihin bewieſene Kaijerl. 
„tangmürbigfeie, wornach euch ftatt Der damata ſchon 
„wohlverdienten Gondemnation in die — angedrohet 
„geweſene Poͤn des Verluſtes aller fomohl ererbten, 
„als fonft erlangten Würden, Dienfien, Freiheiten, 

„auch $eib und Lebens, annoch eine Zeit zweier 
„Monaten zu dem Ende beſtimmet worden, damit 
"ihr Unfern Kaiſerlichen Verordnungen — pure und 
"ohne Anhang einiger Condition durchaus, — euch 
„fubmirtiren, und eure fapriftlihe Erklärung ein. 
„reichen follet, in die Schranfen des rechten Gehor« 
fans und fünftiger Beobachtung euerer Pflicht und 
„Unterthänigfeit einzutreten, nicht verzogen haben. 
„Nachden aber nichts anders, als eine fpottliche 
„Beratung fothaner Unferer Kaiſerlichen Lange 
„muͤthigkeit durd) Fortfegung eures äußerfien Troges 
„und Uebermuths erfolge; — als condemniten und 
„verdbommen Wir euch ungehorfame, friedbrüd)ige 
„esreveler , kraft diefer Unferer anderweiten Kaijere. 
„lichen Patente, in die bereits in Unſeren vorigen 
„Patenten angedrohte Strafen, und gebieten ſolchem⸗ 

\ „nach allen und jeden Churſuͤrſten Fuͤrſten, geiſt⸗ 

„und weltlichen Praͤlaten ꝛc. — hiemit nochmalen 
„ernſtlich, und wollen, daß ſie zur Niederdruͤckung 

„und Vertilgung dieſer graͤulichen Empdrung und. | 
„Befreiung des Fürften zu Oftfriesland Liebben, — 
„von feiner weltfundigen Noth, Drangfal und tägs 
„lich zunehmender Gefahr, aud) allgemeiner Landes⸗ 

WVerheerung, an Eräftiger Handreichung wider er» 
„meldete beharrliche rebelliſche Feinde ihres Waters 

»landes 
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Zandes nichts erwinden, ſondern ſolche, daſerne fiery26 
„in Dero Gebieten über kurz oder lang betreten wir 
3 F „in gefaͤngliche Haft nehmen, und ermeldeter 
„Unſerer Kaiſerl. Commiſſion ausliefern laſſen mögen. 
„Wir erinnern ebenfalls euch alle und jede Landſtaͤnde 
„und Einwohner, welche ar den bisherigen rebeflie 
„hen Unthaten und Verwütung des Waterlandes 
„feinen Gefallen tragen, fondern gute Ordnung wuͤn⸗ 
ſchen; Friede, Eintracht und Abſchaffung aller ein 
„geriſſenen Coruptelen, "und des, von abgeſetzten 
„alten eigennuͤtzigen Adminiſtratoren und ihren An— 
„haͤngern, ſonderlich der: Stade Emden unter dem 

Fxfalichen Namen der ftändifchen Freiheit affectirten 
„Domingts aufrichtig nachtrachten, hiemit Reichs. 
„vaͤterlich, daß ihr ferner bei dein rechten Gehorſam 
„bleibet, — auch unſern Kaiſerlichen Commiffions- 
„Anweiſungen und Warnungen willigſt gehorchet und 
Folget, welches euch zum ewigen Lob gereichen wird, 
Ihr auch — ſollet mit Unfern Kaiſerlichen Gnaden 
„und Schutz begabet, inſonderheit aber ſoll zu Ab— 
tagung des erlittenen Schadens aus der boshäften 
„Feinde Vermögen eud) geholfen werden.“ — Noch 
wurde durch ein beſonderes Kaiſerliches Decret vom 
73. Jun. das ſtaͤndiſche⸗ Etbieten zu dem Perhor⸗ 
reſcenzeide wider die ſubdelegirte Commiſſion als un: 

| pet! verworfen; und Dann wurden alle zuleßt von * 
den Renitenten eingegebene Schriften, und befonders 
das ritterſchaftliche und emdifche Concufum ' vom 

25. Oct. 1725 aus den Acten geriffen und vernichtet. 
Endlich erkannte der Keifer Auriliatoria auf den 
König von England als Churfürften von Hannover, 
den Ehürfürften von der Pfalz, als Herzog von 
Juͤlich, und den Ehurfürften von Coͤln, als Biſchof 
von Muͤnſter, in der Art, „daß fie auf. erfolgte 
„Requifition dem Fürften ſchleunige Hulfe ſchicken, 

Oſtfr. Geſch. B. IM > „Ruß 
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76,und die in den. Waffen befindlichen Rebellen, unge» 
„ſchont mit Gewalt zu deren Niederlegung zwingen, 
„und darin empfindlichen Ernſt vorzufehten, ‚nicht 
ꝓverziehen follten.® @ Ä 

G. 13. ! 

Noch weniger, wie jemals vorher, konnte das 
Adminiſtrations⸗Collegium und die ihnen anängen« 
de Stäude oder die fogenannten Renitenten ein güte 
liches Auskommen mit dem Fürften ‚hoffen. , Sich 
nun den Kaiferlichen Decreten zu unterwerfen, dünfre 
ihnen zu ſpaͤt zu ſeyn, weil fie oͤffentlich für Rebellen - 

| erfläret waren, und feine Gnade mehr zu erwarten 
hatten, “ Diefes, und ‚der Gedanfe, daß in den | 
Koiferl, Decreten das Grab der Freiheiten" und der 
Privilegien des Landes. und. die Auflöfung der Vers 
träge liege, wirkte Verzweifelung. Ihr Plan war, 
es koſte, mas es molle, ſich der Pacht» Comtoiren 
zu bemächrigen, dadurch das Auricher Collegium 
kraftlos zu machen und außer Activitaͤt zu flellen, und‘ 
dann den Ausgang der. ganzen. fehlüpfrigen Sache 
dem Schickſal zu überlaffen, Die vereinigten Com⸗ 
munen hielten noch immer durch ihre Bevollmächtig« 
ten, ober die fogenannten Commun » Herren ihre Zur 
fammenfünfte in $eer, Vor und nad) waren ihnen 

in den Monaten Junii und Julii die mebreften Com 
munen aus Stichaufener ,, Emder und Gretmer 

Amt, und aus Auͤricher Amt die Niepfter Wogtey 
beigetreten. Hieraus ift leicht abzunehmen, daß die 
Adminiftratoren des Emder Eollegii ohne viele Mühe 
durch ‚ihre Pächter die Pegelung in Leerer, Stide 
baufer, Emder und Gretmer Amt haben verrichten 
koͤnnen. Nun fanden fie im. Begriff, fi des 
Norder Pacht ⸗ Comtoirs zu ua und. die, 

! Pie. 

(2) Samıml, kaiferl, Patente. u 
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ut im Norder und Berumer Ant vorzu⸗ 1720 
nehmen. Um dieſes Norder Comioir zu retten, ließ 

erſt der Fuͤrſt unter dem 25. Jul. den Magiſtrat und 
die Buͤrgerſchaft fuͤr die Emder und deren Machi⸗ 
nationen warnen, Die Gründe, die der Fuͤrſt ana 
führte, waren: die Emder fuchten die. evangelifche 
lutheriſche Religion zu fiärzen, den Norder Handel 
zu ſchwachen, und das ganze Commerzweſen an ſich 
zu ziehen.‘ Dann ließ der Fürft vie Harlingerländer 
und die gehorfamen Unterthanen in Oſtfriesland aufe 
bieten. - Außer ‘den Harlingern ftellten ſich ganz 
Friedeburger Amt, Berumer Ant, und einige Com⸗ 

muunen aus andern: Aemtern. Dieſe machten mit den 
fürftlichen Truppen ein Corps von obngefähr 2000: _ 
‚Mann aus. Der Oberftlieutenant von Staudach 
führte fie an, und maeſchirte am 14. Auguſt bis an 
das Scott Hier ließ er. ein Sager abftehen. Die 
Commun · Herren in $eer hatten aud) ihrer Seits die 
vereinigten Communen aufgeboten. Diefe vereinige 

ten Communen zogen fi) zufammen, und rücten 
unter Anfihrung der Commun =» Herren mit drei 
Kanonen nad) Wirdum. Die Adminiftratoren von 
Appelle, Stoſchius von. Rheden, und Ter Brad, : 
wie aud) der Emder Syndieus Heslingh, wohnten 

dieſem Heerzuge ferbft bei, theils um Ordnung unter 
den ‘Bauern zu halten, theils für Proviant, Ammu⸗ 
nition und andere Bedürfniffe zu forgen, theils aber 

auch die Erpedition felbft:zu dirigiren. Das Ober-- 
Commando übernahm der ritterfhaftliche Adminiſtra⸗ 
tor von dem Appelle. So fanden nur eine Fleine 
Stunde die fürjttichen und d Röndifen Truppen von 
‚einander @). 

— Ma .° §. 14. 
D 

ö Ka) Sandfchaftl, Yeten. 
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Der Plan der alten Stände oder Nenitenten war 
- fo angeleget, daß fie den Oberftlieutenant von Staus 

dad) von vorne.angreifen wollten, indeflen follte die 
Emder Miliz, ihm von Uthwerdum in den Rüden 
fallen. Zu dem Ende war der Capitain Andree mit 
dem größten Theil der Emder Miliz von $eer nad): 

Riepe marſchitet. Won hier rückte er mit den be⸗ 
wafneten Bauern aus Riepe, Ochtelbur und Bang« 

ſtede bis nad) Wigbolsbur vor. So wie der Oberſt⸗ 
lieutenant bemerkte, daß er zwifchen zwei Feuer kom⸗ 
men würde, 309 er am 23. Aug. die Befagung aus. 
Norden wieder an fih, und nahm feinen Ruͤckzug 
nad) Aurich. Dies war denn das zweitemal, daß‘ 
der Oberſte von Staudach von den alten Ständen 
zurüchgedrängee wurde. Der Fürft nahm diefen 
Ruͤckzug fo ungnädig auf, daß er den Oberftlieurer. | 
nant arretiren ließ, und ihn feiner militairifchen ‘Bea 
dienungen entfegte. Seine nachherige Verantwor⸗ 
ung wirkte indeffen fo viel, daß er die Droftei in: 
Wittmund behielt. Unter ihm hatten ver Droft und 
Sandfchaftliche Sinfpector von Fridag, der Haupt 
mann von Gapell, und der Auricher Amtmann com« 

mandiret. Auch diefe wurden in Verhaft gezogen ; 
doc famen beide fegtere bald wieder in Freiheit, Ä 

Der Fuͤrſt beforgre nun „, daß die alten Stände auf ° 
Aurich fosgeben würden. Er traf ſchon Anftalten - 
vor, ſich mit feinem Hofftaat nad) Eſens zu begeben, 
wenn bie Renitenten weiter vorbringen follten. Bei 
dieſem Auftritte, wo der Fuͤrſt und die Unterthanen 
in einer offenen Fehde begriffen waren, ſaßen die 
Preußen in Emden und auf Gretſyl, die Hollaͤnder 
in Emden und auf Leer⸗Ort, bie Dänen in Aurich, 
und die Kaiferl. Salvegarde in $eer ftille, und waren 

> müßige Zuſchauer. Die Preußen und ger 
) , ee are ee 

w\ 



Vierter Abſchnitt. 309 
weil der König und bie Generalſtaaten ſich vorgefeget1726 
Hatten, ſich mit den Streitigkeiten außer ben Wällen 
der Stade Emden, nicht zu bemengen; die Dänen, 

. weil zwifchen den Generalftaaten und dem Könige ° 
noch Verhandlungen über die oftfriefifchen Syrrungen 
gepflogen würden, und bie Drdre des Chefs der daͤni⸗ 

ſchen Truppen: wie aus einem Königl. Schreiben 
hervorgehet, nur noch erft dahin befchränfet war, bie 

fuͤrſtliche Reſidenz zu decken; und die Kaiferl, Salve 
garde, weil fie zu ſchwach war, Thätlichkeiten zu vera 
bindern, und fchon feit langer Zeit ihre Autorität 
verloren hatte. Hiezu kam noch, daß der Chef, der 
Dberfte Freiherr von Meubof, genannt von der Ley, 

ohnlaͤngſt verftorben, und fein Nachfolger, der Kaiſerl. 
Dberfte Franz Ernſt von Hoflinger noch nicht in - 
Oſtfriesland angefommen war (b), Wie wenig die 
Kaiferl. Salvegarde geachtet war, wird folgendes 
Beifpiel erläutern. : Am 2. April, Eurz vor der Leerer 
Action, hatten die Commun - Herren dem Kaiſerl. 

; ‚gieutenant Krüger, damaligen Vicecommendanten, 
andeuten laffen, daß fie ihn als den ärgften Feind bes 

handeln wollten, falls er fi} in diefe Sache mifchen, 
oder fich nicht neutral halten würde. Auch hatten fie 
Bauern vor,dem Kaiferl. Quartier als Schildwachen 
poſtiret, und diefen aufgegeben, den erften Kaifer« 
‚lichen. Soldaten, ber es wagen würde, herauszu⸗ 
fommen, vor den Kopf zu ſchießen (c). 

| g 15. | | 
—So wie bie fürftliche Miliz Norden geraͤumet 
hatte, bielten an dem folgenden Tage die ftändifchen 
Truppen ihren Einzug. Die Anführer oder Offtciere 
ſowohl, wie bie Gemeinen trugen gruͤne Straͤuche 

von Buchsbaum auf ihren Hüten, entweder als ein 

° .(£) Spee, Fall, p. gr, 
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der Einquartierung nahmen die Adminiftratpren Be⸗ 
fig von dem Padıt: Comtoir. Dann foderten fie die 
Buͤrgerſchaft auf das Rathhaus. Schon lange harte 
die Bürgerfchaft zwifchen. dem Fürften und den alten 
Ständen hin und her geſchwanket. Nun aber faßte 
fie den Entſchluß, ihre fehriftliche Submiflion wieder 
zuruͤckzunehmen, und den Magiftrat zu verandern, 
Die Bürgermeifter Wilken und Wenfebad), , der 
jüngere wurden abgefeßet, und dagegen die vorigen _ 
DBürgermeifter Palms und Johann Engelbart Kette 
ler, die von dem Fürften vorhin cafliret waren, wie⸗ 
der eingefeget, Die Bürger erklärten fid) ferner, 
daß fie mit dem Auricyer Collegio nichts zu ſchaffen 
haben wollten, entfeßten ihren Adminiftrator Wenke⸗ 

bach ber Adminiftratur, und ernannten den Bürgers : 
meilter Palms-wieder bei dem Emder Gollegio zu 
ihrem Adminiftrator. Beide Bürgermeifter,, Palms 

und Kettler, haben wir vorhin alg eifrige Patrioten, 
dann wieder als Männer, die ihren Patriotismug 
bereuet und ſich ſubmittiret harten, kennen gelernet, 
und nun warfen ſie ſich abermals als Vorſteher der 
Freiheit zuf. So pflegt es bei jeder landverderb⸗ 
lichen Revolution zu gehen, worin ſelten aͤchter Bieder⸗ 
ſinn, mehr aber Furcht, Zwang, Verzweifelung, 
Rache, und vorzuͤglich Eigennutz und Intereſſe die 
Triebfeder der Handlungen ſind. Diejenigen, welche 
fuͤr Feinde der Freiheit und bes Voterlandes gehalten 
wurden, mußten ein hartes Schickſal untergehen, 
Der Regierungsrath und Amtsverwalter Kettler, und 
der Buͤrgermeiſter Wenfebac) der ältere, die am 
mehreſten gehäflig waren, entfamen dem ihnen 
drohenden Unftern durch die Flucht. Das Halıs des 
fegtern wurde indeffen fpolüret. Seinen anfehnlidyen 
Wein: WVorrath lief man durch den Keller fließen, 

| FG Schraͤnke 

— 
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Schraͤnke und alles andere Hauegeräch wurde ent · 1ys 
"mei geſchlagen, und Leinen und Tiſchzeug wurde in 
Scutuͤcken gerriffem Mehr Unfug würde durch, die 
Stadt befrieben feyn,“ wenn nicht die in Morden 
anweſenden Adminiſtratoren von dem Appelle und 
Rheden, der Syndicus Heslingh und der Doctor. 
Homfeld diefem vorgebeuger hätten. _ Indeſſen wur⸗ 
den vierzig bis funfzig Perfonen aug ihren Haͤuſern 
geſchleppet und auf das Rathhaus gefangen geſetzet. 
Von dieſen Gefangenen wurden nachher die drei vor⸗ 
nehmften ‘der Bürgermeifter Willens, _der Raths⸗ 
verwandte Mefander und der Ausmiener Schattee 
borg ‘auf. einem Wagen, dreizehn andere Bürger 
aber, mit Striden an den Armen gebunden, zu 
Fuße nach Emden abgeführet. Der Doctor Suur, 
Gerichtsverwalter der .Herrlichfeit Up- und Wolts 
huſen, der die Up» und Wolthufer Bauern anges 

. führer hatte, ritt mit entblößten Degen vor, und 
führte die Gefangenen: in Begleitung bewafneter 
Bauern nad Emden ab. Die Beforgniß, daß der 

* 

Fuͤrſt wiederum feine gehorfame Untertjanen, und - 
befonders die Harkingerländer aufbieten, und. die 
Stadt Morden angreifen würde, bemmog die Admi⸗ 

niſtrutoren Norden befeftigen und vor ber Stabt einie 
ge Scanyen er zu laſſen a. — 

| §. 16. / | 
’ Die Stadt Norden hatte denn hun ihre Subs 

miſſion wieder zurücfgenommen, und. war zu ben 
alten Ständen übergetreten. Da Norden bei diefer 
veränderten Sage Feine Rarfe Befagung nöthig hatte, 
verließ ber Capitain Cramer am 28. Auguſt mit 

ſeiner Compagnie dieſe Stadt. Er durchzog Norder 
uU4 und 

Landſchaftl. Aeten und Spee. — p. 25, und in 
ben Een P.42—44 _ 

* 



— 

32 Ein und dreißigftes Buch. 
| 1726und Berumer Amt, verrichtete hier die Pegelung, 

und predigte mit ſeiner Compagnie, mit 600 Bauern 
aus Reiderland und mit zwei Kanonen Vaterlandes⸗ 
Siebe und Freiheit. : Seine Ankunft bewuͤrkte gleich 
die Rebocation der Submiflionen diefer beiden Aem⸗ 

ter. Es fänden: ſich fofort Deputirte erft aus Norder 
und dann aus Berumer Amt in Norden ein, die den 
Beitritt zu den vereinigten Communen den Commun⸗ 
Herren, (dieſe waren nun in Norden verfammilet;) er⸗ 
Öfneten.‘ So waren nun die Aemter Emden, Gret⸗ 
fol, Leer, Stickhauſen, Morden und Beruimer Amt 
mit einander verbunden. Auch war faft ganz Auri⸗ 
cher Amt, bis auf einige Doͤrfer dieſem Buͤndniſſe 

beigetreten. Die Commun⸗Herren veränderten nun 
die Unterfchrife: ihrer Werfügumgen. Bisher lautete 
fie vereinigte Communen, nun nahmen fie die: Unter: 

ſchrift an: vereinigte Aemter, oder Bevollmächtigte 
ber vereinigten Aemter. Auch bedienten fie ſich eines 
neuen Siegels. Diefes hatte. den Buchftaben L; 

' [Libertas] mie der Umſchrift: vereinigte Stände (e). 

| 6. 17. 

Die Stadt Aurich und das Amt Friedeburg 
wurden von den vereinigten Nemtern zu dem. Bunde 
ſchriftlich eingeladen. So lautet das Schreiben: der 
vereinigten Aemter aus Norden vom 29. Auguſt an 
den Auricher Magiftrat und an die Bürgerfchaft: 
3 Wir fönnen ihnen nicht verhalten, welchergeſtalt 
„die Aemter Emden, Grerfyl, $eerort, Aurich, Mora 
„ben und Stickhauſen ſich vereinbaret, der Freiheit 
„des Vaterlandes mit zufammengefegten Kräften 
„vorzuftehen, und infonderheit Das aecordmäßige 
„Collegium in Emden zu mainteniren, und hingegen 

„Daß 
(e) Landfchaftl. Acten und Spee. Facti, p. 26. und - 

Beylagen. p. 41. und 43. 
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„das. prätenbirte neue Colleglum zu Aurich in keinem 7 26 
»Stuͤcke zu erkennen, und denn das Amt Berum 

oSnicht nur bereits in ſolchem Werk begriffen, ſolcher 
»Vereinigung zu aecediren, ſondern auch in ſpeeie 
„die Stadt Emden vorlaͤngſt und die Stadt Norden 

‚ »fid) juͤngſt damit in allen Puncten conformiret und 
vpvereinbaret haben. Wenn nun alfo die ſaͤmmtlichen 
„ofifrieftfcyen. Landes. Stände ſich besfalls verein. 
„baret,. und wir ungerne fehen möchten, daß die 

‚ »Stadt Aurich von ſolcher Vereinigung ausgeſchloſ⸗ 
„fen.bleibe, als wollen wir eine cathegorifche ſchleu⸗ 
nige Antwort von unfern Hoch⸗ und vielgeehrteften 
„Herrn hiemit erfuchet haben, — damit wir unfere 
wfernere Mefüren darnach nehmen mögen.“ Dieſes 
Schreiben war von einem Motarius Böhming im 

MNMamen der vereinigten Memter, deren Secretair er 
war, umterfchrieben. In dem Einladungsſchreiben 

der vereinigten Aemter an die Eingefeffenen des Amts 
Friedeburg, lieget ſchon ein mehr drohender Ton: 
»Ölrichiie nicht zu zweifeln, ein jeder. wohlmeinen⸗ 
„ber ofifriefifcher Patriot werde ſich jederzeit Die Bei- 

 »behaltung der theuren Accorden angelegen ſeyn lafs 
»fen, als haben wir auch zu den Herren das Vers 
„frauen; Diefelben werden mit uns einig feyn, und 
„wie wir nun nichts anders, als die aus Nachlebung 
„der Accorden fließende Ruhe und Friede des Landes 
obezielen,, fo verfichern wir den Herren biemit auf 
»Ehre, Treu und Glauben, daß, im Fall fie ihre 
»Deputirten binnen zweimal 24 Stunden zu uns 
„anhero fenden, und ſich mir ung vereinigen werben, 
„feinem an $eib, Haab und Gur ein Haar gekraͤnket 
„werden ſolle. Gegeben in Norden den 29. Aug. « 
Die Antwort des Auricher Magiftrars und der 
DBürgerfchaft ift mir unbekannt. So viel ift aber 
einleuchtend, daß die Stadt, wenn fie auch wollte, 

NL N:5 dennoch 
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—R nach ihrer Sage ber: Conföberation nicht bel⸗ 
treten. durfte, Wie die: Sriedeburger dachten, er⸗ 
bellet aus ihrer Antwort vom. 3. Sept. darin heiße 
es unter andern: „Wir haben unfere auf die aller 
„hoͤchſten Kaiferlichen Decrete freiwillig, ertheilte 

 »Paritions- Erklärungen nicht um unſere und bes 
„dritten Standes erlangte Privilegien und Immu⸗ 

 »nitäten einzufchränfen, fondern zu Dem Ende aus» 
geſtellet, weil wir nach unfern Begriffen erachten, 

„daß folche Decrete der Siberrät des dritten Standes 
‚neben nicht touchiret, vielmehr dem Amte Friedeburg, 
„welches mit fo vielen herrſchaftlichen Gefällen und - 
»Hofdienften, wovon. andere Aemter nichts wiſſen, 
„beladen it, und unproportionirliche Schagungen 
„beibringen muß, dadurch eine Erleichterung zu hof 

 „fen,hat, — Da übrigens nach den Accorden ein 
» Stand dem andern nichts vorzufchreiben Hat; fo iſt 
„es uns unbegreiflich, ‘wie wir eine Kränfung und 
»Mißhandlung an unferen Seibern, Haab und Guͤtern 
„zu gewärtigen haben follen. Denn wir wollen nicht 

„hoffen, daß die Herren fich einer Herrſchaft über 
„uns und das unfrige aumaßen wollen, als welches 
„mit der oftfriefifchen Freiheit nicht compatible eradje 

„tet wird, nicht weniger, daß fie Die Werkzeuge fols 
„her Mißhandlung wider ung ausſchicken werben, 
„welches die größte Graufamfeit und Anarchie feyn - 
„würde: — En fin Wir Friedeburger fuchen Fri - 
»de, und bitten, daß bie Herten uns ‚/als abgeleges 

„ne in. Ruhe laſſen. Wir wollen es auf die Herren 
„ankommen laflen, und fehen, was gutes und vors - 
„theilhaftes fie für den dritten Stand — un 

ſoll uns mit gelten. (f) 

n 

$. 18. 

Ey Speeiks Facti Beylage, p, 30. und 39. 
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Duurch dieſe Confoͤderation waren nun alle Pacht. 
Comtoiren bis auf das Auricher und Friedeburger in 

1726 

den Händen der alten Stände, oder der fogenannten_ - 
Menitenten.. Das Friedeburger Pacht» Comtoir war 

- das kleinſte, das unbeträchrlichfte, und der Pächter 
des Auricher Comtoirs konnte feinen Pacht niche ent« 

richten, weil nur blog die Accife aus der Stadt Aurich 
in feine Caſſe floß, die Communen auf dem plarten 

Sande aber, die zu feinem Diftricte gehörten, faft alle 
an der Conföderation Antheil nahmen. Die Sandes« 
Caſſe des Auricher Collegii mußte alſo nothwendig 
leer bleiben. So wie dadurch dieſes Collegium ſank, 
fo ſtieg nun wieder das Emder Collegium empor, 
Das Perfonale des. Auricher Collegii hatte ſich uͤber⸗ 
dem ſo vermindert, daß es auch dadurch außer aller 
Activitaͤt gerieth. Die beiden ritterſchaftlichen 
Adminiftratur- Stellen blieben noch unbeſetzt. Die 
beiden Aöminiftratoren des dritten Standes, Fridag 

und Bley, erſter wohnte in Hage, leßter in Friedens 
burg, Fonnten nicht ſicher nach Aurich reifen. Aus 
Furcht aufgehoben zu werden, war jener nach Jever, hi | 
diefer nach Oldenburg geflüchtet. Der Adminiſtrator 
Wenkebach aus Norden war förmlich abgefeget, und 
hielt fid) als Emigrant in ever auf, Den Inſpee⸗ 
tor, Droften von Fridag, hatte der Fuͤrſt arretiren 
laſſen. So blieb alleine der Auricher Adminiftrator 

Greems, mit dem Syndico von Wiche, dem $ande 
rentmeiſter Sieffen und dem Secretair Ennen über, 
Dagegen faßen in den Emder Collegio aus der Ritter 
ſchaſt von dem Appelle, aus dem Städten: Stande 
für Emden Stoſchius und fir Norden Palms, und 
aus dem drirten Stande Rheden und Ter Brad, 
Der Doctor Homicld war noch Syndicus, Schluiter 
Sandrentmeifter und von Wingene Sectetair. “Der: 

bis⸗ 
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7 asbisherige erſte Secrerair, Doctor Johann Zerne⸗ 
mann, hatte ſich indeſſen ohnlaͤngſt ſubmittiret, und 

dadurch ſeine Entlaſſung erhalten. Weil er ein ſehr 
geſchickter Mann war, ſo wurde er in dem folgenden 
Jahre bei dem Auricher Collegio als erſter Secretair 
wieder angeſetzt. Von der Zeit an nannten ihn die 
Emder, Zernemann den Apoſtaten. Seine Stelle 

bei dem Emder Collegio war durch den Doctor Bert⸗ 
ling wieder beſetzet (2). Bei dieſen mißlichen Um⸗ 
ſtaͤnden des Auricher Collegii hielt ſich die Kaiſerliche 
Commiſſion an den natuͤrlichen Grundſaͤtzen der 
Selbſtliebe an. Sie gab dem Landrentmeiſter auf, 
die wenigen vorraͤthigen und aus den Auricher und 

Friedeburger Comtoiren zu erwartenden Gelder zu 
Beſtreitung ihrer Commiſſions⸗Diaͤten und zur Be⸗ 
zahlung der Kaiſerlichen Salvegarde aufzuheben. 
Hierwider proteſtirte Das Hofgericht, weil es wegen 
feiner Gehälter von’ je her auf das Auricher Pacht⸗ 
Comtoir angewiefen war. Diefe Proteftation ver⸗ 
warfen die Commiffarien. Ihr Enefcheidungsgrund 

war, weil die Renitenten die Commiſſion und vie 
Kaiferlihe Salvegarde auszuhungern fuchten: fo ges 
bührte ihnen wegen eigenmächtiger Zurüdhaltung 
der fir fie bewilligten Anlagen, bei allen gemeinfchafte 
Jichen tandes » Geldern der Vorzug (h). Das Hofe 
gericht wußte es indeſſen fo einzuleiten, daß es, fo 
weit die Caſſe reichte, befricdiget wurde. So erhielt. 
auch felbft- das Adminiftrations » Collegium: nur abe 
fchlägige Zahlung, die Commiſſion gieng aber völlig 
leer aus: Ich bemerfe hiebei noch, daß die der 
Eommiſſ on verſprochene Dlaͤten ſich wechſelsweiſe in 

dem 

eandſchaftl. Acten. I 

(h) Kaiferl. Commiff. Anzeige von bem Ungrund- ber 
wider ſie gemachten Imputationen. pP. 86. 
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dem einen Monate, 1 100, in dem andern 1000 Rthlr. 1726 
alfo überhaupt jährlich 12600 Rthlr. betrugen (i). 

⸗ §. 19. 

Wie ſehr ſichs die Generalſtaaten angelegen ſeyn 
laſſen, die Stände und den; Fürften zu vereinigen, 

und die Gährungen"durch. ein‘ gücliches Auskommen 
zu dämpfen, iſt fehon einigemal angeführee worden. 

Da fie den Fürften zu feinen Tractaten bewegen fonn« 
ten, wandten fie fi), wie im Auguft die Vermirrun« 
gen mehr überhand nahmen, an die Kaiferl. ſubdele⸗ 
giete Commiſſion. In ihrem Schreiben vom 19. 
Auguſt druͤckten ſie ſich unter andern ſo aus: „Es 
„ſchmerzet ung ſehr, dag Se. Hochfuͤtſtl. Durchle 
„fo wenig geneigt find, durch guͤtliche Tractaten die 
„Streitigkeiten zu verebnen, und uns alle Hoffnung 
„benehmen, den Frieden zu bearbeiten, die wir uns 

„von Anfang ber feine Mühe verdrießen laffen, eine 
Bereinigung zu bewuͤrken, welche der Kaiferlichen: 
„Intention ventfprechen wird. — Wir erfüchen: 
„En, inftändig, den FZürften zu einem Vergleich zu 

„bewegen. — Wir werden von unferer Seite nicht 
„ermangeln, bei dem Magiftrat in Emden und ihren: 

Adhaͤrenten die Einftellung aller Feindfeligkeiten: 
„und Thaͤtlichkeiten zu bewuͤrken, und ſolche Mittel 
„ausfindig zu machen, wodurch die Autoritaͤt des Nais: 
„fers, und die Wuͤrde Deroſelben Oberrichterlichen 
„Amtes ungeſchmaͤlert erhalten bleibe. Dies iſt das 
„einzigfte Mittel, dem Ruin des unglücklichen Landes 

\ „vorzubeugen, Wir fehen mic Werlangen von Ew. 
„einer baldigen Antwort entgegen, um darnach ſowohl 
vin Abfiche unſerer · Verpflichtung ( k) ·als unferer 
ge x „Rechten 

O Eandrechtiungen von t725—1727. 
(k) Der.übernömmenen Manuteneny = .; 
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01726, Reden und Jutsreſe unſere Maas: Ds m 

„teen“ Ay. 

F. u 20, 

; Da die alten Stände nun in dem ganzen Lande 
die Oberhand hatten, das Auricher Collegium. ganz 
außer aller Activität gefeger war, und die Generale 
ſtaaten fo dringend-die Ruhe wieder herzuftellen ſuch⸗ 
ten, auch nicht undeutlich zu verftegen gaben, daß 
fie. endlich die verſprochene Manutenenz der Accorde 
wirffom machen müßten:. fo glaubte der. Emder 
Magiftrat, daß nun das fürftliche. Minifterium zu 
einer Ausföhnung nicht fo jehr, wie vorhin, abge» 
neigt ſeyn möchte, Unter dem 7ten Septemb. fchrieb 
der Magifttat an den Fuͤrſten: „Ew. Hochfürftt. 

„Durchl. wird unverhalten feyn, welche äquitable. 
„Entichliegung Ihro Hocmögenben, die Herrn 
„Generalſtaaten unter. dem 19. Auguft geäußert, 
„und was fie an die Commiffion referibiret haben. — 
„Wir. fegen zu Ihro Durchiaucht das unterthaͤnigſt 

- „demüchigfte Vertrauen, Sie werden Dero Land 
„und Leuten Ihro hohe Sandesväterliche Zuneigung 

„nicht ſogar entziehen, Daß Sie Sic) zu einem Vera, 
gleich nicht follten bewegen laſſen Fönnen; zumah⸗ 

„len wir demuͤthigſt verſichern, daß wir zur Bezeu⸗ 
„gung unſerer unterthaͤnigſten Devotion zu Hebung 
„ber landverderblichen Irrungen, nach aͤußerſtem 

„Vermoͤgen alles werden beytragen helfen, und des⸗ 
„falls an: unſerer Mitglieder Beyſtimmung gar nicht 

" zweifeln, wenn wit nur fammt und fonders einer , 
„gütlichen Unterredung. und Handlung mögen ges 
wuͤrdiget werden, als wozu wir alles Bittens, 

o Flehens 

(l) — und Rath der Stadt Emben ab⸗ 
genoͤthigte Vorſteluns dom 27. — 1726. 

P. 17. und 19 
\ 

\ 
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lehens und Sollicitirens ohnerachtet, leider! bis 1736 
„hero nicht: gelangen mögen; Durchlauchtigſter 
„Fuͤrſt, gnaͤdigſter Herr! Ihro vielfältig geprieſene 
„Clemenz und: hohe mitleidige Gemuͤthsgaben machen 
„uns die Hoffnung, daß wir ſo gluͤcklich ſeyn wer » 
„den, zu Vorkommung des angedroheten Unter⸗ 
wganges des: armen Landes, Dero hohes Fuͤrſt- 
„vaͤterliches Mitleiden in tiefſter Devotion zu er⸗ 
„bitten. Weilen aber dieſerwegen, als auch anderer 
„sandesangelegenheiten halber, die Haltung des alle 
„gemeinen prorogirten Sandtages erforderlich iſt: So 

- „bittenwir unterthänigft, denjelben förderfamit aus⸗ 
xzuſchreiben. “ — Die Ritterſchaft hielt am 17. 
Septemb..in.Norden eine Verfammlung, um fic) 
zur Hebung der fo weit. ausſehenden Irrungen zu bea 

rathſchlagen. Auch fie fand gut, bei dem Fürften 
unter dem. 19, Septemb, auf die Ausfchreibung eines 

allgemeinen prorogirten $andtages, jedod) außerhalb. . 
der ‚Stadt Aurich, anzuhalten. Auch der dritte 
Stand hielt auf. befondere in Emden bei dem Colle- 
gio, oder der geheimen Commiſſion eingereichte Voll⸗ 
machten, die. von ohngefaͤhr goo Perfonen untere 
fehrieben waren,, unter dem 4, Octob. um einen Land⸗ 
tag, jedoch ebenfalls außerhalb der Stade Aurich, 
an: Eben, diefes Geſuch ‚brachte die Stadt Norden: 
unter dem 10. OHeteb bei dem Fuͤrſten an (m). 

% .2r 
So war denn die Eroͤfnung eines allgemeinen 

Landtages der Wunſch der ganzen Nation, der ſaͤmmt⸗ 
— Stände, Nach den ED konnte 

ber 
6 Sp ec, - Fadi Swiage⸗ p 4448. und 58—60. 

die Suppliquen von Waßt — d dem dritten Stan⸗ 
de ſind abgedruckt in der Specialanzeige der Ritter⸗ 

kant. den Staͤdten und dritten — vom 15. 
Detob, 1726. P 9-21. I * 

1-1 — 
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1726der Fuͤrſt, wenn auch blos die Adminiſtratoren, ober 
auch nur ein einzelner Stand auf einen Landtag an⸗ 

‚rungen, ein ſolches Geſuch nicht von der Hand wei 
fen. Diefe $andesverträge hatte’ die Nitterfchaft in 
ihrem Schreiben vom: 19. Septemb. dem Fürften 
vorgehalten: „Ihro Durchlaucht — heißtesdarin— 
„werden es in hohen Gnaden benehmen, daß die 
„Ausfchreibung eines Landtages nicht verwegert wer 
„den mag, und werben Dero hohen Penetration 
„nach, gnädigft ermeflen, daß mit goͤttlichem Bey⸗ 

 „ftand auf foldyem allgemeinen Landtage dergleichen 
„Mittel werden benahmer werden fönnen ‚ wodurch 
„des Landes Ruheſtand wiederum bergeftellet, und . 
»Ihro Durchlauchtigkeit von den Ständen treuherzi⸗ 
„gen Devotion unterthänigfte Verſicherung gegeben 
„werden mag.“ Ganz wider Vermuthen wurde 
Diefes von der Ritterſchaft, von Emven, Norden 

und dem‘dritten Stande angebrachte Geſuch abge 
ſchlagen. So ohngefaͤhr drückte fid der Fürft in 

feinen Referipren an die Ritterfchaft und Emden aus: 

„Weil die Ritterſchaft und Emden, nach erfolgtenz 

Kaiferlichen Ausfpruch, fid) nur nudam obſequii 
gloriam vorbehalten haben, und: diefer Kferlidie 

Ausfpruch unter dem 13. Sun. erlaffen worden, fo; 

wird bios die Submilffions- Erflärung nur noch er⸗ 

wartet, und bedarf es dazu -Feines Landtages. Da 
auch der unter dem Fürften Chriftian Eberhard an 

efangene $andtag nach Aurich ausgefchrieben iſt, ſo 

—* Se. Fuͤrſtl. Durchl. die Verlegung nad) einem, 

andern Ort ſeltſam, und die Husfchreibung Des pro⸗ 

rogirten Sandtages unſtatthaft, weil diefer prorogirte 

$andtag einmal gefchloffen, und diefe Schließung der 
fändifchen Proteſtatlon ohnerachtet, von dem Kaifer 

genehmiget iſt.“ (n) Welcher unnüge Sormalitäten. 
' Ä | = ram ! 

(n) Spec, Facti l. æ. .  % — 
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Kram! konnte es dem Fuͤrſten und den Staͤnden726 

nicht gleich viel gelten, ob der Landtag ein prorogir⸗ 
ter oder ein neuer Landtag hieß? und ob der Landtag 
in Aurich oder an einem andern Orte gehalten werben 
follte? Freilich war die Eröfnung des Landtages in 
Aurich, worin Dänen und fürftliche Soldaten lagen, 
fürdie Stände bedenklich ; Fonnteaber diefe Schwierige 
feit nicht durch ein ſicheres Geleit leichte gehoben were 
den? Allein der Fürft wollte fi) durchaus auf Feine 
Tractaten einlaffen, beftand fhlechterdings auf die 
Erecution der Kaiſerlichen Deerete, und ſchlug darum 
den gebetenen Jandtag ab. 

§. 22. 

Da ber Zürft die angebotenen Tractaten ausge» 
fehlagen , und den zur Beilegung der Streitigkeiten 
verlangten Landtag verweigert hatte: fo glaubten die 
Stände nun ihre Hände in Unſchuld wafchen zu koͤn⸗ 
nen. Cie füchten ihr Benehmen durdy zwei gea 
druckte Tractate zu rechtfertigen. Der erfte wurde 
von den Magiftrat in Emden, und der legtere von 
ben Adminiftrateren, im Namen: der fämmtlichen 
Stände, ausgegeben. Jener führte den Titels 
Dürgermeifter und Nath der Stadt Enden abger 
noͤthigte Vorſtellung, auf die von Sr. Hochfuͤrſtl. 
Durchl. zu Oftfriesland an fie wegen vorzunehmen 
ben gütlichen Tractaten, und Ausfhreibung des alle 
gemeinen freien tandtages eingefommene Erflärung, 
und dieſer: „Der Adminiſtratoren fpeciale Anzeige, 
daß die Ausfchreibung des allgemeinen prorogirten 
Sandtages und die Bermilligung der gütlichen Tractae 
ten wider den Flaren Buchftaben der Accorden und 
die felbft redende Billigkeit verfager worden,« Was 
diefe Schriften bezielen, gehet aus der Worrede ber 

letztern Abhandlung hervor, „Wir wollen — heißt 
VUOſifr. Geſch. 7,8. & ®% 
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1726:8 darin — dem fürfilihen Minifterio den Prätert 
„vor aller Welt benehmen, daß die Stände feinen 
»gütlichen Vergleich über die vorfchwebenden Diffe— 
„eenzen verlangen.“ Sin beiden waren vorzüglich 
der Kanzler Brenneifen, und dann aud) die Kaifere 
lichen fubdelegirten Commiſſarien hart angegriſſen. 
Diefe liegen dagegen folgenden Tractat drucken: 
„Der Kaiſerlichen Commiſſion Anzeige wider bie 
von den abgelegten Adnriniftratoren und im Namen 
Bürgermeifter und Raths der Statt Emden durch 
den Druck ausgelaffene ungebürliche Schriften, worin 
infonderheit der Ungrund der gegen die ſubdelegirte 
Commiſſion gemachten Imputationen dargethan, und 
zugleich gewieſen wird, daß die Kaiſerlichen Decrete 
von 1721 den vorigen Kaiſerlichen Reſolutionen, und 
den oſtfrieſiſchen Landesaccorden gemaͤß ſeyn.“ Der 
Inhalt gehet aus dieſem Titel heroor. Dagegen 
raͤchte ſich der Canzler Brenneiſen an dem Emder 

Magiſtrat durch ſeine „Gruͤndliche Anweiſung von 
dem Erb⸗Eigenthum und Landesherrlichen Rechten 
und Gerechtigkeiten des oſtfrieſiſchen Reglerhauſes 
uͤber die Stadt Emden,“ und dann an die alten 

Staͤnde, durch die von ihm auf beſondern fuͤrſtlichen 
Befchl veranftaltete und oft angeführte Species Facli 
von denen zwifchen dem Fürften und ten Staͤnden 
vorfchmeberden Streitigkeiten. . Die. Folge diefes 
oͤffentlich geführten Seher- Krieges war, Daß jeder 
Theil in feier Meinung beftärfet wurde, und die 
Erbitterung färfere Nahrung fand, 

[3 
Mm +7 .: se 4 
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Fünfter Abſchnitt. 

$, 1. Völlige Anarchie und traurige Derwirrung in Oſt⸗ 

friesland. g. 2. Das Einder Eolegium deduciret, daß Die, 
Kaiferlichen Deerete nicht judicat werden können. 5. 3. Es 

entitehen über die Hebung der zum Abtrag der hollandiſchen 
Zinfen ausaeichriebenen Schatungen neue Streitigkeiten. 
$. 4. Die Commun- Zerren ſetzen die Revolution mit 
vielem Unfug nnd Bewsltthätisfeiten fort, $. 5. und 

rufen die Fingefeffenen wieder zu den Waffen. Eine Divifion 
nimmt ihr Hauprquartier in Bagband, die andere in Diariens 
have. 5.6. Legtere und die fuͤrſtlichen Truppen Fonımen bei 
Hage an einander. Nach einem dreiftündigen Gefecht werden- 
die Kenitenten zurückgeſchlagen, $. 7. da fie megen ihrer 

Unordnung und ſchlechten Anftalten den an der Zahl ſchwaͤ⸗ 

. ‚ern. fürfflichen Truppen nicht widerfichen können. $. 8. 

Rach der Ichleunigen Flucht der Renitenten ruͤcken De fürfts 
liben Trupren in Norden ein, worauf Norden ſich wieder 
den Kaiſerlichen Decreten jubmittiret. 6. 9. und so, Die 
Commun-⸗-Herren in Leer bieten noch einmal die Eingefeflenen 
auf. Diele rüsten mit zwei Eompagnien der ſtaͤndiſch Emder 
Garnifon vor Norden. $. ı1. Hier vor Norden werden die 
Kenitenten zum zwritenmal geſchlagen und sus einander 
geſprengt. $ ı2. Die fürkliihen Truppen erobern Grimer⸗ 

fun. $. 12. bejesen !ßebaer und Leer. So gelanget der Rürfe 
wieder zu dem Beſitz des aanzen Landes bis auf die Stadt 
Emver $. 14. Die ofifristiiipen Mufen beſingen die Siege 
des Fuͤrſten. " | . 

no 
em Fürften blieb nur, außer. feinem Harlinger.1726 
lande, welches in den oſtfrieſiſchen Irrungen 

nicht verwickelt war, blos das Amt Friedeburg und 

die Stode Aurich nebft den Schlöffern Stickhauſen 
und Berum über. Selbſt bie Stade Aurich ſteckte 

voller Renitenten (0), und dieſe gelebten nur aus 
Furcht den fürftlichen Befehlen. Dagegen blieben 
die-Friedeburger, fo fehr ihnen aych von den vera 

einigten Aemtern zugefeger wurde, gefreue Anhänger 
ihres $andesheren, - Freilich) waren in ber Statt 
Morden, in dem Stecken Leer und auf tem platten 

Sande, befonders in Anricher und Berumer Amte, 
| X 2 noch 

(0). Species Fadi, p. 30. 
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2736100) fehr viele, die dem Fürften anpiengen ; diefe 
durften ſich aber nicht blos geben. Sie mußten mit 
dem Strome ſchwimmen, oder ſi ich wenigſtens ſtill 
halten. Nirgends fand eine offene Partheiloſigkeit, 
nirgends Neuttalitaͤt ſtatt. So mie in Aurich und. 
in dem Friedeburger Amte jeder die fürfttiche Parthei 
nehmen mußte: fo mußte fonft überall in dem Lande 
ein jeder ſich zu den Patrioten halten. Erwiſchten 
die fuͤrſtlichen Soldaten einen Renitenten, ſo wurde 
er in Aurich eingekerkert; trafen die Kommun- Herren 
einen Anhänger des Fürften an, fo brachten fie ihn 

nad) Emden auf. Eine ganze Schaar foldyer Leute, 
Vornehme und Geringe, ſaßen in Emden. Vieie 
wurden nach ausgeſtellten Reverſen, daß ſie die 

Landesvertraͤge aufrecht erhalten und das Auricher 
Collegium nicht anerkennen wollten, ver und nad) 
entlaſſen. Einige blieben noch gefangen in Emden 
zurück (p). Haft überall in dem Sande ftanden die 

- Gerichte fill. Niemand wollte einem fürftlicdyen. 
' Beamten geboren. Im Stickhauſer Amt ließen 

- bie Commun-Herren alle Inſinuationen den Gerichts⸗ 
dienern unterfagen. Sie gaben den Eingefeflenen 
bei zoo Rthlr. Strafe auf, fid) eines jeden Gerichts. ⸗ 

dieners, der fi) mit Eresutionen oder Inſinuatſonen 
befaffen follte, zu arretiren und todt oder lebendig 
nach $eer zu. liefern. Bei 200 Rthlr. Straſe ver⸗ 
boten fie allen Eingefeffenen, nicht vor ver Regierung 
zu erſcheinen, wenn fie vorgeladen würden, Viel⸗ 
mehr maßten die Commun⸗Herren ſich ſelbſt eine 
Jurisdictlon an. So lautet unter andern eine ihrer. 
Verordnungen vom 24. Detober: „ES wird ſaͤmmt⸗ 
„lichen Eingefeflenen in Oſteel bei Aufbringung 500 
»„Neichsthaler angedeuter, innerhalb acht Tagen ben. 
„Miffeehäter, der den Commiffarius Frater⸗ 

„ma 

‘(p) Landſchaftl. Acten. 
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„ma erſchoſſen, auszuforſchen , und bier anzugeben, 1726 
„oder zu gewärtigen, daß man dafür die Einwohner 
„von Oſteel allefammt anfeken, und ihnen die 500 
„Rthlr. durch militairifche Erecution abholen werde, 
Sm Gretfpler Ame befchloß fogar Die Amtsver⸗ 
fammlung zu Visquard, durchaus feine Intraden 

- mehr on die fürftliche Roentey abzufiefern (q). In 
dieſer Anarchie, worin ſich Verwirrung auf Ver⸗ 
wirrungen haͤuften, und wo jeder, der die Ober 
hand hatte, that, was ihm recht daͤuchte, lief das 
Jahr 1726 ab. 

Das letztere Raiferliche — vom 9. Jun. 
hatte bei vielen Patrioten ſtarke Senſation erwecket. 
Um ſie bei guter Laune zu erhalten, und ſie fuͤr 
Wankelmuth zu bewahren, ſuchte das Emder Colle⸗ 
gium ihnen einleuchtend zu machen, daß die Kaiſer⸗ 
lichen Decrete nie judicat werden koͤnnten. In ihrer 
gleich mit dem Anfang des folgenden Jahres abge:1727 
druckten Deduction fagten fies das fürftiiche Reqier— 
haus hätte fich) in dem Auricher Vergleich von 1699 
mit den Ständen vereinbaret, uͤber die ausgefegten 
Gravamina, woraus aud) diefe vorſchwebende Etreitige 
Feiten fiöffen, Feine Proceffe zu erheben... Ohnerach⸗ 
‚tet dieser Verpflichtung, die von dem nun regieren« 
ben Fuͤrſten, Georg Albrecht, in den ausgeſtellten 
Huldigungs -Reverſalen beſtaͤtiget worden, wäre von 
dem Fürften bei dem Kaiferlidyen Reichshofrath 1720 
der Proceß, angeftellet. Die hierauf. ſub⸗ und obs 
reptitie erſchlichenen Kaiſerlichen Decrete koͤnnten 
aber nie in die Rechtskraft uͤbergehen, weil der ganze 
Proceß nad) der fürftlihen Verpflichtung in dem 
Auricher Vergleich eine Nullitaͤt mit. fich führte, 
Ohnehin wären die Kaiſerlichen Decrete ohne Ver⸗ 

X3 nebmung 
Species Fadi Bepl. p. 69. 76. gt, und ior. 
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a der Stände erteilt; ; es frritte ober wider 
die erſten Rechtsgrundgeſetze, jemand ungeflört zu 
verdammen. Die den Ständen bei dieſem tumultuge 
rifchen Verfahren zu verflsirende und nachgefuchte 
Reſtltutions · Inſtanz waͤre nicht eroͤrtert, dagegen 
aber eine Exccutions⸗ und Unrterit hunge Eommſon 
angeordnet. Weil nun dieſe Commiſſion, obgleich 
die Stände pro avertenda executione eingekommen, 
auf bie Parition der Kalter! Decrete fehlechterdings 
beſtanden härte: fo hätten die Stände bei dem Kais 
fer die Reviſion nachgeſuchet. Huf dieſe Reviſion 
waͤre keine Kaiſerliche ſpeciale Reſolution erfolget; 
indeſſen wäre von dem ſuͤrſtlichen Miniſſerio auf eine, 
unerhoͤrte Weiſe die Unterſuchung an den ſtaͤndiſchen 
Agenten, keine Schriften weiter einzureichen bewirket 
worden. Da nun außerdem N Commiſſion die 
Driginal: Neten zugeftellet worden: fo wären ben 
Ständen alle Wege zu Ihrer Verantwortung abges 
Schnitten, Aus dem Grunde fönnten alſo die Kaiferl. 
Decrete nicht rechtskraͤftig werden. Denſelben koͤnn⸗ 
ten fie ſich aber nicht unterwerſen, weil ſie mit der 
Landesver faſſung und den beſchwornen Accorden ſtrit⸗ 
ten. Dieſen Unterſchied zwiſchen den Decreten und 
den Landesvertraͤgen zeigten ſie an tem Schluß an: 

„Wir hoffen wenigſtens, — fo endiget ſich dieſe 
Deduction — daß Se. Kaiſerliche Majeſtaͤt nad) 
„Dero Weltgeprieſenen Gerechtigkeit verordnen wer⸗ 
„den, daß cünı fufpenfione Deeretorum, und mit 
„Vorbehalt der jeber Parthey zuſtehenden Rechte, 
„über die Landes -⸗Differenzen guͤtliche Tractaten ges 
„pflogen, und verfughet werte, ob fie nicht in der 
„Guͤte ausfindig zu machen ſeyn.“ Dies find die" 
Hauptgaͤnge der ſtaͤndiſchen Deduction (r). 

$ 3. 
() Summarifche Anweiſung, daß Se. —— 
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| FR 3. = 1727 
Die alten Adniinifiratoren, ließen ſich alfo durch | 

das legtere Kaiferliche Final» Decret nichts anfech⸗ 
ten, und wollten das. Auricher Collegium, welhes 

ſie ein eingefäjobenes oder auch ein Baftard - Coflen | 
gium nannten, nicht anerfennens Sie fegten nun 

wieder die halbjährige Verpachtung der Accife » Come 
toiren auf den 27. San, in Emden an. Dagegen 

ließen Die drei Auricher Aöminiftratoren, Grems, 
Fridag und Bley, (beide legtern hatten ſich nach ihrer 
Flucht wieder eingefunden,) die Pachtliebhaber eben⸗ 
falls auf den 27. fan. nad) Aurich verabladen. So 
wie die Kaiferl. Commiffton durch wiederholte Patente 
allen Eingefeffenen bei ſchwerer Etrafe verbot, mit 
den abgefegten Emder Abminiftratoren zu contrahis 
ren: fo mwarneten Diefe wieder das Publicum, ſich 

nicht mit dem Auricher Coflegio zu beſaſſen. So 
, wurde denn in Aurich und Emden an’einem und dent 
ſelben Tage die Verpachtung vorgenommen. Weni⸗ 

ge Pächter fanden fi in Aurich, mehrere in Emden 
‚ein. Hier wurden die Cantoiren vom Februar big 
Auguft fir 54000 Gulden verpadhtet. Dis Yuris 
cher Pacht Duantum gehet nicht aus den Acten ders 
vor. Diefes kann auch nur unbetraͤchtlich gervefen 
feyn, weil die Paͤchter blos die Acciſe aus der Stadt 
Aurih, den in der Mähe liegenden Dörfern, und 
aus Friedeburger Amt erheben konnten. Eine neue 
Colliſion zwifchen den beiden Coflegien in Emden und 
Aurich veranlaßten die hollaͤndiſchen Zinfen: Aller 

en biefer Verwitrungen ohnerachtet, waren aus den ver⸗ 

4 hypoche⸗ 
— Durchlaucht. ben vorſchwebenden Proceßß nicht an⸗ 
ſpinnen kloͤnnen, und die Staͤnde mit ihrem Reſil⸗ 
tutions⸗Geſuch und mit der Reviſton zu hören 
fiyn sc. Emden, 1727. 
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1727hypothecirten drei Pacht » Comcoiren bisher die Zinfen 
für das erſte Anlehn zu 600000 Gulden tichtig on die 
ftaatifche Empfänger abgefuͤhret; nur waren von dem 
weiten Anlchn ebenfalls zu 620000 Gulden, bie 
infen über 50000 Bilden angeſchwollen. Die 

fharfe Anmahnung der Generalfiaaten bewog die 
Adminiftratoren in Emden, zum Behuf der fhuldie 
gen Zinfen zwei Capital: und vier Perfonal-Schagune 
gen am 14. Jan. auszuſchreiben. Einige Tage nach 
her fchrieben nun auch die Auricher Adminiftratoren 
die nämlichen Scyagungen aus, und unterfagten 
allen Eingefejfenen bei doppelter Erfegung, Feine 
Schatzungen an das Emder Aerarium abzuführen. 
Das Auricher Collegium zu unterſtuͤtzen, erließ die 

- Raiferliche Commiffien aefchärfte Verordnungen. 
Durd) ſolches Proteftiren und Keproteftiren wurden. 

“ feine Schagungen bezahlet. Die Generaiftaaten 
fhlugen daher der Kaiſerlichen Commiſſion unter dem 
15. März folgendes Temperament vor. Die zum 
Abtrag der hollaͤndiſchen Zinfen ausgefchriebenen 
Schagungen follten weder pon dem Emder noch dem 
Auricher Collegio gehoben, jondern unmittelbar an 
ihre in Djtfriesland bejtellte Einpfänger, Dam und, 
Kigius, abgefuͤhret werden, Diefes Erpedieng, ‚wie 
es an fich nad) der verwirrten tage wohl ausgedacht 
war, ließ fidy die fubdelegirte Commilfion gefallen, 
und vertheilte unter dieje beiden Empfänger die 
Diftricte, woraus fie die Schaßungen erheben ſoll⸗ 
ten, Ueber die Frage, ob die Erecutoren der alten 
oder des neuen Eollegii die Schatzungen beitreiben, 
und den Empfängern einliefern follten? fodann, ob 
die Empfänger die Quittungen über die Schagungen 
dem Emder oder Auricher $andrentmeifter zur Fünftis 
gen Berechnung einliefern follten? entftanden 2 

| | beftige 
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heftige Debatten daß die ed yagungshebung vorerſt 1727. | 
unterblieb (s). 

$ 4 
 Hftfriesfand mar jetzt in der fraurigen $age, 

daß es fo fehr viele Regenten harte. In der Stadt 
Aurich, in einigen bei Aurich herum liegenden Doͤr⸗ 
ferr, in dem Amte Friedeburg, und auf den fürfte 
lichen Schlöffern zu Berum und Stickhauſen regierte 
der Fürftz in Emden und in den Emder Herrlich⸗ 
keiten der Magiftrat zu Enden; in Morden der neue 
Magiftrat, und auf dem platten Sande die Communs 
Herren oder die Bevollmächtigten der vereinigten 
Aemter. Diefe wurden iheils von der geheimen 
Eommiffion in Emden und von den dortigen Admi—- 
nijtratoren geleitet, mehr aber handelten fie nach 
ihrem eignen Gutdünfen, und rrafen unter dem 
Siegel der vereinigten Stände Verfügungen. Ihre 
PBerfammlungen hielten fie bald in Emden, bald in 
Norden, am mebreften aber in Leer. Auch ihnen, 
als Patrioten ‚ lag die Accife- Verpachtung fehr am 
Herzen. Sie gaben den Schütt: und Rottmeiftern 
in den Cemmunen bei 100 Rthlr. Strafe auf, alle 
von dem A:ıricher Collegio affigirte Placaten fofort 
abzureiffen, und ließen ihnen anbefehlen, durch 
Glockenſchlag die Eingefeffenen ihrer Communen zu 
verfammien, und ihnen bei ſchwerer Ahndung zu vers 
bieten, der Verpachtung in Aurich nicht beizumohe 
nen. Den Predigern unterfagten fie, Feine commifs 
fariiche Patente von den Canzeln publiciren zu laffen, 
So lautet unter. andern eine diefer ihrer Werordnuns 
gen vom 1. Sehr. „Es wird denen Predigern zu 
„age von wegen ber zu Norden verfammileten vers. 

| %5 „einigten 

(s) Sammlung Kaiferl, und Commiſſ. Patente und 
kandſchaftl. Acten 
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> 1727 „einigten ftändifchen Gliedern hiemit, mit Vorbehale 
„der desfalls ſchon verwuͤrkten Bruͤche, jedem poenä 
»n1r00 Rehlr. anbefohlen, feine ſegenannte commiſ—⸗ 
„ſariſche Patente, noch das geringſte, welches wider 
„die Freiheit des geliebten Vaterlandes ſtreitet, ſo 

ihnen aus Autich moͤchte zugeſandt werden, von 
„ben Canzeln zu publiciren, ſondern allhie einzum 

yo nfhien; wibrigenfalls haben fie zu gemärtigen,. 
„daß mie militeirifcher Execution fofore wider fie ver« 

„fahren werden wird. Wornach ſie fid) zu richten. « 
Sie unterfagten den Eingefeffenen, den gerichttichen - 
Vorladungen feine Folge zu leiften, und brüchten die, 
welche vor den Amtleuten erfihienen waren, Sie 
felbjt warfen fih vielmehr als Richter auf, und fere 
tigten Pönal- Citarionen aus. Wehe denen! bie 
auf ihre Vorladungen ſich nicht einfanden. Den 
Eingejeflenen zu Stickhauſen gaben fie fogar aufy 
ihren Amtmann Stürnburg aufzubringen, und ihnen, 
abzulicfern. So lauter ihr Befehl. vom 234. Febr. 
„Denen Schütt» Meiftern zu Detern wird hiemit 
„poena 500 Rthlr. jandefohlen, ihren: Amtmann, 
„fodann Vogt und Ausfünsiger aufzubringen; auch 
„wird denen Eingefeffenen anbefohlen, des Amisge⸗ 
„richts Mandaten und Citationen nicht zu pariren, 
„mit dem Bedeuten, daß, falls fie diefem Befehl. 
„nicht nachkommen werben, ein gnugfames Com« 
„mando foll abgefchicft werden, um ihnen die Brüche 
„abzunehmen. Wornad) fie ſich zu richten und für 
„Schaden zu hüten haben.“ Andere verbannten fie” 
aus dem Sande. „Es wird hiemit donen Echütte 
„Meiftern zu Bunde poena zo Rthlr. anbefohten, 
„dem dortigen Vogten Schröder anzudeuten, ſich, 
„Angeſichts diefes, aus ihrem Kircyfpiel zu ver⸗ 

fügen, und daß foldyes gefehehen, den 19. Diet g 

„Parition zu dociren. So gefehehen in-der Bar 

! ſamm · 
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„ſammlung der vereinigten Stande zu Leer denı727 
„17. Febr.“ Den fürftlichen Rentmeiſter zu Gret⸗ 
fs! verjagten fie-von Haus und Hof, Die, welche 
nicht in dem Geruch der Freiheit ſtanden, flüchtes 
ten nad) Gröningen, ever und Didenburg. Ein 
Mitrofe, San Tromp, mar ihr ärgfter Neind. 
Diefer durchſtrich mit feinen Anhängern Gruner, 
Norder und Berumer Amt, hob viele Nenitenren 
auf, und lieferte fie gebunden und. gefangen dem 
Commendanten des Haufes Berum ab. Nie fonnte 
man diefen fihnaubenden Saulus erhafchen. Die 
vereinigten Aemter erflärten ihn ſuͤr Vogelfreil. Ihre 
an verſchiedene Kirchſpiele erlaſſene Mandate ſind 
folgenden Inhalts: „Es wird dem Kirchſpiel 
„Wirdum, oder denen Eingeſeſſenen hiemit kund ge⸗ 
„than, daß ſie, wenn diejenigen, ſo nunmehr in dem 
„Lande herumſtreiſen, als Johann Tromp oder Bente 
„Boͤrchers, oder deren Anhänger allda kommen moͤch⸗ 
„ten, dieſelben bei dem Kopf zu faſſen, und wenn fie 
„ſich retiriren wollen, fie frei zu fehießen und zu todte 

„zu machen haben. Wir werden fie allezeit indem⸗ 
„niſiren. Woferne aber die Einwohner ſolchen nicht 
„nachleben werden, fo foll einem jeglichen 25 Rthlr. 
„Brüche abgeholet werden.“ (t) Aus diefen Bei⸗ 
friel en ift es erſichtlich, daß diefe Revolution mit 
vielem Unfug und unerhörter Gewalttreiberei ver» 
** geweſen. Selbſt die geheime Commiſſion 
und die Adminiſtratoren in Emden, welche dieſe 
Revolution eingeleitet hatten, und noch die Seele 
derſelbden waren, verabſcheuten dieſes Unweſen (u). 
Da ihnen aber die Commun Herren über den Kopf 
gewachſen waren: vermochten fie nicht, dieſen Un⸗ 

ordnun · 

— Spec. Ras Rp. P. III. 118. 122— 125. 

«) Lemmiſſ— Patente vom 24, März 1727» 
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17270rdnungen Einhalt zu thun. Auch durfte fie dazu 

+ keine Maasregeln treffen, um nur die Commun« 
Herren bei guter Laune zu erhalten. 

oo $ 5. Ä | 
Am 26, März ließ der Fürft den Hauptmann 

‚von Capelle mit 70 Mann nad) Hage marfciren, 
und den Kingefeflinen in Berumer Amt befannt 
machen, day diefe Miliz das ganze Amt wider alle 
Gewalt decken follte. Die Adficht des Fürften war 
vielleicht, die Berumer Eingefeffenen an fid) zu zle⸗ 

ben, und dann die Stadt Norden zu überrumpeln, 
und fich wieder in den Befis des Comtoirs zu fegen, 
Wenigſtens argwöhnten diefes die alten Stände, 
Sogleid) ließen die Commun : Herren die Einwohner 
ihrer Diftricte aufbieren, ſich auf den erſten Glocken ⸗ 

ſchlag marfchfertig zu halten, Der, obnfiteitig von 

der geheimen Commiſſion und ten Aominiftcatoren 

in Emden entworfene Plan war, die Stade Norden 
durch eine Verftärfung zu deden, und. dann durch) 
ein anderes Corps, weldyes fi) nach Aurich zichen 
follte, dem Fürften eine Diverfion zu machen. Die 

Keiderländer, Leerer und Stickhaͤuſer follten nad) 

- Aurich, die Emder, Gretſyler und Morder nad) 
Berum aufbrechen. Am 31. März waren fdyon die. 

Commun: Herren mit ihren. bewafneten $awdleuten 

aus Leer gezogen. Der Capitain Andree ſchloß ſich 
mit; feiner Compagnie und vier Kanonen an dieſes 

Corps. Aus ihrem Hauptquartier zu Bagland. 
machten fie nochmalen einen Verſuch, auch im Friede⸗ 

burger Amt das Panier der Freiheit wehen zu laſſen. 

So fchrieben die CommunsHerren unter dem. 1. Aprik 
aus Bagband an das Friedeburger Amt: „Man hat 

„nicht undeutlich aus eurem Schreiben geſehen, daß 

„durch Betrieb einiger uͤbelwollenden, die meiſten 
— 27vpwohl · 
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wohlmeinenden Eingefeffenen abgefchredfet werben, (a7. 
pihre accorbenmäßige Defugfamfeit nebft uns zu ver. 
„theidigen: fo iſt denn nun die Sache fo weit ges 
kommen, daß die neu aufgervorfenen Adminiſtrato⸗ 
„ren von feinem davor angefehen werden, und wols 

. „len wir nun ohne einigen Anftand eure Deputirten 
„anhero erwarten, um mit uns fid) zu vereinigen, i 
„In deſſen Entftehung fönnee ihr gewaͤrtigen, daß 
„wir mit aller unferer Macht eud) aus der Verdrüder 
„Klauen retten werden; wobei aber der eine ſowohl 
„als der andere wird leiden müffen, welches ihr zu 
„erwarten habet.“ Umfonft war diefer legte Ver⸗ 
ſuch. Die Friedeburger beharrten bei ihrer Sub⸗ 
miffion. Diefes Corps gieng nicht welter vorwärts. 
Mod am 4. April ftand es zu Auric)- Oldendorf. 
Hier und in dieſer Gegend blieb es bis nach der Action 
bei Hage fliehen, ohne weiter vorzurücen. Won der 
andern Eeite von Emden aus hatten fid) die Com⸗ 
mun. Herren mit 2000 bewafneten $antleuten am 
4. April in Marienhave eingefunden. Bei ihnen 
war ber Capitain Cramer mit 150 Soldaten und 

‚ jwei Kanonen (v). 

$. 6. 

Berumer Amt war ebenfalls (don am 31. Maͤrz 
von den Commun: Herren in Morden aufgeboten. 
Dagegen hatte der Fürft folgendes Mandat in diefem 
Amte publiciren laſſen: „Nachdem Se. Hochfuͤrſtl. 
„Durchl. mit Äußerfter Befremdung vernommen, 

„daß die aufrührifchen Communen ſich unterftanden, : 
„denen Eingeſeſſenen anzubefehlen, fid) mit Gewehr, 
„Pulver und Loth zu verfehen, und ſich mit ihnen zu: 
„vereinigen: ſo wird vorbefagten Eingefeffenen bei 

„Leib⸗ 

6) Contin. Spec, Fadi, p. 197. 138. 141 1515 

153. 155. 158. 160. und 173. 
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1727, Leib⸗ und Lebensſtrafe anbeſohlen, ſolchem Befehl 
„nicht zu gehorſamen, noch die Waffen wider ihren 
„angebohrnen Landes-Herrn zu ergreifen, ſondern 
„vielmehr den Rebellen mit aller Macht ſich zu wider⸗ 

„ſetzen, auch zu dem Ende der zu Hoge befindlichen 
Miliz beizutreten ‚ und die ihrem Sandess Herrn 
vfhulvige Treue und Gehorfam mit Darftrecfung 
„Gutes und Blutes, und wie getreuen Untertgarten | 
»gebüpret, zu erweiſen.“ Grade an dem Tage, ‚wie 
diefes fürftl. Mandat publiciret wurde, am 4. April 
ruͤckte ein ftändifches Commando aus Norden in Neffe 

eins Dorthin detaſchirte der fürftlihe Haupfmann 
von Capelle den Lieutenant Reuel mit 30 Mann. 
Sie famen bald an einander. Der Unterofficier, 
der das Kommando aus Norden anführte, blich, 
16 Mann wurden gefangen und 4 entflohen. Diefer 
Kleine Vorfall wirkte mehr, wie das fürjtt. Mandat. 
Viele Eingefeffene traten nun der fürfil, Miliz bei. 
An dem folgenten Tage ‚am 5. April, brach der. 
Gapitain Cramer mit 60 Eoldaten und etwa 2000 
$andleuten von Marienhave auf, und marſchirte nad) 
dem Lütetsburger nahe an Hage belegenen Gehölze, 
Dorthin zog auch von Morden aus der Capitain’ 
Move mit 70 Soldaten md ohngefaͤhr 40 Bauern. 

- Anfänglich wollte der Hauptmann von Capelle ven 
Capitain Nove angreifen und ihn übern Haufen were 

fen, bevor biefer ficdy mit Cramer conjungiren fönnte. 
Weil er fich aber zu ſchwach hielt, fo veräuderte er. 
keinen Plan, und poſtirte ſich hinter dem vor Hage 
angelegten Retranchement. Er mußte es alſo ger 
ſchehen laflen, Daß die beiden Emder Hauptleute mit 
ihrer Mannfchaft zufammenftießen. Diefe ftellten. 
ſich bei der kuͤtzeburger Mühle in Schlachtordnung 
und befchoffen das fuͤrſtüche Retrauchement. Der 
Hauptmann von Capelle ſetzte ihnen mir zwei br 

fr: Ku 

> 
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ſtuͤcken fo iu „ daß fie die Mühle verlaffen mußten, 

Emder Hauptleute das Gefecht, Sie hatten drei 
halbe Schlangen und zwei Kanonen bei ſich. Hier—⸗ 
aus feuerten fie auf Das fuͤrſtliche Retranchement. 
Aud) warfen fie Bomben und Feuerbälle, wodurd) 
der Flecken Hage an vielen Stellen befchädiger wurde. 
Capelle war inzwifchen durch den Zulauf bewafneter 
Eingeſeſſenen aus der Marſch, Neffe, Arte und Hage 
verftärfet, aud) hatte er noch eine dreipfündige Kano— 
ne von Berum erhalten. Dadurch fand er fih im 
Stande, den Angriff abzuhalten. Immittelſt ver⸗ 
fuchte der Capitain Nove den fürftfichen Truppen im 
die Slanfe zu kommen. Diefer Verſuch mißlang. 

Er gerieth in Gefahr abgeſchnitten zu werden. So 
wie er ſich zuruͤckzog, machten die ſuͤrſtlichen Soldas 
ten und Bauern ein Feldgefchrei und verfolgten ihn 
bis zu der Sütetsburger Schule. Hier wurte der. 
Gapitain Nove felbft mit einigen Gemeinen gefangen, 
Der Hauptmann von Gapelle erbeutete drei Felde 
fchlangen, eine fechspfündige Kanone, einen Feuer: 

1727 
An dem Nachmittag um drei Uhr erneuerten die 

mörfer, die ganze Ammunition und den ſaͤmmtlichen 
Proviant, Der Hauptmann Cramer, welcher von 
der andern Seite einen Angriff wagen wollte, mußte 
fid) nun, wie er den Verluſt der Kanonen vernahm, 
nad) Norden zurückziehen. Go waren die ftändifchen 
Truppen nach einent Gefecht von 3 bis 6 Uhr zurüce 
geſchlagen. Wie vel von ihnen feyn, ges 
het nicht aus der Relation hervor. Die Fuͤrſtlichen 
follen nur fünf Verwundete, aber Feine Todten ges 

babt haben (w). 

7 
— 

(w) Contin, Spec, Facti Beplage, p. 175-105 und 
Landſchaftl. Acten. 
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6. 7. 

Mit einer ſchwaͤchern Mannſchaft hatte der 
Hauptmann von Copelle die an der Zahl weit ſtaͤrke⸗ 
ren KRenitenten gefchlagen. Der Uneinigfeic der Ans 
führer, den ſchlechten Anftalten bei der Artillerie, 
der Unordnung in dem Heer der Renitenten, und 
dem Unwillen vieler Landleute harte er den Sieg zu 

danken. Uneinig waren die beiden Hauptleute Cramer 
ünd Move fhon vor dem Angriff. Jener wollte dag 
fuͤrſtliche Retranchement beftürmen, und mit dem 
Säbel in der Hand erfteigen. Diefer wollte durch 
Ummege den Hauptmarin von Capell nach Berum 
zuruͤckdraͤngen. Der Emder Capisain ingenieur 
von Strube war nicht mit zu dem Kriegsrath gis 

- zogen, und wußte nichts von der Dispofition, die 
die beiden Hauptleute gemacht hatten. Mit der 
ganzen Artillerie, mit der Ammunitien, mit den 
Wagen und ven Pferden war ihm eine’ foldhe Stel- 
lung angewiefen, daß er, ohne irgend eine Ver: 
ſchanzung dem feindlichen Feuer, welches hinter den’ 
Häufern und aus dem Retranchement auf ihn ges 
richtet wurde, blos geftellet war, Zwar wollte er 

in der Eil eine Bruftwehr aufwerfen; allein es 
fehlte an Spaden und Schuͤppen. Noch waren 

feine Kanonen nicht gefteller, wie die Fuhrleute mit 
ihren Pferden davon giengen. Won feinen fünf Leu⸗ 

ten, die er nur bei fich hatte, wurden zwei ſchwer 
bleſſirt und einer erfhoffen, Der Hauptmann Era 

mer bot einen Duücaten für jenen Mann aus, der 
wieder bei der Artillerie Dienfte thun wollte. Zwar 
fanden fich fechfe dazu bereitwillig, Won dieſen 

wurden aber drei wieder gequerfcher, und einer blieb _ 

auf der Stelle. Statt zu commandiren, mußte 
alſo der ingenieur» Capitain, weil er Feine Leute 
hatte, ſelbſt arbeiten, und bei dem Nuͤckzuge, weil 

| bie 
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die Fuhrleute mie den Pferden durchgegangen waren, 17 
mußte er das Gefhüg mit aller Munition im 
Stich Ioffen. Nicht Patrivtismus befeelte die ganze 

Schaar ver Landleute. Diele, fehr viele, wo nicht gar 
die mebreften, hatten, gezwungen burd) die Communs 
herren, die Waffen ergriffen, und waren mit vor 
Hage gezogen, Die Bagbander, Auricholdertorfer 
und Stracfholter harten den Communderren nicht 

undeutlich zu verftehen gegeben, daß fie nur aufjögen, 
um ſich nicht plünderh zu laſſen. Die Nordbrodmer: 
waren mit Gewalt von dem Capitain Cramer herbei⸗ 
gezogen, Die Eingefeffenen zu Siteenfelde hatten den. _ 
Communherren die Spige geboten, aber Durch Leber» 
macht unterjocht, mußten ſie Heerfolge leiſten. Wiele 
Communen aus Gretmer Amt hatten fich erfläret, 
fid) nur bis Geimerſum führen zu laffen, und dann 
feinen Schritt weiter varwärts zu thun. Wie fie 
aber in Grimerfum waren, mußten fie vem Strom 
mit foigen (x). Es läßt fich alfo leicht erachten, 

. . daß diefe Landleute eben Peine Luſt zum Fechten hat⸗ 
ten, und daß ihr Unwille nothwendig Unordnung in 
‚dem Heete veranlaffen mußte, Diefe Umftände zu, 
fammengengmmen, Hatten dem Capitain von Eapelle 
den Sieg erleichtert, 

\ | | 6. 8. 

Nach dieſer Action bei Hage nahmen die mehres 
ſten Landleute die Flucht, und kehrten nach ihren 
Wohnungen zuruͤck. Der Capitaln Ceamer war 
nicht im Stande fie zuruͤckzuhalten. Dadurch gar 
zu ſehr aefchmächee, und weil die ganze Artillerie in 
die Hände des Hauptmann von Capelle gerathen 

Ä war, 
(x) Contin, Spee. Fa&i Bepl. pP. 205—208. 138. 153. 

158%. 161. 221. 

Ofife. Geſch. 72, ) 
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1727 war, faßte er den fihleunigen Entſchluß, Norden gu 

| verlaflen. Er ließ die vor dem Rathhauſe ſtehende 
fieben Kanonen vernageln, und zog fih nun nad) 
Pewſum zurück, - Der berücjrigte Matrofe, Jar 

Tromp, welcher fic) auch bei diefer Action fehr hervor⸗ 

gethan hatte, recognogeirte die Macht, hindurch, und 
fam mit dem anbrechender Tage frohlockend in Hage 

zuruͤck. Das geht auf Norden zu! ſchrie er, die 

Emder und ihr Anhang find ſchon heraus! Der 
Hauptmann von Cavelle ſah es ungerne, doß Jan 

Tromp mit einem Schwarm Landleute in Norden 
eindringen wollte, weil alcdann die Unorbrungen une 

vermeidlich geweſen feyn würden. Er dtetaſchirte ein 
Commando Soldaten dorthin, und nahm wieder 

Beſitz von diefer von den ftändifchen Truppen nun ges 

räumten Stadt. Noch an bemfelben Abend, am 

6. April, kam an Tromp mit der frohen Nach. 
richt von der Einnahme der Stade Norden ‚in ber 

faͤrſtlichen Reſidenz an. Er erſchien auf dem fürft- 

lichen Schloß, nicht als gemeiner Matrofe, fonden 
als ein vornehmer Herr, mit einer Feder auf dem 

Hute und in einem propren Kleide. Diefe Kleidungee - 

ftücfe hatte der ritterfchaftliche Adminiſtrator von dem 

Appelle bei feiner Ziucht-aus Norden zurüctgelaffen. 
Bald nachher wurden die Gefangenen eingebracht. 
Der vornehmfte darunter war der Emder ältefte 

Capitain de Move, welcher bisher, in Norden geſtan⸗ 
den, und. von den alten Gtänden das Patent als - 

Commendant von Norden erhalten. hat. Die 
erfte Folge von der Einnahme der Stadt Norden 

war, daß das Emder Collegium den Beſitz des 
Norder Pacht» Comtoirs verlor, dann, daß ‚die 
Biürgermeifter Palms und Kettler wieder abgeleget 

wurden, und endlich, daß der Magiftrat und die 

Buͤrgerſchaſt ſich wieder fubmittirten, und ſchon am 
| Eu 9 . April 

I 
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9. April ihre Paritionsanzeige dem Fuͤrſten einſandten. 1727 
Der Fuͤrſt ließ den bei Hage erfochtenen Sieg von 
den Canzeln bekannt macden, und ein r öffentliches. 

Dankfeſt anſtellen (y). | 

| % 9% 
Noch gaben die alten Stände ihren Murh richt. 

verloren. Die Emder, $eerer und Reiderlaͤnder bes. 

ſtanden darauf, daß man wieder auf Norden los⸗ 
gehen und Din, e Stadt erobern müßte, mean fic auch 
dadurch in Feuer und Flammen aufgeyen four. Die 

. in feer unter dem Namen der vereinigen Stände vers 
fammleren Commun Herren bejürcteten, daß der 
Fuͤrſt Durch. ein neues Aufbot vielen Zugang erhalten 
würde. ie unterfagten daber den Schuͤttmeiſtern 
und Bauerrichtern in den Dörfern „Heerſolge zu 

leiſten. So fauter ihr Mandat vom 9. April: „Es 
„wird hiemit denen fanmtlichen Schüttemeift en, 
auch Einwohnern ernſtlich anbefohlen, fid) keines⸗ 
„weges in die von fuͤrſtlicher Seite ihnen zugekom⸗ 
„menen, ober etwa kuͤnftig zuzuſendenden Bes 

„fehle, um mit ihnen mit Gewehr oder ſonſten auf⸗ 
„zuziehen, zu meliren, noch felbigen die geringfe . 
„Parition zu dociren; da man denn folcheufalls Dies 
„jenigen nicht nur mit harten Strafen, fordern mit 
„ganzlicher Ruinirung ihrer Güter auf das ſchwereſte 
„verfolgen wird, Hingeg n aber, wenn fie fid) Defa 
„fen enthalten, verfichert feyn können, dan man fie 
„vor aller Barfolzung unterer Feinde, welche nichts 
„anders, als den aänzlichen Verderb und den Ruin 
„des geliebten Waterlandes, und deflen theuer ere 
„worbenen Accorden und Prioilegien ſuchen, mit ges 
»lammeter Hand und mit allen Kräften decken und 

2 2 | „des 

re Contin. Spee. Facti Bepl, p. 177. 181. und 248, 

und landſchafth Acten. | 

— 
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_ 1727 „befchirmen werde,“ Die Commun= Herren in feer 
wollten alfo die bei Hage erhaltene Scharte, es Fofte 
auch was e8 wolle, auswetzen. Der Veriuft des 

order Pacht-Comtoirs war ihnen empfindlid), und 
* das Gerücht von der Ankunft dänifher Truppen 

brachte fie in Wurh. In allen Gaffen des Fleckens 
hörte man den Pöbel fingen und fehreien: 

Den Vürften will wy vangen, 
De Commiflie will wy haugen, 

De Cantzler up dat Rad, 
"So hebben wy Ooftvreesland platt. 

‚Der Elimaz in diefem unanftändigen Gaffenliede 
bewährt es, daß der Canzler noch immerhin für 
den ärgften Feind des Vaterlandes gehalten wurde, 

Selbſt aus der Stadt Aurid) wurden die alten Staͤn⸗ 
de aufgemuntert, nod) einen Gang zu wagen. Sn ' 
Aurich wohnten noch viele Renitenten, die fich aber 
nicht blos geben durften. Einer, ein Rathsherr Dies 

[2 

fer Stadt, führte unter. der Hand die Gerrefpondenz 
mit der geheimen Commiffien. Sein Schreiben 
nad) der Hager Affaire endiget fich: 

Man verzage nicht! 
Gut verlohren, nichts verlohren, 
Muth verlohren, halb verlohren, 
Doc Freiheit verlohren, Alles verlohren, 

Courage! Courage! (z) 

6. 10 

Es wurde. denn nun wieder ein Aufgebot der 
> Kommunen , befonders im feerer, Emder und Grete - 

ſyler Amt am 14. April veranftaltet. Der Sammel- 

| | plag 

(2) Landſchaftl. Acten und Contin, Spec. Fadi, p. 163. 
und 165. _ | 



Fuͤnfter Abſchnitt. 341 

platz ſollte zu Wirdum ſeyn. Am 17. April brab1727 

der Capitain Andree mit 80 Soldaten und einer 

Menge Bauern, vorzuͤglich aus Oberreiderland, von 

$eer nach Emden auf. Ihnen folgte der Capitain 

von Wermelskirchen mit einer Compagnie der in Leer 
geftandenen Emder Garnifon. Beilanus, welcher 

nad) der Gefangenfcyaft des Kapitain de Nove das 

Patent eines Capitains erhalten hatte, blieb mit einer 

Compagnie in Leer zuruͤck. Die alten Adminiſtrato-⸗ 
ten verfrauten dem Capitain Andree das Obercoms 
mando über fämmrliche ftändifche Truppen an. Nah . 

der ihm ertheilten Inſtructlon, follte er fich der Stade 

Morden, und der zu der Morder Kluft gehörigen. 

Pacht: Comtoiren bemächtigen. Der Plan un die 

Ausführung wurde im fediglich überlaffen. Noch 
vor dem Abzug mußte er ben ſaͤmmtlichen Oflicieren 

den Eid abnehmen, daß fie getreu, tapfer und ver. 

ſchwiegen feyn wollten. Am 19. April zogen fie aus. 

Die Avantgarde befland aus den Eingefefleren der 

Emder Herrlichfeiten. Der Amtmann von Wallen⸗ 
dorf führte feine Ofdarffummer, der Amtmann Suur 

feine Up» und Wolthuſener, und der Ammann Staal 

feine Bors und Jarſſummer Bauern an. Dann’ 

folgten die übrigen Landleute und die Emder Gar» 

nifon. In Wirdum wurde die Ankunft der im 

Gretmer Amt aufgebotenen Eingefeffenen abgewartet, 

die vor und nach ſich einfanden. Der Aufbruch aus 
Wirdum erfolgte am 22. April. Schon um Uhr 

Nachmittags Famen vor Morden die Vorpoften an 
einander, Der Eapitain Andree drang den fürfte 
lichen Hauptmann von Cavelle hinter feine Schanze 

zuruͤck, machte einen Fähndrich und Unterofftcier ges 

fangen, und erbeutete zwei eiferne Kanonen. In der 

Naͤhe der fürftlichen Schanze, nur ehngefägr 1000 
> Schritte. davon entjernet, ließ der Capitain Andree 

| 2) in 
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1727in der Nacht eine Batterie aufwerfen, und beſcheß 
ſchon an dem andern Morgen mit vier Kanonen die 

fürjtlihe Schunze. Dem Hauptmann von Capelle 
war dabei nicht wohl zu Muthe, weil er fid) auf die 
Norder Buͤrgerſchaft nicht verlaffen und unter den 
Berumer Amis Bauern keine Ordnung halten konnte. 

Er gab noch an demſelben Abend dem Fuͤrſten feine 
Verlegenheit zu erkennen. „Sch bin — ſchrieb 
er — mit der Buͤrgerſchaft recht verlegen, weil ich 
„die. meiſte Zeit nur 30 bis 40 Bürger habe. Es 
„find Heute zwar Berumer Amts Bauern genug da 
» gemefen, ſie haben ſich aber meift Diefen Abend ab» 
»ſentiret. Zudem find fie wie das unbändige Vieh, 
„und hießen, wenn fie nur einen Kerl ins Geſicht 
 „befommen, damit nur vieles Pulver und Bley vers 
„hoffen wird,“ Der fehlimmfte Umftand für ihn 
war, daß der Sapitain Cramer, der mit 112 Mann 
bisher in Grimerſum geftanden, nun aud) au Andree 
geſtoßen war a) 

F. II, | 8 

Am 25. April des Morgens um vier Uhr verließ 
der Sopitain Andree fein an dem Addingaſter Teidye 
aufgeworfenes Retranchement, und gieng, den Degen 
in der Hand, an der Spiße feiner Compagnie, grade 
auf die fürfrliche Schanze los. Schon war er dir 
Schanze nahe gekemmen, (denn der Hauptmann von 

Capeolle hatte wegen eines Nebels den Anmarſch nicht 
bemerket,) wie aus der Schanze Feuer gegeben 
‚wurde, Er felbft, der Copitain Andree, blieb auf 

der Stelle. An ſeiner Seite lagen fünf $eichen. 
Seine Compagnie zog ſich hierauf hinter dem Re⸗ 

tranchement zuruͤck. * Sapitaln Gramer faßte 
nun 

(a) Contin, Spec. Fa&i, p, 167. 168. 171. 184. 188. 
all, 213. und 217. 
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nun bad Obercommando an, und befchoß bis an denı727 
Nachmittag die fürſtliche Batterie. Um zwei Uhr ließ 
er durch eines Tambour Apell fihlagen, und bii dem 
Hoauptmann von Kapelle um die Abfuͤhrung der Leiche 
de: Tapitain Andree anhalten, Diejer erwiederte: 
„hm wäre mit dem todten Aaſe nicht gedient, ‚bie 
Leiche koͤnnte abgeholet werden.“ Go mie das 
Schießen ringeftelet wurde, 30g Cramer, ſtatt bie 
geiche in Sicherheit zu bringen (b), fid) nad) Barger« 
buhr zuruͤck, poftirte ſich in der Kirche und hinter . 
einem —— und machte Anſtalten, ſich zu ver⸗ 

ſchanzen. Dieſes zu verhindern, und dem Capitain 
’ Eramer ben Zug über das Tief zu benehmen, ließ 

N 4 Capell⸗ 
4 

£b) Die Leiche blieb noch einige Zeit an dem Deiche 
liegen. Die Wittwe bar den Fürften, ihr die Leiche 
verabfolsen zu laffen. Sie erhielt am 28. April 
folgende Reſolution: „Würden die in der Stadt 
„Emden arretirte fürftlicheBediente, Soldaten und 
„Unterthanen innerhalb 24 Etunden des Arrefteg 
„erlaffen werden, fo fell der Körper des im oͤffent⸗ 
„echen Aufruhr wider Se. Kaiferl. Majeſtaͤt und. 
„den Landesfuͤr ſten todtgeſchoſſenen Diureo Andree, 
„jedoch mit Vorbehalt der Kaiſerl. Patente und 
„Verordnungen, nach Emden abgefolget werden. 
„Widrigenfalls wollen Se. Hochfuͤrſti. Durchlaucht 
„Sich vorbehalten haben, mit dem Körper ders 
„geftalt, wie es die Rechte in ſolchem Fall mit fich 
„bringen, zu verfahren.“ Die Emder antworteten, 
daß die arretirten Perfonen fogleich relagiret wer» 
den follten, jobalt der zürft verordnen würde, daß 

- auch) die in Aurich eingegogene Dfficiere, Soldaten 
und andere Cingefeffene guf freien Fuß geftellee 
werden ſollten. Auf inſtaͤndiges Bitten des Hof 
gerichts : Affsfforen Andree und des Secret. Zernes 
mann, (Bruders und Schwager? des gebliebenen 
Eapitaine) ift die reiche am 3. May zu Norden in 
aller Stille begraben worden. Conf, Spec.-Fedi, 
P. 242 - 247. 5 . 

y 
u ’ 
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1726Capelle den Norder⸗Syhl eröfnen, Yan Tromp 
hatte vor einigen Tagen ein Frey Corps, welches 
mehrenthells aus Hager Eingeſeſſenen beſtand, er⸗ 
richtet. Er ruͤckte nun mit einem Feldgeſchrei heran. 
So wie Cramer eine Bewegung zum Ruͤckzug nach 
Bargerbuhr machte, that der Hauptmann von Capelle 
cinen Ausfall. Alle Bemuͤhungen des Capitains 
Cramer, die ſchon den ganzen Morgen hindurch ein⸗ 
geriſſene Unordnung wieder herzuſtellen, und ſeine 
Leute in Schlachtordnung zu ſtellen, waren umſonſt. 
Allgemein war die Flucht bei dem fuͤrſtlichen Ausfall. 
Capelle erbeutete 7 metallene Schlangen, 3 Kano⸗ 
nen, 54 Wagen mit Ammunition und Proviſion, 
und 70 Pferde. Gefangen wurden der Amtmann 
Wallenderf, der Ingenieur-Capitain Strube,. 2 
Keutenants, ı Faͤhndrich, 52 Soldaten und 18 
Bürger und Bauern. Die Lifte der Todten laͤßt ſich 

vicht vorfinden, Es Heß ſich [bon voraus vermuchen, 
daß bie Landleute nicht ftehen würden, weil auch dies⸗ 
mal wie vorhin, die mehreften durch die drohende 
Marate der Commun- Herren gezwungen wären, '- 
den Zug nad) Norden mit zu machen. Im Gretmer 
Amt hatten viele Durch Pruͤgel fi) bequemen müjfen, 
das Gewehr zu ergreifen. Die gemeinften Arbeiter 
waren für ı Rthlr. tägfic) gedungen. Dieſe fanden 
für einen ſolchen Taglohn, fo wenig wie die Erb» 
und Eingeliffenen einen Beruf, fid) todtſchießen zu 
laſſen. Selbft unter den Soldaten, befonbers bei 
den Kecruten, war das Defertiren feie einigen Tayen 
eingeriffen. Vielleicht hatten dazu die von dem Fuͤr⸗ 
fken unter dem ı 7. April an bie Emder Miliz erlaffes 
ne Avocotionen, welche überall in dem Lande ange⸗ 

ſccdlagen und publieiret waren, vieles mit beigetragen, 
Sie endigen ſich ſor „Wir gebieten und befeblen 
„wi denen in den Kaiferlichen Patenten enthaltenen 

„Strafen 

_ 
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„Strafen von Verluſt, Leib, Ehre und Gut, Fraft1727 
„habender hohen Landeefuͤrſtlichen Autoritaͤt allen 
„denen, ſo ſich unterſtehen, als Ofſiciere und ges 
„meine Soldaten von unſerer Stadt Emden und 
„ihren Anhängern, ſich wider uns und unſere ges. 
„treue Eingeſeſſene gebrauchen zu laſſen, und in⸗ 
„ſonderheit denen, ſo unſere angeborne Unterthanen 
„iind, ſoſort nach Publication dieſes die Waffen 
„niederzulegen, ſolche verbotene allen gört- und welts 
„lichen Rechten zuwiderlaufende Kriegesdienfte zu 
„quittiren, — mit dem Anhang, daß Wir denen 
„Unterofficieren und Gemeinen, die diefem Unſern 
„Befehl fofort nachleben, die Waffen niederlegen 

: „und ſolche verbotene Kriegesdienfte verlaffen, wegen 
„des vergangenen Gnade und Pardon, bei Fürfte 
„lichen wahren Worten‘, hiemit wollen ertheifet 
„haben, wider diejenigen aber, fo diefem unfern 
vMandate zuwider handeln, und die Maffen noch 
„ferner wider Uns und Unfere getveue Unterthanen 

„gebrauchen werden, nad) Recht verfahren faffen 
„werden. Wornach ſich männigfich zu richten har.“ 
Richtig war die Prophezeihung des Droſten Specht 
von Gretſyl in einem Bericht an den Fuͤrſten vorn 
22. April, „Es iſt — fihreibt er — eine große. 
„Anzahl unter enrfeglichen famentiren und Heulen 
„der Weider, dahin gezogen, allein fo wenig mit 
„einer Intention ftehen zu wollen, daß fie vielmehr 
„bei der erften Gelegenheit das Neisaus nehmen 
„werden, zumalen auch die allerwenigjten Gewehr 
„haben. — Diefer zufammengeraffte Haufe wird 
„das Feuer nicht aushalten, auch bezeigen die Emdi⸗ 
„ſchen Eoldaten Feine große Luſt zu der vorhabenden 
„Expedition, vielmehr defestiren fie von Zeit zu Zeit 
"sftörf, und gehen nady Groningerlond über, Es 
wift alfe Fein Zweifel, ber gerechte Gott werde auch 

95. aber 
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2727, vor Biefesmal Em. Hochfuͤrſtl. Durchlaucht einen 
„völigen & Sieg zu Theil werden laffen“; So traf 
es denn auch) ein. So bald der Capitain Andree 
fiel, nahmen viele Landleute die Flucht, und bei 
dem Anfall des Hauptmanns von Capelle bielt kei⸗ 

ner IE Stand (c), | 

| $. 12. 

Die beiden Emder Sanptleute Eramer und 
Wermelskicchen nahmen ihre Zufiucht auf die Bes 
ningaburg in Grimerſum <d). Bon hier aus ſchrieb 
Cramer an die geheime Commiffion, ihm Proviane 
und Berftärfung zuzuſenden, weil er fi fenft.uns 
möglich halten köͤnnte. Die ganze Befagung auf 
Grimerſum beſtand, mit Einſchluß ver Dffieiere, blos 
aus 29 Mann. Hieraus Lift fi) folgern, daß bey 
dem Ausfall des Hanpfmanns, von Gapelle, auch 
bie ganze Emder Miliz muͤſſe durchgegangen feyn, 
weit fonjt ver Capitain Cramer bei einem ordentlis 
en Ruͤckzuge eine ftärfere Beſatzung auf das Gri— 
merfummer Haus bätte werfen konnen. Kaum 
war Cramer in Grimerfum angefommen, fo flan- - 

‚ firte ſchon San Tromp mit feinem Freicorps um . 
Grimerſum herum, um der Befagung die Zufuhr 

abzufchneiden. Der Haurtmann von Capelle hatte 
inzwifchen von dem Haufe Pewſum, weldyes bisher 
die Emder beſetzet hatten, wied.r Befiß genommen, 
und erfchien nun am ı May mit feiner Mannſchaft 
und vier Kanonen vor Grimerfum. Er lieh den 
Eapitain Cramer durch einen Tambour auffordern, _ 
SINCE erwiedern: Die Ankunft des firflichen 

Ä Haupt 

g ‚Cont, Sp. F. p. 185—190. bie gedruckte Fuͤrſtl. 
Avocationen * Landſchaftl. Acten. 

- (4) Diefe Burg bewohnte die Freiſtau Eva von We · 
ſtendorff. | : 
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Hauptmanns wäre ihm zwar lieb, er möchte aberıyaf 
nicht unter feine Kanonen fommen, weil er alsbenn 
Feuer geben muͤſte. Copelle fing bald nachher an, 
das Haus mit feinen Kanonen zu beſchieſſen. Des 
Morgens um fieben Uhr wurde auf dem Haufe Gri⸗ 
merfum Chamade geſchlagen. Zwei Faͤhnriche, 
Cramer der juͤngere und Hubert verfügten ſich zudem 
Hauptmann Tapelle. Sie hinterbrachten demſel⸗ 
ben, daß der Commendant Cramer, um das Haus zw 
ſchonen, ſich entſchloſſen Hätte, daſſelbe zu raͤumen, 
wenn der Beſatzung mit aller ihrer Bogage der 
freie Abzug verſtattet würde, Erſt ſchlug der 
Hauptmann von Capelle tiefes ab, nachher aber 
ließ er fich bewegen, darüber vie fürftliche Ordre einzu 
zi hen, und bis, dahin einen Waffenfliliftand zu erlau⸗ 
ben. - Der Hauptmann von Capelle fahe feibft ger 
ne, daß der Fürjt die Kapitulation annehmen moͤch⸗ 
te, um nicht ferner unnoͤthig Blut zu vergießen, 
weil ſchon fechje feiner eignen Leute biefftre waren. 
Auf eingegangenen fürftlichen Befehl, ließ Eapelle 
dein Commendanren andeuten, daß er fich mit fei- 
ner Mannfchaft auf Discrefion ergeben, und binnen. 

‚einer Viertelſtunde ſich erklären müßte. Der jun⸗ 
ge Faͤhnrich Cramer verfügte fich wieder zu dem 
Hauptmann, und brachte folgenden Vergleich zu 
Siande: Die Dfficiere fellten ihre Degen behalten, 
und bie Gemeinen ihre Gewehre firefen. Die 
ganze Befaßung folle einen Förperlichen Eid ſchwoͤren, 
niemals wider ben Fuͤrſten und deffen getreue Uns 
terthanen bie Waffen zu führen. Die beiden Kan 
nonen, die ganze Ammaunition, und aller Proviant 
fol!te auf dem Haufe bleiben. Die Bagage Eonnte 
die. lang mit fich abführen. Eo mußten die 
Staͤnde dena aud) dieſes Hans räumen, Bey dem 
Abzuge entdeckte erfi der Hauptmann von Gapelle, 

da 
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1727daß der Kommendant, der Hauptmann Cramer ger 
blieben war. Der fürfiliche Faͤhnrich von Reuſch 

hatte fich früh Morgens an das Haus gefchlichei, 
und den.Haupfmann, wie er bei der Negenbade vor 

einen Fenfter ftand, aus einer Kugel: Büd)fe er» 
ſchoſſen. Weil er aber Feine Bewegung auf vem 
Haufe verfpürte;, fo glaubte er den Hauptmann vers 
fehle zu Haben. . Weil der Capitain Wermelskir⸗ 
chen die ganze Macht hindurch bis an den Morgen 
trunfen gewefen , fo hatte der Faͤhnrich Cramer, 
dieſer ſiebenzehnjaͤhrige junge Mann die Vertheidi— 
gung des Hauſes bis zur Capitulation ſortgeſetzet, 
und bis dahin den Tod feines Vaters verheims 
licher . 

| 5. 12% 

Binnen vier Wochen hatte die ftändifche oder 
emdiſche Miliz ihre ſaͤmmtliche Capitains verlohren. 
Cramer und Andree waren geblieben. De Nove 
ſaß gefangen in Aurich, und Wermelskirchen hatte 
ſich eidlich verpflichtet, nicht wider den Fuͤrſten zu 
dienen Der neu angeſetzte Capitain Beilanus 
ſtand noch mit 54 Mann in Leer. Dieſe ſeine 

| zn erhielt durch die Anfunft vieler nad) der 
Affaire 

(e) Cont, Sp. F. p 222 und 223. und Laubfchaftl, 
Acten. Der Eapirain Cramer wurde als cin bras 
ver und gefchichter Dfficier geruͤhmet. Auch dies 
fer. fein vorbemeldeter Sohn, der Faͤhnrich Arnold 
Friedrich Eramer hielt ſich ſchon damals brav, und 

iſt als ein Sachkundiger und gelehrter . Dfficier 
nachher befannt geworden. Er flarb als General. 
Major der Infanterie und Gouverneur von Coe⸗ 
vorden nebft darunter gehörigen Forten im Diene 
fie der General; Staaten in dem Sabre 1792 im 
gı Fahre feines Alters. fü Off, Wocend: att 
von 1792. p. 57% 
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Affaire bei Norden geflüchteten Soldaten einen1737, - 
anfehnlichen Zuwachs.“ Ein ſchlimmer Umſtand 
war es, daß die mehreſten ohne Gewehr ſich in Leer 

einfanden, und noch ſchlimmer, daß das Emder 
Collegium, dem der Geld⸗Mangel drückte, die Loͤh— 
nung zuruͤck hielt, und dadurch Unordnung und In⸗ 
ſurrection nothwendig einreiſſen mußte. Ein Une 
teroffcier durfte bei der Wacht-Parade dem Capis 
tain Beilanus ins Geſicht ſagen, daß er lieber fters 
ben, als unter einem ſolchen Gelbfchnabel dienen 

wollte. Daher flagte ver Capitain faſt flündlich der - 
geheimen Commiffion feine mißliche tage. Er bat 

um Gewehre, Munition, Gelo, und weil er einen 
ftarfen Lieberfall von baniſchen und fuͤrſtlichen Trup⸗ 
pen. befürchte, um Vermehrung feiner- Truppen, 
-„Het moet Godt erbarmen — fihrieb er unter an⸗ 
„dern — dat ick niet onderfleunt worde met: 
„Manschay. lck kan alleen niet fechten. Is.het 
„inet myn Eere en Bloedt te doen, ick sepge noch, 

pick hoope myn Huidt so duir te verkoopen, als; 
„ick kan. . Hoope dat Godt my Sterke wil geeven,; 
„uit Kracht tot Zaligheit. - De Heere wil met 
„UE. syn, ick moet ock Conflapels hebbe.“ Ein 
ander. mabl, „My is berihtet, dat de Voorstlycken 
„onfeilbasr austaande Dingsdag op ons an willen, 
„Gott: fal ons Couragie. geven, want op ſyn Hul- 

u „pe kommt het an, maar op geen Vleesfen. Arm.“ 
— Man follte daraus. faft fließen, bafi es dem: ' 
jungen Hauptmann an Courage gefehlet babe, weil 
er fie noch erjt erbitfen wollte; allein dieſen Zwei 
fel benimmt er uns in dem folgenden Echreiben si 
„Ick heibe my voorgenoomen, by aldıen de:' 
„Kayserlyke Sauvegarde, eenige Moventien tegens 
„ıny koonıen te maaken, een Batterie op te sıni- 
„ten, en hıet Huis onder. de Vost te fchieten, en 

„alle 
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3927,alle van die Karels doot te slaan, die haar mear 
„komen te bewegen, , Voor al wil ik gebeden 
„hrbben, om het versogte Gewerr en Ammunitie. 
»Wiil bek alles lieyer laaten opvliegen, rer dat ik 
„het de Voorstelyken wil ef sal ten besten’geven. 
»200 Godt my die Gnade wil bewiesen, dat ik 
„niet geschooten words, sal het haar onder de 
„Bystandt van Godt Almachtig ‚ner genoeg 
„maaken“ (f), 

Die kandleufe waren, nad * Flucht vor 
Norden, alle auseinander gegangen, und nad) ih— 
sen Wohnungen zurüdgefehret. Nur die Reider 
Bauern hielten fid) noch zuſammen. Dieſe harten 
die ganze Revolution hindurch, die größte Rolle ges 
fpielet und den mehreiten Muth bewi. ſen. Ihr 
Waͤhiſſpruch, den fie beftändig in dem Munde führe 
ten, war: Wy find Reyd:r Buhren, wy laten uns 
nicht Juhren. Diefe KReiderländer wurden von den 

in Leer verfammleten Commun : Herrn aufgeboten, 
fih in Leer einzufinden, den Flecken wider einen 
feindlichen Angriff zu vercheidigen. Da aber gleich 
nachher die Nachricht von dem Anmorſch fuͤrſtlicher 
und dänifcher Truppen eingieng, auch viele Reider⸗ 

laͤnder entfchloffen waren, ihnen den Uebergang über 
die Emſe zu verfperren, fo fanden fich wenige Neis 
derländer in $eer ein. Der Hauptmann von Car 
pelle, den der Fürft nun zum Mäjor ernannt hatte, 
verfolgte indeffen feinen Sieg. Er gieng nach Ober⸗ 
ledinger:Sand, ließ feirie durc) die Daͤnen verftärfte 
Truppen bei Voͤllen und Marf über die Emfe fegen, 
und marfchierte am 15 Day ohne Schwerdſchlag 
in Weener ein. Wie er hier faſt alle Haͤuſer von 
Menſchen und Hausgeraͤth leer fand; fo lieh er 
durch Trommelſchlag bekannt machen „ daß ein je 

ber 

(E) Landſchaftl. Acten. 
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der fi) ficher wieder einfinden, und alles Schutzes 727 
verſichert ſeyn koͤmte. Daß bey dem Einmarfch 
viele Unorduung vorgefellen, laͤßt fi aus dem Des 
richt des Diajors abnehmen „Die Plünderung ha⸗ 
„be, fo viel moͤglich zu hindern geſuchet; ‘fo gar 
»reine aber hat cs nicht abgehen fönnen, immaffen‘ 
„die Licenz der Bauern in foldyer Begebenheit fich 
„nicye fo, wie id; wohl wuͤnſchte, borniren laͤſt.“ 
Es rein wird es gewiß nicht abgegangen feyn, weiß 
an Tremp mit feinem Freycorps fehen zuerſt in 
Wehner eingeruͤckt war. Weil die fürftlichen Trups 
‚pen dem Flecken Leer nun ſcon fo nahe waren; fo 
Kan der Hauptmann Beilanus gerathen, am 16 
May mit dein Anbruch des Tages Leer zu verlaffen. 
‚Mit feinen E eldaten, den Kanonen und der Ammu« 
rition fam er des Abends wohl behalten zu Emden 

‚an. Noch an demfelden Zage fand ſich der Amte 
mann Keitler wieder in $eer ein. Dieſer eroͤfnete 
num wieder das Öericht, welches ſeit ſeiner Verban⸗ 
nung vericploffen gewefen war. Daß er mit den 
pormaligen Renitenten, die ihn fd fehr getroger hate 

ten, nicht fünberlich verfahren babe, laͤſt ſich leicht 
vermuchen. Er zwang die zurüctgebliebenen Renis 
‘enten, (viele, und darunter die erften Anführer, mas 
ten geflüchtet,) die von der emdiſchen Miliz aufs 
hebrochenen und Barricadirten Gaffen berzuftellen, 
gie um. Leer nach der Logaer und Haisfelder Eeite 
ingelegte Circumvallations-tinie zu fchleifen, und 
:a3 Bollwerk auf dem Pferde-Markt mit ihren eige« 

. sea Händen wieder zu ebnen. Go war denn nun 
ver Fürft wieder im Beſitz des ganzen $andes big 
‚ofdie Stade Emden (8), ° en 

R | & ia; 

(8) Cont. !Sp.!F, p. 9.219. 223. und 224: u. Lands 
- 
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Nach diefen Siegen machten fih die Dichter 
zuerft mobil. ie fegten den Fürften auf einen 
Triumph- Wagen, und ſchleuderten die Renitenten 
in den Abgrund des Orcus herunter. Einer fegte 
dem Fürjien folgendes prächtiges Monument: 

Optimo Prineipi | 
Georgio Alberto 

Frifiae bene fentientis Palladio 
Diffentientis Terrori Panico, 

| Patriae Patri | 

Fauftioris feculi Reftauratori 
| et | 

debellatis hoftibus 
Perpetuo Triumphatori 

Sacrum. 

und nun ſang er unter andern: 

Hactenus inſedit multos furialis Enyo, 
Et libertatis gloria vana ſuae. 

Sed rabies proflrata iacet, Tibi militat aether, 

Innumerosque reos altera fcena dedit, 
Contiriuet dignas Superum clementia lauros, 

Deque triumphato Martius hofte canat 
Tune fidis fuccrefcet amor, formido malignis, 

. Et Frifionum folito nectare prata fluent. _ 

s Ein Janderer (h) befang die durch die fürftfiche 

Victorie gedämpfte Rebellion ber Nenitenten. » 

Wie fehr das Blur diefes Dichters in Wallung 
gewefen, zeigen folgende Strophen, i 

| Vers 

| (h) Der damalige Abb. Fisch, nachheriger Reg. Rath 
Coldewey. 
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Verdammte Raſerey! verworfne Oftern: Brut 1726 

Rebellen! deren Herz der Hoͤllen Glut entzuͤndet, 
Seht, was vor Vortheil euch der Dienft des 
nn tr Teufels. chuel-, 

Seht, welche Ruthen euch’des Himmels Rache bindet! 
Seht! wenn ihr ſehen koͤnnt, wenn nicht der 

— | | Menjchen- Feind, 
Wie er vorlängften fchon ſich eurer Bruft bemeiftert, 

Euch) noch zum letzten Fau die Augen hat ver— 
| Rn kleiſtert, 

Sehr! Seufzet! Winſelt! Schreyt! Weint Blut! 
2 Ä ihr Tollen! Weine! 

Das Schwert, damit ihr habt die Unſchuld wol⸗ 
4 len morden, 

Iſt durch des Hoͤchſten Schluß itzt euer Richt⸗ 
| Beil worden. 

Dann erſchien das traurige Lamento, oder Die 
gar zu ſpaͤte Reue der oſtfrieſiſchen Renitenten. Diefe 
Krnittel. Verſe find gar zu klaͤglich, als daß ic) eine 
Strophe hieher fegen fann. Den Beſchluß machte 
ein Gefpräd im ‚Reiche der Todten zwiſchen ven 
Capitains, Andree und Cramer, ein Geſpraͤch voller 

Unſinn und Albernheiten. | 
y * " 

#, 

OA Geſch. Ia¶ 8Zwed 
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Zwey und dreißigſtes Buch 
Don 1727—1734 

Pe: 

Eifer Abſchnitt. 
| $. 1. In Ofifriesland rücken noch drei Compagnien Bu 

nen ein. Dieſe wurden auf das platte Land verlegt. $. 2 
Hieruber beſchweret fich das Emder Eollegiam, und fodert Die 
@eneralttactu sur Handbabung der Landesverträge auf, ets 
halt aber, fatt einer befitedigenden Antwort, cine Weiſung. 
6. 30.4. Der Katfer giebt den niederrheiniichmeitphä:iichen 
Kreisdirectoren und beſonders dem König von Preußen auf, 
die ofifriefiiche Rebellion mit bemaffner Hand zu dämpfen, 
und die Radelsführer zur Saft zu bringen $- 3. Der König 
von Preußen und der Buichof von Münfter drohen den Reui⸗ 
tenten und wollen fich der Kavſerlichen Vewtdnung unterzies 
ben. $. 6. Die Generalfiaaten ſchlagen zwar den alten Stan⸗ 
deu ihe abermaliges Geſuch zur Handhabung der Landesvirs 
träge ab, 8. 7. ſuchen aber für fie, wenn fie ſich den Kaiſer⸗ 
lichen Deereten untesiverfen werden, eine Anineftie zu bes 

wirten, $. 8. worauf eine unbedingte Submiffiön der alten 
- Stande erfolget; $. 9. und nunmehr doch fruchtlos, auf den 
Abzus der en angetragen wird. 5 10. Die Sceue InDfie. 
friesland IR vollig geändert. Statt der wilden Anarchie iritt 
nun ein ſchrecklicher Miniſterialdeſpotismus ein. $- 1. Strafe 
einiger gefangenen Emder Dfficiere. $. 12. Das Auricher 
Eolegium wird wieder in Aetivitat geftellet. Die alten Stan⸗ 
de bleiben von dem Landtage ausgeſchloſſen. Nach Abſterben 
des Kaiſerlichen Miteommiſſarii, Vicecanzlers Ritter kommt 
der Hoftath von Berger wieder als Mitcommiflarius in Oſt⸗ 

- feiesland. $. 13. Die Anhdnger der alten Stände verliebren 
die Hoffnung ber erwarteten Amneftie, da der Kaifer die lez⸗ 

tere Submürfionsacte durch eine befondere Nejolution vers 
wirſt. $. 14. Wider diefe Kefolution kommt die Stadt Em⸗ 
den bei dem Neichshofrath_ein. S. 15. Bemerkung über die 
altkändifcheumd emdiſche Submürfion. $. ı6. Die Baiſer⸗ 
liche Lommiffion ordnet eine Indemniſationscaſſe für 
Sie gehorfamen Unterthanen;aus dem Vermögen der Ae⸗ 

"nitenten an, und unterfaget allen Eingefeffenen, ven Reni⸗ 
tenten.Capitalien oder Zinſen abzuführen. $. ı7. Die Stadt 
Emden wird der ihr dufiehenden Deichbebung und ber Mits 
aufficht der Deiche miberrechtlich entſetzet. 5. 28. Die Em⸗ 
zer Zerrlichkeiten werden ſequeſtriret. 5. 19. Nach oe 



Erſter Abſchnitt. 355 
er Schwachung de Kenitenten sieben drei Compagnie 
— 8*8 Die ne Bat laffen rinnen 
ben Drud der Renitenten geſchehen, ſuchen aber doch die Lars 
desconſtitution aufrecht zu halten: _ | 

I 1. | 
Urſtetn wuͤrden die alten Stände noch einmalr72 

verſuchet Haben, ihr niedergeſenktes Haupt em, 
por zu heben; allein die Ankunft der Daͤnen hatte 
die Eingeſeſſenen auf dem Lande von einer neuen Wafı 
fenruͤſtung abgeſchreckt. Durch das ganze Sand. Ina 
gen fürftlihe und daͤniſche Soldaten verſtreuc. 

Dieſe fonnten ſich auf den erften Win zufammen« 
sieben, und jede Gährung in ihrer erften Geburt 

erſticken. Aus Leer waren die Communherren vers 
ſcheuchet, und die Anführer der Kenitenten waren 
geflüchtet. So Fonnte von Emden aus Fein Aufge 
both der Eingefeffenen durch das Sand erfchalfen, Mit 
der Ankunft der danifchen Truppen hatte es folgende 
Bewandniß. Der Fürft harte in dem Ausgang 
Merz dem Könige von Dännemark die Waffenrı- 
Rung der Stände, und ihre Abſicht, fi) der Stadt 
Aurich und des Haufes Berum zu bemächtigen ges 
Hager, und um fchleunige Huͤlfe geberhen. Won 
diefem Vorhaben ließ der König den Magiſtrat der 

. Stadt Emden durch ein Labinersfchteiben vom 8 
April abmahnen. „Wir haben — beift, es darin 
»— feinen Umgang nehmen fönnen, euch von fola 
„hen euch felbft zum großen Ruin gereichens 
„tem Verfahren gnädigft zu dehortiren, und euch 
szugleid), als ein benachbarter Keichsftand — ans 
ozurafhen, begleichen ungebüßrliches Verfahren - 
„gaͤnzlich einzuftelen, und euch Ihro Kaiferliche 
sMajeftät allerhöchften richterlichen Ausfpruch und 
»DBerordnungen zu unterwerfen, Immaßen Wie 
such) nicht bergen fönnen, daß Wir auf beit una 
Zu 32 aver⸗ 
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1727 „verhoften widrigen Fall, als des Fürften bden 
znaher Nachbar und Anverwandter, nicht werden 

„entübriget feyn fonnen, Ihro Lden Unfere wirk. 
„liche Hulfe und Affiftenz auf das fräftigfte auch der- 

geſtalt angedeihen zu laſſen, daß fie gegen alle Zus 
noͤthigung und Gewalt geſichert feyn mögen. Wir 

„wollen hierauf eure pofitive Erklärung, um dar« 
„nach eines oder andern Falles Unjere Mefuren zu 
„nehmen, erwarten “ (a). Dieſes fönigliche Cabi— 
netsjchreiben wurde am :5 April. dem Magiftrat 
durch den oldenburgifchen Canzeleiſecretair Schröder 
eingehändige. Am folgenden Tage entwarf der. 
Magiftrar die Antwort an den König, darin drüde 
ten fie fi) unter andern fo Aus: „Es ift eine finiftre 
„Anſchwaͤrzung des fürftlichen Minifterii, als ob 
„man etwas wider die Häufer Berum und Zurich 
„intendirte (b). Wir fonnen aufrichtig verficdyern, 
„daß wir an eine Entreprife des Haufes Berum 
„oder der Reſidenz Aurich niemalen gedacht, viel⸗ 
„weniger dazu-einige Anftalten gemacht haben, — 
» Das zurManutenenz der Möminiftration ihrer eige⸗ 
„nen Geldmitteln blos alleine abzielende unfchuldige 

| „Verfah⸗ 

(a) Cont. Sp. F. p 286. 

ch) Da ein Corps der ſtaͤndiſchen Miliz in der Naͤhe von 
Aurich, und ein andersvorHage ohnweit Berum ſtand; 
fo mußte das Miniſterium einen Angrif aufAurich und 
Berum befürchten; wie wohl die Hauptleute von der 
geheimen Commiſſion, wie aus den Acten erhellet, 
nur beordert waren dem Zürften in Auricher Amt 
eine Diverfion zu machen, und in Berumer Amt 
fid) des Comtoirs in Hage zu verfichern. Da aber 

die Emder indem vorigen Jahrhundert Aurich ſchon 
miehrimalen angegriffen und jezt die alten Stände - 
das fürftliche Haus Pewſum beſetzt hatten; fo 

. „Konnte man in.der That dem fürftlichen DMinifterio 
dieſe Beforgniß nicht verargen. / 
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„Verfahren der $andeseingefeffenen cf ich nemfi ch —— 
„dem Beſitz der Pachtcomtoiren zu erhalten) wird 
„von dem fürjilicyen Minifterio für eine: Auf⸗ 
„lehnung wider Sr. Hocfürftl. Durchl. angegeben, 
„Gleihwie wir an einiger Empörung unfchuldig; 
„fo find wir hingegen in unferm Gewiſſen verfichert, 
„daß wir uns niemals wider unfern gnaͤdigſten Lan⸗ 

‚ „desberrn aufgelehnet haben, noch - niemals aufs 
„lehnen werden, vielmehr uns: mit aler Treu |; 
Ehrerbietung und Devotion, doc) alles Accordmäfe 
zfig jo fchuldig, als willig zugerhan erkennen. Falls 
„aber avfeitin des Minifterii wider die klare funs 
„damentale Sandesverfäffung , etwas, wie bisher 
„leider! täglich geſchicht, ‚gehandelt wid: ſo wird 
„verboffenthich ung fo wenig, als den gefamniten 
„Ständen yon der unpartheiiſchen Welt verdacht 
werden koͤnnen, daß man "zur Bewahrung der fo 
„theuer bisher beibehaltenen Sandesverfaflung fich 
„dergleichen Mitteln“ bedienen: müffe, welche alle 

‘ „göttliche und Voͤlkerrechte an die Hand geben. — 
„Da endlich die Einruͤckung fremder Truppen wie 
„der den klaren Buchſtaben der Aecorden, und in. 
„fonderheit mider den ı. Artikel des Vergleichs von 
„1678 ftreitet, auch die Hülfsleifting eines benach⸗ 
„barten Keichsftandes befannfermaaßen und fecun« 
„duin Capitulätiones Caelareas, in fpecie fecun- 
„dum artic. 7. Capit. Leopold. et art. 15. Capit. 
„Carol. auf diefen all nicht zu ertendiren, da dieſe 
„Sache in Rechesftreit befangen ift; als leben wir 
„der allerunterthänigften Hoffnung: Em. Königl. 
„Majeftät werden von aller Hülfsleiftung allergnaͤ⸗ 
„digft abfehen, Wie wir denn folche allerunter- 
„thänigft depreciren, und Hingegen Ew. Königl. 
„Majeſtaͤt allerhöchfte — Gnade allerde· 

„müs 
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137. mürhigft und fusfällig erbieten" (c). Mac) ber 
Action vor Hage wiederholte der Fuͤrſt fein Gefuch 
an ben König von Dänemarf. Unter dem 19 April: 
ertheilte ver König dem Oberftlieutenant von Wan⸗ 
gelin Ordre, unverzüglich mit drei in. der Grafjchaft 
Oldenburg ftehenden Compagnien nad) Oftfriesland 
‚aufzubrechen. Mit diefen drei Compagnien, jebe 
war 125 Mann ftarf, rückte der Oberftlieutenang 
am 26 April in Aurich ein. Da fchon feit geraus 

er Zeit der Hauptmann Schwermann mit einer 
nifchen Compagnie in Aurich ſtand; fü befanden 

fid) nun vier Compagnien Dänen in Oſtfriesland. 
Diefe conjungirten ſich mit den fürftlichen Truppen, 
und wurden auf das platte Sand verleget Cd), 

4. 2. 
Mach den. Landesvertraͤgen war ber Fürft nicht 

ermächtiget, ohne Vorwiſſen und Zuftimmung der 
Stände, fremde Truppen in die Provinz zu führen, 
Die Apminiftratoven des Emder Collegii fahen da« 
ber den Einmarfch der Dänen für eine Verlegung 
der Sandesnerträge an. Sie befchwerten fih dar⸗ 
über bei ven Generalftaaten und forderten fie zur 
Manutenenz der von ihnen garantirten Accorden 
auf, Troftlos mar die Antwort, die die General⸗ 
ſtaaten unter dem 3 Maii ertheilten. „Wir mise 
„billigen — fihrieben fie — nochmalen die Thaͤt· 
„lichkeiten, die fie unternommen haben, hr Be« 
„nehmen misſfaͤllt uns ſehr, und entfpricht keineswe⸗ 
»ge8 unſrer Erwartung, da wir ihnen fo öfters wohl⸗ 
meinend gerathen haben , fic) aller Feindfeligkeiten 
pju enthalten. Da Sie nun dieſen unfern * 

on 

(<) Landfch. Acten. | 
(d) Cont, Sp. F. p- 225. und Landſchaftl. Acten. 



„nicht befolget haben; fo find fie nun in dem Laby.1727 
- „tinth, worin fie fich felbft geftürzet haben, und 

„eben dadurch auch haben fie die Ankunft mehrerer - 
„dänifchen Tryppen verurſacht. Zwar werben wir 
„roohl für die Sicherheit der Stadt Emden und der 
„Feſtung Leerort forgen; indeſſen ift dabei unſere 
„Abſicht keinesweges, fie in ihren Unternehmungen 
zu ftärfen, oder uns mit den oftfriefifchen Streitig⸗ 
„keiten mehr, wie bisher, zu befaffen. Uebrigens 

ermangeln mir nicht, fie nochmalen zu ermaßnen, . . 

»ihre Sachen mit mehrerer Moderation und Bors 
pſicht zu behandeln, damit dag Uebel nicht noch 
vaͤrger werde“ (e), | 

Ä 8. 3. | 
Kaum hatten die Adminiftratoren des Ember 
Collegii die niederfchlagende Antwort der Generals 
ftaaten erhalten, fo, gieng die Nachsicht ein, daß der 
Kaifer den ausfchreibenden Fürften des nieberrheis 
nifch:weftphälifchen Kreifes, dem Könige von Preuf 
fen, dem Churfürften von Coln und dem Churfuͤr⸗ 
ften von der Malz unter dem 23 April aufgetragen - 
* ‚ die oſtfrieſiſche Rebellion mit gewaffneter 

and zu daͤmpfen. So heiſt es unter andern in 
einem an denKönig von Preußen erlaſſenen Reſcripte 
„Da die Rebellen ihren Aufſtand und Muthwillen, 
„mit Verachtung unferer Kaiſerlichen Gebote und 
„Verbote — mit Plündern, Brand und Todt⸗ 
„fchlägen fo weit getrieben, daß diefes unmittelbare 
„und Sehnbare Reichs ⸗Fuͤrſtenthum in das aͤußerſte 
„Elend gefeget, und nun auch ber Much und die 
„Wuth dieſer vebellifchen Unterthanen fo weit geſtie⸗ 

„gen, daß fie ihren Landesfuͤrſten ſamt feinem einzie 
„gen Sohn in feiner Reſidenzſtadt Aurjch einzufper- 

ren 4 
(e) Tandppaftl. Aeten. 



360. Zwer und dreihigſtes Buch . 
3727 ‚ven, und durch ihre Belagerung und Verheerung 

„anderer feiner Städte und Aemter zu ihrem Wi 
„len zu zwingen, oder vielleicht gar um Leib und Le⸗ 
„ben zu bringen, lauf beiliegenden lezteren Anzeis 
„gen (k), fich wirklich vermeſſen thun; — es. auch 
„Unſere und des Waterlandes Hoheit, Ruhe und. 
»Sicherheit erfordert, bei einem zu der übleften 
„Nachfolge fehon lange wuͤthenden und täglic) weis 
„ter greifenden Feuer — es weiter fo nicht geben 

—zzu laſſen: Als finden Wir — ohnumgaͤnglich 
noͤthig, Em. $bb: und Dero Mitausfchreibende 

„Fuͤrſten des Niederrheinifch-moftphälifchen Kreifes, 
„wovon das Fürftenthum Oftfriesland eine Neichss 
„provinz, folglid; unter deffen Band und Schuß 
„mit ift, — Ihres Kreisausfchreibenden Amtes, 
„fame und fonders zu erinnern, zu erſuchen, auch 
„von Kaiferl. Machtvollkommenheit, Ihro insbes 
„fordere aufzutragen , diefe von Gortes- Treu» und 
„Ehrvergeffenen Unterthanen erregte Empörung, mit 
„aller Gewalt bald möglichft- dämpfen zu helfen, des 
„Fuͤrſten zu Oſtfriesland WBd. in gedachter Gefahr 
zu Dülfe zu kommen, Friede, Ruhe und Gehor- 
„fam zu herftelfen, und zu trachten, die Raͤdels · Fuͤh⸗ 
„rer zur Haft zu bringen, und bis auf Unfere ander» 
„meitige Verordnung feft zu halten, damit des 
„Fuͤrſten £bd. und fein ganzes Haus unter jener Boͤ⸗ 
»fewichter Gewalt, Spott und Schande nicht gar 
„verfallen: — Indeſſen laffen Wir die General 
»Staaten der vereinigten Niederlanden — ernſt- 
„lich erinnern, und erfuchen, fih deren ungehorfas - 
„men oftfriefifchen Unterthanen nicht anzunehmen, 
„vielweniger fich in Unfere Executions. Verordnung 

! | „ober 

(f) Das fürft. Minifterium, wird die Tharfachen in 
dieſer Anzeige fehr überfpannt haben. _ 
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„oder dieſes Internum Imperii gegen Recht undi727 
„Nachbarfchaft zu mifchen ; denn was biefelben, 
„oder ihre Untertbanen in Oſtfriesland and) wegen 
„vorgefchoffener‘ Capitalien mie Recht zu fordern . 
„haben, bazu würden Wir ihnen ferner gnädigft 
„gerne behilflich feyn 2c.“ — Auch ließ der Kai 
fer den Principal- Commiffarien, dem. Könige von 
Polen und dem Herzog von Braunſchweig die AB 
fchrift diefes an die-Kreis.Directoren erlaffenen Re— 
ſcripts zu ihrer Nachricht zuſtellen In dem beige⸗ 
fuͤgten Schreiben heiſt es am Schluſſe: „Wir has 
„ben daher nicht entftehen Fonnen, das Niederrhei⸗ 
„niſch weſtphaͤliſche Kreis ausſchreibende Amt, zur 
„ſchleunigen und ernſtlichen Vollziehung ihres 
„Kreis-Directorta- Amtes in diefer den gemeinen 
„sand- Frieden, Ruhe und Sicherheit betreffenden 
„Empörung zu ercitiven, und haben zugleich zu des 
„Königs von Preußen bd. das Vertrauen, daß Sie 
„bei der in Oſtfriesland bereits habenden ſtarken 
„Hand, der Sache allenfalls insbefondere alsbalben 
„Rath und Mittel ſchaffen, und wenigftensden Für« 
Iſten erretten iverden, allermaßen zu Dämpfung fols 
„her Boͤſewichte es endlich fo viel Wefens nicht 
„brauchen wird — (g).' - 

; G 4 Ä 

Der Kaifer hatte 1724 die Unterfuchungs- und 
Executions⸗Commiſſion dem König von Polen, als 
Ehurfürften von Sachſen und dem: Herzog von 
Braunſchweig mit Vorbeigehung des weſtphaͤliſchen 
Kreis-Direckorii aufgerragen. Die von den aus« 
fehreibenden Fürften diefes Kreifes eingelegten Pros 
teftationen hatten damals nicht den mindeften Eins 
F ie gang 

(g) Cont Sp. F. Beilage p. 226-228. | 
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ware bei dem Kaifer gefunden. Die Abficht bes 

‚aifers war damals wohl unftreiig, dem König 
| von Preußen die Gelegenheit zu benehmen, fidy 

mie. benioftfriefifchen Angelegenheiten zu bemengen. 
Mit gutem Fuge fonnte er nicht den König allein 
ausfchließen, und eben darum hatte er fremde Fuͤr⸗ 
ften aus dem weftphälifchen Kreife zu Commiffarien 
‚ernannt. Den wiederholentlichen Reſcripten, die 
brandenburgifchen Truppen aus. Oftfriesland abzu« 
führen, war der König: immer ausgewichen. : Wir 
ber Willen des Kaifers blieben biefe in Eniden und 
auf rerfpl ftehen. Nun aber erhielten die Kreis 
ausfchreibende Fuͤrſten und befonders der König von 
Preußen den Auftrag, die oftfriefifche Revolte mit 
gewaffneter Hand, und vorzüglich mit ber vorhin 
dem Kaifer und dem Fürften fo * branden« 
‚burgifchen Miliz zu dämpfen ch). Ein Blick in die 
‚allgemeine europäifche Geſchichte entraͤthſelt dieſe 
Veraͤnderung. Seitdem der berufene Clement 
1719 Irrungen zwiſchen dem Kaiſer und dem Koͤ⸗ 
nig angeſponnen hatte, blieb die Freundſchaft zwi⸗ 
ſchen dieſen beiden Maͤchten nur lay. Das 1725 
zwiſchen Frankreich, England und Preußen zur 
Sicherheit ihrer Staaten und zur Erhaltung ber all« 
gemeinen Ruhe in Europa errichtete Buͤndniß zu 
Hannover erregte bei dem Hofe in Wien ein zo 

(h) Randfchaftl. Aeten. Pauli irrt fich, wenn er im 
‚ feiner allgemeinen preuß. Gefchichte 8. Theil p. 208 

erzaͤhlet, der Kaifer habe die Sachfen und Braun⸗ 
fchweig anvertraute Commiffion aufgehoben, und 
folche den weſtphaͤliſchen Kreisausfchreibenden 
Fuͤr ſten überlaffen, Wir werden diefe Commiffion 
noc) lange in der Actlvitaͤt ſehen. Nur war blog 
die Erecutions Commiſſion den Kreisausſchreiben⸗ 
ben Fuͤrſten anvertrauet. | 
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Argwohn und Mißtrauen, baf ber Kaiſer ſich ge.yay 
nöchiget fand, fi) 1726 durch eine nähere Vers 

bindung mit der Kaiferin Gatharine I, von Rußland 
zu verftärfen, . Da nun Dagegen Holland“ dem 
Hannoͤveriſchen Bündniß beitrar: fo ſchien fich über 
Europa ein fürchterliches Gewitter zufammen zu zies 
ben, bei deffen erfier Erplofion Preußen und Oeſt⸗ 

“ reich gegen einander auf dem Kampfplage ftehen 
würden, Der Graf von Gegfendorf wußte es in 
deffen einzuleiten, daß ber König. von Preußen, je: 
doch ohne von dem Hanndverifhen Buͤndniß 

abzutreten, in dem Ausgang bes “jahres 1726 
das: Buͤndniß zu Wufterhaufen mit dem Kais 
fer. abſchloß. Das zwifchen dem Kaifer und dem 
Könige wieder hergeftellte Zutrauen hatte denn nun 
auch auf Oſtfriesland feinen Einfluß: fo daß nun« 

mehr von Abführung ber Brandenburgifchen Trup« 
pen. feine Rede war, Vielmehr follten durch diefe 
Zruppen die alten Stände gedemürbiger und Die 
Ruhe wieder hergeſtellet werden, 

8.˖4 | 
Der Oberſt⸗ Lieutenant von Bezüie, Chef der 

Brandenburgifchen Truppen in Oftfriesland, übere 
reichte den Abminiftratoren bes Collegit in Emden 
am 19. May das Königliche Cabinetsfchreiben vom 

.30, May. Hierin eröfnete ihnen der König den 
durch einen Courier erhaltenen Kaiferlichen Auftrag. 

Darin heißt es am Ende: „Eud) ift gar nicht uns - 
„bewußt, wie ſchwer dergleichen thaͤtliche Auflehnun⸗ 
„gen der Unterchanen wider ihre vorgelegte Obrig⸗ 
„keiten in den Reichsconſtitutionen verboten feyn, 
„Ihr werdet alfo von felbften ermeflen, daß, bei fo 
„bewandten YUmftänden, Uns, als einem getreuen 
Reichsſtand, dergleichen Betragen in der Jän 

| „nicht 
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ayanicht indifferent feyn werde, wenn Wir Baruniee 

„conniviren oder Uns der Kaiferlichen aufgefragenen 

„Eammiffion im geringften zu entziehen, beigehen 
- „laffen wollten. Damit ihr Eud) jedoch desfalls 
yheſto weniger über einige. Mebereilung zu beflogen 

„Urfache nehmen möget: So bleibet Eudy‘ obige 

„Ihro Kaiferl. Majeftäc ernſtliche Willensmeinurg 
„biedurd) vorläufig, ‚big auf erfolgte nähere Commu⸗ 

„nica-ton mit Unfern Herren Condirectoren , unver» 
„bilten, mit der wiederholten gnädigften Warnung, 

„doß — She ſoglelch die zue Ungebühr wider euren 
„Sandesfürften ergriffene Waffen niederleget, . die 

„Zumultuanten in die gehörigen Schranken wieder 
„bringet, "und mit denenfelben Euch alles gegiemens 
„ben Oehorſams in der Stille bis zur volllommenen 
‚rechtlichen oder gütfichen Austrag der Sache, wozu 
„Wir alles ehunliche beizutragen, gnädigft gemeinet 

ſeyn, befleißigene 0° — 
Die wichtigſten Stellen in der ſtaͤndiſchen Ant⸗ 

wort vom 27. May find folgender 

„Man hat fich nie. zu Sinnen fommen laffen, 

„ſich wider Ihro Kaiferliche Majeſtaͤt und auch dee 

„Sandesfürften Durchl. unfern gnaͤdigſten Landes. 

Iherrn auſzulehnen, fondernAman hat fi) nur alleine 

„bei feinen unftreitigen Rechten und darauf gegrürts 

„deren Poffeffionen zu defendiren geſucht. — Die 

„oftfelefifchen Stände und Eingefeffenen
 find in aller. 

Demuth gerne geneigt, ſich olles Gehorſams in der 
„Stille bis zur rechtlichen oder gütlichen Austrag ber 

Sache zu befleißigen, wie fie denn auch bereits vor - 

„Eintaufung Em. Königl. Majeftät altergnädigftien 

Ermahnung, die zur bloßen unfchuldigen Defenfion 

„der landfihaftlichen Comtoiren ergriffene Waffen 

„niedergeleget, und diefelben nimmer wieder er» ' 

Igreiſen, fondern in Gedult und Gelaſſenheit ers 
„warten 
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warten werben, was Gott und bie Zeit über fier727 
„verhängen wird. — Em. Königl. Majeftär bitten 
„wir fußfällig, fic) zur ‘Beruhigung des armen Lan⸗ 
„des, Kraft obhabender allerhöchften- Commüffien, 

- „bergeftale zu interponiren, daß ein jeder bei dem 
 »Geinigen erhalten werben möge.“ — Einige Tage 

nachher fand ſich aud) der münfterifche Generalmajor _ 
von der Horft als Bevollmaͤchtigter des Churfuͤrſten 

von Coͤln und Biſchofs von Muͤnſter in Emden ein, 
Diefer machte den Adminiſtratoren und dem Magiſtrat 
befannt, daß der Churfuͤrſt, dem Kaiſerl. Reſcripte 
zufolge, wenn die Stande ſich nicht fubmittiren, und 
die Thätlichfeit:n einftellen, follten, feine Truppen ans 
ruͤcken, fic) mit andern Kreistruppen conjungiren, 
und mit militairifcher Macht bewürfen würde, was 
bisher durch guͤtliche Erimmerung nicht zu erhalten ge⸗ 

— weſen. In der Ark, wie die Abminiftratoren das 
Königl, Preußifche Cabinets⸗ Schreiben beantwortet 
hatten, war auch die Antwort an den Churfuͤrſten 
abgefaſſet (i). 

* 

a 6. 
Die alten Stände befuͤrchteten num das Kork 

Anrücden der KreissEprecutions - Truppen, und jeßt 
wurden fchon die Eingefeffenen auf dem platten Lande, 
die es mit ihnen gehalten hatten, von daͤniſcher und 

fürftlicher Miliz geängftiget. Sie richteten ihre 
Augen- wieder nad) dem Haag. Dort allein glaub» 
ten fie einen Schimmer der Heffnung anzutreffen, 
um den Ausweg aus ihrem Labyrinth zu. finden. 
Dorthin ſandten fie ihre Bevollmächtigten, den 
ritterfchaftlichen Adminiftrator von dem Appelle, den 
Emder Eyndicus Hesling und den ordineir Drpus 
tirten Schröder. Die ihnen am 10. May zugeſtellte 

| Dr | 
® Landfchaftl, Ye. 
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1727ſchriftliche Inſtruction gieng vorzüglich dahin: bie 
Generalftaaten zur Manutenenz der von ihnen garane 
tirten, und längft verlegten Atcorden aufzuforteen; 
die Aufrechthaltung des Emder Eollegii zu bewürfen, 
und den Abzug der Dänen dringend nachzuſuchen. 
Zuerft machten fie dem Penfionarius Fagel ihre Auf⸗ 
wartung. Dieſer nahm fie ungünftig auf, Er warf 
ihnen Das Benehmen der Stände in dem Jahre 1682 
vor, mie fie fid) den Verfügungen ber Generalftaaten 
"widerfeget, wie fie fich mit dem Kaifer eingelaffen 
und nachher mit dem Ehurfürften von Brandenburg 
eine Convention errichtet hatten. Dabei gab er ihnen 
denn zu verfiehen, daß Ihro Hochmögenden ſich der 
Stänte, die ſich durch Ihr eigenes Berragen und ihre _ 
Renitenz in ihr Unglück geſtuͤrzet hätten, wohl niche 
fonderlid) annehmen würden (k). Sie reichten ine ⸗ 
deffen den Generalſtaaten ihre Bittſchrift felbit ein. 
Hierauf ertheilten fie am 23. May folgenden Ber 

fiheid: „Fuͤr beide Theile wäre ein gütlicher Ver⸗ 
„gleich, das befte Auskunftmittel geweſen. Hiezu 
hätten fie, die Generalftaaten, immer gerathen, und 

eg thäte ihnen leid, daß man diefe ihre Weifungen 
nicht Defolget hätte. Da indeffen die Sachen nun 
in den Stand gerathen, worin fie jeßt ftünden: fü 
wüßten fie den Deputirten feinen befiern Kar zu 
geben, als daß fie und ihre Principalen ſich den 

Kaiſerl. Decifionen und Detreten unterwuͤrfen. In⸗ 
deffen wollten fie zu bewerkſtelligen fuchen, daß bie 

Erecution der Kaiferl. Decrete, in Hoffnung, daß 
nächftens die Submiflion erfolgen würde, nicht be⸗ 
fhleuniget werde. Nach der Submiffion wollten 
fie durch ihr Vorwott zu bearbeiten fuchen, daß bie 

Deerete nicht nach der Schärfe zur Exerution ge» 
bracht, und die Gravamina nach der Billigfeit abs 

| gethan 
(5) Landfihaftl, Aeten. | 
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geathan würden, damit die Reglerung wieder aufı72? 
einen guten und ſeſten Fuß eingerichtet werden möge: 
Endlich wollten fie bei dem Koͤnige von Dänemark | 
zu bewuͤrken fuchen, daß bie Truppen abgeführet oder 
wenigſtens eine beffere Mannszucht bei venfelben ges 
halten werde.“ Mir diefer Nefolution und mit einem 

Reecreditiv wurden die ftändifchen Deputirten ente 

laſſen. Ein Angriff auf Emden und die Befegung 
diefer Stadt mit fremden Truppen war, wie ich ſchon 
öfters angeführer habe, dem Intereſſe der General: 
ſtaaten zuwider. Wie fehr fie auch jego hoch für die 
Sicherheit diefer Stadt forgten, gehet aus der Reſo⸗ 
lution hervor, die fle am 30. May faßten, und dem 

Commendanten Feltmann in Emden mittheiften. 
Hierin heißt eg zulegtt „Der Commenbant fol auf 
WMequiſition des Magiftrats allen ferneren Unord⸗ 
„nungen des gemeinen Volks mit ftarfer Hand ſteu⸗ 
„ren; fodann mit dem Magiftrat über die Sachen, 
„fo wie fie itzt ſtehen, ſprechen, und demfelben vors 
„ſtellen, daß in Erwartung der Einftellung aller 
„Thaͤtlichkeiten zur militairifhen Erecution mohl 
„nicht gefihrieten werden würde, und daß eine baldi« 
„ge Submiffion ſowohl, als die Officia, die Ihro 
Hochmoͤgenden wirklich zu Oſtfries lands Wohlmefen 
„anwenden wollten, von der verhofften Frucht ſeyn 
„würden, daß feine Miliz von außen in die Stade 
„Läme, und daß er, um folches im Fall der Noth 
„zu vermehren, beorbert fey, der Stadt die ftaatifche 
Miliz zur Defenfion anzubieten.“ (I) | 

\ $. 1. F . — 

Die Generalſtaaten erfüllten ihre JZuſage. Sie 
erfuchten den König von Preußen, und bann auch 
den Ehurfürften von Coͤln, als Biſchof von Münfter, 

F J | mie 

O Contin, Sper. Fadli, p. 238. und 239. 
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a der Vollſtreckung der Eredütion nicht zu eifen, 
und trugen bei.dem König von Dänemark auf vie 
Abfuͤhrung feiner Truppen, oder doch wenigſtens auf 
eine einzuführende beſſere Mannszucht an. Zwar ver 

"zögerten der-König vor: Preußen und der Churfücft 
vonCoͤln die Execution, aber Die Dänen blieben in dem 
Lande, und ihre Diseiplin wurde mehr ärger, als 
befir. De Versock an den Koning van Deene- 

marck vandt luttel Ingang, fagt Wagenaar (m). 

Wie die Generalſtaaten von den oftfrieftichen Unruhen 
‚ dachten, und- wie fehr fie zum Beſten des Fürften, 

der Stände und der ganzen Provinz die Milderung 
der gedachten Erecution wünfchten, dies’ hatten fie 
fdyon am 15. May dem Kaiferlichen im Haag ftehen« 
den Gefandten, Grafen von Könige. Ed zu verſtehen 
gegeben. Der Kaifer hatte naͤmlich durch dieſen ſei⸗ 
nen Geſandten die Generalſtaaten erinnern laſſen, 
ſich der oſtftieſiſchen Renitenten nicht anzunehmen. 
Auf die deshalb eingereichte Note ließen fie erwiedern: 
„Ihro Hochmögenden haben der Erecutionder Kaiſerl. 
„Decrete nicht die aeringfte Verhinderung gemacht, 
„auch denen alten Arminiftratoren und ährem An⸗ 
„bang, obngeachterdiefe fo oft und fo ernfllih, aus 
„dem Grunde der Garantie, melde Ihro Hod) 

„mögenden vor diefem übernommen, darum erfuchst, 
„Eeine Hülfe, noch auch Hoffaung dazu ‚gegeben, 

“ „fondern die Aſſiſtenz beftändig abgeſchlagen, alte 
»Thärlichfelten abgeraten, auch öffentlich mißbillie 
„get — ohne genau zu unterſuchen, wie ferne die , 

‚ „berüßrten Garantien fie berechtigen oder ‚gar ver. 
“ „binden möchten, ſich mit diefen Streitigkeiten zu 
„bemühen. — Sie haben indeffen mit Leidweſen 
„erfehen, daß man Gr. Kaiferl. Majeftär vorge 

„Teller, 

(m) Wagenaar vad. Bil. ie 18, — P. St un 
Landſchaftl. Acten. | 
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uf, als wenn der mohlmeinende Rath, den fiejzey 
„dem Herrn Sürjten | von Difriesland gegeben, die 
„Unruhen durch einen 'guͤtlichen Vergleich zu endi⸗ 
»gen, und aus Liebe zu Oſtfrieslands Nude und 
„Wohlweſen lieder einige Nachgebung zu gebrauchen, 
„als die Sachen in weitere Ertremitäten fommen zu 
ꝓ»laſſen, zu nichts anders gedienet, als die Admi⸗ 

⸗niſtratoren mit ihrem Anhang in ihrer Widerſpenſtig⸗ 
„keit zu jteifen, und durch Hojinung einer Amneftie 
„zu ven gepflogenen Ihärlicyfeiten anzufrifchen. — 
» Im Übrigen muffen Ihro Hochmoͤgenden anmerfen, 
„bay die Sachen our) Die letzten Thaͤtlichkeiten, und 
„durch die darauf erfolgte Requiſition Sr. Kaiferl. 
„Majeſtaͤt an die Directoren des weltphälifchen Kreie 
„ſes Schlimmer geworden, und daraus Djifrieslands 
»äußerjie Verheerung zu erwarten ftehet. Sie ſehen 

“ „daher kein beſſeres und geſchwinderes Mittel, Dies 
»fem vorzukommen, als daß man die Kenitenten, je 
»eher, je beſſer Difponire, fi) zu unterwerfen. Ihro 

»Hochmoͤgenden find zwar folches auf das nachdrüde 
z»liehſte ihnen anzurathen geneigt, fie werden aber 

„darin bei Jeuten, die da willen, daß fie nad) der 
„Schaͤrſe der Decrete alles verloren haben, fewer, 
»lich etwas ausrichten koͤnnen, fo lange feine Hoff 
„nung, ja jo lange nicht einige beruhigende Verſiche⸗ 
„tung den Renitenten gegeben wird, daß fie, wenn 
»fie ſich unterwerfen, zu erwarten haben, daß Ihro 
„Kaiſetliche Majeftäe nicht allein Ihre angebohrne 
»Clemenʒ ihnen beweilen, fondern auch, durd) eine 
„billige Verfügung, die Sachen von Oſtfriesland 
„in eine joldye Geſtalt bringen werben, wodurch Liebe 
„und Einigkeit zwiſchen dem Fuͤrſten und feinen 
„Unterthanen hergeftellet werden koͤnne. Da nun 
„in Dem. Schluß der übergebenen Mote Hoffe 
„hung gemacht wird, — dieſes die Wuͤrkung 

Oſtic. Bel TR. — 7 Ve") 
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727; und die Folge einer unbefehränften Submiſſton dee 

„Nenitenten feyn Eönne: ſo wird es Ihro Hoch⸗ 
„mögenden angenehm feyn, mit dem Herrn Grafen 
„von Königs» Eck in eine vertrauliche Conferenz zu 
„treten, um die Sache dahin zu bringen, und Syhro 
„Hochmoͤgenden in den Stand zu fegen, die Renis 
„tenten zur Unterwerfung zu bewegen.“ Für dieſe 
Eroͤfnung danfte der Graf von Koͤnigs⸗Eck den 
Generalftaaten, und verfprady davon ſchleunig an 
ben Kaifer zu berichten (n. 

| om $ 8. 

Sobald die ftänbifche Deputirten nach Emben 
zurücgefehret, und die von ben Beneralftaaten ere 
baftene Refolution überreicht hatten, entfchloffen ſich 

- Die alten Adminiſtratoren und ordinaie Deputirten im 
- Namen der Stände, wie aud) der Magiftrat und 
die Bürgerfchaft in Emden, ſich zu fubmittiren. 
Die Paritions · Anzeige der Stadt Emden, die ſchon 
am 16. Jun. in Wien überreicht wurde, lautet woͤrt⸗ 
lich fo: „Zur ferneren Bezeigung unfers allerunter« 
„thänigften Reſpects gegen Em. Kaiſerl. Majeſtaͤt 
„bdeclariren wir hiemit allerunterthänigft, daß wir 
„ung denen in den oftfriefifchen Sachen ergangenen 
„alterhöchften Kaiſetl. Decreren und Verordnungen 
„völlig und zu einem mahl fubmittiren, blos allen 
„dabei bittend und flehend, daß, gleichwie Em; - 
„Kaiferl. Majeftät Sich in denen ergangenen Deere, 
„ten allergnadigft zu erpliciren Belieben getragen, 
„daß Oftfriestandes und der Stadt Emden Accorden 
und Freyheiten Feinesweges füllten fubvertirer were 

„de, auch alſo, zu Folge ſolcher allergnädigften und 

„Reichsväterlichen Erklärung, die Decrete nicht nach 
Rteut zur Execution Heftellet, ſondetn darin Miti« 

z3gation 
(n) Contin. Spec, Fa&i Beyl. p. 230, 23T. und 235 
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»gation gebrauchet, und die Beſchwerden nad) der1727 »Billigfeit und Redlichkeit abgerhan, and) die Re⸗ 
s»gierung auf einen guten und feiten Zuß hergeſtellet 
»werden möge; mit der allerunterchänigften Bitte, vdieſe völlige Submiffion pro fufficienti anzunebmen,; „und Dero allerhödhfte Gnade der Stadt Emden und „dem Sande allermilveft: angedeihen zu loffen.“ (0) - Die Submiffion der Adminiftraroren und der ordi nair Deputirten Namens der. alten Stände lautet fo: „Wir unterwerfen uns Ihro Kaiferl, Majeftäe pfeit 1721 in den bierländifdyen Streitigkeiten er⸗ „gangenen allerhöchiten Verordnungen, nehmen die „einem hohen Kreis- Directorio aufgetragene Coma „miffion mit dem ſchuldigſten Kefpecte und Gehorfam „an, und werden dasjenige, fo Diefelbe -im- Sande »vornehmen wird, gerne und ungehindert geſchehen „laffen; fegen aber dabei zu Ihro Kaiferl, Majeſtaͤt »das allerunterthaͤnigſte Vertrauen, Sie werden für „das bedrücte Oftfriesland und deffen Eingefeffene - „die unſchaͤtzbare allerhoͤchſte Gnade haben, entweder „denen Ständen ſelbſt allermildeftes Gehör zu vers »ftatten, oder ein hohes Kreis- Directorium (p) mie „denjenigen Borftellungen zu hören, fo daſſelbe, nach⸗ ‚ „dem es die nöthige information eingezogen, Ihro »Kaiſerl. Majeftär vorzubtingen, feinem Amte und »Dbligenheit gemäß, erachten wird, « Die alten Stände. überhaupt und die Stadt Emden befonders berichteten. an die Generalftaaten und an den König von Preußen von ihrer Submifjion, und fuchten die 

YAa2a Koͤnigl. 
(0) Contin, Spec. Facti, p. 2883. 
(P) Die Stände ſtanden in dem Wabn, daß bie Sach⸗ fen und Braunſchweig ertheilte Conimiffion aufge ⸗ boben, und folche nun dem Kreis, Directorio ans vertrauet worden. Allein dieſes hatte nur blos ben Auftrag erhalten, die Empörung zu dämpfen. 
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 1727Rönigl. und ftaatifche Sinterceffion in der Art nach, 
daß die Kaiferl. Decrete nicht. nach der gedachten 

Strenge zur Erecution gebracht, und die fandes- 
Regierung nad) Anleitung der befhtwornen Verträge, 
als Fundamental» Gefege diefer Provinz, eingerich- 
tet werben möge (g). 

9.9 | 
:&o wie bie alten Stände und Emben ſich ſub⸗ 

mittiret, die Waffen niedergeleget, und die Erklaͤ⸗ 
rung von. fich gegeben haften, fie nicht wieder zu er⸗ 

greifen, glaubten fie auch, daß der längere Aufen® - 
halt der dänifchen Truppen ganz überflüßig fey. Sie 
£raten ben König von Preußen und die Generals 

- flaaten an, die Aufhebung der läftigen daͤniſchen Eins 
quartierung zu bewuͤrken. Auch diefen fo ſehr ger 
wünfchten Abzug der Dänen fuchten fie bei dem Fre 
ften nad. „Damit — fihrieb der Magiftrat in 
Emden — Em. Hochfürftl. Durchl. unferer unter» 
„thänigften Devotion und aufrichtigen Siebe zur Ruhe 
„und Friede des ganzen Landes defto mehr gefichere 
„ſeyn mögen, fo declariren wir hiemit unterthärigft, 
„daß wir nac) Anleitung der Sandesverträge uns an 
„den Weg Rechtens gu halten willig und ſchuldig, 
„auch, fo viel an uns ift, durch andere nichts auge 
„üben zu laffen, gemeiner feyn; im unterthäniger 
„Hoffnung, Ew. Hochfürftl: Durchl. werden Sich 
„in Gnaden bewegen laffen, zu beforgen, daß das 

. „sand von den dänifcher Truppen wiederum evacui⸗ 
„ret werde,“ Die fürftlidie Reſolution an ven 
Magiftrat endigee ſich for. „Die Königl. daͤniſchen 
„Truppen find Kraft univerfal. Kaiferl. Requifitorias 
„Ien an alte hohe benachbarte Neichsftände ins Sand 
‚„gefommen, um Sr, Hochfürftl. Durchl. Dero Bes 

25 — adbdiente 

Landſchaftl. Acten. | 
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„diente und getreue Unterthanen wider alle Gewaltıy2z 
„zu fügen; und da diefelbe nod) täglich in der Ge⸗ 
„fahr neuer Empoͤrung ftehen : fo kann Ihnen, zu⸗ 
„malen von Leuten, die eben an ſolchen Frevelthaten - 
„» Schuld find, nicht zugemuthet werden, Sic) folchee 
„Defenfions: Mittel zu begeben. — Daß aber Frie⸗ 
„de und Vertrauen in dem Sande wieder hergeſtellet 
„iverde, ſolches dependiret von der allerunterthänige 
„ſten vollfommnen Submiſſion auf die Kaiferl. in 
„rem iudicatam ergangene_Decrete und darauf zu 
„leiftenden wirklichen Gehorfam aller derer, ſo an 
„dem Aufruhr Theil haben... So bald Se: Hoch⸗ 
„fuͤrſtl. Durchl. folches in der That verfpüren, wer⸗ 
„den Sie Ihre Landesvaͤterliche Gnade und Huld 
„allen Landeseingeſeſſenen, mit Vorbehalt des erlit⸗ 

tenen Schadens vor Sich und Dero getreuen Untere 
„thanen wiederfahren laſſen. Wider die Raͤdels⸗ 

„führer aber muͤſſen fie ſich die gebuͤhrende Be⸗ 
„ftrafung vorbehalten.“ Das ebenfalls auf den 

Abzug. der Dänen gerichtete Schreiben der alten 
ordinair Deputirten und Adminiſtratoren war mit. 
dem landfchaftlichen Siegel verfiegelt. Weil nun ber 
Fürft ihnen den Gebrauch des Siegels niche mehr 

zuſtehen wollte, fo wurde das Schreiben unerbrochen 
zuruͤckgeſandt (r). en 

F. 10. | 

Ä In Eurzer Zeit hatte ſich Die Scene in Oſtfries⸗ 
fand durchaus geändert, Die Renitenten waren aus 
einander gegangen; das ſtarke Band der vereinigten 
Aemter war zerriffen, und der Name ber Communs 
Herren erlofch; die ftändifche Emder Miliz war aus 
einander gefprenget, und ihre Dfficiere waren theils 

- geblieben;. theils faßen fie gefangen in Aurich. Die 
* YAaz3: Quelle 
C() Contin, Species Facti Beyl. p. a61—265. 
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2737 Quelle zu den Geldmitteln, da der Fuͤrſt oder bag 

Auricher Collegium nunmehr in dem Befig der Pacht 
Comtoiren war, verfiegte. Enrblößt vom Gelde ſah 
ſich Emden genoͤthiget, die Garniſon aus einander : \ 
gehen zu laſſen Cs). Nur noch allein das alte Admi- 
niftrations » Kollegium. und Die geheime Commiſſion 
hielten ſich in Emden zufammen ; allein ihr Würfungss 
Kreis erſtreckte fich niche außerhalb der Stadt, denn 
nun hatte der Fuͤrſt die Oberhand in dem ganzen 
Sande. Allem Anfcyein nad) Fonnte bie Stade 
Emden und ihre Anhänger ihre Häupter niche wieder 
empor heben, da der Fürft feine Miliz bis auf 400. 
Mann verftärfer hatte, da ihm die bis auf 200 Mann. 
wieder vermehrte Kaiſerliche Salvegarde zu Dienfte 
Hand, und dann vier Compagnien Dänen in dem 
Sande lagen. Diefe veränderte Sage bewog nicht nue 
einzelne Perfonen , fondern auch die mebreften Com⸗ 
muren, unbedingte Unterwerſungs » Memorialien der 
Kaiferlichen fubdelegirten Commiſſion einzureichen. - 
‚Unter diefen Submittenten waren denn auch wieder 
der Bürgermeifter Kettler und Palms, die ſich, fo 
wie der Wind ſich gedrehet, bald fubmittiret, und 
dann wiederum die Submiſſion revociret hatten. - 
Dei diefer Sage tröfteten ſich die alten Stände mit 
ber Hoffnung, der von bem,Kaifer zu erhaltenden 
Amneftie. Sie glaubten aud), daß nach ihree Sub» 
miffion und der abgegebenen Erklärung, alles in dem 
Zuftande bleiben würde, worin die Sachen nun 

- flünden, 

Cs) Ember Fleine Chronik bei dem Jahre 1727. Sins 
beffen bat. der Magiftrat einige. diefer aus ber 
Yerioität gerathene Dfficiere, und einige Ge⸗ 
meinen — lange hernach, und ſelbſt bis zum An⸗ 

“tritt der Koͤnigl. Regierung ſalariſiret, um den 
Schatten einer Harniſon beizubehalten; doch thaten 
bigfe Penfioniften keine Dienſte. Landichafsl, Arten. 
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ſtunden. ‚Hier irrten fie ſich. Das ſuͤrſtliche Miniſte⸗1727 

rium hatte ein anderes beſchloſſen. Es wollte das 
Eifen ſchmieden, weil es warm war, und bie Reni⸗ 
tenten mit Seorpionen züchtigen, fo daß fie nie wieder 
zu Kräften kommen follten. Durch die bänifchen 

und fuͤrſtlichen Soldaten ließ es die vorigen Reniten⸗ 
een empfindlich fühlen, daß fie einen Oberherrn hate 
ten. Den Unterhalt der vier dänifchen Compagnien 
mußten die Renitenten, ober die, welche thätlichen 
Antheit an der Revolte genommen hatten, allein 
ſtehen. Zu dem Ende ließ der Fuͤrſt Steuren aus 
ſchreiben. Diefe waren fehr beträchtlich. Der Ziele 
fen Leer alleine mußte monatlidy 1000 Rthlr. erlegen. 

Dieſe Steuren, welche Renitenten ⸗Steuren hießen, 
wurden unter den Renitenten, nad) den von dem 
Beamten angefertigten Liſten, vertheilet. So nıufte 
ber Deputirte Rudolf von Rheden alleine 64 Rthlr. 
jeden Monat entrichten. Außerdem murben bie 
Renitenten mit Einquartierungen beleget. Syn eini« 
gen Haͤuſern lagen * und mehrere Soldaten. 
Hausfriede und glimpfliche Behandlung wurde mit 
baarem Gelbe von Soldaten und Officieren erkaufet. 

- Das fchlimmfte bei allen diefem war, daß bie daͤni⸗ 
fchen oder oldenburgifchen Soldaten ihre Weiber und 
Kinder nachfommen ließen, und biefe fielen den Ein» 
gefeffenen noch) läftiger, wie bie Vaͤter und Männer. 
Diejenigen, welche nicht im Stande waren, bie 

monatlichen Steuren zu erlegen, beren Pferbe, 
Wagen, Hausgeräth und Laͤnder wurben oͤffentlich 
verfauft. Der Verkaufs. Preiß war bei dem allent- 
halben eingeriffenen Geldmangel dem inneen Werthe 

oft zur Hälfte nicht dngemeflen. So fanfen denn 
viele begüterte Familien zur Armuth herunter Miele 
ber Anführer ber vorigen Kenitenten mußten ihre 
Familien, Käufer und Site rlaſſen. So wurde * — * 

4 im 
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1727im geerer Amt den reichften Eingeſeſſenen, Rudolf 

von Rheden, Heinrich Gryſe, Heinrich Gronevelt 
und vielen andern mehr bei Leib⸗ und Lebensſtraſe an⸗ 
befohlen, das Amt zu meiden. WBiele, fehr: viele 
woren geflüchtet, und hielten fi} in Emden, oder in 
‚der Provinz Öröningen auf. Durch ihr zurücdges 
laffenes Gefinde, oder durch ihre Pächter mußten 
fie die "Zahlung der Monatsfteuren beforgen laflen, 
wenn fie verhüten wollten, daß ihre Guͤter nicht für 
jeden Preiß verfteigere werben follten (5). Da, wo - 

‚ vorhin die fürftlichgefinnten oder. gehorfamen Unter» 
thanen der Tyrannei und dem Unfug der Commun⸗ 

. Herren unterlagen, da feufjten nun Die vorigen Reni⸗ 
tenten unter dem eifernen Joche des fürftlichen Mini⸗ 
ſterli. Die fo oft von den Generalftoaten empfohlene 
Moderation wurde in biefer unfeligen Epoche während _ 
der vorigen Anarchie und des nunmehrigen Despo 

tiamus verfannt. Gewalt trat in die Stelle des . 
Rechtes und der Billigkeit. Zwar waren die Eine 
wohner Emdens für ihre Perfonen ficher, da bie 
Stadt eine ftarfe holländifche Befaßung hatte (t), 
‚aber befto ſchaͤrfer erhofte fid) das-Minifterium an 
ihren außer ber Stadt auf dem platten Sande liegene - 
den Gütern. „Man beſchweret — fo fchreibt ein 
Augenzeuge — ihre Güter und $änder mit daͤni⸗ 
„ſchen Kinquartierungen. Den Dänen muß der 
„Bauer feine beften Betten hergeben. Sind fie dem 
„Soldaten nicht gut genug, -fp zerſchneidet er ſie mit 
„dem Saͤbel, und laͤßt die Federn in die Luft fliegen. 
»Giebt der Bauer ſeine gemaͤſtete Kaͤlber und Laͤm⸗ 

„mer 
(s) Landſchaftl. Acten. 
(t) Sie wurden noch in dem folgenden Jahre mit: 

dem Nealinent von Idzinga und zwey Bataillon 
von Naffau verftärker. Emder fleine Chronik ad. 
ann. 1728. Sandfchaftk Acten und Contin, Species J 
* P. 249259. ° 
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„mer gutwillig nicht her, ſo werden fie kurz und gufr7az 
zuſammengehauen, und dann verzehret. Das beſte 
„Bier muß dem Soldaten gereichet werden, das 
„ſchlechtere gießen fie weg. Iſt dem Soldaten das 
» Haus nicht gut genug, oder zu weit von dem Haupte 
„quartier entfernet: fo erzwingt er ftarfe Quartiere 
»gelder. Wartet der Bauer, wie ein Dienſtknecht, 
„dem Soldaten, deſſen Weib und Kindern. nicht wohl - 
„auf: fo fegt er fidy einer Mißhandlung aus. Den 
„Herren Dfficieren muͤſſen die Hände gefchmieret 
„werden. Ueberdem müflen genau alle Monate die 
„Nenitenten „Gelder bezahlet werden. Iſt fein Geld 
„mehr vorräthig, fo wird das Vieh, Die Wagen und 
„das Beräth, und nicht felten unter dem dritten Theil 
„des Wertes verkaufe. Die Erecutiong» Koften 
„betragen viel. . Klaget der Bauer, als Padıter, 
„über Gewalt und Ungerechtigkeit, fo tröftet man 

_ »ihn, daß er alle diefe Ausgaben- feinem Guthse 
»Herrn in Rechnung bringen Bann. . Kann der 
»Bauer nicht mehr bezahlen, fo wird dag Jandgutd 
„angegriffen. Ta macht man fich fein Gewiſſen 
„daraus, es unter dem dritten Theil: des Werthes 
»loszufhlagen. Finden ſich gar Feine Käufer ein, 
»fo wird es zur fürftlichen Cammer » Rentei gezogen. 
» Dabei läßt iman es noch nicht bewenden. Hat ein 
»Eingefeffener der Stadt Emden ein Capital auf 
„irgend einem Landguth ftehen, fo wird ſolches nicht 
»felten zur fürftlichen Domainencaffe gezogen.. Kein 
»Schuldner darf bei ſchwerer Strafe einem Emder 
„ein Capital abzahlen, oder Zinfen entrichten. Be⸗ 
»figet ein Emder einen Erbpachts-Heerd, und befindet 
„er fid) wegen eines zinsbaren Vorſchuſſes an das 
„fürftliche Haus in Compenfation: fo muß der Canon 
„entrichtet werben, und die Zinfen bleiben unbezahlt. 
„Hat ein Bürger dem Fürften Geld angeliehen: fo 

| Aas vbaͤlt 
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1727 „hält das Miniſterium den Hauptſtuhl zurück; und 

„läßt vie Zinfen ftehen. So verfährt man mit den 

- „Bürgern, mit den Predigern, mitden Wittwen und 

„Waifen* (u). So verfuhr man mit den Emder 
Eingefeffenen, fo auch mit allen übrigen Kenisenten 

auf dem iande ((J. 

§. 11. BEN, 

Daß auch die bei Norden gefangene Emder 
Officiere here gehalten worden, läßt ſich ſchon ver« 

mushen. Gefangen war ber alte Kapitainde Tove, 

die Heutenante- Solling und Sandgraf, Ider Faͤhn⸗ 

rich Swart, und der Oldarffummer Amtmann Wal 

tendorf welcher die Eingefeffenen der Emder Herr⸗ 

lichkeiten angeführee hatte. Sie wurden erfl 

nach Berum und dann im Triumph nad) Aurich abs 

ühret.: Hier wurden fie eingeferfert, und ans 

fänglich mit Ketten belegt. Ihnen wurde der Pros 

ceß gemacht. Der Eapitain Nove wurde nad) ges 

Leiftetem Vorſtand, ſich zu jeder Zeit wieder vor das 

Gericht in Aurich zu ftellen, im Zul, 1728 feines 

Arreftes entlaffen. Won der Zeit an hielt er fih 

bei feiner einzigen Tochter, die mit dem Hofrichter 

Benjamin von Honflede, Heren von Rifum, vers 

hehrathet war, auf. Mac) eingeholtem Gutach⸗ 

ten von der Juriſtenfacultaͤt zu Leipzig, wurde er zu 

erviger Gefangenfchaft condemniret. ‚Er ftarb aber 

im Det. 1728 gerade zu der Zeit, wie die Senteng 

erequiret werden füllte, und man ihn von Rifum 

aufholen wollte. Golling murde zum fünfjährigen - 

Gefängniß condemniret, fand aber. Gelegenheit aus 

Aurich zu entwifchen. Landgraf wurde — 
A Ze | - zandes« 

(u) Emdens Recht en On
sshold p. 102-125. 

(v) Eandfchaftl Aeten. - 

“ 

I 
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| Landesvetweiſung beſtraſet. Der Faͤhnrich Eiwartıyay | 
‚wurde von dem Hofgericht und: Schöppenftuhl zu 
Wittenberg abfolviret, wenn er ſchwoͤren wollte, daß 
er von.den Kaiferlihen Deereten feine hinlängliche 
Wiffenfchaft gehabt hätte. Dieſe Sentenz wollte 
das fürftlihe Minifterium: niche pübliciret haben. 
Diefes widerrechtliche Anfinnen verwarf die fubdeles 

girte Commiffion, und ftelite dem Minifterio dages 
‚gen anheim, ob es durch den fürftlichen Fiscal die 
"Appellation interponiren wollte. Dies geſchah, und 

niun wurde Swart auf eingeholtes Gutachten der 
deipziger Juriſtenſacultaͤt auf drei Jahr des Lan⸗ 

des verwieſen. Der Amtmann Wallendorff wurde 
condemniret, zehn Jahre das Land zu raͤumen. Da 
ſich aber durch Appellationen der Proceß in die Laͤnge 

3095 fo kam ihm nachher die Kaiſerliche Amneſtie 
zu ftatten. Ein paar gemeine Kerls, diefich durch 
gerriebenen Unfug vorzüglich ausgezeichnet hatten, 
ließ der Fuͤrſt am Pranger auspeirfchen. Um ben . 
Makel abzumifchen, wurde einer diefer Delinquen« 
ten nachher von ber Stadt Emden zum Pförtner 
angeſetzet (w). * | 

F §. 12. ER i 
Wie die Renltenten verftreuet waren, ſchwang 

fid) das Auricher Collegium fo fort empor. Es war 
nun in dem Beſitz der Pacht-Comtoiren, und die 
ausgefchriebenen Schagungen wurden an diefes Col⸗ 
legium entrichtet. Die vacanten Stellen wurden 
nun wieder befeßt. Aus der Ritterſchaft trat 
Victor von Hane aus Upgant, als Abminiftrator, 
ein. Die zweite Stelle blieb, weil fich fein ritter- 
ſchaftliches Mitglied dazu hergeben wollte, noch de 

——— en Zeit 
(w) Regierungs· Acten. 
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17262eit unbefegt (x). Die Stadt Norden präfeneirte 
den Buͤrgermeiſter Weftenburg zum Adminiftrator, 
und dem vormaligen Secretair des Ember Eollegii, 
dem Doctor Zernemaun wurde das erſte Secreta⸗ 
‚riat wieder anvertraut. Die übrigen vorhin bes . 
nannten Abminiftratoren Grems, Fridag und Bley, 
der Syndicus von Wicht, der Sandrentmeifter Sief⸗ 
ken, und der zweite Secretair Ennen behielten ihre 
Stellen. So war das Perſonale des Auricher Cole 
legii bis auf die zweite ritterſchaftliche Adminiftra« 
tur völlig .befegt, Daß das Yuricher Abminiftras 
tionscollegium nun in Activitaͤt gefeget: war, blieb 
immer der empfindlichfte Streich, der den .alten 
Ständen je verſetzt werden konnte. Denn dadurch 
waren ihren Repraͤſentanten, den Adminiſtratoren 
in Emden, die Landesmittel aus den Händen ges 

‚ ‚mungen. Eben fo empfindlich war: es den alten 
‚Ständen, daß fie von den Sandtagen, worauf das 
Wohl des Vaterlandes beherziget und man fi) 
‚über alfe landſchaftliche Angelegenheiten berarhen 
mußte, vollig ausgefchloffen waren, Nur die wur. 
den zu ben Landtagen zugelaſſen, die ſich durchaus 
unbedingt den Kaiferlichen .Decreten unterworfen 
hatten. Der ganzen- Stadt Emden, den mehreften 
Gliedern der Ritterſchaft, und vielen Eingefeflenen 
der Städte Norden, Aurich und des platten Sandes 
blieb der Zugang zu den Landtagen gefperre. Der 
erite Landtag nad) diefen vorgefallenen Weränderuns 
gen wurde von der fubdelegirten Commiſſion auf den 
17 Jun. nad) Aurich ausgefchrieben, Die Verhoͤ—⸗ 
Hung der fürftlichen Subfidien , der Ruͤckſtand der 
Diäten der a Commiflion, bes, Soldes 

der 

.&) Diefe — Stelle wurde eſt im Oct 1728 mit 
Diedrich Caſpar Arnold von Haen, Haͤuptlingi in 
* und — wieder RR 



der Kaiſerl. Salvegarde, der Salariengelder des 1727 
Hofgerichts und des Auricher Adminiſtrationscolle⸗ 

gii, Die Vermehrung der Kaiſerlichen Salvegarde, 

die Revidirung der Schatzungsregiſter, die. Nevis 
fion des Hofgerichts, Die befjere Einrichtung, des 
Kollegii und ‚die Errichtung einer Sandtags » Drd- 
nung, waren die Gegenftände, welche auf dieſem 
Landtage behandelt werden fuhren. Dem Fürften- 

wurden 12000 Rthr. jaͤhrlicher Subſidien bewilli⸗ 
get, die, wenn das Land ſich erhalen möchte, verhör 
bet werden follten;. den: Kaiferlichen Commiſſarien 
wurden die ruͤckſtaͤndigen und: Jaufenden Diäten (y); 

‚und. den KHofgerichts- und Collegiioffieianten die: 
ruͤckſtaͤndigen Beſoldungen zugefichert; und mit der 
Kaiſerl. Salvegarde wurde liquidiret. — 
wurde beſchloſſen, dieſe Salvegarde bis auf 200 
Mann zu verſtaͤrken. Faſt alles übrige blieb aus« 
geſtellet· Der abgebrochene Landtag wurde wegen 
Abſterbens des ſubdelegirten Commiſſarii, des, 
ſaͤchſiſchen Vicecanzlers Ritter erſt am 4. December 

ieder ae Er ſtarb am 3 Auguft an einem. 
hlagfluß. ... Seine Stelle, wurde wieder durch 

den ‚churfächfifchen. Hof / Juſtiz und Appellationse, 

rath ——— von Berger (2), 
beſetzet. Die Verhandlungen auf bem ‚von den 
beiden ‚Commiflarien;- Berger: und Roͤber ausges 
——— rl — ET 2 ſchrie⸗ 

(y) Die Commiſſarlen ſtanden ſich treflich dabei. Ste 
erhielten zufolge der Lanbrechnung vom Merz 1727 

bis 1728 48525 fl. an Diäten und Commiſſions⸗ 
foften ausgezahlet. Auch erhielt die Vicecanzlerin 
Ritter zu den. Verwandten: Begräbnißkoften: ihres 
verftorbenen Ehemannes goo Rthl. | 

‘(z) Die Schriften dieſes gelehrten Mannes find von 
Joͤcher in dem allgem. geiehrten Lexieon x Theil 

-. P::993 verzeichnet. Er ſtarb als Kaiſerl. Reichs⸗ 
hofrath u Wien 1737.. u 

t 
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ꝛi7yſchriebenen prorogirten Landtag über-die ausgefeße 
ten Puncte, find nicht von dem Belang, daß ich fie 
hieher rücken Fann. Indeſſen bemerfe ich, daß die 
Stände zur Bezeugung ihrer Devotion der Fürftin 
ein Geſchenk mit einer landfchaftlichen Obligarion 

von 8000 Reichsthaler gemacher haben (a). 

er HuE: ER 13 — 
Die alten Stände und darunter vorzüglich Ems 

ben fahen von einer Zeit zur andern einer guͤnſtigen 
Kaiferlichen Refolution auf ihre Submiffion entge⸗ 
gen, und hofften, daß dadurch ihre misliche Lage 
eine beſſere Wendung erhalten wuͤrde. Erſt im De⸗ 
cember dieſes Jahres erfolgte dieſe, ſchon am 4Oct. 
ausgefertigte, und den Principalcommiſſarien, dem 
Könige von Polen und dem Herzoge zugeſtellte Kai⸗ 
ſerliche Reſolution. Sie entſprach gar nicht der 
altſtaͤndiſchen und emdiſchen Erwartung. Die Re⸗ 
ſolutioa auf die emdiſche Paritionsanzeige lautet ſo: 
„Die uͤbergebene Paritionsanzeige wird, in re et 
„modo- unzulänglidy und denen bereits publicirten' 
„Raiferlichen Audicaris ımd Patenten ganz unge 
„mäß,zumalen aber mit'vielen getreuen Unterthanen 
„nicht zu» noch anftändigen Konditionen und Claus 
„fein vermicele, hiemit verworfen: mit dem An⸗ 
„hang jedod), wenn diefelben ihre Paritionsarizeige- 
„dergeftalt, wie die andern gerreuen Mieftände vor« 
„laͤngſt gethan, und es ſich gegen der Kaiſerl Ma- 
„jeſt. hoͤchſten Reſpect und Oberſtrichterlichen Boch⸗ 
„maͤſſigkeit gebuͤhret, durchaus gleich einrichten, 
„auch denen confirmirten von Kaiſerl. Commiſſions⸗ 
„ſubdelegirten an die Renitenten erlaſſene Anweiſun⸗ 
„gen und Befehlen wuͤrkliche Genuͤge leiſten wer. 
„den, daß alsdenn auf einkommenden Commiſſions ⸗ 

4 ka : . 
, „be t 

C) Bandfehaftl. acte. ericht, 
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bericht, befundenen Dingen nach, mie Neditens,1727 

« „die Kaiferliche Refolution erfolgen folle“ (b). 
| TE Je 

Die J— Commiſſion ließ 
die Kaiſerliche Reſolution am 27. Yan. 1728 
durch ihren Kommiffionsboten dem Magiftrar im 

. Emden infinuiren. In dem. beigefügten Schrei—⸗ 
ben beißt es: „Wir wollen nicht zweifeln, die 
„felben werden die ihnen hierunter annoch geänferte 
„Kaiferliche allerhöchfte Gnade mit allerunterthänig« 
„tem Dank und mit allergehorfamfter Befolgung - 
‚„veneriren; geftalten Wir diefelben dazu, um ihrer 
„eignen, und der Stadt Emden Wohlfahrt willen, 
„hiemit ernftlich ermahnen, auch ihnen eine vier. 
„wöchentliche Frift einräumen, um die erforderte 

‚ »„Paritionserflärung — pure und ohne Anſtand 
„einiger Condition durchaus nad) dem Erempel de 
„ter übrigen; oftfriefifchen Sandftände und Cinges 

‚»feffenen — zu hun, und längftens den 11 Merz 
vnaͤchſtkuͤnftig, fehriftlich bei uns einzureichen. — 
„Gleichwie nun, wenn hierauf von denenfelben nach 
»Maasgebung des Eingangs angeregten Kaiferli« 
„chen ‘Befcheides in tdrmino- praefixo die Erfläs 

. „tung erfolge; davon ferner gehörigen Orts alfo 
»fort berichtet werden foll; alfo wollen wir. ſodann 
„alles dasjenige, was zu-ihrem Frieden dienet, und 
„bei uns beftehet, gerne und willig beitragen.“ — 
Die Emder'glaubten, daß ihre in dem vorigen abs 
re in Wien übergebene Submiffions » Anzeige 
hinlaͤnglich wäre, dieſe Kaiſerliche Refolution her⸗ 
gegen auf irrige Thatſachen gebauet und von dem 
fuͤrſtlichen Miniſterio erſchlichen worden. Sie 
reichten daher nochmalen dem Reichshofrath eine 

FEB — neue 
Cont. Sp. F. Bell; p. 285. 389, und 290, und En 

ag Kaiſerl. Patent. e * | 
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727neue Vorſtellung ein, und eröfneren am 16 April 

der fubdelegirten Commiſſion, daß fie der letzteren 
Kaiferlichen Refolution nicht geleben fönnten. „Die 
»Conciufa bei dem Reichshofrath — ſchrieben ſie, 
„find per ſub· et obreptionem ſuper ubique expres- 
»fa hypotlefi , als wenn die Oſtfrieſen Untertha= 
„nen wären, welche. gar feinen Ancheil an der Re— 
„gierung hätten, ertrahiret. Sr. Kaiferl. Majeftät 
„als oberftes Haupt und Richter des Reichs wollen 
„niemalen etwas anders ‚ als was die Juſtiz will. 
„Daß aber diefelben wider die Juſtiz etwas wollen 
„follten, ſolches kann, ohne Derofelben die größte 
„Unehre und allen Ungehorfam zu erzeugen, niche 
„einmal gedacht werden, Da man alfo nicht fuper 
„»potellate, ‚fondern einzig und allein {uper voluntate 
„rechtſtreitig ift, fo ift hier Feine Widerfeglichfeie 

„und Ungehorfam vorhanden. Da auch viele 
Sache von neuen bei dem Reichshofrath bekann⸗ 
„termaaßen unter Relation und Deliberation if, 
„und wir nicht zweifeln mögen, Sr. Kaiferl. Ma« 
„jeltät werden dem bedrängten Oftfriesland und ung 
„den Genuß Ihrer und unferer Freiheiten und Ge— 
„rechtigkeiten allergerechteft angedeihen laſſen; fo 
„wird es fi) wohl nicht fügen, ſolcher allerhödyften 
„Orts vorfeyenden Relation, Deliberation und dar⸗ 
„auf zu erfolgendem Concluſo vorzugreifen. Es 
„muß alfo die Sache bis dahin ausgeftellet bleiben, 
„und kann alſo nicht weiter in ung gedrungen wer⸗ 
„den“ Die Kaiſerl. Reſolution Hatte alſo nicht 
die Wuͤrkung, die das fuͤrſtliche Miniſterium erwar⸗ 
tet hatte. Mur ein Rathsherr Teelman, drei Vier⸗ 
ziger, die Doctoren Staal, Roͤſing und Meiners 
und der Deichrentmeiſter Areng harten ſich, weil fie . 
anſehnliche Jandgürer hatten, wovon die Nenitenten» 
‚fteuer entrichtet erden. Bee. ’ RN ſubmitti⸗ 

ret. 
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ref. Die Folge davon war, daß diefe Männer vcn172F 
dem Magiſtrat ihrer Bedienungen entſetzet wurden: 
Auf die von der fubdelegirten Commiffien darüber 
erhaltene Weiſung, eriwiederte der Magiftrar: 
„Ein Mitglied eines Collegii kann wider die Colles 
„gialſchluͤſſe nicht Handeln, Thut ein Mitglied fol: 
»ches, jo danket.es von ſelbſt ab. Mur dieſe ihre 
» Handlung, nicht aber die Submiſſion ift die Lrs 
»fahhe der Sufpenfion; indem jeder in der ganzen 
„Stadt in aller Submiffion und Unterwerfung ges 
„gen Sr. Kaif. Diajeftäe einhergeher«(c). 

| $. 15. | 
Der Sefer wird mir erlauben‘, bier einige Ans 

merfungen zu machen. Die Stadt Emden hatte 
ſich am ı6 Jun. den Kaiſerl. Deereten und Verordnuns 
gen in der That völlig unterworfen, und dabei nur 
blos gebeten, daß die Accorden und Sreiheiten des 
Sandes und der, Stade möchten aufrecht erhalten wer⸗ 
den, und dann daß die Kaiferlichen Decrete nicht 
nad) der Strenge zur Erecution gebracht werben 
follten. Daß diefe Eubmiffionsanzeige niche als - 
gültig angenommen worden, befremder um fo viel 
mehr, weil dieſe beide legte Clauſeln nicht als eine 
abſolute Bedingung, fondern nur als eine Bitte, des 
ven Gewährung der Kaiferlichen Gnade anheimge⸗ 
ſtellet war, angehaͤnget worden. Geſetzt auch, dieſe 
Clauſeln ſollten eine Conditio ſine qua non, wie es 
denn wohl freilich die Meinung der Emder gemwefen 
ſeyn mag, vorftellen, fo läßt es ſich wenigſtens nicht 
einſehen, daß etwas unbilliges darin ſtecke. Hatte 
der Fuͤrſt nicht von jeher auch waͤhrend der ausge⸗ 
brochenen Unruhen verſichert, daß die Landesvenea. 

ge (e) Cont. Sp. F. p. 301 -324 
Off. Geſch. 7 B. Bb 

— 
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2727ge nicht geſchmaͤhlert werden ſollten? War der 

Fuͤrſt, auch ohne eine ſolche Berfiherung, nicht vers 
bunden, den zwiſchen feinen Vorfahren und den 
Ständen errichteten und von ihm angenommenen 
und beichwornen Verträgen nadızufommen? Sagt 
nicht felbft der Kaifer in dem Decret vom ı8 Aus 
guft 1722, daß die Kaiferlichen Verordnungen fich 
auf die Flare Sandesverträge und verbindliche Zufa« 
gen gründen follten? Daß fie eine Mitigation- der 
Exerution baten, daraus läße fi) wohl feine Reni— 
ten; der Kaiferlichen Decrete folgern; vielmehr 
lieget ſchon in dieſem Gefuche eine Anerkennung und 
DBefolgung der Kaiferlichen Verfügungen. Stehet 
doch jedem Inquiſiten frey, auf Linderung der Strafe 
anzubalten,warum follte denn ein folcyes Anliegen der 
Stadt Emden verargetwerden? Da nun aber die vors 
benannte Submiffion nicht angenommen war, muß⸗ 
ten die Emder und die ihnen noch hin und wieder 

anhangenden Stände auf den in der That nieder, 
“ fihlagenden Gedanfen hingeleitet werden, daß die 

$andesverträge vernic)tet werden follten, und fie nie 
eine Gnade zu hoffen haften. Eben darum ift nie 
eine nähere Submiſſion erfolget. Im — 1725 
war der naͤmliche Fall. Die Ritterſchaft, Emden 
und viele von dem dritten Stande hatten fid) aud) 
damals den Kaiferlichen Decreten unterworfen, die 
dabei gefügten Bedingungen-der Kaiferlicdyen Deci« 
fion anheim geftelfet; und nach deren Erfolg den 
völligen Gehorfam angelobet. Diefe Submiſſion 
war auf Einleitung des. fürftlichen Minifterii und 
der. fubdelegirten Commuffion von dem Reichshoſ⸗ 
rath als unzulaͤnglich verworfen. Die Folge das 
von war Verzweiflung, und daraus floßeine ſchreck⸗ 
liche Empörung und ein Unfug, wovon die deutſche 
Gefchichte in dieſem Jahrhundert fein Beiſpiel aufe 

ng 
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zuweiſen hat. Durch dieſen Vorgang belehret,17.7 
wuͤrde vielleicht das fuͤrſtliche Miniſterium von ſei— 

nem irrigen Syſtem, wornach daſſelbe die Strenge, 
‚der von den Generalſtaaten fo oft angerathenen 
Moderation vorzog, abgegangen fern, wenn ſich 
nicht nunmehr die Umftände zum Nachtheil der Res 
nitenten fo fehr geändert hätten, daß fie allem An— 
fehen nad) nie wieder zu Kräften gelangen’ Eonnten. 
Das alte Adminiftrationgcollegium harte nemlich 
eine leere Eaffe, war außer aller Activität, und die 
Stade Emden war von Micteln entbloͤßet, eine 
Garnifon zu unterhalten. Dagegen harte der Fuͤrſt 
felbjt eine Miliz von vierhuntere Wann, werüber = 
der Erbprinz Carl Edzard felbft als Oberfter und 
Eher befiellee war; ferner war die Kaiferliche Sal« 
vegarde bis auf 200 Mann verftärfer, und der Chef 
und Oberſte viefer Salvegarde, Freiherr von Hoͤf 
linger war dem fürfllidien Haufe zugetden; dann 
fanden die vier Compagnien Dänen noch in dem 
zarte, und endlich Fonnte der Fuͤrſt im Notbfallden 
Zutritt der Harlinger ficher erwarten. Es ließ ſich 
alſo gar feine neue Empörung mehr gedenken. 
Durch diefe veränderten Umftände, welche ſich nach 
diefer ganzen Sage allem Anſehen nach nicht wieder 
ändern konnten, wurde das fürftliche Enftem von 
neuem bewurzelt. Die Emder Submiffion wurde 
verworfen und die vorigen Nenitenten wurcen mit 
ber äußerjten Strenge behandelt. a 

= | 9. 16. | 
Die fubbelegirte Commiffion hatte den Emdern 

zur Einbringung einer neuen vollig unbedingren Pas 
ritionsanzeige bis zum 11 Merz Friſt verſtattet, 
uud der Kaiſer hatte ſich nad) einer folchen Anzeige 
eine nähere Reſolution, nach Bewandniß der Um« - 
a B62 ſtaͤnde 
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1727jtände vorbehalten. Man füllte daher vermuthen, 
daß die fubvelegivte Commiſſion diefen perem⸗ 

torifchen Termin wuͤrde abgewartet, und bis dahin. 

die Erecutien, wo nicht vollig eingeftellet, dennoch 

ermäßiget haben. Dies gefchah aber nicht. Die 

Strenge, womit die Erecution angefangen war, 
‚wurde nicht nur fortgefeßet, fondern es wurden auch. 

noch immer, neue Mittel ausgefunden , die vor⸗ 
maligen Renitenten überhaupt und die Stadt Em⸗ 
den befonders zu ängftigen und zu driden. Co: . 

wie die Kaiferliche Reſolution vom 4 Dit. 1727. 

in Oftfriesland eingegangen war, hatte bie ſubde⸗ 

legirte Commiffion an die gehorfamen Eingefeffenen - 

eine Verordnung unter dem 11 December. folgen« 

den Inhalts ergehen laffen: „Demnach die ge- 
„horfamen Stände und Eingefeffenen bereits ihre. 
„glaubhafte Liquidationen des erlierenen Schadens‘ 

„mit Benennung derer, fo dergleichen Frevel ause’ 
„geübet, bei der Commiſſion einzureichen, ange ⸗ 

„wiefen worden; alg wird, nachdem diefe von den 

„mebreften erfolget, denen übrigen, zur endlichen 

„Eindringung ihrer Schadenrechnung annoch eine. 

„vierwochentliche Frift peremtorie eingeräumt, Ta 

„denn alfofort, zur Erreichung ver Kaiferlien al» - 

„lerböchften Autention, und zu derer ntereffenten: . 

„Eatisfaction und Vergnügen, das gehoͤrige ferner. 

„hierauf verfüget werden wird Cd), Um vie Re 
nitenten außer Stand zu feßen, zum Nachtheil der - 
Indemniſationscaſſe irgend eine Verfügung zu frefs 
fen, fo erließ unter dom 20 December die Com⸗ 
miſſion eine in der That fehr harte Verordnung. 

Darnad) wurde den Nenitenten unterfaget, ihre uns 

ch Cammlung Kaiferl, und Commiſſ. Patente, ad 
Landſchaftl. Acten. u | 

— 
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beweglichen Guͤter zu veraͤußern, und durch Teſta 1727 

- -menfe oder irgend eine andere Art daruͤber zu diſpo⸗ 
niren. Den Echuldnern wurde bei.Strafe Doppel: 
\ter Erfegung verbotben, die Kapitalien fo wenig, 
«als die Zinfen einem Renitenten abzuführen, und 
dann «wurden .alle Eingefeffenen bei ſchwerer Ahn⸗ 
tung gewarnet, ſich mit einem der Renitenz ſchul⸗ 
digen oder auch verdaͤchtigen Mann in Handlungen 
oder Tractaten einzulaſſen. Es iſt nun leicht zu er- 

achten, daß die Kaiferl Commiffion mit einer uns 
-geheuren Mienge ndemnifationsgefuchen und E cha» 
denrechnungen beläftiget wırde. Außer den auss 
gemworfenen Rechnungen, find mehr als 2500 Scha⸗ 
den · Specificationen nad) vorhergegangener Modera⸗ 
‚tion für guͤltig angenemmen. - Die größte Neche 
nung ließ der Fuͤrſt felbft einreichen. : Sie betrug 
242762 Rthl. 19 ſchill 103wpf. Die Beamten und 
‚andern fürfllichen Bedienten ſchlugen ihre Schi 
den auf71975Rthl: an. Die neuen ordinair Depu⸗ 
tirten berechneten ihren Verluft auf 13078 Rthl. und 
die Adminiſtratoren und übrige Officianten des Auri= 
cher Eollegii auf 26430 Rthl. Alle angenommene 

Schadenrechnungen überhauptüberftiegen die Sum⸗ 
me von 620000 Nthlr. (e). Sid) einigermaßen. 

Luft zu verfchaffen, um ſich Durch diefen Berg bin > 
durch zu arbeiten, moderirten die Commiffarien die 
Rechnungen, fo wie fie es billig fanden, und liefen 

dann den Damnificaren den Zenonianifchen. Eid 
ſchwoͤren. „Ich ſchwoͤre zu Gore — fo. lautet dies 
fer Eid — „daß mein von denen Kenitenten erlit- 
„tener, und mir von N. N. inſonderheit zugefügter 
nauf» ss Mehle: liquibirter, von der) Kaiferlichen 
——— Commiſſion aber auf r « » Reblr. 

| Bb 3 | | Be 

6 Landſchaftl. Acten. —— 
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1727 moderirter Echade, unter der gemäßigten Sum= 
„me ſich niche belaufe, fondern id) wenigftens ſo 

„viel wuͤrklich eingebuͤſſet und zu fordern habe; So 
„wahr mir Gore helfe?“ Die Erben ſchworen nach 
diefer Formel den Glaubenseid. Zwiſchen den 
Paͤchtern und den Eignern entftanden häufige Pros 
ceffe über die Frages ob und in wie fern jene den 
erlittenen Schaden, diefen in Rechnung bringen 
koͤnnten, oder den Schaden felbft ftehen müßten? 
Diefe Proceſſ e> zu beſchleunigen, entwarf die 

Commiſſion ein Regulativ, wornach dieſe ftreitige 
Puncte, nach Maasgabe, ob entweber der Eigner, 
oder der Pächter, oder beide zugleia) Nenitenten ges 
weſen, oder aber beide zu ber Llaffe ver geyorfamellns 
rerthanen gehöret haben, entſchieden werden ſollten. 
Alle Hierüber entjtandene Proceife zog die Comntife 
fion an ſich, und unterfagte dem Hofgericht, fich 
darüber Feine Judicatur anzumaßen, Noch gieng die 
Commiſſion einen Schriet weiter. Sie verordnete, 
daß ein Renitent in dieſen und andern bei ihr oder 
der Canzelei vorfehwebenden Proceſſen des Privile— 
gli Remifferiale bei dem. Hofgericht rachzufuchen 
verluftig ſeyn follte. Eo wurde denen Kenitenten 
die Rechtswohlthat genommen , die die Accorte 
und die Sandesconftitution den ſaͤmmtlichen Einges 
ſeſſenen feierlich zugeſichert hatten: Um zu verhuͤ⸗ 

ten, daß auf irgend eine Weile ein Renitent bei 
Den Gerichten Vorſchub erhalte; fo hatte bereits 
unter dem 22ften Septbr. und 3 Novemb. 1727 

‚ die Commiffton verordnet, daß feine Advocaten und 
Confulenten bei Ober⸗ und Untergerichten zugelaſſen 
werden ſollten, die ſich nicht formlich ſubmittiret hat⸗ 
ten. Auf dieſe Verordnung mußten alle Gerichts⸗ 

perſonen bei hundert Goldguͤlden Strafe halten, 
Da bei dieſen Umſtaͤnden Richter und Sachwalter 

| wider 
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wider die Renitenten eingenommen waren; ſo laͤßtt72 

ſich leicht vermuthen, daß eben nicht ſaͤuberlich in 

“den Gerichten mit ihnen verfahren worden. Die 

ſubdelegirte Commiſſion hatte nun in dem Fruͤhjahre 

und den Sommer hindurch ſich mit der Liquidation | 

der eingegangenen Schadenrechnungen,) mit Feſt⸗ 
fegung und der Moderation derfelben’ befchäftiget, 
und unzählige Zenonianifhe ide abgenommen. 
Im Auguſt hatte fie fid) groͤßtentheils durch diefe 

Acten hindurch gearbeitet, und num verordnete fie 
\ unter dem 6 Yug. 1728: „Demnad) in dem Kale 

„ferlichen Patente vom 9 Junii 1726 bie oftfriefl« 

„fchen Renitenten, zur Abtragung derer, denen ges 
„borfamen Eingefeffenen verurfachten Schäden con» 

„demniret worden, wir auch) an der Einrichtung dies 
„fer weitläuftigen Sache im Werfe begriffen feyn, 

„und Dabei der Nothdurft befinden, daß die denen 

„Renitenten zugehörige und bei denen Eingefeffenen 
Zhieſigen Landes ausftehende Capitalien annotiret 
„werden, um erheifchenden Falles, felbige, fo weit 
„es nöthig, zur Indemniſationscaſſe mit zu ziehen: 

„als werden alle und jede Eingefeffenen hiermit ers 
„mahnet, diejenigen Eapitalien, weldye fie an die 
„Eimvohner der Stadt Emden, imgleichen an bie, 

„bei der vorigen Rebellion geweſene fo genannte 

„Communherren und andere Nenitenten zu bezah⸗ 
„ien, oder zu Yerzinfen ſchuldig, bei der Kayſerli— 

schen fubdelegirten Commiſſion binnen vier Wochen 

„anzuzeigen, inzwiſchen aber angeregten ihren Cre— 
„ditoren weder Sapitaliennoc) Intereſſen, bei Ver— 
‘„meidung doppelter Bezahlung abzutragen. Und 
„daferne jemand, diefer Verordnung zuwider, der⸗ 

„gleichen Schulden gefährlicher Weife verſchweigen 

> „würde, fo foll derſelbe mit Strafe doppelter Bezah— 
lung angefehen, und demjenigen welcher ſolches 

— Bba4 ent · 

* 
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1728 „entdecfet, mir Verſchweigung feines. Namens, eine „billige Belohnung zu 3 pro Cent zugelegee wer, ade), 

RE ae. Zur 
G. 8. | 

Die Stade Emden vorzuͤglich empfand die Un. gnade des dürften und die Hätte der Kaiſorlichen Commiſſion. Das Fuͤrſtliche Miniſterium beſtand darauf, dieſe Stadt, wenn ſie auch ſich den Kaiſer⸗ lichen Verfügungen unferwergen und ihre Reue be⸗ ſtaͤtigen ſollte, auf ewig aus dem Adminiſtrations⸗ collegio zu verdraͤngen. Von je der hette En den, als die groͤßte und volkreichſte Staͤdt, einen beſtaͤu— digen Repraͤſentanten, dagegen die beiden andern Staͤdte Norden und Aurich nur einen gemeinſchaft⸗ 
nun in dieſem Fruͤhjahre zwiſchen dem Fuͤrſten ud, den Staͤnden eine neue Inſtruction für das Colle⸗ 

» Adminiſtrator bei dem Collegiv anfeßen Forne, — 
„reniſſimos und die gehorſamen Staͤnde haben au 

„geben, fein Grund vordanden iſt Emden batdem „lande fo viel Unglück feir mehr als Hundere de. „ren zugebrache, daß man nice genug darüber Eige »gen kann. Weſſen man ſich zu einem ſolchen Ads 
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und bei 20 Goldguͤlden Strafe verbieten. Dieſes1728 
Verboth erftreckte fih fogar auf die Emder Herrlich" * _ 
feiten ſelbſten (g). Ferner foderte der Fürft nun den 
zwanzigften Theil von den Erbfchaften und Legaten, 
die an des Erblaffers Seitenverwandten, welche in 
Emden wohnen, verfallin wü:den. Der Fürft hielt 
fid) dazu nach dem Ketorfionsrechewegen der in Em. 
den. eingeführten Collateralabgabe befugt. Mit als 
len ihren Kräften fträubten die Emder fich wider diefe 

- fürftliche Verordnung. Sie behaupteten, daß ihre 
Collateralgabelle gar nicht ungewöhnlich fey, indem 
and Nürnberg, Speier, Leipzig, Wien, Augsburg. ı 
und andere Städte mehr, eben diefes Recht erercirs 
ten,daß ihnen in dem Delffnlifchen Vergleich Art. 19. 
die Befugfamfeit in ihrer Stade Statuten und Ord⸗ 
nungen zu machen zugefichert worden, und fie noch 
nad) dem Haagiſchen Vergleich von 1603 $. 4. 
die Güter ihrer Kingefeffenen mie Impoſt und 
Schatzungen belegen fünnten. Dann führten fie aus, 
daß fie in einem mehr ‘als dreißigjährigen ungeftörs 
ten Beſitz diefes Rechts ſich befänden,, fie alfo die 
Verjährung vor fi) häften; ferner, daß es ſo wis 
derrechtlich als unerhört fey, wenn ein $andesherr 
von feinen eigenen Unterthanen von verlaffenen Erb: 
fhaften eine Gabelle fodern wollte, und endlich der 
Fürft nicht ermächtiget fen, zufolge des Haagiſchen 
Vergleichs von 662, (Brenneiſen T. 3. p: x21) 
einen auswandernden Unterthanen mit einer Nach⸗ 
feuer zu belegen, es fey denn, daß mit Zuftims 
mung der Stände befonders wider folche Jänder, wo 
das Abzugsrecht von .oftfriefifchen Eingefeffenen ges 
fodert winde, ein anders verordnet werden follte, 
Hieruͤber entſtanden nun fehr viele Proceſſe bey dem 

| Bb 5 Reichs: 
E) Landfchaftl, Acten. 
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&728Neichscammergericht zu Wetzlar, die noch bei An» 
tritt der Königlichen Regierung vorfchwebten. Diefe 
Droceffe wurden nachher aufgerufen, weil der Koͤ— 
nig der Stade ihre Befugfamfeit zur Collateral« 
foderung betätigte und das Retorſionsrecht nicht ver⸗ 
langte. Doch dies im Vorbeigehen (h). Diefes 
Retorſionsrecht, worauf der Fuͤrſt beftand, lieh ſich in⸗ 
deſſen wohl juftificiren ; weniger aber ließ fic) das Ver⸗ 
fahren bei dem Deichmwefen rechtfertigen. Wie ver 
Fürft und die Stände feine Mittel mehr fahen, die 

- Deiche berzuftellen, und das fand von feinem uns 
ausbleiblichen Ruin zu retten; faßte Emden allein 
in demJahre 1723 mit patriotiicher Hand dieſes 
große Werk an, und vollfuͤhrte es zur Zufriedenheit 
des Fürsten und der Staͤnde. F00000 Gulden mas 
ren zur Bejtreitung der Koften in gewiffen beftimm« 

ten Jahren, ohne Concurrenz der Sandescaffe, von 
ben ober. und niederemſiſchen Deid;achten verfpros 
den. Zu ihrer Sicherheit mar ihr feierlich die pa— 
rate Erecution und eigenmächtige Hebung der, zur 
Tilgung ihres Vorſchuſſes, auf die Laͤnder in ver 

ober⸗ und niederemfifchen Deichacht gelegten Schat= 
zungen zugeftanden, Auf diefen formlic) gemachten. 
Contract hatten die Generaljtaaten der Sadt Em— 
ben, deren Caͤmmereycaſſe zu einem folchen Vor— 

ſchus viel zu ohnmächtig war, zugeftanden, eine ans 
fehnlihe Summe Geldes in Holland aufzunehmen. 

Dieſe follte fie vor und nad), fo.wie fie von den 
Deichachten befriediget worden, wieder zuruͤckzah— 
len. Die Emder waren durch diefe Megotiation 
in den Stand gefeger, die Hand an das Werk zu 

legen. 

(4) Landfchaftl. Acten und gedrucktes Memorial an 
= za Majeſt. in Preußen von der Collateral⸗ 

abgabe. | 
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legen. Durch ihr kluges Benehmen, durch ihreiyag 
Betriebſamkeit, und ihren ureigennüßigen pas 
triotiſchen Eifer — dies Zeugniß gaben ihnen der 

Fuͤrſt, die Stände und Kunſtverſtaͤndige — entrifs 
ſen fie die Provinz den wilden Wellen, vetteten dem 
Sürften feine Domainen, und gaben den Eigenthüs 
mern ihre verlohrne Laͤndereien zurück Mit den. 

| Eigenthümern der unter den Deichachten fortirens 
den Länder, worauf ihnen die parate Execution zu⸗ 
geſtanden war, verfuhren ſie, ihrer druͤckenden Schule 
denlaſt ohnerachtet, mit ſolcher Nachſicht, daß ſie 
in dieſem Jahre 1728 außer der hollaͤndiſchen 
Schuld, ſelbſt über 40000 Gulden in Vorſchuß wa⸗ 
ren. Und welchen Danf erhielten fie nun, und was 
war der'sohn ihrer Arbeit? Dem fürftlichen, Minis 
fterio gefiel es, fie ohne Proceß, ohne eine Litiscon⸗ 
teitation, der Hebung der ihnen bewilligten Echats 
zungen zu entfeßen, ihnen die Execution zu ſper⸗ 
ren, und der fürftlichen Indemniſationscaſſe vie 
Präferenz zu geben - () Warum? Eie waren 
Renitenten, und einem Renitenten muß man fo tves 
nig, wie vormald einem’ Keßer Glauben halten. 
Hoch mehr! Bei Errichtung des im Aug. 1723 
mit Emden abgefchloffenen Contracts war zugleich 
beliebet, daß, fobald die ober» und niederemſiſche 
Deiche von Emden verfertiget, und das Werf abge— 

‚nommen worden, felbige von den Deichachesinterefe 
fenten felbft unterhalten, und die Aufſicht und das 
Direetorium gewiſſen Sachkundigen Maͤnnern zwoͤlf 

Jahre fang awertrauet werden ſollte. Dazu 
hatten die Staͤnde und die Stadt Emden den Ad⸗ 
miniſtrator als) von dem Appelle, $eo 
2 ven 

(i) gandfähaftl Yeten. Eimdens Recht en Onsch. 
p- 91—96. Conk. Sp. f. p. 339. 
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172890n Wingene, Remt Remts und ben nachheriger 

-  “Bürgermeifter Hauo Bonno Panneborg ernannte: 
„Wie nun 1725 Die Deiche übertieferej waren, ſtrich 

der Fürit die Mamen diefer Deputirten aus, weil 
fie, als Renitenten, zufolge der Kaiferl. Reſolution, 
aller Ehren, Würden, Freiheiten, auch $eib und 
geben verluftig feyn follten. Dabei ließ er am 23. 
Auguft einer neue Inſtruction zur jmwölfjährigen - 
Aufſicht über die Ober und Nliederemſiſche Deichacht 
anfertigen und publiciren. Sie fand indeffen von 
allen Seiten fo vielen Widerfpruch, daß Diele Hufe 
ſicht in Steden gerieth. Die Niederemfiiche Deid)« 
acht fegte indefien ein ſolches Zufrauen zu Emden, 
daß fie im Det. 1725 das Dircctorium ihrer Deiche 

und die kuͤnftige Reparaturen Emden allein auſtrug. 
Das Andringen der Deichacht und der Zu’piuch ver 

Stände bewog den Fürften iiber die. Renitenz wegzu⸗ 
feben, und das Emden überlaſſene Directorium zu 

beſtaͤtigen.“ Der Erfolg enzfprach der Erwartung. 
« Bei der Deichviſitation 1727 wurden die Micders 

emſiſchen Deiche in dem beiten Stande vorgefunden. 
Nun aber zog der Fuͤrſt 17:8 auf einmal feine vor⸗ 
benannte Inſtruction wieder hervor, und ließ fie zur 
Nachlebung publiciren. Die Kaiferl. fubdelegirte 
Commiſſion ertheilte hierüber ein Manutenenzdecret, 
und gab den Dber: und Miederemfifchen Deicycchtse 
Intereſſeaten jedem bei Strafe von fünfhundert Gold» 
gülden auf, ſich darnach gebuͤhrend zu richten. . So 
war denn das der Stadt Emden einſtimmend anver» 

— . traute Deichdirectorium der Niederemfiichen Deich— 
acht aufgehebin (k). So truͤckt fih cin Emder 
Schriftſteller deruͤber aus: „Het zyn dan de 

„Voorfil. Miniltern, die de Stadt Einden haare 
„Danck- 

(k) Firſtl gedruckte — Samml. Kalſerl. 
Patente und landſchafil. Acten. | | 
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| ‚sDonckbssrheid te_ beloonen fchuldig. ‚zyn, dena 

„Regenten der Stadt van den Dyk afıagen, en die 
„van haar beftelde, getrouwe‘'Mannen, om de | 
.„Dyken te maken en onderhouden, en Zulks met. 
»Lyf en Levensgevaar met een onbelchryfiyke - 
„Iver en  ıneerendeels tot nu toe Zonder de ge- 
‚„ringfie Belooninge verricht hebben: alsmeede de 
„overige Oflicianten van den-Dyk de fadto cafle- _ 
„ren, en geheel anderen anflelien, en »lles dus 
„danig inrichten, dat Emden buiten alle Adivi» 
„teit geflelt en niet in ſtaat is een Stuiver te junen, 

„van de confiderable Penningen voor. her maken, 
„als onderhouden der Dyken voorgefchoten, Dit 

»is meer als onbeichryfiyke Ongs rechtigheid en 

„barbariich Vervaren.“ .(l) | 

$. 18. | 

\ Noch mußte Emden einen harten Stand auße 
halten, Am 20. May wurden die Emder Herrliche 
feicen, zum Behuf der Indemniſation der aehors 
ſamen Unterthanen wegen der bei ver vorigen Nebel» 
lion erliitenen Schäden fequeftriret. In teer war 
das Hauptquartier der Kaiferlichen Salvegarde, und 
in Norden ftand ein Kaiferlicyes Commando. Die 
Kaijerlicien Truppen rückten in aller Stille von Leer 
und Norden aus, und trafen am 20. May des Mora . 
gens früh; in Oldarſum ein, Won Hier aus detafchir. 
ten fie Eicine Commandos nad) den übrigen Herrlich⸗ 
feiten. Sobald das letztere Commando in Wolta 

huſen, alfo nahe vor Emden, Poflo gefaffer hatte, 
verfuͤgte ſich ein Officier nach Emden, aım den Com⸗ 
memanten, ben hollaͤndiſchen Oberfilieutenant Felt⸗ 
min von ter. Se que ſtration zu unterrichten, und 
ib te B.eſorgniß ſuͤt einen Angriff auf Emden zu 

beneh⸗ 
( Eindens Recht eu Onfch, P: 95: 
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g7agbenehmen. Die erfie Verrichtung bes Kaiferlichen 
| Oberſten von Höflinger war, daß er in jeder Herr⸗ 

lichkeit die gerichtlichen Acten, und befonders die 
‚ Renteybücher durdy den Notarius Wiide verfiegeln 

ließ. Dann veranlaßte er fchleunig eine Berfamms 
Jung der Eingefeffenen. Diefen ließ er die Com» 
miffiong » Patente publiciren. Nach der Publication 
sourden fie an alle öffentliche Derter angeſchlagen ( m). 
So lautet diefes merkwürdige Patent: Wir zur _ 
Kaiſerlichen Commifjion in den oftfriefifchen tander« 

„Differenzien fubdelegirte Raͤthe fügen denen Ein- 
„gefeffenen der Herrlichkeiten Oldarffum, gros und 
„klein Borffum, Jarſſum, Up- und Wolthufen, 

„und derer dazu gehörigen Kirchipielen Ganderffum, 

„Rorichum, Tergafte, Simonswolde und Widdels- 
„wehr biemit zu willen, welchergeftalt, nachdem 
„Ihro Kaiferl, Majeftät, daß denen gehorſamen 
„Untertpanen die ihnen, bey der vorgeweſenen Empoͤ⸗ 
„rung, zugefügten Sc;äden, aus derer boshaften 
„Baterlandes Feinden Vermögen, erſetzet werben 
„rollen, alergnädigit anbefehlen, und aber Reichs— 

„und $andfundig ift, daß alle aufrührifche Rath⸗ 

„Ichläge von denen zu Emden geſchmiedet und aus⸗ 

„geführet worden; wir foldyemnach nicht umhin ges 
„konnt, mit Vorbehalt derer von denenfelben in alle 
„Wege verwürften Strafen, vorerft, zum Behuf 
„angeregter, denen gehorſamen Eingeſeſſenen zu gute, - 
„allerhöchft angeordneten Indemniſation, obbemels 
dete emdiſche Herrlichkeiten vergeftale zur Sequeſtra⸗ 

„tion zu ziehen, daß Die daraus zu erhebenden Ein⸗ 

„Fünfte, zu obgedachtem Endzweck, bis zur ferneren 
„Verordnung angewendet werden füllen. — m 

„übrigen wird denen Eingeſeſſenen, ſubdelegirter 
„Commiſſions wegen, ernſtlich bedeutet, day fie von 

| „denen 

(m) Landſchafl. Acten. 

— 



Erſter Abſchnitt. 399 
‚denen vorhin an die Stade Emden, oder deren Geizag 
"ric)tsverwalter bezahlten Abgaben und Schuldig« 
„feiten, weiter nichts, bey Wermeidung doppelter 
„Bezahlung, und willführlicer Strafe, weber 
„heimlich, noch öffentlich, ‚nach Emden, fondern 
„ſolches an Die zu verordnende, und ihnen nachft be— 
„kannt zu machenden Sequeſtrations-Gerichtsver- 
„walter (n), denen auch die Verwaltung der Juſtiz 
„anvertrauet iſt, zu entrichten haben. Wornach 
„allenthalben die obgedachten Eingeſeſſenen ſich ge⸗ 
„hoͤrig zu achten haben, und dagegen, durch der Stadt 
„Emden angemaßtes Gebot oder Verbot, bey ern« 
„ſter unnachbleiblicher Strate, fich Feinesweges irren 
„aſſen follen: geftaft fie denn auch hiermit in fo weit, 
„und nad Maoß und Vorſchriſt dieſes Patents von 
„denen Pflichten „womit fie ermeldeter Stadt etwa 
„verwandt ‚ fubdelegieter Commiffions wegen, !08s 
„gezäblet werden.“ An die Prediger in den Herr⸗ 

‚lichFeiten war eine befondere Werordnung erlaſſen. 
Darin wurde ihnen bei fÄhmerer Verantwortung ans ' 
beſohlen, ſich genau nad) den Kaiferlichen Patenten 
zu achten, feine Mandate von den Bürgermeiftern 
und Rath der Stadt Emden anzunehmen, und ihrer 
nicht mehr in den Kirdyen » Gebeten zu erwähnen, 
ſondern ſich bei allen Worfällen, befonters in Abſicht 
des Patronatrechtes und bei fich ereignenden Bacanı 
zen an die fubdelegirte Commiſſion zu wenden (0). 
Da die Emder ſich erklaͤret hatten, fich ftille zu: hal 
ten, und fie eg jetzt bei Abwartung der Kaiſerlichen 
Reſolution auf ihre letztere Paritions > Anzeige ge⸗ 
faͤhrlich erachteten, ſi ch wieder mit Gewalt in den 
Beſitz ihrer Herrlichkeiten zu ſetzen: ſo ließen ſi — | 
J e 

(n) ne Scqueftrationd » Gerichts Vertvalter bieß 
unck. 

(0) Eamml. Kaiſerl. und Commiſſ. Patente. 



400 Zwey und dreißigſtes Buch. 

izasbe einem Proteſt bewenden. „Man hat noch nie‘ 
„geböret — fehrieben fie an die Commiſſion, — daß 
„Jemand wegen einer Indemniſation wider Emden 
„eine Foderung gemachet haben fol, mwenigftens ift 
ſolche Foderung uns nie zu Gehör ober Geſicht ge⸗ 
„fomnien. Vielweniger iſt ein Liquidum, praevia 
„caufae cognitione ex auditis partibus, wie allezeit 
„nach bekannten Rechten geſchehen muß, ausgefun⸗ 
„den. Um fo vielmehr iſt alſo die naͤchtlicher Zeit 
„angemaßte militairifche Sequeftrationg » ⸗ Nehmung 
„der Herrlichfeiten, an fi), nach den Rechten null 
„und nichtig, weswegen bie Stadt die legale Pros 

‚ „teftation dawider hiemit anfüger.“ Nicht blog die 
Emder Herrlichkeiten, fondern aud) einige Privat. 
wohnungen und Güter Dererjenigen, die man für Die 
erften Renitenten hielt, wurden fequeftriret und mit 
einer Kaiterl. Salvegarde belegt So wurde unter: 
andern das Haus des Deputircen Rudolf von Rhe⸗ 
den, und das ablide Haus des ritterfchaftlichen 
Adminiftrators von dem Appelle zu Midlum fequeftri« 

“ ret. Gerne hätte aud) die ſubdelegirte Commiſſion 
ſich der Perfon des Adminifirators von dem Appelie _ 
verſichert. Er bielt fidy aber immer in Emden auf, - 
und fo Fonnte fie ſich feiner nicht bemächtigen. Sie 
hatte zwar im Sjanuar von dem Magıftrat in Emden 
verlanget, ihn zu arretiren, und ihn iht auszuliefern; | 
allein der Magiſtrat harte dieſes ibn ſehr befremden⸗ 

de Geſuch abgelehnet, Sie müͤſſen ung erfl, erwies 
‚derte der Magiſtrat, ihre Iprciale Autorifation die 
Glieder der Staͤnde in gefängliche Haft zu ziehen, 
miceheilen, alsdenn wollen wir ung näher erkiä« 
ren 2 

| $. 19. 

() nnmaſu Acten und Cont, Spec. Fadi p. 319. 
und 328. 
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$. 19. 1728 - 

Wie dachten die Ember,, und bie einzelnen ftän. 
diſchen Glieder, Die ſich noch nicht unbedingt fubs 
mittiret hatten, über das Birfahren ber fuboelegirten 
Commiſſion und des fuͤrſtlichen Miniſterii? Dies 
iſt eine Frage, die ſich von ſelbſt aufloͤſet. Miche’fo 
leicht laffen fich die Befinnungen und die Dentungs« 
art der gehorfamen Stände bei den commiffariichen 
umd- fürftlichen Werfügungen ausfpähen. Eo wie 

“vorhin die alten Stände von der geheimen Commife 
fion, von den Adminiftraroren des Emder Collegii 
und von den ordinair Deputirten geleitet wurden: fo 

‚machten, denn nun die Adminiſtratoren des Auricher 
Collegii, und die neuen angefegten ordinair Deputir⸗ 

‚ ten den Phalanp der gehorfamen Stände aus. Das 
Wiederauffommen der alten Stände war fehnurs - 
ſtracks wider. ipr Intereſſe, weil fie alsvenn Gefahr . 
liefen, ihre Poften und Die damit verknüpften ‘Bes 
foldungen und Emolumente zu verlieren. Sie waren 
grade ſolche Männer , die fich gleid) vom Anfang an 
ſubmittiret hatten, Die darum von den Renit⸗nten 
vorhin vorzüglicy gedranget, und zum Theil felbft 

. aus der Provinz verbannet gewefen waren, * Sie 
ſahen daher theils wegen ihrıs eigenen Intereſſe, 
theils wegen der längft gewuͤnſchten Wiedervergeltung 
e8 nicht ungerne, daß die vormaligen Nenitenten ges 
ſchwaͤchet, und fo gedränget wurden, daß fie nie 
die Oberhand wieder erhalien Fonnten. Es behagte 
ihnen daher, daß die Nenitenten nicht zu den fand» 
tagen berufen, und von allen flänbifchen Berfamm- - 
lungen und Bedienungen völlig ausgefchloffen wurs 
den, Es gefiel ihnen, daß eine Indemniſations⸗ 
Caſſe aufgerichtee wurde, weil auch fie Daraus die - 
Vergütuny ihrer Schäden zu hoffen harten, Eben 
Darum war ihnen Die Scqueſtration der Emder Herr- 

Ofife. Geſch.7 B. Cc lich⸗ 
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1728lichkeiten befonders angenehm, So dadıten fie bei 

dem Dru der Renitenten. Wie aber, wenn von 
Derlegung der allgemeinen kantesverträge Die Rede 
war? War es ihnen, die fo fehlechterdings und ohne 
alle Nefervationen ſich den Kaiferl. Decreten unter⸗ 
worfen hatten, gleihgültig, ob die Sandesverträge 
Grundfeflen der eftfriefifdyen Conſtitution bleiben 
folten? Schwiegen fie als gehorfame Unterthanen _ 
ftille, wenn der Fürft oder die ſubdelegirte Commiſ⸗ 
fion die Schranken der Accorde uͤberſchritten? Dies, 
muß man ja nidyt glauben. In dem Falle waren 
fie eben folche Patrioten, wie die Renitenten. Wie 
die fürftlichen Commiffarien auf dem Landtage im 
Januar 1728 einige Eingriffe in die Landesvertraͤge 
mit den allgemeinen Keichsgefeßen und der Reichs⸗ 
Eonftitution befchönigen wollten; beharrten fie in 

ihrem Landtagsſchluß auf ihre Proteftation, und 
wiefen die Commiffarien felbft auf das erfte Kaiſerl. 
Decret vom 18. Auguft 1721 bin, mwornad zwar 
die allgemeinen Reichsgefege überhaupt, infonderpeit 
aber die oftiriefifchen Reſolutionen, Decrete, Accor⸗ 
de und Sandtags = Abfchiede zum Grunde der oftfriefi« 
fhen Regierung geleget werden follten. Auf das 
Beywort infonderheit fegten fie den gehörige 
Nachdruck, und folgerten daraus, daß die Reiches - 
gefeße den oftfriefiichen Verträgen nochſtehen muͤß⸗ 

. ten, und jene nur als fubidiarifche Geſetze angefeben 
werden koͤnnten. War dies denn auch nicht die Mei⸗ 
nung der Renitenten? Dieſe hatten ſich ja ebenfalls 
zur Unterwerfung der Kaiſerl. Decrete, mit Vorbe⸗ 

halt der Landesvertraͤge, fehriftlich verftanden. Wir 
unterwerfen ung den Kaiferl, Decteten und Verord⸗ 
nungen völlig, und zu einem male, blos alleine bit⸗ 
tend, daß Dftfrieslandes und der Stadt Emden Ace 
corde und Freiheiten nicht follen ſubvertiret werden, 

| | | und 
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und bei der Execution Mitigatlon gebrauchet werde,r>ag 
fo lautete die letztere Emder Submiffion. Die alten 
und neuen Stände, ober die Nenitenten und gehor— 
famen Stände, waren alfo in der That einig, und 

der ganze Streitpunct in der Hauptſache, oder in 
Abſicht der Submilfion, beruhte nur auf einen Miß⸗ 
verftand, Allein die gehorfamen Stände wollten 
die Renitenten nicht verſtehen, vielmeniger wollten 
fie ihnen die friedfertige Hand bieten, Die nachge⸗ 
ſuchte Mitigation der Strafe, oder gar eine Amneftie 

ſtimmte keinesweges mie ihrem Rechte der Wieder⸗ 
vergeltung, mit ihrem Indemniſations-Geſuche, 
und mit ihrer Abſicht ihre Gegner aus dem Collegio 
und aus den fländifchen Verfammlungen zu halten, 
In Abfiche der Unterdrückung der Kenitenten, waren 
fie alfo mit dem Canzler Brenneifen einverftanden, 

und unterfehrieben gerne deffen Wahlſpruch: Praemia 
et poenae funt fulcra Reipublicae, Daß fie aber 
bei Geſchaͤften, die auf das Wohl oder den Ruin des 
ganzen Waterlandes, und auf-die Auftechehaltung 
oder den Untergang der Sandesverträge Einfluß hats 
ten, ganz anders dachten, davon fann man Bela 
fpiele genug aus den Aeten vorlegen. Wie fie dem 
Fürften auf dem Landtage im Junii 1727 jaͤhrlich 
12000 Rihlr. wieder ausfegten, machten fie die Be⸗ 
Dingung, Daß nun aud) die vorſchwebende Hravamina 

vorgenommen und abgeftellet werden müßten, Wie 
auf eben dieſem Landtage von Ihnen, nad) der Pro“ 
pofition des Fürften, die Vermehrung der Kaiferl, 
Ealvegarde bemwilliget war, hatten fie ſich vorher 
von dem Kaiferl, Oberſten, Baron von Hoflinger, 

die Vetſicherung geben faflen, daß er bie fünftigen 
bofgeridhtlichen Syubicate auch ſelbſt wider den Fuͤr⸗ 

ſten handhaben ſollte. Auch Karte der Fuͤrſt ihnen 
verjprechen. müffen, ſich ſelbſt den hofgerichtlichen 
“ Ce a Senten⸗ 
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1728Sentenzen zu unterwerſen. Wie der fuͤrſtliche 
andtags⸗ Commiſſarius, der geheime Rath von 

Langeln, ſich am 4. Decemb. 1727 in der ſtaͤndiſchen 
Verſammlung elnfand, wollten ſie ihn durchaus nicht 
eher in dieſer Qualitaͤt anerkennen, bis er feinen eid⸗ 
lichen Revers auf die Accorde ihnen eingereichet hat⸗ 
te, Wie der Fuͤrſt unter dem, 26. Jan. 1728 eine 
Verordnung erließ, daß diejenigen, welche in einem. 
Alter von 20 Jahren ſich durch den Genuß des Abend⸗ 

mahls noch zu Feiner Religion befannt ‚hätten, 
nicht in. Gerichten als Zeugen zugeloffen, und auf 
öffentlichen Kirchhöfen nicht beerdiget werden follten, 
proteftirten die Stände dawider. Ihnen duͤnkte diefe 
Verordnung zu hart und verfaffungswidrig , weil fie. 
ohne ihre Concurrenz abgefaſſet war. Cie drangen 
fo ftarf in den Fürften, daß er dieſe Veroͤrdnung aufs 
heben, und. eine gemilderte unter dem 6. Februar ere 
laffen.mußte. Wie die Renitenten der Rechtswohl⸗ 
that Nemifforlalien an das Hofgericht nachzufudhen 
verluftig erfläret wurden: fo hielten fie folches für, 
einen Kiagriff in die Jurisdiction des Hofgerichts, 
und glaubten, daß die unter dem Vorwand der Reni⸗ 

tenz zu vermegernde Remiſſorialen für die Provinz 
die ſchlimmſteu Folgen haben fönnten.„ Die Stän- 
„de — fo ſchrieben fie an den Fürften — haben das 
„devotefte Vertrauen, Diefelben werden in Hochfuͤrſt⸗ 
„lichen Landesväterlichen Önaden geruben, zur Wege 
„räumung aud) der für Die gehorfamen Sandes- Eins 
„gefeffenen zu beforgenden Eonfequenz und alles ſchaͤd⸗ 
„lichen Mißtrauens, worunter das geliebte Vater⸗ 
„land fo elend feufzer, denen Hofgerichts⸗Judicatis 
„den gebuͤhrenden Effeci und Nachdruck zu gönnen; 
„damit die getreuen Stände entübriget feyn mögen, 
„wider ihren Willen zu denen in den Landesvertraͤgen 
„vorbebaltenen Mitteln zu greifen. Lieget nicht 

ä fogar 
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ſogar in biefer Erflärung der gehorfamen Stänt«1728 
eine Drohung ?. Ueberhaupt ſuchten fie die Juris— 
diction des Hofgerichts aufrecht zu erhalten, und ver- 

- traten eg beijedem Eingriff der Regierung. Daher 
konnte aud) der Canzler Brenneifen Das von ihm ent- 
worfene Project einer erläuterten Hofgerichtsordnung, 

aller feiner Bemühung ohnerachtet, nicht zur Ause 
führung bringen. Wie die Regierung 1728 an Die 

Kaiſerliche Commiffion fchrieb: „Wir bitten es bei 

„dem Project zu laffen, immaßen die Motaten des 
„Hofgerichts und der gehorfamen Stände nicht wei 

ter, als ein Bedenken und Gutachten gerechnet 

„werden fann, Serenilliino aber die Werordnung au 
„machen zuſtehet;“ fo.gab ihnen diefes Schreiben. 
neuen Stoff, ſich wider das Project zu ſtraͤuben, fo 
daß es nie zu Stande gefommen ift. Wie die Recti- 
ficirung der Schagungsregifter vorgenommen werben 
follte, wollten fie dem fürftlidyen Commiſſario das 
Directorium nicht zuftehen, und beftanden darauf, 

daß ſowohl bie neuen eingedeichten Laͤnder, oder Pols 

der, als die fürftlichen Bebienten den Schaßungen 

unterworfen werden follten. Wie nun die fubdeles 

girte Commiffion durd) ein Patent unter dem 16. 

Auguft 1728 den Bauerrichtern und Kedden anbes 

fehlen ließ, die Schagungspflichrige Haͤuſer, Järıder 

und Perfonen aufzunehmen, und die Epecificationen 

ihnen einzuſenden: ſo proteflirten nicht nur die ger 

borfamen Adminiftratoren und ordinair Deputirten 

Damider, fondern interponirten fogar eine Appellation 

an den Reichshofrath._ Wie enblidy der Fürft ein 
Edict publiciren ließ, daß zur Verhütung der Jagde 
Eontraventionen, Niemand ſich mit Slinten und an⸗ 
derm Schießgewehr in dem Felde fehen laffen follte: 

fo proteftirten die Stände auf dem Landtage im Det. 

1729 damwider, und bezogen ſich auf Ten 112 Artikel 

| >“ Ce 3 | der 
£ 
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17a8tcr Concordaten und auf den 35 Artikel des ofters 
baufitchen Accordes. Auch fanden die geborfamen 
Stände die dänifche Einguartierung dem ganzen 
Sande überaus nacheheilig und unnuͤtz. Dein die 
Renitenten hatten wegen der entlaffenen Emder Mar⸗ 
nifon, und Dagegen verflärften Kaiferl. Salvegarde, 
und des Fürften eignen Miliz feine Hoffnung je wies - 
der aufjufommen, Die Dänen lagen zwar alleine 
den Roenitenten zur Saft, biefe allein mußten zwar 
ihnen Quartier geben, und durch die von ihnen zu 
entrichtende monatliche Menite ten» Steuer wurden: 
zwar die Unterhaltungs: un) &öhnungsfoften befirit«: - 
‚son; allein mittelbar litt auch die Landescaffe, weil 
viele Menitenten dadurch fo fehr geſchwaͤchet waren, 
daß fie die landſchaftlichen Schsgungen nice mehe 
entrichten Ponnten, Die haͤufigen Klagen der ges 
borfamen Stände — denn auf die Jeremiaden dev 
Renitenten wurde gar. nicht geachtet. — giengen - 
endlich gar in Drohungen über. Dies bewoq den 
Fürften, daß er vor und nad, drei Compagnien ab» 

ziehen ließ, Die drifte räumte am 30, Sept. dieſe 
Provinz, Die vierte blieb indeffen noch einige 

Jahre fleben, Aus diefen angeührten Beifpieten 
gehen die Geſinnungen der geborfumen Stände in - 

diefen unleligen Epoche von felbft hervor (q). 

M Landſchaftl. Arten, 

Zweyter 
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Zweyter Abſchnitt. 
5. 1. Die oſtfrieſiſchen Unruhen werden ein Gegenſtand 
der Verhandlungen zwiſchen zolland, England und. 
— auf dem Friedenscongreß zu Soiſſons. $. 2. 

Der holldndiſche Gelandte Hop und der Cardinal Fleury tre⸗ 
ten mit dem tailerlichen Gefandten, Brafen von Sinzendorf, 
über die oflfrieftihen Angelegenheiten in Eonferenz. $- 3 
Der Fuͤrſt ldhe wider ale Verbandlungen über die Streitigs 
keiten zwiichen ihm und den Staͤnden protefliren. $. 4. Wer 
Raijer beſtatige t zwar in einer erlaffenen Reſolution nochs 
mais die vorigen Deerete, befiehlt aber einen allgemeinen 
Kandtag auszuſchreſben, und ertbeilet den Kenitenten eine 
Amneftie, wenn jie ſich völlig fubmittiren werden; $ 5 
doch) diefe zweideutige Rejolution berubiget fo wenig Die Stad 
Enden, und ihre Unbäuger, $. 6. ald bie Generalftanten. 
Diefe laſſen ihre Bedenklichteiten darüber dem Kaifer in Wien, 
$. 7, und. den franzöjifchen und englifchen Befandten in Soiſ⸗ 
ſons mittheilen. - Die Folge davon iſt eine für die Nenitenten 

guͤnſtigere Kaiſerliche Deelaratton der“ vorigen Nefolution, 
$. 8. und die nun auf Zufpruch der. Generalftaaten erfolgte 
völlig unbedingre Submiffion dev Stadt iEmden. $. 9. 
Die Katjerliche fubdelegiete Commiſſton laht fih aber von 
dem fürflichen Minifterio überholen , dieie Gubmilffiondacte 

—zu verwerfen. 5. 10. Der Kailer nimmt diefes Henebmen 
der Commifflon ungnddig auf, erfeunet die Emder Bubs 

mifjiongacte fir genugtbuend, umd ertheilet eine neue 
‚günltigere Refolstion für die Nenitenten. $. ı1. Der Eanzler 

renneifen machet Anmerkungen über diefe Kalſerliche Reſo⸗ 
lution, und fendet fie dem kafferlidden Hoflager ein. $- 12. 
Dagegen reichen die alten Stände überhaupt und die Stadt 
Emden befonders ihre Beſchwerden ſowohl wider die bieheri⸗ 
en Kalferlichen Decrete,, als wider die Verordnungen dee 
mmiſſion dem Reichsbofrath ein. 

nk on 

fe Angelegenheiten, welche unmittelbar mit dert728 
ftreitig gewefenen fpanifchen Succeffion n 

Verbindung flanden, veranlaßtın den fo fehr bes 
Fannten Congreß zu Soiſſons. Dieſer Congreß 
wurde am 14. Jun. diefes ‚Jahres 1728 eröfnet, 
Hier durchfreugte fid) das verfchiedene Syntereffe der 
europäifchen Mächte, die ihre Gefandten in Eoiffons 
hatten. . Das Augenmerk der Generalftaaten war 
auf die gänzliche Vernichtung der Kaiferlichen Hands 

* 8,8. lungs⸗ 
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1728 ungs= Compagnie in Oftende, uhd dann auf bie 
Beendigung der oſtfrieſiſchen Streitigfeitem zwifchen 
den Fuͤrſten und den Stränden gerichtet. Daher 
hatten dieje oſtfrieſiſchen Irrungen feinen unberrächte 

lichen Einfluß auf die Verhandlungen in Soiſſons. 
Die Generalſtaaten waren der Meinung, daß das. 
Verfahren ver Kaiſerlichen Commiſſion nicht mit der 
Landesconjtirution und mit den unter ihrer Garantie 
errichteten Werträgen übereinttimmte. Dabei bes 
forgten fie, daß der Kaifer ihre Pfandrechte auf die 
ofifriefiichen Landesmittel, die ihnen zur Sicherheit 
‘ihrer Vorſchuͤſſe verfihrieben waren, und dann ihr 
Beſatzungsrecht in Emden beeinträchtigen würde (r). 
Sie ließen Daher dem in Soiſſons anweienden Kaifers 
lichen Minifter, Grafen von Sinzendorf, anzeigen, 
daß fie ſich gemüßiget fähen, die oftfriefifchen Streitig⸗ 
feiten auf diefe Berfammlung zu bringen, wenn fie 

nicht in kurzer Zeit zu ihrer Satisfaction abgefteltee 
würden, Sie erhielten aber Feine gnügige Antwort. 
Vielmehr vernahmen fie, daß man an dem Kalſer⸗ 
lichen Hofe daran arbeitete, ihre Befagung- aus 

Emden zu verdrängen. Dies bewog fie, die an« 
meienden Öefandten ihrer Bundesgenoffen zu über 
holen, um mit ihnen-gemeinfchajtlich bei vem Kaiſer 
auszumürfen, daß die fequeitrieten Herrlichkeiten der 
Stadt Emden wieder zurücdgegeben, die übrigen 
ftändifchen Gravamına gehoben. und die ergangenen 
Kaiferlichen Decrete gemildert würden, Falls aber 

‚der Kaifer ſolchen Vorftellungen Fein Gehör geben 
möchte, fo verlangten fie won ihren Bundesgenoffen, 
von Frankreich und England, daß fie die oftfriefifchen 
Angelegenheiten als eine Sache anfehen moͤchten, 
worin fie ihren Fräftigen Beiftand, der ihnen in bem 
bannöverifchen Vertrag zugefichert war, mit Recht 

‘ federn . 
(r) Wagenaar T. 18. B. 72. p. 467: und 471. 
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fodern und erwarten fönnten. Der ſtaatiſche Be⸗1723 
vollmaͤchtigte, Cornelius Hop, reichte dieſe Note 
den franzöfifchen und englifchen Gefandten im Julli 
ein. Letztere waren vollfommen mit den Generals 
ftaaten einig. ‚Sie fahen die oftffiefifchen Angelegen« 
beiten, "fo weit die Republif der vereinigten Nieder - 

‚lande dabei intereffivet war, als einen calus foederis — 
an(s). Nicht fo dachten der Eardinal Fleury und 
‚die andern frangöfifchen Minifter. Sie glaubten 
nicht, daß Frankreich ans dem hannöverifcjen Buͤnd⸗ 
niß verpflichtet fey, die Republif wegen der oſtfrieſi 
ſchen Irrungen zu unterftügen. Indeſſen erklärten 

‚fie ſich, gerne alles mit beizutragen, um den Kaifer 
auf andere Gedanken zu bringen Ce). ar, 

6. 2. 

Der ſtaatiſche Ambaſſadeur Hop hielt hierauf eine 
mündlicye Conferenz mit dem Örafen von Sinzen« 

j | Cc5 dorf. 

) Hannover hatte laͤngſtens feine Aufmerkſamkeit 
auf die kuͤnftige Nachfolge in Oſtfriesland wegen 
der mit dem Fürften getroffinen Erbverbrüderung 
gerichtet. Sehr ungelegen war e8 daher dem 
banndverifchen Hofe, daß bie weftphälifche Kreis, 
ausfchreibende Zürften den Auftrag erhalten hats 
ten, bie Kaiferl. Befehle in Dftfriesland mit milis 
tairifcher Macht zu vollſtrecken, weil dadurch der 
Köntg von Preußen die befte Gelegenheit erbielt, 
feine, in Emden liegende Truppen su verſtaͤrken. 
Auch dieſes fahen ungerne die Generalſtaaten alg 
Nachbarn. Pauli Preußiſche Gefchichte, 8. Sheil, 
p. 215. Es läßt ſich alfo leicht begreifen, warıumng 
bie Krone England und Holland über die oſtfrieſt⸗ 
ſchen Angelegenheiten, ſedoch aus verſchiebenen 
Geſichtspuncten, gleichſtimmend dachten, und ſie 
auf den Kongreß zu Soiſſons brachten, wohin dieſe 
Streitigkelten eigentlich wohl nicht gehͤrten 

(t) Wagenaer p. 522. und 523, 
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w72gborf. Diefer verficherte ihm, daß der Kaifer Feines 

weges beabfichtige, die ſtaatiſche Befagung aus" 
Emden zu verdrängen, indem ber Kaifer lieber in 
Emden eine ſtaatiſche, als eine andere fremde Gars 
niſon fähe. Auch wären fchon folche Maasregen 
genommen, daß die Beneralftaaten wegen ihrer Vor⸗ 
ſchuͤſſe ſicher ſeyn koͤnnten. Indeſſen verlangte ber 
Kaiſer durchaus, daß die Renitenten ſich ſubmittiren | 
folten. Hop ermwiederte hierauf; Es wäre wohl 

Darunter Fein großer Unterfchied, ob die ftaatifche 
Garniſon wirklich angegriffen, oder in Emden eine | | 
geſchloſſen wuͤrde, da ſie zu jeder Stunde beſorgt 
ſeyn muͤßte, uͤberrumpelt zu werden. Auch wollten 
Ihro Hochmoͤgenden gerne mitwuͤrken, daß die Reni-⸗ 
tenten ſich unterwerfen ſollten; doch muͤßte man ihnen 
erſt ihre Privilegien, ihre Guͤter und ihr Leben zu⸗ 
ſichern: und hleruͤber wollte er eine beſtimmte Er— 
klaͤrung von dem Wiener Hofe erwarten. Dagegen 
äußerte der Graf von Singendorf, daß der Kailer, 
vermöge feiner Reichs: Obliegenheit, die Streitig⸗ 
keiten nicht durch einen Machtſpruch, fondern. nad) 
‚Anleitung der Gefege und der Landes, Privilegien 
decidiren Fönnte. Doc) wäre er nicht genug davon 
unterrichtet, ob die Dftfriefen ihre Privilegien auf 
eine: gefegmäßige Weiſe erworben hätten? Gleich 
nachher fhrieb der Graf an den. Kaiferlichen Ges 
fandten, Grafen von Koͤnigs-Eck in dem Haag, 
daß die oftfriefifchen Streitigkeiten leicht gehoben | 
werden Fönnten, wenn nur die Generalftaaten die 
Renitenten bei ihrer Renitenz nicht unterſtuͤtzten. 

- Und tann gab er dem ſtaatiſchen Gefandten Hop zu 
erfennen, daß ber Kaifer nie zugeben würde, daß 
eine Sache, die das deutſche Neid) berräfe, auf den 
Congreß zu Soiffons gebracht werde. Er glaubte 
auch, daß. der Cardinal won Ste mit ihm hierin 

ein · 
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einſtimmend daͤchte. Hierin irrte er ſich aber. Dennız2g 

kurz nachher ſchrieb der Cordinal an Hop, daR er 
zwar darauf beftanden habe, daß die deutſchen Reichs» " 

Angelegenheiten nicht vor diefen Congreß gehörten, 
er indeffen doch folche Sachen ausdruͤcklich Davon aus⸗ 
geichloffen hätte, die entweder auf den mweftphälifchen 

Frieden Bezug hätten, oder wobei die Bundesge⸗ 
noffen Fraukreichs vorzüglic) intereffiret wären, und, 

zu dem leßtern Falle rechnete er num allerdings Die. 

oftfriefifchen Angelegenheiten, Auch) erklärten ſich 
die frangöfifchen Minifter, daß der König, ihr Herr, 
ſich endlich enefchloffen Habe, der vereinigten Republik 

in den oftfriefifchen-Sachen die Hand zu bieten (u). 

G 3 \ Ä 
Das Gerücht von den Verhandlungen bei dem 

Eongreß zu Soiffens über die oftfriefifchen Streitig ⸗ 
feiten breitete fich ‚bald nad) Oftfriestand aus. Der 

- Fürft gab in einem Schreiben unter dem 13. Auguſt 
den Generalftaaten feine Unzufriedenheit darüber zu 
erfennen, und proteftirte wider alle zu feinem Nach⸗ 
cheil zu faſſende Schluͤſſe: „Wir zweifeln. gar 

„nice — ſchrieb er — Daß Ihro Kaiſerl. Majeſtaͤt 
„Ihre und des Reichs-Jurisdiction, Autoritaͤt und 
„Hoheit zu ſchuͤtzen wiſſen werden; indeſſen werden 
„Ew. Hochmoͤgende Uns nicht verdenken, daß Wir 
„vor Uns, Unſere Erben und Nachkommen an der 
„Regierung deelariren, daß Wir einer folchen zu 
„dem Congreß keinesweges gehörigen, mithin, un⸗ 

„ftatthaften und unbündigen Handlung hiemit niche 
„allein. öffenttich widerfprechen, fondern auch vor 
„®ott, vor der Kaiferlichen Majeftät, vor dem gan« 
„zen Mömifchen Reich, fodann auch vor allen bet 

„dem Congreß intereflirten Puiſſangen Uns verwah⸗ 
\ | 5 ren, 

(w) Wagenaer p. 523 - 525. | 
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728, ren, daß weder Wir noch unſere Poſteritaͤt durch 
„deis was unverhoften Falles unſtatthaft gehandelt, 
„oder geſchloſſen werden wollte, uns an unſern has 
„benden und von gegenwärtiger Kaiſerlichen Com« 
„miffion meift erörtert und feflgeftellten Landes— 
„herrlichen Rechten feinesmeges hindern, oder dar⸗ 

„an auf einige Weiſe binden, vielmeniger zu güts 
„lichen Handlungen zwingen laffen werden (v).“ 
te wenig biefes fürftliche Schreiben gefruchtet bat, 
wird der Erfolg jeigen. Ä 

Nase ee 
+ Die Stadt Emden hatte fihim un. 1727. den 

Kaiferlichen Verfügungen ſchlechterdings unterwors 
fen, und nur gebeten, daß die Landesvertraͤge uns 

verletzet gelaffen werden mögten. Da diefe SParis 
tiouserflärung in dem Kaiſerlichen Decrete vom 4 
Det. 1727 als unzulänglich verworfen war, und 
die Emder damwider nochmalen eine Nemonftration 
dem Kaiferlichen Reichshofrath eingereichet hatten; 
fo hielten fie feie diefer Zeit fich file, und warteten 
nech immer darüber die Kaiferliche Finalrefolution 
ab(w) Die ann in Eoiffons zwifchen 

ben _ 

(v) Fücfl. Schreiben an bie Reichsberfammlung zu 
Megeneburg vom ı Aug. 1730 Beilage B 

(w) Wagenaer fagt c. I. p. 527. Die Generalſtaa⸗ | 
ten hätten nach) der Eonferen; mit dem Grafen von 
Sinzendorf nochmalen den Emdern die Submiffien 
angerathen, und dicfe hätten fih dazu endlich mit 

—  Borbehalt ihrer Privilegien verſtanden, der Kaifer 
aber bätte dieſe Submiffion nicht angenommen. 
Er beziehet fichl deshalb auf die bei Rouſſet Re- 
eueil hiftorique befindliche ſtaatiſche Refolution vom 
Aug. 1728. Die in diefer Nefolutionerwähnte . 
Submiſſion iſt aber die Paritlonsanzeige vom 14 

Sun. 1727. Es babes vielmehr iu folge — 
Dit 
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den Raiferlichen, ftaatifchen, franzöfifchen und eng«1728 

lifhen Geſandten, und in Wien zwijchen vem fiaa 

tifchen Reſidenten Hamel Bruyninx und dem Kais 
ferlihen Minifterio würften ein unter dem. 13 Sept. 
erlaflenes Kaiſerl Parent. Die Hauptitellen de 

felben; lauten, fo: „Wir Carl Vic. Fügen denen 
„gefammten, ſowohl aehorfamen, als ungeporfamen 

„Ständen und Untertbanen in Oftfriesland hiemit 
zu willen, obwohl Wir die Execution Unfers leg. 

„teren KRaiferlichen Patents vom-g un. 1726 wis 

„der die, die ſich vorbefchriebener Magaßen nicht 

„fubmittirer haben, nach der Etrenge vollziehen zu 
„laſſen, genugfame rehtmäffige Urfachen hätten; fo 

„wollen Wir dennod) zur Ermeifung Unferer ſon- 
„derbaren Clemenz und Langmuͤthigkeit eud) Nenis 
„tenten — zum leztenmal noch eine Friſt zur Eins 
„bringung eurer Paritionserflärung — gnaͤdigſt 
„verftattet, und zu dem Ende Unferer Kaiferlichen 

„Commiſſion zugleidy Unſere vollfommene Made 
„und Gewalt ertheilee haben, einen Landtag auszus 
„fchreiben, und in dem Ausfchreiben eine vierwoͤchi⸗ 

»ge Frift, allen und jeden von eud) bisher nod) uns 
— ar gehor⸗ 

ſolution die Generalſtaaten nach der Conferenz mit 
dem Kaiſerl. Miniſter gar nicht gerathen gefunden, 
die Emper zu einer unbedingten Submiſſion aufı 
zumuntern. So beift e8 weiter bei Rouflet T. V, 

. 272. L..H. P. confiderant presentement, que 
ceux d’Emden et leurs adherants font declarez par 
les: Decrets Imperiaux avoir encouru la perte de 
leurs biens et de leur vie, Elles ne voyent pas 
comment pouvoir en confeience leur confeiller de se 
soumettre à de tels deerets, fur tout remarquant 
Pautorit@ que le Prince et fon Minifter® ont sur 
les Cominiflaires suhdeleguez, qui suivent en tout 

les intentions du dit Miniftdre, en jsorte-qu’il ne 
reſte aucune porte ouverte aux-reprefentations ou 
ramonftrances de ceux d’Embden, . | 
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1728 gehorſam geweſenen Renitenten, zur Einbringung 
„euter Paritionserklaͤrung, nach Masgabe Unſerer 
„vorigen in rem’ iudicatam erwachſenen Kaiferli⸗ 
„chen Patenten — anzuberaumen, und daneben, 
ꝝ»zur Benehmung aller Zucht Unfer Kaiferlicyes 

»freyes ſicheres Geleit euch erſcheinenden zu erthei— 
»len, mit der weiteren gnaͤdigſten Erklärung, daß 
»ein jeder von euch Renitenten, der zur angedeute⸗ 

„ten Submiffion fid) bequemer, der gänzlichen Ber 
»freyung von der in ofterwehnten Kaiferlichen Pas 
»tenten beftimmten Pön, des Verluſtes aller — 
»Ehren, Würden, Dienften, Freiheiten, aud) $eib 
»und Lebens (jedoch vorbehaltlich der fehuldigen 
»Concurrenz, zur Aberagung des von des Fürften 
vzu Oſtfriesland $6d. und den gehorfamen Staͤn⸗ 
»den und ingefeffenen, erlittenen Echadens, fich 
»wuͤrklich zu getröften und zu erfreuen; diejenigen 
»friedbrüchigen Renitenten aber, fo diefer Unferer 

»Raiferlichen Gnade durch beharrlichen Ungehorſam 
»und Truß ſich abermalen unwürdig machen, nicht 
»allein in angedeutefe Don, — fondern aud) in Wers 
»fuft aller und jeder Haab und Güter, welcher Ens 
»den und Orten diefelbige im heiligen römifchen 
„Reich anzutreffen, hiemit condemniret feyn und 
„bleiven, und die Erecution ſothaner Strafen uns 
„nachlaͤßig vollzogen werden folle, mit diefer Era 
„läuterung jedoch, daß nicht allein die zwey Haupt⸗ 
„raͤdelsfuͤhrer und Urheber dieſer Rebellion, Mas 
„mens Bernhard Heinrich von Appel und Rudolf 
„von Rheden; fordern auch diejenigen, welche an 
„denen insbefondere beaangenen Perſonalthatſchlaͤ⸗ 
gen Theil gehabt zu haben, entweder geſſaͤndig, oder 
„derenthalben rechtlich zu überzeugen ſeyn werben, - 

„»von ſolcher Unſerer Kaiſerlichen Amneſtie aller» 

„dings ausgenommen ſeyn, und gegen ſelblge den 

52 ech⸗ 
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„Rechten nach verfahren werden folle, wobei Srꝙe 
„jedoch nach vollfuͤhrtem Inquiſitionsproceß und hier⸗ 
„uͤber von Unſerer Kaiſerlichen Commiſſion einge— 
„fuͤhrten Berichten, wegen Milderung der verwürfs 
„ten Strafe, auf erfolgte Submiffion, Ung weiters 
„fodann gnädigft entfchliegen werden (x).“ Diefe 
Kaiferl. Refolution wurde auch dem ftaatifchen Reſi⸗ 
denten in Wien Hamel Brüning mit einer Note 
zugeſtellet. Hierin war befonders ausgeführt, daß 
der K aifer, als des Reichs höchftes Oberhaupt, Eeiner 
auswärtigen Macht einige Cognitien oder Protection 
in den Angelegenheiten des Fuͤrſtenthums Dftries- 
landes verftatten könnte. Auch war darin den Ge- 
neralftäaten die Beforgniß genommen, daß durch 
die Eequeftration der Emder Heirlichfeiten die hol⸗ 
ländifche Creditoren gefaͤhrdet werden ſollten. We— 
gen der ſtaatiſchen Beſatzung in Emden heiſt es, 
„daß deshalb, noch nichts. vorgenommen worden, 

„wiewohl — lautet der Zufag — Ihro Kaiferl. Mas 
“ „jeftät von denen formlichen Conventionen zwifchen 

„Fuͤrſten und Ständen von Oſtfriesl. fraft welchen 
„mit Vorwiſſen und Genehmhaltung Ihro Kaiſerl. 
„Mojeſtaͤt glorwuͤrdigſte Vorfahren, die Beſatzun 
„in Emden eingeführet worden, nichts Pe 
„wiſſend, und waren Allerhöchſt Diefelben der Pros 

„duction, wenn man fic) hierauf zu fundiren behar⸗ 
„ren fellte, gewärtig.“ Und dann heift es am 
Schluſſe: „Gleichwie nun hieraus gnugfam erfcheiner, 
„daß Ihro Kaiferl, Dinjeft: bei diefer in Oſtſries— 
„land ausgebrochenen abfiheulichen Rebellion Der 
„ro angebohrne Kaiferliche Clemenz der Strenge ver 

„Rechten verdringen laſſen; alfo verfehen fic) auch 
„Allerhoͤchſt rn zu den Herrn Öeneralftaaten, 

„Sie 

(x) Aboedruckt in Cont. Sp. F. p. 334. und in ber 
Sammlung Kaiſerl. Patente. er 
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3728,Eie werden nicht. allein denen embdifchen Magi« 

„fratsperfonen und andern Aufrührern in und außer 
„der Stadt, künftig Fein weiteres Gehör geben, ſon⸗ 
„dern vielmehr die Weiſung dahin thun, daß fie 
„von ihrem Ungehorſam abftehen, und fich denen 

„Kaiſerlichen Oberftrichterlichen Verordnungen ge« 
„horfamlic) unterwerfen füllen, innmaßen diefes das. 
„einzige wahre und fräftige Mittel ift, modurd) der 
Ruheſtand in dem Fuͤrſtenthum Oftfriesiand wies 
„der vollfommen hergejteller werden koͤnne“ (Yy. 

$ 500: Ä 
Diefe Kaiferliche Refolution war für die Stadt 

‘ Emden und die übrigen Renitenten ſchon günftiger, 
wie die vorigen Patente, wornach fie aller aner= 

erbten und fonft erlangten Ehren, Würden, Freibei« 
ten, und fo gar des $eibes und des $ebens verluftig 
gehen follten, Auf diefe ftrengfte Ausführung der 
Kaiferlichen Decrete und auf die Vollziehung dies 
fer Strafen hatte das fürftliche Miniiierium, wehs 

ches eine Eubmiffion nicht Hinlänglich erachtete, bis» 
ber, beftanden. Nun aber erhielten die Renitenten 
durch dieſe Kaiferliche Reſolution eine völlige Amne⸗ 
ftie, wenn fie fich noch zur Einbringung einer uns 
bedingten Paritionserflärung verſtehen mollten. 
Und dann erzeigte ihnen der Kaifer die Gnade, daß 
fie, da fie fo lange von den öffentlichen ſtaͤndiſchen 
Berfammlungen ausgefchloffen gewefen, wieder zu 
dem naͤchſt bevorftehenden Landtag berufen werden 

‚, follten. Indeſſen beruhigte dieſe Kaiferlicye Res 
folution die Stadt Einden und die übrigen Nenitens 
ten ned) lange nicht, weil ihnen darin die Aufrechts 
haltung der Jandesverträge nicht zugefichert war. 

| Sie 

- (9) Cont. Fac. Sp. p. 335—337 und. Rouflet T. V. 
P- 279 234. j 
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Sie glaubten auch, daß fie auf dem Landtage nurı728 
Siguranten vorftellen fonnten, fo lange die gehor« | 
famen Staͤnde, bie ihnen fiets verdächtige ſubdele— 
girte Eommiffion und das fürftlihe Minifterium 
die Gewalt in den Händen hätten, und alles nach 
ihrem Gutduͤnken lenken konnten. Und dann hiel» 
ten fie die Amneftie noch zu fehr auf Schrauben ge« 
ftelle, da diejenigen, welche an den Perfonaltod« 
fchlägen Theil genommen, davon ausgeſchloſſen blei« 
ben follten. Sie befürchteten namlid), daß man 
diefe Ausfchließung fo weit ausdehnen möchte, daß 
die Amneftie von feinem Nutzen bliebe. Vorzuͤg— 
lic) aber waren die Emder darüber unzufrieden, daß 

"die Sequeftration ihrer Herrlichkeiten noch nicht aufs 
gehoben worden. Diefe ihre Bedenflichfeiten und 
Beſorgniſſe, theilten fie den Generalftaaten mit, - 
und baten um beren Beiftand zur Berupigung des 
Sandes (z), 

6. 

Die Generalfiaater ‚waren — ſelbſt mie de 
Kaiferlichen Reſolution unzufrieden. Co wie das. 

"Schreiben der Stadt Emden eingieng, gaben fie 
ihrem Refidenten in Wien unter dem 14 Dctobr. 
auf, dem Kaifer vorzuftellen, wie fie in der Reſolu⸗ 

tion des. Reichshofrarhs und der ihnen ertheilten 
Nachricht nicht die Sarisfaction und Verſicherung 
gefunden hätten, die fie von ber. Dilligfeit und 
Freundſchaft Sr. Kaiſerlichen Majeſtaͤt erwar⸗ 
tet haͤtten. „Sie haͤtten — fo lautet ihr Schrei— 
ben unter andern weiter — nie in Zweifel gezogen, 
„daß Oftfriesland nicht eine Provinz ſeyn ſollte, die 
„zu dem Reiche gehörte, und der Kaiferlichen Ju. 

»risdiction unterworfen wäre; daraus folgte aber 

| „nich t 

(2) Randfchaftl. Acten. 

"Ofife. Befeh. 72, Dh‘ 

J 
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1728,nicht, daß fie, als Nachbarn und gute Freunde, 

„auf beiter intereflirter Parrheien Erfuchen X niche 
„follten befugt gewefen feyn, durch ipre Vermitte⸗ 
„lung die entftandenen Unruhen zu ftilfen, die Par 
„theien in der Güte zu vereinigen, das ihnen von 

„beiden Seiten angetragne Compromiß über die 
„Differenzen anzunehmen, darauf ihre - Ausſpra⸗ 
„che zu erteilen, und auf beiderfeits Partheien Bes 
„gehren ihre Manutenenz ihnen zu verſichern. — 
»Dies wären Sachen, die mit der Subjection des 
„sandes unterdem Kaifer und dem Reich auf feine 
„Weife etwas zu fchaffen hätten: Zumalen Ihro 

- „Hochmögenden nicht anders wüften , als daß die 
„Stände ſowohl, als die Fürften allewege bereit ges 
„iwefen, ihre Pflichten und Saften , die fie Er. Kai- 
„ferl. Majeftät und dem Reiche ſchuldig wären, zu 
„entrichten. Eben deswegen hätten fie auch dafür 

zZ5geſorget, daß in den Verträgen und in ihren Des. 
„eifionen die Claufel, daß alles Er. Kaiferl. Mas 
„jeftät und dem Reich unprajudicirlich feyn follte, eine 
„gefhloffen worden. — Ihre Hochmögenden häts 
„ten übrigens nothwendig gefunden, dieſe Vor⸗ 

o»ſtellung ju machen, um dadurch der Folgerung, als 
„wären ihre Gedanken dahin gegangen, daß man 
„die Provinz Oftfriesland nicht als eine Provinz des 
„Reichs confideriren, oder diefelbe der Unterthänigs 
„keit des Reichs entziehen wolle,zu begegnen. — 
Wegen der ftaatifchen Befaßungen in Emden und 
Leerort drückten fie ſich ſo aus: „Es fey unläugbar, 
„daß ihre Garnifonen über 120 Jahre cum fcien- 
„tia et patientia Caefarum et Imperii in Oftfriesland 
„geftanden, und fo wenig zur Befchwerung des Lan⸗ 
„des, als Beichwerung DOftfrieslandes und zum- 
„Nachtheil des Kaifers und des Reichs jegebrauche 
„worden. Es fonne und müffe eine fo langwierige 

| „Poffefe 
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»Poffeffion ihnen billig zu einem rechtmaͤſſigen Titelr72g 
„dienen, und es würde ihnen eine äußerft- harte 
„Sache feyn, wenn man fid) unternehmen würde, 

. „fie aus diefer Poffefjion zu fegen, inſonderheit da 
„ihre eigene Sicherheit diefe Befagung nothwen⸗ 
„dig machte — Die Erklärung, daß den Kaifer- 
„lichen Commiffarien auf den von dem Fürften, bei 
„dem Reichshofrath, angebrachten Antrag pro ab- 
»ducendo milite Batavico noch nichts zugefommen, 
„gewährte Ihnen feine Verficherung, da dasjenige, 
„was den Commiffarien heute noch nicht zugekom. 
„inen, ihnen morgen zugeftellet werden Könnte, . — 
‚„Unterdeffen fey es Jhro Hochmögenden angenehm 

—„zu vernehmen, daß man durch die Sequeſtration 
„der Emder Herrlichfeicen, und durch die Belegung 
„mit einigen Kaiferlichen Soldaten nicht intenbire, 
„die Stade Emden zu beängftigen,: oder ihr im ge⸗ 
„ringſten die Zufuhr zu verhindern. Sie wollten 

ſich auf den Effect fülcher Zufage gerne verlaffen, - 
„wie aud) darauf, daß für Bezahlung der Zinfen 
„und Capitalien, fo unter ihrer Garantie zur Nepus 

„ration der Deiche negotüiret worden, geſorget wer⸗ 
„ben follte. — Uebrigens müßten fie bei der Reidyg. 
»bofrathsrefolution noch folgendes bemerken: Erſt 
»lid) daß die fogenannten ungehorfamen Stände 
„aufs neue für abfcheuliche Rebellen erklaͤret worden, 
„denen eventualiter alle Ehren, Winden, Freihei— 
„ten, ja Leib und Leben aberkannt worden. Dies 
wfes müßte ficherlich diefen Leuten bare fallen, indem 
»fie, nad) ihrer Meinung, nichts anders gerhan, als 
„daß fie in ihren Streitigkeiten mit. dem Fuͤrſten, 

ihren Rechten, Freiheiten und Privilegien vorge⸗ 
„ſtanden, wozu fie vermoͤge ihres geleiſteten Eides 
„und ihrer Pflichten verbunden geweſen. — Zwei. 
„tens, daß St. Kaiferl. Majeftär zwar gut gefun⸗ 

| Dd a Ä „den, 
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1728 ‚den, die fogenannten uugehorſamen Untertharen 
„unter ficherer Bedingung, mit auf den bevorftes 
„henden Landtag vorladen zu laffen, und daneben 
„eine Amneſtie wegen des vorgegangenen ihnen vers 
„fprechen laffen, indefjen aber durch die beigefügten 
„Conditlonen und Clauſuln der Effect Davon ſchiene 
»iweggenommen-zu feyn. — In Abſicht der von der 
» Amneftie ausgefchloffenenRenitenten,erfenntenzwar 

IIhro Hochmoͤgenden gerne, daß diejenigen, die ſich ei⸗ 
„nes wirklichen Mordes ſchuldig gemachet Feiner Gna⸗ 
„de würdig ſeyen, indeſſen wuͤrden ohne eine nähere 
»Beſtimmung alle diejenigen, welche den. Actionen 
„beigewohnet, worin Blut vergoffen worden, in 
„Unficherheit geftellee, ob aud) fie an der, Amnejtie 
„mit Theil haben follten? — Dann ſchiene dadurd), 
„daß der Schaden, den der Fuͤrſt und deffen gehor⸗ 
„fame Stände gelitten, aus den Gütern der ſoge⸗ 
„nannten Renitenten lerſtattet werden: follte, vor⸗ 
„ausgefeget zu feyn, daß der Schaden alleine durd) die 

„Renitenten verurfachee worden, dagegen aber von 
„Seiten des Fürften oder feines Minifterii dazu feis 
„ue Anleitung und Urfache gegeben ſey. Es fünnte, 
„aud) der Schaden, da er nicht.fpecificiret worden, 
„ſoweit ertendiret werden, daß alle Güter der Nenis, | 
„tenten, zu der Entfchädigung nicht hinreichten (a). 

— Endlich drittens, daß die fernere Unterfuchung, 
„nod) vor die fubdelegirten Commiſſarien geboren, 
nfollte; zu dieſen aber harten ſie kein re 

* „JO, 

(a) Hierin irrten fich die Generalſtaaten fo ſehr nicht. 
Der Schaden, den die Renitenten uͤberhaupt ver⸗ 
urſacht hatten, betrug nach einem Anfchlag, den 
der Fuͤrſt dem niedertheiniſch⸗weſtohaͤliſchen Kreiſe 
1731 zu Aachen einreichen ließ, 4401296 Rihlr. oder, 
en 12 Milionen Gulden. Reg. u, Landfihafil. 
cten. * —— 
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fände hielten fie. für. partheiiſch Wenn — 
„naͤchſt Ihro Hochmögehde in der Kaiſerl. Antwort 
und des Reichshofraths Reſolution nicht fänden, 
„auf welchen Fuß die Regierungsverfaffung in Oſt- 
„ftiesland kuͤnftig eingerichtet werden ſollte, ob. und 
„wie ferne die Accorden, Verträge und Deeifionen, 
„als die Örundgefeße der ofifriefifchen Regierung bei« 

- „behalten, oder abgeändert werden follten; und fie 
„ferner bevächten, daß bei den Clauſeln der Amnes 
‚fie rechtmaͤßige Bedenklichfeiten vormwalteten; fo. 

„koͤnnten fie nicht ſehen, daß die fo fehr gewünfchte 
„Ruhe in Dfifriesiand wieder hergeftellee werden | 
„würde. Sie fönnten daher den Emdern und ih— 
„ren Anhängern, in Ermangelung eines  feften 
„Grundes der Verficherung bei vorwaltenden Bes 
„denklichfeiten zur Annehmung oder Nichtannehe 
„mung folcher Eonditionen, worin für ihre Freiheit, 
„Ehre, Gut und Leben fo wenig Sicherheit zu fine 
nden, mit gutem ERANIE niche rathen (b). 

1... 7 
Bei biefer in Wien überteichten Mote ließen 

die Generalftaaten es: nicht bewenden, fondern theil⸗ 
ten auch den franzoͤſiſchen und englifchen Gefandten in 
Soiffons die Reichshofrathsreſolution und Die ihnen 
-zugefommene Antwort mit. Gie ließen zugleich‘ 
durch ihre Gefandten Hop und Gorlinga vorftellen, 
wie wenig die Kaiferl, Reſolution und Antwort ihrer 
eignen Sicherheit und den Ausfichten zur Wiederher- 
ftellung der Ruhe in Oſtfriesland entfpräche, beſonders 
da die Emder und ihre Anhänger fo viele gegründes 

. te Urfachen zu haben ſchienen, ſich über die hartenjund 
partheiiſchen Proceduren der ſubdelegirten Commife 
* zu beſchweren. Sie ſuchten I die — 

Dd 3 und 
G) Cont, Sp. F.p vB —* 
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dahin zu arbeiten, daß vie. oſtfrieſiſchen Angelegen- 
heiten auf einen feftern und richtigen Fuß gebracht 
würden cc), Auf die in Wien von dem flaatifhen 
Envoys Hamel Bruͤninx überreichte Mote. ertbeilte 
ber Kaifer feinem Geſandten und Miniſter Grafen. 
von Sinzendorf uͤnter dem 28 Novemb. ben Aufa 
frag, zu erklären, daß er unteräden Todtſchlaͤgern, 
‚die von der Amneftie ausgefchloffen werden follten,. 
nicht diejenige verftünde, die-an dem öffentlichen 
Aufftand und den blutigen Actionen mit Antheil 
gehabt; fondern nur folche die perfonlich einen Mord. 
begangen hätten. _ Mit diefer Erklärung glaubte 
der Kaifer, daß die Generalftanten fih nun vollig 

‚ beruhigen fonnten (d). Allein diefe Erflärung, die. 
Freilich den Renitenten ſchon mehrere Sicherheit ver⸗ 

1728: ind englifchen Gefandten nochmalen zu überholen, - 

fchaffte, war den Generalſtaaten noch lange nicht 
‚ hinreichend, da die andern Puncte fo ganz Übergans 
gen waren, Mittlerweile harten die Generalitaaz 
ten ihre Unterhandlung mit dem franzefifchen Minis 
fierio fortgefeger, und beſonders den Cardinal von 
Fleury auf ihre Seite gelenket. Diefer bar in 
einem Schreiben unter dem ıı Dech, den Kaijer, 
uͤber die.ftaatifche Befagung ‚in Emden, über die 

. . Prolongation der den Renitenten zur Submiſſion 
verſtatteten und nun ſchon abgelaufenen. zweimonat. 
lichen Friſt, über die Sicherſtellung der Kolläntis 

(en 

(e) Cont. Sp. F. p 341 
(2 Tant de Complaifances — Host der Raifer in 

der feinem, in Paris ſtehenden Gefandten Sreiheren 
von Fonſeca über die oftfriefifchen Angelegenheiten 
ertheilten Inſtruktion — n’ont pas ete capables 
de detourner. Meflieurs les Etats Generaux de 
veies, qu’ils'parvoiffent avoir en cette affaire di. 
re&tement oppofees aux Droits de I’ Empereur et 
de l’Empire. Roufet I, c. p. 295. 
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ſchen Vorſchuͤſſe, und über die Aufrechthaltung derıy2g 
unter der flaatifchen Garantie errichteten Landesver⸗ 
träge fid) günftiger zu erflären. Der Kaifer er⸗ 
Elärte fi) hierauf in dem folgenden Jahre, daß 

- man nie bie Abficye gehabt hätte, die ſtaatiſche Be⸗ 
. fagung aus Emden zu verdrängen, und daß die Hy: 
pothek, worauf die Generalftaaren ihre Anlehen 

vorgeſtrecket hätten, nicht angegriffen werden follte. 
Denn fügte der Kaifer hinzu: wenn zwar nad) den 

Reichsgrundgeſetzen, die ftaatifche Manutenenz der 
oftjriefifchen Sandesverträge nicht anerfannt werden 
koͤnnte; fo wäre es doch nie die Kaiferliche Inten⸗ 
tion gemwefen, die rechtmäßigen und. alten Conven« 
tionen zwiſchen dem fandesheren und den Ständen: 
aufzuheben. Auch verlängerte ber Kaifer den abge« 
laufenen Termin zur Submiſſion ftillfchmweigend, und 
gab der fubdelegirten Commiſſion durch ein gebei« 
mes Refeript auf, vorerft mit der Erecution ‚Arts 
ftand zunehmen. Die öffentlihe Publication dies 
fer Prolongation hielt er aber der Kaiferlichen Wür- 
de nachtheilig Ce). — 

F. 8. 

Wie wohl nun dieſe Kaiſerliche Declaration dem 
Wunſch der Generalſtaaten noch nicht vollig ent- 

ſprach; ſo riethen ſie doch nunmehr den Emdern die 
unbedingte Unterwerfung an, und gaben ihnen da— 
bei die Verſicherung, daß eben dadurch ihre Sachen 
eine beſſere Wendung erhalten wuͤrden (k). Dieſe 
Zuſicherung konnten ihnen die Generalſtaaten um ſo 
viel mehr ertheilen, weil der Kaiſerl. Miniſter aus⸗ 
druͤcklich verſprochen hatte, daß nach einer ſolchen 

Dd 4 ESub. 

(e) Rouffet I. c. p. 286 - 302. 

E) Rouflet p- 302. 
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1729 Submiſſion die Amneſtie den voͤlligen Effect haben 
ſollte und die ganze Sache zur Zufriedenheit der, 
Generalftääten in die bofte Gleiſe fommen wiirde. 
Mielleiche mag auch dazu eine von dem dänifchen - 
Gefandten. Grehs den Generalſtaaten am 4 Merz. 
eingereichte Note wohl etivıs mit beigetragen has. 

ben. „Es gehet — druͤckte fich der Gefandre un⸗ 
ter andern darin aus — Gr. Koͤnigl. Majeft, 
„ſehr nabe,d aß ein benacybarter und mir dem Koͤnigl. 
„Haufe aliirter Neichsfürft von feinen eigenen Uns. 
„terthanen auf eine fo ungeziemende Weiſe Des 
„handelt wird. Sr. Königl. Majeft, koͤnnen nicht 
„umhin, wenn ſolches fortwaͤhret, an des Fuͤrſten 
„Sache Theil zunehmen, und ſolche mit Nachdruck 
„zu unterſtuͤtzen. — Allerhoͤchſt Diefelben erfuchen, 
Ihre Hohmögenden mit allen Ernſt dahin zu are. 
„beiten, daß die Differenzen. von Grund-aus ges 
„hoben und beigeleget werden mögen, bamit die Un⸗ 
„ruhen in Oſtfriesland durch eine wuͤrkliche und thaͤt⸗ 
„liche Submiſſion der Nenitenten aufhören, und 
„die Ruhe Dadurch wieder hergeftellee werden koͤn⸗ 

"zne. Dazu wollen Sich Ee. Königlihe Majer 
—»ſtaͤt um fo viel zuverläfiiger verfehen, als aus 

- „der Gontinnation dieſer Troublen noch gröffere 
„und gefägrlichere Folgen. entftehen muͤſſen, wel— 
„che Ihro Majeftat in Dein Nachbarſchaſt kei⸗ 
„nesweges dulden koͤnnen, ſondern genoͤthiget wer⸗ 
„den, ſolche, fo viel Ihnen immer moͤglich, zu vers 

„hindern und abzuwenden‘ (g). Die Emder 
nahmen nunmehr keinen Anſtand, dem Rath der 
Generalftaaten zu folgen. Sie entſchloſſen ſich zur 
Unterwerfung, ftellten am 24ften Merz die von ala 
len Gliedern des Magiftrats und des Vierziger Cols 
legii ünterfchriebene Submifionsürfunde aus, und 

reich» 
| «») Landſchaftl Acken. 
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reichten ſie der ſubdelegirten Commiſſion ein. So, 
lautet dieſe Urkunde woͤrtlich: „Dem von Ihro 

1729, 

„Rom. Kaiferl. Majeft. unferm allergnädi, gſten Kai⸗ 
„fer und Herrn, unter dem 15 Sept. vorigen ah: 

„tes allergnädigft erlaffenen und von einer hohen fubs 
„deleyirten Commiffion uns unter dem 25 Nov. d. 

, SER 

„a. inſinuirten allerhoͤchſten Patent, zur allerunter⸗ J 
„thaͤnigſt gehorſamſten Folge, ſubmittiren wir Buͤr⸗ 
„germeiſter und Rath, wie auch das Collegium der 
„Vierziger der Stadt Emden uns mit formlicher 
„Subſcription aller ſich Dazu befennenden Indivi⸗ 
„buorum, ‚wie aud) Namens der Stadt. Emden 
„Herrlichkeiten, Oldarſum, Borffum , Jarſſum und 
„Widdelswehr, fobann Up und Wolthufen, hiemit 
„allerunterthänigft- gehorſamſt, und. zwar alles auf; 
„Art und Weiſe, wie es in allen Duncten und Clauſeln 
„auch alles ihres Inhalts vorgefchrieben worden ; und 
„wollen ſolchemnach auch dieſe unſere allerhochſt er⸗ 
„forderte allerunterthaͤnigſte Submiſſion der hohen 
„Kaiſerlichen Commiſſion zugleich axgebenſt hiemit 
„eingereichet haben“ (h). 

9 F 
So hatten ſich dann nun Vurgermeiſter und 

Math) und die Vierziger für ſich, für die ganze Buͤr⸗ 
gerfchaft und für die Eingefeffenen der. Emder Herr 
lichfeiten unbedingt und ohne irgend eine Reſtriction 
den Kaiſerlichen Decreten auf Zureden der General« 
ſtaaten endlich unterworfen (1), Man felte nun 

Dvd 5: ver» 

(h) Landfihaftl. Acten und-Roufler P- 303. 
(i) Kurz vorher war in Emden von einer Eukmiffion 
gar die Rede nicht. Im Sanuar 1729, hätte der 

Prediger Harfenroth von oͤffentlicher Canzel die 
Fürger aufgefodert, Ihr Leben und ihre Güter zung 
Kelten des Baterlandeg den und Ar 
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gvermuthen, diefe Submiffion wiirde als hinlänglich 
angenommen feyn. Dies gefchahe aber nicht. Die 
fubdelegirre Commiſſion, die feinen Schritt ohne 
Vorbemuße und Beirath des Canzler Brenneifens 
ehat, theilte die Submiffionsacte dem fürftlichen 
Minifterio mit, und verlangte dariiber deffen Gute 
achten. Dieſes Gutachten erfolgte ſchon am..:8 

Merz. Heftig wurde darin auf die Emder losgezos 
gen, Sie wurden als Rebellen, Störer der gemei« 
nen Ruhe, und Feinde des Vaterlandes geſchildert, 
die fi fo gar erfühnten, die Reichsgrundgeſetze, 

den weftphälifchen Frieden und die Wahlcapitula⸗ 
tionen umzuftürzen, und ſich erfrechten, dem Kaiſer 
Gefege vorzufchreiben, „Es ift uns unbegreiflih, — 

. fihreibe das fürftliche Minifterium, — wie ſich folche 
„Leute einbilden mögen, fich unter der Masfe einer 
»Submiffion, die leere Wörter ohne Sinn enthält, 
„und fo wenig mit den Kaiferlichen Patenten, als 
„ihrem Betragen übereinftimme, aus der Affaire zu 

ziehen.“ Nach diefem ingang machten vie 
fürftlichen Näche vorzüglich folgende Bemerkungen. 
„Die in dem legten Kaiferlichen Decret vom 13 
Sept. 1728 beftimmte zweimonatliche Frift wäre 
längft ebgelaufen, unv alfo die Submiffton zu fpät 
eingereihet. Man träfe feine Spur von einer Neue 
und Abbitte ihrer Verbrechen darin an, daher ließe 

ſich fehon voraus fehen, was man von einer folchen 

Gubmiffien zu erwarten hätte. Kine mörtliche - 
Submiffion wäre felbft nad) den Kaiferlichen De: 

x creren 

allen Dingen durch bie Einziehung ihrer auf dem 
platten Lande liegenden Güter zur Submifflon 
nicht anreißen zu laffen. So garfoll der Kirchen⸗ 
rath befchloffen baben, die Submittenten als Mein⸗ 
eidige von dem Genuß des Abendmals auszuſchlieſ⸗ 
fen. Regler. Acten. 

% 

ns 

I} 
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ereten nicht hinreichend. Nicht blos der Magiftratr 

und die Vierziger, fondern alle Bürger, Mann für 
Mann, hätten diefe Submiffionsacte unterfchreiben 
müffen. Eine unerhörte ee und ab« 
ſcheuliche Renitenz wider die KRaiferlichen Befehle 
märe es, daß fie ſich erfläret hätten, die Submifs 

728 - 

fionsacte auch im Namen der Herrlichfeiten auszus . 
ftellen, da diefe Herrlichfeiten nach der Kaiferlichen 
Reſolution fequeftriret, und die Emder aus der Poſ⸗ 
feffion gefeget worden.“ Das Nefultat diefer Ber 
merfungen war, die nachgefügte Biete, zur Auf⸗ 
rechthaltung der Kaiferlichen Autorirär die Submife 
fiongacte zu verwerfen,, und davon. an den Kaiferlis 
chen Hof zu berichten. Die fubdelegirte Commife 
ſion ließ ſich leichte dazu überholen , und fo wurde 
die Emder Submiflion von ihr als unftatehafe ver⸗ 
worſen (k). 2. J 

1 F. 10. 

Die Emder glaubten nun alles gethan zu haben 
was ſie zu thun ſchuldig waren. Ihre Beſchwer⸗ 

den über das Betragen der ſubdelegirten Commifs. 
fon veranlaßten neue Verhandlungen in dem Haag 
und in Paris über die Formalien und Materialien 
einer Submiffionsacte. Die Folge davon war, daß 
der Kaiſer, unter dem 3 May das Benehmen ber 
fabdelegirten Commiſſion übel aufnahm‘, und die 
Emder Submifjion für genugthuend erflärte (1) 
Unter dem 12 Sept. erfolgte die Kaiſerliche Nefoe 
Intion. Sie lauter fo: „ı) Ihro Kaiſerl. Majeſt. 
„haben aus erheblichen Urfachen unter dem 3 Mail 

(k} Rouflet p. 305. 315. N | 
¶) Rouffet p. 316. Sa Maej. Imp, defaprouva par 

* 

„lezthin 

une Reſoldu 3 May 1729 la conduite des Subde- 
‚Jeguez, en aprouvant la Seumiflion des Emdenois, 5 
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229: „lezthin derer Emder Parition vor zulänglich: er- 

„kannt, welchem nad) ihnen der Effect der publicir⸗ 
„ten Amneftie vom ſolchem Dato dn zu gute Fomme, 
„und was etwa abfelten der Commiſſion oder des 
Fuͤrſten, dawider gefcheben feyn mögte wieder in den 
; Stand, als ob es: nicht gefchehen wäre, zu feßen 
„iſt. 2) Was die gegen Die, ergangene Kaiferlie 
schen Reichshofrathsderrefe und; Commifjtonsvere 
„ordnungen anzuziehen vermeinten Beſchwerden an» 
„betrifft, wird zu Bezeugung mehrern Glimpfs, de« 
„nen, fo fie vorzubringen vermeinen, exfuper abun· 
„anti aus ſonderer Clemenz annoch eine, Friſt von: 
„zwei Monaten zugeſtanden. 3) Iſt Ihro Kaif. 

„Majeſt. Meinung nie dahin gegangen, unter des 
anen vonder Amneftie äusgenennnenen Todrfchlägern 
„andere, als welche an denen vorſezlich begangenen 
„Perſonaltodtſchlaͤgen erwieſener maßen Theil gehabt; 
„nicht aber darunter alle diejenige zu verſtehen, wel. 
„che bei denen Tumulten, wo auch Blue vergoffen 
„werden, fic) eingefunden haben. 4) Haben Ihro 
„Kaiſerl. Majeft. allergnädi aftapprobiret, was durch 
„derer Bevollmaͤchtigten Eingeſeſſenen inOſtfriesland 
„uu erſetzen fommenden Schaden zu verſtehen, daß die 

„Unterſuchung deſſentwegen fortgeſetzet, doc) mit 
„der Execution ſo lange zuruͤckgehalten werde, bis 
„man erſt verſucht, und Ihro Kaiſerl. Majeft. wei. 
„teres vorgetragen haben wird, durch eine guͤtliche 
»„Paufchhandlung aus der Sach⸗ zu kommen, um 
„dadurch alle Weitlaͤuftigkeiten abzuſchneiden, mie 
„hin einen allgemeinen. Ruheftand im Sande um fo 

' „ehender berzuftellen. 5) Soll der fubvelegirten 
„Commiſſion anbefohlen werden, zuvorderft daran 
„zu ſeyn, daß denen holländifchen Greditoren ige 

„und Fünftig die obligationsmäßige Bezahlung ih: 
rer Intereſſen, ohne Anſtand verfchaffer wer- 

| „de 



de (m). Ueber diefen lehtern Punct erhielt die 1729 
ſubdelegirte Commiſſion ſofort ein beſonderes Reſeript. 
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Diefe gab den Abminifiratoren auf, bei den holländfs 
fhen Schatzungen feine Neftanten zu dulden, und 
für Die prompte Zinszahlung zu forgen. Die feharfe 
Einfederung der Zinfen veranlaßte in dem Anfang 
des «folgenden Jahres einige Eingefeffenen: Berumet 
Amts, daß fie zu den Waffen griffen, und die Erecus 
toren, :Vögte. und Gerichtsdiener aus dem Amte 

jagten. Ihr Vorwand war, daß von dem holländis 
fen Anlehn Berumer Amt wenig oder gar nichts ge⸗ 

J noſſen haͤtte, dieſes Amt alſo auch nicht verpflichtet 
waͤre, zur Zahlung der Zinſen und Abfuͤhrung des 

Capitals etwas beizutragen, Durch gute Worte, 
noch mehr aber durch ein Commando von 100 Mann, 
das der Kaiferliche Oberſte von Höflinger im Berus 
mer Amt einrücen ließ, wurde endlich der Auflauf 
geftillee (n). | ed 

EIN G Ira. —— 

Dieſe Kaiſerliche Reſolution entſprach gar nicht 
der Erwartung des fuͤrſtlichen Miniſterli, und bes 
fonders des Canzlers Brenneifen. Co wis er, vom 
Anfang der Unruhen an, dem Fürften zur Strenge ges 
rathen hatte: fo hatte er es noch zulege bei der fuhdelen 
girten Commiffion bewürfer , daß fie Dievon den Em⸗ 
dern eingereichte unbedingte Paritionsanzeige verwors 
fen hatte. Die Emder und ihre Anhänger waren ihres 
gebens, ihrer Ehre und ihrer Güter verluftig erklaͤret. 
Er glaubte, daß diefe Strafen nun vollzogen .wers 

den follten. Er feßte voraus, daß der Kaifer das 
ganze Verfahren der fubdelegirten Commiffion ges 

. | Base nehmi⸗ 
(m) Samml. Kaifeel: Patente, und Koulſet p. 3164 und ar I... 
(n). gandfchaftl, Acten. 
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gyaguehmigen und die Renitenten mit ihren Befchwerden 

um fo vielmeniger hören würde, da dem Wiener 
Agenten Graeve ſchon am 23. Auguſt 1726 bei 

Strafe der Remotion unterfaget war, im Namen 
der Renitenten eine Schrift wieder einzureichen. Er 
hen ſich überzeugt, daß der Kaifer zur Indemni— 
arion des Fürften und ber gehorfamen Stände die 

angefangenen Executionen fortfegen laflen würde. 
Die Kaiferliche Reſolution mußte ihm daher fehr 

empfindlich feyn, weil fie feinen ganzen Plan zerruͤt⸗ 

tete. Die Annahme der Submifjion, die den Reni⸗ 
-  tenten zugeficherte Amneftie,. Die verftattete Erlaube 

— miß die Beſchwerden einzubringen, der bloße Aus—⸗ 

ſchluß der wirklichen Mörder von der Amneftie, und 
die Eiftirung ‘der Erecution waren Artifel, die fein 

Syſtem übern Haufen warfen. Daß er ſich bei tie» 
ſen Umftänden dabei niche beruhigen Fonnte, war 

ganz natürlich. Er machte Anmerfungerr über diefe 
Kaiſerliche Reſolution, und fardte fie unter dem 
28. Octob. dem Kaiſerlichen Hoflager ein. Einige 
dieſer vorzuglichſten Bemerkungen ſetze ich hieher. 
„Wir haben — fängt die Reſolution an — aus 

erheblichen Urfachen die Emder Parition hinlänglic) 
erachtet.“ Die Bemerkung lautets „Dieſe Urs - 

Zſachen find dem fürftlichen Haufe Oftfriesfand an 

„noch verborgen, aud) allem Wermuthen nad) dem 

„Raiferl. Reichshofrath, bei dem doch hierunter bie 

„Cognition und Judicatur geweſen. — Es er- 
zfcheinet auch aus dem Werfolg, bag nach allen 
„Reichsgefegen und Ordnungen dazu Peine zu Recht 

„beftändige erhebliche Urſache feyn koͤnne.“ — Und 
dann ferner bei der Amneftier „Der Effect dieſer 

„Amnettie ift laut der in rem iudicatam erwachſenen 

„Patenten vom 13. Septemb. 1728 auf eine vier- 

„wöchentliche Friſt reſtringiret, deren die Reniten⸗ 
; nl, 
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„ten, da fie den Termin nicht eingehalten, nichti72 

stheilhaftig werden Fönnen. — Did herrliche Ger 
oburt der Emdiſchen Submiſſion ift erſt nach 6 

„Monaten, am 24. März diefes Jahres an das 
„Tageslicht gefommen. — Es hätte alfo mit wirke 
„licher ernftlicher Beftrafung oder Execution der 
„Kaiferlichen allergerechrefien F3erorbnung dem Uns 
„wefen längfters Einhalt gefchehen müffen, quia in 
„tempore perfecare confilii efl, ne cundando 
„latius ferpat malun. — Man hätte alfo ver» 
„muthet, daß nad) den vorigen Patenten die Fried⸗ 
„bruͤchigen Renitenten in der angedeuteten Poͤn, 
„nämlid) in Verluft ihrer Haab und Güter, welcher 
„Enden und Derter diefelben im heil. Roͤm. Reiche 
„anzutreffen, condemniret bleiben, und die Erecus . 
„tion unnachläffig vollzogen werden follte, anftate 
„deſſen die Kaiſerliche Kefolution die eingefommene 
„unzulänglicye Paritiun zulaͤnglich erfenner hat, be« 

- „vor darüber an Ce. Kaiferl, Majeftät der Reichs⸗ 
„Ordnungsmaͤßige ſchrift⸗ und umftändliche Vor⸗ 
„trag geſchehen Eönnen. — Denen von der Amneftie 
„ausgefchloffenen Haupt » Rädelsführern von Appel 
„und von Rheden fpricht die peinliche Halsgerichts⸗ 
„Ordnung Carl V. Artikel 127. die Sentenz. — 
„Wegen der übrigen ift in ſolchen berrübten und ger 
„rährlichen Umfiänden, propter exemplum, bes 
„kannten Herfommens und Nechtens, daß in öffent. 
„lichen Aufrußren und Landes · Empörungen einige, 
„mand;nial auch folche, die nicht mit an» und zuge⸗ 

‚ „griffen, zur Vorbeugung mehreren Unglüds und 
„andern zum Erempel, zur Strafe gezogen werben 
„und vor den übrigen büßen müffen; Nam in eius- 
„modi [editione etiam folusconatus puniendus, et ea« 
„dem feveritare voluntatem feeleris, quam etledtum, 
„puniri jura volunt. And diefes ift ja in Oftfries« 
ie „land, 
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g729,land; wenn nie Thuͤr und Thor zu ſolchem fedie 
„tieufen Beginnen geöfnet werden, foll, wohl die 
„Höhfte Norhmwendigkei.e ° — 

Und endlich wegen Siſtirung der Execution und 
vorzunehmenden Pauſchhandlung druͤckt ſich der Con⸗ 
eiplent fo aus: „Dem fuͤrſtlichen Haufe und deſſen 
„aehorfamen von ihren Miteingefeffenen mitSchwerd, 
„euer und  gänzlicher Verheerung angegriffenen 
„Unterthanen müßte es recht Fläglid) feyn, nad) fo 
„großem erlittenen Schaden und Koften mit feinen- 
„rebelliſchen Unterthanen erſt noch eine Pauſchhand 
„fung einzugehen, welche doch dem parti laefae, der 
„ſeinen Verluſt nach ſeinem beſten Wiſſen und Ge— 
„wiſſen liquidiret, und darauf zwar moderationem 
„iudicis ad aliquam partem, doch nicht zu feiner 
„$äfton, leiden muß, nicht aufgedrungen werden 
„kann. — Die Beleidiger find einmal in ‘den 

„Kaiſerlichen Patenten in die Strafen an: Ehre, 
„Leib und. Gut nad Recht condemnire. Wenn 
„diefe nun, nad) ihrer Meinung ungeftraft bleiben: 
„fo werden die Boͤſen belohnet, und die Guten be» 
„firafer (0). Diefe ausgezogene Bemerfungen 

“werden fchon ‚binreichen, zu zeigen, wie das fürft- 

che Mintfterium:über die jüngfte Kaiferliche Reſo⸗ 
lution gedacht habe, u | 

en | ‘. 12, — 

So ſehr die Kaiſerliche Reſolution das fuͤrſtliche 
Miniſterium beunruhigte, ſo ſehr frohlockten daruͤber 

die Emder. Ihnen war in der Reſolution die Ein. 
bringung ihrer Beſchwerden nicht nur wider. die | 

Eonimiffions » Verordnungen, fondern auch felbft 
i Fe . wider 

Co) Kaiſerl. Refolution vom 12. Sept. 1729, nebft 
fürftl. vom 4. Octob. 1729. präfentirten Confide⸗ 
ration. Gedruckt Aurich, 1729. — 
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wider die — R ichshofrarßs Decrete nad).1729 
gelaffen. Bon 1737 an harten fie und mit ihnen 

“die alten Stände’ daran gearbeitet, dieſe Decrere 
durch die Einteden der Sub: und Obreption über den 
"Haufen ju werfen: fo wie das fürftliche Minifterium 
fie unwankelbar durch das Palladium der Rechtskraft 
zu befeftigen gefuchet Hatte. Nun lebte die Hoffnung 

"der Emoer wieder auf,’ wider die erlaffenen KRaifer- 
‚lichen Dettere in integrum reftituiret zu werden, Die 

"conmmiffarifche Verfügungen cafjiret zu feben,, und 
dann durch) Erlaffung aller Strafen die Fruͤchte der 
Anmeftie in voller Maaße zu genießen. Sie ſaͤum· 
ten nun nicht die ihnen verftattere zwelmonatliche 
Friſt genau einzuhalten,‘ und reichten ihre Gravamina 
am 10. Novemb, bei dem Reichshofrath ein: Die 
Gtavamina betrafen die allgemeine Landesbeſchwer · 
ben und dann befondere die Stadt Emden angehende 
Beſchwerden. Letztere giengen vorzüglich auf: die 
Emter Quote zu’ den Landeslaſten; auf die vorge⸗ 
Mommene Verlegung des Aerarii und des Admi⸗ 
niftrarions» Collegii von Emden nach Aurich; auf 
die norhwendige Unterhaltung einer ſtaͤndiſchen Gur⸗ 
nifon in Emden; auf die Sequeftration der Emder 
adlichen Herrtichfeiten‘; und auf. die Entſetzung der 
Stadt Emden von der Doichdirection und der zwoͤlf⸗ 
jährigen Aufſicht von den Ober⸗ und Miederemfifchen 
Deichachten, Das Petitum gieng dahin, die er. 
gangenen Kaiſerlichen Reichshofraths - Decrete und 
Eommilftons » Verordnungen in allerhoͤchſten Gnaden 
mieder aufzuheben, und es allenthalben -bei'*den 
Aecorden, als Grundfägen des Landes, zu belaffen. 
Fire blos die Stadt Emden, fondern auch die alten | 
Stände oder Renitenten Äbergaben an eben dem ° 
Tage, am. 10, Rovemb.. ihre‘, Gravamina. Diele 

waren von der nd in Enten — ge⸗ 
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yrvheimen Commiſſion ausgearbeitet, Nach einer ı * 
ausgeſchickten weitläufigen Deduction, von, der oſt⸗ 
friefiſchen Singularität, und von der Abweichung 
‚ber offfriefiichen Werfaffung von der Conſtitution 
‚anderer deutſchen Provinzen waren vorzüglich) die 
Untergrabung ber Landes Berträge, bie nileine bei 
Entſcheidung der Streitigkeiten zur Richtſchnur die⸗ 
‚nen mußten, das Recht der Sandtage ‚ die von dem 
Fuͤrſten verlangte Dberauffiche uber Werwaltung, der 
$andesmittel, und der jährliche Beitrag ‚an den 
„Sandesherrn, die Cardinal Gravamina. ci biefer 
letztern Befchwerbe heißt es am Ende: „Dem zegiere 
ſachtigen Minifterio waͤchſet der Muth immer höher, 
„fo daß das arme Sand. auf. das Präcipitium feines 
Unterganges, wie es igt leider am Tage iſt, gefeßet 
„worden Bei welchen klaren und erwieſenen Um⸗ 
»ftänden die oſtfrieſiſchen Sandesfiände ‚der ganzen 
—— Welt, und inſonderheit Ihre 
„Kaiſerl. Majeltät akfergerechteften Veurtheilung 

‚»überlaffen, ob ihnen: zu tathen ober zuzumuthen 
oſey ‚dem fürftlichen Miniftcrio, welches in perni⸗ 
ꝓeiem patriae alles anwendet und in propria vizcera 
„unaufhoͤrlich wuͤthet, noch mehr Mittel in die Hör 
»bde zu geben, um ihnen das Garaug zu mathen, am 
weniglien. ‚aber ratione-quanti ‚et terminorum an- 

⸗nuae olutionis, ſich * — und ‚ablotute 
— en.“ — In einem ſoichen unge · 

RR —* Duck au 

1 — Beide EN iss. bie ONE: als * 
Bi ‚ find, befonderg a —75 — Die erſte ſt bes 

tite An Oi Se. Kaiferl. Ei aterinferfhänigfte 
yaritiongnräf ige — g der Gravamnum pro 
manutenentia die 12. Septemb, nup. chemientifinie _ 

publicatae Caef, —— eier des Stadt fra 
en 
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ſchen Auwalds in Sachen Oſtfriesl. contra Hs 
Friesland. Die andere: An Se! Kaiſerl. Majeftde 
allerunterthaͤnigſte Vorſtellung in: Satisfattionerm 
"Refol. Caef. die 12. Septemb, c. mit allerunterth. 
Bitte, um Erledigung der Beſchwerden und Main⸗ 
&enirung der Landesfreyheiten und Gerechtigkeiten. 
Beide füllen einen mäßigen Golianten. j 

J 

€: a VDritter 
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9. 1. Die oſtftleſiichen Streitigkeiten ruhen in Wien, indem 
der Kaiſer ſowohl den Fuͤrſten uͤber feine Prokeſtation wider 
diie legte Reſolution, als die alten Stände über ihre einges 

‘reichte Bravamina unbefchieden Tdst 5 % Die Bundesges 
noffen des Gevilliihen Tractais Zpanien, Frankreich, Eualand 
und die vereinigten Niederlande verlangen von dem Kaiſer, 
daß er mit ihnen die offriefiihen Streitigkeiten durch ein 
feftes Regulativ abſtellen follte. Hierauf mil der Kaiſer ſich 
nicht einlaffen, läßt die oſtfrieſiſche Streitfabe in Wien wieder 
vornehmen, und $ 3. ertheilet felbit einen Definitwbeſcheid, 
wie ferner In dieſer Sache verfuhren werden fol. $. 4. Dies 
fen. in vielen Puneten dunklen Beſcheid finden die alten Stau⸗ 
de für ſich nachtheilig. $. 5. und die Seneralftaaten ihrer Ers 
wartung fo wenig entfprechend, ald mit der einmal verlichenen 
Amneſtie übereintimmend. Sie nehmen fich hierauf aber⸗ 
mal der alten Stände an, und ſuchen bei dem Kaiſer zu bes 
würten, daß die verliehene Amneſtie in ihre Würfung trete; 
$ 6. worauf eine die Generalſtaaten mebr befriedigende Katfers 
lihe Declaration erfolget. $. 7. _. diefe Kaiferliche 
Declaration ldüt der. Fürft bei der Keichsveriammlung in 
Kegensburg prorefiiren. 5 8. Diefen Proteft vermirft der 
Kaijer, und beſtatiget durch eine neue Reiolution die vorige 
Declaration $. 9. Nohmalen wenden fich die alten Stände 
an die Seneralftaaten, um die Amneftte zum Effect zu brins 
gen, und der Fuͤrſt, wie auch die gehorſamen Stände an den 
Kaiſer, um die jüngfte Nefolution wieder aufzuheben. $. 10. 
Die Seneralftaaten wuͤrken die legtere Ratferliche Refos 
Iution aus, wornad) die alten Stände zu dem Benuß 
der Amneftie gelangen, und bei -Entfcheidung der 
Streitigfeiten die Kandesvertiäge zum Grunde geleger 
werden follen. $ 11. und ız. Da die Streitigkeiten zwiſchen 
dem Fürften und den Ständen in Wien entichieden werden 
ſollen: fo gerdth die Kaiferlihe Commiſſion außer aller Acti⸗ 
vitaͤt. Daher rappellirt der König von Wohlen, des fürfilichen 
Widerſpruchs ohnerachtet, feinen fubvelegirten Commiffartum, _ 
den Hofrath von Berger. $. 12. Der braunfchweigiiche ſub⸗ 
delegirte Commiſſarius von Röber ſtirbt. Hiemit emdiger fich 
die Kaiſerliche Commiſſion in Offriestand. 

2D Fuͤrſt ſah alſo die vorigen Kaiſerl. Decrete 
/ für Judicaten an, die unwankelbar feſt ſtehen 
muͤßten. Er hoffte und erwartete daher, daß der 
Kaiſer die letztere Reſolution wieder aufheben, und 

bie erkannte Strafen vollziehen laſſen würde, Da⸗ 
| u ‚gegen 
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gegen ‚hielten fid) die Emder uͤberzeugt, daß. bierzag 
Kaiferl, Deerete nie in die Rechtskraft übergehen 
fönnten, weil fie ungehört condemniret, und die 

Deccrete erſchlichen waͤ Die letztere Reſolution 
vom 12. Septemb. hielten fie alfo der Sache volla 
kommen angemeflen. Sie erwarteten, daß, mit 

"völliger Verwerſung der Kaiferl. Decrete, ihre nun 
eingereichte Beſchwerden erörtert, und fie rechtlich 
alsdann darauf befchieden werden follten: Auch 
glaubten fie, Daß die Amneftie ſofort den Erlaß aller 
vorhin erkannten Strafen würfen müßte, Sider 
recneten fie daher darauf, daß fie wieder zu den. - 
ftändifhyen Verſammlungen zugelsffen werden foll- 
ten, und das Yerarium wieder nad) Emden verleget, 
und Die Sequeftration der Herrlichkeiten aufgehoben 
werden würde, Aber ſowohl der Fürft, als die 
Stände wurden in ihrer Hoffnung getaͤuſchet. Der 
Fuͤrſt, weil dee Kaifer es bei feiner Nefolution vom 
12. Septenb. bewenden ließ, und die. Emder und 
ihre Anhaͤnger, weil die Kaiſerl. Reſolution feinen 
weitern Efiect hatte, als daß die ſubdelegirte Com⸗ 
miffion mit der Erecution Anftand nehmen mußte, 
So ftanden die Sachen eine geraume Zeit hin, weil 
der Fuͤrſt auf feine Proteftation wider die leßrere 

Ka'ſerl. Refolurion, und die Emder, wie aud) die 
‚alten Stände auf ihre eingebrad)te Beſchwerden und 
angehaͤngte Bitte, um wieder in den vorigen 
Stand zuruͤckgeſetzet zu werden, mn. —— 
wurden. 

G 2. 

"Beinahe ein ganzes Jahr ſchwebten die oftfriefi- | 
fehen Streitigkeiten unenrfthieden , und würden noch 
länger unerörtere geblieben feyn, wenn nicht auswaͤr⸗ 
tige —— der ru eine neue Schwung 

B.; nn —— 
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syagfraft gegeben hätten. Am a1. November fhloffen : 
Spanien, Franfriich und England zu Sevilla einen’ 
Friedens» und Freundfchafts- Vertrag ab, dem gleich 
nachher die vereinigten Miederlande mit beitraren. 
Der Kaiſer war über diefes Buͤndniß fehr aufges 
bracht, weil er folches den Befigungen feiner tcaliente 
fihen Staaten gefährtich hielt. Yranfreich, England 
und. bie vereinigten Miederkande fuchten in dem folgen« 

1730den Jahre dem Kaifer diefe Beforgniß zu benehmen. _ 
Sie verfprachen fi) den Kaiſerlichen Verfügungen 
in Abfiche der Suceeffion in die italieniſchen Staaten 
nicht zu miderfegen, und die pragmatifdye Sanction 
zu handhaben. Mur beftanden dagegen die Bundes» 
genoffen in diefem ihrem Vorſchlag, den fie das ulti- 
matum nannten, auf die Zuficherung und Erfüllung 
einiger Bedingumgen. Dahin rechneten fie auch, (die 
andern gehören nicht hieher,) daß der Kaifer zugleich 
mit den Bundesgenoffen vie oftfriefiichen Streitig« 
feiten burch ein feftes Regulativ abftellen follte (q). 
Der Koifer fand bei dem ultimato viele Schwierige 
feiten, er lehnte es ab. So wurde denn diefes ulti- 
matum, und, alfo auch die Nebenbedingung von Ofts 
friesiand verworfen (r). , Um nun den Bundesge- 
noffen, und befonders den Hofländern, die Oelegene _ 
heit zu benehmen, fid) in die oftfriefifchen Handel zu 
mifchen: fo wurden diefe Streitigkeiten in Wien 
wieder vorgenommen, und wie aus dem Befcheide 

erhellet, den Emdern und ihren Anhängern ber 
Recurs an fremde Mächte befonders unterſaget. 

\ N 3. i | 

- Der Kaiferliche Beſcheid erfolgte am 3 1. Auguft, 
die weſentlichen Stellen deffelben wollen wir hieber 
ſetzen: Br > 

. Ihro 
(9) Rouſſet T. V. Anhang p. 1x.. 

() Rouſſet e.l. p. 132 139. 
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Ihrxo Kaiferl. Maj. laffen vor allen es noch / 17 30 
„malen bei Dero letztern Reſolutlon vom 12 Sep. 
729 In allen Puncten bewenden. Es ſoll aber 

- „befagte Reſolution keinesweges dahin extendiret 
„werden, als ob die vor bem zten May 1729 be⸗ 

„reits erequicfe Kaiferl. Judicata durch bie übergebes 

„nen Gravamina und hieruͤber erſtattetes Gehoͤr vor 
Eroͤrterung und Deciſion ſothaner Grapaminum 
„aufgehoben wären; ſondern es ſoll bei gedachten 
„Erkenntniſſen, und demjenigen, fo in conformitaet 

„derfelben gefchehen, fo lange, und bis nicht in 
„puncto Gravaminum ein anders ausgefprochen ſeyn 

„wird, belaffen werben: :worunter jedoch Ihro Kaiſ. 
Majeſtaͤt nicht verftanden haben wollen, was blos 

„poenae loco und nicht in Abſicht befferer Ordnung 

„im. sande einzuführen, und dieeingefchlichenen Miss 

‘ „bräuche abzuftellen, verhänget worden fepn möchte; 

„maffen alles ſolches mit ausorüdlidyem Vorbehalt 
„ber Coneurrenz zur Indemniſationscaſſe zu Folge 

' „ber: publicirten Amneftie gänzlich aufgehöben wer- . 

„ben folle. Berner foll aud) erwähnter Stadt Em⸗ 
„den und denen, fo eg mit derfelben halten, noch - 
„mals hiemit alles Ernftes anbefohlen werden, ſich 

„ihrer Submiffionserflärung gemäß hiernach zu rich · 
„ten, und dag Endurtheil ruhig abzuwarten, mithin 
„aud) fich von dem fchon fo oft verbotenen recursu 

„ad exteros zu enthalten, ‚und den gebührenden An · 

Itheil zu den gemeinen Landeslaſten beizutragen, wie 

„auch fonften neue Thärlichfeiter und ungebührliche 

„Unterneymungen zu unterlaffen, — mit der Vers 

„wornung, daß diejenigen, bie von neuem hiervies 
„der handlen würden, die Amneſtie Feinesweges ge⸗ 
„nieffen, ſondern von derfelben ausgefchloffen werden 
„iollen. - Dahingegen wollen aud) Ihro Kaiſerl. 

» Dj. be ofoemägnte Bravamina flemige 
4 ” wie 

vr 
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580wiederfahren laſſen/ zu welchem Ende bann Dies 
„ſelbe von hieraus dem Fuͤrſten von Oſiftieslaub und 
„dene gehorfamen Landesſtaͤnden communicitet wer⸗ 
„ben ſollen, und hierauf, und zwar nur auf diejeni. 
„gen Puncte, weiche in ben Kaiferl. Deerrten und 
„Refolutionen namentlich enthalten, ihre Beantwor⸗ 
»tüng auf einmal einzubringen. So viel aber Dies 
»jenigen Puncte belanget, fo in den Kaiſerl. Etkennt⸗ 
„niffn nicht fpecialiter begriffen find, und der Ems 
„der particulair⸗ Jura gegen den Fücften betreffen, 
„diefelben follen in einem abfonderlichen Klaglibel 
„übergeben werden, da denn auch hierauf ſchleunige 
„Juſtiz erfolgen foll. Uebrigens foll der Reichshof⸗ 
„raths Agent Graeve von feinen Principalen ein 
„Mandatum, vermiftelft’eines von einem Kaiſerlichen 
„Notario errichteren Inſtruments in zwei Monaten‘ 

„beibringen, dabei aber fid) von einem ſtaͤndiſchen 
„Anwald bei ber vorhin angedroheren Strafe nicht 

,  »geriren oder unterſchreiben. Gleichfalls ſoll der 
Agent Fabricius eine von Denen Durch die oſtfrieſiſche 
„tandichaft autorifirten Adminiftratoren ausgeſtellte 

. „Vollmacht produeiren. Hiernaͤchſt wollen Ihro 
„Ralf, Mai. aus befonderer Güte zulaffen, daß die 
„Stadt Emden und virjerigen, fo nice von der . 
»Amneſtie ausdruͤcklich ausgefehloffen worden, wie⸗ 

"„derum zu den dandtagen zugelaffen werden Pönnen, 
„jetoch foll noch zuvor erftbefagte Stadt ihre ſchul⸗ 
dige Duste zu den gemeiten Landeslaſten beitragen, 
„und ein jever von ihren Comparenten einen ſchriſt⸗ 
„lichen Revers bei ben Subdelegatis über geben, de ß 

„er ſich Dabei gegen jedermann beicheiden und fried⸗ 
„ſam aufführen und bezelgen wiolle. © 
2) „Da den Empern und denen, fo es mit ihnen 
„halten, nachgelaffen iſt, ihre ‘vermeintliche Des 
„fhnerden wider bie erßängenen Reichshofraths⸗ 

„Ddecrete 
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„decrete einzubringen — fo wird den Agenten Graever730 
„und von Heuniſch anbefohlen, die uͤberreichten Graz 
„vamina dem Herrn Fuͤrſten von Oſtfriesland und 
„den gehorſamen Landesſtaͤnden zu communiciren. — 

Hierauf und zwar nur auf diejenigen Puncte, welche 
„in den Kaiferl, Decreten und Reſolutionen nament- 
„lic, enthalten, follen der Here Fuͤrſt und die gehor . 

a ſamen tandesftände ihre Beantwortung auf. einmal. 
| „einbringen, — — — * Due 

3) „Sollen die oftfriefifchen Sandesftände zur zus 
„länglichen Bewilligung und Beitreibung der unent⸗ 
„behrlichen Geldmittel zur nun der dringen⸗ 
„den gemeinen Landesnothdurft unverweilte Anſtalt 
„machen. — | ! | ' 

4) und.5). „In Fällen, da der Herr Fürft denen 
„in rem iudicatam erwachſenen Eentenzen des Hofe 
»gerichts — deſſen Jurisdiction indeſſen nicht auf 
„landesperrliche Regalien, und was ſonſt zur Landes⸗ 

aregierung und Policcy geböret, zu ertendiren iſt — 
„ſelbſt nicht nachkommt, lieget der Kaiferl. Salve⸗ 
»sgarde,ob, die Erecution, wenn juvörderft die drei 

gewoͤhnlichen drei Monitorialen abgegangen, ‚auf 
»Nequifition der Landesſtaͤnde oder der orbinair 
»Deputirten zu ‚verrichten. ae 

v6) „Hat bas Begehren des Bernhard Heinrid) 
„von Appel ihm den Genuß der Amneftie angedeihen 
„zu laflen, nicht ftatt, ſondern er iſt der, der Kaifer« 
lichen Commiſſion aufgerragenen Unterfuchung ges 
gen ihn, ſich ohne weitere Verzögerung zu unter. 
„werſen schuldig —:...= — 

7) »Drn Ruaudolf von Rheden aber angehend, fe 
„wird derſelbe ohne weitern Inquiſitions-Proceß des 
»Oenuffes der Kaiſerlichen Amneſtie gleich andern 

„Renitenten — Kraft dieſes faͤhig erklaͤret.“ 
SER, de. Dies 
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1930: Diles ſind die Hauptpuncte der Raifericen Reſo 
—— — 1731 (5) -6. 

| 6°; | 
e Durch biefen Beſcheid war. bie Raiferliche Defoe 

lution von 12. Septemb, ı 729 erläutert und.näher 
beftimme, Dieſer Befcheid behagte fo wenig dem 
Fuͤrſten, als den Emdern. Der Fürft war unzu⸗ 
frieden, daß der Kaifer die Refolution vom 12. Sept. 
1729 nicht wieder „aufgehoben , fondern foldye aus⸗ 
druͤcklich beſtaͤtiget und erneuert hatte.. Die Emder 
und die, geheime ſtaͤndiſche Commiffion ‚fanden aber 
die nähern Beflimmungen und Zufäge für fie fehr 
nachtheilig. Dem Reichshofraths » Agenten Graeve 
war nämlich, bei Strafe der Caſſation, unterfaget, 
fich nicht als einen ftändifhen Anwald zu geriren, 
ober in dem Namen der Stände eine Schrift zu über« 
rekhen: Dagegen follte der Agent Fabricius eine 

von den Auricher Abminiftratoren ausgeitellte Wolle 
macht protuciren, ' Erſterer mar auf einem allge⸗ 
meinen Landtag von den fämmtlicyen Ständen als 
beftändiger ftändifcher Agent angenommen. Bis 
biezu haften Die Glieder der geheimen Commiſſion, 
denen die Behanblungen’aller ſtaͤndiſchen Angelegen» 
beiten anvertrauet waren, und die alfp Repraͤſentan - 
‚ten der alten Stände’ ober der Kenitenten waren, fich 
feiner bedienet, und durd) ihn die im vorigen Jahre 
ausgearbeitete Gravamina dem Reichshofrath eins 
reichen laſſen. Dadurch nun, daß dem altftändifchen 
Agenten Graeve unterfaget war, ſich als ftändifcher 

Agent zu geriven, war zugleidy den“alten Ständen 
Die nadyzufuchende: Erledigung der Beſchwerden ab» 
gefchnitsen, da doch den Ständen in der vorigen 
Kaiferl, — * ichert: — — Drasanıtaa 

eine 

0 danmi Keiferl. — | 

HF 
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einzubringen. Die Glieder der geheimen Com.1730 
miffion: behaupteten daher, daß fo lange das auf 
einem öffentlichen Sandtage dem Agenten Oräve er⸗ 
theilte Mandatum nicht foͤrmlich von den geſamm⸗ 
ten Ständen wieder revoeiret ‚worden, er für wer 
ftändifchen Anwald angefehen werten müßte, Die 
Stände follten alfo nad) der Kaiſerl. Reſolution über 
ihre Beſchwerden gehöret werden, und doc) ſollten 
nad) bderfelben Reſolution ihre eingereichten Be⸗ 
ſchwerden nicht angenommen, und ihr Agent nicht: 
zugelaffen werden. Dies fanden fie contradictörifch 
und ihnen aͤußerſt nachtheilig. Bey diefer Sage 
war ihnen alfo wirkliches Gehör verfaget. Nur von 
Emden allein waren die Gravamina angenommen. 
Da den alten Ständen, oder den Renitenten uͤber⸗ 

haupt, und niche blos der Stade Emden die Amne: 
ftie zugefichere war; fo mußten"auud) fie eben fo guf, 
wie bie Stade Emden den Effect davon genießen; 
und daher mußten auch fie billig über ihre Grava⸗ 
mina gehöret werden. Daß der. andere Agent 
Fabricius eine von den neuen oder Auricher 
Adminiftratoren auszuftellende Vollmacht beibrin« 
gen, und die ftändifhe Gerechtſame wahrnehmen 
folte, gewährte den alten Ständen feinen Troft, 
weil eben dadurch die Conftituenten diefer Admini— 

ſteratoren für die einzigen und rechtmäßigen Erände 
gehalten wurden. Auch hatten Die Auricher Admi- 
niftratoren durch eben diefen Fabricius fchon in dem 
vorigen Jahre dem Reichshofrath anzeigen laffen, Laß 
die gehorfamen Stände feine rechtliche Entſcheidung 
etrvaniger Befchwerden verlangten. Da alfo die 

gehorſamen Stände feine Gravamina hatten, die 
alten Stände aber nach der vorbemeldeten Lage kei⸗ 
ne Vollmacht auf einen Agenten ausftellen und 
alfo feine Beſchwerden einbringen konntenz ſo nahm 
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730der Kaiſer in der That die den Renitenten zuge⸗ 

ſicherte Gnade, ihnen uͤber ihre Veſchwerden eine 
u partheiiſche und ſchleunige Juſ̃ angedeihen zu 
laſſen, wieder zuruͤck. Dies war die erſte und Haupt⸗ 
ſchweierigkeit, die die geheime Commiffion, die Rit⸗ 
terichaft, Emden undih:e Adhärenten fanden. Daß 
die Gravamina dem FZürften zur Beantwortung zu⸗ 
geftellee werben follten, dawider hatten die alten 
©: tände und die Emder.nichts zu erinnern, nut war 
es ihnen zlıwider, daß auch ihr Antagonift der Agent | 
Feibricius, Namens, der gehorfamen Stände , dar⸗ 
über. moniren follte, weil. dadurch nothwendig wies 
der neue Streitigleiten zwiſchen Ständen und Stän« 
den entſtehen müßten... Daß dem Fuͤrſten zur Be⸗ 
autwortung der Beſchwerden fein Termin praͤcluſi⸗ 
viiſch beſtimmet worden, war ihnen um deswillen 
wider, weil bis zur. Erörterung und Deciſion der 
Sravaminum es bei den vorigen. Kaiferlig;en Des 
creten ſein Bewenden behalten füllte. Sie befürch- 
teten daher, daß dadurch dem fuͤrſtlichen Minifies 
rio Gelegenheit gegeben würde, dieſe zu beſchleuni⸗ 
gende Sache in die Laͤnge zu ziehen, und bis dahin 
im Truͤben zu fifchen....Zwar hatte der. Kaiſer, was 
in den vorigen Decreten als Strafen verhaͤnget war, 
davon ausgeſchloſſen; allein er nahm mit der einen 
Hand wieder zuruͤck, was er. mit der andern gab. 
Denn- er fegte Dagegen wieder feit, daß. alle Verſuͤ⸗ 
gungen, die ſich auf. Einführung einer beflern Ord⸗ 
nung und. Abſtellung der Misbräudye gründeten, Be⸗ 
ftand haben follten. So zweckdienlich diefes. nun 
auch anfhien; fo-mußten die Emder doch... befürch« 
ten, daß anf- Berichte der Kaiferlichen fubdelegirten  _ 
Kommiffigu unter dem Dedimantel einer. eingeführs” 
ten befiern Ordnung. und des abgeſtellten Misbraus. 

ches alles; bei. dem alten. bleiben würde. - Eine Fol⸗ 
ge 
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ge der Renitenz war die- Sequeſtration der Ein⸗ 1730 
‚der Herrlichkeiten, und der Guͤter einiger Renktene 
ten, die Entſetzung der Stadt Emden von des Deich ⸗ 

direetion, Die Verlegung des AdminiſtrationsEolle⸗ 
gli von Emden nach Aurich, die Caſſation der ‚Eine . 
der Garnifon und andere ‚dergleichen Verfügungen: 
mehr, Waren diefe Beranftaltungen getroffen, um 
die Renitentenzzu beitrafen, oder um die einge ſchli⸗ 
chene Misbräuche abzuitellen, und eine beſſere Ird⸗ 

nung einzuführen? n-erjieren, Sal mußten. mach 
ber, Kaiſerlichen Reſolution Dieſe Verfuͤgungen qyıfa 
gehoben werden; im letzterge Fall hatte es dabeei fer⸗ 
ner fein Bewenden, und, dann hatte die verli ehene 
Amneſtie faſt gar feine Wuͤrkung. Daß die ſubde⸗ 
legirte Commiſſion und das fuͤrſtliche Minifieriun 
dahin arbeiten wuͤrden, konnten die Emder: leicht 
vorausſehen. Ferner ſollten nun zwar die Stadt 
Emden und diejenigen, welche nicht ausdruͤcklich von 
der. Amneftie ausgefchloffen waren, wieder um zu 

den Sandtagen zugelaffen werden, indeffen fol lte vor⸗ 
‚ber Emden ihre fehuldige Quote ju den Lande zlaſten 

“ beitragen. Der Fürft hatte immer auf den fichften 
Theil der Landeslaſten beftanden, fo wie dagegen 
Emden fid) auf den 1723 mit den Ständen getrof- : 
fenen. Vergleich ‚bezogen hatte, wornach fie” zu je⸗ 
der Schagung 1100 Gulden beitragen mußte. 
Folglich war die Emder Quote.noch flveitig.: So 
lange alfo'auch diefe Scheitfrage nicht ausgemuchet - 
war, mußte Emden-_nsd) immer von den Sandta- 
gen ausgeſchloſſen bleiben. Anſtoͤſſig und zweck⸗ 
widrig duͤnkte es den Emdern und ihren Anhaͤngern 
auch zu ſeyn, daß die Landtagscomparenten den 
ſubdelegirten Commiſſarien einen ſchriftlichen Revers 

einreichen ſollten, daß fie: ſich beſcheiden und friede 

ſam betragen wollten. Sie hielten nämlich dafuͤr 



:446 3wey und dreißigſtes Bud: 

Oꝛodeß eben dadurch die freien Vota geſperret würden, 
und Niemand den fuͤrſtlichen andtagscommiſſarien 
und den neuen Ständen widerſprechen dürfte, in⸗ 
dem die ſubdelegirten Commiſſarien ſolche Contra. 
dietivnen fir friedloſe Handlungen auslegen und 
ſolche Tomparenten von dem Landtage entfernen 
würden. &p erachteren fie es auch den ſtaͤndiſchen 
Gerechtſamen nachtheilig zu feyn, duß der Gebrauch 
“Der Kaiſerlichen Salvegarde auf Kequifition. der 
“Stände mır blos auf die Handhabung guter Juſtiz 
bei dem Hofgerichte eirhefchränfee worden, da doc) 
die Salvegarde zur Manutenenz der Stände und 
ihrer Freiheiten. eingeführet war. Auch Dünfte es 
Ahnen hate zu ſeyn, daß de vormalige Adminiſtra⸗ 
tor: von Appel allein von der Amneſtie ausge⸗ 
ſchloſſen bleiben ſollte, da er doch nichts mehr be⸗ 
gangen, wie Rudolf von Rheden (t): amd — 

ent⸗ 

%) Miele Behauptung ift wohl nicht fo ganz richtig, 
weil von Appel’Chef der geheimen Commißion war, 

and die ganze Revolte von Anfang an dirigiret 
Ha Dagegen war Rudotif von. Rheden nur. ein 
Mitglieb dieſer Commiffion. Die Neten bewähren. 

8 auch, daß letzterer vorzüglich. das Betragen der 
Communherren gemisbilliget, ihre Verſammlungen 
in Leer vermieden, und vielen Unfug durch fein Anfes 
Hen vermieden Hut. Er mar der ültefle ordiname 
Deputirte des dritten Standes , welche Stelle er 

798 Jahre Hekleider Hatte; amd dann war er «in 
Fehr zeicher Mann. Beides verſchafft⸗ hm vielen 
‚Einfluß auf den dritten Stand. Landſchaftl. Acten. 
Die Kaiferl. ſubdelegirte Eommiffion wollte nun 
eifrig die Inguiftton wider von Appel durchfegen, 

: Er fand nicht gerathen, ſich zu stellen, und fo 
lieben die entworfenen * Epecielartitel, ; wo⸗ 

won der deztere lautete: Ob er nicht folchergeftalt 
befennen müßte, daß er als ein offenbarer vorſetz· 

‚ Tier Rebelle ſeine Ehre, Würden, — — 
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"Henieeiteh.'" ¶ Dieſe umd here Vebenftichkeitehr7io 
‚mehr, Ve Ve eine Een HG Che Ehe 
 Einden bei der Külferfichen Refolution vom 34 Au⸗ 
guſt 1736. Unter dem 4 Deremb,, kam der Agene 
Graͤde Namens’ det 24 und der Stade Ein- 
den mit einer neuen Vorſtellimg bei dein Reichs: 

pofrach ein ¶ Hierin fühtee-er weitläufeig die Gtäh- 
de aus warinm ſich feine Mandanten bei dem vor⸗ 
gedahten Kaiferlicpen Wefcjeibe nicht berutjigen 
„ könnten, und fuchte die Abftelung der angefühtcen 
* Befapierden mad 1. ee 
un Sincgne: RE I 

;imd rn pr 

Frankreich und, England Hatten, ſie den Ernpern;zu 
‚einer unbedingten Submillton angerathen, und ib- ‚wen dann , nad) der Kaiferlichen Miniflerialäuffe 

antwortet. Reg. Atem I 

(a) In befonders abgebruckt. din Sr Kait, Majeſt 
adh. Vorſtellung ad eleni. Res. Caeſ. d. 31 Ang. 1730 

mit Bitte win Abſtetiuus der darin’eiiihakkenen Grar 
vaminum. 
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1730gien des Sandes und der. Stadt verſprochen. Da⸗ 
gegen, fanden fie nun „wieder in dem. Kaiferlidjen 

Beſcheide lauter Winfelzüge vor, um den Eindern‘ 
und ihren Adhaͤrenten den Effect der Amneftie zu 
benehmen. Mach der. eingereichten Submiſſion — 
ſo dachten die Generalſtaaten — müßten gleich alle 

‚verfügte Strafen. ber, Renitenten, sufelge per Kagi⸗ 
ſerlichen Amneſtie aufhoͤren. Co muͤßten vorzuͤg⸗ 
lich die Daͤnen wieder abziehen, den Emdern mie | 
ten ihre Derrlichfeiten zuruͤckgegeben werden, und 

das proviforifche Collegium in Aurich müßte wieder 

aufgehoben wirden. Schon ein ganzes Jahr var 
nad) der Subiniffion. verftrichen, und nod) war bei 

diefen und allen-übrigen Puncten Feine Aenderung 
‚getroffen. Sie, die Öeneräfftaaren, hielten es zwar 
billig, daß die Eingeſeſſenen, weiche durch Die Lan⸗ 

deſstroublen gelitten,  entfchädiger werden "müßten, 

fir fanden fie das willführliche Verfahren der ſab⸗ 
delegirten Commiſſion ungerecht und der gnädigen 
Intention des Kaifers nicht angemeffen. Nah 
dieſem tumufruarifchen Verfahren, war auch nach 
der Submiſſion Niemand bei feinen Guͤtern geſi⸗ 
chert, und die Emder ſowohl, als die übrigen ſchon 
ausgeſogene Renitenten mußten zuleze nothwendig 
gänzlich ruiniret werden. "Arch waren fie der Mei. 
nung ‚daß beider" Firdemnijationscaffe,’ die Wuͤr. 
fung der Amneſtie in der Art eintreten müßte, daß 
wenn die Befchädigungen genau unterfuches, und 

dann moderiret worden ‚nicht die einzelnen Einge⸗ 
feffenen, fondern die Jandescaffe die Entfchädiguns 

gen zu übernehmen habe. . Sa dachten die Gene— 
ralſtaaten über den jüngften Kaiferlichen Beſcheid 
bei dem Vortrag in ihrer Verſammlung vom 11 

Decemb. . Sie fanden. hierauf für guf, ihrem, in 
Wien ftehenden Envohe Hamel Brüninrs — 

| x a EEE EN 
⁊ 
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ben, den Kaiſer zu erfuchen, die Pönalteerete), die 17 30 
ſo wenig mit den Sandesverträgen, als mir der ver 

lichenen Amnejtie übereinftimmeen, einzuziehen, und. \ 
ſolche Werfügungen zu treffen, daß der . Kaiferl. 
"allergnädigfte Wille! durch die fubdelegirte Com= 
miſſion nicht vereitele, fondern vielmehr nad)’ der 
"verliehenen Amneftie und der ihnen, den Generäl« 
fisaren, gethanen Verficherung gemäß, die Herftels 
lung der Ruhe in Oftfriestand bewuͤrket werben . 
-mögte.- Won diefer ihrer Nefolnrion gaben. fie auch 
"dem SKaiferlichen Plenipotentiarius, dem :Örafen 
von Zinzendorf, den franzofifchen und engliſchen Ges 
fandten, dem Merquis von Jenelon, und dem Gra⸗ 
fen von Chefterfield,; wie auch unmittelbar den fran« 
zoͤſiſchen und englifchen Höfen Nachricht, und ſuch⸗ 
ten deren Unterftüßung bei dem Wiener Hof 
nad) (v). So ſehr ließen fi) die Generalftaaten 
‚bie öftfriefifchen Streitigfeiten — 

96 
Aus den — — zu Soiſſons ent · 

ſprang der Sevilliſche Tractat, und hieraus wieder 
der Wiener Tractat zwiſchen dem Kaifer und dem 
König von England. Diefes am 16 Merz 1731 

- in Wien abgefchloffene Buͤndniß hatte. wiederum 
auf die oftfriefifchen Angelegenbeiten, wie .der. Lefer 
fogleich bemerfen wird, einen ftarfen Einfluß. 
Zwar dachten die Generalftaaten mit den Wiener 
und $ondoner Höfen einflimmend, indeſſen nah» .. 

"men fie noch Anftand, förmlicy mit in diefes Buͤndniß 
"zu treten (w). Um fie dazu zu bewegen, nahm der 

P Kaifer 

C(0) Refol, haar. Hoogm, bomıı Dechr, 1730 in den” 
Landfchaftl. Acten. 

‘(w) Wagenaer T. 19. B. 73. p. 46. 

Ofife.Gefb. 78. Sf 



450 Zwei und dreißigſtes Buch. 

173 1 Kaifer die von dem hollaͤndiſchen Envoye Bruininx 
eingereid;te Mote guͤnſtig auf, und ſtellte am 16 
Merz eine Declaration folgendes Inhalts aus: 
„Da die Herren Generalftaaten fo oft zu erfennen . 
„gegeben, daß ihnen an. Herſtellung der Rehe in 

„Oſtfriesland viel gelegen fen; fie aber nie gefonnen 
- „gewefen, der Dependenz diefer Provinz unter dem 
+ „KRaifer und dem Reiche auf irgend eine Art Abs 

bruch zu thun: Eo har es Ihrer Kaiferlicyen Ma⸗ 
nieftär beliebet, denen Generalſtaaten eine neue Pros 
„be zu geben, ibnen, fo weit es die Gerechtigleit 
„verftatten mag, zu gefallen zu leben, Ihnen Ihre 

» „wahrhafte Meinung über dieſe Sache zu erplicie 
„ren, und ihnen folchergejtalc die Furcht, worin jie 
„zu fchweben fcheinen, zu benehmen. In dieſer 
„Hinficht hat man fein Bedenken getragen, ihren 
„von Seiten Ihro Kaiferl, Majeſtaͤt Durch gegeus 

„wärtige Acte zu ‚declariven], daß Ihre Meinung 
„jederzeit gewefen und noch fey, Daß die der Stadt 
„Emden und ihren Adhärenten verliehene Ann: ftie 
„von der Würfung feyn folle, daß alle Befchwerden 

„ſchleunig unterfuchet, und nad) den Accorden, Con= 
„ventionen und: Decijionen, welche das befondire 
„Recht der Provinz Oſtfriesland ausmachen, ent= 

:„fehieden werden follen. Hierunter mollen aber 
„Sr. Kaiſ. Majeft, ſolche Conventionen nicht begrife 

„fen haben, welche durch ihre hohe Vorfahren cafs 

„firet worden, oder die den Nechten des Kaifeıs 
„und des Neiches zuwider laufen. Ferner follen 

„die Emder twieder zu den fländifdien Werfamme 
„lungen zugelaffen werden, auch follen Die Streitig« 
„keiten über die von den Renitenten zu leiftende 
„Indemniſationen, gütlic) beigeleget werden. End» 
„lich wollen St, Kaiſerl. Majeftäe die Generalſtaa⸗ 

„ten 
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„ten wegen ber von Emden und den Ständen inı73$ 
„Holland aufgenommenen Gelder ficher ftellen“ (x). 

Ä Ne | 
Wie der Fürft vernahm, daß der Kaifer eine 

folhe Declaration den Generalftaaten ertheilen laſſen, 
„hieß er unter dem 19 “Jun. ein Proteft der Reichsver⸗ 
fammlung in Regensburg einreichen. Die weſent⸗ 
lichſten Stellen diefes fürjtlichen Schreibens find fols 
gende: „Als unfere in verſtockter Widerſpenſtigkeit 
„verharrende Stade Emden und deren Anhang fid) 
„ſchnoͤderweiſe einer hiebeigehender Kaiferlichen Der 
„claration beruͤhmen; — So haben wir nicht unter« 
„laſſen Fönnen, denen Herren ꝛtc. hievon ungefäumte 
„Nachricht zu ertheilen, und fie angelegentlic) zu erſu⸗ 
»chen, zu vermitteln,daß gegenmwärtiges und unfer vori⸗ 
»ge8 Schreiben (y) nunmehr durch Reichsherfömliche 
»Dictatur bei der Reichsverfammlung zu legaler 
„Notiz, fodann zu fchleunigfter Propofition und 
»Deliberation gelange, fondern aud) es in den 
„Weg zu richten, daß dem wegen des Wiener Tracs 
„tats erforderten Neichsgutachten vom gefammten 
„Reichs wegen eine bewegliche Interceſſion ohnmas— 
»geblic) beigefüger, und Sr. Kaiferl. Mojeftär ges 
»ziemend erfuchet, werden möge, 1) die in meris 
»executivis beruhende oftfriefifche Suftizfache indem. 
„graben Weg derjelben verbleiben, und zu endlicher 

5 4 „Voll 

(X) Die gange Kai. Deelaration ift vollſtaͤndig abge⸗ 
druckt in der europaͤiſchen Fama 335 Theig 

P- $94— 897 und bei Rouſſet T. 6.9.30—37, 

() Vom 1 Aug. 1730 worin der Fuͤrſt fich über bie 
ſtaatiſche Einmifchung in die oftfriefifchen Angelea 

genheiten befhwerst hatte. Dieſes Schreiben 
iſt beſonders abgedruckt. | | 

i 
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1731, Vollftrefung bringen zulaffen; 2) dem Staat von 
„Helland auf Feine Weife einzuraͤumen, fid) der 
„Stadt Emden und derfelben Anhang heimlich oder 
„öffentlich anzunehmen, 3) vielweniger foldyen Leu— 
„een eine Amneſtie angedeihen zu laffen, die ſich 
„allen Kaiferlichen Iudicatis widerſetzet, die gehei« 
„ligte Kaiferl. Majeftät mit rud)lofer. Frechheit ge⸗ 

„laͤſtert; Uns, ihrem Landesfuͤrſten, unſere Raͤthe 
„und getreue Unterthanen geſchaͤndet, geſchmaͤhet, 
„vergewaltiget, im Lande dominiret, geraubet, ger. 
„pluͤndert, und Mord’ und Todſchlag grauſamlich 
„veruͤbet haben; 4) am allerwenigſten aber ſolchen 
„Veraͤchtern des Kaiſers und des Reichs Hoheit zu 
„Liebe zu verhängen, daß die den Aufrührern mit 

„Recht zuerfannte Erfegung des durd) ihre Rebellion. 
„verurfachten Schadens einigermaßen aufgehalten, 
„und 5) endlich denen aufferhalb des Reichs ſubſi⸗ 
„ſtirenden Kaiſerl. Miniſtern nicht weiter geſtattet 
„werden moͤge, uͤber die oſtfrieſiſche Landesangele— 
„genheiten, ſolche vermoͤge der Reichsgeſetze ohne— 
„dem unſtatthafte und unbuͤndige Handlung zu 
„pflegen“ — (2). 

§. 8. 
Daß dieſe fͤrſtliche Proteſtation keinen Srfolg 

‚gehabt habe, bewähret die Kaiferliche Refotution 
vom 22ften Aug. So lauter fies „Ihro Kaiferliche 
„Majeftät haben des Reichshofraths Gutachten al⸗ 

lergnaͤdigſt approbiret. Dieſemnach wollen Ihro 
„Kaiſerl. Majeſtaͤt nochmals. allergnaͤdigſt wieder- 
„holet haben, 1) daß zu Folge der der Stadt Emden 
„und ihrer Adhaͤrenten allermildeſt ertheilten Amne— 

„ſtie 

(D Fuͤrſtl. Schreiben an die Reichsverſammlung zu 
Regensburg von 1731. In m. AUBTERN 
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„ſtie mit aller Beſtrafung ihres votigen Reatus 72 1 
„ſtille geſtanden, folglich Feine Strafe exequiret ſon⸗ t 
„dern auch >)vender Kaiſerlichen Commiſſion eine 
„genaue Specification der ſei dem 3 May 1729 
„eingezogenen Geldſtrafen eingeſchicket, und ſolche 
„denjenigen, welche damit beleget worden, reſtituirt; 
wie nicht weniger 3) die confiscirt oder ſequdſtrirte 
„unbewegfiche Güter und Capifalien, in fpecie der 
„Ember Herrlichfeiten, jedoch falvo iure hypothecae 
„'atione indemnifationis, alfogleid) denen vorigen 
Beſihzern wiederum zuruͤckgegeben werden ſollen. 
4) Sellüberhaupt alles, was ex caufa Indeınni- 
„fationis eingegangen, von dem fünftig zu determi« 
nirenden Indemnifationsquanto abgezogen werden. 
,5) Sollen Emden und die ihr anhangende Land⸗ 
"ftände zu den Sandtagen dem alten Gebrauch nad) 
„jugelaffen werden, wenn fie nur zu den gemeinen 
„gandeslaften nad) der vor der lezten Unruhe in 
„Dbfervanz gewefenen Proportion concurriren. Es 
"fol alfo Jedermann, der bei fandtagen zu erfcheis 
„nen berechtiger ift, mit gleicher Ö eiheit, und ohne 
"mehrere Einfchränfung für den einen oder den an— 
„dern, dem alten Herfommen nach, fid) bei den 
andiagen einfinden koͤnnen. 6) Wegen der ns 
„demniſation.ſoll allhier vor einer Kaiſerlichen Hofs 
„eommifl ion die Güte verfucher werden. Falls die 
„Gute nicht verfangen möchte, wollen Ihro Kaiferl. 
„Majeftät nach ſummariſcher Wernehinung dasjeni⸗ 
„ge Quantum fo die Emder, und die caufam com- 
„munem mit ihnen machen, ein vor allemal zu bes 
„zahlen haben werden, ausfprechen. And endlich. 
„7z)werden die Emder und ihre Adhaͤrenten noch» 
„mals angemwiefen, ihre überreichte , Gravamina 
„zu Ihrem "eigenen Beften nieht nur dem Herten 
FFuͤrſten zu Oſtfriesland, fondern en den fand. 

Sf 3 ſtaͤn⸗ 
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731, ſtaͤnden, die mit ihm cauſam communem machen, 
„ohne ferneren Aufenthalt communiciren zu laſſen, da⸗ 
„mit Sr. Kaiſerl. Majeft. um ſo eher im Stande ſeyn 
„mögen, auch hierüber ſchleunige Juſtiz zu admini— 
„ſtriren.“ Dieſe Kaiſerliche Reſolution wurde der 
ſubdeleirten Kaiſerlichen Commiſſion mitgetheilet, 
niit der Auflage ſich darnach beſonders wegen Reftie 
tution der confiscirten und ſequeſtrirten Guͤter, und 
Enthaltung von aller ferneren Execution zu achten, 
und daß ſolches geſchehen, binnen zwei Monaten 

Parition zu dociren (a). Da auch der Indemniſa- 
tionspunct von einer Kaiſerlichen Hoſcommiſſion 
ausgemacht werden ſollte; ſo verlangte der Kaiſer 
von den ſubdelegirten Commiſſarien einen ungeſaͤum⸗ 
ten Bericht von ihrem Verfahren und den ange⸗ 
nonmenen Grundſaͤtzen bei ben Siquidationen und 
Moderationen (b), x . 

9 
Daß zu folge diefer Kaiferlichen Reſolution, 

nach der verliehenen Amneſtie, wider die Renitenten 
keine Strafen EN vollzogen, die Sequeſtra· 

tion 

| @) Sammlung Kaiferl. Patente. 
(b) Die fubdelegirten. Commiſſarien fandten nicht nur 

dieſen Bericht nad) Wien ab, fondern ließen denfels 
ben auch abdrucken. DerTitel heift: Der Kaiferl. 
Commiſſion fubdelegirten Raͤthe Anzeige, mas es 
mit der denenfelben aufgetragenen Unterfuhung | 
der bei der vorgeweſſenen Mebellion verurfachten 
Schäden vor Bewandniß gehabt habe, und wel⸗ 

chergeſtalt dabei verfahren, worden. Nebſt Wider» 
legung der dawider ausgeftreuten ungegründeten 
Beſchuldigungen. = Sie waren der Partcilichfeit 
befchuldiget, und verantworteten fih nun oͤffent⸗ 

Lich. Died war ihre Arbeit, ihr Schwaͤnen⸗ 
geſang. 
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tion der Emder Herrlichfeiten aufgehoben, die Re.ı73r 
nitenten wieder zu Landtagen zugelaflen, und, denn 

die Indemniſationspunete vor eine Kaiferliche Hofs 
commiffton gezogen werden follten: Dies waren Ars 
tifel, die dem Fuͤrſten misfallen mußten. Am 6 

Septbr. legte der Kanzler Brenneifen den Admini« 
firatoren des Auricher Collegii Diefe vor einigen Tar - 
gen eingegangene Kefolution vor, Er eröfnete ih—⸗ 
nen, daß der Fuͤrſt wider die darin enthaltenen Öras 
votorialpuncte bei dem Reichshofrath nächftens ein» 
fommen würde. Er gab ihnen zu bedenken, ode 8 
nicht gerathen fey, daß and) fie Dramens der weugee - 

horſamen Stände, in foferne diefe dabei mitfintereifis 
ter wären, die benöthigten Remonſtrationen unver⸗ 
zuͤglich einveichten? Diefer Vortrag fand bei den 
Aominiftraroren Beifall. _ So wurde von Eeiten 
des Fuͤrſten ımd der gehorfamen Stände die Aufbes 
bung diefer legten Kaiferlicdyen Reſolution durch zwei 
befondere Gravatorialſchriften nachgeſuchet (c) 

Aber auch die Emder fanden inder KRaiferlichen Re⸗ 
folution noch nicht ihre völlige Berubigung. Cie J 
glaubten, daß nach der Amneſtie alles ſofort in den 
Stand zuruͤckgeſetzet werden muͤßte, wie es vor der 
Revoltulon geweſen ſey. Daher muͤßte denn auch vor⸗ 
zuͤglich das Auricher proviſoriſche Adminiſtrations- 

collegium wieder aufgehoben, und das Aerarium 
wieder nach Emden verleget werden So lange 
dieſes nicht geſchehen, waren ihre Gegner, die neuen 

oder gehorſamen Staͤnde, Meiſter der fandesmitteln, 
und dadurch hatten dieſe die Macht in den Haͤnden, 
ſich immer empor zu halten, und die Renitenten zu 

druͤcken. Solchemnach fagten fie , wäre Die Amne« 
ſtie nurein Phantom, und ihnen nur dem Namen 

a nad) 
08 Landſchaftl. Meter, 
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1731nach ohne Wirkung verliehen, Das fchlimmfte, 

war, ihre Beſorgniß, da der Kaifer die ftaatifche 
Garantie und Die Manutenenz der. Sandesverträge 
aufheben würde, weil ihnen vorher der Kecurs an 

alle ausländiihe Mächte, folglich auch an die Ges 
neralftaaten unterfager war. Nach ihrer Philos 
fophie folgerten fie, daß der Kaiſer dieſe Refolution 
nur ertheilen laffen, um Zeit zu gewinnen, die Ges 

neralftaaten zur Accejjion zu dem Wiener Vertrag- 
überzuholen, und dann nad) erreichter Abſicht, ſie 
und ihre Anhänger wieder treiben zu laſſen. Dieſe 
ihre Beforgniß cheilten fie den Generalftaaten in 
einem Schreiben vom 30 Det. mit. Hierin heiſt es 
am Schluſſe: „Wir erfuchen daher Em. Hochmö— 
„genden demüchigft, endlich uns einmal mie Ihro 
„thaͤtlicher Hülfe, infonderheit wegen der Res 
„ſtitution des Collegii und anderer fpecificirter 
» Dräliminairpuncte hochguͤnſtig zu ajlıftiren, im 
„Fall aber die ehärlihe Hilfe wider Vermuthen 
„noch nicht de tempore geachtet werden’ möchte, 
„zu unierer, und unferer Adhaͤrenten Sicherheit, 
„ung mit .einer günftigen Erflärung zu verſehen, daß 
„diefelben Dero Garantierecht auf Oftfriesland nier 
„mals werden fahren laffen, fondern daffelve mie 

„aller Kraft, vornemlid) in Anſehung der Reſtitu— 
„tion des Aerarii werfehärlid; machen, und ung des« 
„falls eine DVerfiherung zufommen laffen wollen; 
„angeiehen die Stadt Emden nun in der aͤußerſten 
„Moth und Gefahr ſtehet, ihre alte Freiheit im 
„Grunde zu verlieren, ohne zu wiffen, ob und wo— 
„ber einige Rettung zu feiner Zeit. zu erwarten fie 
„bet, damit nicht allpier durch Defperation alles das 
„unterite oben gefehrer, und alle defperate Mittel 
„zur Hand genommen werden mögen, welche ferner 
„der Emder Magiftrat, ohne eine vergleichen Vers 

| „ſicherung 
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„ fiherung, zu hindern, fid) nicht im Stande befinder, “1732 
Bon diefem Schreiben erhielt der Fürft unter der 
Hand eine Abfchrift. Diefe lic er dem Kaifer un« 
gefäume einreichen, In dem beigefügten Bericht 
vom 25. Febr. 1732 drückte fih der Fuͤrſt unter 

' andern fo aus: „Beil auch die Emder in foldyent 
„Schreiben ſich erfrechee haben, fich in die Ew, 

„Kaiſerl. Majeftät Erzhaus angehende große Sache” 
„ wegen Allerhoͤchſt DerofelbenpragmatifchenSanction 
„zu miſchen, und die Herrn Generalftaaten anzu— 
»reigen, fich in der Acceſſion difficil zu bezeigen: — 
„fo überlaffe in tiefiter Submiffion Ew. Kaiferliche 
»Majefiät erlauchtefter Beurtheilung, wie Sie füldye 
„Verwegenheit an diefen Leuten ftrafen wollen? Zum 
„wenigften ift wohl außer‘ Zweifel, daß diefe Leute, 
„als die ärgften Feinde des Vaterlandes und Störer 
„der. gemeinen Ruhe mit denen in den. Reichsgefegen 
„vorgefihriebenen Strafen zu belegen fenen, Warum 
„ic, denn allerunterthänigft zu bitten, defto mehr Ur: 
„fache habe, da dieſe Leute ihr ganzes: Inwendige 
„dergejtalt entdecfer haben, daß fie aud) die Namen 
„der Verftorbenen in der Unterfchrift mie geſetzet 
„haben (d). Zum Zeugniß, daß fie und die Ihrl⸗ 
„gen den Geift der Widerfpenftigfeit bis an den Tod 
„behalten, und mit ſich in die Grube nehmen.“ Ce) 

| = 38753 | | Außer 

(i) Das Schreiben war von den Bürgermeiftern, 
den Rathsherrn und Secretarien, wie auch von 

den ſaͤmmtlichen Vierzigern unterzeichnet. Ob 
aber unter den Subſcribenten der Name eines Ver⸗ 
ſtorbenen mit geſtellet worden, iſt mir unbewußt. 
Ich febe auch nicht ab, was deu Magiſtrat dazu 
folte bewogen haben; denn es relevirte nichts, 
ob ein paar Namen weniger oder mehr darunter 
ftanden. 

-(e) Aus dem abgedruckten fürftlichen Bericht, und 
dem beigefügten Emder Schreiben. 
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3738 Außerdem hatte der Fürft eine Witerlegung der von 
den Emdern eingegebenen Beſchwerden ausarbeiten, 
und dem Reichshofrath am 18. Febr. uͤberreichen 
laſſen. Dabei hatte er ſich ausdruͤcklich bedungen, 
daß dieſe Widerlegung blos zur Kaiferlichen Infor⸗ 
mation dienen ſollte, und er ſich dadurch keinesweges 
des aus den Judicaten erhaltenen Rechts begeben, 
noch ſich mit der ungehorſamen Stadt Emden in mei 

tere Conteflation einlaffen wollte.  „ Bielmehr — 
fo lautet das Petitum — iſt mein allerunt. Suchen, 
„die Emdifhe Scripta, wie vorhin geſchehen, von 
„den Acten zu verwerfen und zu caſſiren, fie, die 
„Emder, nunmehr der ex cspite gratige erfannten 
„Kaiſerl. Amneftie verhuftig zu erflären, Die in den 
„Kaiſerl. Patenten einverleibten Strafen wider fie 
ꝓzur Execution zu bringen, es bei den vorigen Decre⸗ 
„ten und Verordnungen zu laſſen, und allergerechteſt 
„zu verfügen, daß id) und mein Land in Ruhe ges 
„bracht, und Ew, Kalferl. Majrftät des vielen Sol 

glieitirens und Anlaufens überhoben werden mögen. 
„Ev. Kaiferl. Majeftät verrichten daran ein Gort 
roopfgefälliges Werk.“ (O) 

i 9 10. Ä 

Der Fürft und die gehorfamen Stände harten alfo 
2 ihre dem Reichshofrath eingereichte —— 

chrif 
(E) Fuͤrſtl. Oftfriefifche Widerlegung der vermeinten 
Beſchwerden der Stadt Emden, 1732. Dieſe 
Deduction enthält mit den Anlagen 140 gedruckte 
Seiten in Follo. In diefer Deduction ſuchet vor« 
züglich der Concipient das emdifche Haupifunda⸗ 
ment, daß durch die Kaiſerl. Decrete die rund⸗ 
feſten der oſtfrieſiſchen Landesregierung aufgeloͤſet 
worden, zu heben, und dagegen gu bemeifen. daß 
bie Kaiferi. Decrete auf die oſtftieſiſchen Landes⸗ 
geſetze gegruͤndet ſeyn. 
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Schriften die Aufhebung der Kaiſerl. Refolution vom1732 
22. Auguft 1731 nachgeſuchet, fo wie die Emder 
die Öeneralftaaten angetreten hatten, ihnen bei dem 
Kaiſer eine guͤnſtigere Erklärung zu bewuͤrken. Won 
beiden Seiten wurde das Ziel ihrer Wünfche nicht 
erreiche, Auf die Gravatorial» Schriften des Fürz 
ften und der. gehorſamen Stände fcheint blos ein une 
bedeutendes ponatur ad acta erfolget zu feyn ; wenige 
ftens find ich nirgends, daß etwas darauf verfüget 
it. Dagegen nahmen ſich die Generalflaaren der 
Emder, und deren Adhaͤrenten wieder an, und wuͤrk · 
ten eine nochmalige Kaiferl. Declaration aus. Die 
in dem Haag anmwefenden Grafen von Sinzendorf 
und Chefterfield fuchten in dem Anfang diefes Jahres, 
die Seneralftaaten zu dem Beitritt der Wiener Tracta= 
ten zu bewegen. Endlich wurden alle Echwierig« 

keiten gehoben, und die Beitrittsacte wurde am 
20. Febr. unterfchrieben. Vor der Unterfchrift übers: 

. reichte der Graf von Sinzendorf den Generalftaaten 
bie Kaiſerl. Declaration über die ojifriefifchen Ange⸗ 
legenheiten, die ebenfalls ein Gegenftand der neuen 
Verhandlungen in dem Haag gewefen waren. Das ' 
nad) follten alle wegen der Renitenz decretirten Stra⸗ 
fon den Emdern und ihren Adhärenten erlaffen wers 

. den. Die fequefirirten Herrlichfeiten und unbeweg- 
liche Güter anderer Privarperfonen, und die config 
eirte Capitalien follten, den Eigenthuͤmern wieder 
zurückgegeben werden, Ueber die eingereichten Bes 
ſchwerden der Emder und ihrer Anhänger, follten 
der Fuͤrſt und die gehorfamen Stände fid) binnen 
zwey Monaten verantworten; worauf Denn der Bee 
feheid nach Anfeitung der vorigen Accorde, Conven⸗ 
tionen und Deeifionen, fo ferne fie der Oberbotmaͤßig⸗ 
feit Des Kaifers und der Reichs-Jurisdiction niche 

widerjprächen, erfolgen ſollte. Um wegen Die 
etzten 

— 

* 
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732letzten Clauſel allen Mißdeutungen auszumeichen, fo 
erklärte fich der Kaifer, daß er ſchon zufrieden waͤre, 
wenn nur die Reichs-Jurisdiction vor allem Praͤ⸗ 
judlz geſichert würde, indem es ‚Feinesweges feine : 

Abſicht wäre, die zwifchen dem Fürften und den 
Ständen freywillig eingegangene Verträge zu vers 
nichten. Ferner follten die Emder und ihre Adhaͤ- 
venten wieder zu den Sandtagen zugelaffen werden, 
Der Syndemnifations » Punck.follte in der Güte ver 
ebnet, und in deren Entftehung nach Billigkeit bes 
ſtimmt werden. Mad) Entrichtung dieſes ausges 
mittelten Duanfi, wovon die vorhin abgeprefiten 
Summen abgezogen werden fönnten,' follten bie 

Emder und ihre Adhärenten vor aller Anfprache 
wegen der Schäben gefichert fern. Wegen der 
fteatifchen Garnifon in Emden und $eerore und der 
bolländifchen Antehnen ermeuerte der Kaifer feine 
vorige Declarationen (8). Ä | 

Ä "S. II ge 

Dieſe Kaiſerl. Erklärung enthielt eigentlich nichts 
neues. - Sie war faft eine wörtliche Wiederholung 
der jüngften Mefolutionen. Mur hatten die Em 
ber und die alten Stände dadurch) die beruhigende 

Verſicherung, daß der Kaifer die Sandesverträge 
nicht aufheben wollte, Dies war eben ihre größte 
Beiorgniß von jeher gewefen, daher waren fie in 
allen ihren Schriften von dem Hauptfaß nicht abge: 
"gangen: in Oftfriesfand finder eine Accordenmäßi. 
ge, nicht aber Reichsconftitutionsmäßige Regierung 
ſtatt. Dies war der Sag, von dem fie ausgegangen 
waren, und den fie immer verfolgten. Von nun an 
lebten fie auch in der Hoffnung, daß der Kaifer feine 
von 1721 an erlaffene Decrete und Refolutiorien, fo - 

| "= Re. 
() Rouflet T. 6, p. 463— 471: 
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ferne ſolche mit der Landesverſaſſung und. mie denı732 
"Verträgen in Widerſpruch ftanden, wieder einziehen 
würde, und fie den völligen Effect der ihnen verliehe⸗ 
nen Amneſtie naͤchſtens einaͤrndten wuͤrden. Dieſe 
ihre Hoffnung ſchien um fo vies gegruͤndeter zu ſeyn, 
weil fie der fubdelegirten Commiſſarien, die fie.fo oft 
perhorresciret. hatten, los wurden, „und die. ganze 
Kaiferliche Commiffion aufhörte, Hiermit hatte. es 
folgente Bewandniß. Tiad) der Kaiferlichen Reſo— 
lution vom 22. Auguft 1731 follten feine Executio⸗ 
nen wider die Emder und die übrigen Kenitenten weis 

ter vorgenommen, und Dagegen die confiecirren und 
fequefirirten Güter den Eigenthuͤmern wieder zuges 
ftellet werben. Der noch ftreitige Sjndemnifationge 
Punct follte vor sine Kaiferliche Hofcommilfien ges 
zogen werden, und der Fürft follte fich auf die wider 
ihn eingereichten Gravamina in Wien einlaffen, und 
dort den Kechtefprud) erwarten, Den fubdelegirten _ 
‚Commifjarien blieb al!o vor der Hand nichts mehr 
übrig. Ihre Inactivitaͤt ſchien die natürlidye Folge 
davon zu ſeyn. Diefes veranlaßte den König von 
Polen, den Hofrath von Berger ſchleunig zurück 
zurufen, In dem Kapell vom ı7. Deceinb. 1731 
heißt. e8: „Nachdem in den euch aufgstragenen 
„ojtfriefifchen Angelegenheiten wenig fruchtbarliches 
„weiter auszurichten ift, aud ohne dies durch die 
„vorfepnde Hofcommiffion Die Sache in einen ganz 

. „andern Stand zu fommen fheints fo begehren Wir 
„hlemit guadigft, ihr woller ſogleich, nach Erhaltung 
„diefes, eure Nücfreife antreten, und den Secretair 
„und Canzelliften, wie auch ſaͤmmtliche Arten mit, 
„bringen. “ Ch) Die Kaiferliche Refolution vom 
22. Auguſt mar vielleicht nur der Vorwand zur 
ſchleunigen Zurücberufung des churſaͤchſiſchen ſub— 
— delegir⸗ 

— 

d Regierungs⸗ Acten. 
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1732belegirten Commiffarii von Berger. Die erſte Ur- 

fache diefer ohne Wo:bemußt des Kaiſers gefcyehenen 
Avecation mag aber wohl in dem damaligen Miß- 
verftändnif dee Dreßdner und Wiener. Höfe über die 
pragmatifche Sanetion zu ſuchen feyn. 

) F. 12. 

Ganz unerwartet war dem Fürften,der Kopell 
bes Hofraths von Berger. Er ließ in einem durch 
einen Courier abgefandten Schreiben dem Keidis- 
hofrath anzeigen, daß zu feiner größten Beftürzung 
der Koͤnig von Pohlen feinen fubdelegirten Commilfa 
rium zurücberufen habe, Er bat inftändigft den 
König zu vermoͤgen, ſich der übernommenen Com. 
miffion, nad) wie vor, zu unterziehen, und ſolche 
bis zur völligen Eindigung des Gcfchäftes fortzufegen. 
Auch darum ließ er ten Mitcommiffarium, den 
‚Herzog Ludwig Rudolph (i) von Braunfchweig- 
Wolfenbuͤttel erſuchen. Ferner wandte er fi nicht 

nur unmittelbar an den König von Pohlen, fondern 
ließ auch beiondere Schreiben an den fächfilchen 
Canzler von Bünau, und an die geheimen Räthe von 
Gersdorf, von Zeh), von Bünau ben jüngern und 
von Leß abgehen, um fein bei dem Könige ange - 
brachten Öefuch, nad) ihren Kräften, zu unterftüßen. 

Dann bradıte er bei der Kaiferin Elifaberh Chriſtine 
feinen Gluͤckwunſch zu tem angetretenen neuen Jahte 
an, und fuchte bei der Gelegenheit ihr vielvermögen» 

: des Vorwort bei dem Kaifer, zur Aufrechthaltung 
der Commiſſion, nach. Endlich reifte er ſelbſt nach 
Braunfchweig, um den Herzog bei feinen guten Gr 

Ä | | finnungen 

(i) Nach Nbfterben des Herzogs Auguſt Wilhelm 
(33. März 1731.) hatte der Kaffer jüngft auf den 
nun regierenden Herzog Ludwig Rudolph die Kom» 
miſſton eranferibiren laffen, Kaiſerl. Patente. 
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finnungen zu erhalten, und den Kaiſer zur Fort-ı733 
fe&ung der B nmitfien zu bewegen. Seinen Wunſch 
glaubte er um fo viel eher erfüllet zu fehen, weil der 
Kaifer bekanntermaßen ein Schwiegerſohn des Hera 
zogs war. Alles hieng indeffen von dem Könige von 
Pohlen ab. Am 22. Sjan.. antwortete der König 

‚aus Dresden. „Daferne Pie Umſtaͤnde wegen dir 
„Hofcommiſſion over fonft fi) ändern, und durdy 
„Unfern Subdelegirten einiger Mugen geſchaffet, folge 
„lich Die Sache mit Dignitaͤt von Ung und des Here 
„zogs von Braunfchweig : Wolfenbürtel $bd, fort« 
„gefeget und beendiget werden kann: fo werden Wir 
„Em. Wd—. auch noch weiter zu affiftiren Uns nicht 
„entbrechen,.“ Aus diefer Antwort Eonnte der Fuͤrſt 

ſchon ſchließen, daß der Koͤntg bei feinem Vorſatz 
beharren wollte. In der Mitte des Monats Maͤrz 
mußte der Hofcath von Berger feine Ruͤckreiſe ans 

treten. Ihm folgten einige Monate nachher der 
noch zuruͤckgebliebene Sccretair, der Canzelliſt und 
die Commiſſions acten (k). | 

ı $. 13. 

Kaum war der Hefrath von Berger abgereifet: 
fo ſtach ploͤtzlich am 8. April an einem, Schlagfluß 

‚ der braunſchweigiſche fubdelegiree Commiſſarlus, der 
geheime Juſtizrath von Röder (1). Diefer Verluſt 

Wwar 
(k) Regierungs ⸗Acten. 
() Er mar zu Glogan am 22. Novemb. 1662 ges 

bohren. Seit 3694ſtand er in Braunfchweigifchen 
Dienften. Bon 1704 an bis an fein Abſterben, 
hatte er das Gefcyäfte der fubdelegirten Commiſ⸗ 
fion in Aurich wahrgenommen. Hier hatte cr mit 
feiner Frau, Auguſte Chriſtine Mülfer, feine eigene 
Oeconomie. Eine kurze Blographie von ibm und 

‚ fin ſauber geſtochenes Bildniß trifft man In Memo- 
Er ee A 7 32- aa? ria 
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7782war dem Fuͤrſten und den gehorſomen Sfänten ſehr 
empfindlich. Denn nun trat die Beſorgniß ein, daß 

alle Arbeiten vergeblic angewendet, und die Kaiſerl. 
„Deecrete würflos bleiben würden, wenn die Commif: 
ſion nichewieder erneuert werden fellte (m). Noch 
“an demfelben Tage des Abflerbens ſandte der Fuͤrſt 
Ve. 

ria viri illuftris Joh. Joachimi de Roeber (Helm- \ 
-ftadi, 1732.) an. - Hierin haben 16. Braunfchreis 

giſche Dichter feinen nachgelaffenen Ruhm befun. 
gen. In den hamburgiſchen Berichten von gelehr. 

ten Sachen auf das Jahr 1732 findet man auf 
die in der Uuricher Kirche begrabenen fubbdelegirten - 

Conmiſſarien, den Vice: Canzler Ritter und den 
geheimen Juſtizrath von Nober eine- artige Grab» 

ſchrift, die ſich ſo anheb 
f | Duumviri — — 2 

—— 
ad unum hue, Scopum miſſi 

nempe 

turbulentae Friſiae pacem 
reddituri J 

| ambo maximas experti turbas - 

"Frifiisgue perennem, at mundanam quietem conciliaturl, 
_ pace nondum confirmats, Se 

| ipfi quietis aeternae, coeleftisque participes 

hoc tumulo conditi 
ri — Ta. 

| Ambo ——— — 

(m) Dieſe Beſorgniß bewog den Hofprediger Bertram, 
brei Predigten uͤber die Suͤnde des Aufruhrs zu 
halten, und ſie durch den Druck allgemein zu 
machen (1733). Seine Motiven waren: wohl nicht 

" alle zur: rechten Zeit angebracht, wie die Renitenz 
ſo tiefe Wurzeln gefaff:t hatte. So ſagt er unter 
andern: Es iſt taufendmal beffer, wenn auch alle 
Mittel in ver Welt abgefchnitten find, zu euren 
—Recht zu fommen, eure gute Sache Gott zu befeh⸗ 

len, und deffen Hülfe in chriftlicher Gedult zu ers 

warten, als euch den misrderifchen Klauen bes 
- | Satans 
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. eine Eftaffette nad) Braunſchweig ab, und ließ benı73@ 
Herzog erfuchen, einen andern Subdelegirten zu era 

nennen, und ſchleunig abzufenden, „um — wie eg 
in dem fürftlichen Schreiben heißt — unſerer unges 

„horſamen Stade Emden, die fich fonder Zweifel 
„über diefen Todesfall ungemein freuen wird, die 
„Oedanken zu benehmen, daß die Commiffion völlig 
„aufgehoben worden.“ Der Herzog erwiederte unter 
‚dem 16. April, daß er bereits einen fubbelegirten 

+ Kommiffarium ernannt habe, ſolchen aber nach niche 
abſenden fönne, weil erft von dem Kaifer die Eonı« 
miſſion redintegriret werden müßte, indem ein ein» 
feitiger Subdelegatus wenig ausrichten möchte, Zu 
dem Ende wollte er nad) Wien berichten. Der Fürft 
ließ nun zwar fein voriges Geſuch wiederholen, und 

führte dabei aus, daß die Redintegration unfehlbar 
beſchleuniget werden würde, wenn nur erft ein fubdes 
legirter Commiſſarius wieder anwefend wäre, und das 
Geſchaͤfte im Gang erhalten würde, Der Herzog ließ 
es aber bei der einmal gefaßten Nefolution bewenben. 
Wie nun der Kaifer aller von dem Fürften angewand⸗ 
ten Bemühungen ohnerachtet, nicht gut fand, die 
Eommifjion zu erneuern, fo hörte fie hiemit auf (n). 
Dies war. das Ende der Kaiſerl. Commiſſion, die 
fo fer viel gearbeitet, fo viel gefchricben (0), dem ' 
Sande einige Tonnen Goldes gekoſtet, und zuletzt doch 
nichts ausgerichtet hatte. = 

Satand Preis zu geben. Beffer und fichrer iſt es 
zu leiden, und Gore die Sache zu befehlen, als 
fih mit den Aufrüßrern gu vermengen. Befiehl 
dem Herrn deine Wege ıc. p. 38. 

(n) Regierungs⸗Acten. 
(0) Die zurückgebliebenen Kaiſerl. Commiſſtonsacten 

der Fraunfchweigifhen Commiffarien enthalten 30 
General: und 144 Special: Volumina. — 

VOſtir. Geſch. 7 B. ©, Vierter 
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Vierter Abſchnitt. 
5. 1. Der König von Preufien erhält auf die ihm Keichbr 

eonfitutionsmdßig verlichene Expectanz eine eventuelle Bes 

lebnungs: Urkunde auf Oftfriesland von dem Kalfer, und 

nimmt nun den Ditel und das Wappen von Öflfrierland an. 
$. 2, — ĩäht der Fuͤrſt proteſtiren. 9.3. Der Erb⸗ 
prinz, Carl Edzard, verlobet ſich mit der Prinzeſſin, Sopbie 
Wilhelmine von Brandenburg Bayreutb. $. 4 Die 

Stände feßen 20000 Rthlr. zu einem Hochzeit s Beihent aus. 

$ 5. Die Bermählung wird in Berum vollgogen. $. 6. Der 
Türit läßt bei den lutheriſchen Gemeinen ein neues Geſang⸗ 

duch einführen. $. 7. zdh‘ ein Gutachten über Die projectirte 

x Bereinigung der beiden proteftantiichen xirchen ausarbeiten, 

$. 8. Verordnet Jubelfeſte wegen der Reformation und ber zu 

. Augsburg Übergebenen Confeſſion $ 9- Hieraus entfchet cin 

heftiger Streit, ob zerſt In Offriesland die lutheriſche oder 
teformirte Religion eingefübret iſt. $ 10. Einige lut heriſche 
Geiftlichen sreten zur reformirten Religion über. Dies vers 

anlaffet Streitfcpriften zwilchen reformirten und lutheriſchen 

Theologen. $ ı1. Römeling, eih Schwarmer, mird aus 
Ditfriesland verbannet. $ 12. Die durch die Wafferfutben 

 yerarmten reformierten Prediger erhalten reiche Untertügungen 

aus den Niederlanden. $.:3. Der Mangel am Theologen 
 yeranlaffet, dab Lanen und Handwerker zum Predigerdienfte 
gelangen. $. 14. Der Prediger Schueider flifter das Eſener 

Maiienbaus. . 15. Der Jürft Georg Albrecht ſtirbt. 

6. 16. Sein Character. $. 17. xurze WBiogeapbie feiner Ges 
»mablin, der verwitsiweten Fuͤrſtin Sophie Caroline. 

F. 1. 

1732 D \ifer Leopold Hatte ı 694 dem Churhauſe Branden⸗ 
FTIV Burg die Anwartſchaft auf Oſtfriesland verliehen. 

Dieſe Anmwartfchaft hatte durch Die nachher erfolgte 

Genehmigung der Churfürften die Reiche conftitutionge 

maͤßige Guͤltigkeit erlanget, und war 1706. und 

1715 von den Kaifern Joſeph und Carl VI. veftätie 

‚get und erneuert. Das gute Vernehmen, welches 

wiſchen dem Kinige Friedrich. Wilhelm I. von 

Preußen und dem Kaiſer Earl VI. berrfchte,und welches 

hoc) mehr durch den Grafen von Seckendorf defeftie 

get wurde, veranlaßte am 31. Sul. 1732 eine pere 

fönliche Zufammenfunft des Kaifers, der Kaiferin 
, nr und 
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und des Koͤniges zu Chlunig in Böhmen (p). „»Yu’ı732 

„dieſer Reiſe — ſchreibt Morgenſtern — faßte 
„Friedrich Wilhelm eine wahre Hochochtung gegen 
„iin Kalter wegen feiner Redlichkeit ſo wie gegen 
„die Kaiſerin Eliſabeth wegen ihrer Echerzhaftigfeit 
„eine große Verchrung; und nachdem eine Wedhiels 
„Heurath für zwei feiner Kinder mit ihrer Schweſter 
„Tochter und Sohne dabei vırabretet werten, mad). 
„te ihm die Kaiferin eine Ueberrafdiung mit einem . 
„goldenen Rauchtobacks, Kaſten, worin unter tem 
„Toback die eventuelle Belehnungs- Urkunde über 
„Oſtfriesland auf dem Boden lag.“ (q) Won diefer 
Zeit an entſchloß ſich der König zur mehreren Be: 
gründung der ihm Reichsconſtitutionsmaͤßig verfiches 
‚nen Erp:etanz den Titel und Das Wappen von Oft 
friestand anzunehmen, und ließ ſolches durch ein 
gleichlautendes Schreiben feinen Mitſtaͤnden befannt 
machen (r). Darin gab der König zu erfennen, 
daß er did) des Tırels und des Wappens in feiner 
‚andern Abſicht angemaßet habe, als nur dadurd) 

das ihm aus der bewilligten Anwartſchaft zuftehende 
Recht der künftigen Erbiolge gültig zu machen, und 
hegte daher die Hoffuung, Daß die Neichsftände Fein 
Bedenken tragen würden, ihm dieſen Titel zu 
geben (8). | 

$. 2 TE 

Auch ließ der König von Preußen in einens 
Schreiben vom 12. Auguft dem Fürften, Georg 
Albrecht eröfnen, daß er zur Manifeftirung und Be⸗ 
feſtigung der Fünftigen eventuellen aus der rechtlichen 
Se Gg 2 Expectanz 

(p) Pauli preußiſche Geſchichte. VIII. Th. p 245. 
(q) Morgenſtern über Feiedrich Wilhelm L p. 123. 
(r) Pauli e. 1. : 

(a) Europ. Zama. 333. Th-P. 574 
{ 
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1732Expectanz fließenden Erbfolge gut gefunden habe, 
den Titel und das Wappen von Dftfriesiand anzus 

‚nehmen, Er hoffte, daß der Fuͤrſt ſich ſolches ge. 
fallen laſſen wurde, weil gewöhnli ein Reichsſtand 
Titel und Wappen von dem $ande führte, worin ihm 
ein unftreitiges Succeffions- Recht zuffünde Der 
Fuͤrſt erwiederte unter dem 26. Auguft, daß er dieſe 
wichtige und ihm ganz unvermuthet vorgekommene 
Sache näher erwägen, und bis dahin feinem Haufe 
und Lande alle Befugfamfeit vorbehalten müßte. An 
den Kaifer fehrieb er unter dem 29. Oct. „ch bin 

aim Werk begriffen, über diefe große und wichtige 
»Sache mich zu faflen, und mid), was dabei vorzus 
„nehmen, zu determiniven, Daher bin ich, um mid) 
„bei meiner zu Gott zu boffenden Poftericät und vor 
„dem ganzen Reid) außer Verantwortung zu feßen, 
vorerſt genöthiger, Ew. Kaiſerl. Majeftät demuͤ⸗ 
»thigft zu erfuchen,, zum Nachtheil meines und mei« 

„nes fürftlichen SHaufes in dem erften und nachher 
„eonfirmirten gehnbrief von 1454 fundirten Kechtes 

„nichts zu verfügen, mir aud) von denen eftva vor⸗ 
„handenen Acten die nöthige Sinfpertion und Com» . 
„munlcation zu ertheilen, und indeffen mir zu er⸗ 

‚„lauben, daß ich mir ſowohl ratione praeteriti als 
„futuri ale mir und meinem fürftlichen Haufe come 
„petirende Gerechtſame refervire.“ Hierauf eröfnete 
er unter bem 10. Novemb. dem Könige, daß er 
wider den Gebrauch des Tirels und des Wappens 
von Oftfriesiand, mit Vorbehalt alles dem preußi- 
fchen Haufe fhuldigen Reſperts, feierlich proteftiren, 
und feinem Kegierhaufe alle Befugſamkeit vorbehal« 
ten müßte. Der Fürft brachte diefe feine Proteftation 

bei dem Kaifer, und bei den Reichs» und Kreisver⸗ 
ſammlungen an. Auch ließ fein Nachfolger, Carl 
Edzard, 1734 und 3738 diefen Proteſt 2 

s 

— 
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holen. Dagegen ließ ber König von Preußen fihıy3a - 
durch eproteftationen verwahrfamen (t). Und fo 
hatten denn die fürftlihen Widerfprüche nicht bie 

mindeſte. Würfung. Das preußifche Haus erhiele 
fih bei dem Befig der Führung des Titels und des 
Wappens von Hftfriesfand. Der Fürft hatte uͤbri⸗ 
gens die preußiſche Erpectanz an und für fi) nichte 
angegriffen, fondern feine Proteftatjon nur darin ge» 

. gründet, daß bei Abgang des oftfriefifchen männ« 
- lichen Stammes aud) die weibliche Sinie zur Suc- 
ceſſion gelangen fönne, Eine ‘Behauptung, die von 
dem Canzler Brenneifen zuerft auf das Tapet 96 
bracht (u), und die, wie foldyes in dem folgenden 
Bande näher entwicelt werben wird, durchaus une 

“ gegründet iſt. 

| $ 8% 
Des Fürften, Georg Aibrechts Gemahlin, war 

‘eine volle Schweſter des regierenden Markgrafen 
Georg Friedrich Carl von Brandenburg » Eulmbadh 
oder Bayreuth. Bei ihr hatte ſich feine Prinzeſſin 
Tochter, Sophia Wilhelmina einige Jahre an dem 
ofifriefifchen Hofe aufgehalten. Hier hatte fie der 
Erbpring, Earl Edzard, kennen gelernt, Meunzehn 
Jahre war fie ale, wie der Erbpring Earl Edzard 

feine Zuneigung zu ihr zu erkennen gab. Der Fürft, 
Seora Albrecht, fandte 1733 feinen Hofmarſchall 

von Wurmb im Anfang Julii nah Bayreuth ab, 
um bie Anwerbung bei dem Marfgrafen anzubringen. 
Sp gut nun glei Anfangs der Hofmarfchall in 
Bayreuth aufgenommen wurde, fo verzögerte fich 
doch nod) eine Zeitlang die machgefuchte väterliche. 
Zuftimmung, weil die Königin von Dännemarf, 

93 eine 
| (t) Baberd Staats Sanzellei. 74. Th. p. 402 - 423. 
(u) Sörenneifen. Tom. I, Lib, Il, p. 79% 
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1732Cine Schweiter des Mrrfgrafen, an einem Plan 
gearbeitet hatte, die Pringeffin mir dem Herzeg Eruſt 

Auguft von Sadyjen: Weimar zu vermählen (v). 
Es mußte daher noch erfi vie Antwort der Königin 
abgemartet werden. Sie fiel wegen Der naden Anver⸗ 

wandſchaft mit dem oftfriefrfch:n Regierhauſe guͤnſtig 
aus, und.nun wurde der Hofmarſchall mir der foͤrm⸗ 
lichen Zuftimmung des Markgrafen entlaffen. Kurz; 
vor feiner Abreife wurde er mit dem Orden de la 
Sincerit@ begnadiget. Mit eigner Hand hatte der - 

Markaraf ihm diefes Ordenszeichen umgehangen. 
“ Die Verlobung wurde am 25. Septemb, feierlich in 

Aurich vollzogen. Der Fürft verordnete nad) einem 
gedruckten: Kornular Worbitte und Danffagung _ 
von allen Canzeln, und traf zugleich Die Verfügung, 
daß von nun an die Pringeffin Braut in das Kirchen: 
gebet gleich nach dem Erbpring'n namentlid) einge 
ſchloſſen werden follte. Die di:sfälligen Reſcripte 
giengen in den Aemtern an die Beamten, und in den 

Staͤdten an die Magilträte. Mur in Enden wur⸗ 
den fie an die Beamte erlaffen, und diefe requirirten 
einen Notarlum, foldie dem Magiftrar einzurrichen. 
Der Magiftrat erwiederte, „daß, wenn die Motifi- 
„cotorien, dem Herfommen gemäß, an Bürger 
„meifter und Rich eri-ffen werden würden, man 

»alsdenn, ben Pflichten gemäß ‚das Benoͤthigte in 
unterthaͤnigkeit zu veranftalten, ſich nicht enebredyen 

„würde,“ — Und fo unterblieb in - Emden Bor 
bitte und Danffagung. In der Hofcapelle zu Aurich 
prebigte der Horprediger Bertram über Hofea II, 
19. und 20. Ich will mich mit dir verloben in 

| ' Ewig- 

(v) In dem folgenden Jahre vermählte diefer fich mit 
der zweiten Tochter des Martgrafen, Sophie 
Ghriftine Kouife, und wurde alfo ein Schwager 
des Erbprinzen Eaul Eozarde, 
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Ewigkeit, ich will mid, mit dir vertrauen in Ge.1732. 

rechtigkeit. Dieſe Prebige wurde auf fürftlichen 

Befehl abgedruckt. Die Motificationen von dieſer1733 

Verlobung wurden an den Koifer, an die Kaiferin, 
an die Könige von England, Dännemarf, Schwe⸗ 

den und Preußen, an bie Generalftaaten, an alle 
Epurfürften, und übrige verwandte deutſche fürfte 

fidye und gräfliche Höfe erlaffen. 93 folcher Be⸗ 
kanntmachungs · Schreiben wurden abgefantt, Nur 
war der Fürft Alerander Ferdinand von Thurn und 

Taflis übergangen, obgleich er mit des Marfgrafen 
von Brandenburg älteften Prinzelfin Tochter, Sophie 
Chriftine Louiſe, vermaͤhlet war, und alfo ein Schwa⸗ 
ger des Erbprinzen Carl Edzards wurde. Diefes 
raͤthſel laͤßt fich leicht entziffern. Die Fürflin von 
Thurn und Taffis war kurz vorher zur roͤmiſch » catho⸗ 
tischen Religion übergetreten, und hatte fich Dadurch 
mit ihrem Vater, dem Marfgrafen, fo fehr über« 
worfen, daß er auch ihre Briefe uneröfnet zuruͤck⸗ 

fandte, Wahrfcheintich wird aljo der Markgraf ein 
Motificatorium an das Thurn» und Taſſiſche Haus 
nicht haben erlauben wollenKw). | 

4 
In diefem und dem ganzen vorigen Jahrhundert 

hatte fein oftfriefifcher Landesherr das Gluͤck genoffen, 

feinen Sohn und Machfolger vermählet zu ſehen. 

Auf diefen in dem oftfriefifchen Regierbaufe telten ge» 

wordenen Fall machte der Fürft in bem Motifications- 

Schreiben die Stände aufmerffam, und foperte fie 
auf, bei diefer erfreufichen Begebenheit,, ihre Treue 

und $iebe zu dem fürftlichen Haufe durd) Ausſetzung 

einer anftändigen Beihuͤlfe an den Tag zu legen. 
4 Erſt 

(w) Kegierungs : Keten. 
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734 Erſt im Febr. des folgenden Jahres ſetzten die Staͤn⸗ 
de auf einem $andtage zu diefer Steuer durch Mehr⸗ 
heit der Stimmen 20000 Rthlr. aus. Zur Eine 
bebung diefer Gelder ordneten fie eine Kopfſchatzung 
an, weil der Landmann durd) die haufig eingewillig- 
ten Capital» Schagungen bisher fo hart herbeiges 
zogen war. Mad ber abgedrucften Tare mußten 
alle Eingefeflene ver Provinz, von dem immatricus 
lirten Adel an bis zum Taglöhner und Dienftboten 
herunter, ein feftgefegtes Quantum beitragen, Nur 

‚die fürftlichen Hofdediente, Prediger und Schul⸗ 
lehrer, fundtih Arme, Soldaten und Kinder unter 
13 Jahren blieben davon verfchone. Der Ueber⸗ 
fhuß aus diefer Kopffchagung und die aus Emden 
zu erwartende fechfte Quote follte zu den landſchaft⸗ 
lichen Ausgaben verwandt werden. Zugleich be 
fchloffen die. Stände, durch einen engern Ausfhuß 
dem Fürften und dem Erbprinzen perfönlic, ihren 
Gluͤckwunſch abzuftatten, und ihnen den Landtags⸗ 
Schluß in Abſicht des barzubringenden Opfers ihrer 
Treue und ihres Gehorfams zu eröfne. Nur 

‚ wünfchten fie von dem Canzler vorläufig von benz 
Eeremoniel belehret zu werben, wie die Deputation 

‚ bei der Audienz aufgenommen werben follte. Der 
Canzler ließ hierauf erwiedern, daß die Deputation 
von dem Hofmarfchall zur Audienz geführet werden 
follte. Die Wache würde heraustreten, und das 

“ Gewehr präfentiren. Auch follte der Tambour zwar 
Dabei ſtehen, indeffen nicht die Trommel rühren. 
Auf leßteres beftanden die Stände, weil es nad) 
ihrer Behauptung dem Herfommen gemäs war, Der 
Eanzler entkannte diefe Obſervanz, und beharrte auf 
feine vorige Erklärung. Der dritte Stand hielt ſich 
dadurch fo beleidiget, daß er das anzubietende Ges 
ſchenk wieder zurücknehmen wollte. Won den beiden 

übrigen 
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übrigen Ständen wurde er aber dahin uͤberſtimmt, 1734 

daß man es zwar bei dem einmal beliebten Geſchenk 
bewenden laſſen müßte, indeſſen nunmehr dem Fuͤr⸗ 

ſten ſchriftlich anzuzeigen ſey, was man mündlich 
vortragen wollen. Dies geſchah unter dem 

13. Febr. (x) Es war alſo von den gehorſamen 
Ständen eine Kopfſchatzung bewilliget, woraus dag 
Hochzeitgeſchenk von 20000 Rthlr. beftritten werden 
follte. Die Stadt Emden und die mehreften Glie⸗ 
der der Ritterſchaft, waren zu dieſem Sandtage nicht 
berufen, ohnerachtet fie nach der Kaiſerl. Reſolution 
vom 23. Aug. 1731 von den Landtagen fernerhin 
nicht ausgefchloffen werden durften. Dann war die 
Kopfihagung nachher von dem Fuͤrſten ſelbſt, niche 
aber von dem Abminiftrations- Collegio, der Wer 
foffung gemäs, ausgeſchrieben. Diefe und andere 
Umftände mehr, -veranlaften die Frau von Walbrun, 
Beſitzerin der Herrlichkeit Dornum, und den Free - 
herrn Earl Philipp von Ins und Kniphaufen für 

ſich, und als Bevollmächtigten der Häuptlinge von 
Goͤdens und Jennelt bei dem Adminiſtrationscollegio 
durch einen Notarium feierlich proteſtiren zu laſſen, 
und bei dem Reichshofrath auf eine Inhibition der 
DBeitreibung der Kopfftener anzutragen. Grabe 
diefen Bang ſchlug aud) die Stadt Emden ein (y). 
Die Inhibition fcheint zwar nicht erfannt zu feyn, 
weil die Kopfſchatzung ihren Fortgang behielt; ins 
deſſen gieng es damit fo fchläfrig zu, daß erft in dem 
Ausgang diefes Jahres 1734 obngefähr die Hälfte, 
und lange nachher der Neft an die fürftliche Obere - 

rentei abgeführet wurde (z., | 
| 895 | $. 5 

(x) Landfchaftl, Acten. | 
y) Diefe ritterfchaftlichen und embifchen Brotefatios | 

sien find befonders abgedruckt. 
(2) Sandfchaftliche und Kegierungs » Yicten. 
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von 1734 J 4.5 * 

Ueber die Ehepaeten wurde zwiſchen dem Bran⸗ 
denburg Bayreuthſchen und oſtfrieſiſchen Hofe lange 
conferiret Erſt am 22 May warden fie ausgefer⸗ 
tiget. Darnach ſetzte der Fuͤrſt zur Morgengabe 
2000 Rthl oder bis zur Auszahlung 200 Rthl. 
Zinfen aus. Der, Marfgraf gab zur Ausfteuer 
20000 ſraͤnkiſche Gulden over 166663 Rthlr. und 

der Fuͤrſt Georg Albrecht eben fo viel als ein Ge⸗ 
genvermächtnii ber. Dann wurden der jungen Fuͤr⸗ 
flin 2000 Rthlr. jaͤhrlich zu Hany und Epielgeldern 
zugelichert. Endlich wurde ihr zum Wittum jährud 
6oco Kehl:. verſprachen, darunter ſollen aber bie 
Zinſen von ten Ehe- und Wiverlagsgeldern mit be⸗ 
griffen ſern Auch füllte Cie, als Witwe, ein 
fübernes Tafelfer.is von wenigftens 6000 Rthlr. 
zwei Spann Kutfchpferde, zwei Klepper, das er= 
forderliche Brennholz, 1000 Fuder Torf, ı 2 Hirfche 
und ein» gewiſſe Quantität Heu und Haber haben, 
Wenn die Fürftin ohne Kinder v ıfterhen möchte, 
folleen die Dotalgelder. wieder an den Brandenour⸗ 
ach DBayıeuebifchen Hof zu uͤckſallen. Weg n des 
Wittums wurden «er Fuͤrſtin die Gefälle und, tie 
Nutzungen de? Amtes ferr angewicfen. Die even- 
tuelle Wirtumshuldigung wurde aber erft im Decbr. 
1742 durch ven Hofmarfchall von Langeln, von dem 
Drofien, Amtmann, Rentmrifter und fämmtlicyen 
G.richtsbedienten in $eer eingenommen, WVeoris 
gens wurde die Wermählung des E:bprinzen am 25° 
Hay auf dem Haufe Berum mit vieler Feierlichkeit 
vollzogen (a). oc 

$ 6. 
Seit dem Ausgang der Kaiferlihen Commiffion 

ober feit 1732 find Feine merkwürdige Begebenhei 
— ten 

(a) Regierungs⸗Acten. 
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sen vorgef llen. Ein Luͤckenbuͤſſer ſoll das geiſtliche 1734 
Fach, oder die Begebenheiten in Kirchenſachen ſeyn. 
Der Fuͤrſt Georg Albrecht, wear ein frommer und 
gortesfürch iger Here. Während feine Regierung 
richte:e er auf Neligion und geiftiih: Anortnung feis 
nie vorzüglichfte Aufmerffamteit. ı 73 1 veranftaltete. 
er fr sie lutheriſche Kirchen ein neues Geſanabuch, 
wozu er felbft die Öefänge ausgeſuch · hatte. Welche 
auperordentlihe Mühe er fich dabei gegcben, dies 
bewährer tie noch vorhandene zwifchen ihm und feis 

‚ nem Hofprediger Bertram darüber geführte Corre— 
ſpondenz. Nicht überall fand diefes neue ®:fang« 
bud) bei den Gemeinen Beifall. Einige fanden: bei 
dem Inhalt Anſtoß, andre fahen vie. Einführung 
des neuen Geſangbuchs für eine Schatzung an, zu 
welcher Ausgabe ſich nicht jedweder beq umen wolle; 
viele aber ließen fid) dus neue und warklich beffere 

Geſangbuch gerne gefallen. - Um. dieiv Strei:igtei« 
sen zu heben, verordnete der Fürft, daß das neue 
eingeführer und zugleich das alte beibehal'en werben 
follte. Verſchiedene Prediger, und beſonders vie 
Auricher, Denen diefe Weränderung nicht anftard,; 
ließen vous tem alien Gefangbuch grade folhe Ge- 
fänge abfingen. die nicht in das neue cufgenommen 
wıren, Dies bewog den Füriten endlich durchzu ⸗ 
greifen, und durch ein drobendes Reſcript ten Pre 
dig rin aufzugeben, ſolche Gefänge auszuwählen, die 
au) ın dem neuen Geſangbuch befindlih wuren. 
Diefe klaͤge Verfügung, hate die cute Folge, daß 
die ausgemerzte1 alten Gefänge nidıt ‘mehr abge 
fungen wurden, und vor und nah, wie die Exem⸗ 
pl re der alten Giefingbücher vergriffen waren, das 
neue Geſangbuch, woran fid) die Gemeinen allımä« 
fig. gewohnten, allg:mein eingeführet wurde (b). 

| | G. 7. 
£b) Regier. Acten. 



476 Zwey und dreißigſtes Buch. 

17303 §. 7. 
Einige Tuͤbingiſche Theologen arbeiteten an der 

Union der beiden proteftandifcy n Kirchen, der luthe⸗ 
rifchen and reformirten: — Die von dem Profeſſor 
Klemme 1719 berfersigte Schrift: Noͤchige Glau« 
benseinigfeit der proteftantifhen Kirchen fand das 
Cotpus Evangelicorum zu Rrgenfpurg der Sache 
fo angemefien, daß es daſſelbe nad.druden und 
on bie proteſtantiſchen Höfe verfenden ließ. Hier⸗ 
wider rührten fid) verfchi.dene Jucherifche Geiftlichen, 
und unter andern aud) der vormalige oftfriefiiche 
Oeneralfuperintendent, Damaliger hamburgiſche Pre⸗ 
diger, Doctor Heinfen, in feinem theologifchen Des 
denken über die projectirte Urionspuncte, nebft an⸗ 
gehaͤngtem calviniftifchen A. B. C. Der Fuͤrſt gab 
bi:rauf feinem Hofprediger und Conſiſtorialrath 
Meene auf, ihm fein Gutschten über diefe Sache 
zu ertheilen. Diefer arbeitete Die unter folgendem 
Titel in Jena gedructe Schrift aus: Theologifdyes 
Bedenken über den,näheren Entwurf von der Vera 
einigung der profeftirenden Kirchen, auf Befehl fel« 
ner Derrfchaft gefchrieben (c). Daß, der eifrigeund - 
orthodexe Hofprediger von den Grundiäg:n . feiner 
Kirche feinen Gran habe verliehren wollen. wird der 
Leſer ſchon v: rmuthen, und da die Ber: inigung bei« 
ber Kirchen befanntermaßen nicht zu ftande gefoms 
men; fo Fann id) mich hierauf nicht weiter — 

S. 8. 

Zum Gedaͤchtniß der ver 200 Jahren — 
genen Reformation Luthers, ließ der Fuͤrſt am 31 
Oct. 1717 und dem folgenden Tage i in allen luthe⸗ 

rifchen 

(e) Baumgartens Gefchichte der IHREN 
p- 1286 und Megierungsacten. 
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iiſchen Gemeinen ein Jubelfeſt ſeyern. Die feiler⸗1734 

lichen Eolennitäten in Aurich uͤbergehe ih. Ich 

bemerke nur, daß der Fuͤrſt mit feinem Hofſtaate 
von y Uhr des Morgens an bis gegen 2 Uhr des 
Nachmittags, und dann wieder von halb viere bis 

gegen fieben Uhr des Abends den Gottesdienft in 
der Krehe abgerdarter habe. . Sowohl die Zunge 
des Pedigers, als die Geduld des Fürften find zu 
bewundern (d).: Auch die am 25 Yun. 1530 auf 
dem allgemeinen Reichſtag zı Augfpurg von den 
evang-lifher Neichsftänden uͤbergebene Confeßion 
veranlaßte den Fuͤrſten in allen lurherifchen Kirchen 
dieſes tandes ein allgemeines Jubelfeſt auf den 25 

Sun, 17:0 anordnen. Diefes Feit wurde mis 
vielen in der gedruckten Verordnung vorgefchrieben 
nen Feierlichkeiten eröfner, und währte zwei Tage 
nad) einander. Auch mußte über die Augsburgi« 
ſche Eonieffion in allen Kirchen von May an, bis zu 

Michaeli geprediger werden. Dabei wurden die 
Prediger angewieſen, die Entwürfe einer jeden Pre⸗ 
digt dem fürftlichen Eonfiftorio einzufenden. Eo 
wurde es in dem gingen Sande, nur nicye in Emden 
gehalten. Der Mag ſtrat und die Vierziger unter» 
fagten ven andern lucherifchen Predigern, das Jubel⸗ 
feft in ihrer Kirche zu feiern. Wie fehr kann doch 
der Religionspaß den Menfchen zum Unfug verlei« 
ten! Mit gerechtem Unmillen hat der Fuͤrſt ſich über 
Diefe Renitenz wider feine Berorbnung ben dem 
Kaifer befonders beſchweret (e). a 

“ 
(d) Zunf 8 Theil p. 8o—Yı. Bei diefer Gelegenheit 

gab Funk fein erneuertes Gedaͤchtniß der Prediger 
in Aurich heraus. | 

" (6) Regier. Acten. 
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6 9. | 
Diefes Jubelfeſt veranlaßte die Aufwaͤrmung 

einer atenZänferei. Der Hofprediger Bertram f) 
batte ferne in Aurich gehaltene Jubelpredigt 1731 
abdrucken laffen,. und derfelben eine fummarifche 

' Erzählung der oftfriefifchen Reformatiensgefüichte 
angehaͤnget. Hierin füchte er wider Harkenroth 

zu beweiſen, daß die lutherifche und nicht die refore 
mirte Religion zuerft in Oftfriesland eingeführee 

fey. Dieſe feine Meinung enrwicelte er naher in 
einem 1732 ausgegebenen Tractat, unter dem Tis 

tel: Hiftorifcher Beweis, vaß Dftfriesiand zur Zeit 
der Reformation ſich zur evangelifch" lucherifchen und 

nicht zur reformuten Kirche gewendet habe - Ter 
emdifche Preriger Eduard Meiners ‚widerlegre ihn 
nachher in feiner 173% ans Licht gefretenen Ker- 
kelyke Geichiedeniffe von Ouffriesland: Hier 
wider rührte fih Bertram. Er ſchrieb: Erläuterte 
und versheidigre ofifriefifche Reformationsgeſchichte 
1738. Meiners faß wieder nicht ftille, und, gab 
gleich hierauf feine Befelligung en Verdediging 
vau Oftfreeslands. gereformeerde Hervorininge 
heraus, worin er. Schrirt vor Echriet Bertram ans 
griff, und ihn widerlegt. Bertram fand nicht ges 
rathen, hierauf zu antworten. Die legten Schrif—⸗ 

FI | ten 

+ (M) Johann Sriedrich Bertram war 1699 in Ulm ger 
boren, wurde 1728 Hofdiaconug und Mector zu 

Aurich, 1729 Hofprediger und Eonfiftorialrath. 
Erftarb 1748. Seine vielen Schriften findet man 
bei Joͤcher, Gunding und Reershemus. Er war 
allervingg ein gelebrier Mann, meil er aber fo viel 
ſchrieb, fo erlaubte er ſich nicht die Zeit, feine 
Schriften zu feilen. Er fehrieb, mie Heineceius 
ſich ausoräcket; currenti calamo, Via ad hift. litt. 
c. 2. $. 17. — 
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ten von beiden Seiten‘, find nicht ohne Galle ger, 
fchrieben, -und enchalten felbit perfonliche Aust 

“ fälle. So zanften ſich zwei gelehite Männer: über 
eine nichts relevirenve cache. Denn fo wenig der 
Staat, als die Kirche gewinnen oder verliehren et» 
was. dabei, ob die erſten ojtfriefifchen Neformatoren 

die Grundfäge von Calvin oder $ucher angenommen . 
haben. Und damals, und aud) lange nachher wie 
die Reformation in Dfifrlesland ihren Anfang 
nahm, fannte man nod) feine Scheidewand in der. 
neuen von der catholiſchen Religion abweichenden 
Kirche. — | 

$. : iO... 

Die orthodoren lutheriſchen — hatten 

734 

unter der Regierung Georg Albrechts den Werdruß, 
daß einige ihrer Glauoensgenoſſen zu der reformire 
ten Religion übertraren. So wurde- 1717 ein lu— 
therischer Kandidat, Johann Chriſtian Frauendorf 

‚aus. »Heißen feiner Kirche abtrünnig. und. wurde res 
formirt. Die Reformirten fcheinen ſich indeſſen we⸗ 
nig aus dieſem Proſelyten gemacht zu haben, weil 
fie ihn noch einige Jahre als Informator Herinmtreic ' 
ben ließen, und ihn endlich mie dem elenden Pfarr, 

dienſt auf Neſſerland .begünftigten (8), Aegidius 
Sindenberg ein, Danziger. war 1712 von dem Für 
ften zum Prediger in Woquard beſtellt. Hier ei» 
ferce er fo fehr für feine Religion, duß er fich gleich 
in. dem erjien. Jahre mie allen Reformissen in der 
Gegend überwarf. Er machte es zu arg, daher ver⸗ 
fegte ihn der Fürft von Woquard nach Buthforde. 
Hier Dachte er in der Stille feinen. vorigen Zaͤn 
keceien mit den Reformirten weiter nach. Er 
wog die Säge beider proteftantifchen Kirchen lange 
ie F | 9. gen 

. © Reersbemii reform. Pred. Denkmal p. 113. 
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Bya4gegen einander ab. Endlich erhielten bei ihm die 
Sehren der Reformirten das Vebergewicht. Zur An⸗ 
nahme der reformirten $ehrfäge fuchte er auch die 
Glieder feiner Gemeine zu überholen. Zu. dem 
Ende führte er in feiner Gemeine Oſterwalds (h) 
Latechismus ein., Das Eonfiftorium ließ ihn vore 
laden, und z0g ihn zur Verantwortung (i). Linden⸗ 
berg wollte nicht nachgeben, er vertheidigte viel⸗ 
mehr die von ihm in ſeiner Gemeine vorgetragenen 
Saͤtze. „Man hat — ſchreibt der Conſiſtorialrath 
„Meene — nicht unterlaſſen, dem Lindenberg vor 
„feiner Dimiffion privatim zuzureden, und geſucht, 
„von feinen irrigen Meinungen wieder abzubringenz 
„allein er hat ſich in den MWernunftfchlüffen, diefe 
„waren feine Waffen, dermaßen vertieft, daß erda 
„von nicht konnte los werden, noch mollte er dem 
‚„einfältigen Glaubensgehorfam Plag geben“ (k) 
Die Folge davon war, daß er: am 7 Aug. 1716 feie 
mes Dienftes entjeget wurde. In dem folgenden 
Jahre 1717 welches zugleich fein Sterbejahr war, 
ließ er in Emden druden: Lindenbergs Urfachen, 
warum er die lucherifche Lehre verlaffen. Dagegen 
ſchrieb der Conſiſtorialrach Meene: Friedſertige 

Unterſuchung wider Egidii Lindenbergs Irrbuch 
1723 (4. Ein anderer lutheriſcher Prediger in 

Riepe Anton Godfried Dreas hielt es ebenfalls mit 
den Keformirten, doch hielt er es der Klugheit ges 

miaͤs, feinen Glauben nicht öffentlic) zu verlautba« 
von, vielmept fuchte er ſich immer heraus zuwickeln, 

wenn 

(b) War ein reformirter Prtige in Neuchatell 
Gi) Reg. Acten. 

- (k) Meeneng friebliebende unterſuchun gen, Vorrebe 
p. 28. 

(l) Meinders Kerkel Gefch. T. 2. p. 487. Neeröheie. 
u. Prediger Denkmal p. 320 und 482 
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wenn er über einen unvorfidheigen Ausdruck zur Ne 1734 
de geftelle wurde. Erſt 1735 wie er als lutheri⸗ 
fher Prediger nad) Groningen berufen wurde, "gab 
er feine Meinung öffentlidy zu erkennen. 1739 
wurde er abgefeger. Hierauf fhrieber: Glaubens, · 
befenntniß von der beſondern Gnade "Gottes, ine 

gleichen von den Sacramenten, Taufe und Abend« 
mal. Ihm antwortete der Auricher Prediger (nach⸗ 
beriger Conſiſtorialrath) Andreas Arnold Goffel, 
und fchrieb: der evangelifch · lutheriſchen Kirche 
Glaubensbekenntniß von der allgemeinen Gnade, 
und befondern Gnadenwahl. Erit 1744 ließ Dres 
as —- er war nun veforntirter Prediger in Groͤnin⸗ 
gen — _ dagegen drucken: Onderzoek over den 
ke.kelyken Vrede tuschen de Proteflanten, en im 
het bezonder over het Gevoelen van de Algeımten« 
heit der Gnade Gods. Und Goffel ſuchte ihn in 
einer 1747 ausgegebenen Schrift, unter dem Titel: 
Goſſels richtige Mittelſtraße in der Gnadenlehre, 
mit einer hinlaͤnglichen Antwort auf Dreas neue 
Einwuͤrfe, zu widerlegen. Dreas Nachfolger in 
der Riepe, war ſein Bruder Peter Dreas. Dieſer 
trug öffentlich die. Lehrbegrifſe der Reformirten vor 
und vertheidigte fie... Weil er ſich niche weifen lafe 
fen. wollte, wurde er 1742 abgefeßet (m). 

8 11. 

In den vorigen Perioden haben wir ganze 
Schaaren Schwaͤrmer in Oſtfriesland angetroffen. 

Unter der Regierung des Fuͤrſten Georg Albrechts, 
iſt dieſe Prooinz davon verſchonet geblieben, man 

moͤchte denn etwa den ſo ſehr beruͤchtigten Chriſtian 

Ancon Roͤmeling dahin EM — war Schloß⸗ 
und 

m) Meersh. luth. Pred. Denfm. p. — 

Onfi. Geſch. / B. 5 
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373 iund Garniſonprediger zu Harburg. Seine ver⸗ 
ſchiedene Schriften, befonders die Zerſtoͤrung Baz 

bels von Mitternacht und Morgen zogen ihm erfl; 
vielen Verdruß, und Dann feine Entlaftung zu. Dars, 
um — fogteer — habe er feine Dinsiffton erhale 
ten, weil erdas Bild des Thieres in der lutheri⸗ 
ſchen Kirche oder die ſymboliſchen Bücher nicht anbe⸗ 
ten wollen. Don Harburg: gieng er nad) Bremen, 
fand dorten einige Anhänger, und wurde dann vers 
bannt. 1714 fam er nad) Oftfriesland. Er hielt 
fid) in Leer und in der herumliegenden Gegend auf, 
breitete feine $ehrfäße aus und maͤchte einige Profes; 
Inten. Hier fchrieb er feine Abhandlung von dem. 
Predigtamt und von der Xbfonderung, worin er 
die Morhwendigkeit des öffentlichen Lehramtes bes 
ftrite. Das, fürftliche Eonfiftortum gab ihm auf, 
feine gehrfüge zu widerrufen, oder das fand zuräus 
men. Hierauf fchrieb er: Antwort an das fuͤrſtl. 
oftfriefifche Conſiſtorium zu Aurich, betreffend etli⸗ 
che ans dem Tractat, nöthige Anmerfung vom Pres 
digtamt und Abfonderung, ertvahirte und ihm 
vorgele.te Säge, Diefe Schrift ließ der Fürft fos 
fort confissiren. Unterdeſſen batte das Konfiftos. 
rium ‚von den fheologifchen und juriftiichen Facul⸗ 
täten zu Frankfurt und Jenq ein Gutachten dariiber; 
eingeholet, was man nad) goͤttlichen und weltlichen 
Rechten mit diefem Wanne vornehmen müffe? Das 
Bedenken der Facultäten beider Akademien gieng 
dahin, daf der Fuͤrſt den Römeling, wenn er ſich 

- zu feiner der dreien in dem teutfchen Reich oppro⸗ 
birten Religionen befennen weilte, aus dem $ande 
verbannen koͤnne. Roͤmeling war aber fehon von’ 
felbft nad) Holland abgereifer, wie diefe Conſilia ein⸗ 
gingen. 1717 fand er ſich wieder in $eer ein. Der 
Fuͤrſt befahl ibn, binnen 6 Tagen das Land zu raͤu⸗ 

I men 
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men. Dieſem Befehl gelebte Roͤmeling und ver.1734 
lieg die Provinz (0. * Ra 

| - $ 12» | ; 

| Die Emolumenten der Prediger und der Schufe 
. ‚bediente in Emder und Gretmer Amt, beftanden 

in dem Ertrag der zu den Kirchen und Echulen gen 
börigen Ländereien, die fie entweder verpachteten, 
ober jelbft bearbeiten tießen. Da nach der eingebro⸗ 
chenen ſchweren Weinachtsfluth «717 das Sand unter 
Waſſer jtand, jo waren dieſe Leute von allen Einkuͤnften 
entbloͤßet. Eine Unterſtuͤtzung von den Eingefefles 

nen ihres, Eiprengels fiel von-feibit weg; weil auch 
dieſe verarmet waren. 1721 nahm ſich der Coͤtus in 
Emden diefer fo ſehr hülfsbedürftigen Geiſtlichen an— 
Es wurde eine Deputarion an die in Appingadam 
verſammlete Synode von Groningen und- den Um: 
‚landen gefandt. Diefe follte die Synode um eine '. 
Beyhuͤlfe anſprechen, und fie zugleich erſuchen, den 
Nothſtand der Prediger und Schullehrer den uͤbrt 
gen niederlaͤndiſchen Synoden und Claſſen vorzu⸗ 
tragen, und fie zu aͤhnlichen Beitraͤgen zu ermuns 
tern. Diefes harte die befte Würkung.- Es ging 
vor und nad). befonders aus Holland, Friesland und 
‚Gröningen ſmehr Geld ein, wieder Coͤtus erwan 
set hatte. Diefe Gelder wurden unrer die Nothlei⸗ 
denden Prediger und Schulbedienten nach Verhaͤlt 
niß ihrer verſchiedenen Lagen vertheilet; ſo daß ſie 
un den nothduͤrftigen Unterhalt hatten. Auch die 
Armen in Emden hatten ſich nach der Waſſerfluth 
ſo ſehr vermehret, daß die Diacen ſich nicht mehr im 

F ee er Stande 
() Reg. Acten. Walchs Einleit. ih bie Relig Streit, 
XI. Shell p. 784.26 Kaumgartens Gefchichte dee 

Relig. Part. p- 1095. Meinders T.L pP: 480: } 
a ua 

erlie I u. dm 4} 



484 Zwey und dreißigſtes Buch. 

3734Stande befanden, die Armen zu unterftüßen ‚weil 

beinahe die ganze Caſſe gefprengt war. Dies ver» 

anlaßte den Kirchenrath in Emden einige Prediger 

und Elterlinge nach den Miederlanden zu fenden, 

um zu collectiren. Sie kamen mit vielen taufend 

Gulden in Emden zurüd, Die milden Gaben wa⸗ 

ven fo reichlich ausgefallen, daß: Die Caſſe wieder im 

‚Stande blieb, und für die Armuth hinlaͤnglich ges 

forget werden fonnte, Dus deedt — ſchreibt Meis 

nerd — de Dochter, de kerke van Nederlandt, 

an hare Moeder, de Oostvriesche Kezke ene over- 

vloedige Vergeldinge, ‚dat deeze noit zal.of moet 

vergeten; maar met schuldige Danckbaarheit ver- 

pligt iste rkennen (0). Daß es aud) in Dftfries- 

fand felbft nicht an mitleidigen Herzen nad) fo vier 

len Sandescalamitäten ermangelt habe, dafür leiften | 

die milden Gaben, die für die Salzburger Emigran⸗ 

ten geſammlet find, die Gewähr. Co find 3789 

Kehle. 62 Kreuzer 1733 gefammlet, und von dem 

Fuͤrſten zuder in Regensburg von dem evangelifchen 

Eorpus errichteten Emigrantencaffe abgeſandt (p), 

Se & Vena 

Nach den Waſſerfluthen waren viel Eltern nicht 

vermögend, ihre Kinder, wegen der mit der afas 

demiſchen Laufbahn verknuͤpften Koſten, der Theolo« 

gie zu weihen. Verſchiedene Prediger in Emder⸗ 

und Gretmer Amt, denen der Lebensunterhalt man« 

gelte, verließen ihre Gemeinen, und fuchten anders 

mwärts Beförderungen. Es fehlte daher bald an 

Eandidaten und Predigern, die.erledigten Stellen 

zu befegen. Dies bewog den Emder Coͤtus, den 

Schluß zu faſſen, auch unſtudirte Perſonen zu dem 
J — — Pre⸗ 

(0) Meiners T. 2. p.490 - 506. 

£p) Regier. Acten. 
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Predigtamte zuzulaſſen. Doc) machte; der Cörusırzg 
dabei folgende Einfchränfung. Mur unſtudirten 
Leuten follte in dem äußerften Nothfalle, wenn die 
Gemeine feinen jtudirten Lehrer erhalten fonnte, das 
Predigtamtänvertrauet werden. Diefe folltendann 
von dem Coͤtus geprüfet werden, und von ihrem 
guten Wandel Zeugniffe beibringen (q). Freilich 
iſt die von dem Coͤtus gefaßte Reſolutlon nach den 
damaligen Umſtaͤnden, und da man fo oft aus des 
Noth eine Tugend machen muß, wohl nicht zu 
tadeln; daß man aber noc) lange nachher und felbft 
zu unfern Tagen. Layen zu dem Predigtamt in res 
formirten Gemeinen zugelaffen hat, bleibe immer 
anitößig. Mit Prebigerfohnen und Echulmeiftern 
laͤßt fih nun .freilich wohl durch. die Finger feben; 
aber Bäder, Böttcher und Soldaten, die wir alle 
in Mänteln und Kragen gekannt haben, follten doch 
billig von den Kanzeln bleiben. Sicher wird ein 
Ausländer bei einer ſolchen ihm \ngewöhnlichen 
Scene ftaunen und mit dem Dichter rufen : 

. Coneurrite omnes Augures, Haruspiees, 

Portentum inufitatum eonflatum el recens, 

Nam Mulos qui fricabat Paftor eft factus. 

ge 14. 
Noch muß ich eines berühmten Mannes ge- 

benfen, des Predigers Ehriftian Wilhelm Schnei« 
der in Efens. Diefer war 1678 in Thüringen ger 

bopren. Er fiudierte in Halle die Medicin und 
Theologie, wurde Informator in Rom beiden Kins - 
dern eines Proteftanten, durchreifte mit ihnen Ita⸗ 

lien und Teutfchland, und fam nad) Halle zuruͤck. 
J 253 .- 1709 

—E Meiners p. 507. 



486 3wey und dreißigſtes Buch. | 

37341709 wurde er als Prediger nach Tefchen berufen; 
der Kaifer verjagte ibm aber, weil er ein Auslän« 
der war, die Beilätigung. 1711 vertraute ihm der 
Fürft, auf Empfehlung des Profeffors Franke in 
Halle, das Predigtams in Eiens an. Hier ſtarb 
er 1725. Die Größe, die Weitläuftigfeir und der 
Reichthum des weltberuhmten Waiſenhauſes in Halle, 
gruͤndet ſich bekanntermaßen blos auf die milden Gas 
ben, die der Stifter, der Profeffor Franke, zufam« 
men brachte. Kaum war Edhneider in Efens, ſo 
faßte er den fühnen Gedanfen, derten eine aͤhnliche 
Anſtalt ganz in dem Geſchmack des hällifchen Wais 
fenhanfes, nur nicht von einem fo weiten Umfang, 

zu errichten. Schon hatte er einen großen wuͤſte 
gelegenen Platz angekaufet, wie er noch feinen Pfens 

nig zu dem Gebäude hatte. 1712 hatte er durch 
fleine Beiträge obngefehr 300 Gulden zuſammen⸗ 
gebracht, und der Fuͤrſt machte ihm ein Geſchenk 
von 100000 Ziegelfteinen von einem abgebrocyenen 
alten Gebäude der Feftung Leerort (r). Nun kaufte 
er einige Materialien an, und legte 1713 den erften 
Stein, Die milden Gaben, die ihm während des 
Dates zufloffen, ſetzten ihn inden Stand, die Arbeit 
fortzufeßen und zu vollenden. Dies iftder Urfprung 

„des Waifenhaufes, welches das Städtgen Efens fo 
fehr verfchönert, und fo vielen Vortheil gewaͤhret hat. 
Wie er alle Widerwärtigfeiten überftanden hatte, ließ 

! | | er 

(r) Diefes alte Eaftel, welches die Hamburger noch 
erpbauet hatten, und ohngeſehr 300 Jahre geflan- _ 

den hatte, ließ der Fuͤrſt 1712 abbrechen. Funk 
8 Theilp. 59 Der Zürft legatirte nachher in ſei⸗ 
nem Teflamente 9. 16 Ror. 1719 und in feiner 
Nachverordnung v. 3. Yan. 1734 dem Walfenhaufe 
1000 und 4co Rihlr. fo demſelben auch ausgezah⸗ 

tet fand, Reg. Acten. 
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er abdrucken: Segens.Fußftapfen der lebenden und 734 
waltenden Guͤte Gottes, zu Eſens angemerket, ſo 
wohl bei dem Bau des Waiſenhauſes daſelbſt, als 
‚auch Verpflegung etlicher armen Kinder darin, und 
zur Staͤrkung des Glaubens ‚und Befchämung des 
—— aufgeſeht von Schneider 

$.,. 15, 

‚Der Fuͤrſt Georg Albrecht, wurde im Heebn 
1708 und in dem. Frühjahr 1709 mit einem fang 
‚anhaltenden Quartanfieder befallen. Bei dem Ge 
"brauch des Schwalbacher Brunnens 1711 grif ihn 
ein bigiges Sieber fo fehr an, daß man für fein Le— 
ben aͤußerſt bekuͤmmert war. Viele Jahre nachher 
genoß er eine dauerhafte Geſundheit. Die 1721 

ausgebrochenen Landesunruhen zog er ſich aber ſo 
zu Herzen, daß feine Conſtitution ſichtbar geſchwä- 

het wurde. Auf Anrathen der Aerzte reiſte er 
1728mach dem Carlsbade. Dies Bad hatte die 
beſte Würfung: Aeußerſt matt trat er die Reiſe an, 
und wiederhergeſtellet kam er in Oſtfriesland zuruͤck. 
Aber ſeine Krankheit war nicht aus dem Grunde ge⸗ 
hoben. Die vorige Schwaͤche kehrte zuruͤck. Er 

entſchloß ſich nochmals 730 das Carlsbad zu gebrau⸗ 
ſchen. Mur wenige Monate nach ſeiner Zuruͤckkunſt 
wuͤrkte dieſes Bad auf feine Geſundheit Podagri⸗ 
ſche chiragriſche und ſpasmodiſche Zufaͤlle ſtellten 
ſich öfters ein, und ſchwaͤchten ſeinen ohnehin nicht 
mehr feſten Körper. Nach dem Gebrauch des Sel⸗ 

"zer unnens 1733 fand: er fich. zwar auf einige. 

Mog ete etwas geſtaͤrket, indeſſen ſchwanden die 
956 4 Kraͤfte 

(s) Aus Sähnelders Predigten vom Beſtreben nach 
den beffen Gaben, als Glaube, Liebeund Hoffnung, 

Aurich 1733 Vorrede pP. 3236 und Keersp. luth. 

Pred. Deulm p. 430. 
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4KRräfte-hald nachher immer mehr dahin.“ Kramp⸗ 
figte Zufälle, Herzklopfen, Ohnmachten ftellten ſich 
öfters ein. Am ıo April 1734 wurde er aufeinmal 
mit Sähmung der Zunge und Verziehung ves Mun⸗ 
bes, als fihern Vorboten eines Scylagfluffes be= 
fallen. - Sn den lezten Tagen feines Lebens hielt 

er ſich zu Berum auf ct). Der Fürft fühlte felbft 
das Ende feines Lebens herannahen. Daher eilte 
er fo fehr, daR das Beilager des Erbpringen am 25 

: May volljogenmwurde. Diefen beglüdten Tag hatte 
er alfo nod) erlebe. Am 16 April verordnere er, 
daß der Erbprinz, der nunmehr 18 Jahre erreichet _ 
hatte, nach feinem Abfterben ungefaumt die Regie— 
rung antrefen und von dem Kaifer veniam aetatis 
nachſuchen ſollte. Am 3 Yun. machte er: ein Eos 
Dicill, worin er das om ı5 Nov. 1719 bereits errich- 
tete Teftament (u) beftätigte, und fügte nod) unter 
andern binzu: „Es foll unfer Sarg auf eben die 

„Art. wie der von Unſers in Gott ruhenden Gemar 
„lin gemwefen ift, gemachet, auch neben Derfelben 
„dergeftalt, daß fie ung zur rechten Hand zu ſtehen 
„kommt, gefeßet werben. — Bei unſerm Leichen⸗ 
„begaͤngniß ſoll die Proceſſion fo ſeyn, wie bei Un« 
„ſerer wohlſeligen Frau Gemalin Leichenbegaͤng⸗ 
„niß, und ſollen bei Abführung ber Leiche vom u 
„Schloß die Kanonen vom Wall dreimal gelöfer, 

„und - 

(?) Gedruckte Pirfonalien des Fuͤrſten Georg Albrechts. 
(u) Es gehet vorzüglich auf die kuͤnftige Erbfolge, 
wenn er mehrere Kinder nachlaffen follte, oder 
menn er ohne männliche Erben verfterben und die 
Megierung auf feinen Bruder Auguft Funo verfak 

lenſſollte. Da dieſe Fälle nicht eingetrerea, und Die 
übrigen Materialien von feinem Yelang find; fo 
* ich es für unndıhig das Teſtament zu extra- 

ren. 
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„und: von der Garniſon Salve gegeben werden. — 
¶Der Leichentext foll ſeyn, Pſalm XVII. 15. Ichl 7 
„aber will ſchauen dein Antlig in Gerechtigkeit: Ich 
„will fatt werden, wenn ich erwache nach deinem 
„Bilde. Es foll auch in der Leichenpredigt von vies 
»lem Lobe abftrahiret werden, nur daß zum Preife 
„des göttlichen Mamens verfichert werde, daß Als 
„leine in dem Blute des gefreuzigten Heilandes, 
„Wir Heil und Gnade geſuchet, auch aus unendlis 
„cher Erbarmung gefunden haben. Wir ermaß« 
gnen aud) unfern dieben Sohn und Erbfolger in der 
„Sache unferer Stade Emden in dem bisherigen 

- „tramite förtzugehen, und fid) durch feine üble und 
"nicht wohl unterrichtete Rathgeber zu einem ver 
„derblichen Vergleich verführen zu laffen« (v). Am 
9 Jun. fuhr der Fürft von Berum nad) Sandhorſt 
ab. Hier gab er zwei Tage nachher am ı2ten Yun. 
des Morgens zwifchen fünf und fechs Uhr feinen 
Geift auf(w). So ftarb diefer gute dürft nah 
einer beinahe a6jährigen Regierung, wie er grade 

den lezten Tag feines 44jährigen Alters erreichet 
hatte. Am 22⸗Septbr wurde die Leiche mit vie⸗ 
len IR beigefeget (x). 

$. 10. 

"Georg Albrecht war ein gr — ſtarker, wohlge⸗ 
Sauter, ſchoͤner Herr. Dies bewähren alle alte 
$eute die ihn "gekannt haben , und !diefes Zeugniß 
wird durch das Driginalportrait befeftige: Der 
Sefer ſchaue nur das von Fritſch 1720 geſtochene und . 

| 2 — vor 
F v Kegier. Acten. 

cevw) Perſonalien und Bertrams Regententafel. 
(2) Ravinga p. 163 Die Begraͤbnißmcdaille füge: 

‚die Umſchrift: non Stans morior; 
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3734vor Brenneiſens Geſchichte befind iche und dem Ori⸗ 
ginalgemaͤlde aͤhnliche Kupfer an, ſo wird er ſich 
ſchon davon überzeugen, Kin fräteres von dem 
fürftlichen Hoſmahler Eyben 1725 gezeichnetes und . 
geſtochenes Kupfer druͤckt ſchon mehreren Tiefſinn 
in den Zuͤgen aus, und die Farbe des Geſichts auf 
einem ohngefehr zu der Zeit gemalten Portrait iſt 
ſehr blaß. Damals hatten ſchon die Landesunruhen, 
die er ſich ſo ſehr zu Herzen zog, auf ſeinen Koͤrper 
gewuͤrket, und Farbe und Züge geaͤnder. Mit 
feinem wohlgebauten Korper ftanden. feine See⸗ 
benfräfte in Berhältniß, Ein damals lebender Ges 
dehrter ſchildert ihn fo: „Raum fagte man ihm in 
„ber eriten Jugend die. Gefege vor, nadı welchen 

sfih der Wis in Erfindung einer Wahrheit, ber 
„Verſtand in ihrer Beurtheilung, die Vernunft in 
„ihrer Prüfung, und die Weisheit in ihrer Ver⸗ 
„knuͤpſung mit andern Wahrheiten nad) der Be— 
o„ſchaffenheit der vorausgefeßten Abfiche zu richten 
ypfleget: als er folche fogleid) begriff. — Er befaß 
„die Kenntniß vieler Sprachen, fo, daß er einejede, 
„welche er verftand, auch veden fonnte: und jedes⸗ 
„nal, wenn er eine redete, hätte man geglaubet, er 
„wäre auch in dem Sande derfelben gebohren. Er 
„kannte Die Macht der deutſchen Heldenſprache. 
Cr druͤckte die franzöfifche in ihrer Annehmlichkeit 
„aus, die welfche in ihrer Süffigfeit, und die Spras 
sche der Gelehrten in ihrer volligen Majeftät. In 
„alen diefen Sprachen mußte er'eine gewaltige Bes‘ 
„redſamkeit aufdas mächtigfte einzufleiden, Wen 
„ihn die Wohlfarth feines Landes zum Redner machte: 
„ſo ſahe man den Witz der Griechen und die Kunſt 
„der Roͤmer wieder in ihm erwachen, und beides in 

| „dem Bilde eines teutfchen Surften vereint. — 
„Er hat in dem großen Buche dev Weltweisheit be, 

„ftändig 



WBierter Abſchnitt. 491 
»fländig- geforſchet, und durch dieſe unermuͤdete 
„Bemuͤhung iſt er nicht ſo wohl ein vortreflicher 
„Kenner der mathematiſchen Wiſſenſchaften, als der 
Zunſchaͤtzbaren Staatsiehre geworden“ (y). Von 

“Ber moraliſchen Seite betrachtet, war Georg Als 
brecht ein Gottesfürchtiger, frommer und tugendhaf⸗ 
ter Hert. Als Prinz war er.an dem andächtigen 
Hofe feines Vaters erzogen. Von dem ftrengen 
Orthodoxen, dem Conſiſtorialrath Meene, hatte er 
den Unterricht genoffen. Dieſen ihm in der jugend 

734 

eingeprägten Grundfägen, . blieb er auch fters als. 
Regent getreu. Gottesfurcht, Religion und Orthos 
borie ließ ernie aus feinem Gefichtsfreis, Er ver 
faumte feine Kirche und vernachläffigte nie feine 
Privatandacht. Taͤglich las er felbft feiner Gema- 
lin laus Friſchens neu Flingender Harfe Davids eis 
nen Pfalm vor (2). Die heilige Schrift überhaupt 
war, fo fehr er fich fonften auch mie wiflenfchaftli« 
chen Büchern befchäftigte, feine Webfte Sectüre, Laß 
das Buch diefes Gefeges nicht von deinem Munde 

kommen, fondern betrachte es Tag und Nacht, dies 
| = Ä | | war 

6) Das Bild eines vollkommnen Negenten in der 
Perſon des Fürften Georg Albrecht in einer den, 
24 Jul, 1734 in ver deutfchen Gefellfchaft zu Jena ges 

haltenen Lob» und Trauerrede verehret von Georg 
Ludwig Herzog. — Diefer frühzeitig gelehrte 
Manu war 1712 in Nurich gebohren. Eıft 2a 
Jahr war er alt, wie er Adjunct der philofophis 

+ fehen. Saculeät im Jena wurde, und 25 Jahre, wie 
er Proftſſor der Weltweisheit und Rechtsgelahrtheit 

wurde. Er war es, der den Grund zu der lateini⸗ 
ſchen Geſellſchaft in Jena legte, Er ſtarb 1737 

erſt 25 Jahr alt. Tiaden gelchrted Oſtfriesl. 3 Theil 
'P. 263 et feq. | j 

‚ „62 Loldeweys Leichenrede auf die Fürftin Chriſtlane 
ouiſe. p. 43. i 
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1734war eine Grundregel, die er ſich vorgenommen hatte 
und ſtets beſolgte. Auf die ſymboliſchen Buͤcher, 
beſonders die Augsburgiſche Confeſſion hielt er bes 
fonders. Kinigemal hat er fie wörtlich durd)geles 
fen (a), Wie fehr ihm der Glaube feiner Kirche 
an dem Herzen lag, gehet aud) fihon aus dem Te» 
ſtament vom 15 Nov. 1719 hervor. «Hierin hatte 
er verordnet, daß fein Nachfolger bei der wahren 
evangelifchen Reli ion und der unveränderten Nugs« 

+ burgifiben Eo: feffion beftändig verbleiben, und dahin 
ſehen follte, daß diefe Religion in dem Fuͤrſtenthum 
conſerviret, und wahre Gortesfurdt ausgebreitet 
und fortgepflanzet werde. Dabei ermahnte et zu⸗ 
gleich den Erbprinzen und alle ſeine etwanige kuͤnf⸗ 
tige Kinder. ſich der Vermaͤhlung mit einer Parthey 
ungleicher Meligion gänzlich zu enthalten (b). Bei 
diefen feinen Gefinnungen und frommen Wandel hielt 
er fich überzeugt, daß er in ein befferes Leben über - 
gehen, und jenfeits des Grabes den Lohn feiner Ara 
beiten, feiner Gottesfurdye und feiner Tugenden ein« 
ärndten würde. Daher verordnete er am 3 Sun. 
ausdrücklich, daß den Gemeinen in den $eichenpre« 
digten verfühere werden follte, daß er zum Preife des 
göttlichen Namens Heil und Gnade geſuchet, und 
aus unentficher Erbarmung gefunden habe, Doc 
mußte diefer gute Fürft noch auf feinem Kranken⸗ 
Lager einen hartın Kampf beftehen. _ Statt Dehlin 
feine Wunden zu gießen, marterte din unbefonnener 
Arzt ihn mie Geriffensbiffen. Ich will den Pe« 
Danten ſelbſt reden laſſen: „Auf Befragen des Fuͤr⸗ 

ſten, wie es mit ihm ſtuͤnde? ſagte ich: die Ba⸗ 
otaille iſt verlohren, und iſts nichts uͤbrig, als eine 

»glor⸗ 

(a) Berfonalien Georg: Albr. 
(b) Aus dem in dem eg. —— vorhandenen De⸗ 

ſtamente. 
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„glorreiche und honette Retirade. Auf Befragen, 1734 
was ich darunter verſtehe? antwortete ich? die fünf 

„Hallen Salomonis, und quinque vulnera Chriſti, 
„uhren die beiten Oerter zur Retirade. Hierauf 

„fagte ver Fuͤrſt, ich fühle die Wunden, und.es ward 

„unfer-medicinifcher Discours in einen Beichtſtuhl vera 
wandelt. Bald nahm ich meine Netirade ın die. 
„Untityganıbre, und fagte zu dem Hofprediger (Ders 

„tram), es ift Zeit zu mahlen, da genug Wafler 
„vorhanden iſt. Diefer gieng hinein, und foll fcharf 

„geredet haben, — Den felgenden Morgen ließ 
oder Fürft den Erbprinzen, fanımt Ders Gemahlin 
„kommen, ‚und fagte: ich gehe den Weg aller Welt, 

„Mieine lieben Kinder wiſſen leider und haben es ges 

ſehen, wie id) bisher einen fündlichen und anftößie 

„gen Wandel geführer. Wie nehmen an meinem 

„Elend ein Erempel, und führen einen. beffern Wan⸗ 
„del. Sch ſtehe nun in Zweifel, ob ich Gnade bei 

„Gott finden werde. Thränen flojfen etliche. Tage. 
„Endlich Eiärte fidy unter dem evangelifhen Zufpruch 

„bes Generals Superintenbenten (Lindhammer) Der 

„Himmel auf. Dozmwifchen fam die Hofraifon, de$ 
„der Fuͤrſt niche in Berum, fondern in Sandhorſt 

„fterben ſollte (c). Wir reifeten den 9. Jun. nach 

»Sandhorft, kurz vor diefem Abzug aus Berum 
Fkam die Fürftin aus Oldenburg. zuruͤck (d), weil 
„fie mit virlem Vergnügen abgerufen war; benn 

o»dber Fürft wollte nicht eher vemmunieiren, bis 
ser feiner Gemahlin Abbitte gethan. Da mar 

„Freude, daß fie mit ſolcher ungewohnten Liebe 

„empfangen war, und Traurigkeit wegen. ber Schei« 
| ee „dung, 

dl) Welche Hofratfon mag dies geweſen ſeyn? 
(d) Sie hatte ihre Schmwiezerin, die Marfgräfin von 

Brandenburg, die ‚der Bermählung ihrer Tochrer 

beigewohnet hatte, bis dahm zuruͤckgeleitet. 
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#734,dung, Den rr; Yun. früh um drei Uhr wur⸗ 
o»de es rechter Ernſt zum Scheiden, darıım licßen 
„Ihro Durchlaucht alle hohe und niedrige Bediente 
„in das Zimmer kommen, und ſagten: Ihr, meine 
„lieben Bedienten, vergebet mir um Chriffi willen, 
der mir vergeben Hat, daß ich eud) mit meinem 
„ſuͤndlichen Wandel fo geärgerf habe, -. Da man an« 
„fangs nach Hofmanier das freie Bekenntniß ver« 
„hüten wollte, fagten Ihro Durchlaucht: Sie häte 
„ten Öffentlich gefündiget, fo müßten fie aud) Sffents 
„lic, befennen und abbitten. Dem VBernehmen nach 
» wird und foll die Abfündigung auf alten Canzeln fo 
»abgeſaſſet feyn, daß Jedermann des FZürften Buß⸗ 
»Proceß begreifen, und es auf deffen befondere Um⸗ 
„ſtaͤnde ſtillſchweigend deuten Fönne (e), wiewohl es 
„nichts heimliches iſt, weil-deren Umftände gar zu 

„deutlich geworden find.“ (fd) Aus diefer Nachriche 
erhellet denn, ‘daß zmwifchen dem Fürften und der 
Fürftin Kaltſinn geherrſchet habe; auch gehet daraus 
nicht undeutlich hervor, daß auch ſelbſt der Erbprinz 
und die Hofbediente an dem Betragen des Fuͤrſten 
Anſtoß gefunden haben. Die Veranlaſſung dazu gab 
ein gewiſſes pohlniſches Fraͤulein, Luckoneky. Dieſe 
war Hofdame oder Cammerſraͤulein bei der Furftin, 
Ihre reizende Geftale, ihr gefälliges und einnehmers 
des Wefen, hatte den Fürften fo eingenommen ; daß 
er ſich ganz von ihr lenken ließ. Was fie wollte, 

geſchah, und was jie anortnete, wurde ausgeführer, 
Das Mißvergnügen der Fuͤrſtin, der Unwille des 

/ j | Erb⸗ 
E) So wenig In der gedruckten Abkuͤndigung, als 

in den Perſonalien iſt etwas erwaͤhnt, welches auf 
die entfernteſte Art irgend einen widrigen Eindruck 
— ben fittlichen Charalter des Fuͤrſten machen 

kann. 
Supplemente der auserleſenen Materie zum Bau 

des Reiches Gottes. 1. Samml. p. 116. et feq. 
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Erbprinzen, das Achſelzucken des Hoſpredigers, dien 
Einreden des Canzlers, und die Unzufriedenheit 
ſaͤmmilicher Hofbedienten aͤnderten nie die Geſinnung 
des Fuͤrſten. Vielleicht wird der Leſer bier: eine 

Maintenon Pompadour oder Barry vermuthen. 

Denn irrt er ſich. Der Fuͤrſt hat auf ſeinem Kranken 

734 

lager betheuert, daß er, — dies waren ſeine Aus⸗ 
druͤcke — blos mit den Augen geſuͤndiget habe.(g). 
Und dem Bekenntniß dieſes gewiſſenhaften Fuͤrſten, 
beſonders in dieſer feiner kritiſchen tage, kann man 
denn doch wohl ſicher trauen. Dies war -denn-der 

Buß⸗Preceß, woruͤber ber vorbemeldete Arzt ſo 
vielen raͤrm gemacht hat. Daß die Luckonsky wohl 
viele Cabalen wird angezettelt haben, iſt wohl nicht 
zu zweiſeln. Dieſes hat der auf ſeinem Kranken⸗ 
bette eingeſehen. Er harte ſeinen Fehler bereuet, und. 
die, welche er dadurch beleidiget hatte, um Ver⸗ 
gebung gebeten, und ſo ſtarb er verſoͤhnt mit ſeiner 

— — — Gemah ⸗ 

; (8) Aus der Relation einer damals am Hofe lebenden 
Perfon. Fraͤulein Luckonsty war 1733. mit dem 
fürftischen Capitain, Hans Melchior von Seidliz, 
verheurathet. Im April 1733 ernannte ihn der 
Fürft zum Major. Im März 1734 wurde er Drofl - 
in Eſens, mit Beibebaltung der Majorsſtelle über 
fämmtliche fürflliche Truppen. Diefes wurde dem 
Erbprinzen als Oberſten und Chef der ganzen fürfts 
lichen Miliz durch ein beſouderes Nefcript befannt 

-gemacht, mir. der Anweiſung, ſich darnach gebuͤh⸗ 
rend zu richten. Einige Tage nach dem Abſterben 
George Abrechts, ließ der Kürft Carl Edzard der 
Luckonsky die fuͤrſtlichen Portraits abfodern, und 
befahl, daß fie und ihr Gemahl, der Major! von 
Seidliz, den fürfllichen Hof und feine Gegenwart 
meiden follten. Einige Monate nachher erhielt 
Seidliz aid Droft und Major einen, jevoch ehren 

vollen, Abſchied, morauf er und fine Gemaplin 
dieſe Provinz verließen. 
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1734Gemahlin, und allen denen, die durch fein Betragen 
Anſtoß genommen hatten. Dieſe gar zu große Nach—⸗ 
giebigkeit gegen die Luckonsky, ift denn auch der ein. 
‚zigfte Fehler, den man dem Fürften zur Saft gelege 
bat. Er war In der That ein frommer, tugendfamer 
Herr. Mie Recht fagte ber Canzler Brenneifen, wie 
er den erften Landtag nad) des Fuͤrſten Tode eröfnere, - 
in der Anrede an die Stände: Meine Seele ftirbe 
den Tod dieſes Gerechren! (h) Bei diefer feiner 
Srömmigfeit war Georg Albrecht gefällig gegen jeders 
mann, mitleidig mit den Armen, leurfelig und 
freundlich im Umgange. Doch vergab er nie feiner 
Würde etwas. Ceremoniel und Etiquette mußten 
genau an feinem Hofe beobachtet werden. Das Vers 
gnügen der Jagd (i), Pracht und Aufwand liebte 
er indeffen gar zu leidenſchaftlich. Geldmangel und 
die Ermahnungen des Canzler Brenneifen zur Mena⸗ 
ge, ſtanden ipm aber Fehr in dem Wege, dieſe feine 

Leidenſchaft zu befriedigen. Daher war er nicht im 
Stande, fo wie er gerne wollte, fein Schloß zu ver. 
ſchoͤnern,/ und große Gebaͤude nn ck). Dod 

ließ 

—8 Landſchaftl. Aeten. 
In geſunden Tagen hielt er ſich faſt immer in 
Idlow und Berum auf, und beſchaͤftigte ſich mit 
der Jagd. 

(k) 1712 bat ber Fuͤrſt Aurich dadurch verfchönert, 
daß er die Stadtgraben vollig augreinigen Taffen. 

In demfelben Fahre ließ er das alte Caſtel zu Leer⸗ 
art, und in dem folgenden den großen Zwinger an 
dem Auricher Schloß abbrechen. Auch ließ er dar 
mals ein neues Commendanten Haus auf dem 
Schloſſe aufführen, und 1715 legte er die Baraquen 
vor dem Burgthor an. Funk, 8. Th. p. 57. 59. 
61. 63. und 68. Auch wurde unter feiner Regie⸗ 
sung 1714 die ſchone u in Leer erbauet. Die 

* RR 
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“fie er ſich bei feinem Marſtall nicht einfd;ränfen,1734 
Er hatte einen Viceſtallmeiſer, Bereiter, Leibkutſcher, 

Leibknecht, Sattelknecht, Curſchmied, Wagenmeiſter, 
Vorreiter und Beilaͤufer, einige Kutſcher, Schmiede, 

- Keitfnechteund Futterknechte, und dann Efel-, Maul- 
efels und Cariolknechte. Gottesdienft und Ceremoniel 
mußten fo gut im Stafle, als am Hofe beobachtet 

werden. Trat ein Fremder im Stall, und zog feinen’ 
rechten u A aus, fo verfiel er gleich in 
Brühe. Des Morgens mußte von dem Sattel« 

knecht in dem Keitftall, und von dem Wagenmeifter. 
im Kutſchſtall ver Morgenfegen vorgelefen werden. . 
Dann wurde ein Lied gefungen und ein Water Unfer 
gebetet. So aud) des Abends, Wer diefer gottes— 

dienſtlichen Handlung nicht beimohnte, wurde mif 
Geſchirr⸗ und Satteltragen beftrafet (1). Ein ficherer 
Beweis, daß Georg Albrecht ein guter Fürft ges 
weſen / beweifen die unzähligen Streitichriften, die 
während der Landesunruhen herausgefonmen. find. - 

° So unzufrieden die alfen Stände, und befonderg die 
Stadt Emden mit der fandesregierung auch gewefen : 
fo triffe man doc) feine einzige Stelle in diefen Schrif 
ten an, worin der moralifche Charafter des Fuͤrſten 
angegriffen wird. Selbſt die Higigften Patrioten. 

| er bedauren 

nachher erfolgten Wafferfluthen verftatteten feinen 
Aufwand zu Gebäuden mehr. Aber 1729 lief der 
Fürft die zierliche Haypt » Wache vor dem Schloffe 
mit der Sarnifonfirche, und 1731 und 1732 dag - 
koſtbare Canzellei⸗ und Hofgerichts Gebäude auf⸗ 

fuͤhren. Ravinga, p. 158. und 162. Zu welchem 
letztern Gebäude die Stände dem Fürften einen 
anfehnlichen Beitrag augfeßten und auszahlten. 

 Landfchaftl. Acten. | 2 
(1) Abgedruckte Sürftl. Stallordnung vom 14. Det. 

+» 1729. | 

4» 
v 

zur 
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4bedauren den Fürften, nur tadeln fie ihn nicht (Mm); 

Sa! bei dem Sarge des Fürften ſtimmten nicht blos 

die gehorfamen Erände ihre Klagtoͤne an, ſondern 
es fioffen aud) ftrommeis die Thränen der Renitenten. 

Man fahe, ſpricht Herzog, um das ſchwarze Trauer⸗ 

geruͤſt des Durchlauchtigſten Fuͤrſten kaum ſo viele 

rechtſchaffene Bürger, als Rebellen ſeufzen, welche 

jetzt in den Trauergeſang ſo viele Thraͤnen ſchuͤtteten⸗ 

als ſie dem Durchlauchtigſten Fuͤrſten bei ſeinem 

Leben Proben ihres Meineides gegeben hatten (n). 

Georg Albrecht fehlte es nicht an Einfichten, nicht 

an Geſchicklichkeit, die Negierung felbft und allein 

zu führen, aber feine häufige Reiſen außerhalb der 

Provinz (0), fein Hang zur Jagd, feine Neigung 

Zu zur 

(m) Der Emder Bürgermeifter, Diurco Andree, ber 

jüngere, ſchreibt in fünen Tabul.'Geneal. Georg. 

Albrecht, Patris haud degener Princeps, a natura 

namque comis, benignus, placidüs, conciliandis 

animis fanandisqgue malis maxime intentus, a pricre 

vivendi imperandique modo non facile recedebit, 

nifi fub larva pietatis pellimae intentioni dediti’ - 

Miniftri periuri, perturbato is pacis publicae opti-. 

mus Princeps in gyrum du ’eretur, uti quotidiana, 

proh dolor! plusquam_credere fas eft, docet ex- 

perientia. 

(n) In der angeführten Trawerrebe. 

(0) So treffen wir den Fuͤrſten erft im Fruͤhjahre 
und dann im Herbſt 1709 in Idſtein, ı7ı1 in 

Dldenburg, 1714 wieder in Didenburg 1716 fafl 

den aanzen Sommer über in Idſtein, 1717 in 

Molfenbürtel, 1718 in Fiber. und ein balbes Jahr 

lang in Idſtein, 1719 in Hannover, 1720 im Win⸗ 

ter in Detmold, 1721 in Pyrmont, und nachber 

u verſchiedenen malen in Schwalbach und in dem 

ariebade an Zunf, 8. Theil, p. 36.138. 52. 54, 

71, 72.75. 192. 214. 239: 266. 279. 281. * 
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zur Leetuͤre, beſonders in dem theologiſchen Fach, 1734 

beſchraͤnkten ihm zu ſehr die Zeit, ſich mit der Regie⸗ 

rung aehörig zu befchäftigen; die nachherigen innere 

lieben Unruhen , und der Verdruß über den wibrigen 

Gang diefer Troubeln benapmen ihm bie Luſt, die 
Hand felbft an das Staateruder zu legen, und fein 

unbegrängtes Zutrauen auf den Canzler Brenneifen 
war fein Bewegungsgrund, alle deſſen angegeb ne 

Plane gut zu heißen, deffen oft ungefunbe Anorbnunr 

gen zu genehmigen, und die Unterfchriften. dev ihm 
vorgelegten Angaben zu vollziehen. Dies mar feine 

Schwaͤche, und darin lag vorzüglich ber Grund ſei⸗ 

ner unglücklichen und unrubigen Xegierung. 

| $ 17° | 

Georg Albrecht hat ſich zweimal vermaͤhlet gee 
habt. Seine erfte Gemahlin war Chriſtiane Louiſe, 

eine Prinzeffin von Naffau- Sydftein. Mit ihr hat 
er fünf Kinder erzeuget: Georg Ehriftian , gebohren 

den 13. Deck. 1710, geftorben den 28. April 1711. 
Henriette Charlotte, gebohren ben 23. Det. 1711, 
geftorben den 29. Det. deffelben Jahres. Carl Chri⸗ 
ſtian, gebohren den 4. Yan. 1715, geftorben dem 
13. Jan. deffelben Jahres. Karl Edzard, gebohren 
den 18. Jan. 17165 und Henriette Auguſte Life 
helmine, gebohren ven 21. April 1718, gefterben 
den i2. April 1719. (p) Der Erbpring, nachheri« 
ger Fuͤrſt, Carl Edzard, hat ihn alfo nur alleine 

überlebet, Unfruchtbar war die Ehe mit feiner zweis 
ia tem 

uund landſchaftl. Aeten. War ver Kürft in. Oſtfries⸗ 
land, fo bejog er ielten feine Reſtdenz. Die meb» 
refte Zeit hielt er fach im Berum, Eandhorft und 

| Ihlo auf. — | 

. (p)_ Outhofs, Warfchow, pı 458: Bertrams Negenten, 
Tafel, p+ 129. f 
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rzaten Gemahlin, Sophia Carolina (9) don Branden⸗ 
burg» Culmbach. Noch 30 Jahre lebte fie nadı dem 

Tode ihres Gemahls. Wie der Zürft Carl Edzard: _ 
zur Regierung fam, beftätigte er die 1723 gemadhre 

Ehepacten. Darnad) erhielt die verwirtwere Fürftin 
jährlich 6000 Rthlir. Wirthumsgelder, und dag 
Haus Berum zum Wittwenſitz. Da fie aber die 
verſprochene 4000 Rthlr. Dotalgelder noch nicht ins 
feriret hatte: fo that fie auf die Witthumsgelder des 
erſten Jahres zu 6000 Rthlr., die anticipando gleich 
nad) dem Abfterben des Fürften bezahle werden 
mußten, Verzicht. Dagegen renuncirte der neue 
Fuͤrſt auf die Dotalgelder mit den zchnjährigen Zin⸗ 
fen. So wurden denn des einen Jahres Witthums⸗ 
gelder mit den Dotalgeldern und deren Verzugss 
zinfen compenfiret. Dieſer Receß iſt durch Vers 
mittelung des Koͤnigl. daͤniſchen Cammerherrn und 
Grafen von $ynar gemacht, und am 21. Aug. 1734 
unterfchrieben. - Außer diefen Wirthumsgeldern muß« 
ten noch verſchiedene Naturalien an ihren Hof ge⸗ 
liefert werden. Wie ſie nachher 1740 dieſe Provinz 
verließ, ſo konnte ſie davon keinen Gebrauch machen; 
Statt der Naturalien, verglich fie ſich mit dem Für 

| fer auf 575 Rthlr. Diefes Surrogat und die, 
Witthumsegelder find ihr auch nach Erloͤſchung bes 
fürfitichen Haufes unter der Königl. Negierung bis 
an ihr Abfterben, ans ben Einfünften des Amtes 
Berum, die ihr zum fpreialen Unterpfand verſchrie⸗ 

ben waren, ausbezahlet worden. So wie ſie denn 
auch 

(g) Ibr Name m durch bie 1729 eingebeichte Grobe 
im Wittmunder Amt veretwiget. Diefem Polder 
und der davor annelegten Schleuße gab dir Fürft 
ihr zu. Ehren den Mamen Eurolinen » Grode und 

 Carolinen » m Beiertrams Begenten » Tafel⸗ 
p- 128. 
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auch bis an ihr Ende in dem Kirchengebet mit einge⸗ 1734* 

ſchloſſen blieb, Nach dem Tode ihres Gemahls, 
des Fürften Georg Albrechts, bezog fie Las Haus 
Berum, welches ihr Stieffohn, ver Fuͤrſt Earl. 
Edzard, in fehr guren Stand gefeget hatte, Hier. 
lebte fie mit. einem aus fechzehn Perfonen beftehenden. 
Hofftaat. Ihr Wirehums » Hofmeifter war der 
Freyherr von Bibau. Auch hielt fie einen befondern. 
Hofprediger. Uliſch hieß der erfte, und fein Nach⸗ 
folger Adam Ludwig Giefe (rl. Im Jahre 1736, 
reifte fie nad) Coppenhagen, um ihre Schweiter, die. 
regierende Königin, und ihre Mutter, die regierende 
Marfgräfin, Sophie Chriftiane, die fid) an dem 
daͤniſchen Hofe aufbiele, zu befuchen.. Sie fam 
zwar noch In demſelben Jahre nad) Oftfriesiand zu 
ruͤck, brach aber 1740, nachdem ſie die Aufficht über 
das Berumer Wirthbums» Schloß einem Vogte an⸗ 
verfrauet hatte, mit ihrem ganzen Hofſtaat auf, und 
zog wieder nad) Daͤnnemark (s). Hier lebte fie noch 
24 Jahre. . Im Winter hielt fie fid) in Coppen⸗ 
bogen an dem Koͤnigl. Hofe auf, und jeden Sommer | 
über. bejog fle von 1757 an das nen erbaute Luſt. 
ſchloß Sorgenfrei. Hier ftarb fie in ihrem dreißige 
jährigen Wirtwenftande, und in einem Alter von ' 
57 Jahren. Sie war von ihrer Schweſter, der 
Königin, zaͤrtlich gelieber, und von beiden Königen, 
Ehriftian VI. und Friedrich V. geſchaͤtzet (t). $egterer 
war auch ihr teſtamentariſcher Erbe (u). Ihre Leiche 
wurde in der Koͤnigl. Gruft zu Rothſchild grade fo, 
wie Die Seiche ihrer Frau Mutter, auf König. Bes - 

ie fh  * 
(r) Regierungs. Heten. | 
(5) Eammer»eten. 
Ct) Torkd Trauer» Rede beh dem Sarge ber Fuͤrſtin 

F Sophie Caroline. Coppenhaͤgen, 1765. 
» (u) Cammer⸗Acten. : | 
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zur prächtig beigefi 

"nther fein Falſch war. — Sie war in ihrem $eben 
„eine große Freundin vom Gebet, in welchem ſie ihr 
„Herz uͤberaus kindlich und eindringend vor ‚Ihrem J 
„Gott und Heiland ausſchuͤtten konnte. Sie hat in 
„ihren. gefunden Tagen viel gebetet, und viel ge⸗ 
weinet (v). — Ihre Gelaſſenheit und ihre Ge⸗ 
„dult war in ihrer Krankheit eben fo ſtandhaft, als. 

„in ihren gefunden Tagen. ie Flagte nicht leicht, 
„wenn fie aud) Die Schmerzen der Krankheit fühlte.“ 
Ein: anderer Gelehrter, der fie. ebenfalls perfönlich | 
gefannt hatte, fchreibt von ihr: „Sie harte manche 
»Schwachheit, zum Beiſpiel, ſich für Eranf zu hal⸗ 
„ten, wenn ihre Cammerfrau für. gut: fand, daß fie 
„krank ſeyn follte u. ſ. w. mit andern Perionen ihres 
„Standes gemein, aber auch viele Leutſeligkeit, wel ⸗ 
„ches alle diejenigen ae, ‚die Zugang zu ihr 
„hatten (w). 

(in): Auch bat fie geiffiche Gedichte ea, wozu 
Doctor Hauber eine Borrede gemacht hat. Nrerde 
heim. Prediger» Denkmal, 2te Auflage, p. 186. 

C(v) Buͤſchings Beiträge zur Lebens Gefchichte merke 
mürbiger —* 3. Theil, p. 196. 

Eger „Sie war — fagte der , 
Prediger in feiner Standrebe bei ihrem Sarge — 
„eine rechte Iſraelitin, ‚eine wahre Chriſtin, in wels . 



Druckfehler im fehften Bande 

Seite Zeile 
13 26 flaff genoffen lies beſeſſen. 

19 ſtatt einer lies eine, 
6 .13 ftatt.Seine lieg Steine, | , 
6 30 ftätt ond Fieg oud. 

| 15 ſtatt entrichten lieg errichten. 
nn not. e. ftatt kun lies hun. 
132 9 ſtatt eines Commiſſarii lies ohne —— 

| eines Somm:ffarii.  - 
198 22 flatt Verraͤther ven lied Verächter und. 

. "220 - ſtatt gab lies hob. 
954 ° lebte Zeile ſtatt Freidag lies Fridag. 

258 22 ſtatt ſmooven lieg fınocren. 
295 16 flatt die wegen der barlingerländifchen fünfe 

ten Duofe verordneten lieg die ganze 
DENE IAnBUIDe fünfte Quote von 

soı 15 flatt — lies Norder. 
360 not. f. ſtatt Yon lies Aus. 
474 17 ftatt ausſtecken lieg aufftrecken. 
487 25 Abſehn gehabt haben — iſt die Note „Ruds 

wig Erlaͤuterung der goldenen Bulle, 
Tit. 5. p. 581.0 ausgelaſſen. 

489 ° 29 flatt fie lieg ſi. 
494 . 14 flatt un ainvefliti lieg una invofliti. 
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